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Ueber den 

beim Königl. Rheinifhen Kaffationsz und Revifions- 
Sofe zu Berlin 

in den ofirheinifhen Saden 

zur Anwendung fomnienden 

Entwurf 
ber Herzoglich Naſſauiſchen 

Dber-Appgllationsgerichtd » Ordnung. *) 

Neadem zufolge des Reichsdeputations-Hauptſchluſſes 
vom 25. Februar 1805 6. 55 dem Fürſtlichen Geſammt— 
hauſe Naſſau für feine alten und neuen Befisungen ein 
privilegium de non appellando illimitatum ertbeilt wor: 
den war, ordneten die Fürften von Naffau:Dranien, 
Naſſau-Uſingen und Naffau:Weilburg in dem Jahre 1504 
ein Gefammt: Dber: Appellationsgeridt zu Hadamar an. 
Bei deffen Eröffnung wurde demfelben von der dazu abges 
ordnneten Kommilfion der von dem Dber: Appellationgge: 
richts-Präſidenten Geheimenrath Areiberrn v Dalwigf 
im Sabre 1803 verfaßre, von den Fürſtlichen Regierungen 
zu Dillenburg, Wiesbaden, Weilburg und Fulda monirte 
Entwurf einer Dber:Appellationsgerihts:DOrdnung mit den 
Bemerkungen diefer Regierungen und mit der Weifung 
zugefertigt, denfelben mit Rüdjicht auf die gemachten. Gr: 
innerungen bei Verwaltung der Zuftig in böchfter Anftanz 
proviforifh zum Grunde zu legen, gleichzeitig aber einer 
näbern Eollegialifhen Prüfung zu unterwerfen, und dem— 
nähft einen neuen gutachtlichen Entwurf zur bödften Be 

°) Wergl. Hertel Ueber die Rechts- und Gerichteverfaffung 
ber zum Megierungs-Bezirfe Koblenz gehörigen oftrheiniihen Landes: 
tbeile. Theil IH. Koblenz 1830. 42 
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urtbeilung und Sanktion vorzulegen. Das Dber:Appellas 
tionsgericht gab bierauf zweien feiner Mitglieder die Aus: 
arbeitung des neuen Entwurfs einer Ober-Appellationsge— 
richts-Drdnung, auf; diefer wurde dem Kollegium am 5. 
Februar 1505 übergeben, von demfelben erwogen und mit 
einigen Abänderungen am 10. Mai 1805 hböbern Drts 
eingereicht. Wegen der bald darauf eintretenden Kriegs: 
unruben unterblicb jedoch die Revifion des Entwurfs, und 
eben fo wenig ift eine Sanftion deffelben erfolgt. Es nahm 
indeß feitdem das Dber:Appellationggeriht, welches fpäter 
nah Dieb und demnächſt nah Wiesbaden verlegt wurde, 
den legten aus den Beratbungen des Kollegiums bervor: 
gegangenen Entwurf nad der ibm bei feiner Eröffnung 
zugefommenen Weifung bei feinen Entfdeidungen zur 
Richtſchnur. 

Durch die Traktaten vom 34. Mai 15, den Sepa— 
rat-Artikel von demfelben Tage und den Vertrag vom 19, 
Dftober 1516 zwiſchen Preußen einerjeits und den Naffaui: 
fen Fürſtenhäuſern anderfeits wurden mebrere an ber 
Öfilihen Seite des Rbeins gelegene Naffausllifingens 
ſche, NaffausWeilburgifhe und Naſſau-Ora— 
niſche Kandestbeile an Preußen abgetreten, welde in Be: 
zug auf die Gerichtsverfaflung in drei verfchiedene Diſtrikte 
gelondert werden müſſen: 

Die durh den Miener: Traktat vom 31. Mai 
1815 mit dem Herzoglichen und Fürftlihen Haufe Naffau, 
Art. 1°) abgetretenen Naſſau-Uſingenſchen und 
Naſſau-Weilburgiſchen Landestheile. In Dielen 
ward die Gerichtsverfaffung, nachdem fie durch das Patent 
vom 21. Juni 1515 *) in Befig genommen worden, in 
der Art organifirt, daß 
1) die erſte Inftanz für die privilegirten Perfonen und 
Saden, fo wie die zweite Inftanz für die gegen die 
Entiheidungen der Untergerichte erhobenen Appellationen 
dur die Verfügung der Königlichen Preußiihen Kom: 
miffarin vom 3. Quli 1815) und durd die Ver: 
ordnungen des General: Bouvernements vom Nieder: 

1) Anhang zur Geſetz Sammlung von 1818 ©. 31, 
2) Geſetz Sammlung von 1815 ©. 126. 
3) Anbang Num. 6. 



5 

und MitterRhbein vom 8. Auguft 1815 Art. 10°) und 
vom 9. November 1815 $. 1°) dem Juſtiz-Senate zu 
Ebrenbreititein übertragen wurde. 

Diefe Einrihtung dauert noch gegenwärtig mit der 
Modifikation fort, daß 

a. im Sabre 1526 für die Grafſchaft Wied ein eigenes 
Obergericht, die Suftizabtbeilung der Fürſtlichen Re⸗ 
gierung zu Neuwied °), und 

b. im Sabre 1842 für die Graffhaften Solms:Braun; 
fels und Greifenftein gleichfalls ein eigenes Obergericht, 
die Suftiz » Abtheilung der Fürſtlichen Regierung zu 
Braunfels, ’) 

gebildet wurden. Beide Dbergerichte erfennen in den Sachen 
der ſtandesherrlichen Untergerichte in zweiter Inftanz und 
in den privilegirten Sadyen in erfter Anftanz, und find der 
Aufſicht des Auftiz: Senats zu Ebrenbreitftein unterworfen. 

Der Siß des Juſtiz-Senats wurde im Sabre 1520 
von Ebrenbreitftein nah Koblenz, im Jahre 1542 aber 
nach Ehrenbreititein zurüc verlegt *). 

2) Die zweite Inſtanz für die vom Juſtiz⸗Senate zu 
Ehrenbreitſtein in erſter Inſtanz entſchiedenen Sachen 
wurde durch die Verfügung der Königlichen Kommiſſa— 
rien vom 3. Juli 1515) einer beſondern Abtheilung 
deſſelben Juſti Senats, durch die General-Gouverne— 
ments: Verordnung vom 9. November 1815 6. 2'°) 

— 

— a ers Sammlung der rbeiniihen Verordnungen Bd. 1 
. 223. 

5) Lottner a. a. D. S. 228. 

6) Rezeß vom 1 1526 8. 12—22 (Rottnere Samml, 

Bd. 3. ©. 40). Allerb. Kabinets:Drdre v. 7. Januar 1528 (Xott: 
nera. a. O. Bd. 3. ©. 185) und vom 7. Mai 1532 (Jahrb. Bd, 
39. ©. 475. 

67 

7) Rezeß vom Ft 1827 88. 5. 10-4 Gottuers 
Samwl. Bd. 3. ©. 110). — Negulativ vom 24. November 1858 
(Zabrb. Bd. 59 S. 580). — Ullerb. Kabinets:Drdre vom 15. Sep: 
tember 1842 (Jabrb. Bd 00 ©. 321). 

A, Allerh. Kabinetssdrdre vom 23. Aprit 1842 (Jahrb. Bd. 59. 
S. 581). 

9) Anbang Num. 6. 
10) Lottners Saum. Bd. 1 ©. 228 
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aber der erſten Abtheilung des Reviſionshofes zu Ko— 
blenz, und durch die Allerhöchſte Verordnung vom 21. 
Juni 1819 8. 15'') dem Rheiniſchen Appellationsge— 
richtshofe zu Köln beigelegt, welcher letztere auch im 
Jahre 1826 nach Bildung des Fürſtlich Wiedſchen Ober— 
gerichts als Appellationsgericht für die von der Fürſtlich 
Wiedſchen Regierung in erſter Inftanz entſchiedenen Sa— 
chen beſtellt wurde '*). An die Stelle des Rheiniſchen 
Appellationsgerichtshofes iſt in Folge der Allerböchſten 
Kabinets-Ordre vom 11. Oktober 1331 und des Reffrip: 
tes vom 24. November ej.'*) ſowohl in Saben bes 
Juſtiz⸗Senats zu Ehrenbreititein als der Regierung zu 
Neuwied, das Hofgericht (jegt Dberlandesgericht) zu Artıs: 
berg getreten. Nach der Errichtung des Kürftlih Solms: 
ſchen DObergerihts im Sabre 1842 ward das letztere 
auch zur zweiten Inftanz fir die von der Regierung zu 
Braunfels in erfter Inſtanz entfchiedenen Sadıen be 
ftelle ' *). 
Die dritte Inſtanz fowohl in den privilegirten, 
als in den nicht privilegirten Sachen wurde durd) 
die Verfügung der Königl. Kommiffarien vom 3. Quli 
1815 '°) und durch die General-Gouvernements:Berord: 
nungen vom 8. Auguft 1815 Urt. 10, und vom 9. No: 
vember 1815 60. 2, 3'°%) der zweiten Abtbeilung des 
Nevifionsbofes zu Koblenz; übertragen, dem durd die 
Allerb. Verordnung vom 21. Juni 1819 $. 10 '7) ver 
Rheiniſche Kaſſations- und Revifionsbof zu Berlin ſub— 
ftituirt wurde. Die von den ftandesberrliben Wiedichen 
Untergerichten in eriter Inſtanz entſchiedenen Saden 

29. Mai j 
wurden zwar durd den Rezeß vom IF Nonkr, 1826 $.15 

11) Befeg-Sammlıma von 1819 ©. 211. 

12) Rejeß vom t826 $. 15 (Lottuers Samml. 
Bd. 3. ©. 40) 

S. 

13) Jahrb. Bd. 38 ©. 463, 464. 
5 anlacke von 24. Movember 1835 $. 10 (Yabrb. Br. 59. 
DS). 

15) Anhang Num. 6. 
16) Lottners Samml. Bd. 1 ©. 223. 2238. 
17) Geſetz-Sammlung von 1819 S. 163. 
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in dritter Inſtanz an den oftrbeinifhen Senat des Ap⸗ 
pellationshofes in Köln, und nad deflen Auflöfung in 
Folge der Allerb. Kabinets:Drdre vom 11. Dftober 1851 
und des Reffriptes vom 24. November ej.'°) an das 
Hofgeriht zu Arnsberg gewielen, durd die Allerb. Kabi— 
net8:Drdre v. 7. Mai 1852 '*) aber ebenfalls dem Kaſſa⸗ 
tions: und Revifionshofe zu Berlin beigelegt. Aus den 
Grafibaften Solms:Braunfels und Greifenftein gebt die 
dritte Inftanz nad $. 10 des Regulativs vom 24. No: 
vember 1858 2°) ebenfalls an den Reriſions⸗ und Kaſſa⸗ 
tionshof zu Berlin, fo daß legterer gegenwärtig in allen 
Saden ohne Unterſchied aus diefen ebemaligen Naffau: 
Ufingenfhben und Weilburgifhen Landestheilen 
in dritter Inſtanz erkennt. 
In Betreff des Verfahrens in dritter Inftanz 

ward durd die Verfügung der Königl. Kommiffarien vom 
3. Zuli 1815°') beftimmt, daß der Revifionshof zu Ko: 
blenz die Gerichtsbarkeit dritter Inftanz in eben dem Maaße 
übernehmen folle, wie folde bis dahin dem Herzoglih Naf: 
ſauiſchen Dber:Appellationsgeridhte zu Diet zugeftanden babe, 
welde Beftimmung dur die General:Gouvernements:Ver- 
ordnung vom 9. November 1815 $.3**) mit dem Zufage 
beftätigt wurde, daß der Revifionsbof bei Ausübung der 
ibm zugewiefenen Gerichtsbarkeit die Einrichtungen und das 
Verfahren, was bei den Naſſauiſchen Gerichten geleglid) 
und üblich geweſen, beobachten und insbefondere biebei den 
für das Dber:Appellationsgeriht zu Dieg gemachten Ente 
wurf der Dber:Appellationsgerihht3:Drönung in der Art, 
wie dies bisher geſchehen, zum Grunde legen ſolle. Bei 
diefer Anordnung blieb es bis zur Auflöfung des Revifiong: 
bofes zu Koblenz im Zahre 1819, wo der Kaffationg: 
und Reviſionshof zu Berlin in feine Stelle trat, welchem 
durdy die Verordnung vom 21. Juni 1819 6. 6**) die 

18) Jabrb. Br. 38 ©. 463, 404. 
19) Rabrb. Bd. 39 ©. 475, 
20) Zabrb. Bd. 59 ©. 583. 
21) Anbang Num. 6. 
22) Lortners Samml. Bd. 1. ©. 228. 
23) Gejeß:Sammlung von 1519 ©. 160. 

— — — — — 
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Anweiſung ertbeilt wurde, bis zur Bekanntmachung der Reviſions⸗Ordnung vorläufig das Verfabren zu beobachten, welches bei dem Reviſionshofe zu Koblenz; Statt gefunden babe, und wegen deflen die ergangenen Vorſchriften einft: 
weilen ihre Gultigkeit bebielten. Eine Reviſions⸗ Ordnung iſt bis jetzt nicht erſchienen, und demzufolge richtet ſich noch jest der Kaſſations- und Reviſionsbof ber der aus diefen ehemaligen Naſſauiſchen Landestheilen ju feiner Entſchei— dung gelangenden NRechtsftreitigkeiten nah dem im Jahre 1505 von dem NMaſſauiſchen Ober: Appellationsgerichte an: gefertigten Entwurfe der Ober: Uppellationsgerihts-Drönung. Il. Das im Wetzlarſchen Kreife gelegene ehemalige Naffaus Weilburgiibe Amt Atzbach murde in Folge des Separat:Artifels zum Wiener Staatsvertrage vom 31, Mai 1515 °*) durd den Vertrag vom 19. DE: 
tober 1516°°) an Preußen abgetreten. 

Kür diefes Amt ward durch die Verordnung der Im: mediat-Juſtiz⸗Kommiſſion zu Köln vom 31. Dftober 1517 °°) als Appellations:Bebörde an die Stelle des Hof: gerichts zu Dillenburg der Juſtiz⸗Senat zu Chrenbreititein beſtellt; die dritte Inſtam, welche bis dahin dem Dber: Appellationsgerichte zu Wiesbaden jugeftanden hatte, wurde dem Revifionsbofe zu Koblenz übertragen, und diefer. rich: tete ſich mit Rückſicht auf die General:Gouvernements: Verordnung vom 9. November 1815 $. 3.2”) aud in den aus dem Amte Atzbach in die dritte Inftanz gelan: genden Redtsfahen nad dem dem Ober: Appellationgge: richte zu Wiesbaden zur Norm dienenden Entwurfe der Naſſauiſchen Ober⸗Aphell ationsgerichtsDroͤnung;, welches Verfahren der in die Stelle des Reviſionshofes zu Koblenz gettetene Kaſſations- und Reviſionshof zu Berlin in Ge: 
— — — — — 

ö—— —ñ m sn - 

24) Anbang zur Geſetz Sammlung von 1819. S. 97, 
25) ef. Rezeß vom De Deitr. 1816 (Andang zur Geſetzſamm⸗ 

lung vom 151 98.99.) Mart, Suppl. VIII. 134 u, 136, Schöll Xl, 619. 
26) Lottnere Sammlung Bd. 3 ©. 747, 
27) Rottner a. a. O. 8b, S. 228, 
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mäßsbeit des $. 6 der Verordnung vom 21. Zuni 1819 ?°) 
nod) ———— befolgt?“). 

1. Die ehemaligen Naſſau-Oraniſchen Lan 
destheile: das Kürftentbum Siegen und die vormals 
zum Kürftentbum Dillenburg gebörigen Aemter Bur: 
bab und Neuenkirchen (der Freie und Hückenſche 
Grund.) . 

Diefe Landestbeile, welche den gegenwärtigen Kreis 
Siegen bilden, wurden dur den Traftat vom 31. Mai 
1815 Art. 5°°) an Preußen abgetreten und durdy das 
Patent vom 21. Quni 1815 °') in Befig genommen. Gin 
Theil derfelben mit einer Bevölkerung von 12,000 Eins 
wohner wurde zwar in dem Zraftate von demfelben Tage 
Art. 2°?) an Naffauslifingen und Weilburg überlaffen, 
jedoch in Gemäßbeit des Separat-Artifel® von demfelben 
Zage am 19. Dftober 1816 an Preußen zurücgegeben ’°). 
Lie erhielten durdy die General:Goupernements:Berordnuns 
gen vom 5. Auguft 1515 Art. 10 und wm 9. November 
1615 ?*) dieſelbe Gerichtöverfaflung, wie die oben unter 1. 
erwähnten früheren Naſſau-Uſingenſchen und Naf: 
ſau-Weilburgiſchen Difirifte?’). Nachdem fie je 
doh im Jahre 1817 in Kolge der Allerh. Kabinets:Drdre 
vom 23. Sebruar deffelben Zahres ’°) im adminiftrativer 
Beziehung von der Regierung zu Koblenz getrennt und 
mit der Provinz Weſtphalen unter der Regierung zu Arns— 

28) Geſttz⸗Sammlung von 1819 &. 169. 
29) ef. Bericht des Jufiiz-Senats zu Koblenz vom 16. Mai 

1825 (Anbang Num. 11.) | 
30) Anbang zur Geſetz Sammlung von 1818 S. 26. 
31) Geſfttz-Sammlung von 1815 ©. 126 ımd 127, 

32) Anbang zur Gefek:- Sammlung von 1818 ©. 31. — cf. 
Anlage zum Befignabme: Patente vom 21. Juni 1815 (Zottnersg 
Sammlung Bd. 1 ©. 225). 

33) Bergl. Anm. 24 und 25. ‚ 
34) Lottners Sammlung Bd. 1 €. 223, 228. 
35) ef. Anlage zum Beſitznahme-Patente vom 21. Juni 1815 

(Eottners Sammlung Bd. 1 ©. 225). Echreiben des Präliden: 
ten v. Dalwigk vom 10. Mai 1519 (Anbang Num. 9). 

36) Acta des Yuftiz: Minifterii: Weftobalen Nr. 1. fol. 6. — 
— der Königl. Regierung zu Arnsberg vom Jahre 1817. 
S. 441. 

— — — 
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berg vereinigt worden, wurden fie bei der Auflöfung des 
Revifionsbofes zu Koblenz im Sabre 1819 auch binfict: 
lid der Juſtiz von der Rbeinprovin; getrennt und zum 
Herzogthum Wefipbalen gelegt. An die Stelle des Juſtip 
Senats zu Ebhrenbreitftein trat in Gemäßbeit der Reſtripte 
vom 28. Mai u. 6. Auguft 1819?) mit dem 16. Quli ej. 
das Hofgeriht zu Arnsberg; die zweite und reip. dritte 
Rnftanz, melde bis dabin der Revifionsbof zu Koblenz 
ausgeübt hatte, wurde auf das Dberlandesgericht zu Kleve, 
und bei deflen Verlegung nah Hamm in Folge der Aller: 
höchſten Kabihets:Drdre vom 20. April 1820.°°) und des 
Reſktripts vom 26. März 1821°°) auf das Dberlandess 
gericht zu Münfter übertragen. Durd das Patent vom 
21. Quni 1825. $. 24.*°) murde jedoh im Fürſtemhum 
Siegen und den Aemtern Burbad und Reuenkirchen mit 
dem 1. Dezember 1825 die Allgemeine Geridyts:Drdnung 
eingeführt, und dadurdy in diefen Landestheilen der Ent 
wurf der Naffauifhen Ober: Appellationsgerichts: Drdnung 
außer Kraft gefegt. 

Außer den ehemals Naffauifhen Landestheilen gebört 
unter die Gerichtsbarkeit des rheinifhen Kaſſations- und 
RKevifiong » Hofes zu Berlin, als Gerichtshofes dritter An: 
ftanz für den Quftiz: Senat zu Ebrenbreitftein, die vorma: 
lige Reichsſtadt Wetzlar mit ibrem Gebiete. 
Dietelbe ward durd den Reichs: Deputationg - Hauprihluß 
vom 25. Kebruar 1505 $. 25. unter der Benennung einer 
Graffhaft dem damaligen Churfürften von Mraim, nad» 
berigen Churerzkanzler und GCburfürften von Regensburg, 
fpitern Fürſten Primas von Deutſchland überwieſen, und 
im Sabre 1510 mit deflen übrigen Staaten zu dem Groß— 
berzogthum Frankfurt vereinigt. Durch die Wiener Schluß: 
afte vom 9. Juni 1515 Art. 12. ward fie an Preußen 

— — — — — — — — — — — —— ——— — — — 

37) ebendaſelbſt fol. 10 und 17. ef. Bericht des Oberlandes⸗ 
gerichte zu Münfter vom 16. Juni 1820 (Yabrb. Bd. 15. ©. 31J.) 

38) Yabrb. Bd. 15. ©. 31V. cf. Betanntmachungen der ms 
mediat : Kommiflton zur Juſtiz-Organiſation in den neuen Provinzen 
vom 28. April und 9. Juli 1820 (a. a. D. ©. 311 und 315.) 

39) Acta des Juſtiz-⸗Miniſterii: Weitpbalen Nr. 11. fol. 18. 
40) Gefeglamml. von 1525. ©. 158. 
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abgetreten und am 27. Juli deffelben Zahres'') in Be: 
fig genommen. Die Gerichtsbarkeit dafelbft ward in den 
Zabren 1805 — 1812 in Folge der Verordnungen vom 
26. Zuni *?) und 29. November 1803*?) und vom 29. De: 
jember 1806 **) 

1) in erſter Inſtanz durdy ein Stadtamt, 
2) in zweiter Inftanz durch ein befonderes Appellations: 

gericht dafelbft, und 
3) in dritter Inftanz durd das Churfürftlihe Dber- Ap: 

pellationsgericht zu Aſchaffenburg 
ausgeübt. 

Durd die Verordnung vom 5. Dftober 1812 *°) er: 
hielt die Gerichts-Verfaſſung eine völlig andere Geftalt: 
1) für die Heinen und fchleunigen Sachen ward ein Frie— 

densgeridht (Art. 8. 55. 57.), 
2) für die den Friedensgerichte nicht überwiefenen Sachen 

und als Appellations : Inftanz für das Friedensgericht 
ein Stadtgericht (Art. 9. 32. 33. 58.), 

5) als Appellationsbehörde für die vom Stadtgeridhte in 
eriter Inftanz gefällten Entfheidungen der Appella: 
tionshofin Frankfurt beitellt. (Art. 8. 10. 39.) 
Die dritte Inſtanz ward aufgehoben, und ftatt ders 

felben nur eine Reftitution (requete civile) bei dem vori— 
gen Richter, und nad) näherer Maßgabe der Verordnung vom 
24. Dftober 1810 *°) ein Kaffations:Remedium beim Kaſ— 
fationshofe in Frankfurt nadgelaffen. 

Nah erfolgter Beſitznahme der Großherzoglich Frank— 
furtfhen Lande durch die verbündeten Mächte am 6. No: 
vember 1813 *7) ward durch die General: Gouvernementss 

41) Lottners Sammlung Bb. 3. ©. 743 und 744, 
42) Wetzlarſches Wochenblatt von 1805. Num. 29. Scotti 

Sammlung der Dftrheiniihen Werorbnungen Th. V. ©. 2115. 
43) ebendafelbit Mr. 52. Scotti Tb. V. ©. 2150. 
44) ebendafelbft Zabrg. 1807. Nr. 1. Scotti Th. V. ©. 2204. 
45) Großberzogl. Franffurtiches Regierungsblatt Bd. 1. ©. 121. 

Scotti Tb. V. ©. BD. 
46) ebendaſelbſt Bd. 1. S. 84. Scotti Tb. V. ©. 2247. 
47) Lottners Sammlung Bd. 3. ©. 735. Seotti Th. V. 

©. 2307. 
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Verordnung vom 16. Zanuar 1814 *°) die franzöfiiche Ge: 
fetsgebung, fo wie die neue Prozefordnung vom 5. Oktober 
1512 aufgeboben, und alle früberen in Gültigfeit und Ge 
brauch geweſenen Rechte, Verordnungen, Vorſchriften, Ges 
wohnheiten und Verfahrungsnormen wurden wiederum in 
Kraft geſetzt. Nunmehr nahm das Friedensgericht die früber 
üblibe Benennung eines Stadtamts anz im llebri- 
gen aber blieb die Gerichts-Verfaſſung, fo wie fie durd die 
Verordnung vom 5. Dftober 1812 eingerichtet war, nad) 
einer ausdrüdliden von dem General: Gouvernement an 
das Dbergeriht zu Fulda erlaffenen WBerordnung vom 
5. April 1815 *?) unverändert, und ward aud nad der 
am 27. Quli 1815 erfolgten preußifhen Befignabme ’°) 
durch das Minifterial-Reftript vom 25. November 1815°') 
mit der alleinigen Ausnahme, daß dein Appellationsbofe 
zu Kranffurt als Gericht zweiter Inſtanz der Revifionshof 
zu Koblenz; fubfiituirt wurde, bis auf Weiteres beitätigt. 
Dur die Verfügung der Immediat-Juſtiz-Kommiſſion vom 
31. Oktober 1817 ??) ward jedoh als Appellations:Be: 
börde für das Stadtgerihr zu Wetzlar der Quftiz: Senat 
zu Ghrendreitftein angeordnet, und nad Vereinigung des 
Stadtamtes mit dem Stadtgerichte durd die Verfügungen 
vom 9. und 29. April 1818 °°) die Erledigung der Ap: 
pellations » Anftanz in allen Fällen dem Juſtiz-Senate zu 
GEhrenbreititein übertragen. 

Dur den Gerichtsgebrauch ward auch die dritte In: 
ftanz wiederum eingeführt, wozu wohl theils die frübere 
Stattbaftigfeit derfelben in Wetzlar, tbeils die allgemeine 
deutfhe Rechtsregel von der Zuläffigfeit dreier Anitanzen, 
tbeils die Gültigkeit derfelben in dem übrigen Qurisdiftions: 
Bezirke des Juſtiz-Senats zu Ebrenbreitftein mitgewirkt 
haben mögen. Durch die Verfügung der Immediat— 

48) Lottners Sammlung Bd. 3. ©. 739. Scotti Tb. V. 
S. 3370, 

49) ef. Hertels Rechts⸗- und Gerichts» Werfaffung ber oftrbeis 
nifchen Landestheile Tb. 2. $. 152. Note i. ©. 273. 

50) Zottners Sammlung Bd. 3. ©. 743 744. 
51) ebendaſelbſt S. 745. 
52) ebendafelbit Bd, 3. ©. 747. 
95) ebeudafelbit ©. 748 und 749. 



13 
Fu 

Juſiiz-⸗Kommiſſion vom 31. Dftober 1817 °*) ward fie aus— 
drücklich beftätige und an das Plenum des Revifionsbofes 
zu Koblenz verwieſen. Diefer richtete ſich bei Erledigung 
derielben, wie in den Saden feines übrigen Departements, 
nad dem Entwurfe der Naflauifhen Dber : Appellationsges 
richts⸗Ordnung, und auf diefe Weiſe dient der letztere noch 
gegenwätrtig dem an die Stelle des Revifionsbofes zu 
Koblenz getretenen rheiniſchen Kaflations: und Revifions: 
Hofe zu Berlin, nah Maßgabe des $. 6. der Verordnung 
vom 21. Quni 1519 °°), aud in den aus der Stadt und 
dem Gebiete Wetzlar in die dritte Inſtanz gelangenden 
Rechtsſachen zur Richtfchnur.’ ®) 

Ein Abdruck dieles Entwurfes folgt bier nad einer 
von den Herzoglih Naſſauiſchen Dber : Appellationggerichte 
zu Wiesbaden mitgerbeilten beglaubten Abſchrift.““) Die 
Abänderungen und Grläuterungen deffelben durdy fpätere 
Verordnungen und gemeine Beicheide find in den Anmer: 
fungen zu den einzelnen 66. angegeben, und diefe fpäteren 
Verordnungen und gemeinen Beſcheide ſelbſt, foweit fie ſich 
nicht in neueren Sammlungen vorfinden, nebit einigen fons 
fiigen den Entwurf erläuternden Verhandlungen in einem, 
Anbange beigefügt. 

54) ebendaſelbſt &. 747. 
55) Gefesfammlung von 1819 S. 163, 
56) Bericht des Vräfidenten Sethe und des General:Profuras 

ters Eihborn an das Juſtiz-Miniſterium vom 11. Auguft 1934. 
Acta dee J. M. Coblenz Departement 31. j 

57) Acta des J. M. Coblenzer Departement 31. und 1. Vol. Adh. 
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&utwurf 

der 

Naſſauiſchen Ober: Appellationsgerichte- 
Ordnung. 

Wir von Gottes Gnaden ꝛc. 
Nachdem Uns und Unſeren Fürſtlichen Nachkommen durch 
den Reichsſchluß vom 24. März und das kaiſerliche Rati— 
fifationsdefret vom 27. April 1803 für Unſere ſämmtlichen 
Kande ein umeingejchränftes Appellations = Privilegium er: 
tbeilt und daſſelbe laut Anlage A. Unferer gegenwärtigen 
Verordnung unterm » 22 rem n.. 1505 wirflihb aus— 
gefertigt worden ift: fo haben Wir Uns im Gemäßbeit 
diefes Privilegiums bewogen gefunden, für Unfere ſämmt— 
lihe Unterthanen ein gemeinſchaftliches Ober-Appellations— 
gericht oder oberſtes Quftize Tribunal als Surrogat der 
höchſten Reichegerihte in den dazu geeigneten Fällen zu 
errichten, und demfelben die Verwaltung der Quftiz in der 
legten Inſtanz zu Übertragen. 

Andem Wir Unſere geliebte Untertbanen, welche ſich 
durch Unſere Dbergerihte auf irgend eine Art beichwert 
u fein erachten, bei diefem Unſerem gemeinfchaftliden 
Ober Sppellationsgerict Hülfe zu ſuchen anweifen, fchreis 
ben Wir demfelben folgende Gerichtsordnung mit Verweis 
fung auf das gemeine Recht in den nicht dadurd beſtimm— 
ten Fällen zur Norm und unabweichlichen Richtſchnur 
biermit vor: 
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Erſter Tbeil. 

Verfaſſung des Ober-Appellationsgerichts. 

Erſter Titel. 

Vonden Perfonen und Berufspflichten des 
Dber:Appellationsgerihtsim Allgemeinen. 

. 1. 
Es ſoll das Ober-Appellationsgericht aus einem Prä— 

ſidenten, welcher zugleich das Direktorium deſſelben verwal— 
tet, ſechs Räthen, einem Sekretair, einem Regiftrator, zwei 
Kanzelliften und einem Pedellen beftehen, wobei Wir Uns 
jedody ſowohl das Gerichts: als das untergeordnete Per: 
fonal zu mebren oder zu mindern vorbehalten.’ ) 

2 4. 2. 
Der zum erſtenmal gemeinfhaftlih ernannte Präſi— 

dent ſoll künftig vom Fürſtlich Naſſau-Oraniſchen und vom 
Fürſtlich Naſſau-Saarbrückiſchen Stamme per Turnum 
ernannt, und beim nächſten Erledigungsfall von erſterem 
der Anfang gemacht werden. 

. 4 
Bon den fehs Räthen bat der Fürſtlich Naſſau-Ora— 

nifhe Stamm drei, und der Fürſtlich Naſſau-Saarbrückiſche 
eine gleiche Anzahl zu — 

Die Ernennung des untergeordneten Perſonals ge: 
ſchieht ebenfalls zwiſchen den beiden Haupritämmen des 
Fürftlih Naſſauiſchen Gefammthaufes per Turnum. Es 
bat bei Erridhtung Unſeres Gefammt:Dber:Appellationgge: 
richts der Kürftlih Naflau: Dranifde Stamm mit Ernen: 
nung des Sekretairs, eines Kanzelliften und des Pebdellen, 
der Fürſtlich Naffau: Saarbrüdifche Stamm dagegen mit 

— — — — — — ey 

1) Die Verordnung vom 21. Xuni 1819 $ 3. (Geſetzſamml. 
von 1819. S 162.) beftimmt die Zabl der Mitglieder des Kevifionss 
und Kaffationsbofes zu Berlin auf einen Präfidenten und 16 Ridy- 
ter, die Allerb. K. D. vom 8. uni 1833 auf einen Präfidenten und 
I Ratbe. Der Präfident und die Räthe werden von des Königs 
Majeſtät, das Gubaltern:Perfonal vom YuftizeMinifter ernannt. In— 
firuftion vom 19. November 1818. $. 47. (Kottners Samml. 
Bd. 1. ©. 530.) 
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der Ernennung des Regiftrators und eines Kanzelliften, 
den Anfang gemacht. i 

$ 
Die Stellen des Präfidenten und der Räthe follen 

von Uns jederzeit mit erfahrenen und gelebrten Männern, 
von unbefholtenem Ruf, befeßt werden, welche wenigſtens 
fünf Sabre, entweder bei einem Unſerer obern Quftiz: Rollegien 
oder bei einem auswärtigen reichsſtändiſchen obern Gerichts: 
bof als Rätbe angeftellt gewefen find, oder auf einer deut: 
ſchen Univerfität als Profefforen der Rechte geleien, und 
in emem Eprudfollegum mit Fleiß gearbeitet baben. 
Auch follen die ernannten Räthe, wie diefes beim Kaifer: 
lichen: und Reibsfammergericht umd bei anderen bödfien 
Territorialgerihten eingeführt ift, ſich vor ihrer wirklichen 
Verpflihtung einem in Gegenwart des vollftändig verfam: 
melten Dber: Appellationsgerihts abzubaltenden Examen 
unterwerfen und eine — verfertigen.?) 

Der Präſident foll beim Antritt feines Amtes durch 
die wirflihe Ablegung des unter Anlage B., und der Rath 
durch die wirflihe Ablegung des unter Anlage O. dieler 
Gerihtsordnung beigefügten Gidesformulars verpflichtet 
werden. 

$. 7. 
Kein Mitglied Unſeres Gefammt » Ober : Appellationg: 

gerichts foll neben feinen NRichteramt ein anderes wirkliches 
Staates oder mit Dienftgefhäften verfnfipftes Hofamt ver: 
walten, oder bei einem der nadgebornen Herren Unſeres 
Haufes in Privatdienfiverbältniffen ſtehen. Auch ift ihm 
nur über nabe Verwandte oder über dag Gerichtsperfonal, 
wenn das Gericht es ihm aufgetragen bat, eine Vormund— 
fchaft zu führen geftattet. 

-B, 

So oft Wir felbft, oder Unfere Regierungs-Nachfol—⸗ 
ger, oder Unſere machgefegte adminiftrative Stellen, bei 
Unferem Geſammt-Ober-Appellationsgericht Recht zu neh— 

| men 

2) Ueber die Qualififation zum Mitgliede beim Koͤnigl. Revi— 
ſions- und Kaſſationshofe or die Infiruftion vom 8. Februar 1834. 
8. 1. (Jahrb. Bd. 43. ©. 143.) 
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men veranlaßt find, follen Präfident und Räthe ibrer 
Pit, für den Bortbeil Unſerer Perfonen und Ilnferes 
Gefammtbaufes beforgt zu fein, entlaffen, und ledigli an 
ihren auf Adminiſtration einer unpartbeiifhen Juftiz geridye 
teten Dienfteid verwiefen fein. 

Die Subalternenftellen follen ebenfalls mit unbeſchol— 
tenen zu ibren Berufsgeihälten geſchickten Perfonen befegt 
werden. Es find letztere auf die in diefer Gerichtsordnung 
enthaltene, ibre reipeftive Aemter und Funktionen betref— 
fende Vorſchriften nad den unter Anlagen D. E. F. und 
G. diefer Gerichtsordnung beigefügten Kormularen würfe 
li zu beeidigen. In ibren Dienſtgeſchäften find fie dem 
Präfidenten und den Rätben fubortinirt. 

10 $. 10. 
Vürgerlibes Gewerbe zu treiben ift allen und jeden 

bei Unſerem Geſammt-Ober-Appellationsgericht angeftellten 
Perſonen unterfagt. 

Sämmiliche Mitglieder des Gerichts, fo wie die Zub: 
alternperfonen und Profuratoren baben nebft ihren Haus: 
genoflen, Angebörigen und Dienfiboten bei Perfonalflagen 
ibr forum ordinarium vor dem Gericht felbit. Am der 
erften Inſtanz wird die gegen fie gerichtete Klagfchriit dem 
Präfidenten, und wenn diefer felbft Beklagter iſt, dem älte— 
fien Rath übergeben, welder einen Rath zum erften In: 
ftanzridhter beitellt, und demfelben die Inſtruktion und Ent: 
fheidung der Sache aufträgt. Nur wenn der Gegenftand 
des Streits 50 Fl. und darüber beträgt, ſteht es dem uns 
terliegenden Theil frei, Zuflucht zu einer zweiten oder Ap⸗ 
pellationeinftanz zu nebmen, wobei der nämlide Rath, 
welcher das vorige Urtheil abgefaßt bat, die Sache bis 
zum Schluß inftruirt, und demnädft die Alten an ein aus— 
wärtiges Spruch: Kollegium, nad vorgängiger von beiden 
Theilen"gemeinfhaftlid zu tragenden Borlegung der Trans: 
miffiongfoften, verfendet. Beträge der Gegenftand des 
Streits 300 Fl. und darüber, fo ift dem unterliegenden 
Theil eine weitere und legte Berufung an das ganze Ge: 
richt verſtattet. Sämmiliche Gerichtsmitglieder, mit Aus: 
ſchluß der erwa als Parthei in den Streit verflodhtenen 

1843. 9. 123, B 
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fo wie des Richters ber vorigen Inftanz, haben alsdann 
über das definitiv zu fällende Urtheil zu votiren. Es ba: 
ben dabei die ftreitenden Theile auf fünf würklich abjules 
gende Vota, wie im jeder andern Partheiſache ein erwors 
benes Recht, und es foll, wenn fo viel ſtimmfähige Mit: 
glieder im Kollegium nicht mehr vorbanden find, wie un: 
ten $. 34. beitimmt werden wird, für die Ergänzung der 
gefegmäßigen Votantenzahl geforgt werden.*) 

Es verftebt fi von felbft, daß das forum rei sitae 
durch das forum personale der Mitglieder und Angeböris 
gen Unferes Dber : Appellationsgerihts nicht ausgeſchloſſen 
wird, und es in diefer Hinficht lediglich bei den gemeinen 
Nechten verbleibt, fo mie auch die von einer Sade ber: 
rübrenden gegen eine der oben benannten Perſonen zu 
richtenden Klagen an das forum rei sitae hiermit verwies 
fen werden. 

$. 13. 
_ Kinder fi aber die Sache, weshalb die Klage ange: 

ftellt wird, im Qurisdiftionsbezirf der Stadt oder des Amts 
Hadamar, fo foll fie gleich den bloßen Perfonalflagen in 
erfter Inſtanz bei Unferem Dber: Appellationggeriht anges 
bracht werden.’) 44 

Das forum privilegiatum der Mitglieder und An— 

4) Diefe Gerichtsbarkeit des Dber:Appellationegerichts über feine 
Angehoͤrige in Perional: und Ehe-Sachen ($. 14.) ift weder auf den 
Mevifionebof zu Koblenz, noch auf den Reviſione- und Kaffationgs 
bof zu Berlin, fondern durch die Verlegung deſſelben auferbalb fei- 
nes QNuriediftiong « Berirfe im Rabre 1815 auf die ordentlichen Ge: 
richte dee MWobnorts der Beamten, namentlich feit der Konftituirung 
bes Mevifions = und Kaffationsbofes zu Berlin im Sabre 1819 im 
Betreff der in Berlin wohnenden Beamten, deren Kamilie, Wittmen 
($. 14.), Haueoffizianten und Gefinde nach der Vorſchrift der AL: 
gemeinen vreußifchen Gerichtsorbnung Tb. I. it. 2. 88. 53. 55. 
90. 100. 101, auf das Kammeraericht, und refp. auf dag Gtadtae- 
richt zu Berlin übergegangen. (ef. Acta des Kammergerichts B 257. 
1828. G@. 49. 1828. H. 54. 1828. B. 73. 1831. rep. Nachlafaf- 
tum F. 6. 1831.) 

9) Die dingliche Gerichtebarfeit bes Ober⸗Appellationsgerichts bat 
urch deſſen Werlegung außerhalb feines Yurisdiktionsbezirts unbe⸗ 
ingt aufgehört. 
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gehörigen des Dber: Appellationsgerichts tritt aud in Kris 
minal: und Polizeifällen,®) fo wie in Anfehung derjenigen, 
weldhe der evangeliihen Religion zugethan find, in Ehe— 
faden ’) ein. 

Die Wirtwen des Präfidenten, der Räthe umd ber 
Angehörigen des Gerichts bleiben fo lange im Befig def: 
felben, als fie fi im Bezirk der Naffauifhen Staaten 
aufbalten.®) 

Zweiter Titel. 

Bon den Hauptpflidten des Präfidenten und 
der Räthe. 

$. 15. 
Der Präfident ift glei dem Gericht in Anfehung feis 

ner Amtsverwaltung nur ar En verantwortlid. 

Er leitet den Gefhäftsgang des Gerichts nady den in 
diefer Gerichtsordnung vorgefhriebenen Regeln, und führt 
eine auf die Erhaltung der guten Drönung und des lei: 
fies der Räthe und des Subalternperfonals gerichtete Auf: 

Pr $. 17. 
Alle an das Gefammt:Dber: Appellationggerihts ges 

richtete offene Vorträge und verfdloffene Schreiben wer: 
den ibm vom Regiftrator nad vorgängiger Gintragung in 
das nachher zu beichreibende Produktenbud zur Diftribution, 
wie weiter unten ebenfalls wird verordnet werden, vorge: 
legt, jedoch die verfhloffene Schreiben vorher vom Präfis 
denten erbrodyen. ($. 52.) 

Der Präfident diftribuirt diefelbe den Tag vor ber 
Sitzung zum Vortrag an das Kollegium unter die Räthe 
und fender jedem feinen Antheil in feine Wohnung. Bei 

6) Was in der Anmerkung 4. von der Givilgerichtsbarfeit gefagt 
ift, gilt auch von der Kriminal» und Polizeigerichtsbarkeit; ef. Aften 
des Kammergerichts in Unterfuhunge Sachen wider den Gerichtevolls 
zieher B. (B. 64. 1522.) 

7) Bergl. Anm. 4. zum $. 11. 
8) Ueber den Gerichtsftand der Wittwen der Beamten des Revi⸗ 

fiones und Kaffationshofes f. Anm. 4. zum $. 11 
* 
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der Auswahl eines Rathes zum Meferenten foll er auf die 
von demfelben erworbene befondere Kenntniffe Rückſicht 
nebmen, und darauf möglichſt achten, daß Fein Kath 
vor dem andern mitlrbeiten überladen werde. 

1 

Er beftellt einen Korreferenten, wenn 
a. der Referent oder 
b. die Parthei darım nachſucht, 
c. wenn der auf Abichlagung der Prozeſſe antragende 

Referent per majora abvotirt worden ift, und bier: 
nächſt nach vollendeter Anftruktion der Sache über 
das darin zu erlaffende Urtbeil eine Hauptrelation ab: 
gefaßt werden muß, 

d. jo oft der Präfident felbft der Wichtigkeit oder der 
Schwierigkeit der —— es für nöthig hält.“) 

Als 

Er hält die weiter unten zu beſtimmende ordentliche 

Situngen ohne, die außerordentlihe nad vorgängiger Ans 
fage. 2. 

Er bat darauf zu feben, daß im jeder Sefjion die 
Gegenftände der Beratbihlagungen des Gerichts nad fol: 
gender Drdnung vorgetragen und darüber votirt werde. 

An der Regel find 
a. erft die Heineren und jur bloßen Leitung des Proc 

ſes gebörenden Sachen mündlid zu erledigen, und 
hiernächſt foriftlide Vorträge von den Referenten zu 
verlefen. Es wird 

b. in der nämlihen Sigung von oben herunter referirt, und 

1 

9) Durch das Neffript vom 25. Juni 1821 (Sottners Samml 
Bd. 2. S. 1238.) ift die Vorfchrift des $. 19. dahin motifizirt, daß 
im Kalle Appelationg- Progefle erfannt worden, und nach gefchloffenem 

Scriftwechfel die Sache definitiv abgeurtelt werden fol, — 
a) wenn duae conformes abgeändert werden ſollen, als 
b) wenn überbaupt das Objekt über 500 Thlr. iſt, Ä 

ftets eim zweiter Neferent ernannt werden muß. Wird bei Opjeften 
über 500 Thlr. auf Nbänderung zweier gleichlautenden Erkennmiſſt 

angetragen, fo ift das in der Allgem. Gerichteordnung für die Preus 
fifchen Staaten Th. I. Tit. 15. $. 7. vorgeſchriebene Verfahren zu 
beobachten. 
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e. von umten berauf, nachdem der Referent feine Mei: 
nung vorgetragen bat, votirt. 

Doch hängt es vom Präfidenten ab, nad Ilm: 
ftänden in einzelnen Fällen in diefem allem eine Abände: 
rung zu treffen. Gr ift vorzüglih ad a. und b. zu einer 
ſolchen Abänderung verpflichtet, wenn fonft ein ſchriftlicher 
Vortrag in der nämlichen Sigung nit zu Ende gebracht, 
fondern abgebrochen, und das übrige in einer andern Sigung 
verlefen werden müßte, welches möglichſt zu vermeiden ift. 
Auch follen Saden, bei welchen Gefahr auf dem Verzuge 
baftet, und jolde, welde in den Rechten privilegirt find, 
;. 8. in puncto spolii, alimentorum, miserabilium 
personarum etc. vor allen anderen befördert, deshalb 
eine Ausnahme von der gewöhnlihen Drdnung gemadıt, 
auch nah dem Gutbefinden des Präfidenten zur Grledis 
gung derfelben außerordentlihe Sitzungen gehalten wers 
den. Wenn bei der Umfrage über eine Sade ein Votant 
neue Gründe vorträgt; fo bot der Präfident nicht mit der 
Umfrage nad) der ad. c. feftgefegten Ordnung fortfahren, 
fondern die neue Gründe follen erft beiproden und bier: 
nächſt vom Präfidenten eine — Umfrage gehalten werden. 

Der Präſident zieht nach geſchloſſener Abſtimmung 
nach der Mehrheit der Stimmen einen Schluß, welchen 
er beſtimmt und vernehmlich, wenn es nicht etwa ſchickli⸗ 
ber und bequemer vom Referenten geſchehen kann, dem 
Sefretair, um danach das zu Erpedirende aufjufegen, ans 
giebt. Die eigene- Stimme des Prälidenten wird gleich 
der jedes Ratbs bei der Abflimmung mitgezäblt, fo daß 
bei vollftändig verfammeltem Gericht fieben Stimmen vor: 
banden find. Entſtehen paria vota, und ift dabei das 
eine oder andere Mitglied des Gerichts feine Stimme ab: 
zugeben verbindert geweien; fo wird vor allen Dingen, 
wenn die Hinderung vorübergehend war, die Abftimmung 
des Verhinderten nachgeholt. Iſt jene Hinderung fort 
dauernd, oder ift die Gleichheit der Stimmen obne Abwe: 
fenbeit eines Gerichtsmitgliedes dadurch entitanden, daß 
fid die Votanten für drei oder mehrere verſchiedene Mei: 
nungen erflärt haben, fo wird die Sade in der nächſten 
Sigung reproponirt, nochmals beſprochen und nunmehr 

- 
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eine Stimmenmehrheit berworzubringen verſucht. Entſiehen 
von neuem paria vota; fo wird die Stimme des Präſi⸗ 
denten doppelt gezählt und bierdurd die Stimmengled: 
beit geboben. Iſt der Präfident zu votiren verhindert, 
oder würde, ungeachtet feines doppelt gezäblten Votums, 
dennoch feiner Meinung keine Stimmenmebrbeit zur Seite 
fteben, fo ift der Stimme des älteften Raths, und wenn 

in Anſehung deflelben gleihe Hinderniffe eintreten folten, 
der Stimme des im Rang ibm zunächſt folgenden, der 
Vorzug der doppelten Stimmenzäblung beijulegen. Es 
verftebt fi übrigens von felbit, daß dieſes außerordent 
lie doppelte Votum des Präfidenten oder dis ihn vertre— 
tenden Raths nur in ng Statt babr. 

2). 
Der Präfident bat die vom Sefretair oder vom Re: 

ferenten zu Eonzipirende Beſchlüſſe des Kollegiums, nad» 
dem er fie im Konzept fleißig durchgelefen, das allenfalls 
Fehlerhafte verbeffert und gleich jedem andern Rath fignirt 
bat, im mundum, naddem leßteres mit dem Vidit des 
Sekretairs verfehen worden ift, mit feiner Namensunters 
fchrift eigenhändig zu REN 

2 
Es liegt dem Präfidenten ob, im alle er bei dem 

einen oder anderen Rath eine würflihe Dienftvernadlai: 
gung bemerkt, den Feblenden durch Erinnerung zur pfligt: 
mäßigen Veforgung feiner Amtsgefhäfte anzubalten. Blei: 
ben mehrere insgeheim und naddrüdlid vorgenommene 
Vorftellungen fruchtlos; fo ftellt er ihm im Kollegio jur Rede. 
Iſt auch diefer Verſuch vergeblih, und läßt der Monırte 
ein allenfallfiges Beſſerungsverſprechen unerfüllt; fo iſt der 
Präfident nach vorgängiger Beratbung ſchuldig, eine Ans 
zeige darüber an Uns zur weiteren Verfügung durch das Kol: 
legium zu veranlaffen. 

8. 25. 
Bei dolofen Pflichtverlegungen eines Mitgliedes des 

Gerichts fammelt der Präfident im Stillen umd mit det 
dem wichtigen Amt des Verdächtigen ſchuldigen Vorſicht 
die Anzeigen und Beweiſe. Er legt fie, wenn er jene für 
gegründet bält, dem Kollegio zur Prüfung und nad Er 
meffen deflelben auch dem Verdächtigen im Beiſein des 
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Kollegiums zur Verantwortung vor. Wird diefe nit für 
jureihend geadtet; fo iſt das Kollegium verpflidhtet, an 
Uns darüber einen Bericht zu erfiatten, und auf die Ans 
ordnung einer förmlidyen Unterfuhung gegen ein ſchon bin: 
länglid gravirtes Mitglied Unſeres höchſten Zuftiz- Tribus 
nals anzutragen. 

$. 26, 
Nah gleihen Grundfägen führt der Präfident die 

Dberauffiht über das Kanzleiperfonal, und bat deshalb 
von Zeit zu Zeit die Kanzlei und Regiftratur zu vifitiren. 

27. 

Die Direftorialfunktionen des Präfidenten verwaltet 
bei Abwefenbeit, Krankheit und anderen Verbinderungen 
deffelben der ältefte Rath. 

$. 28, 
Die Rätbe find fhuldig, ſich bei den ordentlichen und 

außerordentlihen Gerichtsſitzungen zur beftimmten Zeit pünfts 
lid) einzufinden. Hiervon find fie durdy Arankbeit und andere 
gleich erhebliche Urſachen zwar befreit, jedoch follen fie den 
Grund ihres Ausbleibens 21 jeitig anzeigen. 

‚2 

Derjenige Rath, welcher einmal zum Referenten in 
einer Sade iſt ernannt worden, bebält darin das Referat 
bis zu ihrer Erledigung, wenn nit der Präfident aus bes 
fonderen und erheblichen Gründen einen andern Referenten 
au bejtellen für nötbig findet. Der jedesmalige Referent 
führt daber in einer Rechtsſache die Snfiruftion des Pros 
jefles bis zur Beendigung deffelben; und ſchlägt die darauf 
fid) beziehende Dekrete, Reſtripte und andere Verfügun— 
ger vor. 

$. 50, 
Bei Vorträgen über Abfchlagen oder Erkennen ber 

Prozeffe ift der Referent ein Faltum und Votum, jedoch 
in der Regel feinen Aftenertraft fchriitlih auszuarbeiten 
Ihuldig, und muß, wenn er auf eine Drdination anträgt, 
den Anhalt derfelben genau am Schluß feines fhriftliden 
Vortrags angeben. Bei in merita causae eingehenden, 
ım Lauf des Prozeffes vorfommenden Anträgen, foll er 
in der Regel ein kurzes ſchriftliches Votum liefern. Sind 
die Akten bis zum Haupturtheil inftruirt, fo iſt der Refe: 
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rent verbunden, dem Kollegium ein fchriftlidh ausgearbeis 
tetes Faktum, ein den Inhalt des lrtbeil® am Schluß 
genau beftimmendes Votum und in der Regel einen A: 
enegtraft vorzulegen. 3 

| as: 
Wenn der Referent mit feiner Ichriftlichen Ausarbei⸗ 

tung zum Vortrage gefaßt ift, foll er es dem Präfidenten 
vor der Sigung anzeigen, damit diefer nad Beſchaffenheit 
der Sade die Drdnung im ——— beſtimmen fönne. 

2 
Kinder der Antrag des Referenten bei einigen Botans 

ten oder bei dem Präfidenten ein erbebliches Bedenken; fo 
it der Diffentirende feine Gründe fchriftlibh « ıjuführen 
und in einem voto speciali den Aften beizufügen bered: 
tigt. Auch kann er zu diefem Ende, fo wie auch zu feiner 
näheren Information verlangen, daß ibm die Akten, ebe 
ein Schluß gefaßt wird, zur Einſicht und Prüfung in feine 
Wohnung verabfolget werden. 

$. 33. 
Die Beſchlüſſe des Kollegiums ift jeder Rath, der bei 

der Abfaffung derfelben zugegen und damit einverftanden 
geweſen ift, im Konzept nad) fleifiger Durchleſung derſel⸗ 
ben und Verbeſſerung des Fehlerhaften zu ſigniren ſchuldig. 
Er ſoll den Umlauf des Konzepts möglichſt befördern, und 
die Signanda nicht über 24 Stunden in feiner Wohnung 
behalten. 

34 
Iſt das Kollegium wegen Berbinderung einiger Mit: 

glieder oder Nichtbeſetzung einiger Stellen nicht vollftändig 
verfammelt, fo müffen zur Erledigung von Eurrent: und 
auf die Prozeß-Direktion fi) besiebenden Sachen mit Ein: 
ſchluß des Präjidenten oder dirigirenden Raths wenigſtens 
zwei, beim einfachen Erkennen der Appellationsprozefle drei, 
bei einer die Beſchwerde brevi manu abftellenden richter: 
lihen Verfügung, fo wie beim Abſchlagen der Appella , 
tion, oder bei Ertheilung anderer in merita causae ein: 
gehenden oder den Partbeien präjudizirenden Berfügungen 
vier, umd endlich beim Abftiimmen über Haupturtbeile nad) 
eſchloſſener Infiruktion fünf Mitglieder verfammelt fein. 
ft eine folde Anzahl zum wirklichen Abftimmung in der 
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vorliegenden Sache fäbiger Gerichtsmitglieder nicht vorhan⸗ 
dem, aud das Hinderniß einer binreihenden Botantenzabl 
nicht in furzer Zeit zu beben; fo ift das Ober:Appellations: 
geribt von Amtswegen darüber eine Anzeige an Uns mit 
def Bitte gelangen zu laffen ſchuldig, durd einen oder meb: 
rere nad Anleitung $. 5. qualifisirten Rechtsgelehrten die 
fehlende Votantenzahl zu ergänzen. 

$. 35. 
Jeder Partbei, melde nur ein votirendes Mitglied 

des Gerichts am Abitinnmen in ibrer Sade verbindern 
will, foll ihr desfallfiges Gefuh willfabrt werden, wenn 
fie entweder ihre Refufationsgründe anzugeben, oder ibr 
Miftrauen zu dem Rekufirten zu beeidigen fi erklärt, 
audy das eine oder das andere auf Verlangen ihres Greg: 
ner oder des Rekuſirten ſelbſt würklich leiftet. Bei der 
Refufation mehrerer Gerichtsmitglieder dagegen ift der res 
fufirende Theil feine Verdachtsgründe gebührend zu beſchei— 
nigen und demnächſt zu beweifen fhuldig, und ift in dies 
fem all zum Genuß des Vortbeils, ein Gerihtsmitglied, 
ohne den Beweis feiner Verdadhtsgründe zu führen, von 
der Abſtimmung in feiner Sade abzuhalten, nicht zuzu— 
laffen. 

$. 36. . 
Ein Mitglied des Gerihts, welches nah gemeincm 

Recht refufirt werden könnte, 3. B. wer in der nämlichen 
Sache bereits advozirt, oder in der vorigen Inſtanz als 
Richter erkannt, oder bei dem Ausgang der Sade ein 
eigenes oder verwandtichaftlides Antereffe bat, u. f. w. 
fol fih aus eigenem Antriebe des Votirens enthalten, und 
dem Präfidenten die Verbinderungsgrinde, welde in einem 
eigenen den Akten beizufügenden Protofol zu bemerken 
find, anzeigen. 

6.01. 
Mer nah $. 35. und $. 36. am Votiren verhindert 

ift, foll audy bei der Beratbung über die Sade, in wel—⸗ 
der er feine Stimme abgeben fann, fih aus der Sigung 
entfernen. 
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Dritter Titel. 

Bon den Berufspflidten des Sefretaire.'°) 

§. 38. 

Der Sefretair findet fih vor dem Anfang der Sigung 
im Seflionszimmmer ein, wo er den Präfidenten und die 
Räthe erwartet. 

$. 39. 

Er achtet auf die vom Präfidenten oder Referenten 
($. 22.) ihm angegebene Beſchlüſſe des Kollegiums, ſetzt 
nad der Sitzung, fobald es ibm möglidy ift, die erforder: 
lihen Konzepte auf '') und übergiebt diefe nebft den dazu 
gebörenden Alten dem Pedell zum Heruntertragen bei dem 
Wräfidenten und den Räthen, melde fie, wie oben $. 25 
und $. 53 verordnet worden, revidiren und figniren. Iſt 
dies von der Mehrheit der Mitglieder des Gerichts geſche— 
ben, mithin auch über die Art der Abfaffung des Kollegial: 
ſchluſſes ein Einverftändniß der Mehrheit vorhanden, jo ift 
die Erpedition, wenn die übrigen an der Signatur verbin: 
dert find, nicht aufzuhalten; auch müffen die in einer Eigung 
gefaßten Beihlüffe, wo möglid, vor der nächſtfolgenden 
fonzipirt und erpedirt werden. 

$. 

Gr vertbeilt die Konzepte nach vollendetem Umlauf un: 
ter die Kanzelliften zur Abjchrift, welche er mit dem Kon: 
zept fo genau zu follationiren bat, daß er für die Weber: 
einftimmung des Konzepts mit dem Mundum einfteben kann. 
Er bezeugt diefes bierauf dur feine Kontrafignatur und 
fendet das Mundum dem Präfidenten oder bei Verhinde— 
rung deffelben dem älteften bei der Sigung zugegen gewes 
fenen Rath zur Unterſchriſt. 

10) Die Gefchäfte des Sefretairs find durch die Beneral-Gous 
vernementd:Berordnung vom 9. November 1815 8. 6. (Xottners 
— Bd. 1. ©. 228.) dem Ober⸗Sekretair des Reviſionsbofes 
eigelegt. 

11) In die Urtbeile find die Namen ber Richter einzurücken, 
welche zu der Entjcheidung mitgemwirft haben. Bericht dee Revifione: 
und Kaflationebofes vom 28. Dezember 1840 und Reife. vom 7. Ja: 
nuar 1841. (Jahrb. Bd. 57. ©. 181—183.) 
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8. 4. _ 
Der Sefretair führt ein chronologiſches Verzeichniß 

der Sellionen, worin die Namen der bei jeder Sitzung 
anmefenden oder während derfelben binzugefommenen oder 
abgegangenen Gerihtsmitglieder und die referirte und res 
folvirte Nummern zu — ſind. 

2 
Er bemerkt im Produktenbuch den Inhalt des zu jeder 

Nummer gefaßten Beſchluſſes, den Tag, an welchem fie 
zum Bortrag gefommen, und eine Refolution darauf ges 
faßt worden ift, und endlid den Tag der Erpedition. Zus 
legt hat er den jedeamaligen Sportelanfag in der dazu ges 
widmeten Kolumne des Produftenbude, fowie die etwa an: 
geſetzte Geldſtrafe zu er 

Iſt über den einen oder den andern Schluß des Kol: 
legiums oder bei andern Beranlaflungen ein Protokoll auf: 
zunehmen nötbig ; fo liegt dem Sefretair die Führung des 
felben ob. 

$. 44. 
Er beforgt die Grpeditionen, weldye auf der Kanzlei 

porzunebmen find. Zu diefem Ende bedient er fi des 
auf der Kanzlei zu verwabrenden Gerichtsfiegeld nebft der 
Siegelprefle, wobei er vom Pedell fih Hülfe leiften zu 
laffen beredtigt ift. 

$. 45. 
Er trägt dem Pedellen die Infinuationen der Defrete 

und Geridhtsverfügungen an die am Sit des Gerichts ans 
weienden Partbeien und Profuratoren, fo wie die Befor: 
gung der auswärts zu verfendenden Schreiben und Verfü: 
gungen auf die Poft auf. Er remittirt bierauf die Kons 
zepte der bejorgten Ausfertigungen und die dazu gebörens 
den Akten an den arg? 

Der Sefretair führt ein mit dem Produftenbudy ber: 
einftimmendes Negiiter über die zu erbebende Sporteln, 
und etwa angeſetzten Geldftrafen, in weldyes jeder Anfag 
gleih nad geichehener Erpedition von ihm zu verzeichnen 

it. Am Ende jedes Monats fertigt er dem Regiftrator 
zur wirflihen Erhebung der Sporteln und Strafgelder cis 
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nen Auszug aus dem Sportels und Strafregifter zu, in 
welchem, was jeder Profurator Joder jede Partei, welde 
noch feinen Profurator bat, zu entrichten ſchuldig ift, ges 
nau bemerft wird. ($. 61.) i 

Der Sefretair führt mit dem jüngften Rath die Auf: 
fit über dir beim Gericht binterlegte Gelder, Urkunden 
und andere Depofita. Er verfertigt darüber ein Verjzeich— 
niß, in welchem der Tag der Niederlegung, die Namen 
der Deponenten, bei verfiegelten Gelddepofitis der angebliche 

und bei’ offenen -der wirflihe Betrag der niedergelegten 
Summe, und zwar im legtern Ball unter Beifügung des 
Sortenzettels, und der Tag der Zurückgabe, zu bemerken 
iſt. Es ift ſowohl ibm als dem jüngften Rath ein Sclüſſel 

zum Depofitenkaften dergeftalt anvertraut, daß feiner den: 
felben ohne den andern — 

Dem Sekretair iſt die Aufſicht über das ihm in dieſer 
Abſicht untergeordnete Kanzleiperſonal übertragen. 

Bei der von ibm zu beſorgenden Vertheulung der Ab⸗ 

fhriften unter den Kanzeiliften darf er Feinen vor dem 

andern mit Arbeiten überladen. Er bält das Kanzleiper: 
fonal, wenn er Unordnungen und Nadlälfigkeiten bemerkt, 

zur Erfüllung feiner Schuldigfeit an, und ift dem Praäfiden 

ten, im Fall Monitionen fruchtlos bleiben, davon zu infor» 
miren verbunden. 

Vierter Titel, 

Bon den Berufspflidten des Regiftrators.'*) 

§. 49. 
Dem Regiftrator ift die Sorge für die Regiſtratur 

des Gerichts und die dabei zu baltende Ordnung übertra⸗ 
gen. Gr verwahrt in den dazu bejtimmten Zofulamenten 
ſowohl die Partheifahen betreffenden Akten, nah Aemtern 

und Drtfchaften, dergeftalt, daß der Wohnort des Bellag: 

12) Die Geichäfte des Regiſtrators find durch die General-Gouw 
vernements s Verordnung vom 9. Movember 1815 $. 6 (Cottnets 
Sammlung ®d. 1, S. 228.) auf den Ober-Gefretair des Reviſions— 
bofes und deſſen Gehülfen übergegangen. 



29 

ten die Lokatur der ihm betreffenden Alten beftimmt, als 
andere die Verfaſſung und Gefhidte des Gerichts betref— 
fende Berbandlungen. — 

. 60. 

Der Regiftrator verwahrt das Produftenbud, in wel: 
bes er alle und jede an linfer Geſammt⸗Ober-Appellations— 
gericht gelangende Vorträge und Schreiben in fortlaufens 
der chronologiſcher Drdnung und in fortlaufender mit dem 
Anfang jedes Jahrs beginnender Nummernfolge einzutras 
gen bat, und wovon zu deſto deutliherm Verſtändniß uns 
ter Anlage H. zu diefer Ordnung ein Exemplar beiliegt. 

5 

Die an das böchſie Tribunal gerichtete offene Vorträge 
werden in feine Wohnung gebradt, und er ıft fofort fie 
mit einem Präjentatum und Nummer zu verfehben, und in 
das Produllenbuch — — 

Eben ſo nimmt er die — das Tribunal gerichtete ver: 
ſchloſſene Schreiben in der Abfihr in Empfang, um aus 
der Sportelfaffe das etwa darauf ſtehende Porto auf 
Rechnung und Zurüderjtattung der betreffenden Parthei 
ju bezablen. Gr fender indeffen jene Schreiben fogleih uns 
erbroden dem Praäfidenten zu, welcher fie nad) vorgängiger 
Eröffnung dem Hegiftrator remittirt, damit legterer fie 
gleiy den offenen Vorträgen mit dem Präfentatum und 
einer Nummer verfehe und in das Produfienbud eintrage. 
($. 17.) 

$. 50. 
Um Morgen des Tages vor der Seffion legt der Res 

giftrator dem Präfidenten nebft dem Produktenbuch alle 
eingefommene Schreiben und Vorträge jur Diftribution 
vor. Denjenigen, zu welden Vorakten geboren, legt er 
diefe bei, fondert fie nad den Referenten, deren Namen 
er im Produktenbuch vorher auszufüllen hat, ab, und ſchlägt 
um alles, was von dem nämlıhen Kath referirt wird, ei: 
nen Bogen, auf welden er den Namen deffelben fchreibt. 
Vorträge und Schreiben, zu welden fi keine Vorakten 
und fein dazu befiellter Referent findet, überfendet er in 
einem befondern mit dem Wort: Diftribuenda von ihm 
zu überfchreibenden Umſchlagbogen dem Praäfidenten, wel: 
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her die Vertbeilung derfelben unter den Räthen vornimmt, 
und die Namen der neu beftellten Referenten im Produfs 
tenbudy felbft ausfüllt. 

Iſt auf einem Erbibitum im Rubrum bemerkt, daf 
Gefabr auf dem Berzuge bafte; ſo fol der Regiftrator die 
Neberfendung deffelben an den Präfidenten, nad vorgängi 
ger Cintragung ins Produftendud, fogleidy befchleunigen, 
obne bis zum ———————— damit anzuſtehen. 

5 
Der Regiſtrator verfertigt über jeden Jahrgang des 

Produktenbuchs ein Regiſter, in welchem nad alphabeti⸗ 
ſcher Ordnung die Namen der Partheien und Bebörden, 
welche untereinander verhandelt haben, oder mit welchen 
verhandelt worden iſt, eingetragen, und diejenigen Num— 
mern beigeſetzt werden, unter welchen im Produktenbuch 
etwas davon vorfonimt. 

$. 56. 
Er verfieht jede Verhandlung mit einem Umſchlag, 

auf weldem nebft den Rubro causae der Gegenftand 
derfelben beftimmt angegeben wird; er verfertigt ein Ber: 
zeichniß der dazu gebörigen einzelnen Aktenſtücke, meldes 
gleich hinter dem Umſchlag auf die Akten zu legen if, und 
bat endlich legtere gehörig zu paginiren und zu quadrans 
guliren. 

$. 57. 
Die Kompletur der bis zum Spruch inftruirten Akten 

wird im Beifein und nad Vorladung der Partheien vom 
Regiltrotor vorgenommen. Es wird von ibm über die Ans 
erfennung ibrer Bollftändigfeit von Seiten der Partheien, 
über die Refognition der Vollmacht, und über alles, was 
fonft bei der Kompletur zu bemerken ift, ein den Akten beir 
zufügendes Protokoll geführt. ($- 139.) 

$. 58. 
Der Regiftrator führt ein in chronologiſcher Ordnung 

und mit dem Anfang jedes Jahrs neu beginnender Nummern 
folge fortlaufendes Verzeichniß der fubmittirten Sachen. Das 
Submiffionsprotofoll ift mit eben der Nummer zu verfeben, 
welches die gefchloffene Sache in diefem Verzeichniß führt. 
Es ift darin der Name der Partbeien, der Gegenitand des 
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Streits, der Tag der Submiſſion, der Namen des Refe: 
renten, und endlich der Tag der lrtbeilspublifation oder 
des zwiſchen den fireitenden Theilen gefdloffenen Vergleichs 
ju bemerken. | * 

$ 
Der Regiftrator ift jeden Gerichtstag, fo lange bie 

Sitzung dauert, auch fonft fo oft es nöthig ift, ſich in der 
Regifiratur einzufinden ſchuldig, und zwar erfteres um auf 
Verlangen die etwa vom Kollegium einzufehende Akten fos 
gleih aus der Regifiratur herauszugeben. 

. 60. 
Den Anwälten der Partbeien foll er die fie betreffen, 

den Akten auf ibr Erſuchen in der Regiitratur vorlegen, 
jedoh vorher die Vota, Relationen, Reftripte, eingegan: 
gme Berichte und was ihnen fonft einzufehen nicht zuftcht, 
davon abjondern. Jedem Andern dagegen darf er obne 
borgängige Anfrage beim Geridt und Bewilligung deſſel⸗ 
ben feine Alteneinſicht — 

Der Regiſtrator führt die Sportelkaſſe, und nimmt 
ſämmtliche Sporteln und Strafgelder zu der wwiſchen Ing 
emeinſchaftlichen Sportelkaſſe ein. Es iſt ibm zu dieſem 
weck am Ende jedes Monats vom Selretair ($. 46) ein 

Verzeihniß der angefegten Sportel- und Strafgelder zuzu⸗ 
ſtellen. Er läßt durd den Pedellen das von den Proku— 
ratoren der Eportelfaffe ſchuldig Gewordene einfordern, und 
ſchreibt wegen desjenigen, was auswärtige mit Profura= 
toren etwa nicht verfebene Parteien reftiren, an die Gerichte, 
unter welden fie ſtehen, und welde ihm ſchleunige Hülfe 
gu leiften, hiermit angemwiefen find. 

6 . 62. 

Der Regiftrator ift aus der Sportelkaffe, was ſowohl 
a. das Gericht und die Kanzlei, als 
b. die einzelne Mitglieder des erſtern und der legtern 

an Screibmaterialien, ſowohl zum Dienft als eignen Ges 
braudy bedürfen, anzuſchaffen ſchuldig. Ueber das ad a, 
Gelieferte wird ihm vom Sefretair und über das ad b. 
Berabfolgte vom Empfänger ein Schein ausgeftellt, womit 
er die über die Verwendung der Screibmaterialien am 
— des Jahrs zu fiellende Naturalrechnung zu bele⸗ 
gen hat. 
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$. 60. 
Der Regiftrator legt am Ende jedes Jahres über die 

erhobene Sporteln und Strafgelder, und über die daraus 
beftrittene Ausgaben dem Kollegium eine Rechnung jur 
Prüfung und Quftififation vor. 

Künfter Titel. 

Von den Berufspflidten der Kanzelliften. '’) 
$. 64. 

Die Kangelliften find die vom Sefretair ihnen zur 
Abichrift zugefertigten Konzepte ohne Verzug forgfältig, le 
ferlich, und im nicht zu weit ausgedehnten Zeilen und Bud: 
ftaben zu kopiren ſchuldig. 

Sie follen, außer in fehr eiligen Fällen, ibre Arbei: 
ten auf der Kanzleiftube verrichten, umd zu dieſem Ende 
ſich dafelbft jeden Tag im’ Winter des Morgens um 9, 
des Nachmittags um 2 Uhr, im Sommer dagegen di 
Morgens um 8 und des Nadhmittags um 4 Uhr, fo lange 
es nötbig if, an Gerichtstagen dagegen, fo lange die Ge 
richtsſitzung dauert, I 

Wenn fie in den weiter unten zu bejtinnmenden Källen 
Partheifhriften zu fopiren angewiefen werden, follen fie 
auf jede Seite wenigitens zwanzig in nicht zu ſehr ausge 
dehnten Buchſtaben geſchriebene Zeilen fegen, wogegen ih— 
nen eine Vergütung von 10 Kreuzer für jeden Bogen zu— 
gebilligt wird. — 

$. 67 
Sie find dem Sefretair, welchem fie außerdem in 

allen Dienſtſachen zunächſt untergeordnet find, auf Erfor 
dern deffelben, bei dem Kollationiren ihrer Abjchriften mit 
dem Konzept, Hülfe zu leiften verbunden. 

Sie follen ſowohl zu Haufe als in der Kanzlei die 
Einſicht 

13) Die Verrichtungen der Kanzelliften überträgt die General 
Bouvernemente:Berordnung vom 9. November 1815 8. 6. (Xottners 
Sammlung Bd. 1. ©. 228.) dem Ober⸗Sekretair des Nevifionshe; 
fes und deſſen Gehülfen. 
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Einſicht der ihnen anvertrauten Konzepte niemand geftats 
ten, aud fi der Verſchwiegenheit befleifigen. 

Sechſter Titel 

Bon den Berufspflidten des Pedellen.““) 

$. 69. 
Zum Pedell foll jedesmal eine des Schreibens und Le: 

fens wohlerfahrne und redlibe Perfon beftellt werden. 
$. 70. 

Der Pedell ift die Gerichts:, Kanzleis und Regiftraturs 
Zimmer zu reinigen und in Drdnung zu halten ſchuldig. 

4. 71. 
Er foll alle auf Gerichtsſachen ſich beziehende Beftel: 

lungen des Präfidenten, der Räthe und des Kanzleiperfos 
nals beforgen, und damit man ibn immer bei der Band 
babe, fo oft er fi aus feiner Wohnung entfernt, Nach— 
richt binterlaffen, wo man ibn antreffen könne. 

$. 72. 
Bor jeder Gerihtsfigung foll er bei dem Präfidenten, 

den Räthen und dem Sefretair anfragen, ob fie Akten auf 
die Seffion zu beforgen haben und diefe an den ibm ans 
juweifenden Plag auf den Gerichtstiih legen. Auch fol 
er jeden Boten: und Pofttag beim Regiſtrator anfragen, 
ob Briefe und Padete für das Gericht angekommen und 
an die Behörde zu beforgen find. 

$. 73. 
Bor und während der Sigung foll er fih in der Per 

dellenftube aufbalten, um die Befehle des verfammelten 
Kollegiums zu erwarten. In das Seffionsjimmer darf er, 
fo lange die Sigung dauert, nicht cher als nach vorgängi: 
gem Schellenzug eintreten ; wenn er jemand anzumelden, oder 
während der Sıgung etwas zu beftellen bat, foll er, nad) vor: 
gängigem Anklopfen vor feinem Eintritt, das Zeichengeben 
mit der Schelle erwarten. 

14) Die Berrihtungen des Pedellen find durch die General:Bou- 
dernemente:Rerordnung vom 9. November 1815 $. 8. den Gerichtss 
volljiehern beim Nevifionshofe Übertragen. (Rotiners Sammlung 
0.1. ©. 228.) . 
1843, 9, 123, C 
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$. 74. 
Er foll fi auf der Kanzleiftube täglich einfinden, um 

die Erpeditionen zu beforgen ; aud kann er ſich fo lange 
dafelbft verweilen, als fi dort eine Kanzleiperfon findet, 
wobei ihm indeffen alles Ginfehen in Papiere und Aften 
unterfagt wird. 

6. 75. 
Er foll die ibm vom Sefretair aufgetragene Infinuas 

tionen verrichten, und bei feiner Rüdkunft, daß und wenn 
er infinuirt babe, auf dem Konzept der infinuirten Erpedis 
tion bemerfen. 

$. 76. 
Er darf von Profuratoren und Partbeien für die Ber 

forgung feiner Dienſtgeſchäfte unter Androhung einer nad 
Umſtänden zu beflimmenden Strafe feine befondere Belob: 
nung fordern, foll fih alles Sollizitireng enthalten, und 
wird zur Verſchwiegenheit desjenigen, was er gelegentlid 
von den Angelegenbeiten des Gerichts und der Partheien 
erfährt, ernftlih angewieſen. 

Siebenter Titel. 

Bon den Advofaten und Prokuratoren. 

$. 77. 
Es follen bei Unſerm Dber-Appellatiensgericht ſechs Pro: 

furatoren angeftellt fein, welden die Advofatur mit der Pro: 
furatur zu verbinden geftatter ift, und deren Anzahl Wir Ins 
nad Umſtänden zu vermehren oder zu vermindern vorbehalten. 

18 
Sie follen am Drt des Gerichts wohnen, ohne Ir 

laub des Präfidenten oder des dirigirenden Ratbs fi nicht 
davon entfernen, aud bei jenem oder diefem ihre Rück⸗ 
funft anzeigen: 

$. 79. 
Die Wiederbefegung einer erledigten Prokuratur if 

Unferm Dber : Appellationsgericht felbft überlaffen. Wer 
fi darum bewirbt, bat ſich deshalb an das Gericht zu 
wenden. '?) 

— [0.0 — 

15) Die Ernennung der Advofaten beim Nevifiong: und Kaſſa— 
tionsbofe geichieht durdy den Zuftizminifter, Inftruftion vom 19, Nos 
vember 1818 $. 47. (2ottners Sammlung Bd. 1. ©. 530). 
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$. 80. 
Es follen feine andere als unbeſcholtene, redliche, in 

den Rechten woblerfabrne Männer zu Profuratoren an: 
genommen, und der Neuanzunebmende, obne daß es dar: 
auf ankömmt, ob er bereits bei einem Unſerer Obergerichte 
als Advokat rezipirt worden fei oder nicht, von zwei Ober: 
Appellationsrätben, weldye ihm zugleidy die Ausarbeitung eines 
Gravatorial:Xibells oder einer anderen gerichtlichen Hands 
lung aufjugeben haben, eraminirt werden. Die Graminas 
toren find bierauf über feine Kenntniffe und Dualififatios 
nen an das vollfiändig verfammelte Kollegium gutachtlich 
zu berichten fhuldig, worauf die Mehrhen der Stimmen 
über feine Aufnahme zu enticheiden bat. Bei gleichen Dua— 
Iififationen follen Einländer vor Ausländern den Vorzug 
erhalten. '°) 

$. 81, 
Der neu aufgenommene Profurator ift auf das unter 

Anlage J. diefem Entwurf beigefügie Cidesformular zu 
verpflichten. 

$. 82. 
Die Profuratoren follen Ihrem Beruf gewiſſenhaft vor: 

fieben, fidy vor der Uebernahme einer Sache nach der Be: 
fhaffenbeit derfelben und nad den etwa vorbandenen Be: 
weismitteln forgfältig erfundigen, wiffentlid feine ſchlechte 
Sache vertreten, und wenn fie binterber fih von der Un— 
gerechtigfeit derfelben überzeugen, ihre Anwaltſchaft darin 
wieder aufgeben, auch ihrer Partei die Gründe ihrer Hilfs: 
verweigerung begreifli zu maden fudyen. '”) 

6. 83. 
Sie ſollen ihre Klienten nicht zum doloſen Ableugnen 

wohlbekannter Thatſachen verleiten, und leichtſinnige, ge: 
fährliche, oder gar gewiſſenlofe Eide zu verhüten ſuchen. 

— —— —— — — — — — — — — — — — 

16) Ueber die Qualiſfikation zum Advokaten beim Königl. Revi— 
fiong: und Kaſſationsbofe er Inftruftion vom 8. Kebruar 1834 
$. 1. (Jabrb. Br. 43. ©. 143.) 

17) Bergl. den gemeinen Beicheid des Königl. Juſtiz-Senates 
I arte, vom 23, Februar 1521. (Zotiners Sammlung Bd. 2. 

« 91. 

G2 
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8§. 84. 
Sie find ihren Partheien wegen den ihrer Nachlaͤſſig⸗ 

keit oder ihrem böfen Borfag zuzuſchreibenden Unterlaflun 
gen und Feblern und dem daraus entiiehenden Schaden, 
wie es fib nad gemeinem Recht von felbft verfteht, verant- 
wortlid. '°) 

$. 85. 
Sie follen diefelbe von den ergangene Defreten und 

richterliben Verfügungen, fo oft es nöthig ift, frühzeitig 
benadridhtigen, auch für die vollftiändige Aufbewahrung 
wohlgeordneter Manualaften Bean: Sorge tragen. 

Sie find die ihnen vom Gericht aufgetragene Armen: 
ſachen unmeigerlid und unentgeldlich zu übernehmen, aud 
eben fo forgfältig wie Sachen anderer Partheien zu führen 
ſchuldig, wogegen es ſich von felbit verftebt, daß ihre Mühe 
bei einen der Armenpartbei vortbeilbaften und ihre Im: 
ftände verbeffernden Ausgang von derfelben zu belohnen ift- 

Unfer Dber-Appellationsgeriht bat darauf zu jeben, 
daß Fein Profurator vor dem andern mit Armenjadhen be 
fhwert werde. 

§. 87. 
Wenn im Lauf des Prozeffes die Parthei den Pros 

furator abzudanfen oder diefer die Profuratur im diefer 
Sache aufzugeben fi bewogen findet; fo foll darüber von 
einem wie vom andern Theil dem Gericht eine Anzeige zus 
gehen, und diefe zu den ala werden. 

$. 88, 
Die Profuratoren follen fi in ihren Schriften einer 

anftändigen Sprache bedienen, ſich blos an die Sache bul: 
ten, umd Angriffe der Perfonen vermeiden. Sie follen In: 
fer Dber:Appellationsgeriht mit Refpekt, die Obergerichte 

18) Anwälte, welche den ihnen offerirten Betrieb einer Sache 
nicht fofort definitiv ablebnen, fondern fich mit dem Dfferenten in Bers 
bandlungen über Koſtenvorſchuß oder ſonſtige Bedingungen einlaflen, 
find bei eigener Berantwortlichfeit gehalten, die Sache einfiweilen zu 

betreiben und die Xriften au wabren. Gemeiner Befcheid bes Yuftts 
—— N rung vom 23. Februar 1821. (Zottiners Sammlung 
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mit Adtung, und den Gegentbeil mit Anſtand behandeln. 
Demjenigen, der diefe Vorſchriften übertritt, foll feine Schrift, 
um fie binnen einer zu beſtimmenden Zeit gereinigt jurüd: 
juliefern, remittirt und er außerdem, den Umſtänden und 
richterlichem Ermeſſen nad, er Strafe angefehben werden. 

Jeder Profurator muß mit feiner Namensunterfchrift, 
weldye bei feinem exbibitum fehlen darf, für den Inhalt 
der übergebenen Schrift ... 7 

0 

Er foll fi im feinen Vorträgen der Kürze und Deut: 
lichkeit, mit Vermeidung unnüger zur Sade nicht dienlicher 
Allegationen und Ausführungen, befleißigen. In Appella: 
tionslibellen müffen immer beftimmte Beſchwerden aufgeftelkt 
und ausgeführt, aud ein den Beſchwerden entipredyendes 
Petitum formirt werden. Der Appellant kann zwar darin 
auf die bloße Vorakten ohne Ausführungen fubmittiren, 
muß aber aud in diefem Kall beftimmte Beſchwerden ans 
geben, und mit einem — Petitum fließen *°). 

Der Finführung der Appellation muß notbwendig und 
bei einem Reichsthaler Strafe der Beſcheid oder das Ur⸗ 
tbeil, von weldyem, und das auf die eingelegte Appellation 
ertheilte Defret voriger Inſtanz, oder ftatt deffelben das die 
ergriffene Appellation beurfundende Notariatsinftrument als 

19) Eingaben obne Unterfchrift eines mit Bollmadyt verfebenen 
Anmwaltes werden nicht angenommen, fondern unberüdfichtigt an die 
Einfender zurüdgelandt. Bekannim. des Juſtiz⸗Senates zu Koblenz 
vom 23. Januar 1824 (Lotiners Sammlung Bd. 2. ©. 453.). — 
Auer dem Namen des erbibirenden Profuratore muß auf jedem Erbis 
bitum der Mame des Verfaſſers deflelben bei zwei Thaler Strafe ans 
gegeben werden. Gem. Beicheide des DOber-Appellationsgerichıs vom 
21. Zuli 1512 $. 3. (Anbang Num. 3.) und des Yuftij;Senats zu 
Koblenz vom 16. Kebruar 1521 (Lottners Sammlung 8. 2. ©. 91.) 

20) Die Niditbeachtung der Borichrift des $. 90. wird mit Eis 
nem Thaler Strafe geahndet. Bergl. den gem. Beicheid des Ober: 
Appellationggerichts vom 21. Juli 1812 8.5. (Anhang Num,3.). — 
Der gem. Beicheid vom 13. Januar 1815 8. 2. (Andang Num, 5.) 
bedrober jedoch die Nichtangabe der Beichwerden, wenn auf die Bor« 
aften, und nicht etwa pure auf dem Zibell voriger Inſianz und die 
darin aufgeftellten Beſchwerden, fubmittirt worden, mit der Defertion. 
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Anlage beigefügt werden ?'). Am Fall der Nichtbefolgung 
diefer —8 ſoll Unſer Ober⸗Appellationsgericht unter 
Vorbehalt der verwürkten Strafe die Nachlieferung jener 
nothwendigen Anlagen binnen einer beſtimmten Zeit, sub 
praejudicio desertionis, dem exhibirenden Prokurator auf 
geben ??). 

92 $. 92. 
Die Vollmaht, welche entweder bei einem Gericht 

ausgeftellt, oder auf andere Art legalifirt fein muß *?), fol 
vom appellantiſchen Theil fpäteftens mit der lebergabe des 
Gravatoriallibels, vom appellatiihen dagegen jpäteftens mit 
der llebergabe der Erjeptionalhandlung, bei einem Thaler 
Strafe im Bernadhläffigungsfall dem Gericht übergeben wer: 
den. Iſt darin fein fubftituirter Anwald beftimmt, fo fol 
der Profurator, wenn er vom Sig des Gerichts über acht 
Tage fi) entfernt, einen Subftituirten beftellen und anzeigen. 

Von dem unter Anlage K. diefer Gerichtsorduung 
beigefügten Vollmachts-Formular fol bei Unſeren Dberge: 
richten eine binlänglihe Anzahl gedruct hinterlegt wer 
den ?*). 

93 
Wird der Profurator von einem Bormund bevollmäd: 

tigt; fo muß er neben der auf ibm felbit gerichteten Volls 
macht auch noch das Tutorium oder Curatorium feines 
Mandanten in beglaubter Abfchrift beilegen. 

21) Vergl. $. 131. 
22) Veral. den gem. Befcheid des Dber-Appellationggerichte vom 

21. Juli 1812 $. 4. (Anbang Num. 3.) 
23) Der Legalifation der PProzeß⸗Vollmachten bedarf es nicht mebr; 

der Gegentbeil fann jedoch verlangen, daß eine nicht legalifirte Koll 
macht dem Auefteller zur Anerkennung vorgelegt werde. Zu Errial 
Bollmachten ift die Legalifation, welche einem Werthſtempel von 15 Sur. 
unterworfen ift, auch ferner nöthig. Reſtr. vom 11. Januar 15. 
(Rottners Sammlung Bb. 3. & 266.) , 

24) Die Subftitution Seitens eines mit der elausula substl- 

tuendi von dem Prinzipal bevollmächtigten Anwalts der porigen In⸗ 
ſtanz auf einem beim Dber-Appellationsgericht angeftellten Prokuta⸗ 
tor findet nicht Statt; legterer muß vielmehr von dem Prinzipal ws 
mittelbar bevoflmächtigt fein. Gem. Beſcheide des Dber-Appellationd 
gerihts vom 21. Juli 1812 $.7. (Anbang Mum. 3,) und vom 13, 
Januar 1815 $. 4. (Anhang Num. 5.) 
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$. 94. 
Geht eine Partbei im Lauf des Prozeffes mit Tode 

ab; jo ift der Profurator es dem Gericht anzuzeigen, auch 
die Ramen der Erben, deren Wohnort, und ob fie den Pro: 
zeß fortießen wollen, demielben bekannt zu machen ſchuldig, 
damit man fi bei Abfaffung des Urtheils darnady richten 
fönne. 

$. 95. 
Die Profuratoren follen fi bei der Benennung und 

Bezeihnung ihrer an das bodhpreislide Geſammt— 
Dber-Appellationsgeriht??) zu ricdhtenden Vorträs 
gen im Rubrum im gemeinen Prozeß üblider Benennun: 
gen bedienen, aud darin die Vor: und Zunamen und den 
Wohnort der Partbeien, das Amt oder Gericht, unter wels 
hem fie angeleflen find, und vor welchem fie gehandelt ha⸗ 
ben, das Kürftentbum, zu welchem jenes Amt oder Gericht 
gebört, die Gigenfchaft, in welder die Partbeien im Pro: 
jeß bandeln, und endlidy den Gegenftand des Streits ans 
jeigen. Die Schriften felbft follen leſerlich mundirt fein, 
und im entgegengefegten Kall auf Koften des erbibirenden 
Profurators unter Rüdgabe des unleferlihen Originals 
abgeihricben werden. Cine mehrere Bogen enthaltende 
Schrift ift gebeftet und unten paginirt einzureihen. Die 
Anlagen find in fortlaufender Reihenfolge zu litteriren oder 
zu numeriren. Wenn der Anwald des einen Theils Nums 
mern gebraudt bat, fo foll fih der Anmwald des andern 
der Buchſtaben bedienen, aud die Buchſtaben oder Num— 
* durch alle ſeine Handlungen hindurch fortlaufen laſ— 
u 

- . — — — — — — 

25) Bergl. die gem. Beſcheide des Ober: Appellationsgerichtse vom 
MU. Juli 1812 $.1. (Anhang Num. 3.) und vom 6. September 18514 
(Anbang Num. 4.). 

26) Beral den gem. Beſcheid des DOber-Appellationsgerichte vom 
2. Auti 1812 $.1 und 2. (Anbang Num. 3.) — Iſt in den Echrift. 
fägen auf Partifularsfandesgefege und Statuten Bezug genommen 
fo find dieſe bei zwei Thaler Strafe nicht nur mit Benennung bes 
Tages und Jahres ibrer Emanation anjufübren, fondern auch quoad 
passum cuncernentem in beglaubter Abſchrift beizufügen. $. 11. 
a. a. O. 
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$. 96, Jedes exhibitu Partheifachen iſt dem Regiſtra⸗ 

tor offen und in duplo Suzuftellen, <i Mung beider Schrift 

| 

und ij bei einer N Htübereinfian; mit 

einem Thaler, um enn bie „ic tübereinfmmun, bedent: 

lid oder gefährlich gefunden Wird, mit noch härterer Strafe 

Anzufehen. 

nd in Anfehung der ihnen zulom⸗ 
Nung und Defervi en, deren Anj Jede Erbibitum auf Ju bemerken ft, *7) hei klei⸗ üften auf die dieſer Ordnung unter Anlage L, bei⸗ gefügte Taxord berwiefen. Toße umd Hauptausfüh: Regel Nad) der Bogenjahl, und jwar 

Zeilen und nicht Buchſtaben ſchried N) er bonorirr. dnde de Schri eller der⸗ Te Belohm g zu fordern; fo ſoll er die 

ſes An de Gericht Anzeigen und dar: Über die ſch dung def, ben erwarten en Dei offenbar unnützen, di fen Wecklos weitſchwei gen Schriften ſoll ericht dem P kurator bon % Wegen das De- ſervitum Oder ; beil ftreicyen — uch ihn außer⸗ dem ach Beſchaffenb t Umſtaͤnd trafe be: legen 

ergl. den g efchei Juli 18 $. 3. (Anbau Num. 3, _ 3 ! Deferpiten Re ungen jffpej Einem Tpaler trate das Jatum Praesentag; MS eine den Shriftageg Anzuführen, Veferditen 5 dor Abfaſſi der endlichen Beicheite bei Sefap Verluffeg zur richten] en Modifif ton u Sertjegun Ju liquid Gcı ſcheid da Sutil, a6 4 EHrenbreititein 

I. Fall 1820 ( Nere& Mmlung Bp 2. © L 29) Namentlich bei zu bäufigen Maturationg furchen (Gem Be: ſcheid po « Sul 18 bang Hr Ir bei Skhrifräpen, Welche ya Submiffion auf & Borafte oder ch Cindringum des Deicymerdeijk tigen $ dlungen, Mach ger Au) ver Friſt ohne Reſtitu⸗ szuwſt achtraͤgl⸗ ibe eichr Werden ($. 9 ſowie bei @; gaben p Prellariichen Theile vo Wei⸗ 

lung dr Relebanes fd - (Gem, Befcheip bom 1; 

9 8. Anhang Num. 5. 
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$. 98. 
Der von Unſerm höchſten Juſtijhof unter die Zahl 

der Profuratoren deffelben YAufgenommene erlangt durch 
die Aufnabme das Indigenat in Unſern fämmtlihen Staas 
ten. Gr ift bei allen Raſſauiſchen Gerichten jedod unter 
Unferm Tribunal vorbebaltener, nah Umftänden zu verfü- 
gender Einfhränfung und mit der weiteren Beflimmun 
jur Praxis zuzulaffen, daß bei den Obergerichten feine Shrif, 
ten bloß durd einen dafelbft angeftellten Prokurator exhi⸗ 
birt werden können. Hat er die ibm anvertraute Advoka⸗ 
tur und Profuratur mit Geſchicklichkeit und Redlichkeit ver: 
waltet, fo ſoll in Unſern Staaten bei der Befegung öffent: 
liher Aemter vorzüglide Rüdfiht auf ihn genommen 
werden. 

Achter Titel 

Bon dem Drt, an weldhem das Dber:Appella: 
tionsgericht etablirt wird; von der Zeit der 
Seffionen, den Ferien und der Urlaubszeit. 

99. 
Der von Uns verabredete Wohnſitz Unſers höchſten 

Auftizeribunals iſt die im Naſſau-Oraniſchen Fürſtenthum 
Hadamar gelegene Stadt dieſes Namens. 

. 100. 

Es foll jede Woche den Dienftag und Freitag zwei ors 
dentlihe Sigungen: halten. Sie fangen im Sommer um 
8 Uhr, im Winter um et — an. 

. 101. 

Außerordentlihe Sigungen werden vom Präfidenten 
nah dem Drang der Geſchäfte und Umſtände angefagt 
und gehalten, und find an feine beftimmte Zeit gebunden. 

$. 102. 
Die Kanzleiperfonen follen fib vor dem Anfange der 

Sitzung in den ihnen ira Zimmern einfinden. 
. 109. 

Wird ein Mitglied des Gerichts oder eine Subaltern: 
perfon durch Krankheit oder andere Urſachen am Tage 
der Sigung zu erfheinen abgehalten; fo foll der Verbin; 
derte es dem Präfidenten anzeigen, und um Entſchuldigung 
feines Ausbleibens bitten. 
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$. 104. 
Dem Bericht find während dem ganzen Monat Au: 

guft, acht Tage vor und nad Dftern, und vom 1. Weib: 
nadıtstage bis zum 6. Jenner des folgenden Jahre inclusive 
Serien zu balten vergönnt. Jedoch joll während dem Kauf 
der zuerſt genannten großen Kerien das Gericht jede Woche 
fi einmal zur Beſorgung der laufenden und folder Sadyen, 
bei welchen Gefahr auf ee haftet, verfammeln. 

. 108. 

Jedem Gerihtsmitglied ift es vergönnt, entweder in 
oder außer den Kerien im Lauf jedes Jahre zwei Monate 
lang Urlaub zu nebmen. Seine Abreile und Rüdkunft ift 
der Präfident dem Kollegium, jeder der Räthe dagegen 
dem WPräfidenten oder dem dirigirenden Rath anzujeigen 
ſchuldig. Auch foll der Präfident oder dirigirende Rath 
immer in Anſehung des Orts, wo der Abweſende ſich auf 
bält, oder wo man über feinen Aufenthalt Nachricht ein: 
jieben Kann, unterrichtet fein. Die Kombination oder Ans 
tijipation der jährliden zweimonatlien lrlaubefrift ſoll 
nit von mehr als zwei Jahren ftatt finden. Bedarf ein 
Mitglied des Gerichts eines längeren Urlaubs; fo bat es 
denfelben bei Uns —— 

0 

Der Präfident oder dirigirende Natb bat darauf zu 
feben, daß immer eine hinreichende Anzahl Gerichtsmitglie: 
der am Sige des Berichts gegemwärtig bleiben, während 
den Ferien dagegen wenigftens drei Mitglieder mit Einſchluß 
des Prüfidenten oder ——— Raths anweſend find. 

$. 107. 
Jedem Subalternofiizianten it in jedem Jahr beim 

Präfidenten ſechs Woden lang Urlaub zu nehmen verftat: 
tet, doch bat leßterer bei der Urlaubsbewilligung darauf 
zu feben, daß das zurückbleibende Kanzleiperfonal die nö: 
tbigen Arbeiten zu beforgen im Stande fei. 

Zweiter Theil. 

Bon der Gerichtsbarkeit des Ober-Appellationsgerichts. 

$. 108. 
Das Dber:Appellationsgeriht vertritt in Unſern ſämmt— 

lihen Staaten in den dazu qualifiirten Källen die Stelle 
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der hoͤchſten Reihsgerichte, fo wie der in einigen Landen 
vorher beftandenen Ober: Appellationg: und Revifionsgerichte. 
An Hinſicht deffelben treten hiernach Unſere fämmtliche 
Obergerichte in eben das Verhältniß der Inftanzen-Subor: 
dination, in welchem fie fi) vorbin gegen die höchſte Reichs: 
und eben genannten Zerritorialgerichte gefunden haben, und 
find folglich die in Juſtiz- und Partbeifahen an fie erlafs 
fene Berfügungen und Vorſchriften deffelben gehörig zu bes 
folgen ſchuldig. 

$. 109. 
Der Altenverfendung foll in allen an Unſer Ober: 

Appellationsgericht devolubeln Saden nit mehr Statt 
gegeben werden, und die der Reviſions-Inſtanz zmwifchen: 
eibobene Instantia Serenissimi ’"), wo fie bie: 
# eingeführt war, aufgehoben fein. Doch bleibt bei fol: 
hen Perfonen und Sachen, in deren Hinfiht einem Unſe— 
rer Dbergerichte in erfter Inſtanz die Gerichtsbarkeit zu: 
kömmt, in der zweiten Inftanz, weldye das nämliche Dberge: 
richt zu initruiren bat, das Rechtsmittel der Aktenverfendung 
wie bisher eingeführt *). 

Erfter Zitel, 

Bon den Sadhen, welde gleih in der erftien 
Anftanz an das Dber:Appellationsgeridt ge: 

bradt werden. 

$. 110. 
Außer den Fällen, in welden das Dber:Appellations: 

eriht, wie oben $. 11 beſtimmt worden, in der erjten 
Kfm zu enticheiden bat, bat es in einziger Anftanz in 
allen den Fällen zu erkennen, in welchen Rechtsſachen nad 

30) Die instantia Serenissimi wurde durdy eine auswärtige 
Juriſtenfakultät erledigt. cf. $. 166 und Schreiben des Präfidenten 
von Dallwigf vom 10. Mai 1819 (Anbang Num. 9.). 

31) Auch diefe Aktenverſendung ift durch die Konflitution vom 
11, November 1506 88. 3—5. (Naſſauiſche Gele: Sammlung Bd. 1. 
&. 87.) aufgeboben, und ale zmweite Inſtanz für den Juſtiz⸗Senat 
zu Eprenbreitftein das Hofgeriht im Wiesbaden beftellt, an deſſen 
Etelle gegenwärtig in Kolge der Allerh. Kabinets:Ordre vom 11. Df- 
tober 1831 (Jabrb. Bd. 39. ©. 464,) das DOberlandesgericht in Urne: 
berg getreten ift. 
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gemeinen Rechten propter continentiam oder connexi- 
tatem causae oder aus andern Gründen mit Worbeige: 
bung der untern Gerichtsſtellen gleih an die oberen oder 
höchſten Juſtizhöfe a — 

Wenn es ſtreitig oder zweifelhaft iſt, vor welches Un— 
ſerer Unter⸗ oder Obergerichte eine Rechtsſache gehört, wenn 
die über die Kompetenz ſtreitende Gerichte verſchiedenen 
reſpektiven Landesherrſchaften angehören, und wenn binnen 
6 Monaten keine Entſcheidung oder Vereinigung erfolgt; 
ſo ſind die Partheien für dieſen Fall berechtigt, Unſer den 
ſämmtlichen über die Kompetenz; ſtreitenden Gerichtsſtellen 
gemeinſchaftlich vorgeſetztes Ober-Appellationsgericht gleich 
in der erſten Inſtanz — 

Auch iſt die Gerichtsbarkeit Unſeres Geſammt⸗Ober⸗ 
Appellationsgerichts in erſter Infianz in dem Fall begrün⸗ 
det, wenn eines Unſerer Obergerichte mit der Actio syn- 
dicatus belangt wird. 

Zweiter Zitel. 

Von den Sachen, welde im Wege der Berw 
fung an das Dber-Appellationsgeridt gelan> 

gen fönnen. 

$. 113. 
In Civilfahen find zur Berufung an das Dber:Appels 

lationsgerit alle Urteile, Interlocutoriae mixtae und 
diejenige Interlocutoriae merae Unſerer Obergerichte, fo 
wie der von ling niedergefeßten und feinem Lnferer Ober: 
gerichte untergeordneten Aufigfommiffionen qualifizirt, welche 
in die Sache eingehen, und einen bei Abfaffung des Haupt 
urtbeil® nicht mehr abzumendenden Schaden hervorbringen 
önnen. In Anfehung der Würfung der eingelegten Bes 
rufung, fo wie der Källe, in welchen gar feine Appella= 
tion Statt bat, laffen Wir es bei der Dispofition der ges 
meinen Rechte beiwenden. 

$. 114. 
An Kriminalfällen erkennt Unſer Dber:Appellations: 

gericht nur über begangene Nullitäten und verfagte oder 
verzögerte Juſtiz, und bat im erftieren all, ohne in An: 
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ſehung der Hauptfadhe zu erfennen, nad Beſchaffenheit der 
Umftände das Unterfuhungsverfahren ganz oder zum Theil 
zu faffiren, im zweiten dagegen mandata de adminis- 
tranda Justitia zu erlaffen. 

Bei vermeinten Nullitäten foll der Defenfor des Ins 
quifiten, nachdem er dem mit der Unterfuhung befange 
nen Geridht, daß er zu der Nullitätsbeſchwerde feine Zu: 
flucht genommen, angezeigt bat, binnen zwei Monaten die 
behauptete Nichtigkeiten ausführen.’ *) 

$. 115. 
Wer durch die Verfügungen Unferer Regierungen 

md Hoflammern, fo wie durch Poligeivorfchriften in feis 
nem woblerworbenen Recht gefränft zu fein glaubt, bat 
fi darüber bei Unſern fompetirenden Obergerichten zu be 
ſchweren, von deren Entſcheidungen jedem Theil die Berus 
fung an Unfer Gefammt : Dber: Appellationsgeridht zugelaf: 
ſen ift.?’°) 

$. 116. 

Eheſachen unter Proteftanten, causae mixti fori beis 
der Religionstheile, weldye entweder bei Unſeren weltlichen 
Gerihten, oder evangelifhen Konfiftorien verhandelt wors 
den, fo wie alle und jede bei den legteren anhängig gewors 

— — 

32) ef. Reſkr. v. 11. Septbr. 1819 (Kottner Bd. 1. ©. 590.) 
Die Jurisdiktion des Mevifions- und Kaffationsbofes zu Berlin in 
Kriminalfällen it dur die Einführung der Allgemeinen preußiichen 
Kriminal» Drtnung am Dfirbeine in Kolge der Allerb. Kab. Drdre 
vom 11. Dftober 1831 (Jahrb. Pd. 38. ©. 464.) aufachoben wor⸗ 
den. Die Enticheidung über die in fisfalifchen Unterfuchungen wegen 
Dienftvergeben der Beamten oder wesen Eteuervergeben eingelegte 
Nidyrigkeits-Befchwerbe ftebt uch binfichtlich des WBerirts des Juſtiz⸗ 
Ermats zu Ebhrenbreititein dem König. Geh. Ober-Tribunale zu. Res 
fripte vom 5. u. 16. Januar 1835. (Jabrb. Bd. 45. ©. 307. u. 308.) 
Dos Mechtsmittel dritter Inftanz ‘in den wegen Xnjurien eingeleiteten 
fistatifchen Unterfuchungen wird jedoch vom Reviſions- und Kaffas 
— erledigt. Reſtr. vom 11. März 1840 (Jahrb. Bd. 55. 

. 319.). . 
33) Diefe Berufung von ber Entiheidung bes JuſtizSenats zu 

Ehrenbreititein gebt gegenwärtig an das Dper:Landesgericht zu Arne: 
berg. Werorbnung vom 21. Juni 1819 $. 15. (Geiegiammlung von 
1819. S. 211.) Allerh. Kab.:ördre vom 11. Oltober 1831 (Jahr: 
büdyer Bd. 38. S. 464.) 
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dene Rechtsſachen find in appellatario der Erfenntniß Un: 
feres Gefammt:Dber:Appellationsgerichts unterworfen.’ *) 

417, 
Es muß indeffen in allen vorgenannten Fällen, wenn 

über Geldforderungen oder tarationsfähige Gegenfiände 
geftritten wird, eine Appellationsfumme, welde Wir bier: 
mit auf Dreihundert Gulden feftfegen, vorhanden fein.’’) 

— — — — 

34) Auch in dieſen Sachen bildet das DbersLandes:Gericht zu 
Arneberg aegenmwärtig die zweite Inſtanz. Werorbnung vom 21. Juni 
1819 $. 15. (Gefegfammlung von 1819 &, 211.), Neifript vom 
6. Dezember 1819 (Lortners Eammi. Bp. 1. ©. 623.) Alerh. 
Kab. DOrdre vom 11, Dftober 1831 (Jahrb. Bd. 38. S. 464.) Eine 
dritte Inſtanz fand früber in Ebefachen nicht Statt. Reſtripte vom 
6. Dezember 1819 (a. a. D.) und vom 4. April 1823 (Xottnert 
Eamml. Bd. 2. S. 362.) Hertel Tb. 1. S. %6. 2307. 273. — 
Schreiben des Präfidenten von Dallwigf vom 27. Yanuar 1817 
(Anhang vom 8.) Nacd der Uebertragung der zweiten Inftanz ven 
dem oftrbeinifhen Senate des Appellationsgerichtebofes zu Köln auf 
das Hofgericht zu Arnsberg in Kolge der Allerb. Kab.: Drdre bem 
11. Dftober 1831 und des Reffr. vom 18, ej. (X ortners Samml. Bi.) 
©. 398. 399) ift jedoch auf den Grund der 88. 41. und 44. dr 
Anfiruftion vom 19, November 1818 (Lotiner Bb. 1. & 59. 
530.) von dem Reviſions- und Kaffationsbofe auch die britte Its 
ftanz in Ebeſachen zugelaffen. ef. Urtbeile des Reviſions- und Kal 
fationebofee in Sachen der verebelidhten Brandt */. maritum beim 
5. November 1838. B, 107. und in Sachen der verchelichten Krauß 
*/. maritum vom 6. Juni 1842. K. 79, — Acta dis J. M. Kor 
blen; Departement 31. fol. 148. 

35) Vergl. den gemeinen Beſcheid vom 21. Juli 1812 $. 6. 
(Anbang vom 3.) In den Naſſau-Oraniſchen Tandestheilen iſt 
jwar durch den gemeinen Zefcheid vom 6. September 1814 (Anbang 

vom 4.) die Appellationg= Summe auf 200 Fl. beitimmt (ef. auch 
das Schreiben des Präfidenten von Dallwigt vom 10. Mai 1519 
(Anbang vom 9.) die ebemaligen Dranifchen an Preußen abge 
tretenen Randestbeile, das Fürſtenthum Siegen und bie Aewter Bur— 
badı und Neuenkirchen, gebören jedoch gegenwärtig nicht mebr unlet 
die Yuriediftion des Auftiz» Senats zu Ebrenbreitftein und dee Reri⸗ 
fionsbofes zu Berlin, ſondern ſind mit der Provinz Weſtphalen Der 
einigt und ſeit 1819 dem Ober-Landesgericht zu Arnsberg fubjisirt; 6 
ilt dafelbft In Folge ded Patente vom 21. Xuni 1815 $. 24. (Er 
rende von 1825. &. 158.) die allgemeine preußiſche Gerichts— 
oıdnung. — 

Ueber die Appellatione: Summe zweiter Inftanz dienen im Jurik 
biftiong » Bezirt des YJuftiz-Senats zu Ebrenbreitftein die Vorſchriften 
der allgem. preußischen Gerichteordnung, der Allerb. Kab.Ordre dem 
22. Juli 1832 (Gefegfamml. von 1832 S. 196.) umd der Berord- 
nung vom 21. Juli 1843 (Gef. Samml. S. 297.) zur Richtſchnut. 
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$. 118. 
ind jährlihe ablösliche oder unablösliche Ginkünfte 

das objectum litis, fo müflen fie erweislich wenigſtens 
neun Gulden jährlidy N 

11 

Wird eine Kapitalforderung nebit rüdjtändigen Zins 
fen oder ein anderer nußbringender ftreitiger Gegenſtand 
nebft rückſtändigen Nußungen eingeflagt; eo ift es zwar 
jur Begründung der Summa appellabilis binreidend, 
wern beide zuſammengtuommen glei bei AUnftellung der 
Klage den Betrag derfelben erreichen, doch follen die weis 
ter nad erbobener Klage aufgelaufene Zinfen oder die Ko: 
ſten nicht zur Vervollftändigung der Appellationsfumme in 
Anfhlag gebradt werden, es fei denn, daß fie ſchon für 
fi allein Summan appellabilem erreichten. 

2 

Bei ſtreitigen Rechten oder beweglichen und unbeweg— 
lichen Gütern, welche feine Geldſorderung find, ſoll, wenn 
es zweifelhaft iſt, ob Summa appellabilis vorbanden ſei, 
darüber das Gutachten von Erperten, vom appellirenden 
Theil, beigebracht werden. 

$. 121. 
Iſt eine Taration entweder darum, weil das objec- 

tum litis nit mehr in natura eriftirt, oder darum, weil 
der Werth der ftreitinen Sade von individuellen Umſtän— 
den abbängt, nidyt möglich, oder behauptet der Appellant, 
daß die eingeflagte Sade für ibn ein pretium affectio- 
nis babe; fo muß er im erfien Kall den Werth der Sadıe 
oder fein dabei babendes Antereffe, im zweiten dagegen 
den Grund der Affektion einigermaßen beicheinigen, und 
auf richterliches Erſordern, daß das objectum litis über: 
baupt, oder für ihn Summaın appellabilem oder mehr 
werth fei, beeidigen. 

36) Der gemeine Befcheid vom 21. Juli 1812. $. 6. (Anhang 
Num. 3) erfordert zwölf Gulden jährlicyer Nenten. Wegen der cbe: 
maligen Naffau » DOraniichen Zandestbeile veral. Schreiben des Präfis 
denten von Dallwigt vom 10. Mai 1819 (And. Num. 9.) und 
YAnmertung 35. zum $. 117. — Gegenwärtig dient bei Berechnung 
bes Werbe des Streitgegenftandes ($$. 118— 121.) die Verordnung 
vom 21. Juli 1843 (Gef. Samml. S. 297.) zur Richtſchnur. 
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$. 122. 
ft das objectum litis überhaupt gar Feiner Schi; 

zung fäbig; fo bat Unſer Gefammt : Dber : Appellationege 

richt zu ermeffen, ob wegen Wichtigkeit der Sache dr 

Appellant ohne weiteres zur Appellation zuzulaffen, oder 

ob er zu beeidigen babe, daß er lieber 300 Fl., als den 

Gegenftand des Streits — wolle. 
12 

Vermag der Appellant legal zu beſcheinigen, daß der 

Gegenſtand des Streits den größten Theil feines Vermo⸗ 

gens ausmade; fo foll in einem ſolchen Fall die Summa 

appellabilis auf 150 Fl. feitgelent fein. 
12 

In allen vorbenannten Fällen ift nicht auf den Be⸗ 

trag oder Werth des anfängliden Objecti litis, fondern 

lediglich auf den Betrag oder Werth der dem Appellanten 

würklich zugefügten —2* zu ſehen. 
. 125 

ö Dagegen ift gar nicht auf Summa appellabilis ju 

adıten, 
a. bei den Klagen, melde wie $. 11. und $. 110. der: 

ordnet worden, gleich in erfier Jnftanz bei Unſerm 

Geſammt⸗Ober⸗Appellationsgericht anzubringen ſind, 

b. bei Beſchwerden über unheilbare Nichtigkeiten, über 

weldye unten $. 152., und 
c. bei Beſchwerden über verzögerte ober verweigerte Ju⸗ 

ftig, Über welche ebenfalls unten $. 159. das Nöthigt 

‚wird verordnet werden. | 
$. 1 

Wenn Unfer Ober: Appellationggeridt aus DEN enge: 

fandten Aften einen oder mehrere von den vorigen Gerichls⸗ 

fiellen bei der Verhandlung der Sache wider die gute Ord⸗ 

nung und befiebende Gejege begangene Fehler enttedt;. 

iit «6 folde von Amtswegen zu rügen und nad Umpan 

den zu verbeffern befugt; im Fall dagegen, daß gel 

ſchädüche bei Unfern Ober: oder Untergerichten eingeſchun 

dene Obſervanzen oder beftehende nachtbeilige Verotduun⸗ 

gen zu ſeiner Kenntniß kommen, ſoll es eine Anzeige u 

über an den betreffenden Kandesherrn gelangen laſſen, * 

damit zweckmäßige Anträge, zur Verbeſſerung oder ame 

lung derfelben, verbinden. Driner 
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Dritter Theil. 
Prozeß beim Ober-Appellationsgeridt. 

Erfter Titel. 

Bom Dber-Appellationsprozef. 

6.127. 
An der Regel gelangen Rechtsſachen im Wege ber 

Appellation von Unſern Dbergerihten an Unfer Gefammt: 
Dber: Appellationsgericht. n 

Die Appellation gegen ein Dekret oder Urtheil Unſe⸗ 
rer Dbergeridite muß von der Publifation oder Inſinua— 
tion derfelben angeredhnet binnen 10 Tagen zur Hand 
genommen, und auf die in den gemeinen Rechten verords 
nete Art erflärt werden.’ ’) Zur Verlängerung jener Notbs 
frift ift weder das Judicium a quo, nod das Ober-Ap⸗ 
pellationsgericht berechtigt; indeffen kann legteres aus recht: 
lihen Urſachen gegen den Ablauf derfelben Wiederherſtel⸗ 
lung in den vorigen Stand — — 

Auf die beim Judicium a quo eingelegte Appellation 
ift legteres ein der Berufung Statt gebendes, oder diefelbe 
an; oder quoad effectum suspensivum für unzuläf 
6 erklärendes Dekret, in welchem zugleich die Gründe 
jener Nichtzulaſſigkeit anzuführen find, zu ertheilen ſchul⸗ 
big." ”) 

M Bergl. die Verordnung vom 20. Mai 1803. (And. Num 1.) 
38) Nadı der Bekanntmachung des Naffauifchen Staats-Mini— 

fleriums vom 10. September 1809 (Anbang Num. 2.) ift das Meftis 
tutionsgefucy gegen den Wblauf das Fatale interponendae appella- 
tionis bei dem ljudicium a quo anzubringen nnd zu entfcheiben, 
Ueber die Anmwendbarfeit diefer Verordnung im Bezirk des Juſtiz— 
Senats zu Ehrenbreititein vergl. A über die dortige Rechts⸗ 
und Gerichteverfaffung 3b. 2. J Note * ©. 117. 

Ueber die Verſaumung der Nothfriſten durch die Schuld ber 
Anwälte find zu vergleichen: die gemeinen Befcheibe bes Ober »Aps 
pellationsgerichts vom 21. Juli 1812 $. 8. (Anhang Num. 3.), des 
MRevifions: und Kaffationsbofes vom 5. Eeptember 1827 (Rottners 
Sammlung Bd. 3. &. 146.) und bes Juſtiz-Senates zu Koblenz 
dom 7. November 18238 (Rottnera. aD ©. 2359.). 

39) Vergl. die Verordnung vom 20. Mai 1803. (Anh. Num. 1.) 
1843. 6. 123. D 
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$. 130. | 
Zur Einführung und Rechtfertigung der Appellatio 

bei Unſerem Gefammt = Dber: Appellationggericht beftimmen 
Wir hiermit eine Friſt von einem Monat, welcher vom 
Tage der Einlegung der Appellation bis zum nämlichen 
Tage im folgenden Monat, ohne daß auf die Kürze und 
Länge deffelben gefehen wird, dergeftalt zu Fomputiren ift: 
daß der Parthei, welde z. B. am 15. Kebruar die Appel: 
lation interponirt bat, am 15. des folgenden Monats 
März die Introduktions- und Quftififationsfriit zu Ende 
gebet, ohne daß es darauf anfommt, ob der Monat es 
bruar aus 23 oder 29 Tagen beitebt.*°) 

$. 131. 
Hält der Appellant die ibm biermit beftimmte einmo— 

natlihe Friſt zu Rechtfertigung feiner Beſchwerde für zu 
kurz; fo it er vor dem Ablauf derfelben die Appellation 
bei Unferem Ober-Appellationsgericht wenigſtens einzufüh— 
ren verbunden, und kann in der mit dem beſchwerenden 
Urtheil oder Dekret, unter Beſcheinigung der zur gebörigen 
Zeit eingelegten Appellation, nothwendig zu belegenden Ins 
troduftiong:Handlung *") um zweimonatlide Friſt zur Ju— 
ftififation nachſuchen.““) Diefe ift ihm obne legale Be: 
ſcheinigung rechtlicher Hinderniffe in der Regel zu bewillis 

40) Die Vorfchriften der $$. 130 — 132. beruhen auf der Wer: 
orbnung vom 20. Mai 1803 (Anbang Num. 1.). cf. Bericht des Ju⸗ 
—— zu Koblenz vom 16. Mai 1828 (Anbang Num. 11.). 

ergl. auch den gemeinen Beſcheid des Ober⸗Appellationegerichts vom 
13. zuunee 1515 $. 1. (Anhang Num. 5.) 

1) Vergl. 8. 9. und den gemeinen Beſcheid vom 21. Juli 
1812. $. 4. (Anbang Num. 3.) 

42) Wird die eingeführte Appellation binnen der beftimmten 
Friſt nicht juftifigiet, fo wird fie, im Falle feine gravamina fpezifi: 
jirt find, obne daß es einer accusatio contumaciae von Seiten 
des Appellaten bedarf, für defert erflärt. Sind dagegen bei der In— 
troduftion die gravamina beftimnit und deutlich angegeben, fo wird 
angenommen, daß der Appellant auf priora fubmittire, und dag Er: 
kenntniß abgefaht. Gemeine Beſcheide des Juſtiz⸗-Senates zu Ehren, 
breitftein vom 19. November 1819 und des Reviſſons- und Kafla: 
tionsbofes vom 13. Juli 1829 (Xottners Samml. Bb. 3. S. 389 
und 291.), und Minffterials Reffript vom 19, Juni 18% (Xottner 
a. a. O. Bd. 2. S. 40.). 
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een, jedoch bei anſcheinender Krivolität der Berufung auf 
ürzere Zeit einzuſchränken. Sie läuft von dem Tage des 
Ablaufs der vorigen Krift an, fo daß derjenige, welder 
z. B. die Appellation am 15. Kebruar interponirt bat, 
wenn feine Friſtverkürzung eingetreten und die Introduks 
tion nebft Bitte um $rifiverlängerung auf weitere zwei 
Monate gehörig wahrgenommen worden ift, zur Ginrei« 
dung des Gravatoriallibells bis zum 95. Mai Zeit bebält. 
Weitere Arifiverlängerung ift ohne glaubbafte Beſcheini— 
gung geſetzlicher Hinderniffe nicht zu ertheilen.**) 

$. 132. 
Das Judicium a quo fann die einmonatlide Intro— 

duktions- und QAuftififationsfrift in feinem Fall verläns 
gern,**) wohl aber, wenn es die eingelegte Berufung für 
chikanös oder die Sache für fo geeignet bält, daß durd 
die verzögerte Volljiebung des angeblich befchwerenden De: 
frets oder Urtheils der appellatiihe Theil möchte gefähr: 
det werden, unter Anführung der Gründe, melde in dem 
auf die Appellations:Interpofition zu ertbeilenden Dekret 
furz auszuführen find, abkürzen, fo daß in diefem Kall der 
Appellant, indem er binnen der ron dem vorigen Richter 
abgefürjten Friſt die Einführung - der Berufung bei Unſe— 
rem Dber-Appellationsgeriht vornimmt, eine längere Krift 
zur Zuftififatiou bei dem legteren nadfudyen, und von dem 
Ermeflen deffelben die Bewilligung feines Geſuchs erwars 
ten muß. 

$. 139. 

Auf die eingefommene ige ng. ift Un⸗ 
fer Dber: Appellationsgericht fofort, wenn ſich nicht etwa 
aus dem angeblid beichwerenden Dekret oder Urtheil oder 
aus den apostolis refutatoriis die Unftattbaftigfeit der Ap⸗ 
pellation ergiebt, die verbandelten Alten, mit Bericht und Ent: 

43) Nach dem gemeinen Beicheide vom 21. Yuli 1812 8. 8. 
et Num. 3.) wird auch bie — Arift in der Regel ohne Be: 

einigung bewilligt. — Die nach Ablauf der Friſten übergegebenen nach⸗ 
träglicen Schriftfäße werben, fofern nicht aus erbeblichen und zureichen» 
den Gründen Meftitution nachgefucht und erfannt wird, nicht zuge. 
laffen, fondern den Sachwaltern retradirt ($. 9. a. a. D.) 

44) Bergl. Berorbn. vom 20. Mai 190. ne Num. 1.) 
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fheidungsgründen, vom Judicium a quo einzufördern, letz⸗ 
teres dagegen diefer Auflage in ihrem ganzen Umfang for 
gleidy oder binnen einer von Unſerem DOber-Appellationgges 
richt zu beftimmenden em Solge zu leiften verbunden.*°) 

. 154. 
Wird die Sache bei näberer Prüfung in Anfebung 

des Gegenftandes oder des Betrages für nit devolubel, 
oder werden die Beſchwerden für unerbeblid gehalten; fo 
ift die Appellation ohne oder mit näheren die etwaige Sehe 
ler des Verfahrens verbeflernden oder den Sinn des vos 
rigen Dekrets oder Urtheils erläuternden Beftimmungen 
abzufhlagen.* ©) 

Gegen ein folhes Decretum rejectorium findet fein 
weiteres Rechtsmittel ftatt. nr 

Im entgegengefegten Fall find in der Regel Appellas 
tionsprogeffe zu erkennen, und der Gravatoriallibell dem 
Appellaten ad excipiendum ——— 

. 106. 

Hände dagegen das Dber: Appellationsgeridt die ers 
bobene Beſchwerde fo Far und begründet, daß eine weis 
tere Verhandlung darüber unnüß fein würde, bätte dabei 
der Appellant feine Nova, fondern nur folde Gründe aus: 
eführt, über welche der andere Theil ſchon hinreihend ge 
—* worden iſt; ſo ſoll Unſer Ober-Appellationsgericht die 
Appellation nicht allein rezipiren, ſondern auch nach Er— 
meſſen befugt ſein, nach angenommener Appellation das 
vorige Urtheil ſofort abzuändern, und die Beſchwerde ohne 
Geſtattung eines weiteren Schriftenwechſels brevi manu zu 
heben.’ ”) 

45) Nac der Verordnung vom 20. Mat 1803 (Anbang Rum. 
1.) mußte der Unterrichter fogleidy nach) eingelegter Appellation, obne 
compulsoriales und inhibitoriales abzuwarten, die Akten mit den 
Entjcheidungegründen dem Appellationsrichter einreichen. 

46) Ueber die Zuläffigfeit ber f. g. Relevanzbeſcheide fiebe das 
Meftript vom 15 März; 1532. (Lottners Samml. Bd. 3. €. 456.). 
Eingaben des Anvellaten vor Eriheilung des Melevanzbefcheides wer⸗ 
ben nicht zugelaffen, fondern den Sachwaltern zurüdgegeben. Ges 
meiner Beſcheid vom 13. Janıtar 1815. $. 3. (Anhang Num 5.) 

47) Vergl. Anmerkung 46. zum $. 134. 
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6. 197. 
Blaubt der Appellat, daß ein foldes Dekret einfeis 

tig durch fünftlide Borfpiegelungen vom appellantifchen 
Anwalt fei erſchlichen worden; fo ift ibm zwar binnen eis 
nem Monat zerfiörlier vom Tage der ibm geſchehenen 

Inſinuation des auf den Beſchwerdelibell ertbeilten Dekrets 
zu beredunenden Arift, eine remonftrirende Handlung dage⸗ 
gen einzubringen zugelaflen, worauf das Dber:Appellationss 
ericht entweder einen Inhäſirbeſcheid, gegen welden 
eine weitere Vorftellung Statt findet, zu ertbeilen, oder 
mit Wiedereinziehung des brevi manu erlaflenen Erkennt: 
niffes die überreichte Remonftration als eine Erjeptional 
bandlung zur Replif mitzutbeilen, und diefe zur fchließlichen 
Duplik zu kommuniziren bat. Jedoch oll derjenige Ans 
walt, welcher die ibm biermit bewilligte Remonftrationsbe: 
fugniß zum offenbaren —— mißbraucht, mit bes 
fonderer Strafe in dem m angefeben werden. 

Bei der Mittbeilung des Gravatoriallibells ift zur 
Cinreihung der Erjeptionalbandlung eine Krift von einem 
Monat von Unſerem Dber: Appellationsgericht zu beftim: 
men, und diefer Monat vom Tage der Infinuation an 
auf die oben $. 150. feftgefegte Art zu komputiren. Diefe 
Frift wird zweimal, fowohl auf Anſuchen des Appellaten, 
als auf Anzeige der Nihtwahrnehmung derfeiben von Sei: 
ten des Appellanten, und zwar zum zweiten Mal.sub prae- 
judicio praeclusionis, ohne daß auf das Gintreten legas 
ler Hinderniffe gefehen wird, jedes Mal auf einen Monat 
verlängert, welder vom Tage der Defretsinfinuation an 
zu berechnen ift; eine dritte Kriftverlängerung dagegen ift 
dem Appellaten obne glaubhafte Beiheinigung geleßlicher 
Hinderniffe nicht zu ertbeilen, und die Präflufion deffelben 
erfolgt auf eine vorgängige Kontumazial-Anzeige des Appel: 
lanten, wenn nicht etwa der Appellat vor der Anfinua= 
tion des fontumazirenden Defrets moram purgirt bat.*®) 

48) Bergl. die gemeinen Beſcheide des Dber-Appellationdgrrichte 
vom 21. Juli 1812 — . 8 und 9. (Anbang Num. 3.) und vom 13. Ja⸗ 
nuar 1815 $. 1. (Anbang Num. 5.) und des Mevifions: und Kaſſa— 
tionsbhofes vom 7. Juli 1850 (Xottners Sammi. Bd. 3. ©. 354.). 
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$. 139. 
Es finder in der Regel kein weiterer Schriftenwech⸗ 

fel nach Einbringung der Erzeptionalbandlung. ftatt; legtere 
wird dem appellantiihen Theil blos zur Nachricht mitge: 
theilt und zugleidh in dem decreto communicatorio Ter⸗ 
min zur Kompletur der Alten und zur Anerfennung der 
Vollmachten unter dem Präjudiz des einfeitigen Verfah— 
rend, und daß alsdann die Vollmachten für anerkannt zu 
balten find, angeſetzt. ($- rn 

Hält indeffen Unfer Ober⸗Appellationsgericht nad Eine 
fit der Grjeptionalbandlung ein weiteres Verfahren für 
nötbig, fo ift von Amtswegen, und wenn der Appellant, 
unter Anführung zureihender Gründe, um venia repli- 
candi nachſucht, auf ee deflelben, eine Replifhands 
lung, welche immer ad duplicandum mitzutheilen ift, zus 
zulaffen. 

$. 141. 
Was Über Kriftgefuhe, Kontumazial:Anzeigen, Prä: 

Hufionen und Aftenfompletur in Hinſicht der Erzjeptionak 
handlung verordnet worden ift, iſt in Anſehung der Reptit 
und Duplik zu BERN 2. 

Hält fi der Appellat dur eben das Urtheil, gegen 
weldes fein Gegner überhaupt die Berufung eingelegt bat, 
oder wenn etwa der legtere nur gegen einige Punkte na— 
mentlich appelliret hätte, durd eben diefe Punkte für be: 
fhwert; fo ilt ibm zur Wahrung feiner Geredhtiame ver: 
ftattet, der Appellation feines Gegners binnen der zebntäs 
gigen Notbfrift zu adbäriren, und kann alsdann, nad vor: 
gängiger Auitififation feines Gegners, feine eigene Beichwer: 
den in der Grzjeptionalbandlung ausführen. Sollte aber 
die Appellation feines Gegners defert oder abgefchlagen 
werden, oder derjelbe darauf renunciiren, fo bat er feine 
Adbäfion zu einer Prinzipal: Appellation zu erbeben, und 
in einem befondern Gravatoriallibell auszuführen. Sm die: 
ſem legern Ball muß der Adhärent feinen Beſchwerdelibell 

49) Vergl. Note 48, zum $. 138. 
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binnen zwei Monaten (melde, wie $. 130. beftimmt wor: 

den, zu fomputiren find) mad erfolgter Anfinuation des 

die Appellation feines Gegners abjdlagenden oder auf die 

Renunziationsanzeige deffelben erheilten Defrets, oder der 

eingetretenen Appellationsdefertion , sub praejudicio de- 

sertionis einreiben, und darinnen nicht allein feine ver: 

meinte Befhwerden ſelbſt, fondern auch, daß fie die Ap⸗ 

pellationsſumme erreichen, ausführen Es iſt alsdann 

in Anſchung der auf ſolche Art juftifizirten Adhäfion, als 

wenn appellirt worden Wan wu verfahren. 

Nah Ablegung der Relation foll die Bekanntma⸗ 

hung des Urtheils moͤglichſt beſchleunigt, und zur Anbös 

zung deffelben follen beider Theile Profuratoren auf einen 

der nächſten Geridstage vorgeladen werden.’°) Erſcheint 

dabei ein Theil nicht, fo wird in contumaciam deffelben 

mit der Publikation fortgefahren und bie Sentenz in Ye 

febung des Nichterſchienenen pro publicato angenommen. 

Griheinen beide Theile nit; fo ift jedem Tbeil eine auf 

feine Koſten in der Kanzlei zu verfertigende Abſchrift des 

Urtels zu infinuiren. 
$. 144 

Die Urtbeile Unferes höchſten Juſtijhofs find gleich 

den Reſtripten, welche er an die ihm untergeordneten Ge⸗ 

richts ſtellen erläßt, im Namen desjenigen Kürften, in def 

fen Lande erkannt oder rejfribirt wird, abzufaffen, aud 

haben gedachte Gerichteitellen ihre Berichte eben fo, als 

wenn fie an den Landesherrn gerichtet wären, einzurichten ; 

Schreiben und Defrere dagegen find Namens des Gerichts, 

und zwar erfiere mit der Unterſchrift: 

„Fürſtlich Naſſauiſche, zum Geſammt⸗Ober-Appella⸗ 

„tionsgericht verordnete Präſident, Direltor und Ober⸗ 

Appellationsgerichtsrätheꝰ, 

letztere hingegen mit der Unterſchrift: 

„Fürſtlich Ober⸗Appellationsgericht bierfelbft” 

auszufertigen. 
————— — — — — — 

50) Den Urtheilen müſſen Entſcheidungsgründe beigefügt wer: 

den. Meftript vom 25. Juni 1921 Lotiners Samml. Bd. 2. 

S. 126.). 
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$. 145. 
zur Vermeidung der ——— Unordnungen 

und Weitläuftigkeiten, welche die bei mehreren Dbergerich: 
ten eingeführte Korm der Infinuationen, nad weldyer die 
Bewürkung derfelben demjenigen, weldyer das Iusinuandum 
ertrabirt bat, überlaffen bleibt, nach ſich ziebt, wird bier: 
mit Unſerm Gefammt: Dber : Appellationsgeriht aufgetras 
gen, für die Infinuation eines jeden zur Wiffenfchaft des 
andern Theils geeigneten Defrets und Urtheild von Amtes 
wegen zu forgen. 

$. 146. 
Sind beide Theile am Wohnſitz des Gerichts mit 

Profuratoren verfeben, fo ift eine Abfchrift des auf das 
eingereichte Exhibitum erlaffenen Defrets nebſt Vorzeigung 
des Driginals dem erbibirenden Profurator, das Dupli— 
fat des Erbibitums felbit dagegen nebft dem Driginaldekrer 
dem Gegentbeil vom Pedellen zu infinuiren, welder auf 
das bei den Gerichtsaften bleibende Konzept des Defrets 
die gefchebene Infinuation und das Datum derfelben zu 
notiren bat. 

$. 147. 
Iſt zur Zeit nur nod der die Dekrete und richterlidhe 

Verfügungen ertrabirende Theil mit einem Prokurator vers 
feben; fo ift zwar diefem eine Abfchrift des ertrabirten Des 
frets durch den Pedellen ebenfalls unter VBorzeigung des 
Driginals zu infinuiren, dem Judicium a quo hingegen, 
wenn entweder der Gegentbeil der Gerichtsbarkeit deifelben 
unmittelbar unterworfen und zugleid am Wohnfig jenes 
Gerichts domizilirt ift, oder wenn er bei demfelben einen 
bevollmäctigten Anwalt beftellt hatte, die Bewürfung der 
Anfinuation des auf dem Duplifat des Exhibitums befind: 
lihen Driginaldefrets an den Gegentheil unter Beifügung 
deffelben aufjutragen, welde alsdann der Perfon jelbit 
oder ihrem Bevollmächtigten gelhehen muß. 

Sit der Gegner des Ertrabenten bei dem Judicio a 
quo mit feinem Bevollmächtigten verfehen geweſen, ift er 
audy demfelben entweder nit unmittelbar unterworfen, 
oder wäre dies aud der Sal, doch nicht am MWohnfig 
deffelben domizilirt; fo ift unmittelbar dasjenige Gericht, 
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unter weldem er wohnhaft if, wenn anders daffelbe gegen 
Unſer Dber:Appellationsgericht mittelbar oder ummittelbar 
im Subjeltionsverbältmiß ſteht, mit der Infinuationsbes 
würfung zu — * 

Den zur — —————— Inſinuation angewieſenen 
Gerichtsſtellen befehlen Wir hiermit, ohne Weiteres das 
Erhibitum und Dekret durch ihren gewöhnlichen Gerichts⸗ 
diener oder allenfalls durch den Heimberger oder Schult⸗ 
heiß demjenigen, welchem es zugeben foll, zuzuſenden, bier 
bei feine weitere Koſten, als die dem Gerichtsdiener vor⸗ 
fhriftsmäßig zulommende Infinuationsgebühren zu verans 
laffen, den Infinuationsihein aber mittelft kurzer Anzeige 
über die Vefolgung der ihnen geſchehenen Auflage Unferm 
Gefammit:Dber:Appellationsgeriht zuzufenden.° ') 

$. 150, 
Dem jebesmaligen Extrahenten des zu infinuirenden 

Dekrers liegt die Bezahlung der Inſinuationskoſten ob. 
Treten indeffen in Anſehung der Anfinuationsgebübhren 
des Gerichtsdieners oder der Portoauslagen Schwierigkeis 
ten ein; fo ift der Gegentheil des Ertrabenten zur Äus⸗ 
lage der Koften salvo regressu verbunden, und kann 
fie fofort, fobald er am Wohnfig des Gerichts mit einem 
Profurator verfehen ift, vom Profurator des Gegentheils 
zurüdfordern laffen. r 

$. 151. 
Iſt der Gegner des Grtrabenten in einen Unſerer 

Staaten anfäßig, bat auch feinen Profurator bei Unſerem 
Gefammt : Ober: AUppellationsgeriht oder fonftigen Juſtijbe⸗ 
börde in Liefer Sache bevollmächtigt; fo bleibt die Art der 
Bewürkung der Infinuation dem Gutbefinden des Tribus 
nals anbeimgeftellt. 

51) Bei Einfendung der Infinuationg « Belcheinigungen bedarf 
6, im Kalle nicht die Alten mit eingefandt werden, keines Begleis 
tungsberichts 5; überhaupt find die Infinuations-Beicheinigungen zur 
Erharung des Portos moglichſt zu vereinfachen. Gemeiner Beſcheid 
des Reviſions⸗ und Kafationsbofes vom 5. Movember 1828 (Loti⸗ 
ners Gummi, Bd. 3. &. 257.) 
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barkeit im diefer Sache verluftig fein, und bdiefelbe an ln: 
fer Geſammt⸗Ober⸗Appellationsgericht zur rechtlichen Ber: 
handlung und GEntfheidung, deren Vollziehung von deimfel: 
ben unmittelbar entweder dem eriten Inſtanzrichter aufzu⸗ 
tragen, oder auf andere Art zu bewürfen ift, gezogen wer: 
den. Iſt die Sache nicht devolubel; fo ſoll Unſer Geſammt⸗ 
Dber: Appellationsgeriht das vorige Mandat mit Andro⸗ 
bung einer nad Ermeffen deflelben zu beftimmenden Strafe 
wiederholen und bei fortdauernder Reniten; um Vollzie⸗ 
bung der Strafe denjenigen Kürften, deffen Obergericht ſich 
der bebarrlihen Juſtizverweigerung oder Verzögerung ſchul⸗ 
dig gemacht hat, geziemend bitten. ’ 

Vierter Zitel. 

Von der Wiedereinfegunginden vorigen Stand 
gegen die Erfenntniffe des Gefammt:DOber: 

Appellationggeridte. 

. 161. 
Die Erfenntniffe Unſeres Gefammt:Dber:Appellationg: 

gericht werden mit ihrer Bekanntmachung rechtskräftig, 
und es findet fein — —— dagegen ſtatt.““) 

. 162, 
Auf neuentdedte, aus Urkunden bervorgebende oder 

auf andere Art zu beweifende Thatfachen, fo wie auf neu 
aufgefundene Beweismittel kann indeffen das Gefuh um 
MWiederberftellung in den rt zo gegründet werden.® ®) 

Es ift diefes Rechtsmittel fpäteftens binnen vier Zab- 
ren, welde von der Zeit der Entdeckung der novorum an 

54) Wohl aber das auferorbentlihe Rechtsmittel ber Michtig- 
feitöflage wegen unbeilbarer Nullitäten ($. 153.); diefes wird beim 
Mevifionshofe jelbit angebracht und entichieden. cf. Bericht des Ap⸗ 
pellationsgerichtebrofes pP Köln, Wbtbeilung für oftrbeiniihe Sachen, 
vom 24. Kebruar 1524 in Sachen bes Hoffammerratbs Piaggino 
wider das Proviforium bes Bürger :Hofpitals zu Ebrenbreititein 
(Acta des Juſtiz-Miniſterii. B. 1468. de 1524). Vergl. auch Linde 
Lehrbuch des Civil Prozeffes $. 420. Thibaut Gpftem $. 1353. 

55) Ueber Reſtitutionsgeſuche wegen neu aufgefundener That— 
umflände oder Beweismittel vergl, den gem. Beſch. vom 21. Juli 
1812 $. 10. (Anhang Num. 3.) 
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zu berechnen find, und wobei das tempus a quo jener 
Entdedung zu beweifen ift, zur Hand zu nehmen. Beim 
Mangel eines ſolchen Beweiſes ift der die Reftitution Nach⸗ 
fuhende das tempus a quo ber Entdedung und den Im: 
fand zu beeidigen ſchuldig, daß er nit mit Vorfag dies 
jenigen Mittel, weldye ihn früher zur Entdeckung der no- 
vorum bätten führen können, ungebraudt gelaffen babe. 

$. 164, 
Es mögen die Erkenntniffe des Dber: Appellationgges 

richts, gegen welde die MWiedereinfeßung in den vorigen 
Stand nachgeſucht wird, verbeffernd oder beftätigend gewe⸗ 
fen fein; fo muß doch immer dieſe Wiedereinfegung bei 
dem Dber:Appellationsgericht felbft nachgeſucht werden. 

Fünfter Zitel. 

Bon dem Zeitpunkt der Gültigkeit der ges 
giumärtigen Gerihtsordnung und der Würs 
ungder Publikation derfelbenin Anſehung 
dervorber der Entfheidung der Obergeridte 
bereits entzogenen und nod nicht erledigten 

Rechtsſachen. 

$. 165. 
Die gegenwärtige Geridtsordnung foll vom Tage 

der Publikation an in Würkſamkeit treten, und alle gegen 
Unfere Dbergerichte zu erbebende Berufungen und Be: 
ſchwerden follen von diefem Tage am bei Unſerem Ge: 
fammt:Ober-Appellationsgericht, wie $. 108. verordnet wors 
den, angebracht, die gegenwärtig bei den höchſten Reichs—⸗ 
gerihten bereits pendente Rechtsſachen linferer Untertha⸗ 
nen aber von denfelben nicht avozirt werden. 

$. 166. 
An der JInstantia Serenissimi,’*) mo fie bisher 

eingeführt war, oder in der Revifionsinftanz verbandelte 
Rechtsſachen, follen, wenn die Akten bereits an ein aus 
wärtiges Spruchkollegium zur Abfaffung einer rechtlichen 
Entiheidung abgefendet worden find, nicht weiter an Un: 
fer Gefammt-Dber-Appellationggeriht verwiefen werden. 

56) Vergl. $. 109. und Anmerkung 30. dafelbft. 



62 

$. 167. 
Wenn dagegen in einer der gedachten Iuftanzen blos 

verhandelt, die After indeffen noch nidt an ein auswär: 

tiges Spruckollegium verfendet worden find, fo follen die 
Obergerichte, wenn die Appellationsfumme vorhanden ift, 
und die Sache nicht etwa zu denjenigen gehört, welche das 
betreffende Obergericht in der erften Inſtanz zu enticheiden, 
in der zweiten dagegen blos zu inftruiren, und hiernächſt 
die Alten ad impartiales zu verfhiden bat, die Par: 
tbeien zur Grklärung über die Frage auffordern, ob fie 
auf der Aftenverfendung befteben, oder fi der Gerichts: 
barkeit und dem Erfennmiß Unferes Gefammt:Ober-Appels: 
lationggeridht unterwerfen wollen. Im Fall beide Theile 
einftimmig fi zu legterem entſchließen, find die As 
ten an Unſer Gefammt-Dber-Appellationegericht abzugeben 
und die Partheien dorthin Rene 

. 168. 

An denjenigen Fällen, in welden bisher nad been: 
digter Repifionsinftang der unterliegende Theil noch ar eir 
nes der höchſten Reichsgerichte appelliren konnte, fol er 
nunmehr nad erfolgter Publifation des in revisorio be: 
kannt gemachten Erfenntniffes eines auswärtigen Spruch— 
follegiums an Unſer Gefammt : Ober : Appellationsgericht 
Berufung zu erheben berechtigt feien. 

Gegenwärtige Abfchrift wird als dem Driginal gleichlautend bes 
urfundet. 

Wiesbaden, den 1. Mär; 184. 

(L. 8.) Müller, 
Hofratd und Dber-Appellationsgerichts.-Sefretair. 
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Anlagen 
zu dem Entwurfe der Ober- Appellationsgerichts= 

Drdnung. 

A. Das im Cingange erwähnte noch auszjulöfende Kais 
ferlihe Privilegium de non appellando. 

B. C. D. E. F. G. Eidesformulare für den Präfidenten, 
die Räthe, den Sefretair, den Regiftrator, die Kan⸗ 
zelliften und den Pedellen ($$. 6. und 9.), an des 
ren Stelle das dur die Allerb. Rab.» Drdre vom 
5. November 1823 (Gef. Samml. &. 291.) vorge 
ſchriebene Kormular getreten ift. 

J. "Eidesformular für die Ober-Appellationsgerichts-Pro⸗ 
furatoren und Advofaten. ($. 81.) 
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K. Bollmadts:-Kormular ($. 92.) 
NB. Diejenigen Stellen biefes Kormulare, welche den Profurator 

zu befondern, nad) gemeinen Rechten eine Spezial: Vollmacht 
erfordernden Handlungen berechtigen, tönnen nad) der Ueber« 
einfunft — dem Vollmachisgeber und dem Bevollmäch— 
tigten beibehalten oder ausgefirichen werben. 

Th (Wir) Endesunterfchriebener (Endesunterſchrie⸗ 
bene) urfunde umd befenne biermit, für mid und meine 
Erben und Nadfolger, daß ih zu Vollführung meiner an 
dem Kürfilih Naſſauiſchen Gefammt : Ober : Appellationgge: 
riht anbängigen Rechtsſache gegen und wider den N. N 
den beeidigten Dber:AppellationsgeridhtssProfurator Herrn 
N. N. zu meinem Anwald bejtellt, und im Bebinderungss 
falle deffelben den Dber » Appellationsgerichts : Prokurator 
Herrn N. N. oder wen mein gedachter Herr Anwald weiter 
ernennen wird, als wozu ich ihm hiermit die Spezial: Boll 
macht ertheile, demfelben fubftituirt babe, und zwar derges 
ftalt, daß ich alles, was mein gedachter Herr Anwald bes 
reits in meiner vorbin genannten Redtsangelegenbeit vor: 
genommen und gehandelt bat, genehmige, audy ihn, oder 
deffen Subftituirten bevollmädhtige, alles was weiter darin, 
bis zum endliben Ausgange der Sache, und zur Bollzie: 
bung des darin zu gewärtigenden Urtheils, fowohl in Ans 
ſehung der Verhandlung, als des etwa von mir zu überneb- 
menden oder von meinem Gegner anjutretenden oder 
angetretenen Beweifes, oder aud in Anfehung der etwa 
von mir gegen ein mir nachtheiliges Urtheil nachzuſuchen— 
den Wicderherjtellung in den vorigen Stand, für mich vor: 
zunehmen und zu bandeln fein wird, zu bandeln und vor: 
zunehmen, ferner fowohl den Eid für Gefährve, als’ einen 
Haupteid zu deferiren, und den von meinem Gegner etwa 
deferirten, zu akzeptiren und zu referiren, aud den Eid für 
Gefährde nad Belchaffenheit der Sache in meinem Nas 
men würklich auszuſchwören; endlich verſpreche ich alles, 
was mein Herr Anwald oder deſſen Subſtituirter für mich, 
diefer Vollmacht gemäß, vornehmen wird, nicht allein zu 
genehmigen, fondern ihn auch deshalb völlig ſchadlos zu 
balten, unter Berpfändung meines Vermögens, fo viel ba: 
zu nöthig fein wird. 

So geiheben N. N. den 

1843. 9. 123. E 
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L. Sportel: und Zar:Drdnung. ($. 97.) 

Die in nachſtehender Sportel : Drenung enthaltenen 
Anfäge werden, wo nidyt namemllich beigefegt iſt, wer fie 
als ein Accidenz für feine Bemühung zu bejieben babe, 
zur Sporteltaffe eingezogen und von dem Regiſtrator, wie 
$. 61. der vorftchenden Geridtsordnung enthalten, im 
24 Fl. Münzfuß erhoben und verrechnet. Ganz arme und 
unvermögende Perfonen oder personae miserabiles, des: 
gleihen die Armens und Haitenbäufer, auch Kirchenkaſten 
oder ſonſtige milde Stiftungen Unſerer Fürſtlichen Lande 
find davon befreit. Auch bleibt dem Oberappellationsge— 
richt überlaffen, in anderen ähnlichen Fällen nach Beſchaf⸗ 
fenbeit, der Umftände einen Erlaß zu bewilligen. Endlich 
follen alle zu dem Ober-Appellationsgericht gebörige Pers 
fonen, ausſchließlich der Profuratoren, in civilibus die 
Befreiung von fämmtlihen nadfolgenden Sporteln und 
Gerihtsgebühren zu genießen haben.’ ”) 

57) Die dem Entwurfe unter L. beigefügte neue Epertels 
und Tax Ordnung ift, was die Gerichtsgebühren betrifft, nie zur Anz 
wendung gefommen; leßtere find vielmebr ftets nach der älteren 
Eportel:TarsDrdnung berechnet, meldye auch dem Mevifionsbofe zu 
Koblenz; durch die General: Souvernements : Berordnung vom 9. Ne: 
vember 1515 $. 4. Eottners Sammi. Sb 1. ©. 228.) vorge: 
fchrieben worden ift. Aus diefem Grunde ift die Tax-Orduung Lite. L., 
fo weit fie die Gerichtsgebühren betrifft, bier fortgelaflen, und ftatt 
berfelben unter Unlage M. die ältere noch jetzt beim Königl. Kaffa- 
tiond: und Reviſionsbofe qültige Tax-Ordnung beigefligt. 

Hinſichtlich der Advofatens und Prokuratoren⸗Gebühren dagegen 
it, da bie ältere Tax Ordnung darüber feine Beſtimmungen enthbält. 
ftets die neue befolgt worden. (Bericht des Chef: Präfidenten Setbe 
som 27. September 1819, Acta gener. des Juſtiz-Miniſterii: Rhein: 
provinz 143, de 1818.) 

Bei der Mebuftion ber Säge auf preußifches Kourant iſt fo- 
web! in Anfebung der Advofaten» und ProfuratorensGebübren,, als 
in der Anl. M. die bei dem Königl. Koffations- und Reviſionshofe 
übliche auf die Befanntm. ber Königl. Regierung zu Koblenz vom 
28. Dezbr. 1816 (Koblenz. Amtebl. von 1817. ©. 1.) fidy ſtützende 
Berechnung zum Örunde gelegt, nady welcher ein Al. des 24 Al. 
Außes zu 13 Ggr. 4 Pf. preußiih Kourant (16 Sar. 8 Pf.) ange- 
nommen wird. Wericht des General: Profuratore Eichborn vom 
19. Mär; 1834 (Acta des J. M. Koblenz; Dep. 31. fol. 102.) 



Advolaten: und Profuratorens|% At.| Pr. Eour. 
Gebühren. 

ren übernommen wird ?°) 
2. Kür Anhörung eines Urtheils 
3. Der Kompletur der Akten beigumohnen 
4. Pro Conceptione einer Klage oder an: 

dern Schrift nah Maaßgabe $. 97 der 
IE N für jeden 
Bogen rz 

5. Kür Dekopirung einer ſolchen Schrift von 
jedem Bogen, wo auf einer Seite wenig: 

11—i—116| 8 

ftens 20 Zeilen find . . .» 
6. Pro exhibitione nichts, vide tamen in- 

fra No. 13. . 
7. $ür einen Erpenfen- ‚Zettel 
8. Für eine Miffive, fo in einer übernomme: 

nen Rechtsfache nothwendig zu erlaffen . 
9. Pro perlusiratione Actorum nad) Be:( 31—| 120 — 

fhaffenheit der Meitläuftigfeit I 

10. Pro procuratorii extensione . . —12| 6 

1. Pro arrha, wenn ein Kechteftreit zu 

11. Für einen ſchriftlichen Rezeß, wenn eine 
Appellation introduzirt, Friſt geſucht, kon— 
tumaziret oder ſonſten etwas dergleichen bei 
Gericht vorgebrabt wird . . . r 

12. Pro Sollicitatura nicht 
13. Pro Subscriptione einer von dem Pro: 

furator nicht fonzipirten Schrift, wenn ſolche 
nicht über 2 Bogen enthält 
für jeden folgenden Bogen 

. 14. Einen gerichtlichen Termin abzuwarten 

58) ef. das Schreiben des Präfidenten von 
Dallwigt vom 31. Dftober 1816 (Anh. Num. 7.). 

E2 
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M. Sportel: und Tar⸗Ordnung, welde bis jegt beobadtet worden if. 

—* * | i Al Pr. Eour. Bu) | Bu] 
Al] Kr Al] Xr el | a.) vf. 

Für ausgebrachte ER veogen | 5 Pro Citatione . e 41 1) Si—i18] 1 Compulorialibus . . . J-54 1 Sf—l18] 1 inhibitione . . . - 11541 11 SI—I1S! 1 Für eine gemeine Ladung oder Eitation — ‚54! 1, —is! 4 « jede Gdiftal: Gitation. , . .» 1148] 2110) 0 6 1 « eine anderweite Citation . —64 1] 5i—I18| 1 « eine Citation ad assistendum litiſ 54] 1) 5] - [18] 1 s einen einfachen Beicheid oder bloßes decretum communicativum. $—1275—1321—j Sit1 

einen nach mündlichem Verhör ge: gebenen Beihed . . » — — — - —— s einen über getroffenen Vergleich er— | richteten Kegef . - 11481 211 61 wenn aber die Sache wichtig oder | weitläuftia - 3136 Mandatum de solrende C. C. — 154 ein Mandatum de solvendo S. O. cassatorium, restitutorium, de non turbando, non offendendo, inhibitorium, suspensivum . 1148] 211 61 s ein einfaches Monitorum .„ . J-—127I—132 811 ein Mandatum oder Monitorium arctius. » . f 1148| 2110 6! 1 s ein Mandatum nanutenentine, es ſei eine immissio oder confirma- tio vorheracgangen oder nicht . 1/48] 2110 6/1 ein Mandatum arrestatorium vel relaxatorium, die Summe fei fo hoch wie fie wolle . . . 1148 2/10 1) 6| 1 ein Mandatum sequestratorium ohne Unterihied -. - . .. 11481 2/10) 1) 6 1 ein Mandatum executoriale . I-—!—_|__|._ 



Al. &r. JAL| ri xil. fa. Pf. 

Für eine Immiſſſen . . 2110 1 6 i 
ünd überdies wird bei wirflicher 
Vollſtrecung einer Exekution oder 
Immiſſion von Sales 180 51. be: 

und den Ne: und Korreferenten 

zufammen von jealichen Theil 3136 

aablt . . » . dej133l— 117 4 9 
bis zur Summe von 9 Fi 9I— 1olasl 6 
welche nicht überfchritten werden 
foll 
promotoriales, subsidiales, re- 
quisitoriales . . 2»... JJ54 1| 5 18! 1 

remissoriales . 1112 | 11271—124| 2 

eine Kommiſſion wird iedem Rath | 
für die Seffien bezahlt 4— || 41481 2201 — 
dem Gefretair . „ 5 3i— 3136 2 — 
dem Actuario pro Sessione 1i— 1112) —]20— 

;. ginen Salvum couducium 1148 I| 21101 11 ei 1 

: ein Kompromiß . 1148 1 21101 1} 61 1 
ein Interzeſſions- « Shhreiben oder 
Vorſchrift ohne Lnterfchied, Die 
Sache fei fo wichtig wie fie wolle] 1112 4 1'271—|24| 2 
eine DOTIEDEEKNS, bon andern Ge: 
richten A . 141-154 | 1] 5l— 15) 1 

: ein Schreiben um Bericht. . 1136 V—l44l-—i12 3 
:« einen Kompafbrief . » . 112 1127) —124 2 

« eine Konftitution oder Subfitution — 18 —22 ——61 
ein Endurtheil, wodurch die ganze | | | | 
Sache entichieden wird, dem Fiscof 1/48 || 2110| 1! 6 1 

3 Fl. 36 Er. bis 7 A. 12 &r.,h bis bis bis 
oder wenn es ſchwere, — 7112 1 8139 an 2 
Sachen, nach des zeiti 48 1258 7! 6 1 
ten Gutbefinden 10 Al. 48 Fr. bis bis Ibis 

bis 18 Fl. auch wohl 21 Zul - | a 
36 &r., 91136 25ls5ltaltrlt 
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Für ein bloßes Interlofut oder aud) und dem Kanzellifien . . » 

ein folches, das vim definitivae bat, foll dem Referenten nichts, dem Fisco aber bezahlt werden jeden Zeunen abzubören, dem Rath oder Commissario, der dabei iſt dem Gefretario der das Protofoll dabei führt . - und dem Pedellen für jeglichen Zeugen abzuhören deponirte Gelder von jeden 180 Fl. dem Sefretario . und wenn die Summe über 1 H. ———— Vidimations⸗ Gebühr für jeden Bo: gen, dem Sefretario . und wenn das Giegel darunter verlangt wird, demſelben für je: des Stück befonders dem Actuario causae pro in- rotulatione actorum von jeder Parthei 54 Er. und alfo von beis den Sheilen. . dem Meaiitrator, der bei der fon- Fludirten \nftruftion der Aften if und für jede auszuftellende Boll: macht Kopial:Gebühren ohne Unterfchied, jowohl für erfannte Projzeſſe, Befcheide und Aftenftüde, Pro: tofolle, Motule und Aften:Defig: natıonen, als aud) wenn einige aus Kanzeleien und Hofgerichten eingefchidte Akten abzufchreiben 

—54 I 1) —l18 

ılas | altol 1! 6 



nötbig, für jeden Bogen, wenn 
auf jedem Blatt obngefähr 45 Zei: 
fen und in jeder Zeile 24 Buchſta— 
ben ſtehen, dem Kanzellifien . I—| 8 

Für jeden Vorbeſcheid dem Pedellen 
jede Partei. . » —113} 

s . jedes Urtheil, das publiziet wird, 
jede Parthei dem Pedellen . —13! 

Wenn ein Notarius vermöge der Orb: 
nung eraminirt werden muß, foll 
er 9 51. zahlen, wovon derjenige 
Math, der das Eramen verrichtet, 
AH ML .. 5130 
und der Gefretair, der das Pro⸗ 
tokoll dabei führt 3 Fl. 30 Kr. 
haben joll . 330 

Wenn aber nad) Inhalt dieſer Drds 
nung fein Gramen nöthig it, Toll 
er dem — 3 Fl. 30 Kr. 
zahlen. . 3130 
Dann foll er dem. Kanzelliften, 
der das Decretum immatricu- 

lationis auf en fchreibt, 
jablen - . 1148 

Herner dem Fisco für die Ausfertigung — 136 
und dem Pedellen. » . . 1-13 

Jeder zu beeidigende Advofat ſoll zab: 
fen ad Fiscum. . 112 
dem Sekretair und Regiſirator —495 
dem Kanzellilten . . -» — 22! 

und dem Pedellen eine geringe, 
doch freiwillige Diskretion, wenig: 
fiens von. » . —113$ 

Für eine Infinuation, und deshalb zu 
ertheilendes Dokument, wenn fol- 

| — 3 | en = 
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| 24 zu 

Buß | 
A| 

ches dem Pedellen aufgetragen worden . re A Dasjenige mas ad Fiscum ge: zahlt wird, foll, wenn es beträgt, nad) der von ung zu ma— chenden Beftimmung getheilt und an Unfere Rent:Kammern einge: fendet werden. Für Beobachtung eines Submiffione: Termins dem Profurator Pro termino ad audiendam sen- tentiam er Für ein Prorogationsgefuc 

Die Schriften und Deduftionen werden nad) Ermäßigung des Gerichts tarirt, wenn fich die Partheien mit ih: ren Advofaten deshalb nicht felbft ver: gleichen *). 

100 120 

— 

99) Diele Schlußbeftimmung der ä tern Sportel-Tarordnung ift nicht meb anwendbar; die Advofaten- und Profuras torengebübren werden vielmehr nach d neuen Zare sub Anlage L, berechnet. (Bergl. Anmertung 57.). 

Pr. Cour. 

rel.) {9.1 pf. 

— | 9 — 11) 3] 1 

. a Al — 

— — 



In Gemäfheit Resoluti Herzog. 
Staats: Minifteriums vom 4. Juli 
1812.°°) find machitehende Gerichts: 
Gebühren erhöhet und resp. eingeführt 
worden : 

1, pro decreto appellationis — vel 
petitae restitutionis contra Sen- 
tenfiam denegatorio et pro de- 
ereto b. m, reformatorio fiatt der 
bisher vorgefchriebenen 1 Fl. 27 &r. 
nach Beſchaffenheit der Sache 

2, pro decreto desertorio vel prae- 
elusivo er ———— 

3. Pro decreto restitutorio contra 
lapsum fatalium —— 

4. wenn pro correferente gebeten wor: 
den *) wird die Tare des Endbefchei- 
des verdoppelt. 

60) Bergl. den gemeinen Beſcheid des 
Dber-Appellationsgerichts vom 21. Juli 1812 
$. 13. (Anhang Num. 3.). 

61) ef. $. 19, der ber⸗Appellations⸗ 
gerichtsotrdnung. 
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Anhang. 

1 

Fürftlic) Naſſauiſche Verordnung vom 20. Mai 1803, 
wegen der Appellations=Fatalien.‘”) 

Wir nt Auguft, von Gottes Gnaden, Fürft zu Nofaue 
ügen biermit jedermänniglich zu wiffen, masmaßen 

Ins von Unſerm Fürſtlichen Hofgerichts : Kollegium unter 
thänigſt referiret worden, daß die fatalia appellationis 
nicht allein in Unfern alten und neuerhaltenen Landen, 
fondern auch in denen neuerhaltenen Landen ſelbſt unler 
einander zu verſchieden feien, daß man fi, zu Verhütung 
vieler Unordnung, genöthiget fähe, auf Einführung einer 
Uniformität bierunter vorzuglien Bedacht zu nehmen. 

Unter diefen Umftänden verordnen und befehlen Wir 
demmad hiermit, daf die fatalia folgendermaßen zu be 
fiimmen und feftzufegen feien, und zwar 
1) daß es beim fatale interponendae, weldes ein gr 

fegliber Termin von 10 Tagen ift, fernerhin fein 
Berbleiben behalten, dabingegen was 

2) das fatale introducendae et justificandae appel- 
lationis anbelangt, foll das erftere auf einen Monat, 
das zweite aber auf zwei weitere Monate, fo daß Mr 
Appellant bis zur Uebergebung des libelli gravamı- 
num a die interpositae appellationis angerechnet 
drei volle Monate Zeit bat, dergeftalt beftimmt und 
feftgefegt fein, daß die Monate nicht nad) Tagen und 
Wochen, fondern zur Bequemlichkeit des Richters, 
————— 

62) Naſſauiſche Gefegfammlung Bd. 1. ©. 84. 
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der Partheien und Advokaten, nad dem Datum der 
geſchehenen Interpoſition an gerechnet werden follen, 
und zwar auf folgende Art: 5. ®. den 15. Kebraur 
oder 30. November wird die Appellation interponirt, 
fo läuft den 15. März oder 30. Dezember der ter- 
minus introductionis und den 15. Mai oder legten 
Tag des Monats Kebruar der terıninus justificatio- 
nis in der nämliden Stunde der geſchehenen Inter: 
pofition zu Ende, obgleich foldergeftalten ein Monat 
vor dem andern um einige Tage fürzer oder län: 
ger ift. 

Uebrigens follen nun die fatalia *°’) regulariter nicht 
weiter prolongirt werden, jedod den Dber: und Unter⸗ 
Richtern frei ſtehen, bei außerordentlihen Källen, befon: 
- wo periculum in mora ift, diefe fatalia zu vers 
ürzen. 

Sodann follen denen Partheien oder deren Advoka⸗ 
ten bei beionderen wichtigen Borfällen, wenn erbeblidye 
oder vorgemwaltete Hinderniffe befdheiniget werden, proro- 
gationes fatalium et introducendae et justificandae 
appellationis von Unferm Fürftlihen Hofgerichte geftattet 
werden. — 

Es foll auch nunmehr das in den neuerbaltenen Zan- 
den bisher üblich gewefene fatale petendorum apostolo- 
rum und requisitionis actorum gänzlich zeffiren und ha— 
ben dagegen die fämmtlihe Dber- und Aemter ſogleich nad) 
interponirter Berufung dem Appellanten —— des Ur: 
thels ſammt denen testimonialibus apotolis zu feinem 
Gebrauch zuzuftellen und die Alten, ohne vorherige com- 
pulsoriales et inhibitoriales abzuwarten, audy ohnerfor: 
dert cum rationibus decidendi ad judicem superiorem 
einzuſchicken °*) und ſich von Zeit der interponirten Appel: 

an alles weitern Verfahrens in der Sade zu ent: 
alten. 
— nn _ 

63) d. h. die fatalia introdueendae et justificandae appel- 
lationis, nicht auch das fatale interponendae appellationis, denn 
diefes kann auf feine Weiſe verlängert werden ($. 128. der Ober⸗Ap⸗ 
pellationggericht#-Orbnnung). 

64) Nach $. 133. der Ober:Appellationsgerichte:Orbuung fordert 
der judex superior die Aften vom judex a quo ein. 
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Wir wollen und befehlen demnach, daß diefe Unſert 
Verordnung nidt nur gehörig verkfündigt, fondern deriel: 
ben aud — von den Richtern als denen Partheien 

und deren Anwälden ſträcklich nachgelebet werde. 
Urkundlich Unſerer eigenhändigen Unterſchrift und bei: 

gedruckten Fürſtl. Regierungs-Inſiegels. 
Biebrich, den W. Mai 1803, 

(L. 8.) Friedrich, Fürft zu Naſſau⸗llſingen. 

2 

Bekanntmachung des Herzoglich Naſſauiſchen Staats 
Miniſteriums vom 10. September 1809, die Kom 
petenz des judicii a quo zur Miedereinfegung in 
den vorigen Stand, gegen den Ablauf des fatalıs 

interponendae appellationis betreffend.‘') 
Mehrere bei dem Herzoglich Maffauifchen Ober-Ap⸗ 

pellationsgeriht angebradhte Gefuche um Wiedereinſchung 
in den vorigen Stand gegen Ablauf der zur Einlegung 
einer Appellation vorgefhriebenen geſetzlichen Norbfrift von 
zehn Tagen, haben die Frage in Anregung gebradt, © 
diefelbe bei dem Unterrichter, gegen deffen Beſcheid die A 
pellation eingelegt wird, oder bei dem Dberrichter, welchet 
in der Appellationsinftang zu ſprechen hat, vorzubringen und 
zu entfcheiden fein. 

Serenissimorum Regentium Herjogliche und Hoch⸗ 
fürſtliche Durchlauchten haben dieſe Frage dahin emſſchie 
den, daß die Gerichtsbarkeit des Unterrichters bei ſolchen 
Reſtitutionsgeſuchen als kompetent eintreten ſoll; wonach 
alfo ſämmtliche höhere und niedere Juſtizſtellen des Her 
zogthums ſich zu bemeſſen haben. 

Wiesbaden, den 10. September 1809. 

Herzoglich Naſſauiſches Staats-Miniſterium. 
Freiherr von Marſchall. 

vt. von Hofmann. 
| 

65) Naſſauiſche Gefegfammlung Bd. 1. S. 85. 
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3. 

Gemeiner Beſcheid des Ober-Appellationsgerichts 
vom 21. Juli 1812, den Prozeßgang beim Herzogl. 

Dber-Appellationsgericht betreffend.““) 

Nachdem zur Erhaltung eines ordentlichen Prozeßgan⸗ 
es bei Herzoglichem Ober-Appellationsgericht durch vers 
ee fucceffiv ergangene Gemeine Beſcheide an die bei 
diefem Tribunal angeftellten Advolaten und Profuratoren 
jwedmäßige Weifungen und Verfügungen erlaffen worden, 
diefe aber zugleih auch für auswärtige Anwälde und Par: 
tbeien von &ntereffe und folden zu wiſſen nötbig find, 
fo werden diefelben in nachſtehenden Punkten zur allgemei: 
nen Kennmif gebradt: 

1) In allen an das Hersoglihe Dber:Appellationgge: 
riht zu übergebenden Schriftiägen ift die Rubrif: „An— 
das Hochpreisliche Herzoglich Naſſauiſche Ober-Appellations⸗ 
gericht” abzufaſſen, dagegen die Anrede vor in dem Kon— 
terte an die Durdlautigften Souveraing zu richten, mit: 
bin fidy folgender Anrede: 

Durchlauchtigſter Herzog, 
au 

Durdlaudtigfter Fürſt, 
Gnädigfte Souveraing, 

zu bedienen. 
Sodann haben die Profuratoren in ihren Vorträgen, 

im Rubuum im gemeinen Prozeß üblihe Benennungen zu 
gebrauchen, auch darin die Bor» uud Zunamen und den 
Wohnort der Partbheien, das Amt oder Gericht unter wel: 
dem fie angefeflen find, und vor welchem fie gehandelt 
baben, die Eigenſchaft, in welcher die Partheien im Pros 
zeß handeln, nicht weniger den Gegenftand des Streits 
anzuzeigen. 

2) Die Schriftfäge find leferlih mundirt zu erbibiren, 
und, im Fall es Hauptfchriften find, gebörig zu paginiren. 

Haben die Schriftfäge Anlagen, fo find ſolche in fort: 
laufender Reihenfolge zu litteriren oder numeriren, und 

66) Naſſauiſche Geſetzſammlung Bd. 1. ©. 88. 
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wenn der Anwald des einen Theils Nummern gebraudt 
bat, fo bat alsdann der Anwald des anderen Theils der 
Buchſtaben ſich zu bedienen, und diefe Buchitaben oder 
Nummern durch alle Handlungen bindurd fortlaufen zu 
laffen; an dem Rande der Schriften find die Beilagen ju 
mebrerer Deutlichkeit anzuführen, und der Buchſtaben oder 
die Nummer, womit fie zu verfehen find, mit einem Duer⸗ 
ſtrich zu unterftreichen. 

3) Auf allen bei Herzoglichem Dber: Appellationege: 
richt zu übergebenden Schriftfägen ift aufer dem Namen 
des erbibirenden Profurators auch der Name des Verfafr 
fers derfelben, und zwar bei 2 Thaler Strafe, zu bemerfen; 

fodann ift das Defervit für ſolche Schriftfäge darauf auf: 
judrücen, und bei übergebenen Deferviten: Redhnungen das 
datum praesentationis eines jeden aufgerechneten Schrift 
fages bei 1 Thaler Strafe beftimmt anzuführen. 

4) Den Introduktionsſchriften find jedesmal die seu 
tentia a qua und die Apofteln entweder in Driginal oder 
wenigftens in genugfam beglaubigter Abichrift beiufügen. 
Sollte dabei der Fall eintreten, daß die sententia a qua 
fid) blos auf das Urtheil erfter Inſtanz bejiehet, oder daß 
fie in einem bloßen decreto appellationis rejectorio M 
ftebet, und daf fi alsdann ohne Einſicht des Urtheils et: 

fter Inſtanz über die Lage und das Verhältniß einer jol 
hen Sache, auch ob diefelbe appellabel oder nidt appella 
bel fei, nicht mit Beſtimmtheit urtheilen läßt; ſo iſt als 
dann aufer den obigen Aftenftücen aud dag Urtheil er 
fier Inftanz in Driginal oder beglaubigter Abſchrift der 
Introduktionsſchrift beizulegen. 

5) In den Appellationsrechtfertigungsſchriften ſind die 
Beſchwerden gegen die sententiam a qua beſtimmt UN 
einzeln an: und auszuführen, auch ift jedesmal ein ſachge. 
maßes petitum beizufügen. Der appellantiſche Auwald 
hat dieſes ſelbſt dann zu beobachten, wenn er (wie ihm dies 
allerdings freiſtehet) die gravamına nicht weiter dedujiteN, 
fondern ad acta priora fubmittiren will, eg müßte DM 
fein, daß, wenn er ſich auf den Beſchwerdelibell der vorr 
gen Inſtanz lediglidy beziehet, derſelbe diefe Grfordernift 
bereits hinlänglich im ſich vereinigte. Auf jeden Fall aber 
muß der übergebenen Submiflionshandlung eine Alt 
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des Beſchwerdelibells der vorigen Inftanz, jedoch nur in 
simplo, beigelegt werden. 

6) Kerner ift in dem Beſchwerdenlibell die in Dreis 
bundert Gulden Hauptftubl oder zwölf Gulden jäbrlicher und 
unablöslidyer Zinfen, Gülten und Rechten bejtehende Ap⸗ 
pellationsfumme jedesmal gehörig nachzuweiſen, und das 
Dafein derfelben beſtimmt und fpeziell zu doziren, mithin 
durdaus feine Rechtsſache, deren Gegenftand die gefegliche 
Summe offenbar nit erreiht, im Wege der Appellation 
an das Herzoglihe Dber:-Appellätionsgericht zu bringen. 

7) Die Vollmacht muß von dem appellantifhen An— 
wald jedesmal mit dem Beſchwerdelibell, von dem appel: 
latiſchen Anwald hingegen, im Hall Prozeffe erfannt wer: 
den, mit der Erzjeptionalbandlung eingereicht werden. Kons 
traventionen werden mit 1 Thaler Strafe geahndet. Cine 
bloße Subſtitutions-Vollmacht, wodurd der advocatus 
causae, oder der Profurator der vorigen Inſtanz, der 
mit der clausula substituendi von dem Prinzipalen bes 
vollmächtiget war, den bei Herzoglibem Dber:Appellationg: 
eriht angeitellten Profurator zu Betreibung einer Rechts— 
Es bei diefen Tribunal beauftragt, findet feine Statt, 
fondern die Vollmachten müſſen jedesmal von dem Prinzis 
palen felbit auf den exhibirenden Profurator in legaler 
Form ausgeftellt, und die Unterſchrift des erfteren durch 
die einſchlagende Amtsbehörde gehörig legalifirt werden. 

Die beim Herzoglihen Dber:Appellationsgericht einzus 
reihenden Vollmachten find nad einem befonderen Kor: 
mular gedrudt, und werden von der Dber:Appellationsge: 
richte: Regiftratur gegen Erlegung von vier und zwanzig 
Kreuzer abgegeben. 

8) In Anfehung der zu verwilligenden Friſten beftebt 
die Derfügung, daß nur dag erfte und zweite Friſtgeſuch, 
wobei der ad justiicandum zuerft anberaumte Termin 
für die erfte Friſt zu rechnen ift, in der Regel ohne Be: 
ſcheinigung geftattet, dagegen jedes weitere Friſtgeſuch, in 
weldyer Lage des Prozefles daffelbe eingereicht werden mag, 
nicht anders verwilliget wird, als wenn erbeblihe Ber: 
binderungeurfachen beigebracht und ordnungsmäßig beichei- 
niget worden find, wogegen beim Mangel diefer Verbin: 
derungsurfadhen und deren gehörigen Beſcheinigung das 
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mit Ablauf der Krift an fich verbundene, oder in dem vor; berigen Defret etwa angedrobte Präjudiz fofort realifirt wird. Werden Notbfriften durch die Schuld der bei diefem Tribunal angeftellten Advofaten und Profuratoren verab: fäumt; fo werden biefelben nad dem GErmeflen des Ge: rihts in fünf und mehrere Gulden Strafe verfälliget, wo⸗ bei übrigens diefelbe Strafe gegen ausmärtige Anmwälde, die ſich eine gleihe Nachläſſigkeit zu Schulden kommen laf- fen, vorbebalten bleibt. 9) Nach übergebener Submiffion auf die Voraften, fo wie nab Ginbringung des Beſchwerdenlibells oder fon fiiger Handlungen, und nad Ablauf der dazu erwirften Friſt werden unter der Rubrif von Nachträgen feine weis teren Schriftſätze mebr zugelaffen, vielmehr folhe, wenn fie einfommen, den Anwald obne weiteres retradiret, es fer dann, daß derfelbe aus erbebliden und zureichenden Gründen bei der Mebergabe eines folgen Nachtrags pro restitufione in integrum contra lapsum termini, oder nach Verſchiedenheit des alles pro rescissione conclu- sionis einfommen würde, worauf über die Erheblichkeit der Reftitutionsgrinde erfannt, und bewandten Umſtänden nad die weitere Handlung zugelaffen, oder von den Aften remo— pirt wird. Für dergleihen retradirte oder von den Aften removirte Schriftfäte darf der Anwald in feiner Defervis tenrebnung der Partbei nichts aufrechnen. 10) Bei Einführung von Reftitutionggefuhen wegen neu aufaefunder Thatumſtände oder Beweismittel find die gefegmäßigen Erforderniffe derfelben zuvörderſt genau zu prüfen, und e8 find foldye nur dann zuläflig, wenn würk— lib neue Tbatumftände, die auch in den Boraften noch nicht vorgefommen find, oder neu aufgefundene Beweiſe beigebracht werden können. Am entgegengefegten Fall, und wenn ſolche Reftitutionsgefube als frivol und von de: nen durch die Gefeße vorgefhriebenen Erforderniflen ent: bloßet befunden werden, wird mit nachdrüdlihen Strafen ſowohl aegen den Konzipienten als gegen den Erbibenten folder Schriften vorgeſchritten. 11) Wenn die Profuratoren und Anwälde in ibren Schriftſätzen auf Pauikular-Landesgeſetze und Statuten 
ſich 
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ſich beziehen zu müſſen glauben, ſo haben ſie dieſelben 
nicht nur mit Benennung des Tags und Jahrs ihrer 
Emanation in ihrer Shrit 
legteren eine beglaubigte Abjchrift jener Partikular: Landes: 
geſetze und Statuten wenigſtens quoad passum concernen- 
tem beizufügen. 

12) Ruͤckſichtlich des Sollizitirens der bei Herzoglichem 
Ober: Appellationsgerit anbängigen Rechtsſachen beſtehet 
die Verfiigung : 

a. Keine ade darf mehr als viermal fchriftlih folli« 
zitiret werden, nämlih zweimal nad übergebener Zu: 
ftififationsschrift, und zweimal nad rezipirter Appels 
lation und völlig geſchloſſenem Nerfabren. 

b. Keine Sollizitatur darf früber als zwei Monate nad) 
eingereichtem Beihwerdenlibell, oder zwei Monate nad) 
erfannten Prozeflen und geſchloſſenem Verfabren, zum 
erfienmal ſchriſtlich eingereicht werden. Die zweite 
Sollizitatur hingegen ift erft nach abermaligem Ablauf 
von zwei Monaten von Zeit der juerjt übergebenen 
zuläflig- 

Wobei es ſich jedoch 
von ſelbſt verſteht, daß Sachen, bei welchen Gefahr 
auf dem Verzuge haftet, hierbei eine Ausnahme ma— 
chen, fo wie auch dem Prokurator aus beſonders wid: 
tigen und erbebliben in dem Rezeß ausdrüdlid aus: 
zuführenden Urſachen (als widrigenfall® es bei der 
Regel bleibt) ein drittes Maturationsgeſuch einzureis 
den geitattet ill. 

Alle über die vorgefchriebene Zahl eingereihten Ma— 
turationsgefuche werden in der Deferpitenrehnung geitrichen. 

13) Seit dem 21. Auli 1812 an find verfciedene 
Gerichtsgebühren erhöhet und reip. neu eingeführt wers 
den,°”) nämlich 
a.) für ein Defret, wodurd die erhobene Appellation oder 

die nachgeſuchte Reftiturion contra sententiam abges 
fchlagen, oder aud das vorige Erfennmiß brevi manu 
reformirt wird, follen ftatt der bisher vorgeſchriebenen 

© 

— — 

67) ef. den Schluß der Sportel-Taxe sub Anlage M. 

1843. $. 123. 5 

t anzuführen, fondern aud der 



I al. 27 Er. nad Beſchaffenheit der MWigtichfeit und Weitlauftigleit der Sache nunmehr fehs bis adıt« zebn Wilden angelegt werden. b. ‚sur ein Dekret, wodurd die Appellation für defert erklärt. oder worurd eine Präkluſion erfannt wird, wofür ueber keine ergene Taxe beflimmt war, werden nuns mehr drei Gulden angefegt. „ur on «veretun restitutorium contra lapsum fa- lm md, ſatt daß bisher Feine befondere Tare antrat, ebenfalls drei Gulden beftimmt worden, und om dem all, wenn von der Parthei um Beftellung os Korreſerenten gebeten worden ift, wofür bisber keine beſondere Tare beftand, foll der doppelte Betrag des deimmven Urtbeils oder Defrets angefegt werden. llebertretungen gegen die Verfügungen sub. 2. 4. 5. I amd Tl. werden mt einem Thaler Strafe, und Kon: trarentionen gegen de Verfügung sub. Nr. 6. mit will ubrlicher Strafe, und nad Umftänden mit Streihung des Deſervrus grabndet. 

OR den 

Herzoghech Naſſauiſches Ober-Appellationsgericht. 

von Dalwigk. vt. Chelius. 

4 

Gememer Veſcheid Des Ober-Appellationsgerichts 

vom 6. September 1814. 

Nachdem durch den Beitritt Seiner Königl. Hoheit 5 Prinzen von Oramen-Naſſau, Souverainen Fürften der veremigten Riederlande und zu Naſſau, das zeitber privativ Herzoglich Naſſauiſche Ober-Appellationsgericht wie: der, em vorbin, zum gemeinſchaftlichen Oberſten Tribunal oc ſammthiche BRaſſauiſche Staaten hergeſtellt und die Sigi der und Angeborigen beffelben neuerdings für dag Geiammt-Haus Maſſau durch die hierzu von beiden Sei: on ernamten Mommmparen unterm 2. diefes in Pflichten enommen worden ind; jo wird ſolches fänmtlihen diefes — Ober Abpellattonsgerichts Advokaten und Prokuratoren zur 
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Nachricht und Nahadtung mit der Auflage befannt ge: 
madt, daß fie ſich nunmehr in den einzureichenden Pros 
zeßſchriften der Courtoisie Hochfürſſtliches Hochpreis— 
liches Ober-Appellationsgericht ſowohl in der Ans 
rede als im Kontexrt zu bedienen haben. 

Zugleih werden diefelben davon, daß die Appellas 
tionsfumme in den Fürſtlich Dranien-Naſſauiſchen 
ganden vor der Hand auf 200 Gulden Hauptftubl aug: 
ſchließlich der Zinſen und Nugungen beſtimmt, die bishe— 
rige Sportel- und Taxordnung mit denen bereits im Ser: 
zogthum Naffau eingelübrten Erhöhungen und deren bie: 
berige unmittelbare Erhebungsart von denen inländifchen 
Partheien durch die einſchlagende Renteien beibehalten 
werden, in Kenntniß geleßt. 

Dietz, den 6. September 1814. 

Fürſtlich Dranien Naſſauiſches und Herzoglich Naſſauiſches 
Geſammt-Ober-Appellationsgerichts hierſelbſt. 

von Dalwigk. 

5. 

Gemeiner Beſcheid des Ober-Appellationsgerichts vom 
13. Jan. 1815, den Prozeßgang beim Geſammt⸗ 

Ober-Appellationsgericht betreffend.““) 

Zur Erhaltung eines ordentlichen Prozeßganges bei 
dem biefigeh. Geſammt-Ober-Appellationsgericht, wurden 
unter dem 21. Quli 1812 durd das Verordnungsblatt 
Mr. 21. vom 1. Auguſt 1812 bereits mehrere Verfügun: 
gen bekannt gemadt. — Da nun feit jener Zeit aber: 
mal mehrere gemeine Beſcheide erlaffen worden find, 
deren Bekanntmachung auswärtigen Anmwälden und Par: 
tbeien von Intereſſe ift, jo wird nadträglih folgendes 
mitgetbeilt: 

1) Werden die Friften in der Regel nicht mehr nad 
Wochen, fondern nah Monaten ertbeilt. — Cine folde 
Monatsfrift läuft, ohne Rüdfiht auf die Zahl der Tage 

— — — —— — 

68) Naſſauiſche Geſetzſammlung Bd. 1. S. 9. 

F2 
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des Monats, fiets vom Tage des Defrets an bis zu dem nämlichen Tage des künftigen Monats, fo daß die Krift, welche 5. B. den 22. April auf einen Monat ertbeilt wird, nur dem 22. Mar abläuft, aub, wenn ein Dekret vom legten Tage eines Monats datirt ifi, und der folgende Mo—⸗ nat weniger Tage bat, dennod die Monatsfrift mit dem letsten Tage des fommenden Monats zu Ende gebt. — 2) Wenn auf die Voraften fubmittirt wird, fo müf- fen in dem Submiffions:Rezeß die Beſchwerden einzeln an⸗ geneben werden, widrigenfalls, wenn nicht etwa pure auf den Yıbell voriger Inſtanz und die darin aufgeftellten Bes ſchwerden fubmittirt werden follte, die Appellation obne weiteres für defert erklärt werden wird. 5) Zollen von dem appellatiihen Theil keine Schrift: ſätze, welde Rechtsausführungen enthalten, und worin um Abſchlagung der Prozeffe gebeten wird, vor Ertheilung des Relevanzbeſcheides ubergeben werden, da bergleidhen Schriſtſätze als durdaus überflüffig und zweckwidrig ers ſcheinen, indem der Richter nad eingefommenem libello eravaminum de meria causae mit Rückſicht auf die bei dem Fürſtlich und Herzoglichen Geſammt-Ober-Appella⸗ tionegericht dabıer ohnehin im Original vorliegenden Bor: aftın ex vslicio zu prüfen verbunden ift, und auf foldye prozeßwidrige Eingaben in judicando feine Rüdfiht neh⸗ men darf. , Da den Partbeien bierdurd ganz unnötbigerweife oft beträchtliche Koſten veranlaßt werden; fo ift zu Abftellung dieſes Mißbrauchs verordnet worden, daß von den Obers Appellationsgerits: Advofaten und Profuratoren dergleis chen exhibita bei dem biefigen Tribunal durchaus nidyt mehr ubergeben werden fjollen, widrigenfalls man ſolche ohne weiteres retradiren, und das dafür in der Rechnung angeſetzte Deſervit ſtreichen wird. ı) In 86. 7. der oben allegirten Verordnung vom 21. Juli 1512 iſt bereits entbalten, daß eine von dem advocnto enausae der untern Inſtanzen, welcher cum elausula substituendi von feiner Parthei bevollmädtigt worden, auf einen Amvald und Profurator des biefigen Ober: !ppellationsgerichts ausgefiellte Vollmacht nidyt mehr ſtatt babe, jondern daß die bei dem biefigen Tribunal zu 
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übergebende Vollmacht jedesmal von den Prinzipalen felbit 
in forına legali ausgeftellt werden foll. 

Zu Verhütung etwaiger Mifverftändniffe ift indeffen 
nadträglid verfügt worden, daß jene Verordnung ibrer 
Natur und Abſicht nah nicht auf die Fälle zu ertendiren 
fei, wo die Beibringung einer folhen Vollmacht entweder 
gar nicht, oder dod nicht ohne große Schwierigkeit und 
Koftenaufwand zu erhalten ift, und behält fib das Tribu— 
nal das Erkenntniß im folden befonderen Füllen vor. 

Dieß, den 13. Januar 1815. 

Fürſilich Dranien:Naffauifhes nnd Herzoglih Naffauifches 
Gefammt:Dber:Appellationsgericht. 

Mop. 
vt. Zangsdorff. 

6. 

Verfügung der Königl. Preußifhen Kommiffarien 
zu Ehrenbreitftein vom 3. Juli 1815 nebft Anlage. 

Thal Ehrenbreititein am 3. Juli 1815. 

In einer zu Wien am 31. Mai d. &. zwifchen Sei: 
ner Durchlaucht dem Fürſten von Hardenberg, von König: 
lich Preußiſcher Seite, und einer Erzellenz; dem rei: 
berrn von Marſchall, von Herzoglih und Fürſilich Naſ— 
ſauiſcher Seite, abgeſchloſſenen Traftat find an Seine des 
Königs von Preußen Majeftät von dem Herzogliden 
Haufe Naffau folgende KLandestheile abgetreten worden, 

* 

nämlich: 

1) das Amt Linz, 
2) das Amt Altenwied, 
3) das Amt Schöneberg, 
4) das Amt Altenkirchen, 
5) das Kirchſpiel Hamm, ehemals zum Amte Hachenburg 

gebörig, 
6) das Amt Schönftein, 
T) das Anıt Kreusberg, 
5) das Amt Kriedewald, 
9) das Amt Dierdorf, 



10) derjenige abgelonderte Theil des Amtes Herſchbach, 
der an Altenkirchen ftößt, 

11) das Amt Neuerburg, 
12) das Amt Hammerftein, mit Irlich und Engers, 
15) das Amt Heddesdorf, 
14) die Stadt Neuwied, 
15) von dem Amte Vallendar die Gemeinen Gladbach, 

Heimbab, Weiß, Sayn, Müblhofen, Bendorf, 
Weitersburg, Ballendar und Vallendar, 

16) von dem Amte Gbrenbreitfiein die Gemeinen Nie: 
derwerth, Niederberg, Arbar, Immendorf, Neudorf, 
Arenberg, Ebrenbreittein mit den Mühlen, Arrheim, 
Pfafſendorf und Horchheim, 

17) das Amt Braunfels, 
18) das Amt Greifenſtein, 
19) das Amt Hohenſolms, 
20) und insbefondere die Abteien Rommersdorf, Sabn, 

Niederwerth und Beſſelich. 
Die lebergabe und lebernabme dieſer Landestheile 

vom erſten des laufenden Monats an iſt von den beider: 
feitigen Kommiſſarien beute volljogen worden, und um bei 
der Juſtizverwaltung fein Stoden entiteben zu laffen, ba: 
ben die unterfchriebenen Königl. Preußiihen Kommiffarien 
in einer unterm beutigen an die biefige Regierung erlafs 
fenen, im Auszuge bierbei liegenden Verfügung die nötbi: 
gen Weiſungen ertbeilt, und das Königl. Revifions: Ge: 
richt zu Koblenz wird erfucht, für die obengenannten Zans 
destheile im dritter Inſtanz die Gerichtsbarkeit in eben 
den Maße zu übernebmen, wie folde bis dahin dem Her: 
zoglich Naſſauiſchen Ober: Appellationsgeridte zu Dieß zu: 
geſtanden bat. 

Die Herzoglich Naſſauiſchen Herren Kommiffarien 
baben ubernommen, datıur Sorge zu tragen, daß die eins 
ſchlägigen Akten ſowobl von den laufenden als von den 
abgemacdten Rechtsſachen von dem Dbers Appellationsge: 
richte zu Die ſchleunigſt an die biefige Regierung abgeges 
ben werden, und dieſe iſt beauftragt, ſolche an das König: 
libe Revifionsgericht zu Koblenz zu befördern. 

Die Königlich Preußiſchen Kommiſſarien. 
Hartig. Fuchſius. G. v. Borcke. 
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Unlage 

Auszug aus einer Verfügung der Königl. Preußi— 
chen Kommiffarien an die Regierung zu Ehrenbreit— 

flein, de dato Thal Ehrenbreititein den 
3. Juli 1815. 

Um bei der bereits befannten Zändervertbeilung we: 
der im adminiftrativen Fache, noch bei der Auftijvermwal: 
tung irgend ein Stoden entfichen zu laffen, find folgende 
proviforifhe Verfügungen für nötbig gehalten worden .... 

5) Dem biefigen Quftisfenate wird die von den Aem— 
tern bis dahin an das Hofgeridt und die von dem Mili— 
tairgeridhte des untern Herzogtbums Naffau an das Kriege: 
follegium gegangene zweite an proviforifch zugewieſen. 

4) Aür die privilegirten Saden wird der Quftizfenat 
in zwei Sektionen bergeftalt getbeilt, daß drei Mitglieder 
die erſte und fünf Mitglieder die zweite Inſtanz in folden 
privilegirten Sachen bilden. Um die dabei erforderliche 
Zabl der Votanten zu ergänzen, können die zum Krimis 
nalgericht gebörenden UnterfuhungssKommiffarien einſtwei— 
len dabei J——— 

5) Dep Juſtizſenat wird ebenfalls einſtweilen bie 
Appellationsbebörde für die vor die geiftlihen Konvente 
gebörigen Givilflage:, Che: und Schwängerungsſachen 
bilden. 

6) Die Kriminalfahben aus den Aemtern Braunfels, 
Greifenftein und Hobenfolms werden proviforifh an das 
biefige Kriminalgeriht und die Militairfahen an das hie: 
fige Militairgericht gebradt. 

7) Die fonft dem Dber: Appellationsgerichte zu Dietz 
jugeftandene dritte Inftanz gebt proviſoriſch an das Revi⸗ 

fionsgeriht zu Koblenz, welches diefem Revifionsgericht 
von Kommiffionswegen befannt gemacht werden wird. 

8) Derjenige abgefonderte Theil des Amtes Herſch— 

bad, welder an Altenfirden ſtößt, wird mit den Verhält— 
niffen, in welden derfelbe bis dahin mit dem naſſauiſch 
bleibenden Amte Herſchbach ftand, proviforifh an das Amt 
Altenkirchen gewiefen. 

9) Eben fo werden die zu dem Amte Hachenburg 
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gehörig geweſenen Theile der beiden Ortſchaften Hommels⸗ 
burg und Seelbach mit dem Amte und der Reſjeptur Al: 
tenfirdhen vereinigt.» ... 

11) Die Regierung wird beauftragt, die übrigen ein: 
ſchlägigen Stellen von obigen Verfügungen, in foweit es 
diefelben betrifft, in Kenntniß zu fegen. 

- — 

i» 

Schreiben des Prafidenten des Herzogl. Ober⸗Appel⸗ 
lationsgerichts Freiherrn v. Dalwigt, d. d. Wies— 
baden den 31. Oktober 1816 an den Präſidenten des 
Koöͤniglichen Preußiſchen Reviſionshofes zu Koblenz 

v. Meuſebach, die arrha der Protura— 
toren und Advokaten betreffend. 

In jeder Sache, die bei Herzoglichem Ober⸗Appella⸗ 
tionsgerichte miroduziret wird, find deſſen Profuratoren, 
wenn fie auch diefelbe nicht advocando übernommen ba; 
ben, die arrha anzufeßen befugt; nur ift ju unterſcheiden, 
ob die Appellation nach überreichtem Beſchwerdenlibell mit 
oder ohne Drdination abgeſchiagen, oder ob Projeſſe erfannt 
worden, der Kıbell ad excipiendum mitgetheilt und die Sade 
durch Urtheil entſchieden wırd. Im erften Falle wird nur die 
Hälfte der arrha, alſo 2Fl. 15 tr, audy nad Umftänden 
= Fl. 30 Kr, im letzten Kalle aber die ganze arrha mit 4 Fl. 
30 Fr. paſſirt; dagegen darf der Advocatus eausae feine 
arrlıa anfesen. Wenn bingegen der appellantiide Prokura⸗ 
tor nur einen oder etliche Rezeſſe übergiebt, hiernächſt die Ap⸗ 
pellation, obme zu juſtifiziren, deſert werden läßt, oder 
darauf renumziiret, fo wird in der Regel gar feine arrha 
zugebilligt; auch wenn etwa vor Erkennung der Prozeffe 
von Seuen des Mppellaten ein Profurator erfcheinet, und 
die Sache im einigen Rejeſſen follisitirt, oder eine präoffus 
patoriſche Vorſtellung übergiebt, fo wird dieſem, falls nicht 
processus erkannt, und weitere Verhandlungen in der Ap— 
pellationsinſtanz zugelaffen werden , ebenfalls feine arrha 
zugeſtanden. 

Ich habe dies auf Ew. Hochwohlgeboren verehrliches 
Schreiben am 24. diefes in Antwort ju ermwiedern nicht er: 
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mangeln wollen, und babe die Ehre mit der ausgezeichne: 
teften Hochachtung zu bebarren 

Ew. Hodhmwohlgeboren 
Wiesbaden, d. 31. Dftbr. geborf. Diener 

1816. Freiherr v. Dalwigk. 

8. 

Schreiben des Präfidenten Freiherrn v. Dalwigt 
an den Präfidentn v. Meufebah vom 27. Ja— 

nuar 1817, die Eheſachen betreffend. 

Hohmwohlgeborner, 
Hochzuverehrender Herr Revifionsgerichts = Praäfident! 
Zur Beantwortung der im Allgemeinen mir vorgeleg: 

ten Kragen, ob die Eheſachen gegen die gemeine Regel des 
biefigen Inftanzenzuges nur zwei Inftanzen baben, oder ob 
ſolche Sachen nach $. 109 unferer Dber:Appellationsgerichts- 
ordnung in zweiter Inſtanz behandelt und erjt in dritter Anftanz 
an das Ober: Appellationggericht gebracht werden follen, wende 
idy mich zu denen deshalb aufgeltellten fpeziellen Fragen. 

Was die erite Krage betrifft: 
„vor welche Gerichte gehörten in den ehemals ber: 
„zoglih Naſſauiſchen, jet an die Krone Preußen 
„abgetretenen Kandestheilen die proteftantifchen Ehe— 
„ſachen in erſter Anitanz ?” 

fo gehörten bloße Ehe» Diffidiene, Sponfaliens und Forni-⸗ 
fations:Saden in denen Raſſau-Ufſingiſchen Aemtern 
vor die geiftlihen Konvente, die aus dem Drtsgeiftlihen und 
dem Beamten zufammengefeßt waren, denen in den ange: 
zeigten Sachen eine Qurisdiftion zuftand, und von derem 
Grfenntniß an das Konfiftorium, von diefem aber an das 
Dber » Appellationsgeridt appellirt wurde; im Naſſau— 
Weilburgifben wurden aber dergleichen Saden bei 
den Aemtern inftruirt und vom Konfiitorium salva ap- 
pellatione an das Dber-Appellationsgericht entſchieden. Die 
DivortienKlagen waren fowobl im Naffau:Ilfingifhen als 
MWeilburgiihen von der Aurisdiftion der geiftliden Kon— 
vente ausgefhloffen, fie mußten gleih in erfter Inſtanz bei 
dem Konftjtorium angebracht werden, von deſſen Ausſpruch 
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in letter Anftanz an das Dber:Appellationsgeridt appellirt 
wurde. Der 9. 97 des Naffauslliingiihen Reglements bes 
ftäitigt das Gefagte. Im ebemaligen Draniſchen Kür: 
ftentbum Siegen eriflirten die geiſtlichen Konvente nicht, 
und es war im allen oben angejeigten Klagſachen das Kon- 
fiftorium die erfte und das Dber:Appellatiousgericht die zweite 
und legte Inſtanz. 

Die zweite Krage: 
„batten diefe Sachen in der Regel zwei oder drei 
„Auftanzen, und weldes Gericht bildete in Unter: 
„Nellung des legtern alles die zweite Inftanz 2” 

erledigt ſich durch die Beantwortung der erften Frage von 
ſelbſt. Cine neuere das Königliche Reviſionsgericht nicht 
intereſſirende herzoglich Naſſauiſche Verordn. vom „+. Sep: 
tember 1515 rerweiſet die Eheſachen in erſter Inſtanz an 
das herzogliche Hofgericht, da die Konſiſtorien aufgehoben 
worden ſind. 

Die dritte Frage betreffend: 
„vor welche Behörde gehörten die Eheſachen der Kas 
„tbolifen €” 

fo verfügt die durch die Verordnung vom 31. Auguft 1803 
im Naffausllfingiichen rezipirte und noch im ganzen Her: 
zogthum geltende Naffau = WWeilburgifhe Verordnung vom 
5. Auguſt 1505, daß die Geiftlihen katholiſcher Religion 
in denen Sachen, die blos ibre Amtsverridtungen und die 
kirchliche Disziplin betreffen, den geiftliden Geridten 
witergeben, im allen ubrigen Gegenfiänden aber fowohl 
der ſtreitigen als willfubrliden Gerichtsbarkeit, wo die: 
felben zugleich als Staatsbürger erfheinen, den weltlie 
ben Gerichten ausſchließlich unterworfen ſein follen. — 

Daber wird darin ad C. 4. verordet, daß Ehrfadhen, wo 
nicht von einem impedimento canonico ımd eigenen Res 
ligions-Geſetzen die Frage fer, von dem weltliden Richter 
entſchieden werden follen. 

Da dieſen Rechtsſachen ift im Naſſau⸗llſingiſchen den 
Geiſthichen gleich andern privilegirten Perſonen dag 
herzogliche Hofgericht, im NaffausWeilburgifhen 
aber der Sufti5z: Senat zu Ebhrenbreitiiein, den Kirchen⸗ 
dienern und Schullehrern hingegen das Amt als erfte Su: 
ſtanz angewieſen worden. 
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Durch eine herzoglihe Verordnung vom 11. Novens 
ber 1806 find aber alle privilegirte, mithin auch die katbo— 
liſchen Geiftlihen in beiden Landestheilen dem Juſtiz-Se— 
nat zu Ehrenbreitftein in erſter Inftanz, in der zweiten dem 
Hofgeriht, und in der dritten dem berjoglichen Ober:Appel: 
lationsgeriht untergeben worden, wogegen es in Anfehung 
der Kirhendiener und Scullehrer bei der obigen Verfüs 
gung belaffen worden ift. Nach Abgebung des Juſtiz-Se— 
nats an die Krone Preußen ift dagegen das berjogliche 
Hofgeriht denen privilegirten Perfonen als erfie Inſtanz 
angewiefen worden. Im ehemals Draniihen Fürſtenthum 
Siegen hatten die katholiſchen Geifiliben in Saden der 
fireitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit ihr forum in er: 
ſter Inſtanz bei der Juſtiz-Kanzlei, nachher Ober⸗Hofgericht 
enannt, die Kirchendiener und Schullehrer aber bei den 
ürſtlichen Aemtern, von welchen der Inſtanzenzug an die 
Juſtiz-Kanzlei und von dieſer auch in Sachen der Geiſtli— 
chen an das Ober-Appellationsgericht ging. 

Cs bat mir ein großes Vergnügen gewährt, Eurer 
Hochmohlgeboren diefe Aufflärungen geben zu können, und 
indem ich jede Gelegenheit gern ergreife, Ihnen gefällig 
fein zu können, babe ich die Ehre mit der ausgezeichneteften 
Hochachtung zu bebarren 

Eurer Hodmwohlgeboren 

Wiesbaden, d. 27. Jämner geborfamfter Diener 
1817. Freiherr v. Dalwigk. 

9. 

Schreiben des Präſidenten des herzoglichen Ober— 
Appellationsgerichts Freiherrn v. Dalwigk, d. d. 
Wiesbaden den 10. Mai 1819, an den Präſidenten 
des Königlich Preußiſchen Reviſionshofes zu Koblenz 
v. Meuſebach, die Appellations-Summe in den 

Oraniſchen Landestheilen betreffeud. 

Mein im Zabre 1805 verfaßter Entwurf einer Ober: 
Appellationsgerihts:Drödnung für die Naffauifhen Staaten 
wurde von den damaligen Regierungen zu Dillenburg, 
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Wiesbaden, Weilburg und Auld monirt, und im Sabre 
1804 dem Dber:Appellationsgericht mit der Vorſchrift zu: 
aefertigt, Pproviloriih nad) diefem Entwurf, jedoch salvis 
monitis, ſich richten. 

Wenn alfo von einer der benannten Regierungen eine 
Erinnerung gegen meinen Antrag gemadt worden war, fo 
mußte das Dber:Appellationsgeriht in vorfommenden Fall 
diefe Erinnerung berückſichtigen. 

Am Theil IR. Titel 2. $. 11 meines Entwurfs trug 
ih auf eine gleichformige Appellations: Summe in allen 
damals mehreren Kandes:Regenten zugebörigen Naffauifchen 
Staaten an, beftinnmte folde auf 300 Fl. im 24 51. Fuß 
an Kapital, obne Einrechnung der Zinfen, Nugungen oder 
anderer Akzelionen, und auf 12 Al an jährlidden ablöslis 
chen umd unablöstiben Zinfen, Gilten und Renten. 

Bon der Negierung zu Dillenburg wurde aber bdage: 
gen monirt: 

„die beftimmte ppellations:Samme von 500 Ft. 
„und resp. 12 Fl. feine etwas zu body gegriffen 
„ji fein, und wäre folde allenfalls auf 200 Fl. 
„und resp. 5 Al. berunterjufegen. 

Dies Monitum betraf matürlih alle damal® Draniens 
Naſſauiſche Staaten, mitbin aub das Kürftentbum 
Sırcgen, und das Geſammt Dber:Appellationggeridt ver: 
feblte nicht, bei denen aus diefen Staaten an dafjelbe ge: 
diebenen Appellationsfacyen nad diefer Vorſchrift ſich zu 
richten. 

Als im Sabre 15006 die Aürftentbümer Dillenburg 
und Ziegen mit dem Großberjogtbum Berg vereinigt wur: 
den, ward fpaterbin der franzöſiſche Prozeß eingeführt, den 
ich bier, ſoviel die Appellations: Summe betrifft, umgeben 
kann. Als aber ım Sabre 1515 der Prinz von Dranien 
wieder zum Beſitze feiner deutſchen Fürſtenthümer gelangt 
war, wurde bei der ım Sabre 1514 angeordneten Kommij: 
ſion, zu NBiederberftellung der Gemeinſchaft des Ober-Ap⸗ 
pellationsgerichts mit Naſſau-Oranien (wozu der damalige 
Herr Gebeimereib, jesige Hofgerichts-Präſident v. Preuſchen 
zu Dillenburg, und gehorſamſt Unterzeichneter beauftragt 
wurden) verabredet, daß beſonders wegen der Armuth der 
Unterthanen in vielen Drten des Weſterwaldes die Appel: 
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lations: Summe in den oranifdhen Fürſtenthümern wie: 
der auf 200 Fl. im 24 Fl. Ruß zu beftimmen fei. Dies 
iſt auch fanftionirt, und bei allen Appellations:Zaden aus 
diefen, Staaten mitbin aud aus dem Kürftentbum Sie 
gen, diefe Summe als die Gerichtsbarkeit des Gefammt: 
Zribunals begründend angenommen worden, wie foldyes 
der von demfelben am 6. September 1514.°°?) den Advos 
faten und Profuratoren publijirte gemeine Beſcheid bewahre 
beitet, der au, wenn ich nicht irre, in den Dillenburger 
Intelligenz: Blättern öffentlich befannt gemadyt worden ift’°). 

Bei diefem Sachverhältniß ift es mir unbegreiflich, 
wie die Siegenſchen Advofaten auf das Weisthum der 
Naffauifhen Gefege und Verordnungen Theil 1. &. 51. 
$. 47 ſich beziehen können, da ſolches als Prozef:Drdnung 
und in deffen Direktion dem DOber:Appellationsgericht gar 
nicht, fondern mein Entwurf salvis monitis demfelben zur 
Norm diente, überdies der gedadhte $. 47 von denen Sa— 
den redet, die vor der Errihtung des Ober-Ap— 
pellationsgerichts in instantia serenissimi verhans 
delt, und von einer auswärtigen Juriſtenfakultät entſchie— 
den wurden, im welcher die Provofations: oder Reviſions— 
Summe auf 50 Fl. beftimmt worden war. Mit der Er— 
richtung des Gefummt:Dber-Appellationsgerichts hörte aber 
die instantia serenissimi auf, erfieres trat mit größerer 
Wirkſamkeit an der legteren Stelle, und die Appellationg: 
Summe wurde, wie gefagt, auch für das Fürſtenthum Sies 
gen auf 200 Fl. im 24 Fl. Fuß an Kapital, obne Ginredy 
nung der Zinfen umd Nußungen, und auf 8 Fl. an jährli— 
chen ablöslihen and unablöslidyen Zinfen, Gilten und Rens 
ten beitimmt. 

Dies ift das, was id auf das verehrlihe Schreiben 
vom 27. April d. I. zu erwiedern mir zur angenehmen 
Pflicht made, womit ich zugleich die Verſicherung meiner 
vollfommenften Verehrung erneuere. 

Wiesbaden, den 10. Mai 1819. 
Der Präfident des Herzogl. Ober-Appellationsgerichts. 

Freiherr v. Dalwigk. 

69) Anhang Num. 4. 
70) Dillenburger Intelligenz-Blätter von 1814 ©. 273. 
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10. 

Bericht des Königlichen Uppellationsgerichtshofes zu 
Koln vom 1. Kebruar 1825, die Zuläffigkeit und 

Form der Moratorien betreffend. 

Ueber den vorrubrizirten Gegenftand finden ſich bier 
weder Verhandlungen der vormaligen Immediat-Juſtiz⸗ 
Kommiflion, noch befondere Naffauiihe Verordnungen vor. 

Wir verfeblen inzwiſchen nicht, darüber Folgendes ge: 
horſamſt zu berichten : 

Dis zum lebergange der vormals Naſſauiſchen Diftrickte 
an Preußen wurden die Moratorien in dem untern Theile 
des Herzogthums Naſſau, welder den Regierunge: Bezirk 
Ebrenbreitſtein ausmadte, gemeinrecdtlih als eine von dem 
Xandesberrn der Regierung vi delegationis perpetuae 
übertragene Gnadenſache angefeben. Erft zur befagten 
Epoche wurde der Koniglide Juſtiz-Senat angerviefen, bie 
beſagte Geiaäftsbrande, als nad Preußiſchen Regierungs; 
grundſätzen zum Reſſort der Juſtiz gehörig, zu vindiziren, 
welches dann auch geſchehen ift. 

Daraus erklärt fich) zum Theile, daß beſtimmte Bore 
ſchriften über die befagte Materie in den Jufliz.Regiftratu: 
rein nicht geſucht werden dürfen, es waren dergleihen aber 
auch bei der Naſſauiſchen Regierung nicht vorbanden. Der 

damaligen VBerfaffung und Praris nad) mußte derjenige, 
weldser ein möoratorium nachfuchen wollte, fi mittelft 
einer Bitiſchriſt an Me Negierung wenden, und darin Die 
allgemeinen GEriorderniffe des Zablungsausftandes, wie fie 
auch die allgemeine Preußiſche Gerichtsordnung Tit. 47. 

Abſchn. 1. 9. 3 angiebt, vorläufig wenigſtens wabrſchein⸗ 
lich machen; dieſe Vorſtellung wurde ſodam von der Ne: 
gierung dem betreffenden Amte zur Inſtruktion des Gefu: 
des, wie diefelbe edenfalls ın der allgemeinen Gerichtsord⸗ 
nung a. a. D. $. 11 und Anb. $. 306 vorgefchrieben ift, 
allenfalls mit einer dem ſpeziellen Falle entfpreddenden näs 
heren Weiſung jugefertigt. 

Fand nun vor dem Amte keine gütliche Vereinigung 
Statt, ſo mußte der Inſtruent, jedoch mit Vermeidung al: 
ler Weitläuftigkeiten, naber unterfucden, ob die allgemeinen 
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Erforderniffe vorhanden jeien, und in der Regel ingbefondere 
auf Sicherſtellung der Schuld Bedacht nebmen. 

(L. 4. C. de precibus Imperatori offerendis.) 
Der Bläubiger pflegte dabei über feine Zufriedenheit 

mit der erbotenen Sicyerbeit gefragt zu werden; gab er 
indeß diefelbe auch nicht, fo blieb es gleihwohl dem Ermeſ—⸗ 
fen der Regierung anbeimgeftellt, ob und in wiefern fie auf 
den eingelommenen Bericht der Amtsftelle den Zahlungs: 
Ausftand mit oder obne Bedingungen zu verwilligen oder 
abzufhlagen für gut fand. 

Der darauf erfolgende Kollegial: Beihlug wurde in 
Form eines einfahen Defrets oder Reſoluts, weldyes blos 
die Dauer des Indults, allenfalls aud eine oder die am 
dere Bedingung, unter welcher derjelbe zu Statten fommen 
follte, enthielt, ausgefertigt, und dem Bittſteller durch die 
einſchlägige Amtsſtelle zugeſchickt. 

So wie bei allen Regiminalſachen, ſo fand auch bei 
den Moratorien eine freie, dem jedesmal vorliegenden Falle 
angemeſſene, Behandlung Statt; man hielt ſich blos an 
die in der Natur der Sache liegenden Grundſätze. 

(Thbibaut Zouftem des Pandeltenrchts $. 1221.) 
War der Vittfieller mit dem Anbalte des Refoluts 

nicht zufrieden, fo ftand ibm der Weg der Supplifation 
zum Landesherrn oder deffen Mmiſterium offen. 

Gleihwie nun angeführter Maßen die Moratorien 
bei der vormaligen Regierung nachgeſucht und von derſel—⸗ 
ben ertbeilt worden find, eben fo geſchieht diejes jetzt von 
den Königlihen Juſtiz-⸗Senate. 

Ginen Ausſtand von etlihen Wochen nad richterlichem 
Ermeſſen zu ertbeilen, ift jedoch den Untergerichten immer 
erlaubt gewefen. Auch durften diefelben die um Mioratos 
rien Nachſuchenden, in feparat anzulegenden Alten, obne 
höheren Auftrag zu Protofoll vernehmen, und diefelben der 
Dberbebörde inftruirt einſchicken, nie aber lag es dem Rich— 
ter ob, neben der Inſtruktion des Streitpunftes zugleich 
auch das Geſuch um Zahlungs-Ausſtand zu infiruiren. 

Köln, den 1. Kebruar 1825. 
Königt. Appellationsgerichts:Hof, Abtheilung für 

oftrbeinifhe Saden. 
Baumeifter. 
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43, 

Bericht des Königlichen Juftiz = Senats zu Koblenz 
vom 16. Mai 1528, die Appellations=Fatalien 

betreffend. 

Die Maſſauiſche Ober-Appellationsgerichts— 
Ordnung ilt, weil fie einſtweilen als bloßer Entwurf 
angeſeben werden ſollte, unter der Naſſauiſchen Regierung 
war niemals förmlich publizirt worden, die darin $. 130 
entbaltenen Befimmungen wegen der Appellationg= 
Katalien bedurften indeffen aud feiner befondern Bes 
kanntmachung, da diefer Gegenftand durch bie landesherrli⸗ 
che Verordnung vom 20. Mai 1805. 7*) bereits im All: 
gemeinen regulirt war und daber auch jene Gerichts: 
ordnung an der angeführten Stelle zu Grunde gelegt wors 
un jS 

Die Verordnung gebört nun zwar zu denjenigen Nafr 
ſau— u ſingiſchen Verordnungen , welche zu einer Zeit 
art, wo die Naſſau-Weilburgiſchen Landes 
teile, als wozu namentlich auch das Amt Atzbach gehörte, 
mit jenen nogb nicht bereinigt waren; es find jedody jpäters 
bin, nachdem dieſe Vereimgung bereits eingetreten war, 
mehrere darauf bezügliche neuere Verfügungen erfolgt und 
in dem Naſſauiſchen VBerordnungsblatte verkündigt 
worden, aus welden, jo wie uns nicht anders befannt ie 

alle Gerichtsbebörden, jo wie alle Advofaten und Anwälde 
Veranlaſſung genommen baben, fidy mit den in der bejag- 
ten Verordnung von 1505 regulirten Appellationsfriſten 
bekannt zu machen, und ſich ſtets darnad) zu richten. 

Tabın geboren 
\. Der gemeine Befheid des Naſſauiſchen Hofs 

gerichts vom 15. Mai 1509. Er befindet fih in der erft 
nach Abtretung der zu unſerm jegigen Gerichtsbezirke gehö— 
rigen oſtrheiniſchen Yuandestbeile erſchienenen neuen Naſſau⸗ 
iſhen Geſetzſammlung Band I. S. 92 und iſt im 
dem altern N Verordnungsblatte Jahr: 
gang 1509 Seite 70 verfindigt worden. 

B. Die 
— — — — — — — — — — — 

71) Anhang Num. 1. 
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B. Die gemeinen Beſcheide des Naffauifchen 
Ober: Appellationsgerichts vom 21. Quli 1812, ”®) ER 

Naſſauiſche Gefegiammlung Seite 88. 
Naſſauiſches Verordnungsblatt Jahrg. 1812 S. 81. 

und vom 15. Januar 1815, ”?) 
Naſſauiſche Gefegfammlung &. 91. 
Naſſauiſches Verordnungsblatt Jahrg. 1815 &. 20. 

Unter unferer dermaligen Königlichen Regierung ift ferner 
in der Gouvernementsverordnung von 9. November 1815 
$. 3.7) die fortwährende Beobachtung des obbemerkten 
Entwurfs der Naffauifhen Dber:Appellationsgerichts:Drd: 
nung ausdrücklich befiätigt worden. Und obwohl diefer Vers 

ordnung ebenfalls die ausdrückliche Bekanntmachung erman: 
gelt, fo find doch auch hinſichtlich ihrer in der Folge meh: 
tere anderweitige Belanntmadungen erfolgt, die fib mehr 
oder weniger darauf beziehen, und daher gewiffermaßen als 
nachträgliche Bekanntmachungen der erſtern angefehen wer: 
den können. 

Es gehören dahin: 
a. die Minifterial-Befanntmadhung über die proviforis 

Ihe Rheiniſche Gerihtsverfaffung vom 13. Januar 
1819, im Koblenzer Amtsblatte von 1819 &. 55. 
befindli, im welder $. 33 die einftiweilige Beibe: 
baltung der bisherigen Geſetzgebung und Verfafs 
fung ausdrücklich verordnet ift ”’), 

b. die Allerhöchſte Verordnung vom 21. Quli 1819, 
die Translofation des biefigen Revifionshofes nad) 
Berlin betreffend, in welder $. 6 die bisherige Ges 
richtsverfaſſung wiederholt beftätigt wird. 

Sie befindet ſich ſowobl in der allgemeinen Ges 
ſetzſammlung von 1819 &. 162, als auch in dem hie: 
figen Amtsblatte de hoc anno pag. 337 abgedrudt. 

— — — —— e —ñ —ñ — — —ñ— — 

72) Anbang Num. 3. 
73) Anbang Num. 5. 
74) Lott ners Sammlung Bd. 1 S. 2W8. 
75) Bergl. die Inftruftion vom 19. Movember 1818. $. 34. 

Rottners Sammlung Bd. 1 ©. 529.) 
1843. 9.123. 
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Beide Verordnungen muften zum wenigſten diejenigen 
Behörden und Perfonen, melden die darin beftätigte Ber: 
faffung etwa noch nicht befannt fein mochte, wiederholt 
veranlaflen, fih damit bekannt zu machen. 

Es ıft uns daher unbegreiflih, wie das Königlide 
Juſtiz⸗Amt Atzbach alles diefes überfeben und eine Sache 
ignoriren fonnte, worüber, wie uns nidyt anders befannt 
ift, in unferm ganzen Gerichtsbezirfe fonft nirgend ein Zwei: 
fel vorwaltet. Dieſerwegen balten wir auch eine weitere 
Belanntmahung für überflüffig. 

Koblenz, den 16. Mai 1828. 

Königlider Juſtiz⸗Senat. 
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ll. 

Ueber die Beftrafung 

des Ehebruchs und des fchuldigen 
Ehegatten 

im Falle der Ehefcheidung 
in Neuvorpommern. 

(ef. Jahrbücher Bd. 58. &. 352.) 

Bei Gelegenbeit der Beratbung über die Revifion des 
Ebeſcheidungsrechts und über die Einführung der Preufie 

ſchen Strafgefege in Neuvorpommern wurden in den Jah: 
ren 1834 und 1836 von den dortigen Behörden Berichte 
über die Beſtrafung des Ebebruchs und des ſchuldigen 
Ehegatten im Kalle der Eheſcheidung gefordert. Diefe Bes 
tihte werden, da fie zur Kenntniß dienen, wie die Praris 
in einem Landestheile ſich geftaltet bat, in welchem die äl: 
tere gemeinrechtliche Juſtiz-Verfaſſung noch fortbefteht, bier 
mitgetheilt. 

1 

Bericht des Königlichen Ober-Appellationsgerichts zu 
Greifswald vom 4. Juli 1834. 

Em. Exzellenz haben ung in dem boben Reſkript vom 
F Juni d. J. aufzugeben geruhet, darüber Bericht zu er: 
atten: 

1) ob nad der biefigen Berfaffung im Falle einer 
Eheſcheidung von dem Gerichte von ir über die 



100 

Schuld des einen oder anderen Ehegatten erkannt und dar⸗ 
über zugleih in dem Sceidungs:Urtel etwas fefigelegt 
wird, oder ob eine folde Feſtſetzung nur auf den Antrag 
des Flagenden Theils erfolgt? 

2) welche Wermögensftrafen den ſchuldigen Theil ref 
fen, namentlich ob die Vorſchriften des gemeinen Rechtt, 
nad welden der ſchuldige Ehegatte die lucra nuptia- 
lia, und außerdem die Ehefrau die dos, der Ehemann die 
donatio propter nuptias, oder in Grmangelung derjelben 
jeder den vierten Tbeil feines Vermögens verliert, in un 
ferer Provinz anno zur Anwendung kommen? 

3) ob diefe Strafen blos beim Ehebruch, oder auch 
bei anderen Eheſcheidungsurſachen eintreten? 

In Anleitung diefer Aufgabe erlauben wir und zu be 
merken, 
ad 1. daß es in den biefigen Gefegen dem Gerichte nicht 

fo, als in dem Allgemeinen Landrecht Tbt. 11. Tit. 1. 
$. 745, zur Pflicht gemacht ift, in dem Eheſcheidunge⸗ 
Prozeſſe von Amtswegen die Schuld des einen oder 
andern Gbegatten ausjumitteln, und deshalb in dem 
EScheitungsllrtel etwas fefizufegen, und daß dies da— 
ber nicht zu geſchehen, und eine ſoiche Feſtſetzung aud 
von dem Hagenden Theil nicht nachgeſucht zu werden 
pflegt, welche jedoch, wenn ein bierauf gerichteter An: 
trag gemacht worden, allerdings würde erfolgen mu 
fen; nur wird, infofern ſich nach den Berbandlungen 
die Schuld des einen Ehegatten als unzweifelhaft dars 
fiellt, in dem Sceidungssllrtel auch von Amtswegen 
binfichtlih der dem ſchuldigen Theil in der Regel zu 
überloffenden Grjiebung der Kinder das Nötbige der 
fügt, und daneben dem ſchuldigen Theil die Sclie 
kung einer neuen Ehe ohne vorgängige Erlaubniß des 
Gerichts unterfagt. 

Ad 2. iſt in unferen Zandesgefegen wegen der den ſchuldi— 
gen Ehegatten treffenden Vermögensfirafen nichts be 
ſtimmt, und find daber in diefem Punkte die Por 
Ihriften des gemeinen Rechts zu berückfichtigen; wel: 
den au, was den Verluſt der lucrorum nuptialium, 
der «dos und der donatio propter nuptias betrifft, 
nachgegangen wird; ob aber die allein nad dem ro: 
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miſchen Recht — 1. 11. $. 1. C. de repudiis — 
im Fall der unterbliebenen Konftituirung einer dos 
oder donatio propter nuptias eintretende Vermö— 
gensftrafe bei uns noch ftattfinden dürfte, müffen wir 
dahin gefiellt fein laffen,. da es hierüber an Präjudi— 
zien ermangelt, und die heutige Anwendung der in 
den römischen Gefegen zu dem Zwede, um den übli: 
hen Privarfheidungen entgegen zu wirfen, angeord: 
neten Bermögensftrafen, infoweit diefe in dem fanoniz 
hen Rechte nicht beitätigt find, erheblichen Zweifeln 
unterworfen zu fein ſcheint. 

Ad 3. find wir auch nit im Stande, diefe Frage mit Zus 
verlaß zu beantworten, indem foldye, fo viel wir haben 
finden fönnen, bisher bei unferm Kollegio nicht zur 
Entſcheidung gelommen, befanntlih es aber unter den 
Rechtslehrern ſehr fireitig ift, ob die Privationsitra: 
fen fediglih auf den Fall der Scheidung wegen Che: 
bruchs zu beichränfen, oder auf alle Fälle auszudeh— 
nen feien, wo ein Ehegatte dur andere Vergeben 
die Scheidung berbeigeführt bat. 

Greifewald, den 4. Juli 1534, 

Das Dber:Appellations: und höchſte Gericht bierfelbft. 
D. 840. 

2 

Bericht des Königl. Konfiftoriums zu Greifswald 
vom 4. Juli 1834. 

Zur geborfamften Befolgung der hoben Verordnung 
vom 16. v. M. verfeblen wir nit, Ew. Exzellenz über 
die ung vorgelegten ragen nadjtehendermaßen zu berichten. 

Bekanntlich gilt in diefem Regierungsbezirfe noch das 
gemeine Recht und findet namentlih aud beim Konfifto: 
rio in Ehefahen Anwendung. Die provinziellen, in der 
Konfiftorial:Inftruftion von 1681, den Bifitationsabidhieden 
von 1707, 1775 und 1798 und der Königlihen Verord— 
nung vom 8. Dftober 1810 bievon enthaltenen Abweichun: 

gen beziehen ſich meift auf das gerichtlihe Verfahren, wo: 
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gegen fie in materieller Hinfiht das gemeine Recht nur in 
einzelnen wenigen Beftimmungen modifiziren. In Betreff 
des Gegenftandes der drei ung vorgelegten Fragen ift dies 
nicht der Fall; binfichelich feiner gilt daher das römiſche 
und kanoniſche Recht, modifizirt durch allgemeine deutſche 
Gewohnheit, wie fie in den beften juriftifchen Werfen über 
proteftantifhes Kirhenreht aufbewahrt wird, und durd 
Gerichtsgebrauch, welcher nad den individuellen Anfihten 
und Ueberzeugungen der Mitglieder des Konfiftorii ſich 
freilich nicht jederzeit ganz glei geblieben ift. er Bejie⸗ 
bung auf die gedachten drei Fragen bat ſich derſelbe fol: 
gendermaßen geftaltet: 

1) Zwar ift es nicht gewöhnlich, im Scheidungs-Ers 
fenntniß mit direften Worten auszufpredyen, daß ein oder 
der andere Ehegatte der ſchuldige Theil fei; indirekt geſchieht 
dies aber allerdings, denn 

a. werden, wenn nicht befondere Umſtände es bedenk: 
id maden, die Entfheidungsgründe mit in den te 
nor sententiae aufgenommen: und aus ihnen if alſo 
das Maaß der Verſchuldung eines jeden Theils leicht 
zu entnehmen. 

b. Im Zweifel, und wenn nicht beſondere Verhäͤltniſſe 
eine andere Verfügung nothwendig machen, werden 
demjenigen Ehegatten, weldyer das Konfiftorium für 
den unfchuldigen oder minder ſchuldigen Theil erkennt, 
die gemeinſchaftlich erzeugten Kinder zur Erziehung 
zugeſprochen. 

o. Hat ein Ehegatte durch laſterhaftes Leben, Ausſchwei⸗ 
fungen, Säbitien und dergl. die Scheidung herbeige— 
führt; fo wird ihm im Scheidungsslirtheil die ander: 
weite Verbeirathung bis zum Nachweis eines gebefler: 
ten Zebenswandels unterfagt, und diefes Verbot, frü 
beitens nady Ablauf eines Zahres, nur auf den Grund 
vortbeilhafter Zeugniffe der Drtsobrigfeit, oder de 
Beichtvaters, gegen Grlegung einer angemefjenen 
Mulkte wieder aufgehoben. Zumeilen wird auf beiden 
Theilen wegen des bei Eingehung der Che bewieſenen 
Leihtfinns, oder des durch ihr Betragen im derfelben 
gegebenen öffentlihen Anftoßes die Wiederverbeiratbung 
bis auf Weiteres unterfagt, oder ihnen eine Mullte 
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d. * ein Theil die Ehe gebrochen, ſo wird auf den 
rund der Ronfifiorial» Inftruttion zb. 11. $. 10.) 

dem kompetenten weltlihen Gerichte, unter Mittbei: 
lung des Sceidungserfenntniffes, die Beſtrafung def 
felben aufgegeben. Dies gefhieht ſchon von Amtswegen, 
und ohne einen Antrag des beleidigten Theile; nur 
baben wir die Anfiht angenommen, daß, wenn Leg: 
terer der Unterfuhung und Beftrafung feines Ehegat- 
ten widerſpricht, die Aufforderung an das weltliche 
Gericht unterbleibt, und wir in folhem Falle nur die 
Nachtheile eintreten laffen, welche wir felbft, als 
geiftlihes Gericht, auszufpredden verpflichtet find. Das 
bin gehört namentlich das allgememe Verbot der 
Wiederverheiratbung bis zum Nachweis eines gebef- 
ferten Xebenswandels, und auf den Grund der be: 
kannten Beftimmung des fanonifhen Rechts das fpe= 
jielle unbedingte Verbot der Ehe zwiſchen be: 
breder und Ehebrecherin, dafern bewielen ift, daß 
Beide ſchon während des Beſtehens der erfien Ehe 
eine Ebeberedung mit einander eingegangen oder dem 
erfien Ehegatten nad dem Leben getrachtet haben. 

e. Endlih wird aud der allein ſchuldige Theil verur: 
teilt, ſänmtliche Prozeffoften allein zu tragen und 
refp. feinen Gegner zu erftatten. 

2) Die gemeinrechtlichen Grundfäge über die Eheſchei⸗ 
dungsftrafen, namentlid über den Berluft der lucra nup- 

°) Konfiftorial:Inftruftion von 1681 Theil II. $. 10. 
Imgleichen wann aud) font bei geiftlidhen und Eber oder ans 
„dern dem Konfiitorio angebörigen Sachen beiläuffig mit eins» 

„fälle, weldyes Jurisdietionis eriminalis wäre, foll zwar, was 
„des Handels, That oder Sachen balber zur Hebung der geift: 
„lichen Jurisdiktion geböret, fürm Consistorio erörtert, cognos- 
„eiret und verordnet werden, aber baffelbige die darunter verfi- 
„rende Delieta und berielben Beabndung zu derer Abricht und 
„Beftraffung laffen, denen an dem Drte oder in ſolchen Fällen 
„Lie Kriminal: Jurisdiftion über die Delinquenten zuitebet, im: 
„maſſen wann bei den Ebefachen Ebebruch, Blutſchande, Biga- 
„mia, Koplerei, unebelidhe Beimohnungen, Schmängerungen, 
„Stupra unterlaufen, soviel die Beftrafung betrifft, dem Con- 
„sistorio die Erfänntnüß darüber nicht, fondern den weltlichen 
„Berichten gebühret.” 
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talia, der dos, der donatio propter nuptias, oder, fatt 
der beiden letzteren, des vierten Theil des Vermögens, 
werden bei dem Konfiftorio allerdings noch als geltend an: 
gefehen. Da aber diefelben nicht das öffentliche, fondern 
nur das ntereffe der Partbeien betreffen; fo wird auf 
diefelben auch nie von Amtsivegen, fondern nur auf An: 
trag der Partbeien erkannt. 

3) Ob nun aber diefe Strafen bloß beim Ehebruch, 
oder aud bei andern Chefheidungsurjacen eintreten, it 
es unter den deutfchen Rechtsgelehrten ſehr bes 
ritten. 

Nah der firengern Meinung, die bejonders Glüd 
im Pandektens Kommentar Thl. 27. p. 3. und ff., unter Anführung einer reihen Litteratur, vertheidigt, finden dieſe 
in jedem Falle Statt, da ein Ehegatte die ebeliche Treue 
auf irgend eine Art, z. B. auch durch bösliche Verlaflung, 
Zebensnadhftellungen, Verweigerung der ehelichen Pfucht 
und dergl. verlegt bat, und diefelben werden beim eigent 
lichen Ehebruche, mag er vollitändig erwiefen, ober praſu⸗ 
mirt fein, noch dadurd geſchärft, daß der Schuldige dem 
Unfhuldigen überdem aus feinem eigenen Vermögen den 
Betrag eines Drittbeile der dos, oder donatio propter nup- 
tias abtreten muß. — Nach der mildern Meinung dage 
gen, welcher neuerdings noch Eichhorn in feinen Grund: 
lägen des Kirchenrechts pag. 489. beigetreten it, merden 
jene Strafen nur auf die Fälle des Ehebruchs und der 
Lebensnachſtellungen beſchränkt. 

Bei uns nun hat ſich über dieſe Kontroverſe leine 
ganz feſte Praxis bilden können. Zwar iſt auch in neue ren Zeiten nicht felten auf Antrag des unfhuldigen Theil, 
bei vollitindig erwiefenem Ehebruche, auf Verluft der dos, oder donatio propter nuptias, oder des vierten Theils 
des Vermögens erkannt worden, bäufiger jedod haben ſich 
die Partheien über diefen Punkt in Güte geeinigt. Kalk, 
wo wegen Nachſtellungen nad dem Leben auf Bermo: 
gensftrafen angetragen worden wären, find, fo lange die 
Unterzeichneten im Ämte find, nicht vorgefommen. Deſer⸗ 
tionsprozeße find zwar ſehr häufig; allein auch bei ihnen 
ift feit fehr geraumer Zeit kein Antrag auf Vermögen 
firafen geftellt worden, wahrſcheinlich wohl deshalb, weil 
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ein desertor felten Vermögen zurückläßt. Auch wenn 
aus anderen Gründen wegen alleiniger Schuld eines Theils 
eine Ehe getrennt worden, haben wir nie auf Bermögens: 
ſtrafen erfannt, wohl aber zuweilen, wenn die Umftände es 
dringend notbiwendig machten, den ſchuldigen Theil zur 
Reihung lebenslänglicher Alimente an den Unfdhuldigen 
auf des Letztern Antrag verurtbeilt. ° 

Durch diefe ganz geborfamft Darftellung glauben wir 
dem hoben Befehle Ew. Exzellenz genügt zu haben. 

Greifswald, den 4. Yuli 1834. 

Zum Königliden Konfiftorio biefelbft Verordnete. 
D. 839, 

3 

Bericht des Königl. Hofgerihts zu Greifswald vom 
12. Dezember 1836. 

Wenn Em. Erzellen; vermittelt hoher Verordnung 
vom 8. d. M. uniern Bericht darüber zu erfordern gerus 
bet haben, ob nad dem gegenwärtig in Neuvorpommern 
zur Anwendung kommenden Rechte der Ehebruc in oder 
außer dem Kalle einer Eheſcheidung von Amtswegen beftraft 
werde, und weldhe Strafen in folhem alle eintreten; fo 
baben wir die Ehre ganz geborfamft zu bemerfen, daß nad 
der bei unferm Gerichtsbofe üblihen Praris der Ehe— 
brud, — er möge bei Gelegenheit einer Eheſcheidung, 
oder auch außer ſolchem Kalle zur Kunde unferes Gerichts 
gelangen, — nicht ex ofhicio, fondern nur auf den Ans 
trag des beleidigten Ehegatten mit einer Strafe belegt 
wird, — ein Prinzip, das als das rihtige auch von den 
bewäbrteften Kriminaliften vertbeidigt wird, 5. B. 

Tittmann Handb. der Strafr. Wiffenfhaft Th. 2. 
$. 579. (neue Auflage) 

und daf felbft in einem folden Falle nur auf eine Geld» 
firafe, oder verbältnigmäßige nicht bedeutende Gefängniß— 
firafe erfannt zu werden pflegt. 

Die in Anleitung der Königl. Konfiftorial:Inftruftion 
Tb.11.$. 10. bei Gelegenbeit von Ehefcheidungsfällen ange: 
deutete Ueberweiſung einer ſolchen Sache im Falle eines dabei 
auffommenden Ehebruchs an die weltlichen Gerichte ſcheint zus 
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gleich fehr außer Gebrauch gefommen zu fein, indem ie: 

nigftens im fehr geraumer Zeit eine folde lleberweiſung 

an unſer Kollegium nicht vorgeflommen ift. 
Greifswald, den 12. Dezember 1836. 

Das Hofgeriht von Pommern und Rügen. 
D. 1667. 

4 

Bericht der Kommiffion zur Redaktion. des Neuvor- 

pommerfchen Provinzialrechts zu Greifswald 
vom 12. Dezember 1836. 

Ew. Grjellenz; bobem Reffripte vom 8. d. M. ge⸗ 
mäß haben wir die Ehre über die darin nambafte gemach— 
ten, die biefige Veftrafung der Fleifches «Verbrechen betref: 
fenden Fragen nachftiehendermaaßen gehorfamft zu berich— 
ten. Der Ehebruch wird nad dem unbezweifelten bie 
figen Gerichtsgebrauche 

cfr. v. Duistorp peinl. Redt $. 459. = 
niht von Amtswegen und ohne Anruf des beleidig: 
ten Ehegatten geftraft, und remittirt das Konfiftorium, det 
Konfiftorial: Inftruftion Th. U. $. 10. gemäß, in Fällen, 
wo ein folder in Eheſcheidungsprozeßen zur Sprache fommt, 
die Sache zum Zwecke des Strafverfabrens an die fom: 
petenten weitlichen Gerichte; die Öffentliche Strafe des Ebe: 
bruche ift fodann nach dem ebenfalls von v. Duistorp a a. O. 
bezeugten Gerichtögebraudye eine poena arbitraria und 
beitebt nad felbigem in einer mäßigen Gefängniffiraft, 
wobl höchſtens bis zu 4 Wochen, oder, mit Berüd: 
fihtigung der Vermögens: und Standes» Verbältmifle der 
Angelbuldigten, in analogen Geldftrafen. Die 
civilrechtlihen Folgen des Ehebruches in Beziehung auf 
das Vermögen der Ehegatten beftimmen ſich nad Berihie 
denbeit der Fälle, theils nady dem gemeinen Rechte, theils 
nad) dem Lüb'ſchen Statut. 

Breifswald, den 12. Dezember 1836. 
Die Kommiffion zur Redaktion des Neuvorpommerſchen 

Provinzial:Redts. 
* v. Bohlen. v. Seeckt. Ziemßen. 



II. 

Dlenar-Befchlüffe 
des 

Koͤnigl. Geheimen Ober-Tribunals. 

1 

Kollifion zwifchen mehreren zu einer und derfelben 
Sache perfdnlich Berechtigten, von welchen der Eine 

einen Titel zum Eigenthum, der Andere einen 
Titel zur Hypothek hat. 

(cf. Juriſtiſche Wocenfchrift 1841. S. 577 u. f. 

a. Beridht des Geheimen Ober-Tribunals. 

Bei dem zweiten Senate unferd Kollegiums bat fi 
ein Konflift mit früheren Anfichten deflelben Senats über 
die Frage erhoben : 

ob die $$. 4, 5 Titel 19 Theil I. des Allg. Landrechts 
nur da zur Anwendung fommen, werm die von Mebs 
reren zu einer und derfelben Sache geltend gemadhten 
perſönlichen Rechte gleihartig find, oder audy bei 
einer Kollifion an fih ungleihartiger Rechte? 

und es ift deshalb die Erledigung diefer Differenz; an das 
Plenum gebracht worden. Letzteres bat ſich in der Sigung 
vom 12. Zuni d. 3. dahin ausgefproden: 

„daß bei einer Kollifion zwiſchen dem Hypothekengläu—⸗ 
biger ımd einem Gigenthbumsprätendenten — fei es, 
daß Jener zur Zeit der Nachſuchung der Eintragung 
der Hypothek, oder diefer zur Zeit der nachgeſuchten 
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Eintragung feines Vefigtitels, auf den Grund des mit 
dem früberen Beſitzer geſchloſſenen Kontrafts, ſowie 
auf den Grund der geſchehenen lebergabe, von dem 

früher entftandenen perfönlihen Rechte feines Geg: 

ners unterrichtet gewefen ift, — die $$. 4, 5 Zit. 19 

* 1. des Allg. Landrechts Feine Anwendung 
nden.” 

Ew. Erzellen; beehren wir uns, die diesfälligen Eptrakte 
aus dem Protofollbuche und dem Nepertorium zu über 
reihen. 

Berlin, ben 25. Auguft 1843. 

Das Geheime Ober:Tribunal. 

b 
Die vorgedadhten $$. des 19. Titels I. Theils dei 

Allg. Landredhts enthalten die Vorſchrift: 
8. 4. Wenn zwei oder mehrere zu einer und eben derſeh 

ben Sade von dem Befiger derfelben ein perlön 
lihes Recht erlangt hatten, fo ſchließt zwar derſe⸗ 

nige, deſſen perfönlides Recht durd die Einräu: 
mung des Befiges in ein ding liches überge 
gangen ift, den andern aus; 

$. 5. Kann aber der Befisnehmer überführt werden, daß 
ihm das zu derſelben Sache erlangte perſönliche Recht 
des Andern zur Zeit der Beſitzergreifung ſchon de 
fannt gewefen fei, fo kann er ficy feines durd die 
Uebergabe entftandenen dinglichen Rechts gegen de 
felben nicht bedienen. 

Auf den Grund diefer Beftimmungen batte das Gr 
beime Ober⸗Tribunal, und in neuerer Zeit infonderbeit der 

zweite Senat deffelben in mehreren von ihm entidiebenen 
Rebrsfällen zeitber angenommen, daß die Unredlichleit 
— mala fides — des Befißnehmers der Sache, zu ME 
cher ein Anderer ein früberes perfönliches Recht ermorden 
bat, ihm — dem Befignchmer — auch gegen einen ſolchen 
Prätendenten entgegenſtehe, der nicht gerade ein NY 
gleiher Art zu der Sache in Anſpruch nimmt, wie das⸗ 

jenige iſt, welches der zum Beſitz Gelangte daran ausudl 
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daß 3. E. derjenige, welder ein Grundftüd von Jemandem 
erfauft und übergeben erhalten bat, wenn ibm bei der Erwer: 
bung befannt war, daß der Verkäufer früher einem 
Andern ein Pfand: und refp. Hypothekenrecht an demſel⸗ 
ben Grundftüd eingeräumt babe, welches nur noch nicht 
eingetragen worden, diefes Pfandrecht bonoriren müſſe und 
fi) demfelben dadurch nicht entzieben könne, daß er dem 
ra durdy Beſitznahme des Grundfiüds zuvor gekom— 
men ift. 

In einer feitdem zur Entfcheidung gefommenen Sa: 
he des M. zu B., Klägers and Revidenten — Gigen: 
thums· Prätendenten — wider den N. N., Verklagten und 
Reviſen, über eine zuvor eingetragene Forderung 
des Verklagten, die der Kläger nicht anerkennen will, batte 
derfelbe zweite Senat jedoh den obigen Grundfag in fo 
weit zu verlaffen und zu mobdifiziren beſchloſſen, als er in 
der Mehrheit der Meinung ift, daß die $$. 4 und 5 Tit. 19 
den Konflift gleihartiger Rechte — wie $. 6. ergebe — 
porausfegen, während bier — in casu — ungleid: 
artige Rechte, nämlih das Eigenthumsrecht des 
Klägers mit dem Pfandredt des Verklagten 
in Streit lägen, und bei diefen es lediglid auf die prioris 
tätifhe Eintragung, nidyt aber auf die bloße Wiſſenſchaft 
ihrer Griften; anfomme. 

Da nun diefe neue Meinung mit den obigen frühe 
ren Entfheidungen im Widerſpruch ſteht, fo ift die Frage 
jur Beratbung des Pleni geftellt worden: 

Finden die $$. 4 und 5 Tit. 19 Thl. J des Allgemei: 
nen Landrechts auf den Kall Anwendung, 

wenn eine Kollifion zwiſchen einem Hypothekengläubi⸗ 
ger und einem Eigentbums: Prätendenten dergeftalt eins 
tritt, daß entiweder der die Eintragung der Hypothek 
nachſuchende Gläubiger, oder der durdy ebergabe zum 
Belig gefommene Gigentbums: Prätendent zur Zeit 
rejp. der Nochſuchung der Eintragung der Huporbef 
und der Nachſuchung der Eintragung des Befigtitels 
eo a. Anfpruche feines Gegners unterrichtet gewes 
en iſt? 

Diefe Frage ift verneint worden, und der nachſtehende 



110 

Plenar⸗ Beſchluß darüber in das Mepertorium aufgenom: 
men: 

c. Plenar-Beſchluß. 
Zu Allg. Landrecht Thl. I. Tit. 19 $$. 4. und 5. 

Die SS. Aund 5 Tu. 19 Thl. I. des Allg. Landredts 
finden in dem Kalle feine Anwendung: 

wenn die Kollifion zwilhen einem Hypothekenglaͤubi⸗ 
ger umd einem Eigenthums-Prätendenten dergeftalt 
ftattfindet, daß entweder jener zur Zeit der Nachſu⸗ 
hung der Eintragung der Hypothek oder diefer zur 
Zeit der nachgeſuchten Eintragung feines Beſitztitels, 
auf den Grund des mit dem früheren Befiger geſchloſ— 
fenen Kontrafts, fowie auf den Grund der geſchehe⸗ 
nen llebergabe, von dem früher entitandenen perſönli⸗ 
hen Rechte feines Gegners unterrichtet geweſen if. 
Angenommen in pleno den 12. Juni 1843. 

I. 4732. — G. R. 1002. Hvpothetenſachen 8. Vol. 4. 

Anmerkung. In den Motiven zum revidirten Entwurft 
bes bürgerlichen Geſetzbuchs für die Preußiſchen Staaten Sb. Il 
Abſchn. 2. (Berlin 1540) Seite 451—456 iſt die Bedeutung 
der 88 Anmd 5 Tit. 19 Thl. I. des Allg. Landrechts aueführ 
lich erörtert. Ertrafte aus diefen Motiven umd aus dem rebis 
dirten Entwurfe werden nachfiehend mitgerbeilt. 

d. Ertraft aus den Motiven zum residirten 
Entwurfe des bürgerliden Gefegbuds 

The. I. Tit. 9. $$. 1192-1196. 
An den $. 410 Zit. 20 Thl. I. des Allg. Landrechts 

knüpft fich die Erörterung der Frage: 
Inwiefern derjenige, welder durd die Gintragung in 
das Hypothekenbuch ein dingliches Recht erworben bat, 
dafjelbe gegen denjenigen, deffen früheres Recht 
zur Sade ibm befannt war, geltend maden 
kann? 

Es ift ein allgemeiner im Allg. Landrechte (Theil 1. 
Titel 10 $. 25. Titel 19 66. 4—6.) aufgeftellter und auch 
im revidirten Entwurfe (Zit. 3. $. 310, Zit. 7. $. 695) 
beibehaltener Grundfag, daß, wenn Jemand zweien Per: 
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fonen Rechte zur Sache eingeräumt hat, derjenige, deſſen 
Recht zur Sache durdy die Beſitznehmung in ein dingliches 
Recht übergegangen ift, diefes dem Andern, deflen befonderes 
Recht zur Sadye er gekannt bat, nicht entgegen ſetzen fann. 
In wiefern diefer Grundſatz bei der Eintragung des ding: 
lien Rechts in das Hypothekenbuch eine Ausnahme leide, 
darüber ift im Tit. 3 $. 312 und im Tit. 7 $. 637 des re: 
pidirten Entwurfs feine Beftimmung gertoffen, fondern die 
Keftfegung dem Hypothekenrechte vorbehalten worden. Die 
verſchiedenen Fälle, welche Statt finden können, find folgende: 

I. Es konfurriren ein Titel zum Eigen» 
tbume und ein Titel zum dinglihben Redte, 
a. wiederum auf zwiefahe Weife gefheben 
ann: 

1) Entweder der Titel zum Eigenthume ift der ältere, 
und der Titel zum dinglidhen Rechte der jüngere, z. B. A. 
bat ein Grundftfi an den B. verkauft, vor der Lebergabe 
aber no dem C. eine Hypothek, einen Niebraud oder 
ein anderes dingliches Recht daran beftellt. C., welder 
weiß, daß das Grundſtück früber an den B. verkauft worden, 
läßt fein Recht in das Hypothekenbuch eintragen. Es fragt 
ſich, muß der B. diefes Recht anerkennen, oder fann er 
verlangen, daß das Recht des C. wegen deſſen mala fides 
elöſcht werde? Für die erftere Anficht könnte der $. 410 
it. 20 Thl. I. des Allg. Landredits angeführt werden, 

nad welchem jede auf den Grund eines an fi redhtsgül- 
tigen Titel gegen den eingetragenen Befiger erfolgte Hy: 
potbefenbeftellung ihre Kraft behalten foll, wenn ſich gleidy 
in der Kolge findet, daß diefer Beſitzer nicht der wahre 
Eigenthuͤmer gewefen fei. Was fogar, kann man fagen, 
bier von dem Kalle verordnet ift, wenn der Hypothekbeſtel⸗ 
ler nicht wahrer Eigenthümer geweſen ift, muß nod viel 
mehr gelten, wenn er noch Eigentbümer ift, und ein An: 
derer nur einen Titel zum Gigentbum hatte. Diefer Ans 
ſicht ſteht entgegen, daß der $. 410 cit. nur einen allgemei: 
nen Grundfag enthält, welcher durch die in demielben ci— 
tirten $$. 7—11 Tit. 10 Thl. I. des Allg. Landrechts bes 
fhränft wird. Der $. 10 1. c., nad weldyem derjenige, 
weldyer mit dem eingetragenen Befiger über das Grund: 
ftüd Verhandlungen fließt und weiß, daß derfelbe nicht 
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wahrer Eigenthümer if, dadurd zum Nachtheile des Leg: 
teren fein Recht erwerben fann, muß bier analog zur An 
wendung fommen; und wenn nad $$. 24, 25 |. c. ter 
jenige, weldyer zur Zeit der Eintragung feines Cigentbums: 
rechts den früher entitandenen Zitel eines Anderen weiß, 
zum Nachtheile deffelben die frübere erhaltene Eintragung 
nicht vorſchützen kann, fo muß dies um fo mehr noch von 
dem gelten, weldyer durch die Eintragung nit das Eigen: 
tbum, fondern nur ein jus in re erlangt bat. A., wel: 
der, nachdem er das Grundftüd an den B. verfauft bat, 
dem C. noch eine Hypothek beitellt, ift ein Betrüger, und 
der C. nimmt, wenn er von dem Verkaufe an den B. un: 
terrichtet ift, an dem Betruge Theil. Aus diefem Betruge 
fann er feinen Vortheil ziehen und muß daher unbedenklich 
dem B. nachſtehen. Mit diefem Grundfage ſtimmt aud 
der $. 5 Tit. 19 des Allg. Landrechts überein. 

Dber: 
2) Der Titel zum dinglihen Rechte ift der Ältere, und 

der Titel zum Gigenthbum der jüngere; z. B. A. bat an 
feinem Grundftüde einen Nießbrauch, eine Servitut, oder 
eine Hupotbef dem B. eingeräumt, und bernah dem C. 
das Grundfiück veräußert. Muß C., wenn er das Recht 
zur Sache des B. kennt, obne daß diejer daffelbe vor der 
Uebergabe der Sade an den Ü. hat eintragen laffen, ans 
erkennen ? 

a. In Betreff des ususfructus und überhaupt fol: 
dyer dinglihen Rechte, mit welden der Befig der Sache 
verbunden ift, z. B. Erbpacht, Superfisies, bei deren Be: 
ſtehen die uneingefhränkte Ausübung des Eigenthums nicht 
Statt finden kann, ift es feinem Bedenfen unterworfen, 
daß der O. diefelben wider ſich gelten laffen, und auch 
bier der $. 25 Zit. 10 und der $. 5 Tit. 19 zur Anwen: 
dung kommen müffen. Für diefe Anficht ſpricht auch der 
$.6 Zit. 21, weldyer vom gefeglihen Nießbrauche bandelt, 
ferner der $. 650 Fit. 20, welder eine ausdrüdlicdye Ans 
wendung diefes Grundfages auf das Vorkaufsrecht enthält, 
und der $. 359 Tit. 21, welcher bei der Konkurrenz eines 
früheren durch Uebergabe noch nicht volljogenen Pachtkon— 
traftes mit einem ſpäteren Verkaufe auf die $$. 3—6 des 
19, Titels verweifet. Ferner ift in Betreff der Servituten 

diefer 
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diefer Grundfaß dur den $. XVI. des Publikations-Pa— 
tens ausdrücklich fanftionirt. 

b. Zweifelbaft dagegen ift die Entfheidung der Frage 
in Betreff der vor der Veräußerung befiellten Hypothe— 
fen: Titel. 
cf. Motive zum erſten Entwurf &. 29—32, 90. 

Motive zum Penfum 13 und 14 der Geſetz-⸗Revi⸗ 
fion, Tit. 19 Seite 36—40. 
en 7. Zanuar 1833 (Jahrbücher Bd. 41 

265 
Reftripe vom 19. Zuli 1833 (Jahrbücher Bd. 42 

&. 182.) 
Simon und v. Strampff Zeirfhrift Bd. 1.&. 373. 

Kür die Befugniß derjenigen, welde einen Titel zur 
Hypothek haben, denfelben gegen den fpäteren Erwerber 
des Grundſtücks zu verfolgen, fofern diefer den Titel zur 
Hppotbek gekannt bat, kann theils der allgemeine aus dem 
$. 25 Tit. 10 und dem $.5 it. 19 fi ergebende Grund: 
ſatz, theils die Vorſchrift der $$. 187 und 188 Tit. II. 
der Hopotbefen-Drdnung angeführt werden, nad melden 
die Gintragung einer gefegliden oder ſtillſchweigenden Hp: 
pothef gegen einen dritten Befiger wider def: 
fen Willen im Wege der Proteftation nadaelaf: 
fen iſt. Dagegen ift jedoch anderfeits zu bemerfen, daß der 
Erwerber eines Grundfiüds, welcher weiß, daß daffelbe 
früber einem Dritten zur Hypothek verſchrieben worden, 
oder daß ein Dritter einen gefeglihen Titel zur Hypo— 
thet in Bezug auf daffelbe hat, um deswillen nod nicht 
in mala fide ift, indem er aus der nicht erfolgten Eintra: 
gung des Anfpruhs nur annehmen Fann, der Gläubiger 
wolle von der ihm eingeräumten Sicherheit feinen Gebrauch 
machen. Die Hypothek unterfcheider ſich wefentlich von- den 
übrigen dinglichen Rechten, indem leßtere für ſich felbft da: 
ſtehende Rechte find, was bei der Hypothek, melde nur 
zur Sicherheit einer Forderung dient, nidt der Fall ift. 
Die $$. 188, 189 Tit. II. der Hypotheten-Ordnimg entbal: 
ten allerdings eine auffallende Beftimmung; auf diefe kann 
jedody wenig Gewicht gelegt werden, da die Hypotheken-Ord— 
nung älter, als das Allgemeine Zandredht ift, und die an 
geführten 66. das gemeine Recht vor — haben. Iſt 

1843. 8. 123. 
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der tem Dritten zuftehende Titel zur Hypothek ein gefeglis 
cher genereller, fo läßt fi überdies jener Grundfag gar 
nicht einmal ausführen, weil fonft Niemand mit einem 
Schuldner, welcher in einem Verhältniſſe fteht, durch mel: 
ches generelle geſetzliche Hypothekentitel begründet worden, 
ſich mit Sicherbeit in Verträge über Grundftüde einlaffen 
fönnte. Aus diefen Gründen, und in der Erwägung, daß 
ein Gläubiger, welcher den ihm zuftebenden Titel zur Hy— 
potbet während der Zeit, daß fein Schuldner das verpfän: 
dete Grundstück befigt, nicht hat eintragen laffen, den aus 
diefer Verſäumniß entſtehenden Nachtheil ſich ſelbſt zuzu— 
ſchreiben bat, iſt in dem $. 1195 des revidirten Entwurfs 
dem ſpäteren Erwerber des Grundſtücks die Anerkennung 
des einem Andern früher zuſtehenden Hphothentitels nur 
in den Kalle zur Pfliht gemacht, wenn ibm das Recht des 
Andern von dem früheren Eigenthümer zur Zeit der Er: 
werbung des Grundſtücks ausdrüdlid befannt gemacht wor: 
den. Su diefem Falle wird die Präfumtion, daß der 
Dritte von feinem Rechte feinen Gebrauch machen wolle, 
durch die Erklärung des Eigenthümers ausgeſchloſſen, und 
der fpätere Erwerber würde, wenn er, dieſer Bekanntma— 
hung ungeachtet, den Dritten zurüdweifen wollte, ganz eis 
gentli in mala fide fein. 

1. Der zweite Hauptfall ift der, wo meb: 
rere Titel zu dingliden Rechten fonfurriren. 
Hier ift wieder zwiſchen Hypotheken und anderen dinglidyen 
Rechten zu unterſcheiden. 

1) Mehrere Hypotheken beſtehen füglich neben einan— 
der, und deshalb iſt es ein ſowohl von den Geſetz⸗Reviſoren, 

cf. Motive zum 10. Tit. S. 180—151 und zum 
19, Titel &. 37—40. 

ald von den meiften Gerichten angenommer Grundfaß, daß 
dem späteren Hupothefengläubiger, welcher den früberen 
Titel eines andern Gläubigers weiß, doch diefer nicht ent: 
gegenfteht, fondern die Zeit der Cintragung allein entſchei— 
det. Das Geheime Dber:Tribunal bat jedoh in Sachen 
des Haupt:Brennholzverwaltungs:Komtoirs wider die vers 
ebelihte Borf, geborene Becherer, gegen zwei Erkenntniſſe 
des Kammergerichts, durch Urtbeil vom 17. Dftober 1509 
das Gegentheil angenommen. 
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cf. Revifions : Erfenntniffe aus dem Departement des 
Kammergerihts, Vol. 2 fol. 145. — Acta ber 
Gef. Revif., Materialien pensum 3. No. 1 Vol. 4 
Fasec. 3 fol. 2. 

$. 142 des erfien Entwurfs. 
Jahrbücher Br. 9. S. 110—125. 
Grävell, Kommentar zu den Krebditgefeßen Bd. 4 

Note zum $. 572 Seite 276, 
v. Strombef Ergänzungen zur Hopotbefen: Drdnung. 

Dritte Ausgabe zum $. 69 Seite 90. 
Reſkript vom 9. Kebruar 1540 (Jahrb. Bd. 55. 

&. 285.) 
In dem renidirten Entwurfe ift von dem Grundfaße 

ausgegangen, daß der $.5 Tit. 19 Th. I. dee Allg. Land: 
rechts auf ſolche Rechte, weldye neben einander an derfel: 
ben Sade beftchen können, nicht zu beziehen fei (cf. Mo— 
tive zum Titel 7. $$. 656, 637 des revidirten Entwurfs, 
&. 215), und- daß diefelben Gründe, aus welden bei der 
Konkurrenz eines Altern Titels zur Hypothek und eines jün— 
gern Eigenthumsrechts (ad 1. 2b.) der erftere gegen den 
neuen Erwerber nicht verfolgt werden Fann, auch bei der 
Konkurrenz mehrerer Hppothefentitel unter einander eins 
treten. 

2) Konfurriren Hypotheken mit anderen dinglichen Redys 
ten, welche felbiiftändiger Natur find, jo findet, 

a. wenn der Titel zur Hypothek der ältere und das 
andere Realreht das jüngere ift, daflelbe Statt. 

b. Sit aber der Titel zur Hopotbef erft fpäter entitan: 
den, als das dem Dritten zuftcehende Recht zur Sade, fo 
fragt fih, ob der Hüporhefengläubiger mit feinem durch 
die Gintragung erlangten dinglihen Recht gegen den Drit: 
ten, deffen Recht, 5. B. ususfructus, Erbpadt, er gekannt 
bat, zurücdjtiehen muß? In dem Reftripte vom 3. Sep: 
tember 1529 (Gräff Ergänzungen der preuß. Rechtsbücher 
Br. I. S. 704) fcheint dies angenommen zu fein. Im 
revidirten Gntwurfe ift jedoch der entgegengelegte Grund: 
faß aufgeftellt, weil Hypothekenrechte andere dingliche Rechte 
nit ausfchließen, fondern neben denfelben beftehen, und 
daber bier ein anderes Verhältniß obwaltet, als wenn ein 
Hypothekenrecht mit einem früher Be Titel zum 
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Eigenthume konfurrirt (cf. I. 1.). Derjenige, welchereine 

Sabre veräußert bat, iſt zur Konftituirung von Hypothe⸗ 

fen nicht mebr befugt, derjenige aber, weldyer nur em Real: 

recht, einen ususfructus, eine Erbpadt an feiner Sache 

beitellt bat, bat die freie Befugniß bebalten, fie zu ver: 

pfänden, und der Kreditor, weldyer die ihm beftellte HY% 

potbef annimmt und fie eintragen läßt, ift keineswegs, wie 

in dem andern Kalle, ein Betrüger, fondern madt nur 
von einer ibm völlig gefegmäßig zuftehenden Befugnif Ge 

braud. Hat ein Anderer ein früberes jus in re an ber 

Sache erbalten, fo bat diefer, wenn er dafjelbe nicht bat 

eintragen laffen und dadurd Schaden erleidet, legteren ſich 

felbit beizumeffen. Hierbei macht es übrigens feinen Ums 

teribied, ob das frübere Recht des Andern nur ein Recht 
zur Sache ift, oder derfelbe durd den Befig ein Recht an 
der Sache erlangt bat. Zwar iſt bin und wieder aus dem 

$. 175 Tit. 2 und den $$. 3—5 Tit.21 Tbl. J. des Allg. 

Landrechts das Gegentheil gefolgert und angenommen, daß 
der Befig die Eintragung in das Hypothekenbuch erfete, 

und daber der Beſitzer der Sadye die von einem Andern, 

wenn auch im guten Glauben, erworbenen Rechte an der 

Sade nicht anjuerfennen verbunden fei. Diefe Anficht 
wird jedody durdy den $. 410 Tit. 20 Thl. J. des Allgem. 
Landrechts widerlent, wonad die gegen den eingetragenen 
Befitser erfolgte Eintragung einer Hypothek aud in dem 
Kalle aufrecht erhalten wird, wenn der eingetragene Be: 

figer nicht der wahre Eigenthümer ift. Diefe Vorſchrift 

fegt das Eigentbum eines Dritten an der Sache, wel: 

ches erft durch die Mebergabe erworben werden kann, vor: 

aus. Cine Hopothek, welde ein dritter Eigenthü— 
mer fogar gegen ſich gelten laffen muß, muß alſo ein 
Dritter, der nicht Eigenthümer, fondern nur ein Realberedy: 

tigter iſt, fein dinglihes Recht aber nicht bat eintragen 
laffen, nod vielmehr anerkennen. Diefer Grundfag ift fers 
ner beim Nießbrauche im $. 73 Tit. 21 Thl. I. des Allg. 
Landrecht fpeziell anerkannt, und als aus dem öffentlichen 

Glauben des Hoporbefenbudhs folgend in der Lehre vom 
Nießbrauche beibehalten (of. Nevidirter Entwurf $. 702 

Motive &. 232, 233). Eine Ausnahme tritt mur bei 
ſolchen dinglichen Rechten ein, welde der Eintragung in 
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das Hypothekenbuch nicht bedürfen, z. B. Realfervituten 
(cf. Motive zum erften Entwnrfe S. 29-32). Hierauf 
berubet der $. 1195 des revidirten Entwurfs. 

3) Endlich bleibe noch der Kall zu erörtern, wenn 
mehrere Rechte zu oder an der Sache, welche felbjiitändig 
für ſich beſtehen, unter einander fonfurriren, und zwar 
gleichartige, z. B. mehrere ususfructus, mebrere Erbpachts-— 
rechte, oder verfhiedenartige, 3. B. ususfructus und Erb— 
pacht, ususfruetus und Prädialſervitut. In diefem Falle 
fönnte es auf den erften Anbli feinen, daß der $. 5 
Zir. 19 Thl. J. des Allg. Landredts zur Anwendung käme, 
und derjenige, deffen ſpäter entitandenes Recht früber ein: 
getragen worden, dem Andern, deſſen früberes Recht er 
gekannt bat, nachſtehen müſſe. Sn den $$. 1194 und 1195 
des redidirten Entwurfs iſt diefer Fall jedoch dem 
Fall zu 2b. gleihgefiellt, weil der Eigenthümer einer Sache 
durdy die Bertellung eines jus in re die Dispofition über 
diefelbe noch nicht verliert, und, wenn er jwei jura in re 
beftellt bat, welche zur Vollendung ihrer Wirkſamkeit gegen 
Dritte der Eintragung bedürfen, derjenige, welcher fein 
Recht zuerſt bat eintragen laffen, den Vorzug verdient. 
Der Umſtand, daß diefer das Recht des Andern ges 
kannt bat, fann ibn noch nicht in mala fides verfeßen, 
da der Andere vieleicht abſichtlich die Eintragung unter: 
laflen bat. 

In den Fällen zu IT ift nur davon die Rede geiwes 
fen, day aus der bloßen scientia von dem Rechte des Anz 
dern feine mala Bdes folge. Iſt jedoch demjenigen, defs 
fen Recht ſpäter entſtanden ift, das dem Andern bereits 
früher eingeräumte Recht zu oder an der Sade zur Zeit 
der Grwerbung feines Rechts von dem Gigenthümer der 
Sache ausdrüdlid befannt gemacht; jo wird hiedurch, wie 
in dem Kalle zu 1. 2b., die bona fides -auf das Beſtimm⸗ 
tefte ausgeichloffen, und es kann alsdann derjenige, deſſen 
Recht eingetragen worden, von feinem dinglihen Rechte 
gegen den früber Berechtigten feinen Gebrauch machen. 

Der $. 1196 des revidirten Entwurfs entipricht 
den Grundfägen im $. 311 Tit. 3 und 8. 656 Tit. 7 des 
revidirten Entwurfs. 
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e. Ertraft aus dem repidirten Entwurfe des 
bürgerlihen Geſetzbuchs Thl. 1. Zit. 9. 

$. 1192. War demjenigen, welcher fein Recht zu oder 
an der Sache in das Hypothekenbuch bat eintragen laffen, 

zur Zeit der Eintragung befannt, daß bereits einem Ande: 

ren an der Sache das volle oder getheilte Cigentbum oder 

ein Titel zum Eigenthume zufteht ; fo kann er fein durch 
die Cintragung erlangtes Recht gegen den anderen Berech— 

tigten nicht geltend machen. 
$. 1195. Eben fo muß der eingetragene Eigenthü— 

mer, melden das bereits einem Anderen zu oder an der 

Sache zuſtehende Recht zur Zeit der Gintragung bekannt 

ift, daffelbe wider ſich gelten laffen; der einem Anderen 

gebübrende Titel zur Hypothek ſteht dem eingetragenen Ei— 
genthümer jedod nur in fofern entgegen, als ibm deffen 

Recht von dem früheren Eigenthümer zur Zeit der Erwer: 

bung ausdrüdlich befannt gemadt ift. 
$. 1194. Kollidiren Rechte zu oder an der Sude, 

welche nicht Eigenthumsrechte find, untereinander, fo muß 
derjenige, welder die Gintragung feines Rechts in das 
Hyopothekenbuch verſäumt bat, felbit wenn er ſich im Befige 
der Sache befindet, das fpäter eingetragene dingliche Nedt» 
des Anderen wider ſich gelten laffen, obne daß es auf die 
Kenntniß desjenigen, welder fein Recht zuerit bat eintra= 
gen laffen, von dem früher entiiandenen Rechte des Ande— 
ren ankommt; ift foldyes jedoch dem zuerfi Eingetragenen 
zur Zeit der Grwerbung feines Rechts von dem Eigenthü— 
mer der Sache ausdrüdlicy befannt gemadt, fo kann er 
fein durch die Eintragung erlangtes Recht gegen den aus: 
deren Berechtigten nicht geltend maden. ® 

$. 1195. &erpituten, welde ein neuer Erwerber des 
dienenden Grundſtücks aud dann, wenn fie nicht eingetra= 
gen find, wider ſich gelten laffen muß (Zit. 7 $. 761 und 
777), find die fpäter eingetragenen Hypothekengläubiger 
und Nealberechtigten in gleihem Maaße anzuerkennen ver: 
bunden. 

$. 1196. Gegen einen Dritten, welder von dem 
Eingetragenen in gutem Glauben Rechte erworben bat, 
kann daraus, daß der Keßtere von dem früheren Rechte 
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eines Anderen Kenntniß gebabt, oder ibm baffelbe aus: 
drüdlid befannt gemacht worden, fein Einwand entnom: 
men werden. 

2, 

Rechte des Ausftellers eines auf eigene Drdre laus 
tenden gezogenen Wechfels nach deſſen Einlöfung. 

a. Beridt des Geh. Dber-Zribunals. 

nn Betreff der Rechte des Ausftellers eines gezogenen 
Wechſels gegen den nicht zahlenden Alzeptanten verordnet 
das Allg. Landrecht Thl. 11. Ti. 8 
$. 1152. Der Ausfteller, welcher einen afjeptirten Wech— 

fel auslöſet, erlangte dadurch gegen den Alzeptanten 
fein Wechſelrecht. 

$. 1133. Er kann fi aud von dem Inhaber, zum Nach: 
tbeile des Alzeptanten, feine Rechte gegen legtern nicht 
abtreten laflen. 

Bei der Enticheidung zweier, refp. im Sabre 1540 und 
im laufenden Jahre bei dem dritten Senate vorgefommes 
nen Spruchſachen ift die Rechtsfrage zweifelbaft geworden, 

ob jene Vorſchriften auch bei Tratten auf eigene Dr: 
dre dergeftalt zur Anwendung kommen, daß der Aus: 
fteller eines ſolchen Wechſels durch die Cinlöfung des: 
felben nad deflen Verfalltage nicht das Recht erhält, 
felbigen weiter zu giriren. 

Auf die Verweifung diefer Necdhtsfrage zum Plenum 
unferes KRollegiums bat daffelbe in der Sigung vom 26. 
Juni d. 3. leßtere bejabet. 

Den darüber abgefaßten Plenar:Befhluß überreichen 
wir geborfamft in den anliegenden Grtraften des Proto— 
follbuds und Spruch Repertoriums. 

Berlin, den 8. September 1843, 

Das Geheime ObersTribunal. 

b. Plenar:Befhluf. 
Zu Allg. Landrecht Thl. II. Tit. 8 $$. 1132, 1133. 

Auch der Ausfteller eines auf eigene Drdre lautenden 



120 

Wechſels erhält durch deffen Einlöfung nah dem Berfall 
tage nicht das Recht, felbigen weiter zu giriren. 

Angenommen in pleno den 26. Juni 1849. 

I. 4733, — 6. R. 1048, W, 8, Vol. 4, 

c. Erläutender Beriht des Geheimen Öber: 
Tribunals. 

Der dritte Senat unſers Kollegiums hatte bei Gele: 
genbeit einer am 21. März 1840 entſchiedenen Wechſelpro⸗ 
zeßſache angenommen: 

a. Ein auf Ordre des Ausſtellers gezogener Wechſel iſt 
ein gültiger Wechſel und begründet, in ſofern ſich der— 
ſelbe nicht mehr in der Hand des Ausſtellers, ſondern 
eines durch ein vollſtändiges Indoſſament legitimirten 
Indoſſatars befindet, den wechſelmäßigen Anſpruch ge: 
gen den Akzeptanten; 

b. Durdy die Ausjtellung des Indoffaments von Seiten 
des Ausftellers und durch die bierdurdy bewirkte Tren— 
nung der Perfon des Ausſtellers und des Remittens 
ten geben jedoch die Rechte, melde dem Ausfteller 
als einftweiligem Inhaber des Wechfels zugeftanden, 
für diefen verloren; er behält nur die Rechte des Aus: 
ftellers und fann daber auch, wenn er den girirten 
Wechſel demnächſt wieder einlöjet, gegen den Akzep— 
tanten ein Wechſelrecht weder ſelbſt ausüben, noch durch 
ein neues Giro auf einen Andern libertragen. 

Bon diefem letten Sage, weldyer darauf berubete, 
daß bei einer Tratte auf eine Drdre, nach erfolgter 
Trennung der Perfon des Ausftellers und NRemittens 
ten, das rechtliche Verhältniß des Erfteren gegen den 
Akzeptanten nur aus dem Gefichtöpunfte des Husftels 
lers einer gewöhnlichen Tratte aufgefaßt werden könne, 
fo daß dabei die Beſtimmung des Allgemeinen Land— 
rechts Thl. II. Tit.8 66. 1152 und 1155 maßgebend 
fei, wonach der Ausjieller, welder einen afjeptirten 
Wechſel einlöfet, dadurdy gegen den Akzeptanten fein 
Wechſelrecht erlangt, und fih auch von dem Inhaber 
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zum Nachtheile des Alzeptanten feine Rechte gegen 
diefen nicht abtreten laffen darf, 

wollte der dritte Senat bei der Entſcheidung einer anderen 
Wechſelſache in der Zigung vom 10. Juni d. 3. abgeben. 
Es wurde daber die frage zur PlenarsBeratbung verwiefen : 

ob der Aussteller einer auf eigene Drdre lautenden 
Zratte nit auch noch nad der Ginlöfung derfelben 
von einem Indoſſatar, fo lange nur fonft die Wechs 
felfraft nicht erlofchen, zu einem neuen Giro befugt fei ? 

Das Plenum bat diefe Frage im feiner Sigung vom 
26. Juni d. J., der Älteren Meinung des dritten Senats 
gemäß, mit Rüdficht auf die 66. 1132, 1133 a. a. D. 
verneint. Um indeffen hervorzuheben, daß mit der Ver: 
nung jener Frage nichts darüber entſchieden werde, in wie 
fern bei einer gewöhnliben fowobl, als bei einer Tratte 
auf eigene Drdre der Ausfteller überhaupt und abgeieben 
von dem Kalle, wenn er die Tratte nady vollendetem Um: 
laufe eingelöfet bat, zu einem Giro befugt fei, ift in dem 
Protofollbude vermerkt worden, 

jene Frage fei unter der VBorausfegung verneint, daß 
die Einlöfung nah dem Verfalltage erfolgt ift, 

und eben diefe Begrenzung drüden die in dem Gptrafte 
aus dem Repertorium beigefügten Worte aus: „durch die 
Einloſung des Wechſels nach deffen Verfalltage.“ 

Es erhellet hieraus, daß: 
1) der Plenar-Beſchluß vom 26. Juni d. J. lediglich zu 

den 66. 1152 und 1135 Tit. 3 Thl. H. des Allg. 
Landrechts ergangen ift, weil er durch den Zweifel bers 
vorgerufen worten, ob diefe Gefegesftellen aud bei 
Tratten auf eigene Drdre anwendbar find; 

2) derjelbe ſich allerdings nur auf Tratten auf eigene Dr: 
dre bezieht, der darin ausgeiprohene Grundjag aber 
auch bei gewöhnlichen Zratten gilt, weil 

5) zwiſchen beiderlei Zratten in Beziehung auf die Bes 
fugniß des Ausjtellers, den nach dem Verfalltage und 
vollendetem Umlaufe eingelöfeten Wechſel weiter zu 
giriren, zufolge jener gefeglihen Vorſchriften fein Un: 
terſchied obwaltet, daß aber 

4) die Frage, ob und in wie weit der Ausfteller einer 
gewöhnlichen, oder einer Tratte auf eigene Drdre au: 
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er dem bier vorliegenden Kalle nad) $$. 825 u. fig- 
a. a. D. giriren dürfe, durch den Plenar-Beſchluß 
nicht entſchieden ift, und auch nicht entihieden werden 
fonnte, weil in Bezug darauf noch fein Konflikt fidy 
bervorgetban hat. 

Berlin, den 9. Ottober 1843, 

Das Geheime Ober-Tribunaf. 

3 

Verpflichtung des Bergbauenden zur Entfhädigung 
des Örundeigenthümers. 

— — 

a. Bericht des Geheimen Ober-Tribunals. 

An einem im Sabre 1859 entfdiedenen Bergrechts— 
fireite war die verflagte Gewerfihaft wegen Waſſerentzie— 
bung, und zwar Abtrodnung einer Duelle in Folge eines 
Querſchlags, zur Entihädigung an die betheiligten Kläger 
verurtbeilt. Der Appellationsrichter hatte den Einwand, 
daf die Anftalt der Beklagten, weldye die Urjade der Waſ— 
ferentziehbung gewefen, fi nicht unter dem Grundſiücke der 
Kläger befunden babe, verworfen. — In der von der Ver: 
Hagten angebradten Nichtigkeits:Befcherde fand fie darin 
eine Verlegung der gefeglihen Vorſchriften Allg. Landrecht 
Thl. 11. Tit. 16 66. 109—112 und der allgemeinen Be: 
ftimmung über die Verbindlichkeit zum Schadenerſatz. Ihre 
Beſchwerde wurde jedoch vom zweiten Senat unjers Kol: 
legiums als unbegründet zurücgewiefen , weil die Entſchä— 
digungs:Verbindlichfeit des Bergbauenden in jenen Vorſchrif— 
ten nicht auf den Fall beſchränkt fei, daß der Bergbau ge: 
rade unter der Grundfläche des Beichädigten oder dem des 
Waſſers beraubten Grundftüde ſtehe. (Entiheidungen des 
Geheimen Ober:Tribunals Bd. 4 S. 359). 

An einem kürzlich zur Entſcheidung vorgelegenen äbns 
lihen Kalle glaubte dagegen der zweite Senat von dieſer 
Anficht abgeben zu müffen, und brachte daber die Rechts— 
frage zur Entſcheidung des Plemums : 

ob in dem $. 112 Tit. 16 Thl. II. des Allg. Land— 
rechts eine die allgemeine Theorie von Beihädiguns 
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a — Vorſchrift dahin enthalten ſei, daß 
ür alles, 
was der Grundeigenthümer durch den Bergbau verlo⸗ 
ren hat, — namentlich bei der Waſſerentziehung — 
unbedingt und obne Unterſcheidung, der Berg:bau 
mag unter deffen Gründen betrieben worden fein, 
oder nicht, 

vollftändige Entſchaͤdigung zu leiften iſt; 
r 

ob diefe Verpflibtung, und namentlih beider Waf: 
ferentziehbung, auf den Kall zu befhränfen fei, wenn 
der Oberflächen-Eigenthümer durd einen unter feis 
nen Gründen geführten Bau etwas verloren bat? 

Das Plenum unfers Kollegiums bat fih in der 
Eitung vom 18. April d. 3. für die erfte Alternative Dies 
fer Frage entichieden, worüber Ew. Erxzellenz die Ertrafte 
aus dem Protofolbuhe und Sprud:Repertorium in der 
Anlage von uns geborfamft überreicht werden. 

Berlin, den 22. Juli 1843. 

Das Geheime Ober-Tribunatl. 

b. Plenar-Beſchluß. 

Zu Allg. Landrecht Thl. II. Zit. 16. $. 112, 

Der Bergbauende muß den Grundeigenthünter für als 
les, was der Letztere durch den Bergbau verloren hat, voll: 
ftändig entfhädigen, ohne Ilnterfchied, ob der Bergbau unter 
den Gründen des Gigentbümers betrieben wird oder nicht. 

Yırgenommen in pleno den 18. April 1843. 
I. 3459. — @. R. W7. B. 18. Vol. 3. 

4. 

Vorzug des mit einem Schürffchein verfehenen Schür: 
fers vor dem erften Finder. 

a. Bericht des Geheimen Dber-Fribunale. 

Der zweite Senat des Geheimen Dber: Tribunals 
machte in der Entſcheidung eines Bergredts:Prozeffes im 
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Jahre 1840 und bei der Beratbung eines kürzlich vorge 
fommenen äbnlihen Falles in Hinfiht der Rechtsfrage 
abweichende Anfichten geltend : 

Ob der Schürficdein das Feld dedt und den Schürfer 
dergeftalt zum Kinden innerhalb der bezeichneten Ören: 
zen ausſchließlich berechtigt, daß während der Dauer 
deffelben jede Muthung eines von einem Dritten zu— 
fällig geinachten Kundes ausgeſchlſſoen wird! 

oder ob der Schürfſchein die vorgedadhte Wirkung nicht 
bat, vielmehr dem Schürfer vor den zufällig auf dem 
betreffenden Reviere Kindenden nur den Vorzug er: 
tbeilt, daß Erſterer das Alter feines rechtztitig gem: 

iheten Bundes berechnet, Leßterer dagegen das Alter 
im Felde nur vom Zeitpunft der präfentirten Muthung 
an erlangt? 

Auf die erfolgte Verweifung diefer Frage ad plenum 
collegii bat Xegteres dieſelbe in der Plenarfigung vom 
12. Quni e. zum Bortbeil des Schürfers beantwortet; wor— 
über wir die Ertrafte aus dem Protofollbuche und Sprud: 
Repertorium in der Anlage geborfamjt überreichen. 

Berlin den 7. Auguſt 1843, 

Das Geheime Ober-Tribunal. 

b. Penar:Befhluf. 
Zu Allg. Landrecht Thl. I, Tit. 16 $. 154. 

Der Schürfichein deckt für die Dauer feiner Gültigkeit 
das Feld dergeftalt, daß dadurch die Muthung eines zufal: 
lig Findenden ausgefchloffen werde. 

Angenommen in pleno den 12, Zuni 1849. 
I. 3709. — G. R. 936. ' B. 18. Vol. 3. 

5. 

Befugnif des Revifiongrichters über die im zweiter 

Inſtanz nicht zur Beurtheilung, gezogenen 
Einreden zu erfennen. 

a. Beriht des Gebeimen Dber:Tribunal®. 

Bei Entfheidung einer im Jahre 1839 im dritten Se 
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nate des Geheimen Ober: Zribunals abgeuribeilten Revifiong: 
Sade und bei der Beratbung eines neuern dem zweiten 
Senate vorgelegten ähnlichen Falles find in Betreff der 
Rechtsfrage abweihende Anſichten bervorgetreten: 

Ob, wenn in zweiter Inftanz nur auf Grund einer 
von mebreren Ginreden der Kläger abgemiefen iſt, 
und ausdrüdlih nur deshalb die übrigen Ginwendun: 
gen nicht zur Beurtbeilung gesogen find, der Revis 
fiong:Richter, wenn er jene Einrede, aufderen Grund 
das Appellationgsllrtheil ergangen ift, für unbegrüns 
der hält, befugt ift, über die übrigen Cinreden zu er: 
fennen, — oder, ob er die Entfheidung darüber in 
die frühere Inſtanz zurüdweifen muß ? 

Das Plenum des Kollegiums, zu deffen Entfheidung 
dieſe Frage vom zweiten Senate gebradt ift, bat in der 
Sitzung vom 23. Januar d. 3. einftimmig dag Erftere ans 
genommen, wie aus den Ertraften des Protofollbuds und 
Sprucd-Repertoriums hervorgeht, die wir, hiermit gehor: 
ſamſt überreichen. 

Berlin, den 7. Auguſt 1843. 

Geheimes DOber-Tribunal. 

b. Plenar-Beſchluß. 
Zu A. ©. D. I. 14. Anhang $. 123. 

Iſt in zweiter Inſtanz nur auf den Grund Einer von 
mehreren Einreden der Kläger abgewiefen und find aus: 
drücklich nur deshalb die übrigen Cinwendungen des Ver: 
klagten nicht zur Beurtbeilung gezogen worden, der Nevis 
fions:Richter aber bat die Einrede, auf deren Grund bie 
Abweifung erfoigt ift, verworfen, fo ift derfelbe befugt, die 
übrigen Einreden zu prüfen und darnady zu erfennen. Er 
ift daher nicht verpflichtet, die Sache zu diefem Behuf in 
die frühere Anftanz zurückzuverweiſen. 

Angenommen in pleno den 25. Januar 1843. 

I. 3710. — G. R. 95. A. 30. Vol. 2. 
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A. 

zur Erläuterung Des Allgemeinen 
Landrechts. 

1 

Zutäffigfeie beftändiger Gerichts» Deputationen zur 
Aufs und Annahme von Teftamenten. 

(Allg. Landrecht Tb. I. Tit. 12. $$. 88. 89. Allg Gerichtsorbnung 
zb. II, Zit. 2, $. 3. Ti. 4. $. 1.) 

a. Bericht des Lands: und Stadtgerihts zu N. 

Bei dem umterzeihneten Kollegium befteht, mie bei 
vielen andern formirten Untergerichten, die Ginrichtung, 
daß einem Mitgliede, als perpetuellen Kommiffarius für 
die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, aud auf 
einen — Zeitraum im Voraus die Aufnahme der 
Teſtamente übertragen iſt. Vor Kurzem ereignete ſich der 
Fall, daß ein auf ſolche Weiſe errichtetes Teſtament von 
einem der Erbintereſſenten als ungültig angefochten ward, 
indem er auf Grund des Allgem. Landrechts Th. J. Tit. 12. 
$. 89. behauptete, daß es für jeden einzelnen Kal der 
widerholten Ernennung des Deputirten zur Teftamentss 
YAufnabme bedürfe. Wiewohl die Majorität unfers Kolle: 
giums bei der frühern Anſicht ftehen biieb, auf welder die 
obengedachte Einrichtung berubt, fo ſchien es uns dod win: 
ſchenswerth, diefe Einrichtung durch unfere vorgefegte Be: 
börde, das Königlide Dberlandesgeriht zu N., beftätigt 
zu feben, und wir erftarteten desfalls demfelben unterm 
30. Mai d. 3. Bericht. 

1843. 9.133, 3 
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Durd das Reffript vom 9. Zumi d. J., welches mir 
nicht verfeblen, geborfamft beizufügen, wurden wir befdie: 
den, daß die Ernennung eines Deputirten zur Aufnabme 
der Teftamente für einen gewiffen Zeitraum nicht zuläffig 
fei, und dem gemäß iftdie bieberige Einrihtung bei ung jo: 
fort abgeftellt worden. 

Der Gegenftand ift in vielfaher Beziehung von Wich— 
tigkeit; für das Intereffe des Publikums fceint es uns 
wünfdhenswerth, daß jene Cinridtung aud künftig von 
Beltand bleibe, und wir vermögen nidt, uns davon zu 
überzeugen, daß die gefeglihen Beftimmungen hiermit in 
Widerſpruch fichen. 

Denn wir glauben, den Worten des $. 89. des Allg. 
Landrechts Tb. 1. Lit. 12: 

„daß einzelne Mitglieder oder Eubalternen obne einen 
befondern Auftrag des Gerichts: Dirigenten zur 
Aufnahme eines legten Willens ſich nicht jollen ges 
brauchen laffen,” 

eine andere Auslegung geben zu müffen, als im Reffripte 
des Königlichen Dberlandesgerihts vom 9. d. M. geſche— 
ben. — Schon die Faſſung der Worte ſcheint darauf zu 
führen, daß auf den Ausdrud „Einzelne Mitglieder ıc.” 
vorzugsweife Gewicht zu legen fei, indem dadurd gejagt 
werden ſoll, daß nicht jedes Mitglied ohne Weiteres zur 
Aufnahme eines Teftaments befugt fei, fondern daß es da: 
zu der befondern Ernennung Seitens des Dirigenten be: 
dürfe, und das Wort „befondern” fcheint bier lediglich zur 
deutlihern Hervorhebung des Gegenfages der gänzlidy um: 
terbliebenen Ernennung binzugefügt zu fein. 

Auch das Wort „alfo” im $. 59. a. a. D. dient ba: 
zu, diefe Auslegung zu unterilügen. Denn hierdurch it 
ausgeiprohen, daß der $. 89. nichts weiter als eine 
Folgerung der Beltimmung des vorbergebenden $. 88. 
enthalten folle, und im $. 88. iſt lediglih das angeordnet, 
daß die Deputation überhaupt vom Dirigenten ernannt 
fein müffe. Wäre es die Abficht des Gefeßgebers geweſen, 
im $. 89. nody etwas Neues zu beftimmen, was nit als 
lein den Karakter einer Kolgerung aus dem vorbergeben: 
dem $. enthalte, fo würde das Wort „aljo” bier nicht am 
richtigen Plage fein. 
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Ueberhaupt ift es nicht ftattbaft, bei der Interpretation " 
der 66. 58. 89. diefelben abgelondert für ſich allein zu be: 
traten. Eie erhalten das nöthige Licht erft aus denjes 
nigen Grfegesftellen, welde den eigentlihen Sig der Ma: 
terie bilden. Dieſe Geſetzſtellen find zunächſt die 66. 1 
bis 6. der Allg. Gerichtsordnung Tbt. 1. Tit. 2., melde 
das Verfahren bei Ernennung der Deputationen zur Auf: 
nabme der Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarfeit be: 
fiimmen. Aus $. 1 und 3. gebt bervor, daf die Gefege 
annehmen, Bebufs der Aufnahme von ‚allen Handlungen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der Gegenftand möge fein, 
welder er wolle, werde der Regel nad bei den Gerichten 
für jeden einzelnen Fall eine Deputation ernannt. Der 
§. 3. a. a. O. geftattet jedoch, daß auch beftändige Depu: 
tationen ein für allemal ernannt werden, und macht 
dies lediglich davon abhängig, ob es nach den örtlichen 
Verhältniſſen zweckmäßig erſcheine, oder nicht. Die Ge— 
richtesrdnung gebt indeß davon aus, daß dieſer Fall nur 
ausnabmsweife eintreten werde, und daber fommt ee, daf 
die Geſetze an anderen Stellen, wo fie der Notbwendig: 
feit erwähnen, Afte der freiwilligen Gerictsbarfeit, z. 8. 
Teftamente, nur dur wirflih ernannte Deputirte aufneh— 
nehmen zu laflen, fih nicht darauf bingefübrt faben, die 
Zuläffigfeit jenes Ausnabmefalles der Ernennung beftändi: 
ger Deputationen ausdrüdlic bervorzubeben. Dies ergicht 
fib aus dem übrigen Inhalt des Tit 2. Thl. II. der Ge— 
richteordnung. Die fpäteren $$. haben bier nur den Kal 
vor Augen, daß entweder die Äntereffenten vor dem geſam— 
melten Gericht erſcheinen, oder ibre Erklärungen vor einer 
dazu ausdrüdlid ernannten Deputation abgeben, und den: 
noch ift es unzweifelhaft, daß diejenigen Akte, von welchen 
der Titel 2. ſpricht, auch vor einer perpetuell beſtimmten 
Deputation gültig vorgenommen werden fönnen. Im 
Tit. 4., der fpeziell von der Aufnehmung der Zefiamente 
handelt, ift jene Ausnabmebefiimmung über die Stattbaf: 
tigkeit der perpetuellen Deputationen nicht nochmals mie: 
derbolt, weil der Geſetzgeber dies bier für überflüffig bielt, 
da die einzelnen Veftimmungen, nad melden bei Ernen: 
nung der Deputationen zu verfabren, bereits im 2. Zitel 
ertbeiltt waren. Der 4. Titel enthält in Er der Er; 
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nennung der Deputation nichts dem Inhalt des 2. Titels 
Widerfprehendes und fagt im $. 2. ausdrüdlid, daf der 
Zwed diefes Titels nur fei, das Verfahren bei der Nieder: 
legung — nach bereits geſchehener Auf: oder Annabme — 
und der Aufbewahrung der Teftamente näber zu beitimmen. 

Im fo weniger iſt daher anzunehmen, daß es, wenn 
nachher der $. 4. von einer erſt Seitens des Teſtators 
nadyufuchenden Ernennung ſpricht, die Abficht gewefen fei, 
den K. 3. des 2. Titels für den 4. Titel außer Wirkſamkeit 
zu fegen. 

&n diefer Art ift der $. 4. Tit. 4. Thl. II. der a 
Geridtsordnung, fo wie die $$. 88. 89. Tit 12. Thl. I. 
des Allg. Landredts von vielen ung befannten Untergerich⸗ 
ten ausgelegt und angewendet worden, und die darauf 
geftügte Verfahrungsweiſe entfpridt unfers Erachtens am 
beften den Anforderungen des praftifchen Bedürfniffes. 
Bei unferem Gerichte ift der Name und die Wohnung des 
jedesmaligen Deputirten zur Aufnahme der Teftamente dem 
Publikum auf eine in die Augen tretende Weiſe durd 
öffentlihen Aushang befannt gemadt, und die der Regel 
nah nur mit mündlichen Aufträgen gefandten Boten des 
erfranften Teitators vermögen obne großen Zeitverluft den 
Deputirten berbeizubolen. Andernfalls wären fie genöthigt, 
zuvörderft den Dirigenten aufzuſuchen, der durd eine fchrifte 
lihe Berfügnug den Deputirren zu ernennen bat, und bier: 
durch kann ein bedeutender Zeitaufenthalt herbei geführt 
und mögliher Weiſe der Zweck völlig vereitelt werden. 

Was die ſämmtlichen bereits deponirten Teſtamente 
betrifft, melde vor den perpetuellen Deputationen der for: 
mirten Untergerichte errichtet worden, fo würde, falls dies 
felben für ungültig zu erachten, zur möglichften Vermei— 
dung ferneren Schadens es notbwendig fein, ſolche vor 
a ernannten Deputationen nochmals übergeben zu 
laflen. 

Em. Erzellenz erlauben wir ung nnter den dargeleg= 
ten Umftänden ganz gehorſamſt zu erfuchen: 

es hochgeneigteſt geftatten zu wollen, daß auch ferner 
zur Auf und Annahme von Teftamenten bei den fol: 
legialifchen Gerichten perpetuelle Deputationen ernannt 
werden, und wir wagen, falls biergegen ein Beden⸗ 
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fen obwalten follte, Hochderſelben Ermeſſen ebrerbies 
tigt anbeim zn geben, ob es angemeflen erfceint, 
die erforderliden Schritte zu hun, damit im Wege 
einer Deklaratoria der vorliegende Zweifel feine Be: 
feitigung finde. 

M. den 21. Juni 1843. 

Königlihes Land: und Stadtgericht. 

b. 

Das Königlide Oberlandesgericht erhält hierbei eine 
Abichrift des von dem Land» und Stadtgericht zu M. über 
die Körmlichkeiten bei Auf: und Annahme von Teftamens 
ten erftatteten Beridhts vom 21. v. M. mit dem Gröffnen, 
daß der Juſtiz-Miniſter der in der Verfügung vom 9. v. 
M. ausgeiprodenen Meinung nicht beizutreten vermag. 

Das Kollegium behauptet darin, daß die Deputation 
zur Aufnahme eines Teftaments für jeden einzelnen 
Hall befonders vom Geridhts:Dirigenten oder deffen Stell: 
vertreter ernannt werden müffe, und die Ernennung be 
ſtändiger Deputationen für einen befiimmten 
Zeitraum nicht zuläſſig fei. 

Zur Begründimg diefer Anficht beruft ſich daffelbe auf 
die 9%. 88 und 89. Thl. 1. Tit. 12. des Allg. Landrechts, 
in welden es beißt: 
$.88. Soll das Teftament dur eine Deputation aufs 

genommen werden, fo muß der Vorgeſetzte des 
Gerichts oder der, welcher deflen Stelle vertritt, 
die Mitglieder diefer Deputation ernennen. 

8. 89. Einzelne Mitglieder oder Subalternen fünnen alfo 
ohne dergleichen befonderen Auftrag zur Auf» oder 
— eines letzten Willens ſich nicht gebrauchen 
laſſen. 

Allein durch dieſe Beſtimmungen und insbeſondere durch 
die Worte, „ohne dergleichen beſonderen Auftrag” 
wird die Meinung des Königlichen Oberlandesgericht nicht 
gerechtfertigt. Der $. 89. enthält offenbar nur eine Ans 
wendung von der im 6. 88. aufgefiellten Regel, Die Re— 
gel lautet, daß der Dirigent des Gerichts die Mitglieder 
der Deputation ernennen müfle, und der $. 89. knüpft 
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daran die Folgerung, daß ohne eine ſolche Ernennung ein: 
zeine Gerichts: Mitglieder fi der Aufnabme eines Tea. 
ments nicht unterziehen dürfen. Diefe Folgerung wird 
durh das Wörthen „aljo”, welches beide Paragraphen 
mit einander verbindet, angedeutet. 

Wäre es die Abficht des Gefeßes geweſen, im $. 89. 
mehr als eine bloße Kolgerung aufjufiellen, und namente 
lich die Beftimmung zu treffen, daß die Mitglieder der De: 
putation für jeden einzelnen Ball vom Dirigenten 
ernannt werden müßten, fo würde dies entweder in einem 
befonderen Paragraphen, oder doch wenigitens in einer 
anderen Verbindung, als es bier geſchehen, ausgeſprochen 
worden fein. Der im $. 89. gebrauchte Ausdrud „obne 
befonderen Auftrag” kann aber zu der befchränfenden Aus: 
legung des Königlichen Oberlandesgerihts um fo weniger 
Anlaß geben, als audy die Ernennung einer Deputation 
für einen beffiimmten Zeitraum auf einem befons 
beren Auftrage des Dirigenten beruht, indem die Mitglie— 
der derfelben von ibm befonders ernannt und bezeichnet 
tverden. 

Wenn fih hiernach aus den Beſtimmungen des Allg. 
Landrechts fir die Anſicht des Königliben Dberlandesge: 
rihts nichts folgern läßt, jo wird andererfeits durch die 
Norfchriften der Gerihtsordnung die Zuläffigfeit ftändiger 
Deputationen zur Aufnahme von Teftamenten außer allen 
Zweifel geſtellt. Diefelbe beſtimmt nämlich im 2. Titel 
des 11. Theils, wo fie vom Werfabren bei Handlungen 
der freiwilligen Geridtsbarkeit im Allgemeinen bandelt, in 
Uedereinfimmung mit dem $. 88. Thl. I. Tit. 12. des 
Allg. Landrechts, daß dergleihen Handlungen entweder 
vor verfammeltem Geridt, oder vor einzelnen dazu auge 
drücklich deputirten Gerichtsperionen volljogen werden 
müffen, und daß einzelne Gerichtsbeamte ohne folden aus: 
drücklihen Auftrag des Gerichts oder feines Vorgefegten, 
diefelben vorzunehmen nicht beredhtigt fein. Sm $. 9. 
beißt es alsdann: 

„Die Deputation einzelner Gerichteperfonen geſchieht 
in der Regel nur für einen gewiffen beftimmten Sau. 
Es fünnen aber auch, befonders an größeren Drten, 
und bei zablreiher befeßten Gerichten, zu gewiffen 
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Arten von Handlungen beſtändige Deputatio: 
nen ein für allemal ernannt werden.” 

Daß diefe Beſtimmung aud auf Teftamente Anwendung 
findet, folgt ſchon daraus, daß Teftamente ebenfalls zu 
den Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gebören, 
umd in Beziehung auf fie feine Ausnahme von jener Bor: 
ſchrift gemacht worden it. Es ift dies aber audy im 4. 
Zıtel Thl. 11. der Alla. Gerichtsordnung nod fpeziell aus- 
geſprochen, und dort in Bezug auf das bei Aufnahme von 
Teſtamenten und anderen legtwilligen Werordnungen zn 
beobadtende erfahren, außer den Beitimmungen des 
Allg. Landrechts Thl. I. Titel 12. 66. 66 — 241., aus: 
drücklih auf die allgemeinen, für Handlungen der freimil: 
ligen Gerichtsbarkeit überbaupt gegebenen Vorſchriften bin: 
gewiefen. Es kann biernady feinem Zweifel unterliegen, 
daß nah der Abſicht des Gefeßes für die Auf» und Ans 
nabme von Teftamenten, eben fo wie für die Aufnabme 
aller fonftigen actus voluntariae jurisdietionis die Gr: 
nennung deftändiger Deputationen für zuläffig zu erachten fei. 

Es fommt binzu, daß diefe Anſicht audy in der Praris 
allgemein anerfannt wird, und daß nicht bloß in Berlin, 
fontern auch in den mieilten größeren Städten der Mo; 
narchie bdergleihen befiändige Deputationen ftets exiſtirt 
baben, und nody gegenwärtig vorbanden find. Dies er: 
giebt fi aus den Berichten, welde auf die allgemeine 
Verfügung des Juſtiz-Miniſters von ſämmtlichen Landes: 
Quifiizs Kollegien und aud von dem Königliden Dberlan- 
desgericht (unterm 19. Januar 1858) über diefen Gegen: 
ftand erftattet worden find. In jener Verfügung bat der 
Juſtiz-Miniſter feine Anſicht bereits dahin ausgefproden, 

dag für das Bedürfniß der größeren Städte, in wel: 
hen aus lofalen Gründen die Ernennung der Depu: 
tation für jeden einzelnen Kal mit Schwierigkeiten 
verbunden fein wiirde, die Gerichtsordnung durd Ge: 
fiattung beftändiger Deputationen Kürforge getroffen 
babe, und daß in befonders volfreihen Drten über: 
dies für verfhiedene Stadtbezirke beiondere Deputa: 

- tionen ernannt, fo wie endli auch durdy die Grnen: 
nung von beftändigen Subftituten diefer Deputationen 
jeder Stodung in der Adminiftration der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vorgebeugt werden könne. 
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Diefe Anficht ift während der ganzen legislativen Bes ratbung über die durd jene allgemeine Verfügung vom 15. November 1837 angeregte und durd die Allerböchſte Drdre vom 24. März 1539 (Gefeg-Samml. &. 155.) er ledigte Streitfrage als unjweifelbaft angenommen und feft: gehalten worden. 
Der Juftigs Minifter muß das Königl. Dberlandesge: 

richt unter diefen Umftänden um fo mebr veranlaffen, von feiner in der Verfügung vom 9. Zuni d. J. ausgefproches nen Anſicht zurücutreten, und dag Königlide Land: und Stadtgericht zu N., fo wie nötbigenfalls aud die übri en größeren Untergeridyte in den volfreihen Städten des De: partements mit anderweitiger Beſcheidung zu verfeben: alg dadurch fonft bei den bisber von den beftändigen Deputa= tionen {don aufgenommenen Teſtamenten eine Unfiherbeit über ihre Redtsgültigkeit entftehen würde, welche für die dabei berbeiligten Perfonen von den beforglibiten Folgen werden kann. Der Juftizminifter darf vertrauen, daß dag Kollegium bei nohmaliger gründlidher Erwägung der Sache fih von der Unrichtigkeit E Anſicht überzeügen werde. Entgegengeſetzten Falls bat daſſelbe feine Meinung in ei: nem motivirten Bericht zu entwickeln. 
Berlin, den 13. Juli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

An 
das Königliche Dberlandesgericht zu N. 
I. 2824, 

T. 13, Vol. 4. 
— — — 

2. 

Die den krugsverlagsberechtigten Dominien im Groß⸗ herzogthum Poſen bei Anlegung neuer Schaͤnken und bei Reviſion verlagspflichtiger Kruͤge zu⸗ 
ſtehenden Befugniſſe betreffend. 

(Geſetz vom 13. Mai 1833, Geſetz-Sammlung.S. 59.) 

Auf Ihren Bericht vom 16. v. M. bin Ich mit Ih: 
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nen einverftanden, daß der $. 6. des Geſetzes vom 13. Mai 
1355 nidt nah dem Antrage der Provinzialftände des 
Großberzogtbums Pofen in der Petition vom 20. April 
1841 dabın abgeändert werden fann, daß bei Anlegung 
einer neuen Scankftätte das zum Ausihanfe und Krugs 
verlage berechtigte Dominium nicht bloß mit feinen Gins 
wendungen gebört, fondern ſolche auch nur dann erlaubt 
werde, wenn das Dominium dem nadhgewiefenen Mangel 
felbft abzubelfen nicht bereit fein follte, indem eine Anord— 
nung diefer Art zu einer Wiederherſtellung der aufgebobes 
nen ausſchließlichen Schankgerechtigkeiten binführen würde. 
Da jedody bei dem Betriebe der Schankwirthſchaft auf dem 
platten Zande bie Intereffen der Polizei mit denen der 
Dominien der Regel nad im einer für den Zweck förders 
lihen Werfe zufammentreffen, wie diefes auch ſchon ſeither 
von der Berwaltung anerfannt worden, fo will Ih, daß 
in den Fällen, in denen wegen befonderer Umſtände die 
Anlegung einer neuen Schanfitätte nothwendig gefunden 
wird, und das zum Ausihanfe und Krugverlage berech— 
tigte Domimium diefem Bedürfniffe felbit abzubelfen bereit 
ift, demfelben eine vorzugsweife Berückſichtigung zu Theil 
werden foll, ohne ihm jedod einen Rechtsanſpruch bierauf 
einzuräumen. Auch trete Ich Ihrer Anſicht bei, daß Ree 
pifionen frugverlagspflidtiger Schankſtätten unter polizeilis 
chem Beiftande mit der privatredhtlihen Natur der Kruge 
verlags + Berbältniffe nicht vereinbar find und in den Ges 
fegen feinen Anhalt finden; dem auf Geftattung folder 
Revifionen gerichteten Antrage der genannten Provinzial 
ftände kann daher feine Kolge gegeben werden. ie ba: 
ben diefen Meinen Befchl durch die Amtsblätter des Großs 
herzogthums Pofen zur öffentlihen Kenntniß zu bringen, 
und die Behörden danach mit Anweifung zu verfeben. 

Sans;fouci, den 18. Auguft 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

bie Staateminiftier Mübler, von Bodelſchwingh 
und Grafen von Arnim. 
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3. 

Die in Statutarrechten vorkommenden Beſtimmun— 
gen uͤber die Form der Vertraͤge, insbeſondere die 
Beſtimmungen des Statutarrechts der Stadt Duis— 
burg uͤber die gerichtliche Abſchließung der Ver— 
aͤußerungs-Vertraͤge gemeinſchaftlicher Grundſtüuͤcke, 
ſind durch die allgemeine Geſetzgebung aufgehoben. 

a. Bericht des Land- und Stadtgerichts zu 
Duisburg. 

Seit Jahrhunderten beſtand bei der biefigen Gerichts: 
bebörde die dur das bier geltende Lokalſtatut gebotene 
Praxis, daß, wenn biefige oder im ftädtiihen Gebiet woh— 
nende, in fatuarifher Gütergemeinfchaft lebende Eheleute 
über ein gemeinfchaftlihes Grundſtück dur Verkauf, Vers 
Pfändung oder fonft disponiren wollten, die Ehefrau ibre 
desfallfige Gimwilligung vor Gericht (in früberen Zeis 
ten vor Richter und Schöffen) erklären mußte. So wurde 

es auch in der neueften Zeit, nachdem durd das Geſetz 
vom 8. Zanuar 1816 (Gef. Samml. S. 97.) die Gemeins 
fhaft der Güter unter Eheleuten, fo wie diefe vor Ein: 
führung des franzöfiihen Rechts nah Provinzialgefegen, 

Statuten und Gewohnheiten beftanden bat, wieder berge: 

ftellt worden war, bis zum Sabre 1837 bier gebalten. In 
diefem Sabre nämlih erging unterm 25. Juli die auf 
Em. Erjellenz Erlaß vom 11. deffelben Monats und Jab- 

res. ſich ſtützende Verfügung unſerer vorgefegten Dienfibes 
börde, des Königlichen Dberlandesgeridyt zu Hamm, wo: 
dur ung auf Veranlaſſung einer Beſchwerde des bicfigen 

Notare S. eröffnet wurde, daß die Korm der Verträge, 

durch welche biefige oder in dem ftädtılhen Weichbilde le: 

bende Eheleute ibre Immobilien an Dritte veräußern oder 
verpfänden wollen, nicht nad dem hieſigen Statutarredt, 

fondern lediglih nad den befichenden allgemeinen Gefegen 

zu beurtbeilen fei und wir uns biernab zu achten hatten. 

Seit diefer Zeit baben wir uns dieje, fowohl in Hypothe— 

kenſachen, als bei Regulirung der Vormundſchaften und 

Auseinanderfegungen zur Richtſchnur dienen zu laffen, mit— 
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bin nicht weiter darauf befianden, daß die Ehefrau ibre 
Ginwilligung in die Veräußerung oder Verpfändung ges 
meinſchaftlicher Grundftüde vor Gericht abgebe, und derar: 
tigen vor Notar und Zeugen erridteten Verträgen volle 

. Wirffamfeit beigelegt. 
Das Königlihe Dbderlandesgeriht zu Hamm ift jedoch 

in der jüngften Zeit von feiner vorerwähnten Verordnmg 
ganz und gar abgegangen und bat durd das ımterm 
14. Juni d. 3. in Saden H. Fiſcher c. a. 3. Fiſcher er: 
laffene Appellations: Erfennmiß als Grumdfag sententio- 
nando ausgeſprochen, daß die Vorfchrift der biefigen Sta— 
tuten noch fortwährend für dergeftalt gültig zu cradten, 
daß jede Veräußerung oder Verpfändung von gemeinfdaft: 
liden Grundftüden der Ebeleute nur dann für wirkffam zu 
balten, wenn die Ebefrau ihre desfallfige Cinwilligung vor 
Gericht erklärt babe, wie dies aus den beigefügten Gnt: 
fheidungsgründen näber zu erjeben ift. 

Ew. Erzjellenz; werden ermeffen, welde Verwirrung 
und Unficherbeit dieler Rechtsſpruch im die von uns zu be: 
forgende biefige Rechtspflege und Verwaltung bringt, melde 
Berlegenbeiten dadurd für uns entfichen, welcher Gefahr 
das Publikum dadurch ſowohl für die Vergangenkeit (feit 
41837), als aud für die Zukunft blosgeftellt wird, und 
welche Prozeffe dadurd bervorgerufen werden können, ja 
bersorgerufen werden müſſen. 

Deshalb haben wir es für unfere unerläßlihe Pflicht 
gehalten, Hochderſelben Kürforge für eine ſichere Rechts— 
pjlege zu erbitten und unfern ehrfurchtsvollen Antrag dabin 
zu ſiellen: 

dag Ew. Erzellenz; ſich veranlaßt finden wollen, eine 
eine Deklaration des Gefeßes vom 8. Sanuar 1816 
bei des Königs Majeftät dabin nachzuſuchen: 
daß die Vorſchrift des biefigen Statuts, wonach die 
Ehefrau ihre Ginwilligung zur Veräußerung und 
Verpfändung gemeinfchaftlicher, mit ihrem Ghemann 
befigender Grunditüde an Dritte vor Gericht zu 
erklären bat, für nicht wieder eingeführt zu erachten. 

Duisburg, am 1, Auguft 1842, 

Das Land: und Stadtgericht. 
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b. Beriht des Dberlandesgeridhts zu Hamm. 

Em. Erzellenz beebren wir uns eine Abſchrift des nunmehr 
von dem Königlichen Geheimen Dber:Tribunal in der Sache 
des Aderwirtbs H. Fiſcher zu Neudorf wider 3. Fiſcher 
zu Duisburg und Gen. ergangenen Erfenntniffes anliegend 
ganz geborfamft zu überreihen. Durch diefes Erkenntniß 
ift das von dem Civil-Senat unfers Kollegiums am 14. 
Quni v. 3. befchloffene Erfenntniß vernidtet, und ange 
nommen worden, daß die Vorſchrift des Statuts, wonach 
eine Ehefrau, welche mit ihrem Ehemann in Duisburger 
ſtatutariſcher Gütergemeinfhaft lebt, im Kal der Veräußes 
rung eines gemeinſchaftlichen Grundftüds ihre Einwilligung 
vor den Schöffen erklären foll, 

nit auf den materiellen Snbalt der ſtatutariſchen 
Gütergemeinfchaft, fondern auf die nur zum Beweiſe 
der Einwilligung der Ehefrau erforderlihe Form der 
Verträge Bezug babe, welche Korm nur nady den ge: 
enwärtigen allgemeinen Vorſchriften zu beurtbeilen 
Fi. welche die Gefeßgebung über das Verfahren bei 
Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit erlaffen bat. 

Kür dieſe Anfiht hatten ſich allerdings aud in unferm 
Kollegium ſchon mehrere Stimmen entfchieden, welche durd) 
die in Em. Erzellenz hochverehrlichem Reſkripte vom 28. De: 
zember v. 3. bervorgebobenen Bedenken und die gegenwär: 
tige Entſcheidung des höchſten Gerichtshofes dergeftalt bes 
ftärft werden, daß fih nunmehr die Praris ohne Zweifel 
darnach feititellen wird. 

Hamm, den 29. Auguft 1843. 

Königliches DOberlandesgericht. 

c. Erfenutniß des Königl. Geheimen Ober: 
- Tribunals. 

An Sachen des Adersmann H. Fiſcher zu Neudorſ, 
Intervenienten, Klägers, Appellanten und Smploranten, 
gegen den Rentner 3. Fiſcher zu Duisburg und die 
Eheleute Franzen zu Düffern, Snterventen, Appellaten 
und Smploraten, 
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— das Königliche Geheime Ober⸗Tribunal für 
echt: 
daß die wider das am 14. Juni v. J. ergangene 
Urtheil des Civil-Senats des Königlichen Oberlans 
desgerichts zu Hamm eingelegte Nichtigkeits beſchwerde 
für begründet zu halten, demgemäß das gedachte 
Erkenntniß zu vernichten ıc. 

Bon Rechts Wegen. 
Gründe. 

Der Appellationsrichter hat das Erkenntniß des Lande 
und Stadtgerihts zu Duisburg beftätigt, durch welches die 
Snterventionsklage des Imploranten, in der er das Eigen: 
tbum der vom Intervenienten zu feiner Befriedigung in. Anz 
fprud genommenen Immobilien, auf Grund der mit deffen 
Schuldner Kranzen gefchloffenen Kaufverträge, geltend 
macht, zurüdgewiefen worden. 

Zur Begründung diefer Entfheidung wird Folgendes 
angeführt. 

Was den Titel des Eigenthums des Intervenienten 
betrifft, fo fommt in Betracht, daß nah dem Sta: 
tut der Stadt Duisburg bei der daſelbſt unter den 
Ehrleuten geltenden Gütergemeinihaft der Ehemann 
nicht befugt ift, einfeitig und ohne geridhtlide 
Einwilligung feiner Ehefrau, Erbgüter, worunter alle 
Immobilien zu verfieben find, auf irgend eine Art 
ju veräußern oder zu verpfänden (Revidirter Entwurf 
des Prov. Rechts des Herzogthum Kleve: Dfirbein 
$. 32, Motive &. 50, 51.). 

Bei den von den Ehrleuten Franzen vorgenommes 
nen Veräußerungen an den Intervenienten und feinen 
Auftor Husken ift die hier vorgeichriebene Korm nicht 
beobadıtet. Da nun durd Anerkenntniß fänmtlicher 
Partheien feftgeftellt worden, daß die Eheleute Frans 
zen in ftatutarifher Gütergemeinihaft lebten, fo muß 
die Ungültigkeit jener VBeräußerungen angenons 
men werden, 

Die Verordnung vom 8. Januar 1816, in Betreff 
der ehelichen Gütergemeinfhaft in den Weſtphäliſchen 
Provinzen, macht feinen Unterfhied unter den die 
Form der Verträge betreffenden Beftimmungen der 
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ftatutariichen Gütergemeinfhaft und anderen die che 
lien Güterverbältniffe normirenden Vorſchriften der: 
felben ; es iſt vielmehr dadurd die allgemeine ebeliche 
Gütergemeinihaft, wie fie vor Ginführung des fran: 
zöſiſchen Rechts nah Provinzialgefegen, Statuten und 
Gewohnheiten beftanden bat, in den gedadten Pro: 
vinzen Wieder eingeführt. 

Die Beltimmungen des Duisburger Statuts, die 
Ehefrau foll ihre Ginwilligung vor den „Scepen” 
erklären, ift daber noch für gültig zu halten und nad 
dem Berichte des Gerits zu Duisburg vom 20. Ja— 
nuar 1838 (Motive des revidirten Entwurfs a. a. D.) 
ift es wenigſtens dem damaligen Geridhtsgebraud ges 
mäß gewelen. 

Der Amplorant bat diefe Ausführung wegen ‚bebaups 
teter Verlegung von Rechtsgrundſätzen angegriffen, indem 
der Appellationsrichter den Rechtsgrundfag : 

daß vermöge der Verortnung vom 5. Januar 1816 
im Herzogtbum Kleve (wozu Duisburg und Düjlern 
gebörten) die allgemeine eheliche Gütergemeinfaaft, fo 
wie fie vor der Einführung des franzöfiiben Rechts 
nah Provinzialgefegen, Statuten und Gewohnheiten 
beftanden babe, aud noch ferner ftatrfinde, 

in einem Kalle, wofür er nicht beftimmt fei, und in dem 
ferneren Sape: 

daß Duisburger nnd Düſſernſche Eheleute in Gemäß: 
beit der Duisburger Statuten Grundſtücke nur dann 
gültig veräußern fonnten, wenn bie Ehefrau ihre Ein: 
willigung gerichtlich erkläre, 

einen Nechtsgrundfag, der nie eriftirt babe, und wenn er 
jemals eriftirt, längjt weggefallen fei, zur Anwendung ges 
bracht babe. Die Beſchwerden zu 2, 3 und 4 find nur 
Folgefäge aus diefer erftern Beſchwerde des Imploranten. 

Diefelbe ift begründet. 
Die Statuten der Stadt Duisburg enthalten folgende 

Beſtimmung: 
„ltem, Niemant von unſern Burgern of Ingeſenten 
mach etwas van ſynen erff undt guederen verkoepen 
buiten weeten, willen undt Conſent ſyner ehelichen 
Hoysfrouen, den off der Man etwas verkoepen wolde, 
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foldye Updragt und Vertüchtniſſe follen Man und Wiff 
beide tofamen voirden Schepen, datt foldhes irer 
beeder wille fun befennen; und off dair entgegen ge: 
fhäge, fall foldes alle von Unwerden feun, wie ſolches 
alle, von uns wie vorgeichrewen voir langen und uns 
vordenkliben Zairen bier to Duisburg, voir ein Ples 
biscitum und Stadtrecht gebolden.” 

In dem revidirten Provinzial:Rechte:Entwurfe des Her: 
zogthums Kleve-Oſtrhein ift auch $. 32 auf Grund obiger 
Vorſchrift die Beſtimmung aufgenommen: 

der Ehemann ift nicht befugt, einfeitig und obne ges 
richthiche Ginwilligung feiner Frau Grbgüter, wors 
umter alle Immobilien zu verfieben, auf irgend eine 
Art zu veräußern oder zu verpfänden, 

Abgefeben von der vom Imploranten verneinten Frage: 
ob unter dem Ausdrud „Schepen“ das Echöffenges 
richt ausihließlih zu verſtehen? 

ift in Bezug auf die noch beftebende Gültigkeit der formels 
len Borjchrift des Statuts Kolgendes vorauszuſchicken. 

Das Statut erwäbnt felbft, daß der Urfprung derfele 
ben in eine der Aufzjeihnung weit vorangegangene Vorzeit 
falle, und wenn ſchon die Epradye des Statuts den Zeit: 
punkt der Aufzeihnung in das 15. Jahrhundert fegt, fo 
— Urſprung jener Norm noch in weit frühere Zeit 
inauf. 

Im Mittelalter war bekanntlich das Notariat praktiſch 
zu einer öffentlichen Glauben gewährenden Anerkennung 
noch nicht gedieben. Erſt die Notariats-Ordnung von 1512 
ſuchte diefes Inſtitut von den Mängeln zu reinigen, welche 
dafjelbe zum Gegenitande allgemeiner Beſchwerden gemadt 
batte. 

Die freiwillige Gerichtsbarkeit wurde von den Gerich— 
ten und Schöffen als Kommiffarien oder Deputirten der 
Gerichte ausgeübt. Es ift daber einleudtend, daß das 
Statutarrecht die Aufnahme derjenigen Afte, die Kenntniß 
der ftatutarrehtliben Redtsnormen erforderten und eines 
boben Grades von Gewißheit zu bedürfen ſchienen, durch 
das Schöffengericht, refpeftive deffen Beifiger anordnete. 

Das Inſtitut der Schöffengerichte, fo wie der Schöf: 
fen ift aufgehoben. Die Befugnif, alle Verträge über Ver: 
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äußerung des Grundeigentbums refpeftive Beglaubigung 
der Unterſchriften aufzunehmen, ift nit mehr allein in 
den Händen der Gerichte, fondern und namentlich durch 
das Gefeg vom 25. April 1821 aub den Notarien er: 
tbeilt; und es kann daber dort, wo das Allgemeine Land⸗ 
reht und die Allgenreine Gerichtsordnung gefeglihe Kraft 
haben, der Beweis des über die Veräußerung eines Grunds 
ftüds geſchloſſenen Vertrages durch ein Notariats:Dokus 
ment vollfommen erbradt werden. 

Diefes allgemeine das Verfahren bei Handlungen 
der freiwilligen Gerichtsbarfeit normirende Prinzip tritt an 
die Stelle der dur das Statutarrecht für Akte diefer Art 
vorgeichriebenen Korm, wenn ſich ergicht, daß die ftatutar: 
rechtliche Beſtimmung den Bereich des materiellen Rechts 
nicht berührt. Denn die Normen für das Verfahren, 

- fowobl bei Ausübung der freiwilligen, als der ftreitigen 
Gerichtsbarkeit, fönnen, wenn fie in den Statuten vorfoms 
men, niemals die allgemeine Gefeggebung ausfchließen, wie 
denn auch feines der Ginführ: Patente ihnen in diefer 
Beziehung ein Vorrecht einräumt Diefer Hall tritt vor 
liegend unzweifelbaft ein; das Statut befiimmt materiell, 
dag zur Gültigkeit folder Veräußerung die Cinwilligung 
der Krau erforderlich fei, und fegt dann, um die Gewiß— 
beit diefes Requifits zu erlangen, feit, daß die Einwilligung 
vor den Schepen bekannt werden folle. Alſo besielt 
das Statut in diefer leßtern Beziehung nichts, was das 
Wefen des Vertrages umd die inneren Bedingungen 
feiner Gültigfeit berührt, fondern nur eine Form, welde 
denn Akte öffentlihen Glauben verleibt. 

Dieſe Vorſchrift kann, da das Anftitut der Schepen 
verſchwunden, nicht mehr wörtlid in Anwendung gebradt 
werden. Freilich find an die Stelle der ehemaligen Schöf— 
fen die jeßigen Gerichte getreten, allein nicht erflufive. So 
viel nämlıd die damals von den Schöffen rüdfihtlih der 
Veräußerung von Grundfägen der fraglien Art allein 
vorwaltende freiwilligen Gerichtsbarkeit anlangt, bat die 
Staats: Gefeßgebung den Notariats:Aften denjelben öf: 
fentliben Glauben verliehen, weldyer früher nur den Aften 
der Schöffen jufam. 

Die fides publica der Notariats:lirfunden ift re 
mehr 
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mehr rückſichtlich diefer Verträge mit der, welche gerichtlich 
aufgenommene Verträge verliehen, völlig identifh. Mit 
Unrebt bat daber der Appellationsridyter eine Vorſchrift 
des Statuts, weldes nit auf den materielfen Inhalt der 
ftatutariihen Gütergameinfhaft, fondern auf die nur zum 
Beweife der Einwillizung der Ebefrau erforderlihe Form 
der Verträge Bezug bat, zur Anwendung gebracht, obgleich 
dieſe Korm nur nah Yen allgemeinen Vorſchriften zu bes 
urtbeilen ift, welche die Gefeggebung über das Verfahren 
bei Alten der freimilligen Gerichtsbarkeit erlaffen bat. 

Aus diefen Gninden ift das Appellationssllrtel ver: 
nichtet worden. 

Berlin, den 26. Pai 1843. 

Königl. Geheimes Ober⸗Tribunal. 

d. 

Dem Königlihen Land: und Stadtgerichte wird auf 
den Beriht vom 1. Augut v. J. das in der Stadt Duis— 
burg geltende Statutorredt betreffend, eröffnet, daß der 
Quftigminifter den Antrag Yes Kollegiums auf eine Aller: 
höchſte Deklaration des Gefeges vom 8. Zanuar 1516 
(Gefeg: Sammlung &. 97) durd die inzwifchen ergangene 
Entiheidung des Geheimen Dber:-Tribunals in Saden des 
Aderwirebs H. Fiſchtr zu Neuporf wider 3. Fiſcher zu 
Duisburg und die Tagelöhner Franzenſchen Ebeleute zu 
Düffern und durd die abſchriftlich beifolgende Anzeige des 
Dberlandesgerihts zu Hamm vom 29. v. M. für erle— 
digt hält. 

Berlin, den 12. Sepiember 1843. 

Der Zuftizminifter. 
Mühler. 

An 
das Land⸗ und Stadtgericht zu Duisburg. 

1. 4042, V. 10. Vol, 3. 

1843. Heft 123. K 
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4. 

Leber die Zuläffigfeit und Form der Veräußerung 
von Grundſtuͤcken, welche einer minorennen verbei- 

ratheten Tochter zugthoͤren. 
(Allg. Landrecht Thl. IL, Tit. 2. $$. 169-175, 228, 229. Tit. 18. 

88. 730— 763.) 

Auf die Anfrage vom 20. v. M., die Auslegung des 
8. 229, Tb. U. Tit. 2. des Allg. Landrecht betreffend, 
wird der Königliben Gerichts-Kommiſſinn eröffnet, daß 
der Quftigminifter mit der in der Verfügung des König: 
lihen Dberlandesgerihts zu N. vom 10. v. M. ausge: 
ſprochenen Anſicht einverftanden ift. 

Es bandelt fih um die Frage: 
ob bei Veränderungen mit der Subftanz eines Grund: 
ſtücks, weldyes einer minorennen verbeiratbeten Tod: 
ter zugebört, außer dem Konfens des Mannes und 
des Waters auch noch tie Zuftimmung des vor: 
mundſchaftlichen Gerichts erforderlid fei ? 

Das Allgemeine Landrecht beſtimmt in diefer Bezie: 
hung im zweiten Titel des zweiten Theils: 

$. 228. „Wenn eine Tochter mit Einwilligung ibres Ba: 
— Tann, fo hört die viterlihe Gewalt über 
ie auf.” 

§. 229. „Iſt fie aber nody minderjährig, fo bleiben dem 
Vater bis zur erlangten Volljährigkeit alle Rechte 
und Pflihten eines einer verbeiratheten 
Pflegebefoblenen beftellten Bormundes ;” 

und verweiſet bei diefer legten Beftimmung auf den 8. Ab: 
ſchnitt Thl. I. Tit 18, in weldem $$. 736 — 765 die 
Rechte und Pflichten des Vormundes einer minderjährigen 
Ehefrau näber angegeben worden find. Dort beift es: 
$. 741. „Das vorbehaltene Vermögen einer verbeirathe: 

ten Pflegebefoblenen bleibt unter vormundſchaftlicher 
Verwaltung.” 

$. 742. „Bon dem nicht vorbehaltenen Vermögen gebührt 
die Verwaltung denr Ehemann, die Subftanz aber 
bleibt der Auffiht des Bormundes und des vor: 
mundſchaftlichen Gerihts unterworfen.” 
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$. 743. „Der Ehemann kann alfo die unbeweglichen Gü—⸗ 
ter der Frau felbft bewirtbidhaften oder verpadten, 
wegen der Veräußerung und Berpfändung aber müfs 
fen die gefegliden Vorſchriften eben fo beobadhtet wer: 
den, als wenn feine Heirath geſchloſſen wäre.” 

Aus der Verbindung beider Gefeßesitellen ergiebt fi ums 
bedenklich, daß die oben aufgeftellte Frage bejaht, und 
demnady zu Beränderungen mit der Subitanz des Grund: 
Küds einer minorennen Ehefrau außer dem Konfens des Ehemannes und des Vaters auch noch die Einwilligung 
des vormundſchaftlichen Gerichts binzutreten muß. 

Wenn die Königlide Gerichte: Kommiffion zur Motis 
virung ihrer entgegengefegten Anſicht ſich auf das Reikripe 
vom 2, Anguft 1524 (Zabrb. Br. 24 S. 124) beruft, 
fo ift dabei zu beachten, daß jener Verfügung ein von dem 
vorliegenden fehr verſchiedener Fall zum Grunde liegt, ins 
dem nämlich dort die Frage zur Entſcheidung vorlag: 

ob zur WBeränderung mit der einer minderjährigen 
Ehefrau zufichbenden Hypothek, über melde der Va⸗ 
ter„und der Ehemann einverftanden find, nod) der obers 
vormundſchaftlichen Konfens eingeholt werden müffe. 

Diefe Frage wurde verneint, weil ein folder Konſens 
auch bei einer unverheiratheten minorennen Tochter nicht 
erforderlich und feine Verarlaffung vorhanden fei, den Ba— 
ter einer verheiratheten Tochter in ſeinen Befugniſſen mehr, 
als den einer unverheiratheien zu beſchränken, zumal für 
jene durch die noch außerdem nothwendige Zuziebung des 
Ehemanns mehr, als für die unverbeirathete gelorgt wor: 
den fei. Diefen Gründen fann der Quftjjminifter nur bei: 
pflihten; fie treffen aber nicht zu, wenn es ih um die 
Veräußerung eines Grundftüd handelt, indem zu 
foldyen Veränderungen mit der Subftanz der Vater nad 
$. 170 und 171. Thl. II. Tit. 2. des Allg. Landrechts 
auch bei unverheiratheten Töchtern die Einwilligung des 
vormundſchaftlichen Gerichts nachzuſuchen verpflichtet iſt. 

Was die Form der Veräußerung betrifft, fo beftimmt 
der $ 743 Thi. IE. Tit. 18, daß in diefer Beziehung die 
gefegliben Vorſchriften eben fo beobadıtet werden follen, 
als wenn feine Heirath gefhloffen wäre. Es muß daher 
auf die 9. 169—175 Th. Il. Tit. 2 des —* Landrechts, 
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in denen die Rechte des Waters in Bezug auf die Grund 

ſtücke feiner Kinder näber angegeben find, zurückgegangen, 

und daraus gefolgert werden, daß zu Veräußerungen oder 

Veränderungen mit der Subftanz eins Grundftüde, wel 

ches einer minderjährigen verbeiratbeten Tochter zugebört, 

aufer der Einwilligung des Ehemannes, des Vaters und 

des vormundſchaftlichen Gerichts Feine weitere Förm— 

lichkeit erforderlich ift, und daß insbefondere das Gericht 

feine Einwilligung nicht verfagen darf, wenn — wie dies 

bier der Fall — die Nothwendigkeit der Veräußerung nad 
gewiefen ift. 

Nach diefen Grundfägen bat ſich die Königliche Ge 

richts Kommiſſion nicht blos in der vorliegenden Sad, 

fondern aud in fünftigen ähnlichen Fällen zu achten. 

Berlin, den 10. Juli 1843, 

Der Suftizminifter. 
Mühlen. 

An 
die Königliche GerichtsKommiſſion zu R. 

1. 2814. Ä V. 7. Vol. 3. 

5 

Statut des Schlefifhen Vereing der Freiwilligen 

aus den Jahren 1813—1815. 

u. 

‚Im Jahre 1853 traten zu Breslau ehemalige rel 
willige aus dem denfwürdigen Befreiungsfriege zuſammen, 
um die Erinnerung an jene ruhmreiche Erbebung des ga 
jen Preußischen Volks zu feiern. Bald entſtand ein zahl 
reicher Verein derfelben. Zu ihrem jährlichen Kefte waͤhl⸗ 
ten fie den 2. Mai, den Tag ihrer erſten Schlacht, IM 
welder Preußens tapfere Söhne auf den blutgetränlten 

Ebenen von Lützen Zengniß gaben von ihrem Gelübde, 
unverzagt Blut und Leben nicht zu Tparen, um das Vater 
fand zu befreien. — Nach barten ſchweren Kämpfen mit 
dem übermächtigen Feinde batte Gott Sieg und Freiheit 
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gegeben. — Die als Jünglinge durch unbefchreiblihe Be 
geifterung für den großen heiligen Kampf aufgerufen und 
verbunden waren, feierten nun als Männer die erbabenen 
Grinnerungen jener großen Zeit, ftol; darauf, daß aud fie 
ihr beſcheiden Tbeil zu des Vaterlandes Befreiung beitras 
gen konnten, fröblid gedenfend der beitern Zuft des jungen 
Kriegerlebens, aber au ernft umd wehmüthig im danfbas 
ren Andenklen an die treuen KRampfgenoflen, deren muthi— 
ger Tod auf deutiber und fremder Erde dem DVaterlande 
die Saaten des Lebens befrucdptete, und an die großen 
Staatsmänner und Seldberren, melde das mächtige Werk 
vorbereiteten und glücklich hinausführten. Aber am innig— 
ften, am tiefften waren die Herzen jedes Mal bewegt, wenn 
die Keiernden gedachten des weifen Geſetzgebers, des ritter> 
lichen Heldenkönigs, der uns erzog zu kräftigen Kämpfern, 
der uns führte in die blutigen Schlachten. Das ſchwerſte 
Mißgeſchick beugte Thron und Reich, aber nit Seinen 
Mur. Sein reines frommes Herz fab darin den Kinger 
Gottes. Groß im Unglück — ein rechter deutiher König, 
ein Vorbild feinem Volke, — ftand Er, ein Fels im Meere, 
rubig mit Harem Geifte. Die weiſeſten und waderften 
Männer der Zeit zog Er an die Spisge der Verwaltung, 
erforfchte die Wurzeln des Uebels und zerftörte fie durch 
weife Gefege. Kortichritt zur freien Ausbildung des Volks 
und feiner Kräfte war die Loſung, vernünftige Erwägung 
des Maafes war des Kortichrittes Grenze. Ueber em 
glückliches Volk freier Menſchen, nicht über Knete wollte 
Gr berriben. Der Keibeigene wurde frei, die Feſſel des 
Gewerbes, des Grundbefiges gelöfet, jubelnd empfing aus 
Seiner Hand der Bürger feine Städteordnung, der kriegs— 
murbige Preuße feine Wehrordnungen. Dod wer ver: 
möchte fie berzuzäblen, die Denkmäbler Seiner Kiebe! Aber 
wer möchte auch die unendliche Kiebe, Treue und Dankbar— 
keit zu beichreiben, die ibn erblübten, mie nody feinem 
FKürften, in den Herzen eines Volkes, — Ihm, dem 
rechten Kandesvater, dem wahren Helden, groß im Kampfe, 
im Siege, im Glück, — größer noch in des Unglücks Drang! 
die Gefchichte wird Seine Thaten in ihre ebeinen Tafeln 
graben, aber kein Griffel wird im Stande fein, der Nach— 
welt die ganze Flamme der Liebe und Dankbarkeit ohne 
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Bleiben zu beihreiben, die in Seinen Getreuen glüht 
immerdar. — Er ift ihnen jeßt ſchon vorangegangen, aber 
Trauer um Ihn lebt, bis fie ihm folgen. Ruhm und Ehre 
Seinem Andenken! 

Die don diefen Gefühlen und Gefimungen ergriffen und 
erfüllt waren, wollten, als ein Bierteljabrhundert feit dem 
denfwürdigen Aufrufe von 1813 verfloffen war, aud für die 
Nachkommen ein Erinnerungszeihen ftiften an die treu be: 
wabrte Vegeifterung, in welcher einft gekämpft wurde mit 
Gott für König und Vaterland. Eine Stiftung der Wohl 
tbätigfeit follte es fein für verarmte Kampfgenoflen oder 
deren dürftige Wittwen und Nachkommen. Gin Denkmal 
follte es fein ihrer Liebe und Treue für Friedrich Wil: 
beim III., der in der vorgebefteten Beftätigungsurfunde 
vom 9. April 1838 diefes Werk gebilligt und belobt bat. 

Die vorausgefegte mindefie Summe von 2000 Thlr. 
ift dur) die Spenden der zum Vereine gebörigen Kampf 

genoffen und vorzüglich durd das edelmütbige, ſehr reihe 

Geſchenk von einem derfelben, fo wie durch einen Beitrag 
der Stadt Breslau von 200 Thlr., bereits überftiegen. 

Demnab wird nunmehr in diefem Statut feftgefegt, wie 

es mit der Stiftung des fchlefifchen Vereins der Freiwilli— 
gen aus dem Befreiungskriege 1815 bis 1815 gehalten 
werden foll. 

Stiftungs: Kapital. 
$. 1. Der jegige Vermögensbeitand und alle ihm 

künftig zufallende Zuwüchſe bilden das für alle Zeiten un: 
angreitbare Stiftungs-Kapital. Außerdem bleiben bei der 
Stiftung das von Er. Königlihen Majeftät Friedrich Wil: 
beim IV. mit unvergeßliher Huld dem Vereine geſchenkte 
Bıld Sr. Hodfeligen Königliden Majeftät Kriedrib Wil 
beim III, ferner das Stammbuch und der filberne Seftpo: 
fal des Vereins. 

$. 2. Das Kapital wird vermehrt 
a. durch den ganzen Betrag der Sammlungen des Ver: 

eins bei den Selten und fonfliger milden Spenden ber 
Mitglieder für Arme, 

b. durch Geſchenke und Vermädtniffe an die Stiftung 
oder Gewinne auf die ihr gebörigen Seehandlungs⸗ 
Prämienfheine. 
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Verwaltung des Vermögens. 
§. 3. So lange der Verein noch ein und zwanzig 

in Breslau wohnende Mitglieder und einen Stab (Vorſte— 
berihaft) von fieben bat, führt diefer die Verwaltung des 
Stuftungsvermögens nnd wählt aus feiner Mitte einen Ren: 
danten umd zwei Kaflenkuratoren, welche, fowie der Ren: 
dant, jeder einen bejondern Sclüffel zur Kaffe fübren. 
Diefen dreien liegt die Beſorgung des Kaſſenweſens zu: 
nächſt ob. Der Rendant legt dem Stabe von jedem Ka: 
lenderjahre im nädftfolgenden Januar oder Kebruar Ned): 

ng. 
$. 4. Ueber die Aufbewahrnng, Anlegung und &i: 

derung des Stiftungsvermögens durch Außerfursfegung 
der Staatspapiere wird für diefe Verwaltungsperiode eine 
beiondere Inſiruktion für den Stab und die Kaffenfübrer 
ausgearbeitet und feftgeftellt werden, fobald der Stiftung 
die Rechte einer moraliihen Perfon beigelegt werden, weil 
das Verfahren hiervon abhängig ift. 

$. 5. Sobald der Verein nit mehr 21 in Breslau 
wohnende Mitglieder bat, wird das Kapital:Bermögen der 
Stiftung im Depofitorium des Stadtgerihts zu Breslau 
niedergelegt uud darin ganz frei von Gerichts-, Depofital: 
und Stempel:Gebübren in der Art verwaltet, daß 

a. die Zinfen von den Kapitalien eingezogen und auf 
Antrag des Vereinsvorfiandes und fpäterbin des in 
denn Allerböchften Kabiners:Befeble vom 9. April 1839 
ernannten Kuratoriums an ein Mitglied des Vorftans 
des oder Kuratoriums behufs der Vertbeilung ausge: 
zahlt werden, 

b. wenn Veränderungen in der Belegung des Kapitals 
nothwendig oder nüglidy erſcheinen, dieſe lediglidy nad) 
dem Antrage des Vereinsvorftandes oder fpätern Ku— 
ratoriums erfolgen. | 

F. 6. Sobald der Verein nit mehr einen Vorſtand 
von wenigftens fieben in Breslau wohnenden Mitgliedern 
bat, gebt die Verwaltung des Stiftungsvermögens, fo weit 
fie nit nad $.5 von dem Depofitorium erfolgt, auf das 
erwähnte Kuratorium über. Diefes beſteht aus 

a. dem Kommandanten (Garnifon:Chef), 
b. dem Dberbürgermeifter (erfien Beamten der Stadt), 
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c. dem erften evangelifchen Geiftlichen (ſtaͤdtiſchen Kirchen: 
und Schulen⸗Inſpektor) 

zu Breslau. Diejelben verfahren nad diefem Statut, 
und Wo dieſes nichts deſtimmt, nach den geſetzlichen Vor: ſchriften für Kuratoren, und haben zu ihren Handlungen 
von feiner Behörde Grmädtigungen oder Genehmigungen 
nöthig. Wie fie die vorkommenden einzelnen Geſchaͤfte 
und Rechnungsführung, die Aufbewahrung des filbernen 
Polals, des Stammbuchs und der übrigen Schriftjtüde 
unter fi vertheilen wollen, bleibt ihnen überlaffen. 

Bertbeilung der Unterftügun g. 
$. 7. Die Vertheilung der geſammten Zinfen jedes 

Kalenderjahres geſchieht an dem darauf folgenden 2. Mai. 
Die geringfte Interftügungs: Portion ift zehn Thaler. 

$.5. So lange der Verein beftebt und einen Bor: 
ſtand von wenigftens drei Mitgliedern bat, fie mögen in 
Breslau wohnen oder nicht, fo gebührt diefem die Vertbei: 
lung und bleibt demfelben die Beftimmung überlaffen, melde 
Keierlichfeit dabei ftattfinden fol. Wenn der Verein feinen 
ſolchen Vorſtaud mehr bat, oder wenn der Verein aud 
früder die Bertheilung abgeben will, fo erfolgt die letztere 
Seitens des $. 6 gedachten Kuratoriums in einem paffen: 
den Lokal auf angemeffen feierliche Weife unter Aufjtellung 
des Königsbildes, des Pokals und Vorlegung des Stamm: buches. | 

Unterſtützungs-Berechtigung. 
$. 9. Unterſtützungs-Berechtigte find 

1. Freiwillige, welche bis an ihren Tod Mitglieder des 
Vereins geweien find, fowie deren Wittwen und ebe 
lie Abtommlinge. Mitglieder, welden der Vereins: 
beitrag erlaffen ift, deren Witwen und ebrlihe Nach— 
fommen baben dieſelbe Berebtigung. Sind Bewer 
ber diefer zu 1. aufgeführten Yrt nicht vorhanden, fo find ferner berechtigt: 

« Sreiwillige, welde zwar Mitglieder des Vereines ge: 
wefen, aber vor ihrem Ableben ausgeſchieden find, ſo— 
wie deren Wittwen und eheliche Nachkommen. 

Nächſt dieſen ſind berufen 
3. Freiwillige aus den Kriegsjahren 1813—1815, im 

— 
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Befige der Preußischen Kriegsdenfmünge für Kombat— 
tanten, welche nicht Mitglieder des Vereins geweſen, 
fowie deren Wittwen, Kinder und weitere Abkömm— 
linge- Sind auch folde nicht angemeldet, fo find be: 
rechtigt 

4. invalide vaterländiſche Krieger, ſowie deren Wittwen 
und Kinder erſten Grades. 

§. 10. Damit die Nachgelaſſenen $. I Num. 1 ihre 
Beredtigung nachweiſen können, wird denfelben glei nad) 
dem Tode des betreffenden Mitgliedes auf Grund des 
Stummbudes, in weldes fein Name eingetragen fein muß, 
eine Berechtigungsurkunde ausgehändigt und deren forgfäls 
tige Aufbewahrung anempfoblen. Die Ertbeilung dieſer 
Urkunde wird auf dem betreffenden Blatte des Stamms 
buchs vermerkt. 

lebrigens wird jedes Mitglied des Vereins bei feinem 
Ableben in eine zu führende Matrikel mit Namen, Stand, 
Todestag und Datum der Berehtigungsurfunde eingetra: 
gen. Diefe Matritel wird von dem Kuratorium an einem 
andern Drte aufbewahrt, als das Stammbud. 

Die Nachkommen der Berechtigten $. I Num. 2 er: 
halten eine Berebtigungsurfunde beim Ableben des betref 
fenden Mitgliedes nur, wenn fie es verlangen. 

$. 11. Das Kuratorium ift nicht verpflichtet, Geſuche 
um Unterfiügung, welde nah dem 1. März eingeben, bei 
der Vertbeilung am nädften 2. Mai zu berüdjichtigen. 

12. Ueber die Berechtigung, Würdigkeit und Be: 
dürftigfeit der Bewerber entfcheidet der Vorftand des Ver: 
eins und fpäter das Kuratorium allein, ohne daß einem 
Bewerber freifteht, darüber Prozeffe anzuftrengen. 

Die verliebenen Unterfiügungen können von feinen 
Gläubiger des IUnterfiügten mit Beſchlag belegt werten. 
Letztere Beſtimmung wird in die nad $. 10 ausjufertigen: 
den Berchtigungsurfunden mit aufgenommen. 

$. 13. Innerhalb einer Zeit von fünf Jahren feit 
der definitiven Beftätigung diefes Statuts kann dafjelbe mit 
Ausſchluß der weientlihen $$. 1, 2, 3, 5, 6, 9 von dem 
Borftande einer Revilion unterworfen, und es können aus 
rt Erfabrung begründete Abänderungen oder Zufäße feſt— 
st werden, jedoch nur nah einem Beſchluſſe der Mit: 
glieder des Vereins bei einem fogenannten GenerabAppell. 
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$. 14. Zur Abfchliefung von Verträgen und zu allen 
fonftigen Verhandlungen Namens der Stiftung mit dritten 
Perfonen ernennt der Vorſtand von fieben Mitgliedern 
($. 3) und fpäter das Kuratorium ($. 6) entweder aus 
fi felbit oder aus den Mitgliedern oder auch aus nicht 
dazu gehörigen Perfonen einen Vertreter und fertigt dem 
felben unter Beidrüdung des Siegels der Stiftung dazu 
a. Ermädtigung aus, welche keinem Stempel unterwor: 
en ift. 

Es foll um landesherrlihe Beftätigung diefes Statuts 
und Beilegung von Korporationgredten, foweit foldhe zur 
Erwerbung von Grundfiüden und Kapitalien erforderlich 
find, nachgeſucht werden, damit einerfeits die weſentlichen 
Beftimmungen des erftern niemals abgeändert werden kön— 
nen und andrerfeits die Stiftung die Befugniß erlange, 
Vermögen zu erwerben und über ihr Eigenthum dur ein 
Kuratorium redptlich zu verfügen. 

Wird diefem Anſuchen Statt gegeben, fo foll ein Sie: 
gel angefertigt werden, mit der Umſchrift: 

„Stiftung des ſchleſiſchen Vereins der Freiwilligen 
von 18135—1815.” 

So beſchloſſen und genchmigt laut der heutigen Ver: 
handlung in der allgemeinen Verfammlung des Vereins. 

Breslau, den 3. Mai 1842, 

Die Vorſteher des fhlefifhen Vereins der Frei— 
willigen aus den Jahren 1815, 1814 und 1815. 

b 

Auf Grund der nadftehenden Allerhöchſten Kabinets— 
Drdre vom 2, Mai d. 3. 

Auf Shren am 31, März d. 3. erftatteten Bericht 
tiber die wiederbeiliegende Vorſtellung des Vorftandes 
des fchlefifhen Freiwilligen-Vereins will Sch der Stif: 
tung deflelben Korporations:Redte infoweit verleihen, 
als foldye zum Erwerbe von Grundftüden und Kapi— 
talien erforderlich find, aud genehmigen, daß das Ka: 
pital-Bermögen der Stiftung im Depofitorium des 
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Stadtgerihts zu Breslau niedergelegt und darin frei 
von Depofitale, Stempels und Gerichts:Bebübren ver: 
waltet, fowie, daß die verlichenen Unterftügungen von 
feinem Gläubiger mit Beſchlag belegt werden dürfen, 
und ermädtige Sie, das Statut der Stiftung, nad 
deflen Ergänzung binfidtlid der Repräfentation der: 
felben in Berbandlungen mit Dritten, und mit der 
Modifitation zu beftätigen, welde Sie in Betreff der 
Korm der nad $. 10 zu ertheilenden Berchtigungss 
Urkunde vorgeſchlagen haben. 

Potsdam, den 2. Mai 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

den Staate:Minifter Grafen von Arnim. 

wird obiges, in Gemäßbeit diefer Allerhöchſten Kabinete: 
Drdre vervollftändigte Statut mir der Maafgabe, daß die 
nad) $. 15 deflelben zu treffenden abändernden oder zuſätz— 
lien Beftimmungen gleichfalls der Genehmigung des Staats 
unterliegen, hierdurch überall beftätigt. 

Berlin, den 185. Auguft 1843. 

Der Minifter des Innern. 
Graf von Arnim. 

c. 
Bei der Befanntmadhung des vorfichenden Allerhöchſt 

genehmigten und von dem Herrn Minifter des Innern be: 
ftätigten Statuts des Schlefifhen Vereins der Freiwilligen 
aus den Jahren 1813— 1815 werden die fämmtlihen Ges 
richtsbehörden auf die in die Beſtätigung des Statuts auf: 
genommene Allerhöchſte Drdre vom 2. Mai d. 3. auf: 
merffam gemacht, durch welche genchmigt worden ift: 

daß die von dem Berein verlichenen Unterftügungen von 
feinem Gläubiger mit Beſchlag belegt werden fönnen. 

Berlin, den 4. September 18143. 

An Abweſenheit des Juſtiz-Miniſters. 
Der Wirklihe Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppentbal. 
An ſämmtliche Gerichtsbehörden. 

I. 3874, Sportelſachen 37. Vol, 6, 
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6 

Das Bernfteinregal in Oſtpreußen betreffend. 
(Oſtpreußiſches Provinjlalrecht Zufag 228.) 

Ich will auf Ihren Bericht vom 4 v. M. die Sus— 
penfion des 228. Zufages zum ofipreußiihen Provinzial 

rechte mit Ausſchluß der 86. 9, 10. und 12. defjelben, die 

fi) auf die Defraudation des Bernfteing und die Beſtra— 
fung der Defraudanten beziehen, für die fehsjährige Dauer 

der Verpachtung des Bernjieinregals am Oſiſeeſtrande vom 
4. Quni 1845—49 genehmigen, und beauftrage Sie, die 
Publikation diefer Beſtimmung durd die Amtsblätter der 

beibeiligten Regierungen zu veranlaffen. 

Charlottenburg, den 7. Juni 1843. 

Sriederih Wilhelm. 
An 

die Staatt:Minifter Mühler und Graf zu Stolberg. 

1. 2516, Gen. B. 39. 

7 

Subalternbeamten Fann die Verwaltung von Patri- 
monialgerichten nicht geflattet werden. 

Die Verwaltung eines Patrimonialgerihts durch einen 

Beamten, welder zwar in Kolge der beftandenen Referen: 

dariats- Prüfung die Dualifitation zu einem Richteramte 
erlangt bat, jedoh nur in einem Zubalternamte bei einem 

Gericht angeftellt ift, entfpricht eben jo wenig der Stellung, 

welche der Zuftitiarius als ſelbſtſtändiger Richter einnimmt, 

als fie mit den dienftlihen Verpflibtungen, weldye mit eis 

ner Zubalternftelle verbunden find, vereinbar ift. Cs Fann 

daber Subalternbeamten, aud wenn fie richterliche Qualifi— 

kation befigen, die Verwaltung von Primonialgericten nicht 
geftattet werden, und Ich ermäctige Sie auf Ihren Bes 
richt vom 8. d. M., dem bei der Gerichts-Kommiſſion zu 
N. als eriter Aktuar angeftellten Referendarius 9. die 
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llebernahme der Verwaltung des Patrimonialgerihts von 
S. zu verfagen. 

Sansfouci, den 28, Jull 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
Un 

den Etaatd: und Juſtiz Minifter Mühler. 

Vorftebender Allerhöchſter Kabinets-Befehl wird hier 
dur zur Kenntniß der Gerihtsbebörden gebracht. 

Berlin, den 3. Auguſt 1843. 

An Abweſenheit des Juſtiz-Miniſters. 
Der Wirklihe Geheime Ober: Zuftizrath und Direktor. 

Ruppentbal. 

An die Gerichtébehörden. 

11b. 2811. P. 38, Vol, 5. 



B. 

Zur Erläuterung der Allgemeinen 
Gerichts-Ordnung. 

8 

Jede zur Unterbrechung der Verjaͤhrung geeignete 
Klage⸗Anmeldung iſt mit der darauf erlaſſenen Ver— 

fuͤgung der Gegenparthei mitzutheilen. 
(A. L. R. J. 9. 8. 551. A. G. O. I. 4. 8. %.) 

In dem Band 57. Seite 125. der Jahrbücher abge— 
druckten Berichte des Oberlandesgerichts zu Königsberg 
vom 5. Februar 1841 und der darauf ergangenen Verfü— 
gung des Juſtizminiſters vom 23. deſſ. Monats iſt unter 
um. 3. bereits ausgeführt worden, wie es für den Ver: 
Hagten von Wichtigkeit und deshalb angemeffen fei, daß 
er von einer gegen ihn angemeldeten Klage Nachricht er: 
balte, wenn diefelbe auch nicht zur Inſtruktion kommt. 

Seitdem bat auch der diesjährige Weſtphäliſche Pro— 
vinzial:Xandtag den Wunſch ausgefproden, daß die Ge: 
richte allgemein verpflichtet werden mödten, von foldyen 
Klage: Anmeldungen und der dadurd bewirften Hemmung 
der Verjäbrung den Verklagten jedesmal zu benachrichtigen. 

Auf Allerhöchſten Befehl werden fämmtlihe Gerichts: 
bebörden in denjenigen Zandestheilen, in weldhen das All: 
gemeine Landrecht Gefegesfraft bat, hierdurch anwieſen: 

jede nach $$. 551 und fig. Thl. I. Fit. 9. des Allg. 
Landrechts zur Unterbrechung der Verjährung geeignete 
Klage: Anmeldung, aud wenn fie feinen Prozeß zur 
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Folge bat, mit der darauf erlaffenen Verfügung der 
Gegenpartbei MINDEN. 

Berlin, den 20. Zuli 1 

In in: des Juſtiz⸗Miniſters. 
Der Wirklihe Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppentbal, 
An 

fämmtliche Berichte in "denjenigen Landestheilen, 
in welchen das Allg. Landrecht Gültigkeit hat. 

1. 3229. V. 16. Vol, 4. 

9. 

Die poftamtlichen Inſinuationen betreffend. 

a. 

Die nachſtehende allgemeine Verfügung des Herrn 
Geheimen Staats:Minifters v u Nagler Erjellenz an die 
Poft:Anftalten vom 27. v. 

wonach in Zufunft Ai geridhtlihe mit Bebändi: 
gungsiheinen verfehbene Verfügungen wegen verwei— 
gerter Annahme als unbeftellbar zurüdgeben, in den 
Bebändigungsicheinen der Weigerungsgrumd ver: 
merft werden foll, 

‚wird mit Bezug auf die allgemeine Te des Juſtiz⸗ 
minifters vom 25. Mai v. J. (Jahrb. Bd. 59. &. 525.) 
den betheiligten Gerichtsbehörden hierdurch nachrichtlich 
kannt gemacht. 

Berlin, den 1. Juli 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

fänmtliche —— — in denjenigen Lan—⸗ 
destheilen, in welchen die Allgemeine Gerichts— 

ordnung Geſetzeskraft bat. 
1. 2914, P. 20, Vol, 4. 

b. 
„Nach $. 6c. der Infiruftion für die Poft : Anftalten 
über die poſtamtliche Infinuation gerichtlider Verfügungen 
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vom 13, Mai v. 3. foll allein der Umftand, daß ber 
Adreffat das Porto und die Anfinuationsgebühr zu zahlen 
verweigert, fein Hinderniß der Anfinuation fein. 

Um den Gerihtsbebörden leberzeugung davon zu ver: 
fbaffen, daß bei den wegen verweigerter Annabme 
als unbeftellbar zurüdgebenden Verfügungen mit Bebänbi: 
gungsfheinen die obige Beſtimmung nicht unberückſichtigt 
geblieben fei, ift von jegt an in dem Behändigungsſcheine 
der Grund, weshalb die Annahme verweigert worden 
ift, fpeziell anzugeben. 

? Den Poft:Anftalten wird diefes mit der Aufgabe bes 
fannt gemacht, dafür zu forgen, daß biernad genau ver: 
fahren werde. 

Berlin, den 27. Nuni 1843, 

Der General Poftmeijter. 
von Nagler. 

10. 

Die Eintheilung der Thierärzte in zwei Klaffen und 
deren Zuziehung als Sachverftändige bei gericht 

lihen Verhandlungen betreffend. 
(Allgem. Gerichtsorbnung Thl. I. Tit. 9. $. 38, Tit. 14. $. 60. An 

bang $$. 64 und 65.) 

Nah dem dur die Allerhöchſte Kabinets:Drdre vom 
4. Quli 1859 genebmigten Reglement über die Eintbeilung 
des tbierärztlihen Perfonals vom 25. Mai 1859, wovon 
nachſtehend ein Abdruck mitgetheilt wird, giebt es gegen: 
wärtig zwei Klaffen approbirter Thierärjte. Diejenigen, 
welde fih zu Tbierärzten erfter Klaffe ausbilden wollen, 
müſſen bei ibrer Aufnahme in die Königlihe Thierarznei: 
fhule, binfichtlid ihrer allgemein wiſſenſchaftlichen Vorbil— 
dung, böberen Anforderungen genügen ; die Studienzeit für 
diefelben ift auf fieben Semefter, für die Thierärzte zwei— 
ter Klaffe nur auf ſechs Semefter feftgefegt. Der Iinter: 
richt der Thierärjte erjter Klaſſe bat eine höhere wiflen- 
ſchaftliche, der der zweiten Klaffe eine rein praftiihe Ten— 

den; 
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den. Die Tbierärzte erſter Klaſſe bören endlich befondere 
Borlefungen über die gerichtliche und polizeilihe Thierheil— 
funde, und die für diefelben vorgeſchriebenen Staats: Prü: 
fungen find umfaflender. Dem entipredend erklärt das 
Reglement die Thierärzte erfter Klaſſe für die Organe der 
Veterinär : Polizei und der gerichtliben Tbierbeiltunde, und 
bebält denfelben die Stellen der Kreis und Departements: 
Tbierärzte, fo wie die der Veterinär: Affefloren bei den 
Medizinal:Kollegien ausſchließlich vor. 

Die Tbierärjte zweiter Klaffe find dagegen zwar auch 
zur unbefhränften Ausübung der Fbierbeilfunde befugt, 
follen indeß bei Epizootien zur Anorenung und Ausfüh— 
rung der dagegen zu treffenden Maafregeln nur ausnabme: 
weile, und vor Gericht nur über Vorkommenbeiten ibrer 
eigenen Praris als ſachverſtändige Zeugen zugejogen wers 
den; jur Abgabe eines techniſchen Gutachtens tiber Gegen 
fände außerhalb ihrer eigenen Praxis find fie nicht bes 
ugt. 

Auf den Wunſch des Herrn Miniſters der geiſilichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten werden die Ge: 
richtsbehörden von diefen Beltimmungen in Kenntniß ges 
fegt, mit der Anweiſung, diefelben, wenn es auf Zuziebung 
von Tbhierärjten, als Sadverftändige bei gerichtlichen Ber: 
bandlungen, anfommt, forgfältig zu beachten. 

Bei progeflualiiben Verhandlungen find jedoch fols 
gende Fälle zu unterfceiden: 

a. wenn das Gericht einen Thierarzt als Sachverſtändi— 
gen zujuzieben bat, obne daß von der Partei ein be: 
ftimmter Sachverſtändiger vorgefhlagen und auf def: 
fen Bernebmung angetragen worden ift, — und 

b. wenn ein folder Antrag Seitens der Partei erfolgt ift. 
Da den Parteien die Wahl ihrer Beweismittel nicht 

verfchränft werden kann, fo darf in dem Kalle zu b. die 
Vernebmung von Thierärzten zweiter Klaffe nicht abgelehnt 
werden. Bei der Beurtbeilung des Gewichts ihrer Gut: 
achten wird aber der Richter auf die oben erwähnte Ber: 
fchiedenbeit der Tbierärzte erfier und zweiter Klaſſe bin: 
ſichtlich ihrerr Vorbildung und Beitimmung die erforder: 
liche Rückſicht zu nebmen haben. 

An dem Falle zu a., da den Gerichten or die Wahl 
1843. 9,123. 
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der Sachverſtändigen oblieat oder ihnen überlaffen worden 
ift ($. 38. Tit. 9. Th. I. Allg. Gerihtsordnung und 
8$. 64, 65. Anhang zur Allg. Geridtsorduung,' $. 60. 
Tit. 14. Tbl. 1. datclbf), werden die Gerichte bierdurd 
angewielen, 

Thierärzte zweiter Klaffe nur über Vorkommenheiten 
aus ihrer eigenen Praris ald Sadverftändige zu wäh— 
len und zu vernehmen; in allen andern Källen aber, 
in welchen es auf techniſche Begutadtung über Ge: 
genftände der Thierarzneiwiffenfbaft überhaupt ans 
fommt, nur Thierärzte erfter Klaſſe zuzuziehen. 

Dabei wird übrigens in Erinnerung gebradt, daß nad 
den allegirten Beftimmungen der Allg. Geridtsordnung, 
wenn ein Gericht von Amtswegen einen Sachverſtändigen 
zu ernennen bat, daffelbe zunächſt mit der vorgefeßten Be: 
börde folder Sadverftändigen Rüdiprade zu nehmen bat, 
um fi) die geeigneten Perfonen bezeichnen zu laffen, umd 
daß, wenn ein in öffentlihen Amtsverbältniffen ftehender 
Sadverftändiger von den Parteien vorgefhlagen wird, 
obne Bewilligung der ihm vorgefegten Amtsbehörde mit 
feiner Vorladung nicht verfahren werden foll. 

Berlin, den 12. Juli 1843. 

Der Zufkizminifter. 
Mühler. 

An 
ſämmtliche Gerichtsbehörden. 

I, 3108. S. 74. 

Anlage a. 

Reglement über die Eintheilung des thierärzt— 
lihen Perfonals. 

Das gefammte Thierheilperfonale wird in folgende 
Klaffen eingerheilt: 
1. Thierärzte erfier Klaſſe. Thierärzte von hö— 

berer wiffenfchaftlider Bildung. 
Um als ein jolcher approbirt zu werden, muß der Kan 

didat den für diefe Klaffe vorgezeichneten Lebrfurfus von 
fieben Semeftern auf der hieſigen Königlihen Thierarjneis 
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Schule abfolvirt und die dieferbalb verordnete Staatsprü⸗ 
fung beftanden haben. Den Zbierärjten erfter Klaffe ftebt 
die Ausübung der Tbierbeilfunde in ibrem ganzen lm: 
fange zu, fie find zugleih die Organe der Veterinär: Polizei 
und der gerichtlichen Thierheilkunde; daber fünnen auch 
nur diefe, nachdem fie ıbre Bualififation durch Ablegung 
der desfalls vorgeihricbenen befonderen Prüfung nachge— 
wiefen haben, als Kreis: Tbierärjte angeftellt und, wenn 
fie fib in Liefer Stellung ausgeihnen, zu Departements 
Thierärzten und Affefforen bei den Provinzial: Mebdizinal: 
Kollegien befördert werden, naddem fie zuvor wenigfteng 
ein Jahr lang ale Repetitoren bei der biefigen Thierarz— 
neiſchule fungirt haben. In Hinſicht des Rangverbältniffes 
wird hierbei bemerkt, daß die Departements » Tbierärjte in 
gleiber Kategorie mit den Kreis: Phofifern fteben; doch 
gebührt in Kollifionställen den Legteren der Vorrang. In 
einem gleihen Berbältniffe ſtehen die Kreis: Thierärzte zu 
den Kreis-Chirurgen. 
11. Thierärzte zweiter Klaffe. Rein praftiih ges 

bildete Thierärzte. 
Als folde werden diejenigen Kandidaten approbirt, 

welche, nachdem fie den für dieſe Klafle vorgefchriebenen 
und auf febs Semeſter berechneten Lehrkurſus auf der 
biefigen Königlichen Thierarzneiſchule abfolvirt, der diefer: 
balb befonders angeordnetin Staatsprüfung Genüge geleis 
fiet haben. 

Die Tbierärjte diefer Klaffe find gleichfalls zur unbe 
ſchränkten Ausübung der tbierärztlihen Praris byfugt, in: 
deffen fönnen diefelben bei vorkommenden GEpijootien zur 
Anordnung und Ausführung der dagegen zu treffenden 
Maafregeln nur ausnahmsweife und in Ermangelung eines 
Thierarztes erfter Klaffe zugejogen werden. Bor Gericht 
fönnen fie nur als ſachverſtändige Zeugen über Vorkom— 
menbeiten ihrer eigenen Praris erſcheinen; dagegen find 
fie zur Abgabe eines techniſchen Gutachtens außerbalb ibrer 
Praxis nicht befugt. Es iſt ihnen daber aud die Bewer: 
bung um die unter Num. 1. bezeichneten tbierärztliden 
Beamtenftellen nicht verfattet. 

An Bezug auf die bisher vor Emanation der gegen: 
wärtigen Klaffififation geprüften Thierärzte gelten nachſte— 
bende Beftimmungen: * 
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A. Diejenigen Thierärzte, welde fi die bisher übliche Ap— 

probation der Thierärzte zweiter Klaffe erworben ba: 

ben, treten nunmehr in die Kategorie der vorfichend 

bezeichneten Thierärzte erfter Klaffe. 

B. Diejenigen Thierärzte dagegen, welde fih nur im Bes 

fig eines bis dahin die Stelle der Konzeſſion vertre⸗ 

tenden Schulzeugniſſes befinden, treten in die Kate 

gorie der vworfichend bezeichneten Thierärzte zweiter 

Klaffe. 
Berlin, den 3. Mai 1839. 

Freiherr von Altenftein. 
— 

Anlage b. 

Ich habe Mich überzeugt, daß die Eintbeilung des 

tbierärztlihen Perſonals mit der neuen Drganifation der 

Thierarznei: Schule in Lebereinftimmung gebradyt werden 

muß, und will desbalb das zu diefem Bebufe mit Ihrem 

Berichte vom 23. Mai eingereibte Reglement genebmigen 

und Sie unter Rüdjendung deffelben ermächtigen, überall 

danach zu verfahren. 

Berlin, den 4. Juli 1839. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

den Staatsminifter Freiherrn vom Altenfiein. 

11. 

Der Appellationsrichter hat die in zweiter Inſtanz 

verhandelten Aften mit dem Urtheil an den Rich 

ter erfter Inſtanz zu überfenden. 
(Verordn. vom 21. Juli 1843.) 

a. Bericht des Dberlandesgerihts zu Königs: 
berg. 

Gewiß hilft die Verordnung vom 21. Juli d. R. 

(Gef. Samml. ©. 294,) — ihrem Prinzipe nah — nur 

einem längſt gefühlten Bedürfniſſe ab und ift deshalb mit 
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allgemeinem Beifalle begrüßt worden. Allein die Ausfüh— 
rung des &.2. derfelben ſcheint doch fehr erbeblihe Schwie: 
rigfeiten mit ſich zu führen. 

Nah dem $. 2. der allegirten Verordnung foll der 
Appellationsribter — obne Ausnabme — 

das von ibm abgefaßte Erkenntniß, Bebufs der Inſi— 
nuation an die Parteien, an diejenige Bebörde über: 
fenden, bei welder das Rechtsmittel anzubringen ift, 
alfo an den Richter der erſten Inſtanj. 

In allen Fällen, in welden der Richter der erfien Ins 
ſtanj die Inftruftion des appellatorii felbft geleitet und 
dein Appellationsricbter nur gefcloffene Akten eingereicht 
bat, wird die Ausführung diefer Anordnung auch feinen 
Schwierigkeiten unterliegen. 

Dagegen fragt fi: wie verfabren werden foll, wenn 
die Anfiruftion des appellatorii nicht bei dem erfien Rich— 
ter, Sondern entweder bei dem Appellationsrichter felbit — 
oder bei einem dritten Gerichtsbofe erfolgt ift? namentlich: 

l. ob fowobl die Akten der erften, als die der zwei— 
ten Inſtanz (event. cum adhihendis) mit dem zu infinuis 
renden Appellationgslirtel den: Richter der erften Inſtanz 
fofort überjendet werden follen? 

oder 
Il. ob die Alten der zweiten Inſtanz von dem Ap— 

pellationg:Ricbter zurücdbebalten, event. an denjenigen drits 
ten Gerichtshof zurücgegeben werden follen, der die In— 
firuftion des appellatorii geführt bat ? 

Die Vlaafregel zu I — alſo die lebereinfendung als 
ler Alten an den Richter der erften Inſtanz — erſcheint 
allerdings erforderlid, um ihn in den Stand zu feßen, be: 
urtbeilen zu konnen: 

a. an wen die Infinnation des Appellationg: lrtels 
erfolgen fol; 

b. ob das bei ihm amjubringende Rechtsmittel der 
Reviſion, event. die Nichtigkeitsbeſchwerde zuläſſig iſt? 
und event. um die Verfügungen darauf erlaſſen zu können. 

Andererfeits aber feinen auch mit der Ausführung 
der Maaßregel zu I. erbeblihe Uebelfiände verbunden zu 
fein, welde, ohne mefentlihen Nugen, großen Zeit: und 
Koftenaufwand veranlaffen werden. Dahin gehört: 
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aa. die ummittelbare und oft foftfpielige Inſinuation 
der Appellationg:llrtel an die Partei — aud in den Fäl— 
en, wo diefelbe von dem ihr zufländigen Rechte Gebraud 
gemadt und ihren bei dem Wppellatiousrichter beftellten 
Mandatar auch zur Empfangnabme der Definitiv: Entf cheir 
dungen bevollmädtigt bat; fodann die notbiwendig wer: 
dende und foftfpielige mehrmalige Hinz und Herfendung 
der Akten von dem Richter der erſten Inſtanz an den Ap— 
pellationsricdhter, — um 

bb. die Gebühren der bei ihn fungirenden Mandata: 
rien feflzufeßen ; 

cc. die in der Appellationg-Iuftanz aufgelaufenen ges 
richtlichen und außergerichtlichen Kofien ꝛc. feftzufegen und 
einzuziehen ; und 

dd. in gewiffen Fällen das Rechtsmittel der Revi— 
fion zu inftruiren ꝛc. 

Zur theilweifen Befeitigung diefer Uebelſtände möchte es 
— 1.0. E. — dienen, wenn die zu Hl. gedachte Maaßregel 
beliebt — alſo wenigftens die Akten der zweiten Inſtanz 
nicht fofort dem erſten Richter remittirt würden. 

Allein abgeſehen davon, daß diefe Maaßregel nicht als 
len vorerwäbnten Webelfiänden Abhülfe leiften wirde, würde 
fie andererfeits wieder den Nachtheil mit fih führen, daß 
der erfte Richter in vielen Fällen nit im Stande wäre, 
den ibm obliegenden zu a. und b. erwähnten Verpflidtungen 
gündlich Genüge zu leiften, foweit nämlid der Inbalt der 
Akten der zweiten Inftanz darauf von Einfluß ift. 

Nah unferem beſcheidenen Ermeffen würde allen diefen 
Uebelſtänden abzubelfen fein — durch die Beltimmung: daß 

die Inſinuation der Appellationsgs und Reviſions- ıc. 
Urtel, die Anbringung der Rechtsmittel, fowie die At— 
teftirung der Rechtskraft diefer Appellations= und der 
Reviſions-Urtel durch diejenige Gerichts» 2c. Behörde 
erfolgen foll, welche das Rechtsmittel der Appels 
lationss, Revifions- und refp. der Nichtigfeits: Bes 
ſchwerde inftruirt hat. 

Königeberg, den 25. Auguſt 1849. 

Das Oberlandesgericht. 



167 

b. 

Der Ausführung der Vorfhrift im $. 2. der Verords 
nung vom 21. Quli d. J., 

wonad der Appellationsrichter das von ihm abgefaßte 
Erkenntniß, zur Infinuation an die Parteien, an diejes 
nige Behörde, bei weldyer das Rechtsmittel anzubrins 
gen ift, überfenden foll, 

werden fi nidt fo viele Schwierigkeiten entgegenfeßen, 
wie das Königl. Dberlandesgeriht in feinem Berichte vom 
25. v. Mts. darſtellt. Das Kollegium finder die Schwies 
rigfeit nur darin, daß dem Richter erfier Anftanz zur Bes 
wirkung der Anfinuation und zur weitern Verfügung bäus 
fig die Einſicht der Akten zweiter Anftanz unentbehrlich fei, 
diefe aber nicht, ohne andere Lebelftände herbeiführen, mit: 
gefandt werden fönnten. Das Hinderniß beftebt, wie das 
Königlihe Dberlandeegeridt anerkennt, nit in den Käls 
len, in welden das Appellatorium von dem Richter erfier 
Inſtanz inſtruirt if. Es beftebt ferner nicht in fummaris 
ſchen Sadın, weil darin ſchon nad 6. 51. der Verord— 
nımg vom 1. Juni 1853 die Alten zweiter Anftanz im— 
mer mit dem GErfenntniffe an den erfien Richter abgegeben 
werden müflen. Danach kann aber aud in der Regel 
in den nicht fummarifben Saden verfabren werden. Die 
Feſtſetzung der Mandatariengebühren und die der Gerichte: 
Foften kam das nit bindern, erſtere fann vielmehr auf 
den Grund der Manualaften erfolgen, und leßtere muß vor 
der Abfendung der Akten geſchehen. Indeß bleibt es dem 
Königliben Dberlandesgerichte überlaffen, in einzelnen Fäl— 
len die Alten einftweilen zurück zu bebalten und dem Un— 
teraerichte mur dasjenige daraus mitzutheilen, was daffelbe 
wiffen muß, um die WVorfchriften des neuen Gefeßes zu 
erledigen. 

Ginzelne llebelftände und IWVeitläuftigfeiten, weldye durch 
die Vorſchrift entfteben, find micht zu verfennen, aber audy 
ſchon bei der Beratbung der Verordnung zur Sprache ges 
fommen. 

Die am Schluffe des Berichts vorgeihlagene Be: 
ſtimmung würde eine Abänderung des eben erlaffenen Ges 
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fees im feinem wefentliden Inhalte erfordern, worauf 
nicht eingegangen werden fann. 

Berlin, den 15. September 1843, 

Dir Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An 
das Königlidye Oberlandesgericht zu Königsberg. | 

1. 3921. E. 40. Vol. 4. 

12. 

Ueber die Einlegung des Rechtsmittel und die Ars 
teftirung der NRechtsfraft, wenn ein fubftituirtes 

Gericht erfannt hat. 
(Berorbn. vom 21. Xuli 1843,) 

Die Anfrage des TE Land: und Stadtgerichts 
in dem Berichte vom 24. v. M. 

wie es mad den Gefege v. 21. Quli d. J. (Geſetz⸗ 
Samml. S. 294.) mit der Cinlegung der Rechits— 
mittel und der Atteſtirung der Rechtskraft zu halten 
fei, wenn in erfter Inſtanz vermöge genereller oder 
fpezieller Subftitution ftatt des inftruirenden ein an: 
deres Gericht erkannt babe, 

findet ihre unzweifelbafte Beantwortung in der Beltim: 
mung des 6. 1. der Verordnung. Die Redtsmittel find 
unbedingt bei dem Gericht anzubringen, weldes in eriter 
Inſtanz das Erkenntniß abgefaßt bat, allo in dem 
vorausgefegten Kalle bei dem fubftituirten Gerichte. Die: 
jes bat auch die Rechtskraft zu atteitiren, zu welchem Be: 
bufe ihm erforderlihen Falls die Akten von dem inftruis 
renden Gerichte wieder zugelandt werden müffen. 

Der Zwed der Verordnung gebt dahin, zur Beſeiti— 
gung aller bisherigen Weiterungen die Behörde, bei wel: 
her die Rechtsmittel anzubringen find, fo zu bezeihnen, 
daß darüber fein Zweifel möglidy iſt. Dieſer Zweck wird 
am ſicherſten dadurch erreicht, daß der Gravaminant aus 
dem Urtel erſter Inſtanz ſelbſt erſieht, an welche Behörde 
er ſich zu wenden hat. 
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Die Weiterungen, welche in einzelnen Fällen durd 
die getroffene Beftimmung entftehben können, find bei der 
Beratbung der Verordnung nicht unertwogen geblieben, 
fimmtlihe vorgeihlagene Ausnabmen aber, 3. B. wenn 
das Hauptgeridt in den von einer Gerihts+Kommiflion in: 
firuwirten, wenn ein Geridt in den von Steueramte:Quftis 
tiarien inftruirten Sachen erfannt bat, verworfen worden. 

Berlin, ben 15. September 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mübhler 

An 
das Königl. Land- und Stadtgericht zu N. 

1. 3576. E. 40. Vol. 4. 

15. 

Ueber die Einlegung des NRechtsmittels bei dem nicht 
fompetenten Gerichte. 

(ef. Num. 11. und Num. 12. Seite 164 und 168 bdiefes Heftes. — 
Rerordn. vom 21. Juli 1843.) 

Das Königliche Dberlandesgeriht wird in Folge ſei— 
nes Berichts vom 12. d. M., über cinige bei dem 
Kollegium entftandene Zweifel hinſichtlich der Ausführung 
der die Einlegung der Rechtsmittel betreffenden Ver— 
ordnung vom 21. Zuli d. J. (Gef. Samml. ©. 294.), 
auf die an das Dberlandesgeriht zu Königsberg umd 
an das Land- und Stadtgeridht zu N. am 15. d. M. 
erlaffenen beiden Verfügungen verwiefen, 

Die in jenen Verfügungen nicht erörterte Frage: 
was geſchehen muß, wenn ſich die durch ein Grfennt: 
niß beſchwerte Partei bei einem andern, als dem im 
9. 1. der Verordnung vom 21. Quli d. 3. beſtimm⸗ 
ten Gerichte mit ibrer Beſchwerde melder? 

erledigt fih dahin, daß die Gerichte im Allgemeinen ver: 
pflihtet find, die bei denfelben irrthümlich eingereichten 
Eingaben und Anmeldungen von Redytsmitteln der kom— 
petenten Bebörde fofort zu überfenden. Andererſeits 
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muß das im $. 1.a. a. D. beitimmte Geridt, wenn es nicht 
zugleich kompetent ift, diber die Zulaffung und Inftruftion 
des bei ihm eingelegten Rechtsmittels zu verfügen, die bei 
ihm eingehenden Anmeldungen von Rechtsmitteln nach er: 

folgter Präfentation an das zur Entſcheidung über die Ein: 
leitung fompetente Gericht ungeläumt und erforderlichen 
Falls unter Beifügung der betreffenden Alten abgeben. 

Berlin, den 28. September 1843. 

Der Suftizminifter. 
Miüpler. 

An 
das Königl. Oberlandesgericht zu N. 
I, 4145, E. 40, Vol. 4. 

14, 

Ueber die Erefution in Gegenftände, welche in eis 
nem gerichtlichen Depofitorium oder bei Privars 

perfonen niedergelegt find. 
(Algen. Gerichts-Ordnung Thl. I. Zit. 24. $$. 55—57. 101—105.) 

Es ift zu wiederholten Malen zur Sprade gekommen: 
Ob auf Gegenftände des Vermögens eines Erequen: 
dus, welche fih im Depofitorium eines Geridts oder 
bei riner Privat:Perfon niedergelegt befinden, die Vor: 
fhriften der SS. 1 — 9. des Gefeßes vom 4. Juli 
1522 zur Anwendung gebracht, und ob daber dergleichen 
Depofita dem Exekutionsſucher im Wege der Aſſigna— 
tion oder Ceſſion überwiefen werden fönnen ? 

Die Anfihten der Gerichte haben ſich darüber in verſchiedener 
Weiſe fund gethan. 

Um in dieſer wichtigen praktiſchen Materie ein gleich— 
mäßiges Verfahren herbeizuführen, werden das Königliche 
Kammergericht und ſämmtliche Königliche Oberlandesge— 
richte hiermit aufgeſordert, ſich über dieſen Gegenſtand gut— 
achtlich zu äußern. 

Der Juſtizminiſter bat bisher nachſtehende Grund— 
ſätze befolgt. 
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Es bat derfelbe folgende Fälle unterſchieden: 
1. die Depofita find Eigenthum des Erequendus, 
2. das Eigenthum ift fireitig, 
3. dem Exequendus fteht nur ein Forderungsrecht 

daran zu. 
Eind zu 1. die Depofita unftreitiges Cigenthum des Ere: 

quendus, fo bilden fie einen Theil feines beweglichen Ver: 
mögens, deflen Auspfändung der Exekutionsſucher in Ans 
trag bringen, und woraus er feine Befriedigung ummittels 
bar verlangen fann. 

Beftchen fie in baarem Gelde, fo müffen fie ihm 
auf den Befehl oder die Requifition des Projeßrichters 
ausgezahlt werden. Walten dabei noch Anftände ob, ru: 
ben 4. B. Urrefte darauf, fo fann er die Anlegung einer 
Spezial: Maffe verlangen, um die Gelder in die Lage zu 
bringen, daf fie aus dem Eigenthum des Exequendus aus: 
fheiden, das Gericht fie für ibn in Beſitz erbält, und er 
das Cigentbum, oder wenn er nicht bereits ein befferes 
Vorrecht befigt, mindeftens doch das Vorrecht der fünften 
Klaffe daran erwirbt, den Streit mit andern Konfurren: 
ten aber im Wege des Prioritäts » Verfahrens ausmachen 
fan. 

Beſtehen fie in Saden, welde verfauft wer» 
den können, fo müflen diefelben anf feinen Antrag zur 
Auktion gebradıt werden. Mit den Kaufgeldern wird es 
fodann wie vorfichend bei baarem Gelde gehalten. 

Beſtehen fie in Aktiv-Korderungen des Exequen— 
dus und baben fie eine beftimmte Geldſumme in Kapital 
oder Renten zum Gegenftande, fo kann fih der Exeku— 
tionsſucher diefelben nad Vorſchrift des Geſetzes vom 4. Juli 
1822 im Wege der Affignation oder Geffion ($. 3. und 
$. 6.) anweiſen oder übereignen laffen. An den Fällen 
aber, wo das Geſetz vom 4. Juli 1522 feine Anwendung 
findet, tritt auf feinen Antrag ausichließlid das Verfahren 
ein, welches die $$. 101 — 105. Tit. 24. der Projeßord⸗ 
nung vorichreiben. 

(Deral. Reſkript vom 14. April d. J., Jahrbücher 
Bd. 61. &. 444.) 

Iſt zu 2. das Eigenthbum eines Depofitums fireitig, 
fo ift der Erefutionsfucher eine Beſchlagnahme oder Sm: 
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miffion ($. 448. Tit 50. der Prozeßordnung) zu verlans 

gen berechtigt, kann auch als accefloriiher Intervenient 

mit dem Grequendus gemeinſchaftliche Sache gegen denje: 

nigen machen, ber dem Letstern das Eigenthum beftreitet. 

Steber zu 3. dem Erequendus fein Eigenthums-Recht, 

fondern nur eine Anforderung am das Depofitum zu, fo 

fann nicht das Depofitum felbft, fondern nur die Horde 

rung des Erequendus Gegenitand der Erefution fein, und 

es muß damit gehalten werden, wie bei den Aktiv : Kordes 

rungen au 1. Die Forderung wird durd ihren Rechtsti⸗ 

tel repräfentirt, und dieſer Reotstitel kann nur angewieſen, 

cedirt oder in Beſchlag genommen werden, in bderfelben 

Weife, wie ein Pfandgläubiger nicht die ibm verpfändeten 

Saucen weiter veräußern, fondern nur feine Forderung mit 

deren Unterpfändern cediren darf. 

Diefe Grundfäge finden aüch auf Depofita Anwen: 

dung, welde bei einer Privat Perfon ꝛc. niedergelegt find. 

Es fragt fih nur: was geihehen kann, wenn die 

Privat:Perjon, bei welcher ſich das Depofitum befindet, die 

Herausgabe deffelben verweigert, und wenn die Eordrrung 

des Grequendus nicht zu denen gebört, worauf das Geſetz 

vom 4. Zuli 1822 Anwendung finder ? 

Daß an den Depofitar ein richterlicher Befehl, den 

bei ibm niedergelegten Bermögens-Gegenſtand zum gericht: 

lien Depolitorium abzuliefern, und em Inhibitorium, das 

Depofitum nicht an den Exequendus oder einen Andern bei 

Bermeidung eigener VBerantwortlichfeit dafür herauszuge— 

ben, erlaflen werden fann, unterliegt feinem Bedenfen; 

ein Prozeß zwiſchen dem Grefntionsjucher und dem Depo: 

fitar des Grequendus findet aber, den Fall der Kollufion 

nad $. 105. Tit 24. der Prozefordnung ausgenommen, 

nicht Statt, weil es hierzu an jedem obligatoriihen Nedte: 

Verhältniß zwiſchen beiden ſehlt, und der Depofitar nad) 

$$. 165. und 166. Tit. 7. Tbl. I. des Allg. Landrechts 

und $. 34. und fig. Tit. 17. ber Prozegorduung den Klä— 

er im Wege der Nomination immer an den Exequendus 

wiirde verweilen fönnen. Cs wird daber nichts übrig bleis 

ben, als dem Epefutionsfucher zu überlaffen, 

entweder anderweitige Exekutions⸗Anträge zu machen; 

$, 104. Tit. 24. der Proztßordnung; 
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oder den Erequendus auf Bewirkfung der Herausgabe, 
unter Adzitation des Depofitars, zu belangen, und nad 
re&tefräftiger WVerurtbeilung, mit der Gprefution auf 
Bewirkung der Herausgabe nah 66. 48 — 53. Tit. 24. 
der Projefortnung ımd $. 9. der Verordnung vom 
4. März 1854 oder $$. 56. und 57. Tit. 24. der 
Prozefordnung zu verfabren; 
oder endlih, wenn die gefeglidhen GErforderniffe dazu 
vorliegen, auf Konkurs⸗Eröffnung anzutragen. 

Der Quftiminifter fordert die genannten Obergerichte 
auf, fi) über diefe Rechtsanſichten auszuſprechen. 

Berlin, den 15. Yuli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

Un 
das Königliche Kammergericht und fümmts 
liche Königliche Dberlandesgerichte. 

111. 3320. E. 53. Vol. 5. 

14. 

Befugniß der Regierungen zur erefutivifchen Bei⸗ 
treibung rücftändiger Kaufgelder für Holz und 

andere Waldprodufte. 

Das in der Cirkular: Verfügung vom 9. Auguft 1841 
beregte Bedenken, 

ob die Königl. Regierungen rüdfiindige Holzkaufgel⸗ 
der auf Grund des $. 49. Num. 2. der Verordnung 
vom 26. Dezember 1508 im Wege der Erefution ein: 
zuzieben befugt feien, 

bat in Kolge der darüber ftattgehabteu Berathung dadurch 
feine Erledigung gefunden, daß des Königs Majeftät mit: 
telft der an das Königl. Staats: Minifterium ergangenen 
Allerhöchſten Kabinets:Drdre nom 30. Mai c. zu geneh: 
migen gerubt haben, daß die Regierungen auch nod few 
ner rückſtändige Kaufgelder für Hol; und andere Waldpro> 
dufte von dem Schuldner, nad deffen vorgängigen Ber: 
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nebmung und nach Feſiſtellung eines vorläufigen Liquidums 
erefutivifch beitreiben laffen. | 

Auf andere Verträge, von deren Erfüllung zwar die 
Grreihung beftätigter Etats abbängt, die aber nit fpe: 
siell dem etatsmäßigen Soll:Einfommmen zum Grunde lie: 
gen, oder feine fortlaufende Einnahme für die Staatskaffe 
zum Gegenitande haben, wie Verträge über Veräußerun— 
gen von Domainen und über Ablöfung von Domainen: 
Gefällen , ift jedod die angeführte Beftimmung nicht zu 
beziehen. 

Die Königl. Regierung bat demnach auch ferner bier: 
nad zu verfahren. 

Einer Publikation der gedachten Allerb. KRabinets:Dr: 
dre bat es nicht bedurft, da durdy diefelbe feine neue ge: 
feglihe Beſtimmung erfolgt if. Die Gerichtsbehörden find 
indeffen ebenfalls von jener Allerh. Beftimmung in Kennts 
niß gelegt worden. 

Berlin, den 25. Auguſt 1843, 

Minifterium des Königl. Haufes. Zweite Abtheilung. 
Graf zu Stolberg. 

Cirkular/ Verfügung an ſämmtliche Königl. Regierungen. 

16. 

Ueber die Frift zur Einlegung der Rechtsmitti! in 
Injurienprozeſſen. 

(Prozeßordnung Tit. 14. 88. 31, 37. Aubangs:$. 224 zum Tit. 34. 
ef. Reftr. vom 16. September 1843. Unten Mum. 41. diefes Heftee.) 

Dem Königlihen Dberlandesgerichte ꝛc. wird auf den 
Beriht vom 15. d. M. über die Beſchwerde des Kauf: 
manns M. zn M. vom 18. Juni d. 3. in der Injurien: 
ſache feiner Ehefrau wider die verehelichte Maler B. Fol: 
gendes eröffnet. 
Nach den in dem Berichte angeführten Umſtänden läßt 

ſich nicht rechtfertigen, daß das von dem Beſchwerdeführer 
eingelegte Rechtsmittel der Aggravation gegen das vom 
Land» und Stadtgerichte zu S. erlaffene Erkenntniß, wos 
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durd er mit feiner Injurienflage abgewiefen worden war, 
dur Dekret zurücdgewiefen worden if. Das Erkenntniß 
it dem Kläger am 15. Januar d. J. infinuirt worden, 
er bat das Aggravationsgeſuch am 24. Januar jur Poft 
gegeben, am 25. Januar ift daſſelbe in &. eingegangen 
* am 26. deſſ. Ps beim Land⸗ und Stadtgerichte prä⸗ 
entirt. 

Nah $. 224 des Anhangs jur Allg. Gerihtsordnung 
tritt in Anjurienfadyen für den bei der Publikation des 
Ilrtels nicht anweſenden Kläger zur Cinlegung des Aggra- 
vationggefuches die gewöbnlidhe Appellationstrifi 
ein. Dieſe Arıft iſt durch den $. 22 der Verordnung vom 
14. Dezember 1855 nicht verändert worden. 

Vergl. die Reikripte vom 7. April 1854 (Jahrb. Bd. 43 
&. 541); 16. Juli 1839 und 7. Februar 1845 
(Zabrb. Bo. 54. &. 196. Bp. 61. ©. 153.) $. 8. 
der Verordnung vom 5. Mai 1835 (Gef: Samml. 
&. 233.) und Art. 1. Num. 4. der Deklaration 
vom 6. April 1559 (Geſetz-Samml. S. 127). 

Nah $. 5. der Verordnung vom 5. Mai 1855 ift 
für Injurienfahen die Anwendung des $. 5 derſelben aus: 
drücklich ausgeihloflen worden. Die Friſt zur Ginlegung 
der Rechtsmittel in Injurienſachen muß daber nody gegen 
mwärtig nad der Allgemeinen Gerichtsordnung berechnet 
werden. 

Nah der Allgemeinen Gerihtsordnung Thl. I. Tit. 14. 
$$. 37 umd 31 begimmt für die am Sige des Gerichts nicht 
wohnbafte Partei die zehntägige Appellationdfrift erft mit 
dem Tage, an weldyem Lie Erklärung der Partei nady dem 
gewöhnlihen Kaufe der Pojien beim Gerichte eingeben 
fann. Die Zeit, welche zur Ueberſendung des Geſuchs an 
das Gericht norbivendig ift, wırd mitbin ım die kurze jehns 
tägige Friſt nicht eingerehne. Wenn audy die im $. 37. 
Zu. 14. der Projefordnung vorgefhriebene Zuordnung 
eines Devollmädtigten von Amtswegen bei der Publikation 
des Grfenntniffes nad $. 3. der Verordnung vom 5. Mai 
1835 und Num. 14. der Anftruftion vom 7. April 1839 
(Gefeg-Samml. S. 149) nicht mehr ftatt findet, fo folgt 
daraus doch nicht, daß aud die Berechnung der Friſt zur 
Einlegung der Rechtsmittel in Imjurienfadyen abgeändert 
worden fei. 
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Nah diefen Grundfägen ift von dem Kläger das fa 
tale inne gehalten worden. Das Königlihe Oberlandes: 
gericht wird daber angewiefen, dem. von dem Kläger einge: 
legten Aggravationsgeſuche ftatt zu geben und das weitere 
Verfahren einzuleiten, damit über dafjelbe durch ein Er: 
kenntniß entſchieden werden kann. 

Uebrigens bedarf die Einrichtung bei dem Lande und 
Stadtgerihte zu &., wonach daflelbe die angekommenen 
Briefe wäbrend des Winters am Abende nit mehr von 
der Poft abholen läßt, einer Abänderung, da bierdurd, wie 
der vorliegende Kall ergiebt, die Partheien ſehr leiht in ih— 
ren Rechten beeinträctigt werden fönnen. Es iſt vielmehr 
die Anordnung zu treffen, daß die Briefe täglich zweimal, 
in den Vormittagsftunden und am Abend , von der Poft 
abgebolt und nod am demfelben Tage prüfentirt werden. 

Berlin, den 26. Auguft 1843. 

An Abweſenheit des Juftizminifters. 
Der Wirklibe Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

RNuppentbal. 
An 

das Königliche Oberlandesgericht zu N. 

IV. 6263, j J. 21. Vol, 5. 

17. 

Ueber die Behandlung des fummarifchen Prozeſſes. 

An der Schrift „Preußens Rectsverfaffung und wie 
fie zu reformiren fein mödte, von E. 5. Koch,” welde 

manche zweckmäßige Vorſchläge enthält, von denen, mit 
Ausnabme einiger wenigen, die meiften übrigen böbern 
Dres ſchon früber angeregt, bereits in der Bearbeitung be: 
griffen find und, naddem fie die verfaffungsmäßigen Sta: 
dien der Geſetzgebung durdgegangen fein werden, ibrer 

Ausführung entgegen ſchreiten, finden fi auch einige Bes 

merfungen vor, die weniger das Geſetz, als die Perfonen 
treffen, deren Ausführung jenes unterliegt. 

Belonders befremdend ijt folgender Sat, Seite 245: 

„Das fogenannte mündlide Verfahren (im fum: 
nlarls 
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mariſchen Prozeffe) ift nichts meiter, als ein Inſtruk— 
tionssTermin, welder, wenn das Gericht ein Kol: 
legium ift, mit der Vorleſung einer ſchriftlichen Res 
latıon durd Einen der Richter eröffnet wird, wor: 
aufdenn alles dasjenige, was die Par: 
teien zu fagen für gut finden, von dem 
Einen der Richter zu Protofoll genommen werden 
muß. Da nun feine fchriftlihe Replik vorherge— 
gangen ift, fo erfolgt dieſe bei der Gelegenbeit, und 
der Gegner, wenn er perſönlich anweſend iſt und 
Information bat, duplizirt, fo daß dieſes Protokoll 
öfter Bogen lang wird, während deffen Abfaffung 
die andern Richter ftillfigen und Langeweile haben.” 

Wäre den alfo, fo läge im diefer Behauptung der 
Vorwurf einer gänzlichen Unfähigkeit der Referenten und 
der Vorfigenden der Deputationen für fummarifhe Sachen. 

Das Gefeg beftimmt folgendes: 
$. 56. der Verordnung vom 1. Zuni 1833: 

Ueber die mündlihen Verhandlungen wird ein Pro: 
tofoll aufgenommen, weldes enthält: 

1) die Namen der anweſenden Geridhtsmitglieder; 
2) die Namen der Partbeien und ibrer Sachwalter, 

und ob fie erfchienen find, oder nicht; 
3) den Gegenftand des Rechtsſtreits; 
4) den Gang der ftatt gefundenen Verhandlungen im 

Allgemeinen ; 
5) die Zugeftändniffe der Partbeien, deren Aufzeich— 

nung verlangt wird, fo wie diejenigen Erklärungen 
der Partbeien, deren Aufnahme das Gericht für 
erbeblicy hält. 
Diefer letztere Vermerk wird den Partheien vorge 
lefen, und dieje find mit ihrer Bemerkung über 
deſſen Faſſung zu bören. 

Einen Kommentar zu diefen $. 36. enthält das Werf 
„Der Mandats-, fummarifhe und Bagatell-Prozeß nad 
der Verordnung vom 1. Zuni 1535 und den fpäteren dar: 
über ergangenen Beftimmangen,” berausgegeben von dem 
Juſtizrath Schering, Seite 336 und lg. Art. 422—429, 
welche alio lauten: 

Art. 422. Das Protofoll über die mündliche Verband: 
1843. 9, 123. M 
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(ung nimmt der Referent auf; er bemerkt darin 
die Zugeftändniffe der Partheien, deren Aufzeihnung 
der Gegner verlangt, fo wie die Erklärungen, deren 
Aufnahme das Gericht für erbeblih hält, lieſt dies 
felben den Partheien vor und berichtigt die Faſſung, 
wenn fie dabei etwas zu erinnern finden. Wenn 
dis geſchehen, und der Rechtsſpruch erfolgt ift, trägt 
er den Inhalt des legteren in das Protofoll nad, 
legt daſſelbe am Schluß der Sitzung den Richtern 
jur Unterfchrift vor,. und arbeitet hierauf bis zur 
nächſten Sigung das Erkenntniß mit feinen Ent: 
ſcheidungsgründen aus, wobei er das Referat, das 
Protokoll über die mindlihe VBerbandlung und den 

publizirten Urtels: Entwurf zum Grunde zu legen bat. 
Art. 423. 1) Die Vorſchrift, daß die Namen der anwe— 

fenden Geridtswmitglieder in dem Protofoll mit auf: 
genommen werden follen, ſteht im Einklange mit 
dem $. 24. der Verordn. vom 14. Dezember 1535 
(Geſetz Samml. ©. 307), wonach aus den Ausfer: 
tigungen der von follegialiihen Gerichten abgefaßs 
ten Erfenntniffe die Namen der Richter erſichtlich 
fein müffen ($. 5. Num. 4. daſelbſt). Wenn gleich 
diefe Vorſchrift zunächſt nur für ſolche Berbandlun: 
gen beftimmt ift, welche vor der Deputation, alfo 
vor einem Kollegium, aufgenommen werden, fo ift 
es doch ganz zweckmäßig, wenn auch bei den Einzel: 
ribtern der Mame des Richters und des Protokoll: 
führers in der Verhandlung bemerkt wird (B. $. 62). 

Reffr. vom 8. Sptbr. 1854 Num. 1 (Zabrb. 
Bd. 44. &. 87). 

Die Namen der Gerichtsmitglieder find am zweck— 
mäßigften an der Seite der Berbandlung zu ver: 
zeichnen, der Gegenftand des Rechtsſtreits aber, fo 
wie die Namen der Partbeien in den Text des Pro 
tofolls aufzunehmen. Iſt die namentlihe Bezeich— 
nung der Gerichtsmitglieder unterlaffen, fo bat dies 
zwar feine Nichtigkeit der Verhandlung zur Kolge, 
es ſoll jedody jeder Verfioß der Art im Disziplinar: 
wege gerügt werden. 

Inſtr. vom 7. April 1839 Num. 13 GGeſetz⸗ 
Samml. S. 138). 
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Wenn für die Partbeien Bevollmächtigte erfchienen 
find, fo ift bei deren Benennung zugleid die leber⸗ 
gabe der Vollmachten, event. wo dieſelben befindlicy 
find, zu bemerken. 

Art. 424. 2) Sodann muß der Gang der Verband: 
lung in Allgemeinen angegeben werden. Sind 
z. B. beide Partheien ausgeblieben, oder ift nur 
eine erihienen, und auf Repofition der Aften ans 
getragen worden, fo wird das Ausbleiben refp. der 
Antrag kurz angeführt, und das Protofoll mit dem 
Konkluſum der Akten-Repoſition geihloffen. Iſt 
von der erſchienenen Parthei auf KontumazialBer: 
bandlung angerragen, fo braudt nur diefer Antrag 
vermerkt zu werden; melde Thatſachen für nicht 
angeführt oder fir zugeftanden erachtet werden fol: 
len, bat das Gericht zu beurtbeilen, und in dem 
Beſchluſſe Feitzuftellen. Sind endlich beide Theile 
erihienen, fo ift der mwefentlihe Anhalt der gegen: 
feitigen Erflärungen in dem Protofoll aufzunehmen. 
Der Referent muß dabei von dem Gefichtspunfte 

ausgeben, daß das Protofoll nur das Reſultat 
der Verbandlung enthalten foll, und daffelbe dem 
Referat fo anſchließen, daß es mit diefem die Grund» 
lage für die. Entiheidung bilden fanı. Gr bat 
daher 

a. nur diejenigen Erklärungen der Partheien aufzus 
nebmen, welche nad) feiner Heberzeugung oder nad 
der Anſicht des Dirigenten und der übrigen Mit— 
glieder für die Entfheidung der Sache von Erheb— 
lichkeit find. Die Allg. Geridtsordnung Thl. 1. 
Tit 10. $$. 41 flg., die Verordnung vom 14. Des 
zember 1833 $. 5. Num. 10a., die Deklaration 
vom 6. April 1839 Art. 3. Num. 1. und 4. und 
die Inſtr. vom 7. April 1839 Num. 18. werden 
ibm dabei binreihenden Anhalt gewähren. Sollte 
darliber, ob die Erklärung einer Partbei für erbeb: 
lich und deren Aufnabme in das Protofoll für notb: 
wendig zu erachten fei, oder nidyt, eine Meinungs: 
verfchiedenheit unter den Gerichtsmitgliedern obwal: 
ten, fo ijt darüber nicht etwa durch ee: “ Ä 

Ad 
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beit zu entfdeiden ; vielmehr bat der Vorfigende der 
Deputation darüber zu befiimmen, da ibm nad) $. 28, 
der Verordn. die Leitung und Schließung der Ver: 
bandlung, die Sorge für die gehörige Crörterumg 
der Sade, und die Stellung der Kragen, mitbin 
auch die Zeitung des darüber aufjunebmenden Pro: 
tokolls gebübrt. Er bat aber dabei auf die Mei: 
nung der beifigenden Richter Rüdficht zu nehmen, 
und fo wie er Kragen, welde dieje den Partbeien 
vorgelegt zu feben wünſchen, ftellen muß, eben fo 
muß er auch Erklärungen der Partbeien, welde jene 
für erbebli ‚halten, protofolliren laffen. 

Keifr. vom 24. April 1841 Num. 2. (Jahrb. 
Br. 57. S. 602). 

Bon einem Gericht war die Krage aufgeworfen 
worden: ob die von einer Partbei bei der mündlis 
hen Berbandlung abgegebenen neuen thatſächlichen 
Grflärungen aud alsdann in das Protofoll aufge: 
nommen werden müffen, wenn fie auf die von der 
betreffenden Deputation beſchloſſene Entſcheidung von 
feinem Einfluß find. Der Fall kann aber fo, wie 
er bier geſtellt ift, gar nidht vorfommen, wenn ord: 
nungsmäßig verfabren wird, inden die Aufnahme 
des Protokolls über die mündlihe Verhandlung 
dem Beſchluß der Deputation über die Entiheidung 
der Sache vorbergeben, das aufgenommene Proto— 
foll alfo erft den Partheien vorgelefen und nad) ib: 
ren Gimwvendungen berichtigt werden muß, bevor der 
Rechtsſpruch erfolgen kann. 

Heifr. vom 24. April 1841 Num. 1. GJahrb. 
Br. 57. ©. 602. 

b. Außer den erbebliben Erklärungen der Partbeien 
müſſen in dem Protofoll auch diejenigen Zugeftänds 
niffe derfelben aufgenommen werden, deren Aufzeidy 
nung der Gegner verlangt. Dies kann fih natür: 
lih nur auf ſolche Zugeftändnifle beichränfen, welde 
zur Sadıe gehören, und auf die Enticheidung der: 
felben von Einfluß find. Man bat zwar aus der 
Allgemeinheit der Faſſung des d. 36 Num. 5 fol: 
gern wollen, daß aud andere Zugeftändniffe einer 
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Partbei, wenn gleich fidy diefelben nicht auf den vor: 
liegenden Rechtsſtreit beziehen, in das Protofoll mit 
aufgenommen werden müßten, fobald der Gegner 
dies verlange, und bat fi dabei auf $. 83. Thl. 1. 
Tit. 10. der Allg. Geridtsordnung bejogen, indem 
der Gegner bierdurd ein Intereffe dabei babe, daf 
dergleihen Geftändniffe gerichtlih protofollirt wer: 
den, damit er ſich vielleicht in einem fpäteren Pro: 
jeffe darauf berufen könne. Allein eine foldye An: 
nahme würde mit der Tendenz der Verordnung — 
die bisherige übermäßige Schreiberei in den Pro: 

‚ seh-Verbandlungen zu vermindern — im Widerſpruch 
fteben, und möglicher Weile dahin führen, daß die 
Protokolle mit fremdartigen, zu dem vorliegenden 
Rechtsſtreite in feiner Beziehung ſtehenden Erklärun— 
gen überfüllt werden. Wenn ſchon im gewöhnlichen 
Prozeß dem Deputirten eine Berpflidtung der Art 
nirgends auferlegt iſt, ſo kann fie um fo weniger 
im fummarifhen Prozeßverfahren der Deputation 
jugemutbet werden. 

c. Außerdem ift es nody ratbfam, in dem Protofoll 
zu bemerken, welden Thatſachen von dem Gegner 
widerfproden worden ift, (damit bei einer et: 
wanigen fünftigen Kontumazial: Anftruftion, bei 
welcher nad $. 25. der Werord. die von der einen 
Partbei angeführten Thatfahen, denen der Geg: 
ner noch nicht ausdrüdlid widerfpro- 
hen batte, für zugeftanden erachtet werden müf: 
fen, fein Streit darüber obwalten könne, bei wel: 
ben Thatſachen ein folder Widerſpruch Statt 
gefunden babe. 

Art. 425. Sobald das Protokoll aufgenommen ift, muß 
daffelbe den Partbeien vorgelefen und nad deren 
Ginwendungen berichtigt oder vervollfiäindigt werden. 
Der Unterfhriftt von Seiten der Warteien be: 
darf es bei Verhandlungen vor der Peputation 
nicht; nur bei Einzelridtern ift dieſelbe erforderlidy. 
Verord. $.62*). Es liegt hierin eine Abweihung 

este an en EEE 

°) Neffe. vom 25. Juni 1841 Num. 2. (Ötrehlen) Vol. XII. 
100. fol. 
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von dem gewöhnlichen Prozegverfabren, indem nad 
der Allg. Gerihtsordnung jede mit einer Partbei 
aufgenommene Verhandlung von derfelben unter: 
fhrieben, oder wenn fie nicht ſchreiben kann, umter 
Zuziehung eines Beiftandes unterjeihnet erden 
muß. And. zur Allg. Geridtsordnung 9% 66— 75. 
Nah der Vorleſung des Protokolls folgt die Be: 

ratbung der Deputation und deren Beſchluß. Der 
legtere wird den Parteien von dem Borfigenden 
eröffnet und damit die Verhandlung geichloffen. *) 
Der Referent nimmt fodann das Konklufum wört: 
li in das Protofoll auf, bemerkt darin die erfolgte 
Publifation deffelben, ſchließt das Protokoll, und 
legt es den übrigen Mitgliedern der Deputation zur 
Mitunterfchrift vor. 

Art. 426. 3) Das Protofoll wird von dem Referenten 
aufgenommen, und diefer vorher von dem Vorſitzen⸗ 
den der Deputation ernannt. (Infir. 6. 32). 

Reſkt. vom 3. Auguft 1833 zu $. 36. (Jahrb. 
Br. 41. &. 465). 

Eines befonderen Protofollfübrers bedarf es dabei 
nicht, da die Anwefenbeit von noch mindeſtens zweien 
Gerihtsmitgliedern eine genügende Garantie für die 
Richtigkeit und Vollftändigkeit des Protofolls ae 
währt. 

Reffr. vom 17. September 1853 Num. 2, 
(Jahrb. Bd. 43. S. 416. Anmerf. 68). 

Es ift jedoch mehrfach getadelt worden, daß bei 
der mündlichen Verhandlung ein Mitglied der De: 
putation das Protofoll aufnehmen foll, indem dies 
den Uebelſtand berbeifubre, daß das Mitglied ent: 
weder von dem Bortrage der Partheien abgezogen 
und in feiner Aufmerkjamkeit geftört werde, wenn 
es das Protokoll während der Verhandlung nieders 

—— ———————— 

) Bei jeder Verbandlung, welche den Prozeß nicht vollſtändig 
beendiat, sollen bie Vartbeien nicht ohne einen die Kortfegung berjel: 
ben beitimmenden Befcheid entlaffen werden, 

Reife. vom 22. Kebruar 1837 (Jahrb. Bd. 49. ©. 231.) 
Neffe. vom 24. Juli 1840, (Bromberg) Vol. XIl. fol. 15. 
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reiben wolle, oder daß eine Paufe nothwendig 
jei, wenn das Protofoll erft nad) Beendigung der 
Verhandlung aufgenommen werden folle. Diele 
Bemerkung bat Vieles für fi, und es ift desbalb 
auch vom Juſtizminiſter auf den Vorſchlag einzelner 
Gerichte genehmigt worden, daß die Aufnahme des 
Protofolls einem Referendarius, einem Erpedienten 
oder Altuarius Übertragen werden fönne. 

Reiter. vom 18. Januar 1854 Num. 4 (Zahrb. 
Bd. 43. S. 416. Anm. 70). 

Art. 427. 4) Wenn in dem Audienz Termin fogleid die 
definitive Entiheidung der Sache erfolgt, fo muß 
jedenfalls der Tenor des Erfenntniffes in das Pro: 
tofoll mit aufgenommen werden. Wo es geſchehen 
fann, find auch die Entfheidungsgründe fotort bin: 
zuzufügen. Würde jedoch dadurch zu großer Auf 
enthalt entfteben, fo genügt es, wenn diefelben den 
Dartbeien blos mündlih von dem Dirigenten mit: 
getbeilt werden. (Bergl. Art 401). Es muß dann 
das Erfenntniß mit den Gründen der Enticheidung 
bis zur nächſten Sigung ausgearbeitet, und dabei 
das ſchriftliche Referat, das Protokoll über die 
mündliche Verhandlung und der publizirte Urtelsent⸗ 
wurf zum Grunde gelegt werden. Inſtr. $. 41. — 
Die Dirigenten follen ftireng darauf halten, daß 
die Abjegung des Erfenntmiffes bis zur nächſten 
Sigung erfolgt, und zu diefem Behuf die Einrich— 
tung treffen, daß das Situngsprotofoll nach befchlof: 
fener Entibeidung fogleih mit dem vollitändig abs 
gefegten Erfenntniffe zur Präfentation vorgelegt und 
dann zur Regifiratur und zum Journal abgegeben 
werde. 
N vnm 12. Novbr. 1836 (Gräff S. 638. 

Zuf. 2). 
Das Grfenntniß wird dann von den übrigen Mit: 
gliedern der Deputation unterfchrieben und hiernächſt 
ausgefertigt. 

Art. 428. Jedes Erfenntniß muß außer dem Tenor eine 
gedrängte fchriftlihe Darftellung der Thatſachen 
und eine vollftändige Ausführung der Gründe ent: 
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halten, damit in allen Fällen Har erbellt, melde 
Thatſachen der Nichter feiner Entiheiduug zum 
Grunde gelegt, welche faktifhe Verbältniffe er für 
erwieſen und unerwiefen, für erheblich oder unerbeb: 
lid angenommen, und welde Redtsgrundfäge er 
darauf angewendet hat. Allg. Gerichtsord. Thl. 1. 
zit. 15. 9. 7. und Thl. 1. Tit. 14. $. 67. Ber: 
ſtöße gegen diefe Vorſchrift follen von den böberen 
Spruchbehörden durd Verweife und Drdnungsfira: 
fen gerügt werden. 

Initr. vom 7. April 1839 Num. 17. (Gefeß» 
Samml. &. 140). 

In wie weit der Dirigent befugt fei, die von einem 
andern Mitgliede der Deputation aufgeſetzten Er: 
kenntnißgründe abjuändern oder zu ergänzen, ift 
nad denjelben Beſtimmungen wie im gewöhnlichen 
Prozeß zu beurteilen. Der Dirigent hat im diefer 
Beziehung gleiche Befugniffe, wie andere Direktoren 
und Präjidenten eines Kollegiums*); er darf daber 
in den materiellen Gründen, für welche ſich das 
Kollegium ausdrüdlib entfdhieden bat, nichts än— 
dern, und namentlid nicht etwa andere Gründe 
fubftituiren; dagegen ift er zur Bervollfiändigung 
und Ergänzung derfelben, fo wie insbefondere jur 
Berichtigung der Faſſung unbedenklich befugt. °*) 
Diefe Anſicht findet auch ibre Befiätigung in der 
Inſtruktion vom 7. April 1839 Num. 17., indem 
hiernach Mängel in der Abfaffung eines Erkennt: 
niffes von den höheren Spruchbebörden zunächſt 
gegen den Urtheilsfaſſer, in subsidium aber gegen 
den Dirigenten gerügt werden follen ; der Dirigent 
muß daher auch befugt fein, dergleihen Mängel zu 
befeitigen. 

Art. 429. Bei der Abfaffung des Erfenntniffes ift mit 

*) Reife. vom 8. April 1836 (an den St. G. Rath 2. in Bree- 
lau) Vol. IX. fol, 51. 

2) Reifr. vom 13. Dftober 1838, (Marienwerder) ©. 12, fol. 63. 
Neffe. vom 14. November 1841 (an den D. 2. ©. Rath P. zu 
Aranffurt) O0. 12 fol. 79, 
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Rückſicht auf die Vorfhriften des $. 5. Num. 4—7. 
und der 69. 23 und 24. der VBerordn. vom 14. De: 
jember 1835 folgende Korm zu wählen: 
In der fummarifhen Prozeßſache des ıc. zu D. 
wider dem ꝛc. zu D. 

bat die Deputation des ꝛc Gerichts für den 
Mandats: und fummarifhen Prozeß in feiner 
Sigung vom .. . „ an weldyer Theil genom⸗ 
men baben 

MN. N. Präfident, Dirigent, 
MN. N. Räthe und Affefloren, 

den Alten gemäß für Recht erlannt, daß u. f. w. 
Es folgt fodann der tenor des Erkenntniſſes, und 
befonders abgefeßt die Gefdichtserzählung und die 
Gründe der Entſcheidung. 

Inftr. vom 7. April 1839 Num. 45. (Gefep: 
Samml. &. 150). 

Die frühere Sitte, die Entfheitungsgründe durch 
die Kaffung „daß, da ꝛc.“ dem tenor einzuverleis 
ben, ift von dem Auftizminifter bereits in älteren 
Reffripten mehrfach getadelt worden,?) und verbies 
tet fich jetzt durch die Vorſchrift der Inftruftion 
vom 7. April 1839 Num. 17. infofern von felbit, 
als der Grfenntnißformel allemal eine geſchichtliche 
Darftellung der dem Prozeß zum Grunde liegen: 
den Thatſachen beigefügt werden muß. 
Daß in den Fällen, wo früher nad der Allg. 

Gerihtsordnung Thl. I. Tit. 28. der Exekutiv⸗Pro⸗ 
zeß Statt fand (Art. 223), die üblich gewefene Gr: 
fenntnißformel „bei Wermeidung der im Grefutiv: 
Prozeß zuläffigen Erefution” jegt nit mehr ans 
wendbar fei, iſt ſchon in dem Reffript vom 19. 
September 1835 (Jahrb. Bd. 44. &. 89.) ange 
deutet worden, und ergiebt fi aus der durch die 
Verordn. vom 1. Zuni 1833 erfolgten Aufhebung 
des Exekutiv-Prozeſſes von felbft.” 

°) Reife. vom 9. Auguft 1833, E. 41. Vol, 1. fol. 50, 
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Bon einem Repliziren und Duplisiren, von einer fchrift: 
lihen Anftruftion des Prozeffes im Wrotofolle über - die 
mündliche Verhandlung, ift im Gefege und in der dazu er: 
tbeilten Inſtruktion überall nit die Rede. In der Num— 
mer 5. des $. 36. ift mur die Aufnahme deffen gemeint, 
was nicht bereits in der fhriftliden Klage und im der 
ſchriftlichen Beantwortung vorgefommen, und doch für die 
Entſcheidung von Erbeblichkeit ift, weil das Erfenntniß in 
dem Referate und in dem Protokolle feine Be 
gründimg finden muß. WBollftändige YAuslaffungen des 
Klägers oder des Verklagten follen nicht in das Protofoil 
aufgenommen werden, fondern nur Thbatumftände, die 
der Richter bei der Abfaffung des Beweis-Reſoluts oder 
des Erkenntniſſes, nad der näbern Anleitung des 6. 29. 
und 50. der Inftraftion vom 24. Zuli 1853 zu jener Ber: 
ordnung, zu berüdjichtigen verpflichtet ift. 

‚ Der Quftijminifter darf von der Einfiht der Ge 
richte erwarten, taß bereits in diefer Weife verfahren wor: 
den ift, und da$ ſich nie Referent oder Deputirter dazu 
bergegeben haben wird, den Protofollführer der Partheien 
und deren Anwalte zu maden. Wo dies aber dennod 
geihehen fein ſollte, haben ſich die Gerichte fortan nad 
der vorftebenden Anweifung zu achten; die Dirigenten der 
ſummariſchen Deputationen aber haben die Partbeien und 
Quftizs Kommifarien in gebübhrender Ordnung, ingleichen 
ftrenge darauf zu halten, daß die Vermerke in abgeſon— 
derten, mit brfonderen Nummern zu verfehenden, zunächft 
dem Gange der Klage folgenden Sägen in das Protos 
foll aufgenommen werden, um alles Replijiren und Dus 
pliziren ſchlechterdings unmöglich zu madhen. Daß bei jes 
dem diefer Sätze, er mag vom Kläger oder Verklagten 
aufgeftellt fein, die Erklärung des Gegners, wenn er eine 
abweichende Erklärung abzugeben bat, fofort mit aufge: 
führt werden muß, verftebt fih von felbit. Seder Sag 
muß als das Ergebniß der mündlichen Verhandlung völ: 
lig abgeichloffen für fih da ſtehen. Darum ift, wo es 
nur immer mögli ift, aud darauf zu halten, daß das 
Protokoll von dem Referenten felbit aufgenommen werde, 
der, mit den Vorverhandlungen vertraut, am beften im 
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Stande ift-, fur; nnd Har die Vermerke zu faflen, deren 
Aufnahme nothwendig erfcheint. 

Berlin, den 19. Juli 1843. 

Der Suftizminifter. 
Mübler. 

An 
fänmtliche Gerichtsbebörden in ben —— 
in welchen die Verordnung vom 1. Juni 1833 
über den Mandats-, den ſummariſchen und den 

Bagatell⸗Prozeß Gefekestraft bat. 

1. 3240, Zandredyt 35. Vol. 14. 

18. 

Ueber die Abhaltung der Lizitationss Termine im 
Subhaftations-Prozeffe. 

(Allg. Geridytsordnung Thl. I. Tit. 52 $. 37.) 

Der 6. 37. Tit 52. Thl. I. der Allg. Gerihtsordnung 
ſchreibt vor: 

„Zur Abgabe der Gebote und zum KLizitiren felbft 
ift der ganze ıc. Tag beſtimmt, fo, daß die Lizita— 
tion an diefem Tage allenfalls des Nachmittags, 
wenn fie entiveder am Vormittage nit hat abges 
ſchloſſen werden können, oder fi alsdann erft neue 
Zizitanten melden, mit Zuziehbung der $. 34. ber 
nannten Perſonen und der bis dabin noch nicht 
abgeftandenen Lizitanten fo lange fortgefegt werden 
muß, bis nnr Ein Meiftbietender verbleibt und die 
übrigen abftehen. Nah ſechs Uhr Abends und 
noch mehr nah gänzlihen Umlaufe des Termins 
fönnen neue Gebote niht anders ald mit Einwilli— 
gung fämmtlicher Intereffenten, den Meiftbietenden 
mit eingefhloffen, zugelaffen werden.” 

Die Verordnung Über die Subbaftation vom 4. März 
1834 (Gefeß- Sammlung S. 39) hat zu dieſem $.pben 
der Allg. Gerihtsordnung nur folgende Beſtimmung bins 
zugefügt: 
$. 10. „Neue Bieter werden nah 6 Uhr Abends über: 
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haupt nidyt mehr zugelaffen. Auch fließt der De: 
putirte mit diefer Stunde den Termin, wenn nad 
gefchebenem Aufruf fein Mebrgebot erfolgt.” 

Diele Vorſchriften werden nicht immer pünftlih be 
folgt: Es find Fälle vorgefommen, daß einzelne richter: 
libe Beamte die Pflichtvergeffenheit fo weit getrieben ba 
ben, erfi gegen 5 Uhr Nadmittags im Termin fidy einzu: 
nden und, ohnerachtet die Mebrzabl der Kaufluftigen ſtch 
don entfernt batte, den Lizitations-Termin noch abzubal: 
ten und den Adjudikations-Beſcheid abzufaſſen. 

Der Auftizminifter hat fi bierdurd ſchon früher ver: 
anlaft gefunden, die Gerichtsbehörden zur pünktlichen Ber 
folgung der vorſiehenden gefeglihen Vorſchriften anzjus 
weifen. 

Allgemeine Verfügung vom 16. Mai 1839 (Zahrb. 
Br. 53 &. 361 —363). 

Es ftelle fi dabei zugleich als ein weſentlicher Lehel: 
ftand heraus, daß die Verlegung der Vorſchrift des an: 
geführten $. 37 mit feinem befonderen Präjudiz verbun: 
den it. 

Seine Majeſtät der König haben deshalb auf Grund 
einer fpeziellen Beſchwerdeſache befoblen, die Frage: 

in wie fern an eine folde Verlegung die Nichtigkeit 
des Verfahrens zu knüpfen, oder fonft zu mebrerer 
Sicherung der Intereffenten der Betheiligten jene Bor: 
Schrift abzuändern fein möchte ? 

in näbere Erwägung zu nehmen und zur legislativen Bes 

ratbung zu bringen. 
Zur Vorbereitung derfelben werden die fämmtlidyen 

Königlihen Landes: Zuftiz.Kollegien in denjenigen Landes: 
tbeilen, in welden die Allgemeine Geridytsordnung Ges 
fegeskraft hat, die Königlichen Stadtgeridhte zu Berlin, 
Breslau, Königsberg, und die Lands» und Stade 
gerichte zu Magdeburg, Stettin, Pofen und Mün— 
fter vorab aufgefordert, ſich über diefen Gegenftand gut: 
achtlich zu äußern und die Vorſchläge einzureichen, melde 
fie vom praftiiben Standpunfte aus ale Mopdifilation des 
angeführten $. 37., in Verbindung mit $. 10. der Verord⸗ 

nung über den Subhaſtations-Prozeß vom 4. März 1854, 
für zweckmäßig eradten. 
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Es ift dabei insbeſondere zu berüdfichtigen, daß die 
zum Lizitationstermin zu wählende Tageszeit nicht zu kurz 
fein darf, daß diefelbe aber auch dem bietungsluftigen Pub: 
liftum bequem fein muß, und daß ein beftimmter Zeitabs 
ae für die Zulaffung neuer Bieter immer nothiwendig 

eibt. 
Die Berichte werden binnen drei Monaten erwartet. 
Nah der Anſicht des Juſtizminiſters würden etwa 

folgende Beftimmungen feftzufegen fein. 
1) Der Termin zur Lizitation wird auf die Zeit von 3 

bis 5 Uhr Nachmittags fefigefegt. Bis um 3 Uhr 
muß die Prüfung der Förmlichleiten beendigt und die 
Aufftellung der Kaufbedingungen erfolgt fein, fo daß 
mit deren Vorleſung das Kizitationsgefhäft um 3 Uhr 
eröffnet werden kann. 

Die Belhränfung auf bie Nahmittags » Stunden 
bat das Gute, daß dadurd die Zeit zu Kollufionen 
zwiſchen den Lizitanten abgekürzt wird. 

2) Nah 5 Uhr werden feine neue Bieter weiter zugelafs 
fen, auch fchließt der Deputirte mit diefer Stunde 
den Termin, wenn nad vorgängigem Aufruf Fein 
zn von Seiten ber een Bieter weiter 
erfolgt. Ä 

5) Erfolgt ein ſolches Mebrgebot, fo wird daffelbe zwar 
angenommen und niedergefhrieben, der Aufruf jedody 
unmittelbar darauf wiederholt, und wenn bis zur Aufs 
forderung „zum dritten mal” fein neues Gebot er: 
folgt it, der ſubhaſtirte Gegenftand dem Meiſtbieten⸗ 
den zugeſchlagen und damit der Lizitations-Akt ge: 
endigt. 

4) Nah 6 Uhr wird auch von einem frühern Bieter 
fein Mebrgebot weiter angenommen. 

5) Kinder fi der Deputirte nicht pünftlid um 3 Uhr 
im Termin ein, fo ift die Verbandinng nidtig; es 
wird ein neuer Termin anberaumt und der Deputirte 
it obne Zulaffung eines Prozeffes anzubalten, die 
Gebübren des frufirirten Termins, die den erſchiene— 
nen Kaufluſtigen unnüg verurfadhten Koften und die 
Koften der neuen Borladungen aus eigenen Mitteln 
zu erftatten. 
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6) Dem Ertrabenten der Subhaftation fteht es frei, eine 
Summe zu beftimmen, unter weldyer fein Gebot an 
genommen werden fol. Macht er von diefer Befug- 
niß Gebraud, fo ift diefe Summe in den Öffentlichen 
Belanntmadhungen und den ſpeziellen Benachrichti— 
gungen an die Hopotbefengläubiger zur Kenntniß der 
Kaufluftigen zu bringen, und es darf alsdann fein 
Gebot unter diefem Preife zum Protokoll angenommen 
werden. 

Berlin, den 3. Juli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Muübler. 

Un 
fänmtliche Köntgl. Landes: Ruftiz-Rollegien in benje: 
ee gr Xandesibeilen, in weichen die Allgemeine Ges 
richtsordnung Sefegertraft bat, an die Königlichen 
Etadtgerichte zu Berlin, Breslau, Königsberg und 
die Land» und Stadtgerichte zu Magdeburg, Stet— 
tin, Polen und Münfter. 

I. 2919. S. 55. Vol. 9. 

19. 

Patrimonialrichter find nicht befugt, Handlungen 

freiwilliger Gerichtsbarfeit, welche der Gerichtsherr 

oder Gerichtseingefeffene mit einer der Gerichtsbars 

feit des Parrimonialrichters nicht unterworfenen 

Perfon vornehmen, außerhalb des Gerichtsfpren- 

gels an ihrem Wohnorte aufjumehmen. 
(Allg. Gerichts. Ordnung Thl. U. Tit. 2. $. 10. und Anh. $. 419.) 

Dem Patrimonialgerihte D. wird auf den Bericht 
vom 21. v. M. eröffnet, daß der Quftigminifter mit der 

Verfügung des Königlichen Oberlandesgeridts zu N. vom 
13. 9. M. fi nur einverftanden erklären fann. 

lieber den Ort, wo eine Handlung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vorgenommen werden darf, und über die 

Folgen der lleberſchreitung des Gerichtsiprengels enthält 
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der $. 10, Tit. 2. Thl. II. der Allgem. Gerichtsordnung 
die leitenden Grundſätze. 

Er lautet: 
„Der Drt, wo die Handlung vorgenommen wird, und 
ob es an gewöhnlidher Gerichisftätte oder in einem 
Privathauſe geſchieht, macht im Anſehung der Güls 
tigkeit keinen Unterſchied. Auch ſchadet es der Kraft 
der Handlung am ſich nicht, wenn der fie vorneb: 
mende Richter aus feinem Gerichtsſprengel heraus 
und in einen fremden übergegangen ift. Doch wird 
derjenige Richter, welder ohne Noth und erbeb: 
line Urſachen einen Aftus in einem fremden Ges 
richtefprengel vorzunehmen fih angemafßt bat, nad 
näberer Beftimmung der Gelege nicht nur feiner Ge: 
bübren verluftig, fondern er bat auch willführliche fig: 
falifche Strafe verwirft (Allgem. Landrecht Thl. 1. 
Tr. 12. 66. 73 — 81. Th N. Tir. 17. $. 60.)” 

Der $. 60. Tit. 17. Thl. II. des Allg. Landrechts be: 
ftimmt:; 

„Hat ein Richter eine Handlung, zu welder er an 
fi) befugt ift, außer feinem Gerichts: Sprengel vor; 
genommen, fo ift nah den Vorſchriften des 12. Ti— 
tels im 1. Theile 88. 75. und fig. zu verfahren,” 

und bier verordnet $- 75: 
„Nimmt der Nichter eine ſolche Dispofition in einem 
fremden Gerichtsbesirfe auf, fo verliert diefelbe zwar 
dadurd nichts an ihre Gültigkeit ;” 

$. 74. „der Richter aber, welder die Grenzen feiner Qu: 
risdiktion überfchritten bat, muß dem Richter dee 
Drts oder Bezirks die erhobenen Gebühren ber: 
ausgeben und eben fo viel dem Fiskus zur Strafe 
entrichten.” 

Das Patrimonialgeriht D. befigt in der Stadt T. feine 
Qurisdiktion und ift daber nicht befugt, Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Stadt T. aufzunehmen. 

Gine Ausnahme von diefer Regel findet nur ftatt: 
1) im Kalle der Notb, wenn 5. B. der gebörige Richter 

abweſend oder verbindert iſt ꝛc.; 
$. 10. Tit. 2. Thl. II. der Allg. Gerichtsordnung. 

2) wenn erbeblihe Urfachen vorhanden find, 
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ebendafelbft, 
und 3) wenn der Gerichtsherr Geſchäfte der willfübr: 
lien Gerichtsbarfeit vor feinem Quftitiarius vollzie- 
ben will. 

$. 419. des Anbangs zur Allgem. Gerihtsordnung. 
Zu Eu erheblichen Urſachen zu 2. zählt der Juſtizminiſter 
den Fall: 

wenn der Patrimonialrichter außerhalb feines Gerichts: 
Sprengels wohnt und Gingeleffene feines Gerichts ſich 
in feinem Wobnorte zur Aufnahme einer Handlang 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor ibm einfinden. 

Reſtript vom 26. April 1832. Jahrb. Bd. 40. ©. 185. 
Der Fall zu 3. beſchränkt fih auf Geſchäfte, die der 

Gerichtsherr vollziehen will. 
Es läßt fi aber nicht rechtfertigen, die Fälle zu 2 

und 3. fo weit auszudehnen, daß dergleihen Geſchäfte auch 
dann außer dem Gerichts: Sprengel aufgenommen werden 
dürfen, wenn ein Geridhts:Eingefeffener oder der Gerichts: 
berr ein Gefhäft mit einer nicht unter der Geridhtsbarfeit 
des Patrimonialrichters ftehenden Perfon vornehmen will. 

Damit ftimmt aud das Reſkript vom 3. März 1807 
(Matthis Br. 4 S. 96.) überein, aus weldem der 
8. 419. des Anbangs entnommen if. Es wurde durd 
die Krage veranlaft: 

ob der Quftitiar außerhalb des Gerichts: Sprengels 
eine Spezial: Bollmadht des Geridtsbern — 
alfo eine einfeitige Erklärung — aufnehmen dürfe ? 

Der Quftizminifter kann ſich nicht veranlaßt finden, ben 
Befugniffen der Patrimonialgerihte eine Ausdehnung zu 
geben, welhe den Redten der ordentliben Ge: 
rihte des Dres Cintrag thun würde. 

Berlin, ben 12. Juli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An 
das Patrimonialgericht zu D. 
1. 2969. F. 10. Vol. 3. 
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20. 

Verpflichtung der Kreis⸗Juſtizraͤthe zur Anzeige von 
Todesfällen erimirter Perfonen an die Dbergerichte. 

Der $. 4. Num. 2. der Verordnun vom 30. No: 
vember 1833 (Gefeg « Sammlung &. 297. und flg.) legt ‚den Kreis: Zuftizräthen die Pflicht auf: 

alle Todesfälle erimirter Perfonen, welde ibnen die 
Orts⸗Geiſilichen anzuzeigen haben, fo ſchleunig als 
möglich zur Kenntniß des Oberlandesgerichts zu bringen. 
Nah der gemeinfhaftlichen Verfügung des Juftizminis 

ſters und des Herrn Finanzminifters vom 26. September v. 5. und dem $. 2. der darin in Bezug genommenen 
Zuſammenſtellung (Jahrb. Bd. 60. S. 363.) ſollen in 
Zufunft die Gerichte in die Erbihaftsftempel:Tabellen nur 
eintragen: 
a) alle Sterbefälle, in denen der Erblaffer ein Zeftas ment oder eine andere legtwillige Verfügung errichtet 

bat, fie mögen erbſchaftsſtempelpflichtig fein oder nicht, 
d un 

b) die Sterbefälle, in denen die geſetzliche Erbfolge ein: 
tritt, nur in foweit, ale fie erbſchafts ſtempelpflich⸗ 
tig find; wogegen die Gerichte hinfichtlich der nicht erbſchaftsſtempelpflichtigen Erbfälle diefer Art von der 
in der Inftruftion vom 5. September 1811 vorge 
fhriebenen Aufnahme in die Erbſchaftsſtempel⸗Tabell⸗ 
entbunden werden. 

Die letztere beſchränkende Beſtimmung hat zu der An— frage Veranlaſſung gegeben: 
ob die Kreis-Juſtizräthe fernerhin, wie früher, alle durch die Orts-Geiſtlichen zu ihrer Kenntniß gelangte 
Todesfaälle eximirter Perfonen dem Oberlandesgericht 
anzuzeigen haben, 

oder 
bie Anzeige nur ia den nad) den obigen Vorſchriften ju a und b. in bie Erbidaftsftempel: Zabellen auf: 
zunehmenden und ſolchen Sterbefällen erimirter Per: 
fonen erfolgen fol, wo Minorenne fonkurriren, eine 

1843, Heft 123. N 
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Siegelung erfolgt oder eine Nachlaß⸗-Regulirung be: 
antragt worden ilt? 

Diefer Zweifel wird bierdurd dahin erledigt, 
daß auch für. die Folgezeit die Kreis: Juftizräthe nicht 
blos die in der legteren Alternative bejeihneten To: 
desfälle, ſondern alle zu ihrer Kenntniß gelangende 
Sterbefälle erimirter Perfonen ihres Sprengels dem 
Dberlandesgerichte anzuzeigen haben. 

Daf die Kreis: Tuftizäthe von diefer ihnen früher ob: 
gelegenen Verpflihtung durdy die oben angeführte Verfü— 
gung vom 26. September v. 3. nicht baben entbunden 
werden follen, ergiebt fih {bon aus der Kafluug des letz— 
ten Abfages des 9. 50. der jener Verfügung beigelegten 
Zufammenftellung, wo es beift: 

„An die von den Dberlandesgeridhten und Pupillen— 
Kollegien felbft zu führenden Erbihaftsftempel » Zabel: 
len werden alle Todesfälle derjenigen Perfonen, welde 
ihren Gerichtsſtand bei ihnen gebabt haben, auf Grund 
der ihnen zufommenden Zodtenliften, Berichte der Un— 
tergerichte und fonftigen Anzeigen aufgenonmmen.” 

Die unbeſchränkte Anzeige aller in den Gerichtsipren= 
geln der Kreis:Zuftizrätbe fi ereignenden Sterbefälle eris 
mirter Perfonen ift auch deshalb unerläßlid, weil 

1) 

2) 

die Obergerichte feine Tertial Todtenliſten von den Orts: 
Geiftlihen erhalten, die Untergerichte dadurch nur zu fpät 
Veranlaffung nehmen, ſich die Tabellen: Nummer 
des Obergerichts zu ertrabiren, Leßteres daber außer 
Stand gelegt ift, fofort die Ermittelung der Stem— 
pelflicptigkeit dur Ginforderung des Nachlaß: Inven= 
tariums zu bewirfen, und weil 
bei den Dbergeridhten, als den fompetenten Nachlaß: 
bebörden erimirter Perfonen, oft nad langen Jahren 
Auskunft und Legitimationg = Befheinigungen nach— 
gefucht werden, deren Ertbeilung, wo nicht unmöglich, 
doch fehr fchwierig fein würde, wenn den Obergerich— 
ten mit den Todes: Anzeigen von Seiten der Kreis— 
Juſtizräthe jede Nachricht über die zur Zeit des To— 
des vorbanden geweſenen Verwandten und mutbmaßs 
lihen Erben des Verftorbenen feblte. 

Die dur die Verfügung vom 26. September v. 3. 
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beabfichtigte Erleichterung für die Obergerichte befteht hier⸗ 
nah nur darin, daß in der Reinſchrift der an die Provin« 
jial- Steuer: Bebörde einzureihenden Zertial- Erbidaftsftem: 
pel: Zabellen die in der gedachten Verfügung von der Auf: 
nahme in die Tabellen ausgenommenen Erbfälle weggelaf 
fen werden. - 

Berlin, den 8. Augnft 1843. 

An Abwefenbeit des Juſtizminiſters. 
Der Wirklide Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

RNuppentbal. 

Un - 

bie Königlichen Kreis: Yuftizräche und die Königs 
lichen DObergerichte, in deren Departements Kreiss 
Juſtiztäthe angeftellt find. 

I. 3525. 0. 148. Vol, 2. 

21. 

Reglement für das Verfahren bei dem Königlichen 
Ober⸗Cenſur⸗Gericht. 

Die Verordnung über die Organiſation der Genfurbes 
börden vom 25. Kebruar d. 3. (Gefep: Sammıl. &. 31.) 
fchreibt im $. 14. vor: 

daß die näheren Beltimmungen wegen des Verfah— 
tens vor dem Dber: Eenfur:Gericht einem befondern 
Reglement vorbehalten bleiben, weldyes der Zuftijmis 
nifter, im Einvernehmen mit dem Minifter des Ins 
nern, zu erlaffen babe. 

An Kolge diefer Allerhöchſten Borfchrift erhält das Kö— 
niglide Dber: Genfurs Gericht über das von demfelben zu 
befolgende erfahren die nachitehenden Anweifungen: 

I. Allgemeine Bellimmungen. 

6.1. Das Ober-Cenſur⸗Gericht bat in den feiner 
Amtswirkfamkeit zugewiefenen Ungelegenbeiten nie von 
Amtswegen, fondern nur auf den Antrag einer betbeiligten 
Privat⸗ Parthei oder des Staats-Anwalts einzuſchreiten. 

$. 2. Jedem Erkenntniffe des —— 
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muß ein ſchriftliches Verfahren vorausgeben, in welchem 
1) über die Anträge der betbeiligten Privat : Partei, 

der Staats: Anwalt, 
oder 2) über die Anträge des letztern, bie dabei bethei— 

ligte Privat-Partei zu bören ift. 
$. 3. Das Verfahren ift in der Regel auf eine 

Schrift und eine Gegenfhrift zu befchränfen. 
Außer dem Kalle des $. 11. ift jedoch das Ober⸗Cen⸗ 

fur: Geriht befugt, nad Umftänden einen nocdhmaligen 
Schriftwechſel zu geftatten. 

$. 4. Jede Erklärung, zu welder der Staats: An: 
walt oder die Privat: Partei von dem Ober⸗Cenſur-Gericht 
aufgefordert wird, muß binnen einer angemeflenen präffu: 
ſiviſchen Frift abgegeben werden, melde das Ober⸗Cenfur⸗ 
Gericht in der Verfügung ausdrüdlih zu beſtimmen bat. 

Eine Verlängerung biefer Frift findet nur in Källen 
unbedingter Nothwendigkeit Statt. 

$. 5° Die Tharfahen, auf welde in der Gegenaus 
führung nicht geantworter wird, find für jugeftanden, nicht 
angefochtene Urkunden und Schriften für anerfannt, nicht 
angebrachte Einwendungen für ausgeſchloſſen zu erachten. 

8. 6. Die Entfheidungen des Dber-Eenfur-Geridts 
erfolgen auf den fchriftlihen Vortrag zweier Referenten. 

Form der Enticheidungen. 

$. 7. Im Eingange der Entfheidungen find die beim 
Beſchluß anmwefenden Mitglieder fiets namentlid anzufüh— 
ren. Die Akten: Eremplare der Entſcheidungen find vom 
Präfidenten und den anwefenden Mitgliedern zu unterzeich— 
nen. Die Ausfertigungen, weldye dem Staats:Anwalt und 
der Privat: Partbei zu ertbeilen find, werden nur vom 
Präfidenten unterfchrieben. 

Anfinuation ber Verfügungen und Entfcheidungen. 

$. 8. Die Anfinuation der Verfügungen und Er: 
fenntniffe des Dber:Eenfur-Gerichts erfolgt in Berlin durch 
den bei demfelben angefiellten Boten, in den Provinzen 
und im Auslande entweder dur die Poft oder durch Re 
quifition der betreffenden Gerichtsbehörde. 
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11. Befondere Beftimmungen. 

Beichwerden über verfagte Druderlaubnif. 

8. 9. Den Beihwerden der Berfafler, Redakteure 
oder Verleger von Schriften über die Seitens der Gen» 
foren oder der Dber: Präfidenten erfolgte Werfagung der 
Druckerlaubniß — $. 11. zu 1. der Verordnung vom 
23. Februar 1843 — muß das Eenfurftüd mit dem Dris 
ginal» Vermerk des Genfors über das verfagte Imprimatur 
und, wenn die Sache bereits im erfter Inſtanz von dem 
Dber: Präfidenten entſchieden ift, auch dieſe erfte Entſchei— 
dung im Driginal beigefügt fein. 

Antrag auf ein zu erlaffendes Debits- Verbot. 

$. 10. Der Antrag des Staats:-Anwalts auf ein vom 
Dber:Cenfur:Gericht zu erlaffendes Debits:Berbot — $. 11. 
Num. 2. der Verordnung vom 23. Februar 1843 — ift 
durd Beifügung der betreffenden Schrift und durch Ans 
abe der Gründe, aus weldyen er diefelbe als gefährlich 
Für das gemeine Wohl eradtet, zu begründen. 

$. Gradtet das Ober -Gentar. Gericht den Ans 
trag für nicht geredutfertigt, fo hat es den darüber gefaßs 
ten Belhluß dem Staats-Anwalt ſchriftlich zu eröffnen. 

$. 12. Hält das Dber » Genfur:Geridyt dagegen den 
Antrag für gerechtfertigt, fo bat daffelbe die von dem 
Staats: Anwalt eingereihte Klage, und zwar, wenn die 
Schrift im AInlande oder in einem deutſchen Bundesftaat 
erſchienen ift, dem Verleger, fonft aber einem dem aus 
ländifhen Verleger von Amtswegen zu beftellenden Mans 
datar zur Gegenausführung mitzutbeilen. 

Geſuch auf Ertheilung ber Debits-Erlaubnif. 

$. 135. Die Gefude, in melden die Ertbeilung der 
Debits : Erlaubniß nad $. 11. zu 3. der Verordnung vom 
23. Februar 1845 beantragt wird, find mit den Schriften 
felbft dem Staats:Anwalt mitzutheilen, um feine Erklärung 
abzugeben. 

Nah deren Eingang ift der Beſchluß über das Ge: 
ſuch zu faffen. 

Wieder-Entziehung berjelben. 

9.14. Wird die Wiederentjiehung einer ſolchen Debitss 
..- 
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Grlaubniß, wie in der Regel nur bei Zeiſchriften vorkommen 
kann, vom Staats:Anwalt beantragt, fo ift vor der Ent: 
fheidung derjenige zu bören, auf deflen Gefuh die Des 
bitserlaubniß früber ertheilt worden war. 

Verluſt des Privilegiums oder der Konzeffion zur Herausgabe einer 
Zeitung ıc. 

§. 15. Der Antrag des Staats: Anwalts auf Ent: 
ſcheidung uber den Verluft des Privilegiums oder der Kon: 
zeffion zu einer Zeitung oder andern Seitfchrift, oder über 
die Zurüdnabme der dem Redakteur einer privilegirten 
Zeitung ertheilten Beftätigung, oder über die Entfernung 
des Redakteurs einer konzelfionirten Zeitung oder Zeit—⸗ 
fhrift — $. 11. zu 4. der Verordnung vom 25. Kebruar 
1845 — muß durch eine vollftändige Klagefehrift begrüns 
det werden. 

$. 16. Hält das Dber: Genfur:Geriht nad ftattges 
fundenem ſchriftlichem Verfahren ($. 2.) eine Beweisauf; 
nabme für erforderlid, fo ift ſolche durch die gewöhnlichen 
Gerichte nad Vorſchrift der für den Bereich derfelben gel: 
tenden Prozefgefege zu veranlaffen. 

$. 17. Nah dem Abihluß der Sadye wird ſowohl 
dem Verklagten, als dem Staats-Anwalt eine kurze prä: 
kluſiviſche Friſt zur Einreihung etwaniger Rechtsausfüh— 
rungen gewährt. 

Verluſt der Gewerbeberechtigung zum Buchhandel oder zur Buch— 
druckerei. 

$. 18. Auf den Verluſt des Rechts zum Gewerbe 
bes Buchhandels oder. der Buchdruderi — $$. 5. und 
11. zu 5. der Verordnung vom 23. Febrar 18435 — fann 
nur auf den Grund einer förmliden Unterſuchung erfannt 
werben. 

$. 19. Die Eröffnung der Unterfuchung gegen den 
Angeſchuldigten bat der Staats:-Anwalt bei dem Dber:Eens 
fur-Geriht zu beantragen. 

$. 20. Findet das Ober: Genfur: Bericht den Antrag 
begründet, fo veranlaßt es die Führung der Unterfuhung 
durh das in Ilnterfuhungen gegen den Angeſchuldigten 
überhaupt fompetente Gericht und entſcheidet nach Eingang 
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der -Alten und nad erforderter Grflärung bes Staats: An⸗ 
walts. 

Berbot des Debits ſämmtlicher Verlage: und Kommiſſions-Artilel 
einer ausländiſchen Buchhandlung. 

$. 21. Soll das Verbot des Debits ſämmtlicher 
Verlags: und Kommiffions : Artifel einer ausländiſchen 
Buchhandlung — $. 11. zu 6. der Verordnung vom 23. Bes 
bruar 15435 — beantragt werden, fo muß der Staats:Ans 
walt nachweiſen, daß die geſetzlich vorgeſchriebene VBerwars 
nung erfolgt jei, jo wie, daß die betheiligte Buchhandlung 
por und nad der Beriarmung verwerflihe Schriften im 
Inlande verbreitet habe. 

Koftenfreibeit. 

$. 22. Die Verfügungen und Entideidungen des 
Dber:Cenfur-Gerihts erfolgen ftets ftempel: und foftenfrei. 

Eben fo follen in den Fällen der $$. 15 bis 20. von 
den requirirten Gerichten für die bei ihnen aufgenommenen 
Verhandlungen weder Stempel noch Gebühren, vielmehr 
nur Kopialien und andere baare Auslagen gefordert wer: 
den. Zur Erftattung der leßteren bat das Dber: Genfurs 
Geriht den Angeklagten, falls derfelben iu der Hauptſache 
fhuldig befunden wird, zugleich zu verurtbeilen. 

Schlußbeſtimmung. 

6. 23. Sollten ſich im Laufe der Zeit Ergänzungen 
oder Abänderungen des gegenwärtigen Reglements als 
wünſchenswerth oder nothwendig ergeben, fo hat das Ober: 
Genfur:Geriht ſolche zu beantragen. 

Berlin, den 1. Juli 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

Das vorſtehende Reglement wird — zur Kennt: 
niß der Gerichtsbehörden gebradt. 

Berlin, den 5, Juli 1843, 

Der Suftizminifter. 
Mühler. 

I. 3004. U. 2. Vol, 4. 



200 

22. 

Statut des SterbesKaffens Vereins für die Juſtiz⸗ 
beamten im Departement des Königlichen Ober- 

landesgerichts ‚zu Breslau. 

a. Statut. 

$. 1. Die Königlihen Juftizs Beamten im Bezirk 
bes Dberlandesgerichts zu Breslau, wie folder am 1. Za= 
nuar 1842 begrenzt worden, treten zu einem Vereine zus 
fammen, der den Zweck bat, bei dem Tode eines Mitglies 
des eine gewiſſe Summe zur Beftreitung der Beerdigungss 
und Zrauerfoften zu zahlen. 

$.2. Zu Mitgliedern diefes Vereins werden, mit 
Ausihluß der Boten, Grelutoren, Gefangenaufieber und 

- aller Unterbedienten diefer Kategorie, nur etatsmäßige rich: 
terlihe und nicht richterliche Beamte, auch anftellungsbe: 
rechtigte Didtarien, welche am 1. Januar 1842 fi im 
aktiven Zuftizdienfte befanden, oder künftig im Bezirf des 
Königlichen Oberlandesgeridhts, wie folder zur Zeit begrenzt 
wird, angeftellt werden, und das 65. Lebensjahr nicht über: 
ſchritten haben, ohne Beſchränkung der Zahl angenonımen. 

. 9. Bei Aufnahme in diefen Verein ift der Nach— 
weis des Befundbeitszuftandes durch ein Atteft eines prafe 
tifchen Arztes, dem der Aufzunehmende hinſichtlich feiner 
Gefundheit und Körperbefhaffenbeit befannt ift, und in Er— 
mangelung eines folhen Arztes durd das Atteft eines KRös 
niglihen Kreis⸗Phyſikus zu führen, weldes überhaupt da= 
bin lauten muß: 

„daß das betreffende Individuum mit feinem wahr: 
nebmbaren, das Leben gefährdenden Kebler, reip. mit 
feiner dergleihen Kranfheitsanlage behaftet if.” 

Eines befonderen Nachweiſes des Alters des Aufjunehmens 
den bedarf es nicht. 

$. 4. Diefes Atteſt muß von zwei männliden Mit: 
gliedern des Vereins und in deren Ermangelung von zwei 
unbeſcholtenen felbfiftändigen Männern dahin beſcheinigt fein: 

daß ihnen nad ihrer beften Ueberzeugung und Wiſ— 
fenfhaft das Gegentheil der Angabe des Arztes nicht 
bekannt if. 
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8. 5. In den ®erein werden unter benfelben Erfor: 
derniffen auch die Ehefrauen der Königlichen Juſtizbeamten 
und der anftellungsberedtigten Diätarien, jedod mit der 
Maafgabe aufgenommen, daß für die ihnen als Mitglieder 
obliegenden Pflichten die Ehegatten auffommen und Dies 
felben überdies nod einen glaubhaften Nachweis ihres Als 
ter6 beibringen müffen. 

$. 6. Die volle Verfiherungsfumme wird für den 
Mann auf Zweibundert Thaler Preufifh Kourant, 
für die Krau auf Einbundert Thaler Preußiſch Kous 
rant feſtgeſetzt, welche bei biefigen Mitgliedern nad dem 
Eingange der von zwei männlichen Mitgliedern beſcheinigten 
Todesanzeige, bei Auswärtigen jedoch nad Eingang des 
Zodteniheins, gemäß den Beltimmungen der $$. 24—28, 
an den zur Empfangnahme Legitimirten durd den Vor: 
fand des Vereins ausgezahlt wird. 

§. 7. Die Höhe des Beitrages zur Aufnahme der 
Berfiherungs: Prämie wird durch das Alter zur Zeit des 
Eintritts und dur das Geſchlecht beftimmt. 

I. Bei dem Sterbefalle eines männlihen Mitglie⸗ 
des zahlt | 
A. der Mann 

a. in dem Alter er zum 40. Jahre einſchließlich 
einen Beitrag von 20. 

ß. vom Anfange des in. Jahres bis zum 50. Jahre 
— 1 Thlr. 

y. vom Anfange des 2 aan bis zum 60. Zahre 
— 1 Thlr. 10. 

d. vom Anfange des ® Jahres bis zum 65. Jahre 
einſchließlich 2 Thlr. 

. die Krau 
nad berfelben Aitersflaffe die Hälfte der vorfichenden 
Säge. 

Mn. Bei dem Sterbefalle eines weiblihen Mitgliedes 
entrichtet dagegen ein jedes männliche Vereins-Mitglied nur 
die Hälfte der von ibm fonft zu zahlenden Säge. Durch 
den Webertritt in eine höhere Altersfiufe werden die jedes: 
maligen Zablungs:-Säge nicht geändert, es normirt die Al: 
tersftufe zur Zeit des Eintritts. 

$.8, Da zur Dedung der möglidherweife ſchnell 
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binter einander folgenden Auszahlungen der Prämienſum— 
men, bevor die Einziehung der Beiträge möglidy geworden 

iſt, die Bildung eines Betriebs: Kapitald und deſſen fort: 
laufende Exiſten; notbivendig erfcheint, fo zablt jedes männ: 
lihe Mitglied bei feiner Aufnabme fofort Zwei Thaler 
20 Sgr., jedes weiblide Mitglied in gleihem Falle Ei: 
nen Thaler 10 Sgr. als Antrittsgeld. 

9. 9. Bon dem biernadh fib bildenden Betriebs: Ras 
pitale wird eine Summe von Schsbundert Tbalern zu 
einem beitändigen Reſerve-Fond genommen, welcher ſtets 
baar in einem dazu beflimmten, mit drei verfciedenen 
Schlöffern verfebenen Kaften gehalten werden fol. Zu 
diefem Kaften führen zwei Vorſteher und der Nendant die 
———— Aus dem leberreſt wird ein Deckungs⸗Fond ges 
ildet. 

$. 10. Bon felbit verfteht fih, daß nah Eingang 
der ausgefchriebenen Beiträge jene vorſchußweiſe Zahlung 
des Reſerve-Fonds demfelben wieder erfegt, dagegen der 
mehr eingangene Betrag dem ſich gebildeten Dedungss 
Fond übermwielen wird, der zinsbar zu belegen ift. 

$. 11. Der Dedungs: Kond foll dazu dienen, daß 
auch bei etwaiger Verminderung der Mitgliederzahl die 
Verfiherungsfumme geablt wird, nämlich jo weit ſolche 
dur deffen Zinfen nah den Beitimmungen des 9. 18. 
aufgebradt werden kann. 

Zu diefem Dedungs:Konds fließen: 
a) die Antrittegelder, fobald durd dieſe das Betriebs— 

Kapital von 600 Thalern gebildet worden ilt; 
b) die überſchießenden Beiträge nad Brridtigung einer 

Prämie; 
c) die aufgefommenen Zinfen von dem angelegten Def 

kungs⸗Fond; 
d) alle Erſparniſſe. 

$. 12. Damit aber der durch Bildung diefes Dedungs: 
Fonds beabfihtigte Zweck auch vollfiändig, ohne Beeins 
trächtignng des Konds und der fpäter binzutretenden Mit: 
glieder, erreicht werde, wird 

a) nad zurücgelegten erften Jahre des Beitrittd nur 
ein Viertel, 

b) nad zurücgelegtem zweiten Jahre des Beitritts 
nur die Hälfte, 
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ec) nad) zurüdgelegtem dritten Jahre des Beitritts nur 
drei Viertel, 

d) nad zurüdgelegtem vierten Jahre des Beitritts 
nur erji der volle Betrag . 
der Verſicherungsſumme gezahlt. 

$. 13. Sobald der Dedungs: Fond auf 2500 Thlr. an: 
gewachſen ift, foll rückſichtlich der Ausſchreibung von Beiträgen: 
a) jo fange der Verein nit 400, aber doch über 300 

Mitgliedern zählt, bei dem vierten, | 
b) wenn dagegen die Zahl derjelben auf 400 und dar- 

über geftiegen ift, bei dem dritten, umd 
c) wenn es die Umftände der Kaffe erlauben, fchon bei 

dem zweiten Todesfalle feit der leßten Ausfchreis 
bung die Einforderung eines Beitrages für diefen 
Sterbefall unterbleiben. 
$. 14. Selbfiredend kann diefer Beitrags: Erlaß dann 

nicht eintreten, wenn bie zu leiftende Berfiderungsfumme 
aus dem vorbandenen leberſchuß des Dedungs-Konds nicht 
vollftändig gezablt werden fann, daber ein Beitrags:Erlaß 
nur von dem disponiblen Ueberſchuſſe anhängig wird. 

$. 15. In Berüdjihtigung des Umſtandes, Daß 
Wittwen leicht in ſolche Verhältniſſe kommen, in welden 
ihnen die Zablung der zu leiftenden Beiträge fehr ſchwer 
fällt, oder gar unmöglich wird, foll von der Prämie des 
verſicherten Ehemannes ein Betrag zur Dedung der nad 
feinem Tode von der verſicherten Ehefrau für ſich zu lei- 
fienden Beiträge zurüdbebalten und ibr gut gefchrieben 
werden, wogegen ihre Erben die volle Prämie, fo wie auch 
den nad Abzug der ausgefhriebenen Beiträge verbliebenen 
Beftand jenes Aſſervats erhalten. 

$. 16. Diefer Beitrags: Abzug wird mit Bezug auf 
$. 12. bei derrerften und zweiten Rate auf 10 Thaler, bei 
der dritten und vierten Nate auf 20 Thaler feitgelegt und 
demgemäß von dem fülligen Prämien-Betrage gekürt. 

$. 17. Wird das gutgeichriebene Affervat einer Wittwe 
durh die auf fie ausgefhriebenen Beiträge abforbirt, fo 
tritt dann für fie die Verbindlichkeit zur Zahlung der fer: , 
nern Beiträge, wie die einem jeden Mitgliede obliegende 
Verpflibtung ein. 

$. 18. So lange die volle Prämie durch die vorhan— 
denen Mitglieder nicht aufgebradt wird, kann die Kaffe 
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ibre Verbindlichkeiten nur in fo weit erfüllen, als fie mit 
ihren gefammten Beiträgen und den zur Verfügung ſtehen⸗ 

den Rinfen reiht. Es liegt mithin im dem perfönlicyen 

Vortbeile eines jeden Mitgliedes, dahin zu wirken, daß 

der Verein ſtets vollzäblig erhalten werde. 
$. 19, Gebt ein Mitglied als Militair zu Felde, fo 

bört von dem Tage des Ausmarjches feine Mitgliedſchaft 
auf und fann dann im Halle feines Todes nur das ges 
zahlte Antrittsgeld erftattet werben; doch mit der Rückkehr 
aus dem Felde lebt die Mitgliedfhaft wieder auf. Bon 
Zablung eines nohmaligen Antrittsgeldes ($. 8.) ift dem⸗ 

nad der Wiedereintretende befreit. Auch werden bei Bes 
rechnung der zu zahlenden Be ($. 12.) 

die Sabre der frübern Mitgliedſchaft in Anrechnung gebracht. 
$. 20. Treten Beamte durch Verſetzung in ein ande: 

red Departement über oder ſcheiden durch Penfionirung oder 
freiwillig aus dem Auftizdienft, fo bleiben fie fo lange Mits 
lieder, als fie ihre Verpflichtungen gegen den Berein er: 
üllen, aud die Beiträge richtig und zu geböriger Zeit ab» 

führen, weil von einer Stundung derfelben nie die Rede 
fein kann. ine Rückzahlnng der geleifteten Beiträge fin⸗ 
det nicht ftatt, mag nun ein freiwilliger oder unfreiwilliger 
Anstritt aus dem Vereine erfolgen. 

$. 21. Wird ein an dem Verein theilnehbmender Bes 

amter mittelft Kaffation feines Amtes entjegt, und ift mit 
der Kaſſation von Rechtswegen oder in Folge ausdrüdlis 

her Beitimmung der Entiheidung, mwodurd die Kaffation 
ausgeſprochen wird, die Unfäbigfeit oder Unwürdigkeit zu 
fernerweiter Bekleidung eines öffentlihen Amtes verbunden, 
fo ift der Beamte fofort für ausgefhieden zu adıten. Ans 
dere Arten der Entlaffung heben die Mitgliedihaft zum 
Verein nicht auf. 

$. 22. Die Ausſcheidung eines Mitgliedes finder ſtets 
dann ftatt, wenn baffelbe die Zahlung eines Beitrages 
verweigert, oder mit drei hinter einander folgenden Beis 
trägen im Rückſtande bleibt und diefelben nad erfolgter 
Aufforderung des Direftoriums nicht vollftändig binnen 
acht Tagen abführt. Die Beſtimmung, ob ein Mitglied 
als ausgefhieden anzufehen? bängt allein von dem Aus: 
fprud des Direftoriums, unter Surichuns der Repräfen: 
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tanten bes Vereins, ab. Der Rechtsſpruch findet gegen 
diefe Entſcheidung nicht ftatt. 

$. Wird ein verbeirathetes Mitglied durch rich: 
terlihen Ausſpruch von feiner Ehegattin getrennt, fo ift 
deren feruere Mitgliedfhaft nur dann zuläffig, wenn ber 
geſchiedene Ehegatte 

a. durch Revers die fernere Zahlung der Beiträge übers 
nimmt und folde aud ordnungsmäßig leiftet, 

oder 
b. die geſchiedene Ehefrau alle Berpflihtungen gegen den 

Verein felbit übernimmt. 
$. 24. Eine Ceſſion, Verpfändung oder Beſchlag— 

nahme der Verfiherungsfumme ift unzuläffig und verbins 
det die Gefellibaft nicht. Es enthält daher der jedem 
Mitgliede nach dem dem Statute beigefügten Kormulare 
ausgefertigte Rezeptionsfchein die Beſtimmung, daß bie 
Prämie nur nah erfolgter Legitimation dem durch das 
Statut beredtigten Empfänger gezahlt wird. 

$. 25. Zur Erhebung der Verfiherungsfumme iſt 
die Aushändigung des Rezeptionsiheins in der Regel er: 
forderlich, doch genügt für den Hall, daß derfelbe nicht bes 
fhafft werden kann, der Nachweis der Zahlung des zulegt 
ausgefchriebenn Beitrags und die Mortifijirung des Rezep: 
tionsſcheins Seitens der zum Empfange der Prämie be: 
rechtigten Hinterbliebenen. Außerdem muß durdy zwei männ: 
lie Mitglieder befdeinigt fein, daß das Ableben Folge 
eines natürlihen Todes war. 

$. 26. Außerhalb Breslau kann diefes Legitimations⸗ 
Atteſt, wenn an dem Wohnorte des Verftorbenen nicht 
zwei männliche Mitglieder vorhanden find, von dem Ge 
richt oder Magiftrate oder der Orts: Polizeibehörde ausge: 
ftellt werden. 

$. 27. Zur ‚Empfangnahme der verfiderten Pra—⸗ 
mienfummen find berechtigt: 

a. bei dem Todesfalle eines männlichen Mitgliedes die 
binterlaffene Ehegattin und in Ermangelung derfelben 
die binterlaßenen großjäbrigen Kinder ; 

b. bei den Todesfalle eines weiblihen Mitgliedes ber 
binterbliebene Ehegatte und in Grmangelung bdeffels 
ben die binterlaffenen großjährigen Kinder ; 
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c. in beiden Fällen a. und b. in Ermangelung binter: 
bliebener Ehegatten oder Kinder die vorhandenen Ge: 
ſchwiſter des Berftorbenen. 

Sind die binterlaffenen Kinder jedoh zum Theil noch 
minorenn, fo fann den majorennen Kindern nur der ers 
weislihe Betrag der Begräbniß- und Trauerfoften erftats 
tet und ibnen von dem leberreft der Prämienfumme nur 
ihr Antheil berausgezablt werden ; wogegen der Antbeil 
der minorennen Kinder an das betreffende Bormundfchaftss 
gericht abgeliefert wird. 

$. 28. Sind nur minorenne Kinder vorhanden, fo 
wird das Begräbniß dur zwei männlide Mitglieder der 
Geſellſchaft, mit Zuziehung des etwa ſchon beftimmten Vor: 
mundes, beforgt. Die erweisliden Koften werden ibnen 
aus der fälligen Prämienfumme gezahlt und der lleberreſt 
wird an das Vormundichaftsgeriht abgeführt. Iſt das 
Begräbnig in Ermangelung zweier männlicher Mitglieder 
durch andere Perfonen bejorgt worden, fo erhalten diefe 
gleichfalls die erweislihen Koften. 

$. 29. &ind feine der im $. 27. genannten ers 
wandten oder Teftamentserben des verficherten Mitgliedes 
vorbanden, fo werden die erweislid baaren Auslagen für 
Begräbniß bis zur Höbe der fälligen Verſicherungsſumme 
den Ortsgerichten oder demjenigen, welder daffelbe bejorgte, 
nah Maaßgabe der Beftimmung des $. 25. ausgezahlt. 
Betragen diefe Auslagen jedoch weniger als jene Verſiche 
rungsfumme, fo fällt der verbliebene Ueberreſt der Vereins 
Kaffe als Eigenthum anbeim, und wird unter Erfparnif 
dem Deckungs-Fond überwieſen. 

$. 30. Selbſtmord hebt den Anſpruch auf Zahlung 
der fälligen Prämienſumme auf, es ſei denn, daß auf Ver— 
anlaffung der Erben durch ein mediziniſches Gutachten feſt— 
geitellt werden fann, daß die That in einem die Zuredy: 
nungsfäbigfeit ausſchließenden Zuftande geſchehen fei, mit— 
bin als vorfäglih und wohl überlegt begangen nicht erach— 
tet werden kann, im welchem Salle die Zahlung jener Prä= 
mienfummte nicht verweigert werden foll. 

$. 31. Ein Mitglied, weldes dur feine Beiträge 
den vollen Beitrag der verfiherten Prämienſumme gezablt 
bat, ift alsdann von der Zahlung fernerer Beiträge ent 
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bunden. Es wird daffelbe als ein durdy den Tod ausges 
fhiedenes Mitglied betradhtet, und demgemäß die Aus: 
fhreibung zur Aufbringung der Prämienfummen bewirkt, 
diefe demnad bis zu dem wirklid erfolgten natürlichen 
Tode jenes Mitgliedes gegen Zinfen angelegt, auf welde 
jedod, da folche zum Deckungs-Fond fließen, die Erben 
keinen Anſpruch baben. 

$. 32. Alles, was dem Verein zufällt, oder durch 
Beiträge und Zinien erworben wird, ift gemeinjchaftlidhes 
Eigenthum der Mitglieder. 

$. 33. Durch das Ausſcheiden eines Mitgliedes hört 
deſſen Anſpruch ſowohl auf die verficherte Prämie, als 
auch auf das gemeinſchaftliche Eigenthum oder Vermögen 
des Vereins auf. 

$. 34. Wenn aber der Verein ſich ganz auflöſet, wird 
das erworbene Gigentbum, es beftebe, worin es wolle, uns 
ter die vorbandenen Mitglieder nah dem Verhältniß der 
gezahlten Beiträge vertheilt. 

8. 55. So lange aber die Prämien durdy die regles 
mentsmäßigen Beiträge und durd die Zinfen aus dem 
Dedungs: Fond aufgebradt werden fönnen, kann die Auf: 
löfung des Vereins und Theilung des gemeinſchaftlichen 
Eigenthums nur durch einflimmigen Beſchluß ſämmtlicher 
mannlichen Mitglieder erfolgen. 

$. 56. Die Verwaltung und Verwendung der Bei: 
träge und Zinfen darf nur zur Erreihung des gemeinfdyafts 
liben Beften des Vereins und deſſen Endzwecks erfolgen; 
eben fo dürfen Eriparniffe nur nah den Beftimmungen 
des $. 11. verwendet werden. 

$. 37. Die Drganifation, fo wie die Verwaltung 
und Gejchäftsführung des Vereins wird durch eine beſon— 
dere Inſtruktion fejtgeitellt. Ä 

9. 38. Diejenigen Juſiizbeamten, welde bereits im 
Jahre 1841 zur Bildung des Vereins zufammengetreten 
find, werden als Gründer deffelben erachtet, und follen die: 
felben demgemäß mit ibren beigetretenen Chegattinnen ger 
genwärtig den Borfcriften der $$. 3— 5. nicht unterwor: 
fen fein, auch die Beftimmungen des F. 12. auf fie nur 
in der Art Anwendung finden, daß bei Berechnung ihrer 
Beitrittszeit der 41. Januar 1842 angenommen wird," das 
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mit fie durch die verzögerte Beſtätigung des Statuts in 
ihrem Recht nicht beeinträchtigt werden. 

Breslau, ben 24. März 1843. 

Das Direktorium des Sterbes Kaffen:Bereing. 

Anlage. 

Rezeptions: Schein. 

Das unterzeichnete Direktorium des Sterbe-Kaſſen— 
Vereins der Königlichen AQuftiz: Beamten im Bezirf deg 
Königlichen Dberlandesgerihts zu Breslau beſcheinigt hier: 
durd, daß 

der Königlihe Oberlandesgerichts-Sekretair Herr Karl 
Friedrih N. zu Breslau (oder die Ehegattin des 
Land: und Stadtgerichte-Rendanten ꝛc. M. zu Mei: 
chenbach) nah Berückſichtigung der Beſtimmungen der 
6$. 3 und 4. des Statuts als Mitglied des Vereins 
aufgenommen worden ift, und daß ibm (ihr) die das 
mit verbundenen Rechte nah Maaßgabe der Bor: 
f&hriften des Statuts zuflehen. 

Demgemäß foll, wenn der Herr Oberlandesgerichts-Sekre— 
tair N. (die Frau Lands und Stadtgerichts-Rendant N.) 
die ihm (ihr) als Mitglied des Vereins nah dem Sta: 
tut obliegenden Verpflichtungen ftets erfüllt bat, und feine 
der Beſtimmungen der $$. 18 bis 25. und 29 bis 30. ba= 
ben zur Anwendung kommen dürfen, nad) deffen (deren) 
natürlibem Ableben die im $. 6. feftgefegten Summe zu: 
folge der Beftimmungen des $. 12. 
mit 50 ra nad) jurücgelegtem 1. Jahre des Beitritts 

(25 Thir. 

mit 100 Thaler « ⸗ 2. ⸗desgleichen 
(50) 

mit 150 Thaler = : 3. ⸗desgleichen 
(75) 

mit 200 Thaler : ⸗ 4. ⸗desgleichen 
(100) . 

und nad den Vorſchriften des $. 15. dem zur Erbebung 
des Geldes beredhtigten Empfänger dann gezahlt werden, 
wenn den Erforderniffen der $$. 25 und 26. vorfchriftsmds 
Fig genügt worden ift. 

Damit 
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Damit aber der im $. 24., in Verbindung mit den $. 27 bis 29., ausgefprodene Zweck aud erreicht werde, 
darf der zur Zeit des Ablebens säblbare Betrag weder 
durch Ceſſion, Verpfändung, noch Beſchlagnahme in die 
Rechte eines Dritten als Eigenthum übergeben, und wird 
das Direktorium des Vereins vermöge der demfelben durd 
Allerhöchſte Betätigung des Statuts beigelegten Befugniß 
eine derartige llebertragung nicht anerkennen, vielmehr mit ber Zahlung des fälligen Betrages nur nad den Beſtim⸗ 
mungen des Statuts verfahren. 

Breslau, ben ten 

Das Direktorium des Sterbe⸗Kaſſen-Vereins der Königl. 
Zuftis Beamten im Bezirk des Königl. Oberlandesgerichte. 

b. 
Auf Ihren Bericht vom 31. Juli d. J. will Ich das 

bierbei zurücfolgende Statut des Sterbes-Kaffen:Bereing für 
die Juftiz: Beamten im Departement des DOberlandeggerichts 
zu Breslau bierdurh genehmigen, und diefem Berein in 
feinen geritlihen Angelegenheiten die Sportelfreibeit in 
fo weit bewilligen, als foldye den öffentlihen Armen-Ans 
falten gefeglih zufteht. Das Statut ift mit Meiner ge: 
genwärtigen Drdre dur die Amtsblätter der Provinz 
Schleſien zur öffentlihen Kenntniß zu bringen. 

Berlin, den 5. September 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

bie Staate:Minifter Mühler und Grafen v. Arnim. 
I. 4018, 8. 72. 

23. 

Ueber den Anfpruch der Hinterbliebenen eines ver: 
tretenen Beamten auf das Gehalt für den Sterbes 

monat und die Önadenmonate. 

Die in der allgemeinen Verfügung vom 26. Mai 
1543. 9. 123. D 
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1541 (Jahrb. Bd. 57. &. 6685.) aufgeftellten Grundfäge 
hinſichtlich der Berechnung des Dienfteinfommens, welches 
den Hinterbliebenen eines während der Amts:Suspenfion 
verftorbenen Beamten für den Sterbemonat und die Gnas 
denmonate zu zablen ift, find audy für die Källe zur Anwen: 
dung zu bringen, wenn ein Beamter in ber legten Zeit vor 
feinem Tode wegen Krankheit ganz oder theilweife in fei« 
nen Gefhäften gegen Abtretung eines Theils feines Ein: 
fommens vertreten worden ift. 

Es ift daber auch in dergleihen Fällen den Hinter: 
bliebenen des Beamten 
4) für den Sterbemonat nur dasjenige Einkommen, 

welches der Verfiorbene während der Zeit feiner Vers 
tretung felbit bezogen bat, dagegen 

2) für die außer dem Sterbemonat zjuläffigen Gnaben: 
monate, und zwar obne Unterſchied, ob leßtere mit 
dem Sterbemonate ganz oder theilweife zuſammenfal⸗ 
len oder nicht, das volle Cinfommen der Stelle, wie 
der Verfiorbene foldyes vor feiner ſpäter angeordneten 
Vertretung bezogen hatte, alfo in derfelben Art, wie 
den Hinterbliebenen anderer Beamten, und obne Abs 
zug für etwaige Vertretungs:Koften, nah Maafgabe 
der in der Anweifung vom 26. November 1852 un: 
ter Num. VI. 2. (Jahrb. Bd. 40. S. 447.) getrof: 
fenen Beftimmungen zu gewähren. 

Wenn nad diefer Anweifung a. a. D. aus dem Eins: 
fommen der Stelle die Koften er Hülfsarbeiter zu beftreis 
ten find, welde anch der Berfiorbene bätte halten und res 
muneriren müffen, fo find darunter nur die Koften für 
foldye Hülfsarbeiter zu verfteben, welche der Verſtorbene nach 
der ihm etats- oder beftallungsmäßig obliegenden Verpfliche 
tung auch vor dem Eintritt feiner Krankheit und der dadurch 
berbeigeführten Vertretung aus feinem Ginfommen zu bes 
zahlen hatte, und melde daher bei der Berechnung feines 
reinen Dienfteinfommens glei den etwaigen Koften für 
die Anfhaffung von Büreauelltenfilien, Screibmaterialien 
u. f. w. in allen Fällen vorweg in Abzug zu bringen find. 

Nach den vorftehenden Beftimmungen haben die ſämmt⸗ 



211 

lichen Königlichen Gerichtsbehörden ſich in geeigneten Faͤl⸗ 
len zu achten. 

Berlin, den 5. Auguſt 1843, 

An Abweſenheit des Juſtiz⸗Miniſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober⸗Juſtizrath und Direktor. 

- Ruppentbal. 

fänmtliche Königliche Gerichtsbehörden. 
I. 3561. 8. 17. Vol. 2. 

24. 

Ueber die Eivil-Anftellungs-Berechtigung ber Dffisiere. 

Ih beftimme hierdurd, daß der Anſpruch auf Givil« 
Anftellung, welder Dffizieren bei noch nicht vollendeter 15jähriger Dienfizeit unter der bisherigen Bezeichnung: 
„EinilsAnftellungs-Berehtigung ber 12 Qabre 
dienenden Unteroffiziere“ gewährt wird, Fünftig 
überall, zum Unterſchiede von der unbedingten Civil:Ber: 
forgung& Berechtigung, 

als ein bedingter Anſpruch auf Civil: 
Anftellung 

bezeichnet werden foll. 
Sansfouci, den 21. September 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
Un das Staats: Minifterium. 

25. 

Die Domainen-Rammer des Hochfeligen Prinzen 
Auguft von Preußen betreffend. 

Des Könige Majeftät haben mittelft Allerhöchſter 
Kabinets⸗Ordre vom 30. v. M. zu beſtimmen geruhet, daß 
die von des Hochſeligen Prinzen Auguſt Königliche Hoheit 
hinterlaſſene Domainen: Kammer, naddem ge ihr ver; 
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walteten Hausfideilommißgüter nunmehr Seiner Majeftät. 
— Könige und der Krone heimgefallen find, unter dem 

itel : 
„Hofkammer der Königlihen Kamiliengüter” 

und unter Beftätigung aller ihr bisher zu Theil geweſe— 
nen Attribute fortbeftehen und der Leitung der erfien Ab: 
theilung des Minifteriums des Königlichen Haufes unterges 
ben fein folle. 

Berlin, ben 15. Eeptember 1843. 

Der Suftizminifter. 
Mühler. 

An ſaͤmmtliche Gerichtsbehörben. 
III. 7398. A. 16. 



C. 

Gerichtliches Kaffen:, Rechnungs— 
Gebühren: und Stempel-Weſen. 

26. 

Vor den Anträgen auf Genehmigung eines Baues 
ift das vollftändige Beduͤrfniß forgfältig zu erwägen. 

Seine Majeftät der König haben durd Allerhöchſte 
Drdre vom 3. d. M. zu befeblen gerubet, daß von jeder 
Behörde, von welder der Antrag auf Genehmigung eines 

- Baues ausgeht, das vollftändige Bedürfniß vorber mit 
Sorgfalt erwogen werden folle, damit Nacforderungen 
vermieden werden. 

Die —— Gerichtsbehörden haben ſich nach die⸗ 
ſem Allerhöchſten Befehle zu achten. 

Berlin, den 7. Juli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An ſämmtliche Gerichtsbehörden. 

I. 3129, Juſtizfonde 17. Vol. 6, 

27. 

Ueber die Amtsfautionen folcher Beamten, welche 
lediglich Privat-Gelder oder Güter verwalten. 

Es iſt auf Veranlaſſung des Königlihen Yinanz« 
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Minifteriums beichloffen worden, die Berordnung vom 
11. Kebruar 1852 wegen Regulirung des Kautionswefens 
für die Staats: Kaffen: und MagazinsVerwaltung (Gefeß» 
Samml. für 1852 &. 61.) fünftig wit mehr auf ſämmt— 
lie Kautionen folder Beamten der aus Staats:Konds 
unterbaltenen Gerichtsbehörden, welde für die Erbebung 
und Verwaltung von Geldern und Gütern beflellt worden 
find, obne Rüdfiht darauf, ob diefe Gelder und Güter 
dem Staate oder Privar:Perfonen angebören, fordern nur 
auf — ſolcher Beamten zur Anwendung zu bringen, 
welche 

a. allein für die Erhebung und Verwaltung von Geldern 
und Gütern, die dem Staate ſelbſt gehören, 

oder 
b. nicht blos für die Erhebung und Verwaltung von 
Privat⸗Geldern und Gütern, fondern zugleich auch 

für die Erhebung und Berwaltung von 
Staats⸗Geldern und Gütern angeftellt wer: 
den; wie dies bei denjenigen gerichtlihen Beamten der 
Fall ift, welche nicht nur zu Rendanten der Salarien: 
Kaflen, fondern au zu Rendanten der Depofital: 
Kaflen oder fonft nebenbei zur Erhebung und Ber: 
waltung von Privdt-Geldern und Gütern beftellt wor: 
den find. 

Hinſichts der künftigen Beftellung von Kautionen der Bee 
amten zu a. und b. bleibt es bei den Beftimmungen der 
Allerhöchſten Kabinets-Ordre vom 11. Februar 1852 und 
der dazu erlaffenen Allerhöchſten und minifteriellen Erläu— 
terungen und Zuſätze. 

Dagegen ift bei der neuen Anftellung folder Beamten, 
welche bei den aus Staats-Fonds umterbaltenen Gerichts= 
bebörden nur Privat-Gelder und Güter zu verwal: 
ten und deshalb eine Kaution zu beftellen haben, wobin 
insbefondere auh Depofitalse Kaffen:-Rendanten, 
gerichtliche Häufer»Adminiftratoren und Auktions— 
Kommiffarien gehören, nady folgenden Grundfägen zu 
verfahren. 

1) In Betreff der Höhe der zu beftellenden Kaution 
find die Beftimmungen der Verordnung vom 11. Februar 
1832 in Ermangelung anderer gefeglihen Beftimmungen 
analogifh zur Anwendung zu bringen. 
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2) Die Kaution kann fowohl in baarem Gelde, als in 
inländiſchen Pfandbriefen und Staatsfhuldfeinen, fo wie 
dur Hypothek nah Maaßgabe des $. 188. Tit. 14. Thl. I. 
des Allg. Landrechts beftellt werden. Bei der Beftellung 
in baarem Gelde erfolgt die Anlegung bdeffelben bei der 
Banf, infofern der Kautionsbefteller nicht anderweite An: 
träge macht. 

3) In dem über die Beftellung aufjunehmenden Pro: 
tofolle iſt ausdrücklich feftjufegen, daß die von dem Beam⸗ 
ten beftellte Kaution 

a. für die Erfüllung der Pflidten, welde demfelben ver: 
möge der ihm zur Zeit der Kautiorisbeftellung und 
fpäter übertragenen Amtsgefhäfte und neuen Aemter 
obliegen, und 

b. für alle von ihm aus feiner Amtsführung zu vertres 
tende Defekte und? Schäden an Kapital und Zinfen, 
imgleichen für die gerichtlichen und außergerichtliden 
Koften der Ermittelung des Defekts und ber etwa 
ftattgefundenen Stellvertretung des Beamten, foweit 
folde aus deffen zurückbehaltenem Gehalte nicht ges 
dedt werden, 

baften- foll. 
4) Wenn die Kaution entweder bei der erften Anftel: 

lung des Beamten, oder fpäter bei der llebertragung eines 
neuen Amtes für verfhiedene mit Erhebung, Verrechnung 
und Verwaltung von Privat-Geldern oder Gütern verbuns 
dene Aemter und Amtsgejchäfte beftellt wird, fo bat bie 
vorgejegte Dienftbehörde des Beamten genau zu erwägen 
und feitzuftellen, wieviel von der überhaupt zu beftellenden 
Kaution für die eine und die andere Verwaltung zu redys 
nen iſt. In zweifelhaften Kalle ift die Kaution auf die 
verfchiedenen Verwaltungen gleibmäßig zu vertheilen. 

An dem gerichtlichen Protokoll über die Beftellung der 
Kaution ift nicht nur ein Anerfennmiß der erfolgten Ber: 
theilung von dem Beamten aufzunehmen, fondern zugleidy 
eine gegenfeitige Webertragung der Kautionen für den 
Fall vorzubedingen, wenn die für eine Verwaltung fpeziell 
beftimmte Kaution zur Dedung des Defekts nit ausrels 
hen follte und daher auf die für die andere Verwaltung 
geleiftere Kaution zurüdgegangen werben muß. 
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5) Einer befonderen Ausfertigung des Kautions:-Pros 
tofolls bedarf es nur dann, wenn eine folde Bebufs der 
Eintragung der Kaution in dem Hypothekenbuche oder zu 
anderen Zweden nothwendig iſt. 

6) An die General-Staats:Raffe werden ſolche Kau— 
tionen nicht abgeliefert, auch von derfelben nicht verzinfer, 
fondern bis zu ihrer Erledigung bei den betreffenden Ge: 
richtsbehörden aufbewahrt. Die Lebteren haben die zu den 
als Kaution beftellten Effekten gehörenden Zins:Koupong 
jur Verfallzeit an die Kautions:Befteller, denen die Einzie: 
bung des Betrages überlaffen bleibt, auszubändigen, woges 
en die Einziehung der Zinfen von den bei der Banf oder 
* belegten Kapitalien und die Auszahlung derſelben an 
die ce durch die Gerichtsbehörden felbft zu befor: 
gen iſt. 

Berlin, den 16. September 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

Un fämmtlicye Gerichtsbehörden. 

I. 3996, C. 18. Vol. 9. 

| 28. 

Ueber die Verfolgung von Regreß-Anſpruͤchen gegen 
KaffensRendanten. 

(U. 2. R. I. 14. $$. 146. 148.) 

Es ift der Hall vorgefommen, daß der Rendant einer 
gerihtlihen Salarienkaffe wegen fubfidiarifher Vertretung 
der von einem fpäter infolvent verftorbenen Beamten über: 
bobenen und von dem Mendanten der Kafle verrechneten 
Emolumente in Anfprud genommen, die Verfolgung die— 
fes Anſpruchs aber von dem erfennenden Richter für un: 
zuläffig eradytet worden ift, weil dem Rendanten bereits 
vor Anftellung des Regreß Prozeſſes über diejenige Red: 
nung, in welder die überhobenen Emolumente verrechnet 
worden waren, von der Königlihen Ober⸗Rechnungskam⸗ 
mer Decharge ertbeilt worden ſei. 
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Der Auftizminifter kann den Gründen diefer Entſchei⸗ 
dung nicht beitreten, da die einem Rendanten ertbeilte Des 
darge nicht auf Forderungen an denfelben wegen folder 
Regreß-Anfprühe bezogen werden fann, welde erft nad 
Ertbeilung der Dedarge zur Kenntniß der dedyargirenden 
Behörde gefommen find und daher bei Erteilung der De: 
charge nicht berückſichtigt werden konnten. 

Um für die Zukunft die aus dergleichen unrichtigen 
Anſichten entſtehenden Uebelſtände zu vermeiden und zugleich 
die Dechargirung der gerichtlichen Salarien⸗Kaſſen-Rech⸗ 
nungen nicht aufzuhalten, werden die ſämmtlichen aus Staats: 
fonds unterhaltenen Gerichtsbehörden, insbefondere aber die 
Königlihen Obergerichte hierdurdy angewieſen: 

in allen Fällen, in welchen ein Regreß-Anſpruch gegen 
einen Salarien: Kaffen-Rendanten zu verfolgen fein 
dürfte, fobald derfelbe begründet erſcheint, der Königl. 
Ober⸗Rechnungs⸗Kammer davon Anzeige zu machen. 

Berlin, den 20. Yuli 1843. 

In Abweſenheit des Juſtiz-Miniſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 

A 
fänmtliche aus Staatsfonds unterbaltene Gerichtsbehörden. 

Ila. 3742. 0.1. 

29. 

Einziehung und Verrechnung der Koften in ber 
Rekurs⸗Inſtanz. 

(Berordnung vom 21. Jull 1843.) 

a. Bericht des Oberlandesgerichts zu Poſen. 
— wir die Anfrage des Land: und Stadtgerichts 

zu P., 
von welchem Gerichte die in der Rekurs⸗Inſtanz zu 
liquidirenden Koſten einzuziehen und zu verrechnen find, 

ebrerbietigft zurüdreihen, berichten wir zufolge des hoben 
Marginal:Refkripis vom 24. v. M. geborfamft: 
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Wir haben ohne Bedenken, 
1) wenn das Rekursgeſuch ohne vorgängige Mittbei: 

lung deffelben an den Gegner als unbegründet von uns 
zurücdgewiefen worden ift, den Gebübrenfag zu Num. 1a. 
Abſchnitt IH. der Gebühren: TZare vom 9. Dktober 1833 
zu unferer Kaffe eingezogen; 

2) wenn aber die Sade durch Vergleih oder Entfas 
gung beendigt, den Gebübrenfag zu Nun. 1 b., 

3) und eben fo, wenn ein Rekurs-Beſcheid abgefaßt 
worden, den Gebührenfag zu 10. dem betreffenden Inter: 
gerichte überwiefen. 

Dafür fpriht das Reffript vom 14. Kebruar 1839 
(Jahrb. Bd. 53. S. 165.) zu Num. 1. felbit für den all, 
wenn der Rekursrichter eine Beweisaufnahme veranlaßt. 

Zwar erfheint ein Rekurs-Beſcheid im Wefentlichen 
als bloße Refolution auf eine Beſchwerde, auf der andern 
Seite aber follen für die Rekurs-Inſtanz diefelben Gebüb: 
renfäge, wie in erfter Inſtanz, in Anjag fommen, und diefe 
nebft den übrigen Koften müflen desbalb unferer Anficht 
nad eben fo behandelt werden, wie die Koften der Appel: 
lations-Inftanz in fummarifden Projeßſachen. 

Poſen, den 6. September 1843. 

Das Oberlandesgericht. 

b. 
Dem SKöniglihen Dberlandesgeridte wird auf den 

Beriht vom 6. d. M., ber die Anfrage des Lands und 
Stadigericbts zu N. 

von welchem Gerichte die in der Rekurs-Inſtanz zu 
liquidirenden Koften einzuziehen und zu verrechnen find ? 

Folgendes eröffnet. 
Der Auftijminifter findet zwar, daß das von dem 

Kollegium binfihtlih der Koften der Rekurs-Inſtanz bis: 
ber befolgte Verfahren, 

wonah in Refursfahen, wenn das Geſuch zurüdge: 
wiefen worden war, der zuläffige Gebübrenfag jur 
Salarien:Kaffe des Königlichen Oberlandesgerichts eins 
gezogen und nicht der Salarien:Kaffe des betreffenden 
Untergerichts überwiefen wurde, 
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den beftandenen gefeglihen Befimmungen angemeffen ges 
weien ift; dieſes Verfahren wird nun aber bei der Aus: 
führung der Verordnung vom 21. Quli d. J., die Einle: 
gung der Rechtsmittel betreffend (Gejeg:Samml. S. 294), 
eine Aenderung erleiden müſſen. 

Nah den 69. 1 und 2. diefer Verordnung foll jedes 
zuläffige Rechtsmittel, mithin aud jedes Rekursgeſuch, bei 
demjenigen Gericht angebradt werden, welches das Erkennt: 
niß erfter Inſtanz abgefaßt bat, auch foll der Appellationg: 
rihter das von ibm abgefaßte Erkenntniß Behufs der Ins 
finuation an die Partheien an diejenige Behörde überfen: 
den, welde in erficr Inftanz erfannt bat. Es werden da: 
ber künftig auch die Beſcheide auf Rekursgeſuche gegen Er: 
fenntniffe der Untergerihte an diefe zur Behändigung an 
die Partheien zu überfenden fein; hieraus folgt, daß fünf: 
tig audy die zuläſſigen Gebührenfäge in allen Rekursſachen, 
bei welchen in erfter Inftanz ein aus Staats: Fonds unter: 
baltenes Untergericht erfannt bat, diefem zur Einziehung 
und weitern Verrechnung bei feiner Salarien:Kaffe zu übers 
weifen fein werden. 

Hiernach ift fünftig zu verfahren. 
Berlin, den 23. September 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An 
das Königliche Oberlandesgericht zu Poſen. 

Vorſtehende Verfügung wird hierdurch den ſämmtli— 
hen aus Staats-Fonds unterhaltenen Gerichtsbehörden zur 
Nachachtung bekannt gemacht. 

Berltin, den 23. Septeinber 1843. 

Der Zuftizminifter. 
Mübhler. 

Un 
fänmtliche aus Etaats:Konde unterbaltene Ges 
richtsbthörden derjenigen Provinzen, in welchen 
die Allgemeine Gerichts : Drbnung jur Anwen⸗ 
dung kommt. 

1. 4131. Juſtij Fonds 38, Vol, 8. 
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30. 

Kommiffionsgebühren der Unterrichter bei Hand» 
lungen der freiwilligen Gerichtsbarfeit in Requifis 

tions und Auftragsfachen. 

An der Allgemeinen Gebühren: Zare vom 23. Auguſt 
1815 für die ſämmtlichen Untergerichte, mit Ausnahme der 
Stadtgerichte in großen Städten, ift im Abſchnitt V. uns 
ter Num. 47. bei den Kommiffionsgebühren vorgefchrieben : 

©. „Wird ein Interrichter von einer auswärtigen Bes 
„börde um die Abhaltung eines Termins an ſeinem 
„Wohnorte requirirt, fo erhält er Kommiljionsges 
„bühren nad der zu a. beftimmten Höbe;” 

d. „Erhält ein Unterridter von feiner vorgefegten Be: 
„börde den Auftrag, an feinem Wohnorte einen 
„Termin abzuhalten ; fo kann er dafür liquidiren: ıc.” 

und in dem zur Erläuterung dieſer Vorſchrift ergangenen 
Refkripte vom 9. Auguft 1817 (Jahrb. Bd. 10. S. 27.) 
ift gefagt worden: 

„an Requifitionsfahen find die Termins— 
„gebühren dem Richter beigelegt. Dabei muß es 
„verbleiben, und in folden Saden ziehen die Rich⸗ 
„ter aud die Taxgebühren. ıc.” 
„Wenn die vorgeſetzte Behörde Aufträge an 
„eine beftimmte Perfon richtet, fo zicht diefe 
„die Gebühren; wird aber der Auftrag dem Ge: 
„richt ertbeilt, fo fließen die Gebühren jur Spor: 
„tel Kaffe.” 

Nach dieſem Reffripte hing alfo die Befugnif des Rich 
ters, die Gebühren für fi zu beziehen, nur in Auftrags 
fahyen davon ab, daß der Auftrag ihn für feine Perfon 
ertheilt worden war: in Requifitionsfadhen dagegen 
ftanden ihm die Gebühren immer zu, die ‚Requifition 
ag nun an ihn perfönlid oder an das Gericht ergan— 
en fein. 

n Am Refkripte vom 23. Mai 1852 (Zahrb. Bd. 39. 
&. 421.) ift dagegen ausgefproden worden: 

„daß in Auftrags: und Requiſitionsſachen 
„der Kommiffarius überhaupt nur dann Gebühren 
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„für fi liquidiren könne, wenn die Requifition 
„oder der Auftrag niht an das Gericht, fon- 
„dern an feine Perfon ergangen ift.” 

Bei dem Erlaß diefes NRefkripts iſt es jedody nicht Die 
Abfiht des Juſtizminiſters gemwefen, die bis dahin anerfanns 
ten Befugniffe des Zuftiz Beamten hinſichtlich des Bezuges 
der Kommiffionsgebübren abzuändern. 

Die obige Beſtimmung des legtgedadhten Refkripts wird 
daber hiermit dahin mobifizirt: | 

daß die Juſtiz-Beamten bei den Untergerichten, mit 
Ausnahme der Stadtgerichte in den großen Städs 
ten, in foweit fie überhaupt zum Bezuge von Kom: 
miffionsgebühren berechtigt find, 
in Requifitionsfaden, welde Handlungen der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit betreffen, befugt fein 
follen, die Gebühren fowohl für Termine, als ers 
laffene Verfügungen ſtets als Kommiſſionsgebüh⸗ 
ren für ihre Perfon zu beziehen, ohne Unter⸗ 
ſchied, ob die Requifition an das Gericht oder den 
einzelnen Richter ergangen iſt; wogegen fie 

b. in Auftragsfaden der bezeihneten Art zum 
Genuffe der Gebühren nur dann beredtigt fein 
follen, wenn der Auftrag ihnen für ihre 
Perfon und nit dem Gericht ertheilt worden ift. 

Hiernah haben die Juſtizbehörden in Zukunft zu ver: 
fahren. 

Berlin, den 8. Auguſt 1843. 

In Abmwefenheit des Zuftiz.Minifters. | 
Der Wirktihe Geheime Ober⸗Juſtizrath und Direktor, 

Ruppentbal. 

An fämmtliche Gerichtsbehörden. 

I. 3155. Sportelf. 23. Vol. 7. 

31. 

Dideen der Buͤreau⸗Gehuͤlfen bei den büreaumäßig 
eingerichteten nicht Follegialifchen Gerichten. 

(Diäten-Regulativ vom 28. Juni 1825, Gefeg-Sammi. ©. 163.) 

Auf den Beriht vom 29. Mai d. F., wegen des dem 
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Büreau⸗Gehülfen und Dolmetfher K. bei dem Lands und 
Stadtgerichte zu N. zu bemwilligenden Diätenfages bei Aus: 
rihtung auswärtiger Gefchäfte, wird dem Königlichen 
Dberlandesgerichte Folgendes eröffnet. 

In Betreff der bei den büreaumäßig eingerichteten 
nicht follegialifhen Gerichten befdäftigten Bür 
reausGebülfen ift zu. unterfcheiden : 

ob die Büreau-Gehülfen felbfiftändig ein Bürcau 
verwalten 

oder 
ob fie nur zur Mitbearbeitung der Subalternges 
ſchäfte benugt werden. 

Die erfteren find, da die BüreausBerfaffung befondere 
Altuarien, Regiftratoren, Protofollführer, Dolmerfher und 
Kanzlifien nicht kennt, bei nidt kollegialifhen Ge: 
richten dın Altuarien und Regifiratoren gleih zu ftellen 
und haben daber auf die den legteren Beamten in dem 
Diäten-Regulativ vom 28. Juni 1825 $. 1. Buchftab C. 
11. Num. 15. bewilligten Diäten von 20 Sgr. Anſpruch. 

Werden die Büreau:Gehülfen aber nur zur Vtitbear: 
beitung der Subalterngejchäfte unter einem Bürcau: Vorſte⸗ 
ber benugt, fo können denfelben nur die in dem Diäten: 
Reglement a.a.D. Num. 19. den Protokollführern, Dol: 
— und Kanzliften beigelegten Diäten von 15 Sgr. 

bewilligt werden. 
Berlin, den 14. Auguft 1843, 

In Abweſenheit des Juſtizminiſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Nuppenthal. 
Un 

das Königliche Oberlandesgericht zu N. 

lla. 3118. D. 18, Vol. 8. 

32. 

Die Gefchäfts- Verwaltung der Juſtiz-Kommiſſarien 
und Motarien und deren Gebühren betreffend. 

Auf die Eingabe vom 26. Juni d. J. wird Ihnen 
in Betreff der einzelnen darin vorgetragenen Zweifelspunfte 
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die Gegenſtände Ihrer Amtsverwaltung Folgendes 
eröffnet. 

Zu 1. Die GebübreneTare vom 9. Dftober 1833 
fommt nad der am Schluß derfelben befindlichen allgemei: 
nen Befiimmung überall da jur Anwendung, wo die Ver: 
ordnung vom 4. Juni 1855 zur Ausführung fommt. 

Daraus folgt, daß die Gebühren:Tare 
a. bei dem Mandats⸗Verſahren anzuwenden ıft, mel- 

es allemal eintritt, wenn ein Quftizs Kommiffar 
ten Grlaß eines Mandats an feinen Machtgeber 
wegen Zablung der ihm fefigefegten Gebühren und 
Auslagen nachſucht; ferner 

b. wenn ein Quftij.Rommiffarius in einer nad ber 
Verordnung vom 1. Zuni 1835 verbandelten Pros 
zeßſache den Erlaß eines Zahlungs: Mandats an den 
Gegner feines Mandanten wegen Grftattung der 
von dem Letzteren vorgeihoffenen Gebühren und 
Auslagen feines Mandatars, refp. deren egefutivis 
ſche Einziehung in Antrag bringt; daß dagegen 

©. bei dergleihen Erſtattungs-Anweiſungen und Erefus 
tions: Verfügungen die Sportel:Zage vom 23. Aus 
uft 1815 Anwendung findet, wenn bei der betref: 
** Projzeßſache die Verordnung vom 1. Juni 
1855 nicht zur Ausführung fommt. — 

Zu 2. Die Gerichtsbebörden find verpflidtet, das 
Feftfegungs: Dekret unter ein Eremplar der von den Quftizs 
Kommiffarien in duplo einzureihenden Koſten-Liquidation 
zu fegen, worauf eine Abfchrift, reip. Ausfertigung, des 
Feftiegungs:Dekrets auf das zweite Exemplar der Kojten: 
Liquidation zu fegen und dies dem Juſtiz-Kommiſſarius 
brevi manu zujuftellen ift. 

Die befondere Bekanntmachung der Feſtſetzung der 
Gebühren durch Mittheilung einer zweiten Defrets: Ab: 
ſchrift iſt unnöthig. Die Gerihtsbebörden fönnen daher 
nur für die unter das Duplifat der Koften-Ziquidation zu 
fegende Abſchrift, refp. Ausfertigung des Feſtſetzungs⸗-De⸗ 
frets, Kopialien und außerdem bei Rechtsgeſchäften, bei 
weldhen die Verordnung vom 1. Zuni 1833 nit zur Ans 
wendung fommt, die Kaflenquote von den Schreibgebüh: 
ren anfegen, und bei Bagatell-Prozeffien und Mandatsjas 
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den über ein Bagatell⸗Objekt fallen felbft die Schreibgebüh⸗ 
ren für die Abſchrift, refp. Ausfertigung des Feſtſetzungs⸗ 
Dekrets weg. 

(Reit. vom 24. November 1836, Jahrb. Bd. 48, 
&. 450.) | 

Doch find aud die Juſtiz-Kommiſſarien nicht befugt, 
ibren Mandanten oder deren Gegnern befondere Schreibs 
gebühren in Rechnung zu fiellen, wenn fie bei der Aus 
antwortung des vom Gericht erhaltenen Keitiegungs:De: 
krets Abfchrift deflelben zu ihren Manual:Aften nehmen. 

Zu 3. Die den Notariats:Infirumenten nah $$. 56 
und 65. Tit. 7. Thl. III. der Allg. Gerichtsordnung beizu⸗ 
fügende Regiftratur ift fein befonderes Atteft, welches einem 
bejonderen Stempel unterliegt, fondern der Ausfertigungs- 
Maufel bei gerichtlihen Inftrumenten gleich zu achten, daber 
es zur Ausfertigung einer von einem Notar aufgenommes 
nen Vollmacht nur eines &tempels von 15 Sgr. bedarf. 

Zu 4 Die Gebühren-Taxen geftatten den Notarien 
und Juſtiz Kommiffarien den Anfag befonderer Siegelges 
bübren überhaupt nicht; diefelben fönnen daher niemals von 
ihnen liquidirt werden. 

Zu 5. Da das Allg. Landrecht nad $. 48. und fig. 
Tit. 15. Thl. I. ein gerihtlihes Verfahren zur Wie— 
derinfursfegung der durd einen Privatvermerk des Eigen: 
thümers außer Kurs gefeßten, auf jeden Inhaber lauten: 
den Papiere vorfchreibt, fo verfteht es ſich von felbit, dag 
Notarien nicht befugt find, die Privatvermerke über der: 
gleihen Wiederinfursfegungen zu beglaubigen. 

Zu 6. In Erwägung, daß der dritte Abſchnitt der 
Gebühren:Tare für Juſtiz-Kommiſſarien vom 23. Auguft 
1815 überhaupt auch von den Gebühren der Quiti-Koms 
miffarien in außergerichtlichen Geſchäſten handelt, zu den 
leßtern aber auh Begnadigungs:Gefuche gehören, 
findet der Zuftigminifter es unbedenklid, daß für dergleichen 
Geſuche nach Maafgabe der Wichtigkeit des Gegenftandes 
die unter Num. 1 und 2. des Abjchnitts III. jener Ge- 
bübren:Tare angeführten Säge mit 5 Ser. bis 1 Thlr. 
10 Sgr. anzufegen find. 

Zu 7. Zu Begnadigungs und anderen Immebdiats 
Geſuchen bedarf es Feines Geſuchs⸗Stempels, da — 

eſtim⸗ 
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Befimmungen des Tarifs zum Stempelgefege Geſuche 
überhaupt nur dann fiempelpflichtig find, wenn fie bei fol 
den Staates» und Kommunal⸗Behörden oder Beamten eins 
gereiht werden, denen die Ausübung einer rihterliden oder 
polgeiliden Gewalt übertragen ift, oder weldhen die Vers 
mwaltung öffentliher allgemeiner Abgaben obliegt. Diefe 
Requifite treffen bei Immediat⸗Geſuchen nicht zu. 

Zu 8. Da die Kriminal:SporteleTare für Briefe 
des Vertbeidigers feine Gebühren bewilligt, fo dürfen ſolche 
aud nicht liquidirt werden. Die Juſti⸗ RKommiffarien müfs 
fen fi mit den Kopialien begnügen. Durd den im Alls 
gemeinen hoben Sag ber Detenfions- Gebühren werden fie 
überdies auch für die Mühmaltung der Korrefpondenz bins ° 
reihend entſchädigt. 

Zu 9. Für einen Termin in Kriminalfahen, der 
nit mehrere, d. b. der weniger als zwei Stunden Zeit 
erfordert, können dem zugejogenen Wertheidiger nur die 
Hälfte der in der Kriminal-:Sportel:Tare unter E. Num. 4. 
beſtimmten Gebühren, alfo nur 20 Sgr. bewilligt werten. 

Zu 10. Das den Auftij» Kommiffarien nad $. 20. 
der Verordnung vom 14. Dezember 1835 (Geſetz-Samml. 
&. 307.) und nah der Berfügung vom 6. Juli 1839 
Num. 3. (Jahrb. Bd. 54. S. 157.) in Richtigkeitsbe⸗ 
ſchwerde⸗ und Refursfahen zu bewilligende Pauſchquantum 
enthält nicht nur eine Vergütigung ihrer Gebühren für alle 
dabei vorfommende Geſchaͤfte, fondern aud für alle dabei 
vorfommende und fonft befonders zu vergütigende Schreis 
bereien. Die Juſtiz⸗Kommiſſarien find daher nicht befugt, 
neben- diefem Pauſchquantum für irgend eine Arbeit oder 
Abſchrift befondere Schreibgebühren zu liquidiren, mithin 
auch nicht für das Duplikat ihrer Koſten-Liquidation in der: 
gleichen Saden. 

Zu 11. Die in dem Reffripte vom 9. Auguft 1838 
(Zabrb. Bd. 52. &. 207.) enthaltenen Beftimmungen 
über die Koften für das Arrefiverfahren in Bagatellfadhen 
find aud für die Gebühren der Juſtiz-Kommiſſarien in 
dergleichen Angelegenheiten maaßgebend. 

Zu 12. Nah Num. 2, 3 und 4. Abſchn. IV. der 
Gebührentare vom 9. Dktober 1833 follen Juſtiz-Kommiſ⸗ 
farien bei Gegenfländen über 50 Thlr. für die Klage, bes 

1843. 9. 123. P 
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ren Beantwortung, Appellations: und Revifions- Anmeldung, 
Rechtfertigung und Beantwortung, ferner für die mündü— 
be Verhandlung vor dem erfennenden Gerichte eben fo 
viel anfegen dürfen, als die Gerichte; außerdem aber die 
nah dem I. Abſchnitte der Gebühren: Tare von 1815 und 
deren Grläuterungen noch zuläffigen Gebübrenfäge, ferner 
Schreibgebühren und baare Auslagen. 

Die Verfügung vom 25. November 1833 (Jahrbücher 
Br. 42. &. 423 — 425.) beftimmt : 

dag in InjuriensProzeffahen eriter Inftanz 
nur % der vollen Gebübrenfäge der Gebübren:Tare 
vom 9. Dktober 1855 fowohl von den Gerichten, 
als Auftiz:. Kommiffarien anzufegen fein. 

Es kann biernah feinem Zweifel unterliegen, daß Ju— 
fig: Kommiffarien beredhtigt find, in Injurien-Prozeßſachen 
die neben den Sägen der Gebühren Tare vom 9. Dftober 
1833 noch zuläffigen Gebührenfäge der Allg. Gebühren: 
Taxe vom 25. Auguft 1815 ganz zu liquidiren, da die in 
der Verfügung vom 25. November 1833 ausgefprodene 
Beſchränkung des Gebühren: Anfages nur die Gebühren: 
Tare vom 9. Oktober 1853 betrifft. 

Zu 13. Findet der Suftigminifter es unbedenklich, die 
für die Gerichtsperfonen in dem Reſkripte vom 10. Juni 
1840 (Jahrb. Bd. 55. S. 629.) enthaltenen Beftimmuns 
gen wegen der Neifefoften und Diäten bei Lokal⸗-Geſchäf⸗ 
ten innerhalb + Meile vom Gerichtsfige auch bei den Reis 
fen der Juſtiz-Kommiſſarien zur Anwendung kommen zu 
laffen, da fein Grund vorhanden ift, zwiſchen den Geridhts= 
perfonen und Juſtiz-⸗Kommiſſarien binfitlich diefer Grund» 
fäge einen Unterſchied zu machen. 

Zu 14. Wenn nad Abſchn. III. Num. 39. der Ge: 
bühren⸗ Tage für Juſtiz-Kommiſſarien vom 23. Auguft 1815 
für ein ganzes Geſchäft über ein Objekt von 20 Thlr. 
oder weniger nur ein Paufhquantum von 10 Sgr. bis 
2 Thlr. liquidirt werden darf, fo kann der Juſtiz-Kommiſ— 
farius, wenn er einzelne unter diefem ganzen Geſchäfte 
begriffene Arbeiten beforgt bat, dafür nur einen verbälmiß> 
mäßigen Antbeil des Pauſchquantums liquidiren, wobei auf 
das Objekt und den Umfang der beforgten Arbeit Rückſicht 
zu nehmen ift. 
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Zu 15. Bleibe Ihnen überlaffen, ſich mit der An: 
rage: 
: ob bei Aufnahme von notariellen Verträgen zwi⸗ 

fhen Partbeien, welche nicht lefen und fhreiben fön- 
nen, es genüge, wenn allen ntereffenten nur 
ein und derſelbe Beiltand zur Vorlefung und 
bei der Vollziehung des Inftruments beftellt wird? 

unter Cinreihung des von Ihnen am 7. Zuni d. 3. aufs 
genommenen Kauflontrafts zwiſchen der verchelichten Büd⸗ 
ner &. und dem Pächter W. und der an Sie am 13. 
Juni d. 3. erlaffenen Verfügung des Land» und Stadtges 
richts zu C, an das Königlihe Oberlandesgericht zuM. zu 
wenden. 

Zu 16. Das Gefeg vom 11. Mai d. 3. Geſetz⸗ 
Sammıl. &. 183.) betrifft blos das Verfahren bei gericht⸗ 
lien Berbandlungen mit Wenden, fann daber auf no» 
tarielle Verbandlungen mit Wenden nicht bejogen wer: 
den. Die Notarien haben daber bei Verhandlungen mit 
Wenden, welde nicht deutſch verftehen, nad dem Gefege 
vom 9. Juli 1841 (Gefeg:Samml. &. 129.) zu verfahren. 

Zu 17. Endlich ift dem Juſtizminiſter nicht befannt, 
daß der Berliner Lebens: Verfiherungs: Gefellfhaft und 
den bei ihren Gefhäften vorfommenden geridptlihen und 
Notariats: Verhandlungen die Stempelfreiheit zuſteht. Es 
kann daher auch nicht zweifelhaft fein, daß zu den dabei 
vorfommenden notariellen Beglaubigungen über an ſich 
ftempelpflichtige Gegenftände die erforderlihen Stempel zu 
verwenden und dabei überhaupt alle Körmlichkeiten der nos 
tariellen Beglaubigungen zu beobachten find. Für eine 
entgegengefegte Anſicht haben Sie felbft in Ihrer Eingabe 
fein Gründe aufgeftellt. 

Berlin, den 1. Auguft 1843. 

An Abwefenbeit des Juftisminifters. 
Der Wirklihe Geheime Ober⸗Juſtizrath und Direktor. 

Ruppentbal. 
An 

den Herrn Yuftij:Rommiffarius N. zu N. 

I. 2884. Sportelfachen 47. Vol. 2. 

92 
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33. 

Gebühren der Juſtiz-Kommiſſarien in Bagatells 
fachen. 

(Gebühren:Tare vom 9. Dftober 1833.) 

Der uftigminifter hat aus, einer Anfrage des Kreis: 
yurh Date KR. erfeben, daß zwiſchen demfelben und dem 
‚Öniglihen Dberlandesgerichte eine Meinungsverfhiedenheit 

über die Frage ftattfinder: 
welde Gebühren in Bagatellfahen einem QJuftiz- Kom: 
miffariug zu bewilligen fzien, 

wenn derfelbe, ohne die Klage angefertigt zu 
baben, dem Kläger zum Difizial: Mandatar beftellt 
worden ift, und die Sache demnächit bei dem Auss 
bleiben des Verklagten im erften Termine dur Kons 
tumazial:Berfahren ihre Erledigung gefunden bat? 

Das Königliche Dberlandesgeriht will in diefem Falle 
nur einen verbältmißmäßigen Theil des zulälfigen Pauſch— 
quantums zubilligen, während nad der Anſicht des Kreis: 
Juſtiz-Raths K. der Juſtiz-Kommiſſarius einen Anfprudy 
auf * volle, von dem Gericht liquidirte, Pauſchquan⸗ 
tum hat. 

Der Juſtizminiſter muß dieſe letztere Anſicht für die 
richtigere erklären. 
* dem Reſkripte vom 2. Dezember 1836 (Jahrb. 

Bd. 48. &. 486.) it nah Vorausſchickung des Grund: 
fages, daß die Bewilligung des vollen Pauſchquantums 
vorausfege, daß der Juſtij⸗Kommiſſarius wenigſtens bei 
dem größten Theile des Prozeffes thätig geweſen fei, bes 
ftimmt, daß nur ein verhältnißmäßiger Theil deffelben nach 
Viaaßgabe der ftattgehabten Thätigkeit und Bemühung ges 
währt werden könne, wenn der Juſtiz Kommiſſarius 
a) nur als Beiftand einer Parthei in einem Termine 

auftritt, 
b) nur die Klage oder eine andere Prozeßſchrift anfers 

tigt, endlich 
c) nur in eineng Theile der Inſtruktion als Mandatar 

oder Affiftent einer Parthei beiftcht. 
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Die beiden erften Fälle find hier nicht vorhanden, aber 
auch der dritte liegt nicht vor. 

Der Juſtiz⸗Kommiſſar ift in dem in Rede fichenden 
alle dem Kläger im Prozefle feinesweges blos zum 
beil behülflich geweſen, er bat vielmehr für denfelben 

in der Sade Alles gethan, was überhaupt zu thun war: 
er ift in dem Termine für ihm aufgetreten, wodurch bei 
dem Nichterfcheinen des Verklagten der Prozeß zu Gunften 
feines Mandatars beendigt wurde. Es kann ibm daher 
das volle, von dem Gericht zu liquidirende Paufhquantum 
nicht verfagt werden. 

Das Königliche Dberlandesgeriht hat fih hiernach 
fünftig zu achten. 

Berlin, den 4, September 1843. 7 

An Abweſenheit des Juſtizminiſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober⸗Juſtizrath und Direktor. 

z Ruppentbal. 

bas Königliche Dberlandesgericht zu NM. 
I. 3811. Sportelfachen 47. Vol. 3. 

34 

Kopialien der Juſtiz⸗-Kommiſſarien in Mandats- 
| fummarifhen und BagatellsProzeffen. 
(GebührensTaren vom 23. Auguſt 1815 und 9, Oftober 1833.) 

Dem Königlihen Dberlandesgeridhte wird beifolgend 
eine Beſchwerde des Juſtiz-Kommiſſarius S. vom 29. v. 
M. mit dem Bemerken zugefertigt, daß der Juſtizminiſter 
diefelbe für begründet erachten muß. 

Nah Abſchnitt IV. Num. 4. der Gebühren: Tare vom 
9. Dftober 1833 können Juſtiz-Kommiſſarien Screibges 
bühren mit 24 Sgr. für jeden Bogen unter den für bie 
Gerichte erlaflenen Beftimmungen fordern, und es ift da: 
bei auf Abſchnitt II. Allgemeine Anmerkung II. Num. 1. 
Bezug genommen. Hier heißt es: 

Es iſt zuläflig: 
Screibgebühren, und zwar für jeden vorſchriftsmä⸗ 
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fig gefchriebenen Bogen, ohne Unterſchied, ob Rein: 
Khriften, Bebändigungsfceine oder bloße Abfchriften 
zu fertigen find, 25 Ser. 
Dabei wird der angefangene Bogen ftets für einen 

vollen gerechnet. 
Kür Beilagen der Verfügungen werden die Schreib: 

gebühren befonders berechnet, doch müflen mebrere 
Beilagen in einem Stüd binter einander geſchrieben 
und biernah die zu liquidirenden Bogen beredyuet 
werben. 

Bon einer ſtoßweiſen Berechnung der Kopialien, wie 
diefelbe im Abſchnitt I. der Allgemeinen Gebühren: Tare 
vom 23. Auguſt 1815 für Beilagen und bloße Abfchriften 
angeordnet wird, iſt dabei nicht die Rede. 

Hieraus ergiebt fih, daß Juſtiz-Kommiſſarien in 
Mandats-, fummarifhen und Bagatell-Prozeſſen an Kos 
pialien für jeden Bogen, ohne Unterſchied, ob Reinfchrif 
ten oder bloße Abfchriften gefertigt find, 25 Sgr. vergütet 
verlangen können. 

Die Verfügung vom 9. Juni d. 3. (Jahrb. Bd. 61. 
&. 504.) beziebt fi, wie aus den Allegaten bervorgebt, 
nur auf die Allgemeine Gebühren⸗Taxe vom 25. Auguft 
1815 und kann daher nur da zur Anwendung fommen, 
wo nad) leßterer zu liquidiren ift. 

Das Königliche Dberlandesgeriht bat hiernach das 
Königliche Land- und Stadtgeriht zu N. anzuweifen: 

nit nur in den Mandats« Prozeffen, fondern über: 
haupt in allen Fällen, wo bei Aufftellung der Ko— 
fienrednung die Sportel: Tare vom 9. Oktober 1833 
zur Anwendung fommt, aud für die abſchriftlichen 
Beilagen die Schreibgebühren mit 245 Sgr. für jeden 
einzelnen Bogen berechnen zu laffen. 

Berlin, den 7. September 1843, 

In Abweſenheit des Juſtizminiſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 
An 

das Königliche Oberlandesgericht zu N. 
I. 3942. O. 91. Vol. 4. 
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35. 

Berechnung und Erftattung der vor dem Verbrauch 
verdborbenen Stempel. 

(Stempelgefeg vom 7. Mär; u. 39. 40; Geſetz⸗ Sammlung 
- .) 

Auf Beranlaffung einer ‚Erinmerung der Königlichen 
Ober⸗Rechnungs⸗Kammer ift das Verfahren einer näberen 
Prüfung unterworfen worden, weldyes bei der Grftattung 
verdorbener Stempelbogen und deren Verrechnung von 
Seiten der gerichtlichen Salarien-Kaſſen in dem Departes 
ig des Königlichen Dberlandesgerihts zu Pofen Statt 
ndet. : 

Es bar ſich dabei ergeben, daß fo wenig bei den Ge: 
rihten, als den Steuer: Aemtern gleihförmig verfahren 
worden ift, und daß das Verfahren bei den erfteren nicht 
überall dem im der Inftruftion über die Berechnung der 
bei den Geridten zu verbraudenden Stempel ıc. (Bei: 
lage L. der Anweifung zur Verwaltung der geridhtlichen 
Salarien:Kaffen im Großberzogtbume Pofen vom 1. Ja— 
nuar 1835) .aufgeftellten Grundfage entfprodeu bat, wos 
nad der geridtlihe Stempel: Diftributor niemals baares 
Geld für Stempel in die Hände befommen und unter feis 
nem Borwande Stempel zu anderen Sweden, als zu den 
Frag Verhandlungen bergeben oder gar verkaufen 
darf. 

Zur Befeitigung diefer Uebelſtände wird hiermit, in 
Webereinftimmung mit dem Herrn Finanzminifter, für 
fämmtlidye Gerichte, deren Salarien: Kaffen nad) der vor: 
gedadhten Anweifung vom 1. Januar 1835 verwaltet wers 
den, ig angeordnet. 

ie vor dem Verbrauch verdorbenen Stempel find 
am Scluffe eines jeden Vierteljahrs durch die Nachweis 
fung ©. (über glei verbraudte Stempel S. 57. der An: 
weilung vom 1. Sanuar 1835) zur Soll-Einnahme zu ftels 

. len und mit einem Verzeihniffe zur General:Regiftratur abs 
zugeben, welche in der Verbrauds: Nahweilung dem Di: 
firbutor darüber Duittung zu ertbeilen hat. (Vergl. ©. 139 
Num. 5. der Anweifung vom 1. Zanuar 1855.) 
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Gleichzeitig werden. diefe Stempel niedergefhlagen, in 
dem nämlichen Vierteljahr zu der betreffenden Lifte (S. 104. 
Rubr. 8. der Anweiſung vom 1. Sanuar 1855) einge: 
tragen und bei den Gerichten ganz fo, wie andere nieder: 
geihlagene Stempel behandelt. 

Da indeß nur die nah $. AO. des Stempelgefeges 
vom 7. März 1822 erftattet verlangten Stempel der Beri: 
fitation der Stempel:Fisfäle unterliegen, während dies bei 
den vor dem Verbraud verdorbenen Stempeln ($. 39.) 
nicht der Fall ift, aud in der bei den Hauptämtern befte: 
benden Buchführung beiderlei Stempel:Riftitutionen getrennt 
gehalten werden; fo dürfen in der der Steuer: Bebörbe 
einzureihenden Stempel: Reftitutiong : Liquidation beiderlei 
Stempel nit untermifht aufgeführt werden, vielmehr 
find die Neftitutiong: Poften für verdorbene Stempel 
am Schluffe der Liquidation in einem befonderen Ab: 
fhnitte aufjunebmen. Die verdorbenen Stempel Mate: 
rialien felbft find diefer Liquidation als Belag beizufügen. 

Danach) hört für die Zufunft die abgefonderte Liqui⸗— 
dation der vor dem Werbraud verdorbenen Stempel bei 
den Gerichten auf. 

Berlin, den 14. Anguft 1843. | 

In Abwefenheit des Juſtizminiſters. 
Der Wirklihe Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppentbal. 
An 

fämmtliche Gerichte, bei denen bie Anweifung 
jur Verwaltung der gerichtlichen Salarien-Kaffen 
im Großherzogihum Pofen vom 1. Januar 1835 
eingeführt ift. 

I. 3455, Steuerfachen 23. Vol. 7. 
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D. 

Srafrcedt. 

6. 

Sernhaltung der Beamten von öffentlichen Manifes 
ftationen. 

Ah würde die Nachricht von den unanftändigen Aufs 
tritten, welche bei dem fogenannten Feſtmahle am 4. d. M. 
in Düffeldorf ftatt gefunden, der Beachtung weni 
wertb gehalten haben, wenn Sch nicht erfahren hätte, dab 
mebrere Beamte der an fie ergangenen Cinladung dazu 
gefolgt wären. Ich erkenne die gute Abſicht, welche dies 
felben hiebei geleitet hat und welde ſich auch dadurd fund 
gegeben, daß fie mit lobenswerther Erfenntniß ihrer Stel: 
lung fofort das Feſt bei dem erfien Ausbruche einer vers 
werflien Tendenz verließen, wofür ihnen Mein Beifall 
zu erkennen zu geben. Diefer Vorfall bat aufs Neue den 
Unwerth folder Demonftrationen in’s klarſte Licht geftellt. 
Sie find nur im Stande, Lärm zu erzeugen, ohne irgend 
einen Einfluß auf die Sache, auf Meine Entſchließung 
und auf den Gang Meiner Regierung üben zu Fönnen. 
Um fo mehr ift es aber auch Mein Wille, daß Meine 
Beamten ſich von folden Manifeftationen fern halten und 
nicht hierdurch entweder dazu beitragen, den legteren wider 
ihren Willen eine unverdiente Bedeutung zu geben oder 
„ar, wenn deren wahrer Karakter hervortritt, in den Fall 
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fommen, das Anfeben und die Würde der Regierung durch 
"die Gegenwart ihrer Drgane zu kompromittiren. 

Sanssfouci, den 18. Yuli 1843. 

Sriedrih Wilhelm. 

das Staatsminifterium. 

- b. 

Sämmtlihen Juftisbeamten der Monardie theile ich 
den vorftehenden an das Staatsminifterium erlaffenen Als 
lerhöchſten Befehl mit. Bon dem Pflichtgefühl derfelben 
darf ih erwarten, daß fie diefen Befehl pünktli befolgen, 
und fih von Manifeftationen jeder Art fern balten wer: 
den, welde mit der dem Geſetz fchuldigen Achtung in 
MWiderfprud treten und die Würde der Regierung anjuta= 
ften geeignet fein möchten. 

Berlin, den 24. Yuli 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
R Mühler. 

n 
fämmtlicye Yuftiz-Beamten der Monardjie. 

I. 3255, 0. 135. 

37. 

MWaffengebrauch der Privar-Forftbeamten. 

Ew. Exzjellenz beehre ih mich auf das gefällige 
Schreiben vom 23. Mai d. J. ganz ergebenft zu erwies 
dern, daß ich der von Denfelben geäußerten Anſicht beitrete, 
wonach der $. 6. des Gefeges über den Waffengebraudy 
der Forſt- und Zagdbeamten vom 31. März 1837 (Gef. 
Samml. &. 65.) aud auf die im Privatdienite ftebenden 
orfibeamten anzuwenden, bei denen die im $. 1. ausge: 
prodenen Bedingungen vorhanden find. Dies gebt aus 
den $$. 4. und 5., melde ausdrüdlid auf den $. 1. zu: 
rüdweifen, deutlich hervor, und ift auch nothwendig, weil 
diefelben Rüdfichten, weldye bei dem Staats: und Kom: 
munal:Forfiperfonal die Erklärung der Regierung vor Ein: 
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leitung der gerihtlihen Unterfuhung erfordern, ganz eben 
fo auch bei den Korfibeamten der Privatwaldeigenthümer 
vorwalten. 

Da hierüber auch bisher keine Zweifel entſtanden 
ſind, ſondern von den Bebörden ſtets hiernach verfahren 
iſt, fo ſtelle Ew. Exzellen id ganz ergebenſt anheim, das 
Königliche Oberlandesgericht zu N. in dieſem Sinne zu 
beſcheiden. 

Berlin, den 3. Jull 1843. 

Graf von Arnim. 
An 

bes Königl. Wirklichen Bebeimen Etaates und 
Juſtiz⸗Mmiſters Herrn Mühler Exjellenz. 

38. 

Ueber die Frage: Ob eine Militairperfon im Dienfte 
begriffen geweſen? ift die vorgefegte Militairdienfts 

Behörde um Ausfunft zu erfuchen. 

Wenn Beleidigungen oder Widerſetzlichkeiten, melde 
gegen Militairperfonen verübt worden find, zur gerichtlichen 
Unterfuhung gelangen, ift der wefentlide Umſtand: 

ob die betreffenden Militairperfonen im Dienfte bes 
griffen geweſen find? 

jumweilen ftreitig oder zweifelhaft. 
Die Gerichtsbehörden werden angewiefen, in derglei: 

hen Fällen über die gedachte Krage von der vorgefegten 
Dienftvchörde der betheiligten Mtilitairperfon Auskunft zu 
erbitten und auf diefe Auskunft die erforderlihe Rückſicht 
zu nehmen. 

Die Militairbebörden werden von dem Herrn Kriege: 
minifter mit entfprehender Anweifung verfehen werden. 

Berlin, ben 20. Auguſt 1843. 

In Abwefenbeit des Juſtizminiſters. 
Der Wirklihe Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppentbal. 
An 

fämmtliche Gerichtsbehörden. 
I. 3641, M, 11. Vol, 3, 
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39. 

Rehabilitirung der wegen vorfäglichen Meineides be: 
ftraften Individuen. 

(ef, Allerh. Kabinets „Drbre Kr — 1828. Jahrb. Bd. 32, 

Des Königs Majeſtät haben, wie der Königlichen 
Regierung behufs weiterer Beranlaflung bierdurd eröffnet 

wird, durch dic Allerhöchſte Kabinets:Drdre vom 16. v. M 
zu beftimmen gerubet, daß in Zufunft bei Perfonen, Die 
fi eines vorfügliden Meineides ſchuldig gemadt haben, 
erft nah Verlauf von drei Jahren auf Wiederverleibung 
der verwirkften NationalsKofarde, reſp. der Kriegs:Dent: 
münze und Dienftauszeihnung, angetragen werden ſoll. 

Berlin, den 9. September 1843, 

Der Minifter des Innern. 
Graf von Arnim. 

An 
fänmtlihe Königl. Regierungen und an 
das Königl. Polizei-Präfidium biefelbft. 

40. 

Unterfuchungss und Strafverfahren gegen Landſtrei⸗ 
cher, Bettler und Arbeitsfcheue. 

I. Der $. 7. des Gefeßes über die Beftrafung der 
Landftreiher, Bettler und Arbeitsiheuen vom 6. Januar 
d. 3. (Gef. Samml. &. 19.) verordnet: 

daß, wo nad der in einzelnen Provinzen beftchenden 
Einrichtung die Landftreiher und Bettler ſogleich nad 
deren Aufgreifung in die Landarmen- oder Korref: 
tions-Anftalt abgeliefert werden, die Unterſuchung ge: 
gen fie von dem AJuflitiarius der Anftalt oder dem 
Gerichte des Drtes, wo die Anftalt fi) befindet, ge: 
Ir in legterer auch die Strafe vollfiredt wer 
den foll. 
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Zur Vermeidung von Kompetenz: Konflilten wird den 
Gerichten im Ginverftändnig mit dem Herrn Minifter des 
Innern eröffnet, daß die Kompetenz des Quftitiarius der 
YAnftalt oder des am Drte befindliden Gerihts nur in 
denjenigen Källen begründet ift, in welchen überhaupt ges 
richtliche Unterſuchung Statt findet, alfo nad näberer Be: 
ſtimmung der Allerböhiten Kabinets:Drdre vom 17. März 
d. 3%. (Jahrb. Bd. 61. &. 513.) nur bei Landſtreichern 
und bei foldyen Bettlern und Arbeitsfheuen, welche ſich 
im Rückfalle befinden (66. 3. und 6. des Geſetzes vom 
6. Sanuar d. 3.), oder bei ſolchen Individuen, welde uns 
ter erſchwerenden Umftänden gebettelt haben ($. 3. das 
ſelbſt). An Anſehung der nicht zu diefer Kategorie gebös: 
renden, nur nad $. 2. zu befirafenden Bettler und Ars 
beitsfcheuen verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren auch 
dann, wenn diefelben in Gemäßheit des $. 7. des Gefeges 
fogleih in eine Anftalt abgeliefert worden find. Es wird 
mitbin in diefem Kalle, der beftehenden Berfaffung gemäß, 
die Beftrafung auch fernerhin von der Polizeibehörde oder 
Anftaltsbehörde erfolgen. 

Webrigens haben die Gerichte, wenn die Polizeibehörs 
den, teil fie fi nicht für fompetent halten, die Unterſuchung 
an fie abgeben, diefelbe unmeigerli zu übernehmen, weil 
die gerichtliche Unterfuhung nad $. 61. Tit. 17. Th. 11. 
des Allgem. Landrechts aucd für geringere Vergeben bie 
Regel ift, auf melde, wenn die Polizeibehörden von der 
ibnen zuftebenden erjeptionellen Befugniß feinen Gebraud 
maden wollen, zurüdgegangen werden muß. 

Die Kompetenz der gerihtlihen Behörde ſchließt 
nicht aus, dag am Aufgreifungsorte ein vorbereitendes po» 
fizeilihes Verfahren jur Ermittelung des Thatbeftandes 
torangebe. Die Polizeibebörden find hierzu ermächtigt. 

IH. Dem auf Erhaltung der öffentlihen Ordnung 
und Sicherbeit gerichteten Zwecke des Gefeges vom 6. Jas 
nuar d. 3. entipridt es, daß die ergriffenen Landſtreicher 
und Bettler erft wieder in Freiheit gefegt werden, wenn 
die Strafe vollſtreckt worden ift: daber haben die Gerichts: 
behörden der von der Polizei-Behörde angeordimten Detens 
tion während der Unterſuchung fein Hinderniß entgegen zu 
fegen, aud wenn zu gerichtlicher Verhaftung tl Matte 
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Grund nicht vorhanden fein follte. Die Unterfuhung muf 
aber in bdergleihen Källen vorzugsmweife befchleunigt wer: 
den. Auch * die Entlaſſung eines zur gerichtlichen Un: 
terfuhbung überwieſenen Landſtreichers oder Bettlers aus 
der gerichtlichen Unterfuhungshaft nicht eher Start finden, 
alg bis die Polizeibebörde davon Kennmiß erbalten bat 
und in den Stand gefegt worden ift, die von ihr etwa für 
norbwendig erachtete polizeilihe Detention anzuordnen. 
Die Polizeibebörden find ibrerfeits angewiefen, dem die Un— 
terfuchung führenden Gerichte von einer jeden im polizei: 
lien Intereſſe erfolgenden derartigen Detention fofort 
Nachricht zu geben. 

Berlin, den 1. Auguſt 1843. 

An Abwefenbeit des Juſtizminiſters. 
Der wirkliche Geheime Ober-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 

Un 
fänmtliche Berichtebebörden , mit Ausſchluß der= 
jenigen, welche im Bezirfe des Appellationsgerichte 
zu Köln ihren Sitz haben. — 

I, 3440. Krim. 79. Vol, 2, 

b. 

Der Königl. Regierung wird in Bezug auf die Aug: 
legung und Ausführung des Gefeges vom 6. Januar d. 8. 
über die Beſtrafung der Zandftreicyer, Bettler und Arbeits: 
fheuen Folgendes zu erfennen gegeben. 

1) Durch das Cirkular-Reſtript vom 28. Februar d. J. 
(Minift. Bl. für die innere Berwaltung S. 36.) ift Ihr bereite 
vorläufig eröffnet worden, daß die im ‘ 2. des Geſetzes ausge: 
ſprochene Strafe des Bettelns im erften Kontraventionsfalle 
nad) der Abſicht des Gefeßgebers als Polizeifirafe anzufes 
ben fei, und deren Feſtſetzung daher außerhalb des Bezirks 
des Appellationsgerichtshofes zu Köln zur Kompetenz der 
Polizeibehörden geböre. 

Des Königs Majeftät haben diefe Auslegung auf den 
Allerböchftdenenfelben von dem Herrn Juſtizminiſter Mübler 
und mir gemeinſchaftlich erftatteten Bericht mitteljt Allers 
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bödfter Drdre vom 17. März d. 3. (Zabrb. Bd. 61. 
&. 514.) zu genehmigen und uns zugleidy zu ermädhtigen 
gerubt, die ſämmtlichen Gerichts- und Polizeibebörden, mit 
usnahme derjenigen, welde in dem gedadten Appella= 

tionsgerichtöbezirfe fi befinden, dahin mit Anweifung zu 
verſehen: 

daß die Feſtſetzung der im 5. 2. des Geſetzes vom 
6. Januar d. 3. auf das Berteln angedrobten Gefäng» 
nißftrafe zur Kompetenz der Polizeibehörden geböre, 
und diefe gleihmäßig in den Fällen eintrete, in wels 
hen nad den Vorfdriften der $$. A. und 6. jenes 
en die im $. 2. beitimmte Strafe Anwendung 
udet. 

Die Königl. Regierung wird hiervon mit dem Bemer⸗ 
fen in Kenntniß geſetzt, daß der Herr Juſtizminiſter bier: 
nad die betreffenden Gerichtsbehörden mit der erforderlis 
hen Anweiſung bereits verfehen bat. 

2) Der $. 7. des Gefeßes verordnet: 
daß, mo nad der in einzelnen Provinzen beftchenden 
Einrichtung die Landſtreicher und Bettler ſogleich nad) 
deren Aufgreifung an die Zandarmen: oder Korrek 
tions: Anftalt abgeliefert werden, die Unterfuhung ges 
gen fie von dem AJuftitiarius der Anftalt oder 
dem Gerichte des Orts, wo die Anftalt ſich be= 
findet, geführt und im leßterer auch die Strafe voll: 
ſtreckt werden foll. 

Diefe Vorſchrift ift in denjenigen Provinzen, in wel: 
hen die in Rede ftehende Einridytung ftattfindet, von eini« 
gen Behörden dahin ausgelegt worden, daß jeder zur Ans 
ftalt abgelieferte Bettler, auch wenn derfelbe, weil er fidy 
im erfien Kontraventionsfalle befindet, der Strafe des $. 2. 
unterliegt, von dem AQuftitiarius der Anftalt oder dem Ges 
richte des Drts zur Unterſuchung gezogen werden müffe. 
Diefe Anſicht ift jedoch unrichtig, da die auf die Kompes 
tenz zur Führung der Unterſuchung bezüglide Vorſchrift des 
$. 7. nur auf diejenigen Fälle bezogen werden fann, in 
welchen eine gerichtlihe Unterfuhung überhaupt ftattfine 
det, alfo nur bei Zandfireihern und bei ſolchen Bettlern 
und Arbeitsfheuen, welde fih im Rückfall befinden ($$. 3. 
und ©.a. a. D.), oder bei ſolchen Individuen, welche unter 
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erfäwerenden Umſtänden gebettelt haben ($. 3. dafelbfi), 
zur Anwendung fommt. In Auſehnng der nicht zu- dies 
fer Kategorie ‚gehörenden, nur nad) $. 2. zu befirafenden 
Bettler und Arbeitsicheuen verbleibt es vielmehr, womit 
der Herr Quftizminifter fi einverftanden erklärt bat, bei 
dem bisherigen Verfahren aud dann, wenn bdiefelben in 
Gemäßbeit des $. 7. des Gefeßes fogleid in eine Anftalt 
abgeliefert werden. 

Es muß mithin in diefem Kalle die Beftrafung, der 
beftebenden Berfaffung gemäß, auch fernerbin von der 
Polizeibehörde oder der Anftaltsbehörde erfolgen. 

3) Da, wo die Vorfarift der betreffenden Landar—⸗ 
men Neglements wegen fofortiger Aufgreifung und Ablie: 
ferung der Bettler und Bagabunden an die Anftalt durd 
die Praxis eine Modifikation dahin erlitten bat, daß ber 
Ablieferung in die Anftalt ein am Drte der Aufgreifung 
ftattfindendes, die Konftatirung der That bezweckendes Vers 
fahren voranzugeben pflegt, ſteht das Gefeg vom 6. Ja— 
nuar d. 3. der Beibehaltung diefes Verfahrens nicht ent: 
gegen. Es kann vielmehr, da auch in den zur gerichtlichen 
Unterfuhung gewiefenen Fällen ein vorbereitendes polizeis 

“lies Verfahren ganz angemeffen ift, jene Unterſuchung 
am Aufgreifungsorte auch fernerhin ftattfinden, gleichviel, 
ob die Unterfuhung und Beſtrafung des Aufgegriffenen 
und Ginzuliefernden zur Kompetenz des Richters oder der 
Verwaltungsbebörde gehört. 

4) Da es dem auf Erhaltung der öffentlihen Drds 
nung und Sicherhbeit abzielenden Gefege vom 6. Januar 
d. 3. und insbefondere der Vorſchriſt der $$. 7 — 9 def: 
felben entipricht, ergriffene Kandftreiher und Bettler erft 
nad ihrer Beftrafung wieder in Freiheit zu fegen, fo bat 
er Königlie Regierung die Polizeibebörden dabin zu ins 
ruiren: 

daß dergleichen aufgegriffene und der gerichtlichen Un— 
terſuchung überwieſene Individuen, falls nicht etwa 
deren Wiederentlaſſung wegen Mangels an Beweiſen 
ihres Vergehens nothwendig erſcheint, auch dann bis 
zur gerichtlichen Entſcheidung polizeilich detinirt wer— 
den können, wenn das die Unterſuchung führende Ges 

richt 
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richt feine Veranlaffung zur gerichtlichen Verhaftung 
finden follte. 
Der Herr QJuftisminifter, welcher ſich hiermit einverftan- 

den erklärt bat, wird die Geridhtsbebörden mit einer bie: 
fer Beitimmung entfpredenden Anweifung verfeben. 

Von einer jeden im polizeilichen Intereffe erfolgenden 
derartigen Detention bat die Polizeibehörde, melde fie 
anordnet, dem bie Unterfuhung führenden Gerichte fofort 
Nachricht zu geben. 

Berlin, den 9. Yuli 1839, 

Der Minifter des Innern. 
Graf von Arnim. 

An fänmtlicdye Königl. Regierungen und 
an das Königl. PolizeisPprafidium hieſelbſt. 

41. 

Publifation der Erfenneniffe in fisfalifchen Unter; 
fuhungen wegen Injurien. 

(Allg. Gerichte Ordnung Tb. I. Zit. 35. $$. 86 — 88 und Anbang 
8. 264. cf. Neffe. vom 26. Auguft 1843, Seite 174 diefes Heftes ) 

Dem Königlihen Dberlandesgerihte wird auf den Bes 
riht des Kriminal-Senats des Kollegiums vom 24. v. M., 
betreffend die Publikation der Erfenntniffe in fiskaliſchen 
Uinterfuchungen wegen Injurien, Solgendes eröffnet. 

Aus den Berathbungen der Staatsrathe s Kommilfion 
über die Abfaffung der Verordnung vom 5. Mai 1838 
(Gef. Samml. &. 273.) gebt unzweifelhaft hervor, 

daß die fisfalifhen Interfuhungen von der Anwen: 
Bun der gedachten Verordnung ausgefdloffen fein 
follen, 

und es ift nur um deshalb von einer dies ausfprecdhenden 
ausdrüdlihen Beſtimmung Abftand genommen worden, 
weil die Verordnung, fo viel die Infinuation der Erkennt: 
niffe 2c- anlangt, nad der ausdrüdlihen Befimmung im 
8. 1. nur auf Eivil:Prozeffe fi bezieht. 

Henn e8 daher glei richtig ift, daß in Injurienſa— 
hen nad $. 8. der gedachten Verordnung die Vorſchriften 
66. 1 — 4 dafelbit Anwendung finden, fo können bierunter 
doch diejenigen Injurienſachen nicht verfianden werden, 
welche im Wege der fiskaliſchen Unterfuhung verhandelt 

1843. Heft 123. D 
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worden find. In Betreff diefer behält es bei dem im der 
Allgemeinen Gerichtsordnung vorgefchriebenen WBerfahren 
($$. 86 — 88. Tit. 35. Thl. I. und Anhangs:$. 264.) fein 
Bewenden. 

Der $. 1. der Verordnung vom 5. Mai 1838 führt 
übrigens die Vorfcrift des $. 37. der Verordnung vom 
1. Juni 1833 für alle Civil: Prozeffe ein; der gedachte 
$. 57. fließt aber die Publifation der Erkenntniffe in fums 
marifch verbandelten Sachen nidyt unbedingt aus; aud aus 
dem Artifel 42. der Inftruftion vom 7. April 1839 ift zu 
entnehmen, daß, wenn die Entſcheidurg auf mündliche Ber: 
bandlung vor dem erfennenden Richter erfolgt, die Publi: 
fation des Urtels neben der Infinuation der Ausfertigung 
fortbeftebt. 

In fo weit fann auch in Injurienfaden, melde im 
fummarifhen Civil» Prozeffe verhandelt worden, das unbe: 
dingte MWegfallen des Publikations-⸗Termins nit angeord: 
net werden. Dies ift bereits in den Verfügungen vom 
16. uni 1839 und 7. Februar d. J. (Jahrb. Bd. 54. 
S. 196. Bd. 61. &. 153.) anerfannt worden. 

Was die fiskalifhen Unterfuhungsfahen wegen Steuer: 
und ähnlicher u ar anlangt, fo ift für diefe im dem 
Reffripte vom 20. Dftober 1838 (Jahrb. Bd. 52. &. 635.) 
die Anberaumung befonderer Termine zur Publikation der 
Erfenntniffe für unnötbig erklärt worden, weil nah $. 3. 
der Verordnung vom 11. Zuni 1858 die Friften zur Ein: 
legung der Rechtsmittel ſich nad den für den ordentlichen 
Givil: Prozeß gegebenen Vorſchriften richten. 

Die abweihenden Grundfäge, welde in der Präfidial: 
Inftruftion vom 3. Januar v. 3. (Jahrb. Bd. 59. &. 352) 
unter VIII. 13 angeführt find, laſſen ſich hiernach nicht 

‚ billigen, und es ift nur überfchen worden, das Präfidium 
des Königlichen Dberlandesgericht darauf aufmerkfam zu 
machen, als jene Initruftion zur Aufnahme in das Juſtiz— 
Miniiteriale: Blatt eingereiht worden war. 

Berlin, den 16. September 1843. 

Der Suftizminifter. 
Muübler. 

Un das Königl. Dberlandesgericht zu Breslau. 
I. 3885. J. 21. Vol. 5. 
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42. 

Die Publifation der Kriminal-Urtheile an bie vor: 
läufig zur Strafanftalt abgelieferten Individuen und 

die Benachrichtigung der Strafanftalts:Diref; 
toren betreffend. 

(Krim. Ordnung $. 562. — Jahrb. Bd. 61. S. 174. 520.) 

Auf Ihren Beriht vom 15. v. M. trage Ich kein 
Bedenken, die allgemeine Verfügung vom 13. März d. J. 
die Befolgung des $. 562. der Kriminalordnung betreffend, 
hierdurch zu genehmigen; damit aber nit auf Grund der 
Befiimmung unter Num. 4. jener Verfügung die Entlafs 
fung eines Angeſchuldigten verfügt wird, deffen fernere Ver: 
baftung durd inzwiſchen eingetretene neue Umftände noths 
wendig gemadt wird, fo find nah Ihrem Vorſchlage die 
Unterfuchungsbebörden anzumeilen, von dem Eintritte ſol⸗ 
her Umftände den Sprucdrichter fofort in Kenntniß zu 
fegen. Eines Erlaffes in Gefegesform bedarf es hierüber 
nit, da die Vorfchriften der Kriminalordnung, melde 
durch die angeführte Verfügung eine Modifikation erleiden, 
blos den Gefhäftsgang bei den Behörden be 
treffen. — Dem DObersAppellations:Senat und dem Krimis 
nal: Senat des Kammergerihts haben Sie in Beſcheidung 
auf deſſen Beriht vom 20. Mai d. 3. Meinen gegen: 
wärtigen Befehl mitzutbeilen und die Befolgung der ge 
dachten Verfügung fortan zur Pfliht zu machen. 

Eansfouci, den 3. Juli 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
A 

den Staats: F Juſtizminiſter Mühler. 

b. 

Mit Bezugnahme auf die allgemeine Verfügung vom 
13. März d. J. Gahrb. Bd. 61. S. 174.) wird der vor: 
ſtehende Allerhöchſte Befehl, durd melden jene Verfügung 
von des Königs Majeftät ausdrücklich genehmigt worden 
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ift, biermit zur Kenntniß der Gerichtsbehörden gebradtt, 
zugleich mit der Anweifung: 

wenn vor oder nad der Einreihung der Unterſu⸗ 
chungs⸗Akten zum Sprud Umſtaͤnde eintreten, welche 
die Kortdauer der Verhaftung eines Angefchuldigten 
aud für den Kal nothivendig machen, daß feine Ent: 
laffung in der vorliegenden Unterſuchung in Gemäß: 
beit der Num. 4. der allgemeinen PBerfügung vom 
13. März d. 3. erfolgen müßte, den Spruchrichter 
biervon jederzeit unverzüglih in Kenntniß zu fegen. 

Berlin, den 7. Juli 1843, 

Der Zuftizminifter. 
Mübler. 

An 
fämmtlihe Gerichtsbehörben derjenigen Zander: 
ung in welchen die Kriminalerbnung Gefegee: 
fraft bat. 
1. 3003 Krim. 2. 

43. 

Der Verkehr auf den Kunfiftraßen betreffend. 
 (Berorbn. vom 17. März 1839, Gef. Samml. ©. 80.) 

Auf den Beriht vom 15. d. M. genehmige Ich, daß, 
mit Abänderung der Beftimmung des $. 11. der Verords 
ei; über den Verfehr auf den Kunfiftraßen vom 17. Mär; 
1839, die Zugtbiere an den die Kunftfiraßen befahren: 
den Fuhrwerken in der Zeit vom 1. November bis zum 
1. April bis auf Weiteres mit Hufeifen, deren Stollen 
bis zu Einem Zoll über die Hufeiſenfläche bervorragen, 
verfehen fein dürfen. Dabei bleibt jedoch die Zurücknahme 
diefer Ausnahme vorbehalten, falls das Bedürfniß dazu 
wegfallen, oder folde für die Unterhaltung der Kunftitra- 
Gen als allzunachtheilig ſich berausftellen möchte. 

Sansfouch, den 25. Yuguft 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

das Staateminifterium. 
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44. 

Die baaren Auslagen in unvermoͤgenden fisfalifchen 
Unterfuchungen betreffend. 

(Allgem. Gerihtsordnung Thl. 1. Zit. 35. $. 262, des Anhangs.) 

Dem Königlihen Dberlandesgerichte wird auf den Bes 
richt vom 19. v. M., die Koften in der Unterſuchungs⸗ 
ſache wider den Fleiſcher H. betreffend, eröffnet, daß ber 
Juftigminifter aud nad nocdhmaliger Erwägung der Sache 
bei der in der —— vom 22. Mai d. J. ausgeſpro⸗ 
chenen Anſicht verbleiben muß. 

Es iſt bereits in dem Reſkript vom 1. Mai 1835 
(Zabrb. Bd. 45. &. 551.) beftimmt worden, — die baa⸗ 
ren Auslagen in unvermögenden fiskaliſchen Unterſuchungen, 
für welche die Magiſträte und Gutsherrſchaften nach $. 262 
des Anhangs zur Allg. Geridtsordnung nicht verhaftet 
find, eben fo wie in Givil- Prozeffen und anderen gericht 
liden Angelegenheiten von dem Gerichte getragen werden 
müffen, bei welchem fie erwadfen find. Es fommt 
daher lediglih darauf an, von welchem Gerichte die 
Unterfuhung geführt worden ift, ohne Rüdficht 
darauf, ob dafjelbe nach den allgemeinen Vorſchriften über 
die Kompetenz: Verbhältniffe aud dazu befugt geweien ift. 
Hat fih das Gericht mit Unrecht der Unterſuchung unters 
jogen, fo bat es überdies die daraus entftebenden Nady: 
tbeile feiner eigenen Schuld beizumeffen. Iſt aber die Un⸗ 
terfuhung dem Gericht von der vorgefeßten Auſſichtsbe⸗ 
hörde er Ahr übertragen worden, fo ift daffelbe für den 
fpesiellen Kall nach 66. 131. fig. Fit. 2. der Prozeford: 
nung als das fompetente Forum zu betrachten, und daher eben 
fo wenig eine Erftattung der Koften zu verlangen beredtigt. 

Nah gleihen Beitimmungen wird aud im Civil-Pros 
jeffe verfahren. Wollte man überhaupt dem eigentlich kom⸗ 
petenten Berichte die Werbindlichfeit auflegen, die baaren 
Auslagen in unvermögenden Unterfuhungsfahen dem 
Unterſuchungsrichter zu erftatten, fo würde man folgeredt 
aud den legtern verpflichten müffen, in zahlbaren Unter: 
fugungen die erhobenen Gebühren herauszugeben. Es leudy: 
tet ein, daß ein ſolches Verfahren zu vielen Weiterungen 
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führen würde, und muß daher auch in diefer Beziehung dem 
obigen Prinzip der Vorzug gegeben werden. 

Der Auftigminifter kann hiernach das Königliche Dber: 
landesgeriht nur anweifen, der Verfügung vom 22. Mai 
d. 3. Folge zu geben, und aud in’ künftigen Fällen nad 
den vorftehenden Grundfägen zu verfahren. 

Berlin, den 18. Xuli 1843, 

In Abweſenheit des Quftizminifters. 
Der wirklide Geheime Dber:Zuftizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 
An 

bas Königlicdye Oberlandesgericht zu N. 
I. 2801. Krim.⸗Koſten 27. Vol. 2. 

* 

45. 
Fuͤr das Gutachten des Inquirenten in fiskaliſchen Uns 
terſuchungen finden keine beſonderen Gebuͤhren Statt. 
(ef. Allerh. Kab. Drdre d. 19. Dejbt. 1830. Jahrb. Bd. 36. ©. 342) 

Auf die Anfrage vom 8. d. M., die Gebühren in fis 
kaliſchen Unterfuhungsfachen betreffend, wird dem Gerichts: 
amt zu R. eröffnet, daf der Quftizminifter mit dem Könige 
lihen SDberlandesgerichte zu N. darüber einverftanden: ift, 
daf für das Gutachten des Inquirenten in fisfalifhen Uns 
terfuhungen Feine befonderen Gebühren liquidirt werden 
dürfen. Das Gutachten bilder einen Theil oder eine Bei: 
lage des Einfendungsberidhts, und wird durd den für den 
Bericht zuläffigen Gebührenſatz zugleih mit bonorirt. Daß 
das Gutachten eine leere Korm bei, läßt fih darum noch 
nit annehmen, vielmehr muß daffelbe in allen Fällen er: 
ftattet werden, wo dies nad) den gefeglihen Beſtimmungen 
vorgefchrieben ift. 

Berlin, den 29. Jull 1843. 

An Abweſenheit des Juſtizminiſters. 
Der wirkliche Geheime Ober⸗Juſtizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 
An das Gerichtsamt zu N. 

I, 339. Ä Krim. Koften 33. Vol. 4. 

er — — ——— 
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E. 

Rheinprovinz. 

46. 

Geiſtliche, welche eine Leiche zur Ruheſtaͤtte beglei⸗ 
ten, zu deren Beerdigung die Erlaubniß des Civil: 

ftands Beamten nicht nachgefucht worden, find 
nicht ftrafbar. 

(Code eivil Art. 77. — Code p6nal Xrt. 358.) 

Der Urt. 77. des rheinifhen Civilgeſetzbuchs be: 
fiimmt, daß Fein Veerdigung eines Menſchen ftattfinden 
dürfe ohne eine fhriftiihe Erlaubniß des Civilftands-Be: 
amten, und das Dekret vom 4. 'Thermidor Zahres XIII. 
unterfagt den Geiftlihen, eine Leiche zu begleiten, wenn 
ihnen diefe ſchriftliche Erlaubniß nicht vorgelegt wird; beide 
gefeglihe Beſtimmungen fpreden indeß feine Strafe gegen 
diejenigen aus, welche dem Verbote zuwider handeln. Zwar 
fagt das .. nur auf dem linken Rheinufer gültige 
erg vom 4. Thermidor Jahres XI. am Schluffe des 

rm 1. 
„a peine d’ötre poursuivi comme contrevenant 

à la loi;” 
es gab indeß beim Grlaffe diefes Dekrets kein Gele, wel: 
des eine Strafe für dergleihen Fälle ausgeſprochen hätte, 
und aud das fpäter — im Zahre 1810 — publizirte rhei: 
nifhe Strafgefegbuh bat im Art. 358. für den Fall einer 
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obne vorherige Erlaubniß des Civilftande-Beaniten vorge 
nommenen Beerdigung nur diejenigen mit Gefängnißjtrafe 
und Geldftrafe bedrobt, 

„qui auront fait inhumer un individu decede,” 
aljo die Angehörigen des Verftiorbenen und überhaupt Alle, 
weldye die Beerdigung zu beforgen hatten, nidyt aber aud 
die Geiſtlichen, welde die Leiche zur Rubeftätte begleitet 
baben. Im vorigen Zahre ift indeß bei einem rheiniſchen 
Landgerichte der Ka vorgefommen, daß feitens des öffent: 
lien Minifteriums auf Grund des Dekrets vom 4. Ther- 
midor Zabres XIII die Einleitung einer gerichtlichen ln: 
ferfuhung wider einen Pfarrer, der bei einer ohne vorbes 
rige Grlaubniß des Givilftande-Beamten ftattgefundenen 
Beerdigung affiftirt hatte, beantragt wurde. Sch babe 
mich bierdurdy veranlaßt gefeben, über diefen Gegenftand 
mit den Königlichen Minifterien der Juftiz und des Innern 
in Kommunikation zu treten, und Erſteres bat im Folge 
deffen durh eine unterm 8. Dezember v. 3. an den Ge 
neral:Profurator bei dem Appcllationsgerichtshofe zu Köln 
erlaffene Verfügung die Dber-Profuratoren der Rheinpro⸗ 
vinz angewieſen, fidy des Einſchreitens gegen Geiftlihe in 
dem bezeichneten Kalle zu enthalten, da foldyes durdy Fein 
beftimmtes Strafgeleg begründet werden könne. 

Hiernady iſt anzunehmen, daß eine gerichtliche Berfol: 
gung der Geiftlihen nicht weiter ftattfMden werde; dage⸗ 
gen bat der Herr Zuftigminifter Mühler es als fehr wün: 
ſchenswerth bezeichnet, Daß die Geiftlihen, wenn fie um 
Begleitung einer Leiche zur Ruheſtätte erfucht werden, bie 
betreffenden Perfonen auf die gefeglihen Vorſchriften auf: 
merffam maden, damit Lettere nicht aus Unkunde gegen 
das Strafgefeß anftoßen. Dieler Anfiht fann ih um fo 
mebr nur beitreten, als die Geiftlihen auf der linfen Rbein: 
feite ohnehin durd das Dekret vom 4. Tihermidor ab: 
res XIII. gefeglid — wenn auch nicht unter Androhung 
einer beftimmten Strafe für den Unterlaffungsfall — ver: 
pflihtet find, feiner Beerdigung zu affiitiren, bevor ihnen 
die Erlaubniß des Civilſtands-Beamten vorgelegt worden 
it. Ew. Hochwohlgeboren erſuche ich daher ergebenft, in 
legterer Beziehung das Geeignete gefälligft zu veranlaffen 
und zu dem Ende das Konfiitorium und die Regierungen 
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der Rheinprovinz, den Koabdjutor Erzbifhof von Geißel, 
fowie die Biſchoͤſe von Trier und Münfter, von dem In⸗ 
balte diefes GErlaffes in Kenntniß zu fegen. 

Berlin, den 28. Yuli 1843. 

Der Minifter der geiftlichen, Unterrichts + und 
MedizinalsAngelenheiten. 

In Abweſenheit und im Auftrage deffelben. 
von Zadenberg. 

An 
den Königl. Herrn DbersPräfidenten der Rheinproninz. 

47. 

Die Gebühren der Gerichtsvollzicher betreffend, 

Mit der von Ew. Hohmohlboren nad dem Berichte 
vom 8. d. Mts, betreffend die Gebühren der Gerichtsvoll⸗ 
jieber in Kolge der veränderten Kompetenz; der riedenss 
richter, einem der Dber:Profuratoren ertbeilten Beſcheidung 
fann fi der QJufiijminifter dahin nur einverftanden er: 
flären: 

daß in den Fällen der $$.4, 5 und 6. der Verords 
nung über die Kompetenz der Friedensrichter vom 
11. Mai d. 3. (Geſetz Sammlung &. 182.) die 
Gerichtsvollzieher für die dort erwähnten Gins 
fprudsalfte nur die im Abfchnitte I. Num. 1. 
der Gebühren:Tare vom 10. Juni 1835 (Jahrbü— 
her Bd. 41. &. 594.) beftimmten Gebühren zu 
berechnen haben, da diefe Alte wirklibe Klagen 
find, und in Bu der Verweiſung bderfelben zur 
Kompetenz der Friedensgerichte nach denfelben Grund: 
fügen, wie andere vor die Friedensgerichte geböri« 
gen Klagen, beurtheilt werden müſſen. — 

An Anfehung der im $.7. der gedachten Verordnung 
erwähnten Arreftfchläge ift, wenngleidy fie auf Drdonnanz des 
Frie densrichters angelegt find, da ihretwegen der erfte Abſchnitt 
der Gebühren: Tare nichts beftimmt, auch ferner die Num. 10, 
des zweiten Abſchnitts infofern anwendbar, als es fid . 
von den Arreftakten felbft handelt (Art. 559. der Civil⸗Pro⸗ 
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zeßordnung). In Anfehung der Ladung auf Gültigkeits: 
erflärung aber und deren Notififation an den Drittarrefta- 
ten mit Ladung zur Erflärung (Art. 563, 564 ng. der Gi: 
vil⸗Prozeßordnung) muß die Num. 1. Abfchnitt 1. der Ge: 
bübren-Zare alsdann in Anwendung fommen, wenn ber 
Kriedensrichter über die Gültigkeit des Arreftes zu erken⸗ 
nen bat, indem in diefer Beziehung das oben binftchtlid 
der Einfprudhsafte Gefagte gilt. 

Berlin, den 5. September 1843. 

In Abweſenheit des Juſtizminiſters. 
Der Wirkliche Geheime Ober⸗-Juſtizrath und Direktor. 

Ruppenthal. 
A 

ben Königlichen Generals Profurator Herrn 
Berghaus Hohwohlgeboren zu Köln. 

L. 3638, ab. Off. ©. 27. Vol. 3. 



Dritter Abſchnitt. 

Rechtsverwaltung. 
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I. 

Perfonal-Beränderungen bei den Juſtiz⸗ 
Behörden während des Zeitraums vom 
1. Juli bis zum 30. September 1843, 

A. In den Provinzen diefjeits des 
Hbeins, 

AA. Bei dem Geheimen Ober-Tribunal. 
1) Der Geheime Ober ⸗Tribunalsrath Oppermann iſt geftorben, und 

2) der Kammergerichtsratb Rintelen am 17. September jum 
Geheimen Dber:Zribunalsrath ernannt. 

BB. Bei den Landes ; Zuftiz + Kollegien. 

1. Präfidenten. 
Der Dberlandesgerichts:Bize-Präfident umd Geheime Öber-Tribunals: 

sach Mahlmann zu Maumburg iſt geftorben. 

2. Raͤthe. 
Die Dberlandesgerichteräthe: 1) von Böhn zu Köslin unb 2) 

Prang zu Marienwerder find refp. am 4. und 8. Yuli zu Ge⸗ 
beimen Auftizrätben ernannt; 3) der Oberlandesgerichtsrath 
Neuenburg zu Arnsberg ift am 14. Juli als Rath an das 
Dber:Appellationsgericht zu Greifswald, mit der Anciennität vom 
4, Mär, 1839, verfegt; A) der Kammergerichterath von Obſt⸗ 
felder ift am 15. Juli zum Geheimen Kinanzrath und vortragen 
den Rath im Minifterium des Königlichen Haufes, zweite Abthei- 
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ung, und 5) der Stabtgerichteratö don Burekfy:Eornik 
u Berlin am 29. Juli zum diath bei dem Dberlandesgericht zu 
(ogau, mit der Unciennität vom 23. Dezember 1834, ernannt; 

5) der Dberlandergerihtsratb don Caprivi zu Frankfurt 
it an demſelben Tage als Math an das Kammergericht, mit 
der Anciennität vom 6. November 1836, verfegt und am 16. 

Auguft zugleich zum Mitgliede des Revifions - Kollegiums ber 
Provinz; Brandenburg ernannt; die Dberlandesgerichteräthe 7) 

ungmeifter und ) Zutber zu Naumburg And am 16. Au- 

guft zu Geheimen Juftizräthen ernannt; 9) der Oberlandesge⸗ 
richtsratd Anderfon zu Poſen ift an bemfelben Zage als 
Rath an das Dberlandesgericht zu Kranffurt, mit der Uncienni- 
tät vom 4. März 1839, verfeßt; 10) der Oberlandesgerichte:i- 
feffor von Boguslamseli zu Breslau und 11) der Stadtge— 
richterard Sad dafelbit find am 23. Auguft zu Räthen bei dem 

dortigen Oberlandregericht ernannt; 12) der Geheime Juſtiz⸗ und 
Dberlandesgerichteratb Gerfhom zu Stettin und 13) der Ober; 

landesgerihtsratb Braum zu Glogau find geflorben; 14) ber 
Dberlandesgerichte, Affeffor von Pavelß zu Stettin it am 29. 
Auguft zum Nach bei dem dortigen Dberlandesgeriht und 15) 
der Dberlandesgerichte:Affeffor von Arnftedt zu Magdeburg 
am 18. September zum Rath bei dem Dberlandesgerichte zu 
Arneberg, mit der Anchenmität vom 4. Mai 1840, ernannt. 

2. Aſſeſſoren. 

a. Zu Affefforen find ernannt: 

Neferendarien: 1) Ra uſchen buſch am 1. Juli, mit der An: 
ciennität vom 30, Mat, bei dem Dberlandesgerichte zu Hamm, 
2) Simon zu Arnsberg an demfelben Tage, mit der Anciennis 

tät vom 27. Juni, bei dem Dberlandesgerichte zu Breslau, 3) 
Kraufe am 2. Juli, mit der Anciennität vom 1. Mai, bei 

dem Kammergerichte, 4) Bohnftedt am 8. Juli, mit ter An: 

ciennität vom 27. Juni, beim Oberlandesgerichte zu Hamm, 5) 
Wenzel am 14. Juli, mit der Anciennität vom 20. Juni, beim 
Dberlandergerichte zu Magdeburg, 6) Burmann am 15. Ault, 

mit der Anciennität vom 4. Yuli, beim Oberlandesgerichte zu 
Hamm, 7) Beder und 8) Saum am 18. Juli, mit der Ans 

ciennität vom 4. deffelben Monats, beim Oberlandesgerichte zu Stet⸗ 
tin, 9) Maut am 19. Juli, mit der Anciennttät vom 30. Mai, 

beim Dberlandesgerichte ju Marienwerder, 10) Ulrich zu Arıss 

berg am bemijelben Tage, mit der Anciennität vom 4. Juli, beim 

Karmmergerichte, 11) Leonhard am 24. Juli, mit der Anciens 

nität vom 30. Mai, beim Dberlandesgerichte zu Pofen, 12) 
Schepers am 25. Yuli, mit der Anciennität vom 5. Dezem: 
ber 1842, beim Dberlandesgerichte zu Münfter, 13) Schrader 
an demſelben — ‚ mit der Anciennität vom 27. Juni, und 

14) der Stadtgerichts:Affeffor Seyer zu Potstam am 4. Aus 
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guft, mit der Unciennität vom 30. Januar, beide beim Kammer · 
gerichte, 15) Laubn und 16) Rethe am 5. Auguft, mit der 
YAnciennität vom 20. Juni, refp. bei dem Oberlandesgerichte zu 
Naumburg und Magdeburg, 17) Reinhard am * Auguſt, 
mit der Anciennität vom 27. Juni, bei dem Oberlandesgerichte 
zu Samm, 15) Arolpb Heinrich Aertinand Müller am 20. Aus 
guft, mit der Anciennität vom 27. Juni, beim Oberlandesgerichte 
zu Krantfur, 19 Pietſch und 201 Tbeinert am 24. Au 
uft, mit der Unciennität refp. vom 20. Juni und 15. Auguft, 
ei dem Dberlandesgerichte zu Breslau, 21) Simfon und 22) 
© cdyeele am 25. Auguft, mit der Anciennität vom 1. deffelben 
Dionats, bei dem Dberlandesgerichte reip. zu Marienmwerder und 
Arneberg, 23) Caspar an demſelben Tage, mit der Anciennität 
vom 8. Auguft, bei dem Dberlandesgerichte zu Stettin, 24) 
Aleran am 1. September, mit der Anciennität vom 4. Yult, 
beim Dberlandergerichte zu Bremberg, 25) Ludwig Abolph 
Schröder am 2. Geptember, mit der Ancieunität vom 1. Aus 
guft, beim Dberiandergerichte zu Paderborn, 26) Krabmer 
am 6. September, mit der Anciennttät vom 8. Auguft, bei dem 
Dpberlandesgerichte zu Stettin, 27) Gravenborft am 8. Erp: 
tember, mit der Anciennität vom 8. Auguft, bei dem Dberlans 
desgerichte zu Naumburg, 28) Dunfelberg aus Halberfiadt 
am 11 September, mit der Anciennität vom 22, Auguſt, beim 
Kammergerichte, 29) Pezenburg am 14. Eeptember, mit der 
Anciennttät vom 1. Auguft, beim Oberlandesgerichte iu Könige: 
berg, 30) Adermann und II) Schlegel am 17. Septem— 
ber, mit der Anciennität vom 22. Auguft, beim Oberlandesgerichte 
zu Kranffurt, 32) Weber am 21. September, mit der Ancien— 
nität vom 29. Auquft, beim Oberlandesgericht zu Bromberg, 33) 
Dotmann am 22. Ecptember, mit der Anciennität vom 4, 
Juli, beim Dberlandesgerichte zu Stettin, 34) Drems an dem: 
jelben Tage, mit der anciennität vom 8. Auguft, bei dem Dbers 
landesgerichte zu Köslin, 35) Zeihmann an demfelben Tage, 
mit der Anciennität vem 15. Auguſt, bei dem Oberlandesgerichte 
zu Königsberg, 36) Graff an demfelben Tage, mit der Anciens 
ntät vom 22. Auguft, bei dem Dberlandesgerichte zu Frankfurt, 
und 37) Kotſchote am 27. Eeptember, mit der Anciennität 
vom 22, Auguſt, bei dem Sberlandesgeridyte zu Breslau, 

b. Aſſeſſoren, welde etatsmäßig beftellt, ver: 
fegt und abgegangen find. 

1) Der Kammergerichts: Affefor RKadner zu Berlin und 2) ber 
Dberlantesgerichte:Affeifor Wilhelm & dh ulze zu Naumburg find 
eftorben ; 3) der Dberlandeegerichte-Affefor Mandel zu Woll 
Hein it am 6. Yuli an das Dberlandergericht zu Stettin und 
4) der Oberlandeegerichte:Affefor Spiegeltbal zu Zehden am 
8. Juli an das Sberlandesgericht zu Bromberg verfigt; 5) dem 
Dberlandesgerichts:Affeffor Kindler zu Naumburg ift am 10, 
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ull die nachgefuchte Entlaffung aus bem ummittelbaren König- 
lichen *nftizbienfte eribeilt worden; 6) ber Dberlanbeigerichte: 
Affehor Hutterug zu Münfter ift am 18. Juli wegen feines 
Ueberganges zur Steuerverwaltung und 7) ber Dberlanderge: 
richte s Afleffor Borfter zu Hamm am 25. Yuli bebufs feiner 
befinitiven Anftellung bei dem Fürftlihen Gerichte der Herr⸗ 
ſchaft Broich aus dem Königlichen Yuftizdienfte entlaffen; 8) der 
Dberlandesgerichte:Affeffor Scheffen zu Hamm it am 17. Yu: 
uft an das Kammergericht verfegt; 9) dem Dberlandesgerichte: 
Uſeſſor de NEge zu Polen it am 18. Auguft eine etatsmäßige 

Affefforftelle bei dem dortigen Dberlandesgericht verlieben ; 10) 
der SDberlanbesgerichts s Affeffor Jakoby zu Franffurt ift am 
23. Auguſt an das Dberlandesgericht zu Marienwerder verſetzt; 
11) dem Kammergerichts :Affeflor von Motz zu Mittenmwalde 
it, unter Borbebalt feines Wiedereintritte, am 29. Auguft, den 
Dberlandesgerichte » Aflefforen 12) Chales de Beanlieu zu 
Königsberg und 13) Bed zu Glogau, bebufs Uebertritts zur 
Berwaltungs:Partbie, am 2, September, 14) dem Oberlandesge- 
richre:Uffeffor Bettauer zu Breslau, in Folge feiner Ernen; 
nung zum GarnifonsAuditeur, am 12. September, und den Ober 
landesgerichte » Affefforen 15) Graaf iu —— und 16) 
Fuß zu Frankfurt, zum Zwecke des Uebertritts in die Verwal⸗ 
tung, am 20, September die nachgefuchte Entlaffung aue dem 
Auftizdienfte ertbeilt; 17) der DOberlandesgerichts » Ufleffor Gra: 
venborft zu Maumburg ift am 21. September an dag Kam: 
mergericht und 18) der Dberlandesgerichts  Affeffor Potornv 
zu Marienwerder am 23. September an das Dberlandesgericht zu 
Bromberg verfegt; 19) der Kammergerichts Affeffor Reinftein 
ift an demſelben Tage wegen feiner Ernennung zum Regierungss 
Aſſeſſor aus dem Quftizdienfte entlaffen; 20) ter DOberlandesge: 
richte: Affeffor Wörisboffer zu Greifswald ift am 25. Sep 
tember zum etatsmäßigen Affeffor bei dem bortigen Hofgericht be= 
ſtellt, und 21) der DberlandesgerichtesAffeflor Caspar zu Stet- 
tin am 28. September an das Öberlandesgericht zu Marienwer: 
ber verfeßt. | 

3. Referendarien. 

Zu Referendarien find ernannt: 

1. beim Kammergerichte. 

Yuskultatoren: 1) Großmann und 2) Karl Müller am W. 
Auli, mit der Anciennität reip. vom 24 Mai und 8. Juli, 3) 
Kanngießer am 6. September, mit der Anciennität vom 21. 
Jull, und 4) Karl Friedrich Auguſt Kocd am 16. September, 
mit der Anciennität vom 22. Auguft. 

2. beim Oberlandesgerichte zu Frankfurt, 

Die Ausfultatoren; 1) Barbe am 24, Jull, mit der Anciennität 
vom 

Di > 
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vom 6. Movember 1842 und 2) Laus vom Kammergericht am 
23. Yuli, mit der Anciennität vom 12, Mai, 

3. beim Dberlandesgerichte zu Königsberg. 

Die Auefultatoren: 1) Kernomw, 2) Pryiboromelv, 3) Butts 
gereitb und 4) Benediger am 14. Juli, mit der Anciennis 
tät dom 26. Xuni, 5) Simpfon am 23. Jull, mit der As 
ciennität vom 20. Juni, 6) Dlingner am 1. Auguſt, mit der 
Anciennität vom 5. Juli, 7) Wolf am 16. Auguft, mit der 
YAnciennität vom 10. Xuli, 8) Grube am 15. September, mit 
der PMnciennität vom 5. beffelben Monats, 9) Appelbaum 
md 10° Meififig am 28. September, mit der Anchennität 
refp. vom 3. uni und 20. Yuli. 

4. beim Dberlandesgerichte zu Marienwerder. 

Die Auskultatoren: 1) Berg am 19. Yuli, und 2) Schasler am 
27. Juli, beide mit der Anciennität vom 3. deffelben Menate. 

5. beim Dberlandesgerichte zu Stettin. 

Die Nuskultatoren: Ziegler am 14. Juli, mit der Anchennität vom 
9. Mai, 2, Schütte am 20. Xuli, mit der Anciennität vom 
17. Nanuar, und 3) Blumenthal am 25. Yuli, mit der Uns 
clennität vom 19. Wat. 

6. beim Dberlandesgerichte zu Köslin. 

Der Auskultater von Bonin am 17. Juli, mit der Anciennität 
vom 3. April. 

7. beim DOberlandesgerichte zu Breslau. 

Die Auskultatoren: 1) Nösler und 2) Eduard Schneider am 
6. Juli, mit der Anciennität reip. vom W. März und 3. Juni, 
3) Krevtag om 9. Juli, mit der Anciennität vom 8. uni, 
4) Herrmann ae Hoffmann am 21. Auguft, mit der 
Ancennirät vom 14. Xuli, 5) Engler am 25. Auguſt, mit der 
Anciennität vom 12. Juli, und 6) Schroll am 26. Auguft, 
mit der Anciennttät vom 19. Juli. 

8. beim Oberlandesgerichte zu Glogau. 

Die Auskultatoren: 1) Auoos am 8 Yuli, mit der Anciennität vom 

1. Juni, 2) Dffermann am 16. Auguft, mit der Anciennis 
tät vom 6. Juni, und I) Weißig am 13. Erptember, mit der 
Anciennität vom 8. Yuli. | 

” 

9. beim Dberlandesgerichte zu Magdeburg. 

Die Auskultatoren: 1) Hentrich am 19. Yuli, mit ber Anciennität 
vom 29. Mai, und 2) Baumgarten am 1. Auguft, mit ber 
Anciennität vom 15. Februar. 

1843. $. 123. R 
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10. beim Dberlandesgerichte zu Naumburg. 

Die Auskultatoren: 1) Woblers vom Kammergericht am 18. Yull, 

Di 

Di 

Di 

Di 

Dt 13 

mit der Unciennität vom 9. Mai, und 2) Rothe am 28, Yus 
guft, wit der Anciennität vom 27. Juni. 

11. beim Oberlandesgerichte zu Münfter. 

Auskultatoren: 1) Zeinemann am 25. Jull, mit der Ancien⸗ 
nttät vom 29. Mai, 2) Zumnorde am * mit der An⸗ 
ciennität vom 30, Mai, 2 @öfen am 28. Auli, mit der Ans 
ciennität vom 11. März, 4) Würmeling und 5) von Ber; 
ten am 18. Auguſt, mit der Anciennität reip. vom 27. April 
und 30. Yuni, 6) Reigers am 1. September, mit der Ancien⸗ 
nität vom 8. Mai, und 7) von Steinen am 7. September, 
mit der Anciennität vom 24. April. 

12. beim Oberlandesgerichte zu Paderborn. 

Auekultatoren: 1) Emmerihb am 3. Auguſt, mit ber 
Anciennität vom 29. April, und 2) von Dbeimb am 23. Sep⸗ 
tember, mit der Anciennität dom 25. Auguft. 

13. beim Oberlandesgerichte zu Arneberg. 

Austultator von Hövel am 7. Auguft, mit ber Auciennität 
vom 22. Juni. 

14. beim Juſtiz⸗Senate zu Ehrenbreitſtein. 

Auskultatoren: 1) Prinz Klodwig zu Hohenlohe, Prinz von 
Natibor und Corvey, und 2) Mobius, beide am 9. Septems 
ber, mit der Anciennität vom 17. Auguft. 

5. GSubalternen. 

Kammergerichte:Sefretarien 1) Oberlandesgerichts-Aſſeſſor Burs 
harbdt, 2) Jordan und 3) Moll find am 1. Jull zu Ju— 
ftizrächen, und 4) der Hausvoigteigeridhte:Salarien:Kaffen:Kens 
dant Saniter an demielben Tage zum Rechnungéraib ernannt; 
5) ber Dberlandesgerichts:EalariensKaffen:Buchbalter Müller 
zu Halberftadt und 6) der DOberlandeegerichte.-Sefretair und Pros 
sonotarius Häder zu Infterburg find geſtorben; die Oberlandes⸗ 
gerichts:Kalkulatoren 7) Rechnungerath Weber zu Magdeburg 
und 8) von der Mark zu Naumburg find am 29. Augufl, 
vom 1. Dftober ab, mit Penfion in den Ruheſtand verfegt. 

6. Kreis» Zuftizräthe. 

Land: und Stabtgeridyts-Direftor und Kreis⸗Juſtizrath Hart« 
wig zu Marienburg ift am 11. Auguft mit Penfion in den 
Rubeftand verſetzt. 
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7. Suftizfommiffarien und Motarien. 

1. im Departement des Kammergerichts. 

Die YuftizRommiffarien 1) Dr. Kable zu Berlin, 2) Liegmann 
au Perleberg, und 3) Stegemann zu NeuXuppin find am 

. Juli zu Auftizrätben ernannt, und 4) dem regt 
rius Stech it am 20. September die nachgeſuchte Entlaffung 
von dem Amte als Yuftiz-Rommiffarius bei dem Ötadtgerichte 
zu Berlin, unter Beibehaltung des Motariats im Bezirke des 
Kammergerichts, ertbeilt. 

2. im Departement des Oberlandesgerichts zu Stettin. 
1) Der Kammergerichts-Referendarius Wernicke zu Berlin ift am 21. 

Kuli zum Juſtiz⸗Kommiſſarius für die Untergerichte des Greifen; 
berger Kreiſes, mit Anmweifung feines Wobnüges im Greifenberg, 
ernannt und ibm zugleich widerruflidy die Praxis bei den Stadt: 
gerichten zu Platbe und Regenwalde und bei dem Kreie-Juftizs 
rarb des Regenmwalder Kreifes, ſowie auf den Gerichistagen zu 
Gülzow, geftattet worden, 2) ber Juſtiz⸗Kommiſſarius Hinze zu 
Dajewalf ift ‚am 25. Juli zugleih zum Motar im Bezirk des 
Dberlaudesgerichts zu Stettin ernannt. 

d. im Departement des Oberlandesgerichts zu Köslin. 

1) Der DOberlantesgerichte-Referendarius Harnifch zu Bromberg ift 
am 13. Juli zum Juſtij⸗Kommiſſarius für die Gerichte des Bel 
grad, Poljiger Kreiies mit Berſtattung der Prarie bei dem Land» 
und Stadtgerichte zu Körlin und Anweifung feines Wohnfiges 
in Belgard beitellt worden; 2) dem für den Meuftettiner Kreis 
angenlellten Juſtiz- Kommiſſarius Zorno ift am 22. Yuli die Verle⸗ 
ung feines Wohnfiges von Neuftettin nach TZempelburg geitattet, und 
A) der Kammergericytis:Referendarius Henfchel zu Berlin am 
8. September zum JuſtizKommiſſarius für die Gerichte des Neus 
ftettiner Kreifes, mit Anwetſung feines Wohnfiges in Neuftertin, 
ernannt 

4. im Departement des Oberlandesgerichts zu Pofen. 

Der bei dem Land» und Stabtgerichte zu Goſtyn angeftellte Advofat 
Konkiel ift am 15. September auf Uufuchen aus feinem Amte 
entlaffen. 

5. Im Departement des Oberlandesgerichts zu Halberftabt, 

Der KammergerichtesAffeffor Dr. Hannemann ift am 15. Sep: 
tember zum Yuftiz : Rommiffarius bei dem Land» und Gtabdiges 
richte “ Alchersieben und den in deſſen Bezirke belegenen Pas 
trimonialgerichten, fowie zum Notarius im Departement des Ober: 
landesgerichts zu Halberſtadt ernannt. R 
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6. Im Departement des DOberlandesgerihts zu Naumburg. 
Die Juſti⸗ Kommiſſarien 1) Mebnert zu Bitterfeld und 2) Geyer 

zu Wittenberg find geftorben, und 3) der Juſti Rommiffarius 
und Motarius Dr. Hadelich zu Erfurt ift am 16. Yuguft zum 
Juſtizraih ernannt. 

7. im Departement des Dberlandesgerihts zu Münſter. 

Die Juſtiz⸗Kommiſſarien 1) Lobfampf zu Münfler und 2) Mever 
zu Mibeine find am 30. Mai zu pm ernannt; 3) dem 
Juſtiz ⸗ Kommiſſarius und Notarius Nichters zu Haldern iſt 
am 1. Yuli geftattet worden, feinen Wobnfig nah Dülmen zu 
verlegen, und 4) ber Lands und Stadtgerichte = Affeflor Mel: 
ders zu Münfter ift an demfelben Tage zum Juſtiz⸗Rommiſſa⸗ 
rius bei dem Land: und Gtadigerichte zu Dülmen und zum Nor 
tariftis im Bezirk bes Oberlandesgerichte zu Münfter, mit Anwei⸗ 
fung feines Wohnfiges in Haltern, ernannt. 

8. im Departement des DOberlandesgerichts zu Paderborn. 
Der Motarius Rabne zu Herford ift geftorben. 

9. im Departement des Juſtiz-Senats zu Ehrenbreitftein. 
Dem Advokaten Joanpahrs zu Wetzlar it am 28. Juli die Aus: 

übung des Motariats in der Stadt Weglar geftattet. 

CC. Bei den Untergerichten. 
1. Direftoren. 

1) Der Dberlandesgerichts » Affefor Sch ulg: Völker zu Pofen ift 
am 7. Yuli zum Direftor des Lands Stadtgerichts zu Schwerin 
a. W., und 2) der Lands und Etadtrichter Gutbier zu Nie 
fenburg am 28. Juli zum Direktor des Land: und Stadigerichts 
zu Stubm ernannt; 3) dem Kriminalrichter, Kriminalrarh Pe: 
terfen zu Erfurt it am 1. Auguft der Karakter als Rriminal:Di: 
reftor verlieben; 4) der Lands und Etadtgerichte:Direftor Hart 
mwig zu Marienburg ift am 11. Auguſt mit Wenfion in den Ru: 
beftand verfegt; 5) der Direftor des Schöppenftubls zu Halle 
a. d. S., Geheime Juſtiztath und Profeffor Dr. Pfotenbauer 
ift geftorben ; 6) der Oberlandesgerichts-Aſſeſſor Jacobi ift am 
2. September zum Direftor des Lands und Stadtgerichts zu 
Unna, und 7) der Land» und Stadigerichtsrath Büchtemann 
zu Groß:Dfchersleben am 18. September zum Direktor des dor: 
tigen Rand» und Stabtgerichts ernannt, 

2. Raͤthe. 
Die Lands und Stabtgerichtss Uffefforen 1) Beder zu Steinfurt 
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und 9) Beckmann zu Mbeine find am 30. Mal zu’ Lands 
und Etadigerichterätben ermannt; 3) der Fürftentbumsgerichts: 
Aſſeſſor Poppo zu Neiffe iR am 1. Yuli zum Fürftentbuumdges 
richtsratb, A) der Dberlandesgerichts »Affefor Dr. von Rein: 
baben am 5. Juli zum Rath bei dem Lands und Etadtgerichte 
zu Breslau, und 5) der Dberlandesgerichts » Affeffor Kaninéeti 
ju ®raunsberg am 15. 31 jum diath bei dem Land» und 
Stabdtgerichte zu Elbing beitellt; 6) der Land» und Etadtgerichtss 
ra Milemsti zu Velen und 7) ter Stadigerichtérath 
Witte zu Breslau find geitorben ; 8) der Land» und Stadtgerichtes 
ra Rummel zu Halle a. d &. ift am 7. Auguſt bebufs Ueber: 
nabme des Amts eines Siadtrathe aus dem Juſtizdienſte ent: 
taffen; 9) der Kriminalrichter Bolge zu Thorn ift an bemiel« 
ben Zage zum Math bei dem Land» und Etadigerichte bafelbft 
ernannt; die Land: und Stadigerichterätbe 10) Bergbauer 
u Wittenberg, 11) Hoffmann zu Halle a.d. &. und 12) 
obrmann zu Frauftadt find unterm 11. Auguft mit Pens 

fion in den Ruheſtand verfegt; 13) der Kriminalridter Schmidt 
zu Halle a. d. ©. iſt am 16. Auguft zum Kriminalrarb er: 
nannt; 14) dem Kriminatrihter Baumelſter bei dem Xnauis 
fitoriate zu Breslau iſt am 23. Auguſt geſtattet, an Stelle des ihm 
früher verliebenen Titels „Lands und Stadtgerichtsrarb” den Titel 
Kriminalrath“ zu führen; 15) der Land: und Stadtgerichtsrath 
Koleme zu Wollftein it am 29. Auguft mit Penfion in den 
Mubeftand verlegt; 16) der Kammergerichte:Affeffor Lehmann 
it am 18. September zum Rath bei dem Stadigerichte zu Bers 
fin ernannt, und 17) der Lands und Stabdtgerichteraib Lym⸗ 
pius zu Elbing am 25. September als, Ratb an das Stadige⸗ 
zicht zu Breslau, mit der Unciennität vom 26. Mai, verſttzt. 

3. Lands und Stabdtrichter. 

1) Der Dberlandesgerichis:Affeffor Heermann ji Matibor ift am 
16. Juli zum Lands und Etadtrichter in Zobten, 2) der Ober: 
landesaerihhts-Uffeffer Wenzel zu Breslau am 8. Yuguft zum 
Stadtrichter in Mittelmalde, 3) der Oberlandesgerichts-Aſſeſſor 
Albrecht zu Marienwerder am 2. September zum Land, und 
Stabdtrichter in Rieſenburg, und 4) ber Oberlandesgerichte:Affeflor 
Branbis zu Dipe am 16. September zum Landrichter in Bil⸗ 
ftein ernannt. 

4. Aſſeſſoren. 

Eiatsmäkige Affefforenftellen wurden verliehen: 1) bem Land- und 
Stabtgerichts: Affeffor Schlingmann zu Lauenburg am 3. Juli 
bei dem Land: und Stadtgerichte zu Marienwerder, 2) dem Lands 
und Stadtrichter van der Velde an bemfelben Tage bei dem 
Landgericht u Breslau, den Dberlandesgerichts s Affefloren 3) 

Gräbe zu Wolftein am 6. Juli bei dem Land» und Stadige⸗ 
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richte daſelbſt, 4) Körbin zu Liebenwerda am 7. Juli bei dem 
Rand» und Stabtgericyte zu Zempelburg, 5) Hantelmann zu 
Bromberg, 6) Holft zu Koronemo und 7) dem Kammerge: 
richte: Affeffor Kieh ling zu Bromberg am 5. Juli bei dem Land: 
und Etadtgericht zu Bromberg, den DOberlandeegericdyissAffefloren 
2 Wild zu Habelſchwerdt am 9. Juli bei dem LKand: und 

tadtgerichte zu Inowraclaw, und 9) Albinus gu Ziffa am 
14. Yuli bei dem Land und Stabdtgerichte zu Meferig; 1U) der 
Dberlandesgerichte:Affefor Kindler zu Naumburg iſt am 15. 
zul als Aſſeſſor bei dem Gräflich Stolbergihen Zandgerichte zu 

oßla beftätigt; 11) der Oberlandesgericytes Referendarius Laads 
mann zu Münfter it au 17. Xuli zum unbefoldeten Aſſeſſot 
bei dem dortigen Land: und Ctadigerichte ernannt; 12) ber 
Oberlandesgerichts⸗/ Affeflor von Salifch zu Striegau ift am 
21. Juli zum etatemäßigen Aſſeſſor bei dem dortigen Lands und 
Stadtgeridyte beftellt; 13) der DOberlandesgerichte = Affeflor und 
Serichhte:Kommiffarius Peus zu Delbrüd it an demjelben Tage 
als Affeflor an das Lands und Stadigericht zu Wiedenbrück ver: 
fegt ; zu etatsmäfigen Aſſeſſoren wurden beftellt: die Oberlandes⸗ 
etichts⸗Aſſeſſoren 14) Grohnert zu Rönigeberg I. P. am 24. 
Kur bei dem Land» und Stadigericht zu Zabiau, 15) Vollrath 
zu Weißenfels und 16) Scheurich zu Ereugburg in Schleſien 
an demfelben Tage bei dem Fürftentbumsgerichte zu Neiffe, 17) der 
Kammergerichts-Aſſeſſosr Auguftin zu Lübben an bemielben 
Zage bei dem dortigen Land» und Stadtgericht, 18) der Oberlan: 
besgerichtesäffeflor Dengel su Pilltallen am 27. Juli bei dem 
Land» und Stadtgerichte daſelbſt; 19) der ftändifche Inquiſitor 
Baron von Neigenfteim zu Kofel ift am 30. Juli zum au: 
Beretatemäßigen Aſſeſſor bei bem Lands umd Stattgerichte dajelbit 
ernannt; zu etatsmäßigen Affeiloren find beftellt: die Oberlan= 
besgeridyte:Affefforen 20) Meridies zn Kupp am 14. eg rin 
bei dem Lands und Stabtgericht zu Ereugburg in Schleſien, 21) 
Nisfchl zu Plotbo an demfelben Tage bei-dem Lands und 
Stadtgerichte gu Paderborn, 22) Richter zu Dobrilugt an dem⸗ 
felbem Tage bei dem Lands und Stadtgericyt zu Zebden, und 
23) ber Kammergerichts « Affeffor Monbaupt am 18. Auguft 
bei dem Land: uud Etadtgerichte zu Filebne; 24) der Dberlans 
besgerichte:Meferendarius Ludorff zu Arnsberg ift am 18. Au: 
guft zum auferetatsmäßigen Affeffor bei dem Land: und Stadt: 
gerichte bdafelbft ernannt; 25) der Oberlandes gerichts⸗Aſſeſſor 
Saro zu Graudenz ift am 21. Auguft zum etatemäßigen Wi: 
feflor bei dem Lands und Ctabtgerichte zu Konig beftellt; 26) 
der bei dem Land: und Stabtaerichte zu Rabden als etatemäßl⸗ 
ger Aſſeſſor fungirende Oberlandesgericyis:Affeffor Baſſe ift am 
25. Auguft in gleicher Eigenſchaft an das Land⸗ und Stadtge⸗ 
richt zu Müblbaufen verſetzt; 27) -der Lande und Stadtgerichte- 
Aſſeſſor Menke zu Wittenberg ift gefterben ; 28° dem Öberlans 
desgerichte:Affeffor Bölling zu Iſerlohn it am Al. Eeptems 
ber bei dem Lands und Stadtgerichte zu Bochum und 29) dem 
DberlandesgerichtssMeferendarius Bähker zu Lyd am 15. Sep: 
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tember bei bem Ranbgerichte zu Kaulehmen eine etatsmäßige 
Affefforftelle verlieben; 30) der Dberlandesgerichts : Affeffor Ja⸗ 
tobi zu MWormpitt ift am demſelben Tage als etatemähiger Afs 
feffor an das Lands und Stadigericht zu Braunsberg verfeßt; 
31) der Oberlandesgerichte⸗Aſſeſſor greusberg zu Dlpe if am 
16. September bei dem dortigen Kand und Siadtgerichte als 
etatsmäriger Aſſeſſor beſtellt; 32) der Land» und Etadtrichter 
Kullat zu Rbein ift am 22. September auf feinen Wunſch 
als etatsmäßiger Affeffor an das Lands und Siadtgericht zu 
Gumbinnen veriegt; etatsmäßige Aſſeſſorſtellen wurden verlichen : 
den Oberlandesgerichts⸗ Affefforen 33) Nofentreter zu Zilfit 
am 23. Geptember bei dem Land» und Eiadigerichte zu Groß: 
Dichersleben, 34) Scheffler zu Frankfurt au demielben Tage 
bei dem Stadigerichte zu Berlin, 3) Jabr zu Korbus am 
24. September bei dem Land: und Stadigerichte zu Senftenberg 
und 36) Hüttmann zu Wolmirftedt am 25. September bei 
dem Lands nnd Stadtgerichte daſelbſt; 37) der Dberlandesges 
richte: Affeffor Adebrecht zu Bergen iſt am 25. September an 
das Kreisgericht in Greifswalt, und 38) der Oberlandesgerichts⸗ 
Aſſeſſosr Schwarz zu Grimmen an bemielben Zage an das 
Kreisgericht zu Bergen verſetzt; 39) der bei dem Land- und 
Stadigericyte zu Groß-Dfchereleben als Affeffor fungirende Ober, 
landesgeridyts  Affeffor Thilo if am 25. September in gleicher 
Eigenihaft an das Land⸗ und Stadigericht' zu Aſchersleben, und 
40) der Lands und Siadigerichts.Aſſeſſor Hecht zu MWolmirftedt 
an bemjelben Tage an das Land- und Stadtgericht zu Grofi: 
Dichersleben verſetzt; Al) dem KRammergerichte: Affeflor Sander 
it am 29, September eine etatemäßige Wffeflorfielle bei dem 
Lands und Stadigerichte zu Thorn verlichen. 

5. Einzeln ftehende Richter. 

1) Dem Dberlandesgerichts:Affeffor Rit ſchl beim Lands und Stadt: 
gerichte zu Paderborn ift amı 14. Auguſt die Funktion ale Ges 
rihte:Rommiffarius in Delbrüd, und 2) dem Land: und Stadt: 
gerichts⸗Aſſeſſor Hecht zu GroßsDichersieben am 25. September 
die Aunttion als Gerichts: Rommiffarius in Gröningen übers 
tragen. 

6. Subalternen. 

1) Der Megiftrator Rappe ju Bradel und 2) ber Eivil» Supers 
numerar Tilli zu Herford find am 25. Yuli zu Sefretairen 
bei dem Land» und Etadtgerichte zu Bradel ernannt; 3) ber 
Berggerichts-Sekretair Wedingen zu Effen und 4) der Land— 
gerichts = Kanzleis Infpeftor Krepper zu Neubaldensieben find 
geftorben ; 5) der Depofital: und Salarien-Kaſſen-Rendant Jas 
nomstn zu Neuftadis@berswalde ift am 9. Augufl als Atiua⸗ 
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rins an das Stabdtgericht zu Angermünde derſetzt; 6) ber Coll⸗ 
Eupernumerarius Nevp Im Angermünde iſt an demfelben Tage 
zum Depofitale und Salarien > Kaffen»Rendanten bei dem Rand: 
und Stadigeridyte zu Meuftadt: Eberswalde, und 7) der Arimis 
nal-Attuar Näfchte zu Marienwerder am 11. Anguft zum us 
quifiteriate: Eefretair ernannt; 8) dem Dberlanteegericyte : Aſſeſ⸗ 
for Richter bei dem Lands und Stadigerichte zu Zebden ifl 
am 14. Auguſt eine eratemäfßige Aftuarienftelle dafelbit verlieben; 
9) der Sckretariata-Aſſiſtent Romberg zu Duisburg ift am 
21. Auguft zum Eefretair bei dem Land: und Eradtgerichte das 
ſelbſt, 10) der Zander und Stadtgerihte»Afgpiar Konradi 
zu Schildau am 25. Auguft zum Gefretair bei dem Land: umd 
Stadtgerichte zu Liebenwerda, 11) der Land: und Stadiger 
richts:Depofital- und Salarien⸗Kaſſen⸗Rendant Köbr zu Nab 
den am 28. Auguft zum Depofitals und Salarien - Kaffen :Ken- 
danten bei dem Land» und Stadtgerichte zu Warburg, und 12) 
der Civil -Supernumerar Earl Friedtich Schmidt zu Hörter an 
demielben Tage zum Depofital» und Salarien:Raffen- Dentanten 
bei dem Land» und Stadtgerichte zu Mabden ernannt; 13) der 
Fand; und Stadtgerichte:Aftvar Schulte zu Dülmen, 14) ber 
Juſtizamts⸗Sekreiair Lierg zu Bann und 15) der Land: 
und Etadtgerichte » Sefretait Böſe zu Köslin find am 30. Aus 
guft, und 16) der Land» und Etadtgerichte-Sefretaie Ulrich zu 
Merfeburg' am 1. September mit Penfion in den Mubeſtand 
verfegt; 17) dem Land: und Stadigerichts-Salarien-Kaſſen- und 
Depofital-Rendanten Pbiller zu Kürftenwalde it am 12. Exp 
tember bie bei dem Land» und Stadtgerichte zu Aranffurt erle—⸗ 
digte Depofltal-Rendanten:Stelle verlichen. 

B. In der Nbeinprovinz. 

AA. Bei den Zandgerichten. 

1. Praͤſidenten. 

Dem Landgerichts-Präſidenten Dr. Wurzer zu Koblenz iſt am 
14. Auguſt der Charakter als Geheimer Ober⸗Juſtizrath verlichen. 

2. Raͤthe. 

1) Der Advokat⸗Anwalt beim Appellationsgerichtsbofe, Juſtizrath 
Lautz zu Köln iſt am 9, September zum Rath bei dem Lands 
gerichte zu Köln, 2) der Landgerichts: Affefor Peter Kranz 
RNeichenfperger zu Koblenz am 11. September zum Rath bei 
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bem dortigen Landgerichte, unb 3) ber Randgerichts:Affeffor Mars 
tinengo zu Koblen; am 12. September zum Rath bei dem 
Randgerichte zu Trier ernannt. 

3. Deffentlihes Minifterium. 
Der Staats: Profurator Dr, Kreiberr von Sedenbdorff zu 
Trier ift im Folge feiner am 8. Juli erfolgten Ernennung zum 
Megierungerand bei der Megierung zu Röln aus dem Yuftize 
bienfte enslaffen; 2) der Staates Proturater Schornbaum zu 
Aachen ift unterm 22. Auguſt an das Landgericht zu Xrier und 
3) ber Staats: Profurater von Breuning zu Kleve an dem: 
felben Zage an das Landgericht zu Wachen verfeßt; -4) der 
Landqerichts⸗Aſſeſſot Wilbelm Schmit zu Kleve it am 23. Seps 
tember jum Staats» Profurator bei dem dortigen Landgerichte 
ernannt. 

4. Aſſeſſoren. 
Der Lantgerichts: Referendarius von Baurmeifter zu Köln 
ift am 4. Juli, mit der Anciennität vom 13. Juni, zum Affef: 
for bei dem Zandgerichte zu Koblenz ernannt; 2) der Rammer- 
gerichte: Affeffor Bergenrotb ift am 20. Juli an das Land: 
gericht zu Koblenz, 3) der Dberlandeegerihis: Affeffor Bohn: 
ftedt zu Hamm am 25. Juli an das Landgericht zu Köln, und 
4) ber Dberlandergerichte:Affeflor Koppe zu Frankfurt am 9, Au: 
guft an das Laudgericht zu Trier verfegt. 

5. Referendarien. 

Zu Meferendarien find ernannt bie Ausfultatoren: 1) Beffel und 

1) 

Bei 

2) Richard rei. am 24. und 25. Juli bei dem Landgerichte 
zu Kleve, 3) Engelmann am 26. Yuli bei dem Landge— 
richte zu Trier, und 4) Keller am 27. Xuli bei dem Lange: 
richte zu Saarbrüden, ſämmtlich mit der Ancienntät vom 8. Xuli, 
ferner 5) Nennen am 7. Auguft, mit der Unchennität vom 
22. Juli, bei dem Landgerichte zu Köln. 

6. Subalternen. 

Der Ariedbens-Gerichtefhreiber Blumboffer zu Wendberg iſt am 
22. Auguft zum Sekretair beidem Landgerichte in Kleve ernannt, 
und 2) der Landgerichis⸗Ober-Sekretait Hoffmann zu Düffels 
dorf ift geftorben. 

BB. Bei den Handelögerichten. 
dem Handeltgerichte zu Koblenz find die Kaufleute 1) Raffauf 



266 

1) 

Di 

und 2) Sehmer zu Richtern, ferner 3) Benjamin Meier 
und 4) Demwald ju Ergänzungsrichtern am 19. Jull Aller: 
hoͤchſt beftätigt. 

CC. Bei den Friedensgerichten. 
Der Friedens⸗Gerichtsſchreiber Stünded zu Mettmann (2rger. 
Bey. Elberfeld) iR am 20. Juni mit Penfion in den Ruberand 
verießt; 2) der Friedens⸗Gerichtsſchteiber Stadler zu Wips 
perfürtb (Randger. Bez. Köln) ift am 22. Auguft zum Friedens⸗ 
Gerichtsichreiber in Bensberg Edger. Bez. Köln) beflellt, und 
3) der Gerichteſchreiber-Kandidat Schmig an demfelben Tage 
um Xriedend :Gerichteichreiber in Wipperfürtb ernannt; 4) der 
riedens » Gerichtefchreiber Yungblurb zu Bacharach (Edget. 
Bez. Koblenz) ift am 12, September an das Ariedenegericht 
zu Piettmann verfegt, und 5) der Gerichteichreiber » Kandidat 
Mind an demfelben Zage zum Friedens, Gerichisfchreiber in 
Bacharach ernannt, 

DD. Syn der Advofatur. 
Landgerichts: Referendarien 1) Jund zu Kleve ind 2) She 
rer zu Düſſeldorf find am 16. Juli zu Advokaten im Bezirke 
des Uppellationsgerichtsbofes zu Köln ernannt; 3) der Advo— 
fat:Anwalt beim Appellationebofe Lügeler au Röln ift am 
29. Auguft an das Landgericht zu Elberfeld verfegt, und 4) ber 
Adbofat- Anwalt Flamm zu Köln ijt geftorben. 



IT. 

HUmts:Jubelfeier 
bes 

Königlihen Landgerihts:Präfidenten 

Herrn Dr. Joſeph Wurzer 
zu Koblen;. 

Am 11. September 1843 vollendete der Landgerichts« 
Präfident Herr Dr. juris Joſeph Wurzer zu Koblenz, 
geboren zu Bonn am 2, Dftober 1770, das funfzigfte Jahr 
feiner amtlihen Wirkſamkeit. Durch Beftallung vom 11. 
September 1793 ward er, nad vorangegangener Prüfung 
und ausgefhwornem Dienfteide, als Advokat bei dem kurs 
kölnifhen Hofrath zu Bonn angenommen, ſchon nad eini: 
gen Woden, am 6. November des nämlidhen Jahres, zum 
Referendar bei der kurkölniſchen Regierung dafelbft ernannt 
und im dieſer Gigenihaft am 19. deffelben Monats vers 

pflichtet. In diefer Stellung hatte er das Glüd, dem das 
mals regierenden Aurfürften Marimilian Franz pers 
fönlih befannt zu werden und deflen Vertrauen in dem 
Maaße zu gewinnen, daß er zu auswärtigen dur den 
Krieg zunächſt berbeigeführten Geſchäften gebraudt wurde. 
Auf diefen Miffionen gelang es ihm, feinem Baterlande 
wefentlih nüglide Dienfte zu leiften, wofür der Kurfürft 
ibn dur die Ernennung zum wirkliden Rath bei dem 
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Hofrath und der Regierung zu Bonn am 5. September 
1794 belohnte. Als im Dftober deffelben Jahres die Krans 

zofen bis an das linke Rheinufer vordrangen, wurde er von 
dem Kurfürften zum WMitgliede der Regierungs:Deputation, 
welde zur Adminiftration der auf dem redten Rheinufer 
gelegenen kurkölniſchen Befigungen beftimmt war, ernannt 
und ging in diefer Gigenfhaft nad Redlinghaufen. Sn 
den folgenden Zabren wurde er mehrmals ju auswärtigen 
Sendungen verwendet und war unter anderm vom Februar 
1795 bis Dezember 1796 als Gefhäftsträger bei den Se: 

nate der freien Stadt Hamburg affreditirt. Nach der Se: 

fularifation des Kurftaates Köln im Jahre 1802 trat er 

juerft in die Dienfte des Herzogs von Arendberg, welchem 
die Herribaft Redlingbaufen zufiel, und nahm als Herzog: 
lid Arenbergſcher Kommiffarius an der zu Darmſtadt nic 
dergefegten Ausgleihungs: Kommiffton Theil. Einen im 

Auguſt 1805 an ihm ergebenden Ruf, als Regierungsrath 
in Fürſilich Naſſau-Uſingenſchen Dienfte zu treten, Ichnte 
er ab und z0g es vor, eine ihm im Monat Dftober des 

nämlihen Qabres von der Herzoglich Heffen-Darmfiddtichen 
Regierung angebotene Stelle als Regierungs-, Kirchen: 
und Schulrath bei der Regierung zu Arnsberg anzunehmen. 
Am 31. Zufi 1807 wurde er zum Vize⸗Direktor der Hof 
fammer dafelbft, und am 20. Juni 1812 zum Direftor und 

Chef des dortigen Hofgerichts befördert. Durd die Abtres 
tung des Herzogthums Weſtphalen an die Krone Preußen 
gelangte er im Jahre 1816 im Preußifhe Staatsdienite 
ımd ward bei der Juſtiz⸗Organiſation in der Rbeinprorinz 
am 10. Mai 1820 zum Präfidenten des Landgerichts und 
Juſſiz Senats zu Koblenz ernannt. Letztere Stelle hat er 
23 Jahre hindurdy mit regem Intereffe für das Recht, firen: 

ger Rechtlichkeit, großem Dienfteifer und tadellofer Füh— 
rung verwaltet Des Hochfeligen Königs Majeftät gerubes 
ten feine verdienſtlichen Leiftungen im Jahre 1831 durch 
Verleihung des rothen Adler Ordens dritter Klaffe und im 
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Jahre 1854 durd Verleihung der Schleife zu demfelben 
Allerhöchſt zu belohnen, und des jegt regierenden Königs 
« Majeftät fanden Sich bewogen, bei Allerhöchſtihrer Anwe⸗ 
ſenheit in der Rheinprovinz im Jahre 1842 ihn mit der 
- jweiten Klaffe des rothen Adler Ordens mit Eichenlaub Ale 
lerhöchſt zu begnadigen. Die juriftifde Fakultät der Unis 

verfität zu Bonn ertheilte ibm am 15. Dftober 1840 mit 
- dem ebrenvollen Zeugniffe : 

„Postquam ante hos quinquaginta ef quatuor an- 
nos in universitate Bonnensi studia optimis au- 
spiciis coepta vix absolverat, ad negotia publica 
gerenda evocatus in turbido istorum temporum 
statu, tum consulendo, tum judicando, Principi, 
Patriaeque plurimum profuit ac per longum vi- 
tae suae cursum integerrimi, justissimi, ac stre- 
nui viri nomen optime meruit,” 

das Doftor-Diplom. 
In Veranlaffung des Eintritts feines 5Ojährigen Amts: 

| Jubiläums gerubeten des Königs Majeftit ihm zum Bes 
weife Allerhöchſtihrer Zufriedenheit mit feinen geleifteten 

‚ treuen Dienften durdy Allerhöchſt volljogenes Patent vom 
14. Auguft d. 3. den Charakter eines Geheimen Ober 
Juſtizraths Allergnädigft beizulegen. Se. Erjellenz der 
Herr Juftizminifter Mühler bezeigte dem Qubilar durd 
ein Glückwunſchſchreiben feine Theilnahme an diefem froben 
Creigniffe, und feine Amtsgenoffen und Freunde feierten 
daffelbe durch ein großes Feſtmahl. 



Erfter Abſchnitt. 

Rechtswiſſenſchaft. 
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I. 

Refultate der Deliberationen 

der Immediat-Juſtiz-Kommiſſion zu Köln 

über verfhiedene Haupt:Gegenftände der ihr gewordenen 

legislativen Aufgaben, 

und 

Votum des Zuftizminifters v. Kircheifen, 

betreffend die Drganifation der Juſtiz in den Rheinprovin: 

zen in Bezug auf die von der Königlichen Immediat-Zuftiz 

Kommiſſion zu Köln gemachten Vorſchläge. 
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A. 

Neſultate der Deliberationen 

der Immediat⸗-Juſtiz-Kommiſſion zu Köln 
über verfhiedene Haupt= Gegenftände der ihr 

gewordenen legislativen Aufgaben. ”) 

9, des Herrn Kürften Staatsfanzlers Durdlaudt der 
Immediat-Juſtiz-Kommiſſion haben. eröffnen laffen, daß 
Hochdieſelben die Meinung der Kommiſſion über die erbebs 
lihen, ihrer Bearbeitung untergebenen, legislativen Gegens 
ftände zu vernebmen wünfdten, um darüber mit des Herrn 
Staatsminifters von Beyme Erzellenz fonferiren zu föns 

°, Die ImmebiatsXuftiz- Kommiffion zu Köln wurde durch bie 
Allerböhfte Kabineis Ordre vom 20. Xuni 1816 errichtet und in 
Folge der Allerböchſten Kabinete:Drdre vom 21. Juni 1819 mit Ende 
des Monats Auguft 1519 aufgelöſet (Lotiner Rheiniſche Samms 
lung Bd. 1. ©. 414 und 587). Diefelbe beftand aus 

1) dem damaligen DOberlandesgerichts » Präfidenten, jegigen MWirflis 
chen Gebeimen Rath und Ebef-Präfidenten des rbeinifchen Res 
fions: und Kaſſations-Hofes Sethe, 

2) dem damaligen Uppellationsgerichterath, nachherigen erften Ges 
neral-Advofaten Bölling, 

3) dem tamaligen DOberlanderarrichteramb, rg Gebeimen Ober: 
Auftige und Gebeimen DOber:Revifioneratb Dr. Simon, 

4) dem damaligen Kreisgericyts:Präfidenten, nachberigen Geheimen 
Ober⸗Juſtiz⸗ und Geheimen Ober⸗Reviſionerath Fiſchenich, 

5) dem damaligen Appellationsgerichteratb, jetzigen erſten Präſiden⸗ 
ten drs heiniſchen Appella tionsgerichtshofes Dr. Schwarj. 

1843. 9. 124. S 
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nen, fo bat die Kommiſſion in Befolgung dieſes ihr ges 
wordenen Befehls die Refultate ihrer Deliberationen fo: 
wobl in Anfebung derjenigen Gegenflände, weldye bereits 
ausführlidy bearbeitet find, als auch derjenigen, worüber 
die ernannten Referenten ihre Arbeit noch nicht vollendet 
baben, bier überſichtlich zuſammengeſtellt. 

Wegen Kürze der Zeit hat fie ſich in Anfebung ber 
legtern Gegenftände vor jegt nur auf die Andeutung der 
wefentlichften Momente und Grundzüge beſchränken müffen. 

I. Formelles Redt. 

A. Berfahren in Straffaden. 

1) Die Kommilfion bat fi einftimmig für dag münd— 
lie und öffentlihe Verfabren in Strafſachen entfchieden. 

An dem darüber erftatteten ausführliben Gutachten, 
welches bereits an des Herrn Fürſten Staatskanzlers Durch⸗ 
laucht eingefandt ift, glaubt fie die überwiegenden Vorzüge 
diefes Verfahrens theild aus der Narur der Sade, teils 
aus eigener Anſchauung und Erfahrung, theils nach dem 
übereinftimmenden Gutadten der Gerichtshöfe binlänglid 
nadgewiefen zu haben. 

2) Bei der fohriftlih vorbereitenden Unterfuchung, 
welche diefem mündlichen öffentlihen erfahren bervorge: 
bet, wie denn eine folhe Vorbereitung in eigentliden 
peinliden Fällen immer nothwendig ift, in andern nad 
dem Grmeffen der die Interfuhung leitendeu Beamten ein: 
treten fann, wird die Preußifhe Kriminal:Drdnung, jedoch 
mit den bei der fpeziellen Bearbeitung näher zu bezeichnen: 
den Mopdififationen zum Grunde gelegt. 
Fr An eigentlih peinlihen Fällen erfolgt der Aus: 

pruch: 
ob * Angeklagte des angeklagten Verbrechens ſchul⸗ 

| dig lei, 
alfo die Fefiftellung der Tharfahe durch Gefhworne. 

An einem befondern bereits ausgearbeiteten Gutachten 
find die Gründe dafür entwidelt. u 

4) Niemand darf wegen eines eigentlihen peinlichen 
Verbrechens vor Gericht geftellt werden, der nicht auf den 
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Antrag der dazu verorbneten Behörde vorber dur ein 
Erfenntniß des Provinzial: Juftiz,Rollegii in peinlihen An- 
Hageftand gelegt worden iſt. 

Die ftrafbaren Handlungen werden in drei Klaflen 
nah der Dualität der Strafen, ald der einzig fcharfen 
Begrenzung, eingerbeilt. 

a. Durd peinlihe Strafen verpönte — Verbrechen. 
b. Die nicht peinlich, jedod höher als die poligeimäßige 

Strafe, geabndeten — Bergeben. 
c. Die einer blos poligeimäßigen Ahndung unterworfe⸗ 

nen — Krevel und Kontraventionen. 
| Das öſtreichiſche Geſetzbuch bat zum Theil, jedoch 

wie es uns fcbeint in einer unvolltommenen Geftalt, noch 
piel vollfommener aber das Baierihe diefes Gintbeis 
lungs: Prinzip bereits zur Anwendung gebradt. 

Auch in der Preußifhen Geſetzgebung liegt eine ſolche 
Eintheilung, fie ift aber nie ſcharf und konſequent durchs 
gefübret. 

5) Diefer Eintheilung folgt au die Abftufung der 
Gerichtsbarfeit. 
Frevel oder Kontraventionen wären an bie einzeln 

fiebenden Richter, die Vergeben an die Kreis» oder 
Land: und Stadtgerihte und die Verbrechen vor bie 
Kriminal:Geribtshöfe zu verweilen. 

6) Der Kriminals» Gerihtshof beſteht aus den Be: 
ſchwornen und Richtern. 

Jene entiheiden über die Thatfragen, leßtere über die 
Anwendung des Strafgefeges. 

7) Dbgleih die Regel gilt, daß alle peinlihe Sas 
hen mit Gefhwornen abgeurtheilt werden, fo Eönnten 
doch gewiffe Verbrecher oder Verbrechen, . 8. 

1. die Verbreden der Bagabunden, 
2. der ſchon einmal peinlich Werurtheilten, 
3. gewiffe Diebitähle, Betrügereien bis zu einem ge: 

wiffen Strafmaaß, wenn fie auch fonft nad der 
a der Strafe zu den peinlihen Saden ge 
ören, 

hiervon ausgenommen werden. 
8) Die Thatfrage mag nad) Verſchiedenheit der Fälle 

dur die Geſchwornen oder nah Num. a. den Ges 
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richtehof entfchieden werden, fo folgen die Urtbeile hierbei 
blos ihrer individuellen Heberzeugung, ohne befiimmten Be 
weisregeln unterworfen zu fein. | 

An dem befondern oben sub Num. 3. berührten Gut: 
achten ift dies ausführlich entwickelt worden. 

9) In jedem Regierungs: Departement wird ein Kris 
minal:Gerichtebof periodiſch zur Aburtelung der vorräthigen 
Kriminalfaben zufammentreten. 

10) Die Zufammenfegung deffelben in dem richterlis 
ben Perlonal und den Geſchwornen; die Beltimmung, aus 
welcher Klaffe der Staatsbürger die Geſchwornen zu wäh— 
len, und welde DBualififation von ihnen zu erfordern ſei, 
bleibt der fpeziellen Bearbeitung refervirt. 

141) Auf den Grund der Erklärung der Gefhwornen 
erfolgt in peinlihen Saden entweder die Losſprechung von 
dem WPräfidenten, wenn die Geihwornen den Angeklagten 
der That für nit fhuldig erklären, oder die Freiſpre— 
Kung, wenn die That in der Art, wie fie dur den Aus— 
ſpruch der Gefhwornen feitgeftellt und dem Angeklagten 
zugerechnet wird, nicht unter ein Strafgefeg fällt, oder end: 
li die Verurtbeilung zur gefeglihen Strafe. Die beis 
den letztern Entſcheidungen erfolgen durdy den Gerichtshof. 

12) Aud in den Källen, wo die Richter felbit über 
die Thatfrage zu entfcheiden haben, nemlich über Frevel 
oder Kontraventionen, Vergeben, und ausgenommenen Vers 
brechen, müffen die Richter entweder die gefeglide Strafe 
anwenden, oder freifpreden. 

13) Außerordentlihe Strafen wegen Mangel des Bes 
weifes dürfen in feinem Kall Statt finden, weshalb auf 
das oben sub 3. erwähnte befondere Botum Bezug genoms 
men wird. 

14) Die Beftimmungen : 
a. liber die Art, wie die Belchlüffe der Geſchwornen 

gefaßt werden follen, 
b. über die Stellung der Fragen, 
c. welche Stimmenmehrheit zu einer Berurtbeilung er: 

fordert werde, und in welchen Fällen die Richter 
nicht votiren follen, 

d. über die Rechtsmittel in Unterfuchungsfachen 
müffen der fpeziellen Bearbeitung überlaffen werden; 
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ad d. ift es jedoch, wie wir ſchon jett bemerken, jedenfalls 
nötbig, daß das remedium cassationis, wie es jeßt 
Statt findet, oder in ähnlicher Art beibehalten werde, 
und daber eine Kaflations:Inftanz in Kriminalſachen 
unentbebrlidy. 

15) Der Unterſuchungsprozeß ift aus dem alkkuſatoriſchen 
und inquiſitoriſchen gemiſcht, und daber ein öffentliches 
Minifterium, was den Ankläger macht, darin wefentlidy er 
forderlich. 

16) 1 allen Sachen wider die guten Sitten hat der 
Gerichtshof das Recht, junge Leute und Frauenzimmer zu 
‚entfernen. 

B. Prozedur in Eivil:Prozeffen. 

Die Meinung der Kommiffion gebet nad dem bereits 
eingereichten befondern Gutachten dahin : 

1) Auch in Civil Prozeffen ift das mündlide und öf— 
fentlibe Verfahren als Regel beizubehalten. 

nn Jedoch neben demjelben ein fchriftliher Prozeß zu: 
ulaffen. 

3) Wenn entweder ex officio ader ad instantiam 
partium eine Sade zum ſchriftlichen Verfahren verwieſen 
worden, fo iſt foldes nah der Allgemeinen Preußifhen 
Prozeßordnung zu inftruiren. 

4) Auch im Kal eines mündlihen Verfahrens kann 
die gedadhte Prozekordnung als Prozeßrecht und als Drd: 
nung für alle Neben: und Zwiſchenhandlungen außer den 
YAudienzen ganz fügli gelten, indem es für die Leitung der 
Verhandlung zur und in der Audienz nur weniger Bejtims 
mungen bedarf. 

Der Herr Dberlandesgerihtsratb Simon bat feine 
abweihende Meinung in einem bejondern, ebenfalls einges 
reiten Gutachten dargeſtellt. 

C. Eximirter Gerichtsſtand. 

Es ift bereits fo viel gegen alle privilegia fori gere— 
det und geſchrieben worden, daß es überflüffig fein dürfte, 
fi) darüber bier weitläuftig zu verbreiten. 

Auch bat der Präfidene Sethe in dem Berichte vom 
9, September 1815, welchen er als Juſtiz⸗Organiſations⸗ 
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Kommiffarins über den Entwurf des Patents zur Einfüh— 
rung der preußifhen Gefeßgebung in die Rheinprovinzen an 
das Quftijminifterium erftattet bat, dieſe Materie bereits 
berübrt. 

Wir fügen demfelben nur nod folgendes hinzu: 
An den Rheinprovinzen, mit Ausnahme eines Elei: 
nen Theils derfelben, nämlich der Naſſauiſchen Län— 
der, kann die Frage nicht mehr ſein: ob der eximirte 
Gerichtszuſtand fernerhin beizubehalten ſei? ſondern 
ob es zweckmäßig ſei, denſelben neuerdings einzu: 
führen ? 

Der Art. 16. des 2ten Titels des Geſetzes vom 24. 
Auguft 1790 hat allem erimirten Gerichtsſtande ein Ende 
gemadt: 

„Tout privilöge en matiere de Jurisdiction est 
„aboli (beißt e8 darin). Tout les Citoyens sans 
„distinction plaideront dans la meme forme et 
„‚devant les memes Juges, dans les m@mes cas.” 

Diefer Artikel wurde durd die Verordnung des Regierungs 
Kommiffair Rudler vom Aten Pluviöse 6ten Sabre 
(23. Kebruar 1798) in den Rheinprovinzen des linfen Rhein: 
ufers publiziert, und fpäter in das Großberzogthum Berg 
übertragen. 

Seit der Einführung diefer Gefeßgebung bat demnach 
der perſönliche erimirte Gerichtsftand in diefen Provinzen 
aufgehört, denn in realibus hat er nie eriftirt. 

Es war dies eine derjenigen Verfügungen, weldye mit 
dem allgemeinften Beifall aufgenommen wurde und fid 
in der Erfahrung vorzüglid bewährte. 

Gleichheit vor dem Gefege, eines der wünfdhenswürdig- 
ften Güter, war dadurch bergeftellt, und da, wo die Koms 
petenz eines jeden Berichtes zugleich mit feinen geograpbis 
fen Grenzen beftimmt war, jede Ungewißheit in Hinſicht 
des Gerichtsftandes, melde für die Unterthanen in feinem 
Kalle Gutes, in den meiften Fällen aber immer Nachthei⸗ 
liges bewirken mußte, mit einmal erledigt. 

Am Allgemeinen haben Eremtionen ald Ausnahmen 

von der Negel, die gleiches Recht für alle erheiſcht, eine 

gehäſſige Seite, und nody mehr tritt diefe bei Privilegien 
in der Zuftizpflege bervor. , 
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Da ein Erimirter als Kläger dem foro des Beklag— 
ten folgen, und nicht allein in jener Gigenfhaft, fondern 
auch als Wiederbeflagter fi der Gerichtsbarkeit des ges 
wöhnlichen Gerichts unterwerfen muß, fo iſt aud fein ver 
nünftiger Grund zu finden, warum er nit auch als Be: 
Magter bei diefem nemlihen Gericht Recht nehmen folle. 

An den von allem Geburts:linterfhiede der Stände 
entblößten Rheinprovinzen beſtehen durdaus feine Verbält: 
niffe, welde den erimirten Gerichtsſtand notbiwendig machen 
dürften. Durd feine Entfernung werden feines Menſchen 
erworbene Rechte gefränft; aber durd feine Wiedereinfübs 
rung würden außerdem, daß der Juſtizgang felbit daruns 
ter leiden würde, die beftebenden Verhältniſſe verlegt, und 
die bier vorwaltende Gleichheit vor dem Geſetz geftört wer- 
den, um deren Erhaltung die Bewohner diefer Provinzen, 
namentlih in den Bittſchriften der Städte Köln, Trier 
und Koblenz, Se. Majeftät zu bitten wagten. 

Die Kommiffion ift demnach der einftimmigen Meis 
nung, daß der erimirte Geridtsftand in die rheiniſchen Pros 
Pinzen, wo er dermalen nicht bejtebet, nicht wieder einzus 
führen, und es zu wünſchen fei, daß derfelbe aud in dem 
Heinen Theil der Naffauifhen Länder, wo er nod bin 
und wieder beftebt, bei der definitiven Ginrichtung befeitigt 
werden möge. 

D. Patrimonial»Geridhtsbarfeit. 

Eben fo entihieden wie gegen die Wiedereinführung 
des erimirten Gerihtsftandes baben fih die Gerichte und 
die öffentlihe Meinung gegen die Wiedereinführung der 
Parrimonial:Gerichtsbarfeit ausgeſprochen. 

Auch bei der Patrimonial:Gerichtsbarfeit kann für die 
Rheinprovinzen, mit Ausnahme des Heinen von Naffau bins 
jugelommenen Antbeils, nur die Frage von Wieder: 
Ginfübrung, und nidt von deren Erhaltung oder Ab» 
ſchaffung fein. 

Sie wurde nemlih dur ein förmliches Gefeß, das 
vom 4. Auguft 1789, überall, wo franzöfifhes Recht eins 
geführt wurde, ſchon abgefcafft. 

Daß es für den Redtsgang weit erfprießlicher und 
für die Unterthanen wünfdenswertber fei, wenn bie Ge: 
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rihtsbarkeit überall nur von ordentlidhen von dem Staats: 
Oberhaupte beftellten Gerichten im ganzen Umfang der ib: 
nen angewiejenen Sprengel ausgeübt wird, ift feinem 
Zweifel unterworfenen. 

Die häufigen Klagen über den Mifbraudy der Patri: 
monial:Gerichtsbarfeit, da wo fie beftanden bat, die ſchlechte 
Belegung derfelben, welche oft zu Reklamationen von Sei— 
ten der Unterthanen und zu eingreifenden Maaßregeln der 
Zandesberren veranlaßten, wodurch meiftens eine mehr 
oder minder fhüdlihe Störung in dem Rechteverfahren 
entitand, und die entihiedenen Stimmen der Sadıverftän: 
digen haben das Nachtheilige folder Patrimoniul:Gerichtss 
barfeiten für die Rechtspflege eines Staates hinlänglich 
dargetban. 

Sind fie im Allgemeinen unzweckmäßig und fogar 
ſchädlich, ſo muß ihre Entfernung da, wo fie nicht ſchon 
befteben, gewünſcht werden. 

tag man fie aus dem Gefichtspunfte der dem Gute 
anflebenden gutsherrlihen Gewalt oder aus dem einer von 
dem LZandesberrn verliehenen befondern Begünftigung be 
traten; welches leßtere in den biefigen Landen größten: 
theils der Kal war; — fo beitebt für die Rheinprovin— 
zen in beiden Källen weder Bedeutung nad Notbiwendig: 
keit der Patrimonialgerihte; denn eine Gutsberrlichfeit eris 
flirt durdaus nicht mehr in den Ländern des franzöfifchen 
Rechts, und war, in dem Sinne der dominiorum in den 
öſtlichen Königliden Provinzen, niemals vorbanden. 

Eben fo wenig beiteben jeßt noch landesberrlihe Kon⸗ 
zeſſionen dieſer Gerichtsbarkeit; und daß der Landesherr 
neue Konzeflionen, welche feine eigene Gerichtsbarkeit ſchmä— 
lern würden, ertbeilen follte, dies wird auch der unbefcheis 
denfte Anſpruch nicht zu fordern wagen. — 

Selbſt in dem Heinen Theile der Naffauifhen Län— 
der würde es wünfchenswertb fein, wenn die dafelbit nod 
beftchenden geringen Refte von Patrimonial » Gerichtebars 
feit zur Beförderung des allgemeinen Wohls gänzlich ab» 
geihafft werden könnten; und es wäre nod die Frage, 
ob nicht die dafigen Gerihtsinhaber”), wenn man fie ſtrenge 

°) Es find nur zwei jehr unbedeutende Privat-Juriediftionen dort 
vorhanden, welche von dem Landesherrn zu kehn getragen wer: 
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zu Erfüllung der Verbindlichkeiten anhalten würde, melde 
der Landesherr von ibnen zu fordern beredytigt ift, rüd: 
ſichtlich der gebörigen Beſetzung dieler Gerichte, der Befols 
dung des Gerichtsperſonals, der Gefängniſſe u. ſ. mw. nicht 
lieber anf dieſe ihre Patrimonial: Gerichtsbarkeit Verzicht 
leiften würden? Auch abgefeben davon, daß da, wo es 
das Wohl des Ganzen zu erbeilden fcheint, der Landes—⸗ 
berr allerdings befugt fein würde, ein foldyes Opfer von 
dem Ginzelnen zu fordern. 

Eden dieſe gutachtliche Meinung bat auch bereits der 
Präfident Sethe in dem vorgedadhten Berichte, worauf ders 
felbe Bezug nimmt, ausgeiproden. 

Die Kommilfion ift daher der einftimmigen Meinung, 
dag Patrimonialgerihte, da wo fie dermalen nicht befte: 
ben, nidt von neuem eingeführt werden mödten; und 
daß in dem Theile der Naffauifhen Länder, wo deren 
noch find,. ihre Abihaffung von entfhiedenem Nugen fein 
würde. 

E. Handelsgeridhte und Kabrifengeridte. 

Kür die Beibehaltung befonderer Handelsge: 
richte, in ibrer gegenwärtigen Berfaffung und Zuſammen⸗ 
fegung aus Kaufleuten, ift die Gefummtheit der Kommife 
fion nicht geitimmt; — vornemlih ſchon deshalb nicht, 
weil ihrer Unpartheilichkeit felten ganz zu vertrauen fei, 
namsentlib in folden Källen, mo diefe wegen Aehnlichkeit 
eigener Rechte oder Verbindlichkeiten in Verſuchung ges 
bracht werde. 

Dabingegen mar man der Meinung, daß es zweckmä— 
fig fein dürfte, in Handelsfahen einige Kaufleute als 
Beifiger in die ordentlihe Gerichte aufjunebmen, indem 
es nicht felten nur diefen möglich fei, die folden Anſprü— 
hen zum Grunde liegenden Thatſachen in ein belles Licht 
zu fegen, oft felbit die bloße, dem Richter nit geläufige, 
faufmännifhe Terminologie zu Mißverftändniffen und fcpies 
fen Anfichten Anlaß gebe. 

ben; wovon bie eine ein merfwürdiges Belagſtück des fchreiend, 
fien Mißbrauchs der Patrimonial⸗Jurisdiktion geliefert hat, — 
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Dabingegen haben ſich die Kabrifengerichte (Con- 
seils des prud’hommes) in der Erfahrung ſehr nützlich 
bewiefen, 7 daß deren Beibehaltung an den Fabriken-Or— 
ten zu wünſchen wäre. 

Die Jurisdiktion diefer Fabrikengerichte erftredt ſich 
blos über die Kabrik: Inhaber und die KabrifsArbziter, je: 
doch nur in den das Kabrifwefen betreffenden Streitigfeis 
ten, fo wie aud über DissiplinarsBergeben. 

Die organiſche Verfaffung diefer Eebritengeeiätt, ihre 
Atribute, Zurisdiftion und die ibnen vorgefhriebene Pros 
jedur find am zulammenbängendfien und ausführlichſten 
in dem für das ehemalige Großherzogthum Berg gegebe: 
nen Dekret vom 17. Dezember 1811 auseinandergefegt. 
Bergifhes Gefeg:-Bülletin, Jahrgang 1811, pag. 817. 

F. Berg: Geridte. 

Die Kommilfion ift der Meinung, daß es befonderer 
Berggerichte nicht bedürfe. 

Auch die Bergwerfsftreitigfeiten fönnen von den ges 
wöhnlidden Gerichten entſchieden werden, wie es in den 
rheiniſchen Provinzen (mit einziger Ausnahme der Naf: 
ſauiſchen Dittrifte) in eriter und zweiter Inſtanz geicheben 
it, und wie es auch im den altpreußifhen Provinzen in 
den höhern Inftanzen geidicht. | 

Allenfalls könnte eine äbnlide Einrichtung, wie ebes 
mals im Großherzogthume Berg, getroffen werden; dort 
wurden nämlidy durch das Auftig:Organifations:Defret vom 
17. Dezember 1811, Art. 30. 

Bergiiches Gefeg:Bülletin, Jahrgang 1811, pag. 323. 
alle Bergwerköftreitigkeiten des Rubr: und Rheins Depar: 
tements ausſchließlich an die Tribundle der erften Inſtanj 
refp. zu Dortmund und Effen gewiefen. 

Doch bält man auch dies nicht gerade für nothwen⸗ 
dig, vielmehr hat es die Erfahrung in den rheiniſchen Pro: 
vinzen bewähret, daß die Berggerichte, welche nur bie 
Einheit der Gerichtsbarkeit fiören und zu Reibungen und 
Qurisdiftiong:Irrungen Beranlaffung geben, recht gut ent: 
behret werden fönnen. 

Auch kann die Führung der Hypothekenbücher über 
das BergsEigenthum ohne Bedenken an die gewöhnlichen, 
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das Hyvpothekenbuch führenden Behörden angewiefen werden. 
Dagegen würde den Bergämtern die DisziplinarsQus 

risdiftion über die Bergleute zu belaffen fein. 

G. Deffentlides Minifterium. 

Diefes Inſtitut wird in beiden Prozeßarten für eine 
der ausgezeichnetſten Gigentbümlidyfeiten der beflebenden 
Gerichtsverfaſſung gehalten, deflen Werth und Zweckmä— 
Bigfeit von ibm durd eine vieljährige Erfahrung in die: 
fem Theile des Auftizdienftes erprobt worden fei, und mit 
andern wefentliben Ginrichtungen der Berfaffung, naments 
li der Hierardie und Ordnung der gerichtlichen Polizei 
und dem Kaflationsbofe, in konfequenter Verbindung ficbe. 

Mit diefer Anſicht einverftanden, bat die Kommiffion 
in dem bereits eingereihten Gutadten fi daber für die 
BVBeibebaltung diefes Anftituts erkläret. 

Der Herr Dberlandesgerihts: Rath Simon pflicdtet, 
nad deffen ebenfalls eingefandten Separat-Voto, nur in 
Anfebung der Unterſuchungsſachen jenem Gutachten bei, 
bält aber in Anfebung der Privat: Rede: Streitigkeiten 
das öffentliche Minifterium für überflüffig. 

Dagegen wurde Seitens des Präfidenten Sethe ber 
merft, daß eine mehrjährige Erfahrung, in dem Berbält: 
niffe als General: Staats: Profurator , die weſentlichſten 
Vortbeile dieſes Inftituts in beiden Prozeßarten ihm ges 
jeigt babe. 

Außer dem befonders’ im Civil: Prozeffe ſich Außern: 
den Vorzuge der Trennung des öffentlien und Staates 
Dffiziums von dem Amte des Richters, ergebe fih aud 
aus diefem Anftitute: 
a) der Vortheil einer großen Grleihterung der Gerichte 

in den dem Richteramte nicht verwandten gerichtlichen 
Geſchäften und ihrer Beſchleunigung. 

Es gebören hieher ein großer Tbeil der in den 
Preußiſchen Gerichtsböfen unter dem Namen des Mes 
morialienvortrags befannten Arbeiten; die Zwi— 
fhenforrefpondenz unter den Gerichten, mit den vor: 
gelegten, dritten und fremden Behörden, Anftellungss 
und Disziplinarfadhen u. f. w., welde, wie jedem 
preußifhem Zuftisbeamten befannt, die Gerichte ihrer 
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wefentlihern Beftimmung nur zu ſehr entfremden und 
in dem kollegialiſchen Gefchäftsbetriche eben fo febr 
ein Binderniß erfahren, als fie es diefem find; — 
dem Staate ftebe in allen eigenen Recptsangelegens 
beiten fowobl, als in foldyen, bei weldyen er ein na 
bes oder verwandtes Anterefle, für ſich felbit oder für 
ſolche Perfonen, die feiner Kürjorge anheim gefallen 
find, Minderjährige, Anterdizirte, u. f. f bat, ein 
Wächter, Erbalter und Vertheidiger feiner Rechte und 
Anfprühe in dem öffentlihen Miniſtero vor Gerichte 
bereit, der in allen folden Gelegenheiten dem Rids 
ter feine Anſichten und Anträge öffentlich zu entwideln 
gehalten fei, und eben dadurd die Gründlichkeit der 
Verhandlungen und des Rechtsanſpruchs vorbereite 
und verfihere. Die dem Richter in dem Preußiſchen 
Prozefverfahren von Amtswegen obliegende Wahr: 
nebmung der Nedyte und Aniprücde der der Fürſorge 
des Staats in den Gefegen empfohlenen Perfonen fei 
ein mit dem Nichteramte nicht vereinbarlidhes Off 
zium, und mithin ein wahrer Lebelftand in der gericht⸗ 
lihen Verfaſſung. 
Durch das Inftitut einer beſondern Staatsbebörde 

bei den Gerichtsböfen, welde die Rechte des Staars in 

Beziehung auf die Quftiz: Verwaltung vertrete, wäre alles 
dasjenige vom Richteramt geihieden, was ihm nicht ange: 

böre, vielmehr ibm oft widerfirebe; und es wäre daffelbe 

dadurch auf das Urtheilen und Entfcheiden, als feine eigent: 
lihe Beſtimmung, zurückgeführet. 

Grade dadurd werde die Unabhängigkeit der Gerichte 
in ihren Urtbeilen gefihert, welche auf feine Weiſe durd 
das Öffentlihe Minifterium beichränft würden; denn dies 
babe nur anzutragen, das Gericht aber zu entſcheiden. 

Es ftebe aber das öffentlibe Minifterium als fteter 

Wächter des Gefeges und der Ordnung, als fürforgende 
Staatsbebörde für die Gerechtſame des Staats und aller 

derjenigen Perfonen und Inſtitute, welde der befondern 
Aurficht des Staats unterworfen wären, und als Reprä— 
fentant des Dberbauptes des Staats in Beziehung auf 

alle Zuftizhobeitsrechte deffelben, den Gerichten zur Seite: 
und fei für diefe die ſchärfſte Kontrolle. 

b — 
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Ungeachtet dieſer inſpizirenden und kontrollirenden 
Funktion des öffentlichen Miniſteriums, welche manchem 
Gericht doch nicht behaglich erſcheine, hätten ſich dennoch 
alle Gerichtshöfe für die Beibehaltung des öffentlichen Mi— 
niſteriums erklärt, was ein vorzüglich bemerkenswerther 
Umſtand für die durch die Erfahrung erprobte Vortrefflich— 
keit dieſes Inſtituts ſei. Dafür zeuge auch deſſen lange 
Exiſten; in Frankreich und namentlich, daß es in der revo— 
lutionären Geſetzgebung nicht untergegangen ſei, ſondern 
beibebalten worden; obgleich grade die Gerichtsverfaſſung 
und Juſtizverwaltung mit der Revolution die größte Vers 
änderung erlitten babe. Das öffentliche Miniſterium bes 
fiebe ſchon über 500 Zahre in Frankreich, und fei nad) 
und mad zu feiner jegigen Geftalt und Vollkommenheit 
ausgebildet worden. 

H. Freiwillige Geridtsbarfeit und Notariat. 

In Beziebung auf die vorgelegte Krage: 
Db die fogenannte freiwillige Gerichtsbarfeit mit der 
ftreitigen im Sinne der Preußiſchen Gefetgebung zu 
vereinigen, oder nad) dem Vorbild der bier noch bes 
ftebenden Berfaflung davon zu trennen, und als eine 
für fi beftebende Disziplin auszubilden fein werde? 

bat Hi die Moajorität der Kommilfion, nad umftändlicher 
Beratbung, für die zweite Alternative erklärt. 

Die dafür fprebenden Gründe find in einem befons 
dern , nächſtens eingefandt werdenden Auffage umſtändlich 
entwickelt worden. 

Der Dber:Landes:-Berihtsratb Simon bes 
nierft dagegen: 

1) Er fönne fi von der Zwedmäßigfeit des franzö— 
ſiſchen Notariats nicht Überzeugen, 

2) würde vielmehr die Betimmungen des Preußifchen 
Rechts, 
a) daß gewiſſe Handlungen ausſchließend von den Richtern; 
b) andere von diefen, aud von Notarien vorgenommen 

werden fönnen; 
beibehalten. Dagegen würde er 

3) die Jurisdictionem voluntariam nidt den for: 
mirten Collegiis, fondern einzeln ſtehenden Ridtern 
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beilegen. Die einzeln ftehenden Richter feien doch weſent⸗ 
lid von den Notarien verſchieden, weil die letztern bie 
Sporteln für eigene Rechnung zögen, auch durdy ihre 
übrigen Verhältniſſe weniger fidem publicam als der 
Richter verdienten, welder ja ſchon vermöge feines Amts 
feinen Handelsverkehr treiben dürfe. Der einzeln ftehende 
Richter qualifizire fih dagegen in jeder Hinſicht eher zu 
dieſem Geſchäft, ald das formirte Collegium. Gr. fiebe 
den Partbeien näber und fei feiner Stellung nad, das 
Geſchäft ſchneller zu fördern, im Stande. 

4) Die Advofatur müßte durchaus vom Notariat ge: 
trennt werden. 

5) Uebrigens würde er nur in größern Städten oder 
bandelsreichen Gegenden eigene Notarien beftellen. 

Der Präfident Sethe iſt ebenfalls nicht für das 
Notariatwefen in feiner jegigen Geftalt; feiner Erfahrung 
nad) bat fih das Notariat bier im Allgemeinen nicht fon» 
derlid gemadt, und im Ganzen haben die Notarien in 
feiner Achtung und in feinem Zutrauen bei dem Publikum 
geitanden. 

Gr bat häufige Klagen über die Notarien vernome 
men, namentlich über ihren Gigennug; dod dürfe er aud 
nicht verfchweigen: daß diefe ſchlechte Geftaltung des No: 
tariatwefens größtentbeils in der Individualität der Nota: 
rien gelegen babe, indem das franzöfiihe Goupernement 

bei der Auswahl der Notarien fehr leihtfinnig verfahren 
fei; dann aber auch darin, daß die Notarien zu wenig uns 

ter Kontrolle und Aufſicht geitanden hätten, daß ihnen 
keine Gebübrtage vorgef&hrieben gewefen, und daß das Nor 
tariat von jeber in Deutſchland in ſchlechtem Anſehn ge: 
ftanden babe, was aber ebenfalls in der Perfönlichkeit der 

Notarien zu ſuchen rl fei, indem diefe befanntlid von 
den comitibus palatinis mit dem unverantwortlicdhiten 
Leichtfinn wären freirt worden. 

Es fei daher ganz natürlich, daß das Volk mehr Zu: 

trauen zu deri Gerichten, als zu den Notarien gehabt babe. 
Jenes größere Vertrauen babe ſich in den Provinzen Kleve 

und Mark noch damals geoffenbaret, als das Notariat, 

dur die Verbindung mit dem Aujtiz: Kommiffariat, eine 

verbefferte Geftalt erhalten habe: indem dennoch die Ein 
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geſeſſenen in den Handlungen der freiwilligen Gerichtsbar⸗ 
keit den Gerichten den Vorzug gegeben ‚ und die Notarien 
faft gar nichts zu thun gehabt hätten. 

Auf die Beſoldung oder die eigene Hebung der Ges 
bühren lege er bei diefer Klaffe von Beamten feinen gros 
Ken Werth. Auch bier ficbe ibm eine in den gedadten 
Provinzen Klwe und Mark gemachte langjährige Erfabs 
rung zur Seite. Dort wären feiti 1753 ſchon die in fol 
legialifher Korm geftalteten und befoldeten Landgerichte, 
wie man fie jegt allgemein in den neu organifirten Pros 
vinzen zwifhen der Elbe und dem Rhein gebildet babe, 
vorhanden geweſen. 

Neben diefen Landgerichten hätten in denjenigen Ge: 
genden, wo es die Zage nicht geftattet babe, ſolche an ein 
Landg ericht beranzuzieben, einzelne Richter beftanden, welche 
den Selbfigenuß der Sporteln gehabt bätten. 

Das Anſehen und das Vertrauen, mas dieſe genofs 
fen, fei nicht geringer gewefen, als das der Kandgerichte. 
Vielmehr umgekehrt bätten ſich die einzeln ftehenden Rich— 
ter dur Fleiß und Berriebfamfeit fehr ausgezeihnet, und 
was befonders bemerfenswertb fei, bei ibnen wären die Bes 
fhwerden über Sportel:Erzeffe feltener, als bei den Lands 
gerichten geweſen. 

So ſehr er gegen den Selbſtgenuß der Sporteln für 
die eigentliche Juſtizpflege ſei, und fo unanſtändig und her⸗ 
abwürdigend er dies für das richterliche Amt halte; fo er: 
feine ihm dies doc nicht fo in Anfcehung der Gebühren 
für die Handlungen der freiwilligen Gerichisbarkeit. 

Daß dafür, fei es dem Gericht oder dem Notarius, 
egablt werden müffe, daran fei das Wolf feit undenklicyer 

Seit gewöhnt; es fei ihm gleichgültig, ob es dem Richter 
oder Gerichtſchreiber oder an eine Sportelfaffe die Gebüb: 
ren zable, ob diefe von dem Gerichtsperfonal felbft bezogen 
würden oder in eine Sportelfaffe fließen und dem Staate 
berechnet würden. 

Kurz der Beamte verliere durd die Selbfibebung der 
Gebühren für Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
bei dem Bolfe eben fo wenig an feinem Anſehen, als der 
Arzt und andere nicht befoldete Beamte. 

Daß der Beamte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ſich 
dur den Selbfigenuß der Sporteln zur Gewinnſucht 
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und zu Sportel:Erjeffen hinreißen laſſen Eönne, das fei freis 
ih möglich, aber es fei nicht als Regel anzunehmen. 

Bei den Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
fönne ihnen am leichteften durch eine beftimmte Taxe vor: 
gebeugt werden; fo wie durch firenge Auffiht und trafen. 
In der That hätten fi aud die SportelsErzeffe früher: 
bin mebr in den prozeffualifhen Verhandlungen gezeigt. 

Dagegen fei es gewiß, daß die Verweiſung auf bie 
Gebühren mehrere Bercitwilligkeit und Thätigkeit erzeuge, 
und grade bei den Beamten der freiwilligen Gerichtsbar: 
feit fei es am nöthigſten, diefe zu wecken, damit ein jeder, 
welder fih an fie wende, ſchnell gefördert werde. 

Allen Mißbräuchen fönne durd eine beftiimmte Ge 
bübrentare und durch eine firenge Auſſicht vorgebeugt 
werden. 

Am Naffauifhen wären ebenfalls befondere Beamte 
für die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit unter 
dem Namen von Zandfhreibern angefiellt; und im 
Heffen-Darmftädtifhen beabfichtige man nach den bereits feſi⸗ 

- ftebenden Grundzügen der Juſtiz-Organiſation des nemlice. 
Auf den Namen fomme es nicht an; man nenne fie 

wie man wolle, nur gebe man ihnen eine ebrenvolle Stel: 
lung. Diefe wird ihnen werden, wenn fie in die Kathe: 
gorie des richterliben Perfonals eintreten. 

Obgleich er ebenfalls nicht dafür fei, die freiwillige 
Gerichtsbarkeit mit den Gerichten erfter Inſtanz zu verbin: 
den, fo finde er do Feine Inkonvenien; dabei, den Beam— 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit auch diejenigen Funktio⸗ 
nen, welche die jeßigen Friedensrichter ausübten, beizulegen. 

Gr finde dabei fo wenig etwas infompatibles, als 
vielmehr beide Stellen ihm ganz vorzüglich zu einer fol: 
hen Verbindung geeignet fcheinen. Denn aud die frei 
willige Gerichtsbarkeit fei ibrer Natur nad ein Friedens: 
amt, fo wie auch die Anftitution der Friedensgerichte ihrer 
urfprüngliden und Hauptbeftimmung nad Friedensftiftung 
fei und die ihnen in Bagatell» und einigen fummarifben 
Sachen beigelegte Kognition nur als eine Erzeptional:Jus 
risdiftion betrachtet worden. 

Höchſt felten werde bei der Beſchränkheit diefer Juris— 
diftion der Fall vorlommen, daß ein FSriedensrichter über 

die 
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die Gültigkeit oder die Auslegung einer von ibm, als Be: 
amten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, aufgenommenen Ur: 
kunde zu erkennen Es: Und wenn der Fall eintrete, fo 
könne den Partheien, wie in andern ähnlichen Fällen, die 
Rekufation geftattet, und ein benadbartes Friedensgericht 
furrogiret werben. 

Das Amt der freiwilligen Gerichtsbarkeit fei in Ver: 
gleihung mit dem friedensrichterliyen Amte das prinzipale. 
Aus der miteingefandten Tabelle der in den einzelnen 
Kantons vorhandenen Friedensrichter und Notarien ers 
belle nemlih, wie viel mehr die Zahl der legtern die der 
erfiern überfteige. 

Durd diefe Vereinigung könnte ein doppelter Zweck 
erreicht werden, einmal, daß dem Beamten eine beffere 
Subfiftenz gewäbrt werde, obne die Staatsfaffe mit einer 
fonft unumgänglid nothwendigen Verbeſſerung der frie: 
densridhterliden Gehälter zu belaften; zum andern, daß 
man Fleinere Kriedensgeridytsbezirfe bilden könne, was fo= 
wohl in Beziehung a das richterlidhe Amt, als das Amt 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für den Beamten und die 
— ——— gleich bequem und dem Dienſte erfprieß: 
lich ſei. 

In Gegenden, wo gegen den Territorial-Umfang die 
Bevölkerung unverbältnigmäßig gering fei, fpredye gar die 
Nothwendigkeit für eine folde Bereinigung, denn es gäbe 
mebrere Kantons, wo fo wenig ein einzelner Notarius als 
der Friedensrichter binlänglihe Beſchäftigung und Verdienſt 
babe, und wo die fonft zu große Entfernung der Gingefef: 
fenen vom Motar und Friedensrichter eine Erweiterung 
des Kantons nicht geftattet babe. In einem Kanton 
fönne nur Ein Mann von beiden Aemtern beftchen. 

Zur Weberfiht des Umfanges der gerichtlihen und 
Notariatsgeſchäfte im den verſchiedenen Theilen der rbeis 
nifhen Provinzen füge er die anliegende aus dem von 
ihm als Drganifations:Kommiffarius gefammelten Notizen 
gefertigte Tabelle bei. 

An der Theorie fei auch er mit der gänzlichen Abfon- 
derung und Sfolirung der freiwilligen Gerichtsbarkeit völlig 
einverftanden, weil alsdann der zur Ausübung derjelben bes 
rufene Beamte fi ihr allein widmen, und dem Publikum 

1843, Heft 124. T 
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ftets zu Dienften fein könne, ohne durd ein richterliches 
Amt daran gebindert zju werden. 

Er würde daber aud an folden Drten und Gegen: 
den, wo eine gebäufte Population und ein lebendiger Ber 
kehr fei, fo daß eine einzige Perjon den Geſchäften eines 
Beamten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und eines Lokal— 
richters nicht gewachſen fei, beide Aemter trennen, jedoch 
jenen ftets als richterlichen Beamten anftellen. Nur dürfte 
feine Theorie ins praftifhe Leben übergeben, kein Ideal 
realifiret werden, wenn nad den beftebenden Verbältniffen 
der aus der Ausführung entftebende Nachtheil den in der 
Theorie beabfihtigten Vortheil überwiege. 

Und dies würde bier der Kall fein. Denn entweder 
halte man bei der Bildung der untern Gerichtsbezirfe das 
Prinzip feit, daß die Gerichtseingefeflenen den Lokalrichter 
und den Beamten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der 
Näbe haben müffen; dann würde man genöthiget fein, fo 
Heine Bezirke zu machen, daß jene Beamte weder hinläng 
lihe Beſchäftigung noch binreichendes Ausfommen finden, 
oder der Staat müſſe fo viel mehr Gehaltszuſchüſſe ges 
ben; — oder man frge jenes Prinzip bei Seite, und 
ſuche nur einen zur Befhäftigung der Beamten binreichen 
den Bezirf; dann werden aber bäufig die Bezirke fo aus: 
gedebnt werden, daß ein großer Theil der entfernteren Ein 
geleffenen fo weit von ihren Lokal-Beamten entfernt wür: 
den, daß das Ericheinen vor denfelben mit der größten ln: 
bequemlichkeit bei jchlimmen Wegen und Witterung, und 
mit Aufopferung von Zeit, Verſäumniß und Koften ver: 
bunden ift. — Und ein gleidhes finde Statt, wenn bie 
Beamten fi zu ihnen begeben wollen. 

Diefen Betradhtungen folgend würde er alfo vor: 
ſchlagen: 
1) Die freiwillige Gerichtsbarkeit oder das Notariat mit 

dem Amte eines Friedensrichters, oder wie man ſonſt 
dieſen Lokal-Beamten nennen wolle, zu verbinden. 

2) Demſelben von den Handlungen der freiwilligen Ges 
richtsbarkeit den Selbſtgenuß der Gebühren zu geitats 
ten, und dafür durd eine Taxordnung feſte Säge 
(feine bewegliche, fein minimum und maximum) ju 
beftimmen. 
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3) Kür die richterlihen Funktionen aber ein mäßiges Ge 
balt ausjufegen. 

4) An großen Drten und ſehr gewerbs und volfreidhen 
Gegenden aber, dem Befinden nah, die Funktionen 
zu trennen, jedoch für das Amt der freiwilligen Ge 
richtsbarfeit die nemlihen Bedingungen der Dualifis 
kation, wie für das Richteramt zu beftimmen. 
Nachdem nun vorftchende von einem diffentirenden 

Miitgliede — Herrn Dberlandesgerihtsrab Simon — 
desgleichen von dem Gbef der Kommiſſion, Herr Dberlans 
desgerächts: Präfidenten Sethe, abgegebene Separat:Bota 
zum nochmaligen Vortrag aebradt wurden, glaubte die 
Majorität der Kommilfion ſich zuvörderſt in Anſehung des 
Separat:Bortrages des Herrn ıc. Simon lediglih auf 
das ihrerfeits erftattete ausführlidyere Votum, ftatt Gegen: 
antwort, bejieben zu können. 

Dagegen fand fie das Separat : Votum des Herrn 
Chef: Präfidenten Setbe, in feiner Grundanfiht umd in 
den weſentlichſten Punkten, mit der ibrerfeits ausgeſproche— 
nen Anſicht übereinftimmend. 

Namentlih darin, daß im Prinzip die beiderjeitigen 
bier in Frage ftebenden Sunftionen als unvereinbarlich 
ſchlechthin zu trennen und für jede derjelben befondere Bes 
amten zu beitellen wären ; 

fodannaber aud darin: 
dag ohne Unterſchied jedem zur Verwaltung der fogenann- 
ten freiwilligen Gerichtsbarkeit berufenen Beamten, und 
fei es auch der Richter, der Selbfigenuß der dafür einges 
benden Gebühren belaffen fein mögte. 

Die Differenz zwifchen diefem Separat» Antrag und 
dem Votum der Majorität beftebe daber nur allein in der 
Boraufegung und Beforgniß, daß in allen weniger vol: 
und geiwerbreihen Friedensgerichts-Bezirken, befonders in 
dem befchränfteren Umfang, wie die künftige Zufammen: 
fegung und Begrenzungen diefer Gerichtsbezirke vorläufig 
beabfihtigt werde, ein oder mehrere Notarien durdaus 
fein angemeffenes Beftehen finden würden, und daher auch 
zur Annahme folder dem eignen Mangel ausgefesten 
Stellen überall feine, wenigftiens — was bier gleihbedeu: 
tend fein müſſe — feine qualifijirte Subjelte zu finden 
fein möchten. 29 
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Die Majorität der Kommiſſion müſſe jedod hierauf 
bemerken, daß fie bei Abfaffung ihres Voti von einer fol- 
chen Borausfegung nit ausgegangen fei, auch nicht habe 
ausgehen können, indem bis jegt noch von keinem übris 
ens qualifizirten und Zutrauen verdienenden 

Rssar eine Klage über ermangelnde anftändige Subfi: 
ftenz laut geworden fei. 

Die zur Begründung des Separat: Boti des Herrn 
Präfidenten Sethe beigelegte Tabelle beweife allerdings, 
daß in einzelnen Friedensgerichtsbezirfen Notarien vorhans 
den wären, welde anfcheinend bisher in ihren amtlidyen 
Verribtungen fein hinreichendes Austommen gehabt häts 
ten, dagegen aber fänden ſich auch wieder andere in dies 
fer Tabelle, deren Einnahme fehr reichlich gewefen fei. 

Es ſtehe nun zuvörderft noch näher zu unterfuchen, 
ob die bei einzelnen Notarien allerdings auffallend gering 
und unverhältnißmäßig erfcheinende * der notariellen 
Verrichtungen ſich nicht ausnahmsweiſe nur bei denjenigen 
Individuen zeige, die wegen Mangel an Tüchtigkeit und 
fonftiger Dualififation das Vertrauen des Publikums nicht 
bätten gewinnen fönnen, weldes vielmehr vorgezogen habe, 
fib in feinen Angelegenheiten an einen entferntern zuver⸗ 
läßigern in einem andern Friedensgericht, oder aud am 
Sitz des Kreisgeridhts fungirenden Notar zu wenden. 

Man wolle aber dennoch nicht beftreiten, daß nicht 
in einigen ärmern und weniger bevölferten Friedensgerichts— 
besirken diefer Rheinprovinzen, 3. B. in der Eifel und im 
größern Theil des ehemaligen Kreifes Malmedy, die Zahl 
der dafelbft möglicherweife vorflommenden notariellen Atte 
jederzeit fo gering fein werde, daß nicht einmal ein einziger 
Notar, zu gefhweigen denn zwei Notarien — wie geleß: 
id in jedem Friedensgerichtsbezirf fein follten — davon 
ein nur einigermaßen m. Ausfommen baben 
könnte; — und dergleihen — bis jest jedod nur aus: 
nahmsweiſe vorfommenden Fälle — müßten natürlich bäus 
figer werden, fobald bei künftiger Gerichts : Drganifation 
der Umfang der Friedensgerichtsbezirfe noch mehr beſchränkt 
werden möchte. 

Für folde Fälle nun — bie jedod in dem größern 
Theil der hieſigen fo fehr bevölferten, bandlungsreihen und 
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wegen der Freiheit und Theilbarkeit des Eigenthums in 
unumnterbrochenen Verkehr ftchenden Gegend nit die Re 
gel fein würden — könne allerdings von einer befondern 
Notariats-Einrihtung nicht die Rede fein, weil ihr die we: 
fentlihfte Bedingung ihres Beſtehens, nämlich hinreichende 
Beihäftigung und Einkommen, mangeln würde. 

Hier bleibe alsdann freilich nichts weiter übrig, als 
unter zwei Uebeln das Geringere zu mwäblen, und die Ma- 
jorität der Kommiffion wäre einverflanden, daß in folder 
Borausfegung der Vorſchlag des Herrn Chef - Präfidenten 
Sethe allen andern hier möglihen Auskunftsmitteln vors 
zuziehen fei. 

Nur glaube fie noch vorfhlagen zu dürfen, daß 
1) im einzelnen geringfügigen Berridtungen, namentlich 

bei Wechjel:Proteften, dem Friedensrichter erlaubt fei, 
den Altuarius des Gerichts zu delegiren, fodann 

2) daß den in den benachbarten bevölferten Friedensge⸗ 
richts⸗Bezirken anzuftellenden oder beizubehaltenden No⸗ 
tarien, nicht allein in ihrem angewiefenen Bejirk, fon= 
dern aud außerhalb deffelben, eine völlig gleiche und 
freie Konkurrenz mit denjenigen Friedensrichtern, in 
deren Bezirken ſich Feine befondern Notarien angeftellt 
finden, zugeftanden werbe. 
Und da e6 endlich auch nicht zu verfennen fei, daß eine 

Vertaufbung des feit Jahrhunderten in Deutſchland fo 
fehr in Mißkredit gekommenen Namens eines Notars 
gegen eine andere angemeſſenere und geadtetere Benen⸗ 
nung der Sadye felbft zum Vortheil gereiche, und mandes 
dazegen bin und wieder aus biefem Grunde noch beſte⸗ 
bende Borurtbeil befiegen würde, fo bringe man 
5) in Vorſchlag, den Notarien da, wo fie beibehalten 

blieben, den Zitel als Juſtiz-Kommiſſarien zu 
geben, und denjenigen Rechts-Beiſtänden, welche jett 
unter diefem Namen bei den Preußifhen Gerichtshoͤ⸗ 
fen fungirten, die entfpredyendere und jederzeit geachtet 
geweſene Benennung Udo ofat wieder beijulegen. 
An fofern diefes jedoch wegen der in den alten Pros 

pinzen bereits beſtehenden Einrichtung Schwierigkeiten fin⸗ 
den mögte, werde die Benennung Amts- oder Kreis: 
Soyndikus als eine der Natur des Geſchäfts angemeffene 
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und aud in den biefigen Provinzen geadtete Benennung 
in Vorſchlag gebradt. 

Da nun aud der Herr Chefs Präfident Sethe mit 
diefen Modifikationen einverftanden war, fo vereinigte ſich 
zulegt die Kommiſſion, jedoch ohne Beitritt des Herrn x. 
Simon, welder bei feinem abgegebenen Separat » Boto 
befteben blieb, über folgende vorläufig feftzufegenden 
Grundfäge. 
1) Die fogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit oder das 

Notariat wird in der Regel, und wo nit befon: 
dere Lokal: Verbältniffe eine Abänderung nöthig mas 
hen, von der eigentlien ftreitigen Gerichtsbarkeit, 
desgleihen von der Advolatur gänzlid und durdaus 
getrennt und gefdieden. 

2) Zur Verwaltung der freiwilligen Gerichtsbarkeit wer: 
den in jedem einzelnen Friedensgerichtsbezirk ein oder 
mehrere mit dem Friedensrichter in gleihem Range 
ftebende Beamten unter dem Namen Spndifen 
oder Juſtiz-Kommiſſarien angeftellt, welden zu 
dem Ende eine befondere und näher zu entwerfende 
die Vorſchriften der Allgemeinen Geridhtsordnung 
Th. I. Tit. 1. bis 6. und Th. IM. Tit. 7. $. 45. 
bis 118. nah Maaßgabe der veränderten Berbält: 
niffe möglichft berückſichtigende Geihäfts» und Dienft: 
Anftruktion vorgefchrieben werden fol. 

3) In denjenigen — ** jedoch, in wel⸗ 
chen wegen ihrer geringen Bevölkerung, und wegen 
des darin vorfallenden unbedeutenden bürgerlichen 
Verkehrs, ein oder mehrere daſelbſt zu beſtellende Zus 
ſtiz- Kommiffarien feine hinreichende Beſchäftigung und 
noch weniger ein angemeſſenes Dienſteinkommen fin— 
den würden, ſoll die Verwaltung der ſogenannten 
freiwilligen Gerichtsbarkeit mit dem Amt des Frie— 
densrichters einſtweilen und bis auch hier eine Tren— 
nung ausführbar werden möchte, vereinigt werden. 
Jedoch ſoll in dieſem (6. 3.) gedachten Fall 

denen in benachbarten volk- und gewerbreichen Bezir— 
ken angeſtellten Syndiken oder — — 
eine völlig gleiche, blos von der Wahl der Partheien 
abhängende Konkurrenz ſelbſt innerhalb der Grenzen 

4 — 
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—* — Friedensgerichtsbezirk geſtattet fein. — 
dli 

5) fowohl die nach $. 2. anzuſtellenden Juſtiz⸗Kommiſſa⸗ 
rien, als aud die nad $. 3. inftrumentirenden Arie: 
densrichter erhalten für diefe ihre Verrichtungen ftatt 
eines firen Gebaltes den Genuß eines angemeffenen 
ebenfalls durch eine befondere Drdnung näher zu res 
gulirenden Sportel⸗Satzes. ' 

1. Advolatur und Profuratur, deren Iren: 
nung oder Vereinigung. 

In den ehemals nicht Preußiſchen Ländern der Rheins 
provinzen beftanden vor der Dfkupation derfelben durd die . 

Franzofen meiftentheils Profuratoren neben den Advofaten. — 

Ketztere hatten ſich ausichließend mit dem eigentlichen Ad: 

votatur⸗Geſchäfte, der Abfaffung der weſentlichen Prozeß: 
fhriften und der Deduftionen zu beſchäſtigen; — jene be: 
forgten das Kormelle des Prozeffes, hatten die von den 
Adbokaten verfaßten Schriften im Gerichte zu übergeben, 

die Befcheide anzunehmen, in den Terminen aufzutreten, 

und minder widtige Vorträge nach vorheriger Belchrung 
durch die Advofaten zu thun. — 

In Krantreid wurden die Profuratoren durd das 
Gefeg vom 29. Jänner, 20. März 1791 abgeſchafft, und 
an ihrer Stelle Anwälte unter der Benennung uvoues 
freirt. — 

Durch das Gefeg vom 3. Brumaire 2ten Jahres 

wurden gar alle Anwälte jupprimirt, und es ftand einem 

Jeden frei, feine Prozeffe felbft zu führen und in den Ter— 

minen zu erjcheinen. — 
An dem Zabr 1798 wurde bie franzöfiihe Gerichts: 

verfaffung in den Ländern des linfen Rheinufers durch 

das Direktorium eingeführt; und mit ihr das obige Gefeg 

vom 3. Brumaire 2ten Jahres. 
Es hatte ſich indeffen das Unpaſſende diefer Verfügung 

bald von ſelbſt berausgeftellt, und es zeigte fi immer mehr, 

daß die Fälle, wo Partheien, ſich ſeldſt überlaffen, Ges 

wandbeit und Kenntniß gemug zu Führung ihrer Rechte: 

ftreite befaßen, nicht die gewöhnlichen waren, und fo hatte: 

fih ohne eigentliche gefeglihe Weranlaffung die Sache das 
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bin abgeändert, daß munmehr die Prozeſſe von Rechtsver⸗ 
ftändigen (fogenannten hommes de loi, defendeurs offi- 
cieux) betrieben wurden, welche zwar nur als Bevollmäch— 
tigte der Partheien zu jedem einzelnen Prozefle auftraten, 
in der Wirklichkeit aber wahrhafte Profuratoren und Ad: 
vofaten waren. 

Unter der Konſular⸗Regierung wurden durd das Ge 
fe vom 27. Ventöse 8ten Jahres die avoués wieder 
eingeführt, und bei jedem Gerichte eine beftimmte Anzahl 
— angeſtellt, welche das ausſchließende Recht bat: 
ten, bei demſelben zu poſtuliren. Die erſten Ernennungen 
fielen auf die bereits im Lande vorhandenen Rechtsgelehr⸗ 
ten, und biefe vereinigten in ihrer Perfon die Berrichtun: 
gen der Advofaten mit denen der Profuratur; weil da: 
mals die Advokaten noch kein befonderes Corps ausmadhten. 

Als im Jahre 1804 die Rechtsſchulen in Frankreich 
organifirt wurden, batte man in dem Gejege vom 22. 
Ventöse 12ten Jahrs aud wieder von Advokaten umd 
avoués, als zwei verſchiedene Funktionen, geſprochen, und 
für die erſteren ein ausgedehnteres Studium der Rechts- 
wiſſenſchaft und den Grad eines Rechts-Lizentiaten zur 
Bedingung gemadt. 

Dody konnte der Advokat noch immer die Verrichtun— 
gen des bloßen Anwaltes zugleih mit den feinigen vers 
binden. 

Erſt durch das Defret vom 14. Dezember 1810 wurs 
den diefe Kunftionen vollends getrennt, und die Advofatur 
von der eigentlihen Profuratur (avoues) gänzlich gefchie: 

den; fo daß beide Aemter in der nämliden Perfon nicht 
mehr vereinigt werden konnten. 

Mangel an tauglihen Subjekten, welche fih nunmehr 
mit der Profuratur als avoues befhäftigen follten, veran⸗ 
laßte jedoh bald, daß durd ein fpäteres Dekret vom 2. 
— 1812 die Verfügungen des erſteren in Hinſicht der 
rennung beider Funktionen nur bei den Appellationshöſen 

(Cours imperiales) firenge zur Anwendung gebracht, für 
die Kreisgerihte aber in dem Sinne modifizirt wurden, 
daß bei diefen die Anwälte (avoues) auch in allen ſowohl 
ordentlichen als fummarifhen Prozeflen, in welden fie als 
Anwälte auftraten, auch plaidiren fonnten, 
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&o weit das Hiftorifche diefes Gegenſtandes. 
Wenn nun die Frage: 

Ob es zwechmäßiger fei, die Advolatur von ber 
a zu trennen, ob die Bereinigung beider 
unftionen in der nemlichen Perfon zuzulaffen ? 

aus dem Refultate der Erfahrung beantwortet werden foll, 
jo muß man geftehen, daß, foviel ſich aud in der Theorie 
für die Trennung anführen läßt, dennod in der Wirklich⸗ 
keit wenig erfprießlidhes daraus fidh ergeben bat. — 

Die Geſchäfte des Advofaten find unftreitig von bos 
ber Wichtigkeit; — das Feld der Wiſſenſchaften, deren 
Kenntnig man von ibm zu fordern beredtigt ift, ift fo 
weit und ausgedehnt, daß er bei Zeit und Fleiß, melde 
er feinem Amte und feinem Studium widmen muß, weder 
Muße noh Luft zu den oft kleinlichen mechaniſchen Be: 
(häftigungen der Profuratur bebakten fann, weldye gewif: 
fermaaßen der Würde des Standes widerftreben, deſſen 
ebrenvolle Bemühung fo viel zur Ausbildung der Rechts⸗ 
wiſſenſchaft und zur Veförderung des öffentlihen Wohle 
und des der Privaren beitragen müffe, und von welder 
er fi durd den mechaniſchen Dienft der Profuratur nicht 
mit jedem Augenblid abgezogen finden darf. 

An diefer Hinfiht wäre es allerdings wünfdhenswerth, 
die Profuratur von der Advofatur zu trennen, und zu ibs 
rer Ausübung befondere Individuen zu beftellen. 

Allein auf der andern Seite ift es nur zu fehr bewährt, 
daß, fobald man von dem Ehrenamte des Advofaten das 
minder wichtige der Profuratur fcheidet, die Profuratoren, 
aus der weniger gebildeten Klaffe genommen, fid für das 
minus an Ehre durd eine ftärfere Einnahme an Gelde 
auszugleichen fuchen, und bei der daraus für fie wenigſtens 
bervorgebenden behaglichen Lage ſich ganz wohlgefallen; zu 
wahren Automaten werden; dem fie leitenden Advokaten 
alle Sorge für den geregelten Gang des Prozefles völlig 
überlaffen, und an fein eigenes Kortihreiten denken. 

Diefe traurige Erfahrung der längit vergangenen Zeit 
bat fih in den biefigen Provinzen feit dem Dekret vom 
14. Dezember 1810 reprodugirt, und da, wo in Gemäß: 
beit deſſelben ſich befondere von den Advofaten getrennte 
avoues als Profuratoren befanden, hat es ſich bald erges 

P 2] 
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ben, daß dies dem Intereſſe der Partbeien ſowohl als 
dem Rechtsgange im Allgemeinen eher ſchädlich als nüß 
lid war. Die Partheien hatten, ftatt wie fonft, mit einer, 
nunmehr mit zwei verſchiedenen Perfonen ſich zu befpreden 
und zu forrefpondiren. An der Regel hielten fie fidy frei: 
li nur an ihre Advokaten, allein die Koftenredhnungen 
und Forderungen von Vorſchüſſen erinnerten fie oft nur 
zu fehr an das Dafein ihrer Anwälte, wenn fie audy vom 
eigentlichen Stande ihrer Rechtsſache wenig oder nichts von 
ihnen erfuhren und auch nicht erfahren konnten, weil deren 
ganzes Wiſſen ſich höchſtens auf das Abfaffen einiger ge: 
wöhnlider Kormularfhriften befchränfte. 

Die Advokaten felbft waren durch die Anmälte in ib 
ren Geſchäften um nichts erleichtert; im Gegentbheil mußte 
die beftändige Aufficht über die Anwälte bei einer Prozef: 
form, weldye mehr als gewöhnliche Prokurator-Kennmiſſe 
vorausfegt, und oft von Nullitäten in gewiffen Formen 

die Hauptfache abhängig machte, ihnen äußerſt Läftig fein; 
und man darf annehmen, daß nicht leicht ein Advofat, 
mwelhem das Wohl feines Klienten am Herzen lag, es 
wagte, den Anwalt irgend eine bedeutende Zwiſchenhand⸗ 
lung felbit fertigen, oder ibn allein bei Zeugenverbören, 
Befihtigungen 2c. auftreten zu laffen, ohne ſich perſönlich und 
durch eigene Gegenwart von der Pünktlichkeit des Berfab: 
rens zu überzeugen, und die Thatumftände anzugeben, des 
ren Grörterung ihm von Einfluß auf die Sache ſchien, 
weldhe dann der Anwalt als bloßer Nachhall zum Protos 
kolle gab. — Dft könnte es der fchnellen Betreibung der 
Rechtsſachen nadıtbeilig fein, wenn die Manual:-Aften der 
Partheien in den Wohnungen der Advofaten und Anwälte . 
bin und ber wanderten, je nachdem diefe fie zur Fertigung 
einiger die Form betreffenden Schriften, oder jene zu Aus: 
arbeitungen der Rechtsſache felbit nöthig halten. 

&o bat der Nachtheil diefer Trennung den durd fie 
bezweckten Bortheil überwogen, und die Kommiffion fiebt 
fid) dadurd bewogen, der Vereinigung der Profuratur mit 
der Advofatur, wie fie in dem Juſtiz⸗-Kommiſſariat nad 
* Gerichtsordnung ebenfalls beſtehet, den Vorzug zu 
geben. 
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K. Grenze zwiſchen der Verwaltung und 
der Juſtiz. 

Eine ſcharfe Abſonderung und Begrenzung der Juſtij⸗ 
und Berwaltungsfaden durd eine beftimmte und deutliche 
— iſt das einzige Mittel, den ärgerlichen und 
den Dienſt ſtörenden Konflikten zwiſchen Juſtiz- und Ber: 
waltungsbehörden vorzubeugen. 

Vorzüglich bedarf es deſſen in Anſehung der unter ein 
Strafgeſetz fallenden Handlungen. 

Die franzöfifhe Gefeggebung bat bier ſebr richtig umd 
genau die Grenze zwiſchen Verwaltung und Juftiz gezogen. 

Die Verwaltung oder die ihr angebörige Polizei (die 
police administrative) ift blos zur Berbütung der Ver: 
geben und Verbrechen berufen, 

Iſt eine firafbare Handlung aber begangen, fo 
— die Konſtatirung derſelben, die Ausmittelung der 

rheber und Komplizen, deren Verfolgung und Verhaf— 
tung, furz die ganze Unterfuhung von Anfang an bis zum 
Sprud, in das Gebiet der Juftig; umd der ganze Inbes 
griff jener Amtsbandlung beißt: police judicaire ”). 

Das Syitem und die Hierardie derfelben find rein und 
folgeredyt in der beſtehenden Gerichtsverfaffung durchgeführt, 
und die Erfahrung bat ihre volllommene Zweckmäßigkeit 
bewährt. Als ein weſentlich integrirender Theil gehöret das 
öffentlihe Minifterium dazu. 

Ausführlich ift diefe Materie bereits bei Gelegenheit 
des entworfenen NReglements für die Berührung zwiſchen 

) Das was man in Deutſchland umter Volizei verſteht, bezeich⸗ 
net bie franzöſiſche Gefeggebung durh police administra- 
tive, Much Zofal-Beamten biefer Polizei find als Hülfebeamten 
ur Ausübung der police judicaire berufen, jedoch nicht als foldye, 
oe als gerichtliche Beamte, als officiers de la police judicaire, 
für welche Zunftionen fie daher auch in die gerichtliche Hierarchie ge: 
ftellt find. 

Auch nad der Preußischen Gefeßgebung baben die Polizel:Be: 
amten den erften Angriff bei Nerbrechen und Vergeben; allein fie 
bandeln independent von der Auftiz, und find ihr auch weiter nicht 
obligat. Und darin liegt der weſentliche Unterſchied zwifchen der Preus 
Fiihen und Kranzöfifchen Gefeßgebung. 
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Verwaltungs und Zuftisbehörden behandelt worden, wor: 
auf alfo bier Bezug genommen wird. 

L. Befreiung der Geridte von allen hetero: 
genen Geſchäften. 

Es ift allgemeine und nur zu gegrimdete Klage, daß 
die Gerichte in der Preußiſchen Gerichtsverfaſſung zu febr 
mit Arbeiten überbäuft find, fo daß ihnen faſt feine Muße 
zur Erholung, und noch minder Zeit übrig bleibt, melde 
fie der Fortbildung des Rechtsſtudiums, dem reifern Nad: 
denken über die ibrer Entſcheidnng unterliegenden Rechts⸗ 
fälle und einer gründliden Ausarbeitung ihrer Urtheils: 
fprüdhe widmen könne, 

Eine Duelle davon liegt, außer den oben sub G. be 
reits berübrten die Gerichte diftrabirenden Zmifchenarbei: 
ten, mit in den Verwaltungs und Finanzgefhäften, welche 
mit der AJuftiz verbunden, ihr aber eigentli ganz fremd 
find, und die Richter ihrem wahren Berufe entziehen. Da 
bin gehören: 

1) die Depofitals Kaffen-Berwaltung. 
Die Kommiljion hält es für das angemeffenfte, daß 

die vorfommenden Depofital:Baarfchaften in die Kommu— 
nal⸗Kaſſen überlegt, und nad) einer denfelben vorzuſchreiben⸗ 
den Depofital:Drdnung verwaltet werden. 

Dort können alsdann die in der Nähe befindlichen 
Tntereffenten die Gelegenheit zur zinsbaren Unterbringung 
der Gelder felbft am beften ausmitteln, und es fann mit 
ihrer Zuziehung die Ausleihung regulirt werden. 

Die nit baaren asservanda würden dann blos zur 
Deponirung bei den Geridhten übrig bleiben; wenn nicht 
etwa, zur Vermeidung der Hin- und Herfendung zu und 
von dem entfernten Gerichte, vorgezogen werden mödte, 
auch diefe asservanda der Gemeindes-Berwaltung zu über 
eben. 

ö 2) Das Erbſchafts Stempelmwefen, 
was eine durchaus reine Kinanz Angelegenheit ift, und mit 
der Juſtiz- nichts gemein bat, den Gerichten aber eine un: 
endlihe Heinlihe Arbeit verurſacht. 

3) Die Sportel:Kaffen:Berwaltung, 
Er eböret ganz vorzüglich mit zu den Beſchwerniſſen der 

e. 
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Sporteln gehören als Gefälle, welche der Staat von 
den Partbeien für die ihnen verwaltete Juſtiz erhebt, zu 
den indireften Abgaben. 

Es if gar fein Grund abjufehen, warum die zur 
Verrechnung der Staatsgefälle nit berufenen Gerichte ge: 
rade diefe Abgabe erheben müffen, und warum fie nicht 
ebenfo, wie Stempel: und Enregijirements:Gebühren, von 
der Kinanzpartie eingezogen werden follen. 

Es kam bierbei beiläufig zur Sprade: 
1. ob nicht die Gerichtefporteln in jeder Inſtanz, nad 

Art des Wertbftempels, in einem Paufd : Duanto 
geboben, Lirfelben zu dem Ende nah dem Werth 
des Streitgegenftandes Kolummenweife, jedoch fo 
tarifirt werden möchten, daß dem Richter in jeder 
Kolumne die Wahl zwifhen einem Maximo und 
Minimo bleibe? 

welches allgemein für zweckmäßig erfannt wurde. 
In Projzeſſen, weldye durch Vergleich beigelegt wer⸗ 

den, würden nur ſehr mäßige Sporteln gehoben 
werden dürfen, dahingegen den Richtern, welche ſich 
durch bewieſenen Eifer in Vergleichen auszeichnen, 
vom Staate eine Remuneration zu reichen, auch 
den Advokaten hierfür eine beſondere Belohnung zu 
billigen ſein. 

2. Das Enregiſtrement. 
Es wurde bemerkt, daß die Einrichtung ihren urs 

ſprünglichen Zweck, 
„den Verhandlungen unter Privat⸗Perſonen den 
„Beweis ihrer Griftenz und des Tages ihrer Auf 
„nahme zu fidyern,” 

unter dem fiskalifchen Sntereffe, welches man daran fpds 
terbin geknüpft, daher diefelbe über ibre urfprünglie Be: 
ſtimmung binauserftredt, eingebüßt babe. 

Es werde indeffen der näbern- Erwägung bleiben, ob 
daffelbe nicht, mit Entfernung diefer dem Inftituge fremden 
Nebenanfiht, etwa in den Gerichtsfchreibereien der Unter⸗ 
gerichte für feinen urfprüngliden wichtigen Zwed beibehal: 
ten werden möge? 
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M. Vormundſchaftsweſen. 

Die Mehrzahl der Kommiſſion ift für die Beibebal: 
tung des Inſtituts des Kamilienratbs, jedoch unter 
Beilimmungen und Maaßgaben, weldhe demjelben die volle 
Zweckmäßigkeit, deren diefe Einrichtung ihrer Idee nad) fü 
big ift, ſichern werde. 

Es würde dahin gehören: 
1) eine beſtimmtere und ausgedehntere Konkurrenz des 

Richters bei den Betradtungen und Beichlüffen 
des Familienraths und deſſen genauere Kontrolle 
unter der obern Aufficht und Leitung des Kreisge 
rihts und des Öffentlihen Minifterii; 

2) die Ausdehnung der Rechte des Nebenvormundes; 
5) die Berpflihtung des Vormundes zu einer beſtimm⸗ 

ten periodiihen Redinungsablage vor Gerichte. 
Ob außerdem noch Handlungen des Kamilienras 
tbes und welche an die rihterlibe Genehmigung 
zu binden fein möchten? werde bei der Reviſion 
der Gefeßgebung zur nähern Berathung zu brin: 
gen fein. 

4) Auf die Bildung und Zufammenfegung dee Fami— 
raths vorall aus den Berwandten und Angeböris 
gen des Pupillen fei vorzüglihe Aufmerkſamkeit zu 
verwenden. 

Der einzeln, und dem Gerichtseingefeffenen am 
nächſten ftehende Richter würde am wirffamften jene 
Kontrolle und Aufſicht ausüben können. 

Der Herr Oberlandesgerichtsrath Simon bält die 
vormundſchaftliche Einrichtung und Ordnung nad) dem Allg. 
Landredt für wirffamer und zuverläfliger; ift jedoch glei: 
falls der Meinung, daß nur der einzeln ftehende Richter 
mit ihrer Handhabung zu beauftragen fein möchte. 

An Abſicht der teſtamentariſchen Vormünder würde er 
für die mebreren Befugniffe und Beſtimmung einer freiern 
Zuge und Wirkjamfeit derfelben ftimmen. 

N. Hvpothekenweſen. 

Daß das främgöfifhe Hypothekenbuch höchſt mangel: 
baft und unzuverläfjig, und die Einführung der Preußiſchen 
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Hoypothekenverfaſſung, deren Vortrefflichkeit fih in einer 
Reihe von Jahren durch die Erfahrung bewährt habe, eine 
reelle Verbeſſerung diefes Theils des Rechtszuſtandes in 
den rbeiniihen Provinzen fein werde, darüber waltet nur 
Cine Stimme bei der Kommilfion ob. 

Kolgende Bemerkungen find indeffen bei diefer Gele: 
genbeit vorgefommen: 

4) Der weſentliche Inhalt der Hypothefenordnung vom 
20. Dezember 1785 iſt in das fpäterbin publizirte Allg. 
Landrecht Thl. I. Zit. 20. $. 390 — 535 aufgenommen 
und zum Theil verändert worden. Es wäre daber zu 
wünſchen, daß die Hypothekenordnung umgearbeitet, und 
als bloße Drönung auf Korm und Einridtung der Hypo⸗ 
thekenbuͤcher, und die Manipulation bei Führung derfelben 
beſchränkt werde. 

2) Die Einführung eines Präſentationsbuchs über alle 
zum Hypothekenbuch eingereichte Eintragungsgeſuche in ähn« 
lier Art, wie es das —58 Civilgeſetzbuch Art. 2200 
vorfhreibt, dürfte zur Ausführung der Worfchriften der 
Hppothefenordnung Tit. 2. $. 8 und 30. nüglid und felbft 
notbiwendig fein. Denn aud die Hypothekenordnung ents 
hält das Prinzip, daß die Zeitfolge der Anmeldung oder 
Präfentation zum Hypothekenbuche die Priorität bei der 
Gintragung befiimmen folle, ja fie gebt noch weiter als das 
franzöfiihe Recht, meldyes den am nemlihen Tage zur 
Inſkription präjentirten Intabulationsgefuchen gleichen Rang 
giebt, indem fie fogar auf die Stunde Rüdfiht genommen 
wiffen will. 

Dbne ein foldes Präſentationsbuch ift es aber leicht 
möglid, daß ein fpäter angemeldetes Intabulationsgeſuch 
vor einem früber angemeldeten eingetragen werden kann, 
wenn bei diefen fi einige Anftände in formalibus vorges 
funden haben, welde eine Berichtigung erfordern. 

3) Eine befondere Erwägung dürfte es wohl verbies 
nen, ob nicht die Beftimmung des franz. Rechts, welches 
den Urtheilen eine generelle Hypothek beilegt und dem 
Gläubiger die Eintragung derfelben zum Hypothekenbuch ges 
ftattet, als ein Sicyerungsmittel des erftrittenen judicati 
egen alle nachtheilige Dispofitionen des Schuldnes über 
ui Grundſtücke in unſere Gefeggebung zu übernehmen 
fein dürfte. 
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Doch dürfte nur den rechtskräftigen Erkenntniffen dies 
Recht beizulegen, und, wie fih nad der Natur der Preu: 
ßiſchen Hypotheken⸗Verfaſſung von felbft verftebt, nur durd 
Eintragung der General⸗Hypothek auf die einzelnen Grund: 
befigungen das Hppotbefenreht zu erwerben fein. Auch 
würde die Gintragung nur proteftativifd, wegen etwaniger 
in separato verbandelter und noch nicht ——— Re⸗ 
fonventionen, eines nachgelaſſenen separati u. ſ. w. Statt 
gegeben werden können. | 

4) In Anſehung der Swangepflibt zur Berichtigung 
des Befigtitels, in Geimäßheit der Hppothekenordnung Tit.2 
$. 49 nr; und des Allgemeinen Landrecht Thl. I. Tit. 10 
$. 12—14., worauf die Verordnung vom JO. Auguft 1810 
wiederum jurüdgegangen ift, wünſcht die Pluralität der 
Kommiffion die Herftellung des Publifandi vom 1. Dftes 
ber 1805, und bezieht ſich auf die im Eingang diefes pu- 
blicandi angeführten Gründe. 

Der Präfident Sethe fiimmt dagegen für die Bei: 
bebaltung jener Zwangspflicht, welche ‚feiner Anſicht nad 
dem Zweck des Grund: und Hypothekenbuchs ganz entipre 
hend iſt. Denn daffelbe ift nicht blos der Aufnahme der 
ad Rub. II. 111. geböriger Realrechte gewidmet, fondern 
auch hauptſächlich für die Regulirung und Konftatirung des 
Grundeigentbums beflimmt, und die nad) dem ältern ge: 
meinen Recht fo ſchwierige Aufgabe, den Beweis des Eis 
entbums zu führen, iſt dadurd auf eine fehr glückliche 
eife gelöfet worden. 

Freilich bat der Befiger felbft das nächſte Intereſſe 
dabei, daß er feinen Befigtitel bei dem Hypothekenbuche 
berichtige, daß er fi dadurdy die ungebinderte Dispofition 
tiber das Grundſtück ſichere und fi die Vortheile eigen 
made, melde der Grundbefiger in manchen Fällen nad 
den Belegen gemießet. 

Allein aud dem Staate dürfte wegen der mandherlei 
Beziehungen und Berührungen, worin das öffentliche In 
tereffe mit dens Grundeigenthum tritt, nicht alles Intereſſe 
bei der Berichtigungen deffelben durch öffentliche Grundbüs 
her, welde der Staat darüber führen läßt, abzuſprechen 
fein. Ziege doch fon in den Brundfteuerrollen das Grund: 

eigen: 
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eigenthum offen da, und fei eim jeder Vefißer darin ge: 
nannt. 

Die Angabe des Beſitztitels fei der einzige Schritt, 
melden die Hopotbefenordnung weiter gebe, als die Steu— 
errolle, und welder in der That nothwendig fei, um das 
Enftem, was bei der Führung des Grund: und Hypothe⸗ 
kenbuchs zum Grunde liege, konfequent durdyguführen. Dazu 
fomme nun aber no, daß die ununterbrodene Berichtis 
gung des Beſitztitels bei allen Befigveränderungen den Ins 
race zum wahren Vortheil gereidhe. 

Denn über furz oder lang fomme der zeitige Beſitzer 
oder wenigftens feine Erben durch irgend eine Beranlaflung, 
j. B. bei Grbfonderungen, Kautionen, legalen Hypotheken 
u. f. w. in die Nothwendigkeit, ihre Vefigtitel berichtigen 
zu müflen; und dann ift dies mit den größten Schwierig— 
feiten und Weitläuftigfeiten verbunden, mehrentheils ift es 
aber unmöglid, den Grforderniffen der Hypothekenordnung 
ein Genüge zu leiften, und dur ein foftbares öffentliches 
Aufgebot zum Behuf der Berichtigung des Befigtitels müf: 
fen die Erben die Sorglofigkeiten ihrer Antecefforen büßen. 

Die Intelligenzblätter waren früherhin immer voll von 
ſolchen Aufgeboten. 

Die Zwanggspflicht zur Berichtigung des Beſitztitels bei 
einer jedesmaligen Beligveränderung ift auc feine große 
Befhwerde, wenn einmal das Hypothekenbuch in Drduung 
ift, und alle Befiger eingetragen find, und dies läßt fich 
gerade bei der erjten Einrichtung der Hypothekenbücher durch 
das damit verbundene allgemeine Aufgebot am leichteſten 
bewirfen. Der unmittelbare Uebergang vom vorigen Bes 
figer auf den jeßigen braudt alsdann nur künftig nachge— 
wiefen werden, und das ift leicht. 

Nur alle gebäffige Fiskalität muß entfernt bleiben, 
und ein fo mwohlthätiges Inftitut darf nicht durch läſtige 
Zaren befteuert werden; denn dies ift es, was vorzüglid 
einen Widerwillen gegen die Awangsberichtigung des Ber 
figtitels erzeugt. Werden nur mäßige Eporteln genommen, 
und man follte billig von dergleichen gemeinnüßigen Gin: 
richtungen feine böbere Abgabe, als zur Beſtreitung der 
Koften derfelben erforderlihd find, nehmen, fo wird ſich 

1843. $. 124. u 
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Niemand über den Zwang zum Cintrag feines Befigtitels 

groß zu beſchweren haben. 

Daß die Anwendung der Vorſchrift der Hypotheken⸗ 

Drdnung von 1785 wegen ber Zwangsberichtigung des 

Befigtitels foviel Geſchrei erregt bat, gründete ſich blos das 

rin, daß bie Hypothekenbücher fon lange vorber beftanden 

batten und in denfelben mehrere Generationen und Befiß 

veränderungen bindurd Fein Beliger, ja bin und wieder 

felbft bei der erften Anlage des Hppothefenbuds nicht eins 

mal war eingetragen worden. Den jeitigen Befigern blieb 

num kein anderes Mittel zur Berichtigung ihres Befigtitels, 

als das öffentliche Aufgebot ihres Grundfiüds, was fie 

wegen der bedeutenden damit verbundenen Kojten ſcheueten. 

Wäre man allen diefen nicht eingetragenen Grundbe 

figern durch ein allgemeines Aufgebot zur Berichtigung des 

Hypothekenduchs zu Hülfe gekommen, fo würden fie die 

Gintragungsgebühren gern "bezahlt haben. 

Was demnächft die erfie Einrihtung der Hp: 

potbenbüder in den rheinifhen Provinzen betrifft, ſo 

ift es der einftimmige Wunſch der Kommilfion, daß folche 

in der möglidften Einfachheit bewirkt, und von allen An- 

forderungen abitrahirt werde, welche nidyt weſentlich noth⸗ 

wendig ſind und den Intereſſenten die neue Einrichtung 

läſtig und gehäſſig machen. 
Man dürfe es nicht verhehlen, daß die Umftändlichkeit 

und Förmlidkeit, womit die Ginritung des Hhpotbefen: 

wefens in den bereits neu organifirten benadybarten Pro; 

vinzen Kleve und Mark begleitet werden, feinen guten Eins 

druck gemacht habe, fondern dem Intereffenten höchſt Läftig 

geweſen fei. 
Zu jenen Wünſchen ber Kommiſſion gehöre insbe: 

onbdere; 
4) daß bei der Berichtigung des Befigtiteld das öffent: 

liche allgemeine Aufgebot und die Aufforderung an alle 

Grundbeliger loco tituli gelten, und jeder Befiger, welcher 

fi) melde, auf dem Grunde diefes Aufgebots eingetragen 

werden möge, wenn er fein Erwerbungs:Dofument zu pro: 

duziren im Stande fei, denn es fei fein durchgreifender 
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Grund vorhanden, einem folhen allgemeinen, mit 
einer fo geräumigen Zeitfrift verbundenen Aufgebot bie 
Wirfung zu nehmen, welde einem fpeziellen Aufgebot 
beigelegt fei. 

Um des zwar möglichen, aber in Deutſchland wahrlich 
nicht vorausjufegenden Falles willen, daß ein Betrüger die 
weite Entfernung des das öffentlihe Aufgebot nicht erfab» 
renden Eigenthümers benugen, und ſich ftatt deffen als Eis 
genthümer melden werde, dürfte e8 doc nicht zu rechtferti⸗ 
en fein, den ſämmtlichen Grundeigentbümern fo viele Bes 

Towernifle und Weiterungen bei der erften Berichtigung 
des Befigtitels zu verurſachen. Dbnehin wäre ja auch bei 
einem fpesiellen Aufgebot eine ſolche Betrügerei denkbar. 

Daß die originalen Obligationen hypothekariſcher 
Korderungen nicht produzirt zu werden braudten, fondern 
die Produktion vidimirter Abſchriften binreihe. Denn dar: 
über iſt befonders geflagt worden, daß dieſe originalen 
Sculdinftrumente eingeliefert werden, Jahr und Tag bei 
Gericht liegen bleiben müßten, und durd mögliche Keuers- 
brunft alle diefe an einem Drte zufammengebäuften Dokus 
mente verloren geben könnten. 

Und wirflid it auch nicht abzufeben, wozu es der 
Protuftion der DriginalDofumente bedürfe; denn fie mö— 
gen nun in Driginalien oder in Abfchriften produzirt werden, 
fowobl in dem einen als andern Falle muß der Befiger 
des Grundftüds darüber, ob er die angemeldete Korderung 
anerfenne, vernommen werden, weil man es fo wenig dem 
Driginal als der Abfchrift anfehen kann, ob die Korderung 
nicht ganz oder zum Theil abbezahlt ift, oder was der Bes 
figer —* für Erinnerungen dagegen zu machen hat. 

Man ſcheint hauptſächlich deshalb die Produktion der 
originalen Obligationen verlangt zu haben, um nad Vor⸗ 
fhrift der Hüpotbefenordnung die geſchehene Eintragung 
auf denfelben vermerken zu können. Allein wenn auch diefe 
Formalität nad bereits eingerichteten Hypothekenbüchern 
im Laufe des Hypothekenverkehrs ihren Nugen haben mag, 
fo genüget es bei der erften Ginridytung der Hypotheken⸗ 
bücdyer den hypothekariſchen Gläubigern, wenn fie durch den 
ihnen ertheilten Hypothekenſchein von der geſchehen Konfer: 
vation ihres Hypothekenrechts durch die Eintragung verges 
wiffert werden. nn 
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3) Daß aud bei Eeffionen folder hypothekariſcher 
Korderungen feine authenthiſche Korm , wie fie die Hypothe⸗ 
fenordnung für bereits eingerichtete Hupotbefenbücher verord: 
net, verlangt, fondern ebenfo wie bei der Berichtigung des 
Befigtitels, der Inhaber der Dbligation auf dem Grunde 
der Privat⸗Ceſſion oder eines von ibm abgegebenen Erb: 
rechts für qualifijirt angenommen werde. 

4) Daß endlich allen bupotbefarifdhen gen 
welche zum Gintragen angemeldet wurden, obne weiteres 
die Priorität vorbehalten bleiben müffe, weldye fie nad der 
frühern Geſetzgebung gebabt haben. 

Das Patent vom 22. Mai 1815 wegen Einrichtung 
des Hypothekenweſens in den wiedervereinigten Provinzen 
bat dagegen $. 6 und 7. verordnet, daß die Zeitfolge der 
Anmeldung aud die Priorität im Hypothekenbuch befiim: 
men, und es nur den Gläubigern frei ſtehen folle, durd 
eine bis zum Ablauf des zur Anmeldung geordneten Prü: 
kluſiv⸗Termins (nad gedachtem Patent der legte Dezember 
1816) ihnen noch nadgelaffene Klage ibr Borzugsredt 
gegen früher angemeldete —— geltend zu machen. 

Diefe Verordnung entfpricht keinesweges dem Zwed 
der Hypotheken⸗Einrichtung, welder fonfervatorifch und nicht 
defiruftorifch ift. 

Es entipringen daraus zwei gleihwidrige Alternative. 
Entweder verfäumt es der in der Zeitfolge der An: 

meldung naditebende Gläubiger aus Unfunde oder Sorg— 
lofigkeit, die Präferenzklage zeitig anzubringen; und dann 
verliert er fein Vorzugsrecht, was er unwiderſprechlich nad 
der frühern Gefeggebung erlangt hatte. 

Selbft ohne alles Verfhulden kann ein folder Gläubi: 
ger um fein Vorzugsrecht kommen, wenn er nemlich nit 
erfährt, was für frühere Forderungen bereits auf das Grund: 
ftücf angemeldet find. 

Zwar bat die Anftruftion vom 30. Mai 1815 $. 22. 
— für die Preußiſche Geſetzgebung Bd. 5. 

ug. . 

es den Gerichten zur Pfliht gemadt, den ſich meldenden 
Kreditoren die früher angemeldeten Forderungen von Amts 
wegen bekannt zu maden: Allein wie, wenn das Gericht 
oldyes unterläßt? Iſt der präflufivische Termin abgelaufen, 
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und der Gläubiger hat die Präferenzlage nicht angebracht, 
fo bat derjelbe nah dem Patent unwiederbringlid feine 
Priorität verloren. 

Mag er alsdann feine Negreßflage gegen das Gericht 
nehmen; ob er fie durdy jene Inftruftion, welde nicht von 
der Gefeggebung ausgegangen, micht als Gefeg verkündigt, 
fondern nur den Gerichten zugefertigt ift, wird begründen 
fönnen, das ftebet nody ſehr dabın. 

Und aud dies einmal gefegt, worauf würde eine fol 
he Regreßllage gebaut werden können? Doch nur darauf, 
daß nicht allein die Hypothek, fondern aud das übrige 
Vermögen des Schuldners jur Ermächtigung der poftponir: 
ten hypothekariſchen Korderung nicht binreiche. 

Alfo erft der Verkauf der Hypothek und die Auspfän: 
dung des Schuldners müßte vorbergehen, um eine foldye 
Regreßklage anftellen zu können. 

Wer jemals die erfte Einrichtung eines Hypotheken⸗ 
buchs bearbeitet bat, wer die große Vereinzelung der 
Grundbefigungen in den biefigen Provinzen kennt, wer es 
weiß, wie febr die Gerichte in den eriten Jahren der Dr: 
ganfation mit Geſchäften überhäuft find, dem wird es ein- 
leuchten, daß es den Gerichten nicht einmal möglich ift, 
den liquidirenden Kreditoren die früher auf das nemlidhe 
Grundſtück angemeldeten Hypotheken befannt zu maden. 

Denn dies fegt nothwendig voraus, daß bereits über 
alle einzelne für ſich beftebende Grundbefigungen Intabus 
lationsblätter angelegt, und die darauf angemeldeten For⸗ 
derungen darin eingetragen find. Dazu ift aber fein Ge: 
riht im Laufe der Anmeldung im Stande, denn der Ans 
drang derjelben ift, namentlich in der legten Zeit des Prä« 
Kufiv:Termins, fo groß, daß nad Ablauf deffelben erft 
nad und nad) jene Gintragung bewirkt werden kann. 

Dder in der zweiten Alternative erfährt es ein Gläu⸗ 
biger, daß ibm ein Anderer in der Anmeldung zuvorges 
kommen ift, vor welchem er den Vorzug bat; und er ift 

attent auf die Behauptung feines Präferenzenrechts ; fo 
muß er, außer der Mühe umd dem Koften, welde ihm 
fon die Anmeldung zum Hypothekenbuch verurſacht, noch 
feine Priorität ans und ausführen. 

Zum Prozeß und zu einem Urtheil wird es dabei fels 
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ten kommen; weil die Präferen; nad den frübern Ge: 
fetten, befonders wenn die Forderung ſchon während des 
Dafenns des franzöfiihen Hypothekenbuchs entſtanden ift, 
gewöhnlih ganz Far if. Der früber liquidirt habende 

Gläubiger räumt dem fpätern die Präferenz ein. Dazu 

bedarf es doch aber einer Mittheilung der Klage des leg: 
tern an den erfteren und einer Vernehmung deffelben. 

Wer foll nun die Koften davon tragen? Keinen von 
beiden Theilen trifft dabei ein Verſchulden. Das Geſttz 
bat die ganze Zeitfrift bis zum Präflufiv:Termine zur An: 
meldung freigelaffen; Feiner ift bis dahin in mora; und 
fhon, daß einer dem Hypothekenbuch näher ift, als ein An: 
derer, made es dem erftern möglich, früher feine Horde: 
rung anzumelden. 

Tene Beftimmung, daß die angemeldeten Forderungen 
nad) dem Dato der Anmeldung aud ihre Priorität m 

Hypothekenbuche erhalten follen, wenn nicht für die fpäter 
angemeldete Korderung die Präferenz geltend gemacht wird, 
jerfiöret daher nicht allein wobhlerworbene Rechte, fondern 
führt aud große Inkonvenienzen und eine Plage für Ge 
richte und Partheien mit fid. 

Unendlih ift die Schreiberei und Arbeit, welche den 
Gerihten daraus erwächſt. Nicht meniger unnöthige Be 
ſchwerden und Koften erwahlen daraus den Partheien, 
und auch diefen Sntereffenten des Hypothekenbuches wird 
dadurch diefe neue Einrichtung zuwider gemadht. 

Es leuchtet audy gar nit ein, was denn für ein fo 
erbebliher Mugen daraus für die jeßigen Intereſſenten 
des Hopothekenbuches entipringe, wodurd eine fo durd: 
greifende Maafregel gerechtfertiget werde. 

Denn dem Befiger des Grundftüds ift es felbftredend 
eine gleihgültige Sache, in weldyer Ordnung feine Gläu: 
biger in dem Hypothekenbuche ſtehen; und die Gläubiger 
find ganz zufrieden, wenn ihnen das Vorzugsrecht, was fie 
nad der frübern Gefeßgebung erworben haben, erbalten 
bleibt, und auch ihnen ift es im diefer Beziehung gleichgül⸗ 
tig, nach welcher Zifferfolge fie eingefchrieben werden. 

Es dürfte daher weit zweckmäßiger und der Gercch— 
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tigkeit entſprechender fein, die Altern Hypotheken zwar nad) 
der Ordnung der Anmeldung ins Hypothekenbuch einzutra- 
gen, jedod hinterher den Vermerk hinzuzufügen, daß bie 
Priorität diefer intabulatorum unter fi nad den ältern 
Gefegen beſtimmt werde. 

Wenn es in der Folge zu einem Präferenzverfahren 
fommt, was denn dody bei den wenigiten Grundftüden der 
Hall fein wird, wird es erft Zeit fein, die Rangordnung 
auszjumitteln, und das ift etwas leichtes, zumal dem anzule: 
genden Hypothekenbuch ein anderes vorbergegangen ift. 

Auch außer dem Kalle eines eintretenden Liquidations⸗ 
prozeffes kann es jedem, welder ein Antereffe dabei hat, 
3. B. demjenigen, weldem eine eingetragene Forderung 
jedirt, oder welchem damit Kaution geleiftet werden foll, 
freigelaffen werden, auf eine Beftimmung der Rangord⸗ 
nung anjutragen. 

Daß aber, um der Bequemlichkeit folder künftigen 
intereffenten willen, damit dieſe glei aus der Folge⸗Ord⸗ 
nung im Hypothekenbuch die Priorität erfehen können, die 
jegigen Sntereffenten, für welde denn doch zunächſt das 
Hypothekenbuch angelegt wird, ſolchen Weiterungen und 
Koften unterworfen, ja gar dem Berluft ihres Vorzugs⸗ 
rechts ausgefegt werden follen, dürfte der Gerechtigkeit 
und Billigkeit wohl nicht entſprechen. 

Uebrigens ift die Kommiffion der Meinung, daß die 
Führung des Hypothekenbuches den einzeln ftehenden Ridy: 
tern zu überlaffen fei, um daſſelbe den Eingefeffenen mög: 
pr nabe zu bringen, und ihnen den Verkehr damit zu er- 
leichtern. 

O. Konkurs-Prozeß. 

Das framöſiſche Recht kennt keinen andern Konkurs: 
Prozeß, als den merfantiliiden, deflen Korın in dem Han« 
dels: Geſetzbuch Art. 440. seq, vorgefhrieben. Im übri- 
gen findet nur ein fpezielles Präferenzenverfahren unter den 
aus dem nemlihen Dbjeft ihre Befriedigung fuchenden 
Bläubigern ftatt. | 

Auch die Majorität der Kommilfion wünſcht, daß bie 
Eröffnung eines Konkurfes auf folgende zwei Fälle beſchränkt 
werden möge: 
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1) auf die Kalliffements der Kaufleute und Fabrikanten, 
2) auf infolvente Nadlaflenichaften. ’ 

In den Fällen, wo mehrere Gläubiger aus dem nem: 
lihen Objekt des Schuldners ihre Befriedigung nachſuch— 
ten, fände alsdann nur ein befonderes Liquidations- und 
Prüferenz: Verfahren ftatt. 

An Beziebung auf den in der Preußiſchen Prozeß: 
—— vorgeſchriebenen Konkursprozeß wünſcht die Kom⸗ 
miſſion: 

I. Eine größere Unabhängigkeit des Curatoris vom 
Gericht. 
Die Majorität der Kommiſſion, welche dieſer Mei— 

nung iſt, bezieht ſich im Abſicht derjenigen Grenzen, auf 
welde die Mitwirkung des Richters zu befchränfen fen, 
auf die Art. 474. 480 — 482. 490. 492. 495. 496. 501. 
503.505 — 511. 515. 517. 518. 521 — 564, des Hand: 
lungs⸗Geſetzbuches. 

Nach der Anſicht des Herrn Ober⸗-Landes⸗Gerichtsraths 
Simon iſt bei der Preußiſchen Konkursordnung nicht ſo⸗ 
wohl die Aufſicht der richterlichen Behörde ſchädlich gewe⸗ 
ſen, als vielmehr die Nothwendigkeit, in ſo vielen Fällen 
die Gläubiger ſelbſt zu Rathe zu ziehen. 

Die Erfahrung lehre es, daß dasjenige Eigemhum 
fhledt verwaltet wird, das vielen Miteigenthümern zuſte⸗ 
bet, die alle felbft mit gleichen Rechten bei der Verwal: 
fonkurriren wollen. 

Deshalb würde er rathen, daß die ganze Aktiv: Maffe 
unter alleinige Verwaltung des Kuratord und 2 bis 3 Kon: 
furatoren aus der Zahl der Gläubiger gefegt werde, melde 
unter Mitwirfung des Gerihts ganz unabhängig und 
ohne alle Rüdfprade mit den übrigen Bläu: 
bigern die Aftiv- Maffe Eonftituiren. Der Kurator, die 
Konfuratoren würden von. den Gläubigern gewählt, ein 
Jahrgehalt derfelben müßte verboten feyn, und ihnen nur 
Prozente bewilliget werden können. 

llebrigens wären die Prinzipien zu beſtimmen, in wel: 
hen Fällen der Kurator unabbängig handeln darf, in 
weldhen der Konfens der Konkfuratoren, in weldyen der 
des Gerichts nölhig iſt. 
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11. Eine Bereinfahung der Kormalitäten. 
a) in Abſicht der Friſten $. 107. seq. Tit. 50. Thl. 1. 

der Allgem. Geridteordnung; . 
b) der Art der Belanntmadhung des Termins umd der 

Vorladung ; conf. 1. c. desgl. 98. seq. und 327. des 
Anbangs. 

ad b. ward befonders darauf angetragen, daß blos bie 
Sppotbekengläubiger fpeziell vorgeladen werden, und ans 
beim geftellt, ob nicht auch dieſe fpezielle Borladungen bis 
nad abgebaltenem Konnotations: Protofoll auszjufegen wä⸗ 
ren, indem es alsdann, zur Erfparung der Koften, nur der 
VBorladung derjenigen, welche fih nicht gemeldet hätten, 
mit Beftimmung eines kurzen präflufiviihen Zermins bedürfe. 

Ward eine Vereinfachung der Classihicatoria durd 
Verminderung der Klaffen der Gläubiger gewünſcht. 
Was einzelne jest begünftigte verlieren, wird das 
Ganze gewinnen dadurch, daß die Ausſchüttung der 
Maſſe eher erfolgen kann, und felbft dieje Einzelne fo: 
wohl durd die Beſchleunigung in diefer Sade, als 
in andern Fällen, in weldyen fie die nicht begünftig: 
ten find. 

1V. Die Praeclusoria müßte unabhängig von der 
Classificatoria fofort nad Ablauf der Konnotationge 
Termine abgefaßt werden. 

Die Gelder müßten nit ad Depositum fommen, 
fondern von einem durch die Gläubiger zu ernennen: 
den Empfänger unter Aufjiht der Kuratoren in. Ems 
pfang genommen. werden. . 

Conf. Art. 527. des Handl. Geſetzbuchs. 

P. Subhaftationg: Prozeß. 

Hierbei famen folgende Bemerkungen vor: 
1. Das Verfahren wäre an die einzeln ftehenden 
Richter zu verweilen. Ä 

1. Die unbedingte Notbwendigkeit. der Taration $. 11. 
Fit. 52, der Allgem. Gerichtsordn. müßte wegfallen. 
Gin jeder, welder kaufen will, mag und muß ſich 

felbft die Ueberzeugung von dem Werth verfhaffen. Auch 
bei Privatfäufen gebt ja nicht immer eine Taxe vorber. 
Gine Befhreibung und die Angabe der Höhe der Grund: 
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fteuer nad) der Steuerrolle, fo wie der Miethe oder Pacht, 
wenn das zu verfaufende Objekt vermiethet oder verpad: 
tet fei, dürften hinreichender und zweckmäßiger feyn, als 
unzuverläßige Taren. 
III. Der Unterſchied zwiſchen adlihen und nicht adlidyen 

Bütern ift bier nicht anwendbar. 
Conf. $. 29. 30. 

IV. Mehr als zwei Termine dürften nie Statt finden. 
Bei praediis urbanis und feinen (näher zu beftim: 
menden) praediis rusticis nur ein Termm. 

V. Die Bekanntmachung blos durd öffentliche amtliche 
Blätter der Provinz, alfo durch die Anzeigen der Amis⸗ 
blätter, würden nebft den Anfchlagzetteln genügend fepn. 
Spezielle Borladung der Real:Gläubiger erfolgt jedoch. 

IV. Der Zufhlag müßte durdaus im legten Ter: 
min erfolgen. Cine Wiederholung des Termins oder 
Vorbehalt der Ratififation nad einer Frift müßten 
durdaus unzuläßig fein. 

Q. Moratorien. 

Es bat die Kommiffion bereits in einem unterm 
20. Zumius 1817, bei Gelegenheit cines von dem Fabrik⸗ 
Unternehmer Koppenbagen zu Bonn ummittelbar bei 
des Könige Majeftät nachgeſuchten Indults, erftatteten Be: 
richt, ſich über die Moratorien ausgeiprodyen, und zugleich 
ein von der biefigen Handelsfammer an das vormalige 
General: Gouvernement des Niederrbeins erftattetes Guts 
achten beigefügt. Mit Beziehung darauf ift die Kommil: 
fion der Meinung: 
1) daß General: Moratorien gänzlih abzufhaffen, oder 

vielmehr, weil fie in den biefigen Provinzen nicht ges 
feglich find, nicht wieder einzuführen wären ; 

2) daß nur Spezial» Moratorien oder geräumige Zah: 
lungsfriften in einzelnen Fällen zu bewilligen, den 
Gerichten bei vorliegenden und befdyeinigten temporä« 
ren Zablungshinderniffen erlaubt werden möchten ; 

3) daß jedoh zur Vermeidung eines etwanigen Miß— 
brauchs eine höchſte Frift gefetlic zu beftiimmen wäre, 
über welche hinaus die Zabhlungsfrift niemals erfiredt 
werden bürfte; 
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4) daß die fofortige Stellung einer Kaution zur uners 
läßlichen Bedingung eines ſolchen Indultsg eſuchs ges 
macht, 

5) in Handelsſachen aber auch fein Spezial» Morato- 
rium zugelaffen werde. 

R. Drganifation und Hierardie der Geridte 
bebörden. 

Die Korm der zur Verwaltung der Redhtepflege an: 
zuordnnenden Gerichtebebörden, ihre Stellung und orga= 
nifhe Berfaffung bat einen zu naben Zufammenbang mit 
den Borfragen (sub. Litt. A. B. C. u. f. w.), als daß, 
obne eine vorberige Entſcheidumg darüber, ein befinitiver 
Plan zur —⸗ der Gerichte in den Rhein⸗Pro—⸗ 
pinzen vorgelegt werden könnte. 

Die Kommiffion muß ſich daber vor der Hand nur 
auf folgende Anſichten und Bemerkungen beſchränken: 
1) Die Anordnung einzelner, den Gerichtseingefeffenen 

nabe ſtehenden richterlihen Perfonen erſcheint auf je 
den Kall als zmwechnäßig und norbwendig, ſowohl für 
die Entſcheidung der einer befondern Beſchleunigung 
erfordernden ſummariſchen und der geringfügigen oder 
Bagatellfahen und für die Ausübung des Strafamts 

in — als auch für eine ſchnelle Einwirkung 
bei den vorgefallenen Vergehen und Verbrechen, für 
die vormundſchaftliche Ober⸗Aufſicht, für die Kübs 
rung der Hppotbefenbüder und andere in dem orgas 
niſchen Gefeg näber zu beftimmenden geridhtlidyen Ge: 
ſchäfte. 

2) Dagegen müßte in allen übrigen Civilprozeſſen der 
Urtheilsſpruch durch ein Collegium formatum er: 
folgen. 

3) ein gleihes wäre au für alle höhere Straffachen, 
nemlich die Vergehen und Verbrechen, notbwendige 
Bedingung. 

4) Unter der Borausfeßung, daß ein mündlides und öf 
fentlihes Verfahren in Civil» und Strafſachen nad 
dem Vorſchlage der Kommiſſion ftatt finden werde, 
und daß die Gerichtsbehörden von allen nicht eigentlid) 
zur Juſtizpflege gebörigen Geſchäften befreiet würden, 
bält die Kommiſſion dafür: 
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a) Daß für die gefammten Königlihen Rhein-Proviuzen 
zwei Appellationshöfe oder Dber » Kandesgeridhte bin 
reihend fein würden, fo daß jede Provinz oder Ober: 
Präfidial-Bezirf einen Ober⸗Appellationshof erbielte. 

b) Daß den denfelben unterzuordnenden Kreisgerichten 
oder Landgerichten, als Gerichten erſter Inſtanz, ein 
Gerichtsſprengel von 60,000 bis 120,000 Seclen und 
felbft mebr beigelegt werden könne, nad der Ber: 
— des Verhältniſſes der Bevöllerung zum 

real. 
c) Daß hingegen bei der Bildung der Gerichtöbegirfe 

für die einzeln ſtehenden Richter vorzüglidd darauf zu 
feben fei, daß die Geridhtseingefeflenen nicht zu weit 
vom Sige des Gerichts entfernt würden, fondern einen 
bequemen leiten Zugang dahin hätten, und daß aud 
der Richter ſchnell auf jeden Theil feines Gerichts⸗ 
fprengels hinwirken könne. 

S. Inftanzenzug und Repvifionshof. 

Il. Snftanzenzug in Straffaden. 
41) Bon den Erkenntniffen der einzeln fiehenden Richter 

in Anfebung der ibrer Entſcheidung zu unterwerfen 
den geringen Straffaden würde eine Appellation al 
dann, wenn auf eine Gefängnißftrafe erfannt worden, 
zujulaffen, und diefe an das. Kreisgeribt zu bringen 
fein. Die geringe Geldbuße, worauf diefe einzeln fte 
benden Gerichte zu erfennen baben werden, ſcheint die 
Zulaffung einer Appellation nicht zu rechtfertigen. 

2) Gegen die Erkenntniffe der Kreisgerichte in der ihnen 

zur Entfcheitung zu überweifenden höhern, jedoch nicht 
peinliben Straffahen dürfte eine Appellation in al 
len Fällen zu geitatten feyn, welche alsdann an das 
Dber:Landesgeriht gehen würde. 

3) In Kriminalfahen fiele aber eine eigentlihe Appella 
tion weg. 

So auffallend es auf den erften Anblick erfcheinen 

mag, daß in jenen geringern Strafladen eine Appel: 
lation zujulaffen, und in den böbern, nemlich den 

peinlihen, Straffaden nicht geftattet wird; fo recht⸗ 

fertigt fich dies doch durd die höhere Garantie, welde 
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die Prozedur und Art der Aburtelung der Kriminal⸗ 
faben gewährt. 

Diefe Garantie liegt in der ausführlichen ſchriftli— 
Ken Unterfuhung, melde vorbergebt; in dem darauf ges 
gründeten Erkenntniß des Ober-Landesgerichts, daß eine 
peinlie Anklage ftatt finde, was einen ſchon ziemlid voll: 
ftändigen Beweis vorausfegt; in der größern Zabl ber 
Urtheiler, in der Kontrolle, welche die Richter des Rechts 
Über die Richter der That ausüben u. f. m. 

Mit diefer Andeutung muß man fi bier begnügen, 
und die meitere Ausführung der bejondern Bearbeitung 
vorbebalten. 

Dagegen ift aber die Kommiſſion der Meinung, daß 
in allen Straſſachen das Rechtsmittel der Reviſion dars 
über zuzulaffen fei: 
a) daß das factum, wie es in sententia contra quam 

als rihtig angenommen worden, feine firafbare Sands 
lung fey: oder 

b) daß ein unrichtiges Strafgefeß angewendet worden: 
oder 

c) dag wefentlihe Förmlichkeiten bei der Prozedur und 
Aburtheilung, melde bei Strafe der Nichtigkeit vor: 
eſchrieben find, verfiumt worden. 
I. Inftanzenzug in Eipilfaden. 

1) Die Appellation von den GErkenntniffen der einzeln 
ſtehenden Richter würde an das demfelben vorgefegte 
Kreis:Gericht; und 

2) von den Kreisgerihten an das Dber-Landesgeridht der 
Provinz geben müſſen; jedoch wäre 

5) eine summa appellabilis für beide feftzufegen, wozu 
man, wegen der fo ſehr geftiegenen Preile aller Dinge 
und des dagegen verminderten Werthes des Geldes 
bei dem einzelnen Ritter — 20 Rthl. und bei den 
Kreisgerihten — 200 Rthl. Preuß. Kourt. in Vor—⸗ 
flag bringen würde. 
Bisher hatten die Tribunäle der erften Anftanz in 

den Rheinprovinzen noch eine höhere appellable Summe, 
indem fie bis zu 1000 Franken ohne Appellation erfennen 
fonnten. Da man darüber feine Beichwerde vernommen 
bat; da die Kreisgeridhte Collegia formata ausmachen 
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follen, welden man ſchon mehr vertrauen fann, und da 
die Beſchränkung der Appellabilität zugleih eine Zähmung 
der Streitfucht ift, fo glaubt die Kommiſſion, daß die vor 
eſchlagene appellable Summe von 200 Rthl. Preuß. 
ourt., welche noch um 250 Kranfen niedriger ift, als 

die bier befichende sumına appellabilis, den biefigen Pro: 
pinzen ganz angemeflen jey. 
4) Was die Revifions : Inftanz betrifft, fo hält die 

Kommillion dafür, daß es bei den in den rheins 
fhen Provinzen bisher nur zuläflig geweſenen zwei 
Inſtanzen fein Bewenden bebalten fönne; denn aud 
bier bat die Erfahrung gelehrt, daß diefes ausreice, 
und in der That, wenn in erjler Inſtanz ein in fol: 
legialifher Form geftaltetes Kreisgeridht, und in zwer 
ter Inſtanz ein noch ftärfer und beffer befegtes Dber: 
Landes:Geridht, mithin in beiden Anftanzen formirte 
Collegia erfennen, fo dürfte den Partheien mohl 
eine binlänglibe Juſtiz adminiftrirt worden fehn. 

Prozeßſüchtigen Partheien werden aber drei Snftan: 
zen fo wenig, als zwei genügen. 

Wenn gleich alfo die Kommilfion der Meinung if, 
daß eine zweite oder Ober: Appellation, was das reme- 
dium revisionis im Sinne der Preußiihen Prozeß: Drd: 
nung ift, befeitigt werden könne, und namentlidy es unge: 
eignet fei, die Erörterung der Sachverhältniſſe einer drit- 
ten Dijudifatur zu unterwerfen, fo würde fie doch ein eis 
genes remedium revisionis in folgenden Fällen zulaffen: 
a) wenn gegen klare Gefeße, oder 
b) gegen den Haren Inhalt einer von den Partbeien an: 

erfannten Urkunde geurtbeilet, oder 
c) wenn Körmlichkeiten, welche unter der Strafe der 

Nichtigkeit vorgeichrieben find, verlegt worden. 
Bei der Ausſchließung aller faktiſchen Fragen von ber 

Beurtbeilung des Revifionsrichtere, gebt die Kommiſſion 
von der Betradhtung aus, daß das Sachverhältniß von 
den Richtern der eriten Inftangen, welche den Partbeien 
und dem ftreitigen Objekt näher fteben, am beften Eonita= 
tirt werden ‚könne; daß jene Inſtanzen dazu hinreichend 
wären; daß zur Beurtbeilung faktiſcher Verbältniffe höhere 
Rechtslenntniſſe eben nicht erfordert würden; und daß der 
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höchſte Gerichtshof des Staates feine nächſte Beftimmung 
in der Aufrechthaltung der Belege und einer fonformen 
Qurisprudenz; finden müſſez daß ferner durd diefe Bes 
fhränfung der Reviſions⸗-Inſtanz aud auf die fo fehr 
wünfdenswerthe Abkürzung der Prozeffe hingewirkt, und 
der Revifionsbof durd Erörterung fireitiger Sachverhält⸗ 
niffe feinem höhern Zwede nidt entrüdt werde. Durd 
diefe Stellung des NKevifionshofes würden zugleich alle die 
Vortheile erreicht, welche der Kaflationshof in der franzö⸗ 
ſiſchen Rechtsverfaſſung beswede: ohne damit die Nach—⸗ 
theile zu verbinden, welche das bloße Kafliren und Hinvers 
weifen an andere Gerichte, als melde früherhin erfannt 
hätten, für die Parthein mrıit ſich führen. 

Die Erfahrung babe nemlich den wichtigen und wohl: 
thätigen Einfluß bewähret, mit weldyem ein foldyer aus den 
rleuchteften theoretiſch und praktiſch bewährten Rechtsge⸗ 
lehrten gebildeter Dberfter Gerichtsbof auf die Gefeßgebung 
und Rechtsverwaltung eines Staats wirfe. 

Durd ihn werde die Gefeßgebung umd Rechtsverfaſ—⸗ 
fung des Staats in fortfchreitender Ausbildung und Er⸗ 
änzung erbalten; durd ibn würden die Mängel in der 

Pelben, die Widerſprüche, Dunfelbeiten und Lücken der Ges: 
fee aufgededt; die Gefeggebung werde, wo ibr Einwirken 
nötbig fei, darauf aufmerffam gemacht; durch die Enticheis 
dungen diefes höchſten Gerichtshofes (dem jus praetorium 
der Römer ähnlich) werde über den Sinn und die Anwen 
dung der Geſetze Gewißheit und Sicherheit bervorgebradt 
und verbreitet, und die Einheit und Gleichförmigfeit der 
Qurisprudenz erbalten. 

Zur Erreihung diefer Zwecke wäre es daher audy noth⸗ 
wendig, daß nur ein einziger Revifionsbhof in der Preu⸗ 
ßiſchen Monarchie, welder bereits in dem Geheimen Ober: 
Tribunal zu Berlin gegeben fei, beftebe, und daß fein Res 
pidiren von einem Dbers Landes: Geriht an das andere 
ftatt finden dürfe. 

&o febr nun aber aud die Kommiffion von der 
Nothwendigkeit und Nüglichkeit eines ſolchen oberften Gens 
tral:Gerichtsbhofes für den ganzen Preußiſchen Staat durch⸗ 
drungen ift, und fo gewiß fie der Meinung ift, daß aud 
die rheiniſchen Provinzen künftig ihre Reviſions⸗Inſtanz 
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in dem Geheimen Dber: Tribunal haben müffen, fo fühlt 
fie doch die Nothwendigkeit, in der erfien Periode, deren 

Dauer allenfalls auf zehn bis funfzehn Sabre beftimmt 

werden könnte, einen eigenen Reviſionsbof für die rheini: 
fen Provinzen niederjufegen. — Die Gründe dazu lie 

gen in den fo fehr abweidenden Syſtemen von Gefegge: 
bungen, wovon dieſe Lande beherrſcht worden find, umd 

mit welchen die jegt beftehenden Perfonal: Berbältniffe, die 

unter jener Gefeßgebung getbätigten Rechtsgeſchäfte und 
erworbenen Rechte einen fo innigen Zufammenbang haben. 

Bor allem ıft es die franzöfifbe Gefeggebung, melde 
bier genannt werden muß, indem ſchon fie allein ein weit 

umfaffendes zufammenbängendes Rechts « Spfiem bildet, 

welches ein eignes Studium erfortert, und worin einjus 
dringen um fo ſchwieriger iſt, als unter der Herrfchaft der 
Franzofen auf dem linfen Rheinufer die franzöſiſche Gef 

gebung felbft durd die fünf Gefegbüder und andere jp% 
tere Verordnungen eine bedeutende Veränderung erfabren 
bat, weshalb das franzöfiihe Recht in das interme: 
diäre und neue eingetbeilt wird. 

Dazu kommen nun no die mandyerlei Land: und 

Statutarrechte, welche in dem vor der franzöfifchen Herr: 

ſchaft unter fo vielerlei Territorien zerſtückelt gewefenen rheis 

nifhen Provinzen gegolten haben, und noch täglidy in Ans 
wendung kommen. Auf dem linken Rheinufer iit zwar 

wegen des längern Beſtehens der franzöſiſchen Geſetzge— 

bung, welde jene Rechte verdrängt hat, die Anwendung 

derfelben auf vortommende Rechtsfälle minder bäufig ; aber 

defto mehr auf dem rechten Rheinufer, wo die franzöfiide 
Gefepgebung wicht fo Lunge beftanden bat. Und im den 

von Naffau abgetretenen Diftriften des Regierungsbezirts 

Koblenz gelten noch in diefem Augenblid verſchiedene Land⸗ 

— als das Kölniſche, Trierſche, Katzenellenbogenſche 

u. ſ. w. 
Noch eine Reihe von Jahren wird hingehen, wo die 

größte und wichtigſte Zahl der Rechtsſtreitigkeiten, welde 

die biefigen höhern Gerichtsftellen befchäftigen werden, nad 
den franzöfifben Geſetzen und jenen Zand: und Statutar: 

Rechten entihieden werden muß. 
Es würde daber fehr zur Beruhigung der Einwohner 

der 
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der rheiniſchen Provinzen gereichen, wenn für einen anger meffenen Zeitraum ein eigener Revifionshof für diefelben angeordnet, und derfelbe aus Mitgliedern jufammengefegt würde, melde in der Mehrzahl wenigitens mit den biefi: gen Rechten, wie fie in den verfdiedenen Perioden gegol: ten haben, vertraut find. 
Die Gründe, welche den Gefeßgeber bewogen haben, in der Verordnung vom 9. Februar 1817 dem Großher⸗ zogthum Poſen ein beſonderes Reviſions-Gericht zu verlei: ben, treten mit weit größerem Gewichte in den rheinifchen Provinzen bervor. 
Nah Ablauf des für die Dauer des rheinifchen Res vifionsbofes zu beftimmenden Zeitraums wird dag Bedürfs niß deflelben geboben fein. 
Die Preußiſche Gefeßgebung wird inmittelft in den rheiniſchen Provinzen Wurzel geihlagen baben, und es können diefelben alsdann obne Bedenken unter den Gen: 

tral:Revifionshof zu Berlin geftellet werden. 
Bei der Reorganifation der Königlichen Provinzen, welde zum Königreich Weſiphalen geböret haben, könnte dies obne alles Bedenken glei geſchehen. Denn die Läns der des Königreihs Weftpbalen haben feine fo bedeutende Beränderung in ihrer Gefeggebung, als die rbeinifhen Pro: vinzen, erfahren, und nur für wenige Jahre die weſtphä⸗ liſche Geſetzgebung gehabt. 
Von den framöſiſchen Geſetzbüchern ſind nur das Ci⸗ 

vil⸗Geſetzbuch und die Civil⸗Prozeß⸗Ordnung, letztere mit manchen Veränderungen, eingeführet geweſen, und eine Vergleichung des weſiphälifchen Gefeg: Bulletin mit der voluminöfen franzöfiichen Gejegfammlung bewähret, wie dürftig die neue Gefeßgebung war, welde das Königreidy 
Weſtphalen erhalten bat. 

Zudem waren jene reorganifirten Provinzen ſchon vor: 
ber unter der Preußifchen Gefeggebung gewefen, worun: 
ter fie nur wieder zurückkehrten, und ihre wichtigſten Rechts: verbältniffe datiren von der Zeit, wo die Provinzen noch 
feine weſtphäliſche Gefeßgebung empfangen batten. 

Außer den Urtbeilsiprüden über die Revifionsgefuche, 
in Civil: und Straffahen, melde den haupiſächlichſien 
Theil der Funktionen des Reviſionshofes ausmachen, würde 1843 Seſt 124. x 
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derfelbe nach feiner Stellung als oberfier Gerichtshof in 
der gerichtlicher Hierarchie, welchem ſämmiliche Gerichte un: 
tergeordnet find, zu entſcheiden haben: 
1) über die Qurisdiftions: und Kompetenzftreitigkeiten 

zwiſchen zwei DOberlandeegerichten, oder zwei KAreisge 

richten und zwei einzelnen Richtern, welde nicht dem 

nemliden DOberlandesgeridht untergeordnet find; 
2) über die Perhorreszenzgeſuche, wenn foldye 
„a. in Givilfahen gegen ein Oberlandesgericht, 

b. in Strafſachen gegen einen Kriminal-Gerichtehof 
gerichtet find; 

3) über Regreßllagen gegen ein ganzes Dberlandesge: 
richt oder einen Senat deffelben. 

Daß in diefen feltenen Källen nur eine Inſtanj 
ſtatt finden könne, verftebt fi von felbit. 

4) Wenn einem Kriegegericht oder einzelnen Mitgliedern 
eines Dberlandesgerihts Amtsverbreden und Berge 
ben fhuld gegeben werden, fowobl darüber: ob bin: 
tänglier Grund zu einer Unterſuchung vorbanten 
fei, als auch an weldes Gericht die Unterſuchung und 
Aburtelung zu verweifen fei. 

II. Materielles Redt. 

Die Kommilfion, welche diefen zweiten und wichtigſien 
Abſchnitt der Gefeßgebung bei Gelegenheit einzelner Aus 
arbeitungen und im Allgemeinen vielfach befprocen bat, ift 
darüber einverftanden : 
1) dag Einheit und Gleihförmigfeit der Geſetzgebung 

eine der mwichtigften Aufgaben für die Regierung eines 
jeden Staats fei; weil ein gleikes Recht nicht allein 
für die Staatsbürger, welche fi in ihren Redtsver: 
bältniffen, in Handel, Gewerbe, anderen bürgerliden 
Geſchäften und in Kamilien = Verbindungen fo bäufig 

- berühren, eine dußerft wünſchenswerthe Sadye iſt; Ton 
dern aud eine gemeinſchaftliche Gefeßgebung eines der 
wichtigften Mittel ift, die verfhiedenen Provinzen ju 
einem moralifhen Ganzen ju vereinigen, einen Natio: 
— zu erwecken und den Provinzialismus zu jer— 

ren; 
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2) daß nur Provinzialgeleße in fo weit zuzulaſſen find, 
als die Eigenthümlichkeit befonderer Perſonal- und 
Sadverbälmiffe ein Partikularrecht norbiwendig maden ; 

5) daß alſo auch die rheiniſchen Provinzen der allgemei: 
nen Befeggebung des Preußiſchen Staates folgen 
müffen ; f 
daß jedoch, weil diefe Provinzen ſchon vor der fran: 
zöſiſchen Herrſchaft eine von den öſilichen Königlichen 
Provinzen ganz abweichende Verfuffung in den Perfo: 
nal: Verbältniffen und im Güterwefen gebabt, und 
durch die franzöſiſche Geſetzgebumg noch befondere tief 
eingreifende Veränderungen in ibrem Rechtszuſtande 
erfabren baben, befontere Mopdififationen bei Ginfüb: 
rung der gemeinen Preußiſchen Rechte werden eintres 
ten, und ein rbeiniſches Provinzialrecht bilden müffen ; 

5) daß, fofern eine Revifion und Umarbeitung der Preu: 
ßiſchen Geſetzbücher bevorfichet, es zu wünſchen fei, 
daß erſt dieſe revidirten Geſetzbücher eingeführt 
würden, damit nicht die Zabl der in den rbeinilchen 
Provinzen nab und nah gültig gewordenen Redts; 
fofteme durch eine anderweitige intermediäre Geſetzge— 
bung vermebret, und dadurch der Begriff des Rechts 
im Volke vermwirret werde. Denn es befinden fidy die 
rheiniſchen Provinzen des linfen Rheinufers in einem 
Zeitraume von 20 Jahren fon in der dritten Ges 
ſetzgebung. 
Aus dem ältern Rechtszuſtande vor der franzöfiihen 

Herrſchaft gingen fie in die intermediäre franzöſiſche Gefeg- 
gebung, und aus diefer in die neue, jegt noch beftehenvde, 
über. Sollten fie abermals nod eine intermediäre Geſetz⸗ 
gebung erhalten, fo wäre dies die vierte, und die definitiv 
ju erwartende wäre alsdann die fünfte. 

Bon diefen Prämiffen ausgehend bemerft die Kom: 
million: 

a. das der erite Theil des Allg. Landrechts ohne Schwies 
rigfeiten als Gefegbuc in den rheiniſchen Provinzen mit 
den nötbigen Modififationen verfündiget werden fönne. 

Die Kommilfion ift nicht unterrichtet, wie weit fi) die 
Kevifion der Preußifhen Gefeßgebung erftreden fol; ſo— 

fern indeffen auch der erfie Theil des 8 einer Res 

4 
— 
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viſion unterworfen werden foll, wird der obige Wunſch wie: 
derbolt, daß erft im Vorgang der Reviſion diefer Theil 
des Landrechts in feiner neuen Redaktion in die Rheinpro: 
vinzen eingeführt werden möge. Dies wenige, was di 
von auf die gedachten Provinzen nicht paßt, würde in dem 
Publikationspatent oder einer befondern Provinzial: Ber 
ordnung fehr bald zufammenzufaffen fein. 

Möchte jedoh Keine Revifion Plag greifen, fo ſiehe 
jwar ebenfalls der Einführung diefes Theils des Landrechts 
fein Hinderniß im Wege, nur würden alsdann mit denifel: 
ben nicht allein der erſte bereits Geſetzeskraft habende An 
bang zum Allgemeinen Landrecht, fo weit er dem erfien 
Theil deffelben betreffe, jondern auch die fernern Grläute 
rungen und Zufäße, welche feitdem ergangen wären, ji 
publiziren, und cs würde alsdann um fo nothiwendiger jein, 
dasjenige, was aus dem erſten Theil auf die rheinilden 
Provinzen feine Anwendung finde, in einer befondern Pre 
vinzial-VBerordnung oder in einem befondern Abſchnitt de 
Yublifationspatents zufammenzufaffen. 

Der Herr ꝛc. Simon ilt dagegen der Meinung, daß 
die Revifion des erſten Theils des Allg. Landrechts doch 
vielleicht nocdy einige Jahre erfordere oder doch erji mit dem 
zweiten Tbeil zufammen publizirt werden könnte. So langt 
auch die Einführung des erften Theils des Allg. Landredt: 
auszufegen, balte er aber für bedenklih. Sedenfalls würde 
die Ilmarbeitung des erften Theil nur doctrinalia betr 
fen, und feine foldye weientlihe Veränderungen, melde in 
das Leben eingreifen. Wenn ja einzelne Titel eine mehr 
bedeutende Umarbeitung erleiden follten, fo wiirde [don 
dur die Modififationen, welche als rheiniſches Provinzial: 
recht mit zu verkünden wären, dafür 'geforgt werden kon 
nen, daß für die Rheinprovinzen die Beſtimmungen criol 
en, welche deren Eigenthümlichkeit erfordern, deshalb gebt 

Fin Antrag prinzipaliter dahin: 
den erften Theil des Allg. Landrecht mit den darauf 
ſich beziehenden Abänderungen fofort zu publiziren. 

Es würde auch fogleih der Termin etwa nad 6 Mona: 
ten vom 1. Zanuar 1819 hinzuzufügen fein, von welden 
es in Kraft treten foll. 

Bis dahin werden unbedenklich die Zufäge ausgearber 
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tet werden können, welche im Abſicht des erſten Theils für 
die Rheinprorinzen nothwendig feien. 

Die Übrigen Mitglieder der Kommiſſion bemerken das 
gegen, daß, wenn ihnen gleih der Umfang der Revifion 
nicht befannt fei, fie doch dafür halten müßten, daß der 
erfie Theil des Allg. Landrechts feiner bedeutenden Verän— 
derumg bedürfe, und daber die Revifion bald zu bewirken 
fein werde; auch nicht abjufeben fei, warum die Publikas 
tion des revidirten erſten Theils auf die weit ausfebende 
Reviſion des zweiten Tberls zu warten brauche. Wollte 
man aber vorausjegen, daß die. Reviſion des erſten Theile 
für ſich allein eine lange Zeit erfordere, fo müſſe man auch 
annehmen, daß alsdann bedeutende Veränderungen ftatt 
finden würden, und dann fei um fo viel mehr Grund vor; 
banden, den Rheinprovinjen nit eine vierte intermebdiäre 
Gefeßgebung zu geben, die man fchon jet in einigen Jah— 
ren zu verändern gedenke, und dann die Rheinländer in 
diefe veränderte Gefeßgebung , als die fünfte, herüber zu 
'übren. 
6) Was dagegen den zweiten Theil des Allg. Landrechts 

betrifft, fo würde das im Sten Titel das $. 475 - 2464 
befindlide Handelsrecht, als eigentlih zum Sachen⸗ 
recht gebörig, mit dem erften Theil zugleich mit zu pus 
bliziren fein, und zwar entweder mit oder obne Revi⸗ 
fion, wesbalb dasjenige, was in Anfehung des erften 
Theils bemerkt worden, bier wiederbolet wird. 

In Betreff aller übrigen Materien des zweiten Thrils aber 
ift die Kommilfion einftimmig der Meinung, daß, da dies 
felben nicht allein für die ganze Monarchie eine gänzlicye 
Umarbeitung erfordern, fondern insbefondere für die rbeis 
nifhen Provinzen unpaflend find, aud die drei erften Ti— 
tel anfänglich für die ganze Monardie fuspendirt geweſen, 
und diefe Suspenfion noch jegt in der Mark Brandenburg 
fortdauere, die Einführung diefes zweiten Theils des Allgemeis 
nen Landrechts bis zu deflen vollitändigen Umarbeitung 
ausjufegen, und es bis dahin bei den in den rbeinifchen 
Provinzen nod zur Zeit befiebenden Geſetzen zu belaffen fei. 

Auch felbit der revidirte und neu redigirte zweite Tbeil 
des Allg. Landrechts wird vielleicht nocdy bedeutende Modi: 
filationen für die rheinischen Provinzen nothwendig maden; 
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davon kann aber erft fünftig die Rede fein, und können 
foldye alsdann als rin befonderes Provinzialredyt für die 
Rheinprovinzen mit dem zweiten Theile des Allg. Landrechts 
publizirt werden. 

Mas nun die nad vorfiebenden Anfibten und Mei: 
nungen der Kommiſſion in den rbeinifhen Provinzen zu 
publizirenden Preufiihen Gelege betrifft, jo kommen außer 
dem Lundrecht, folgende Ordnungen dabei in Betrachtung: 

1) Die Prozeß- Drdnung oder die Gerichtsordnung 
eriter Theil wird ebenfalls in den rheiniſchen Provinzen 
eingefübret werden fönnen; theils als Prozeßrecht für 
beide, nemlich das mündliche und ſchriftliche Werfabren ; 
tbeils als Prozefordnung fowohl für alle Prozeffe, wel: 
che ſchriftlich inftruirt werden follen; als auch in den münd— 
lich verhandelt werdenden Prozeflen für die dabei vorkom— 
menden Handlungen, welde außer dem mündlichen öffent: 
lien Verfahren liegen; 3. B. Zeugenverböre, Augenſcheine, 
und für das Grefutionsverfabren. 

Doch wüuſcht auch bier die Kommilfion, daß eine Re: 
pifion der Prozeßordnung vorbergeben möge; daß alles, 
was zur Doktrin und allenfalls in eine Inftruftion für die. 
Gerichte, nicht aber in ein Geſetzbuch geböre, davon ge: 
trennt, dasjenige, was dur ſpätere Gefege unanwendbar 
geworden, geändert, und fo die Projefordnung in einer 
einfachen Geſtalt promulgiret werde. 

Für die Rbeinprovinzen würde es in Anfehbung des 
eintretenden mündlichen und öffentlichen Verfahrens nur 
einer befondern Verordnung bedürfen, welche die Regeln 
dafiir beftimme, und daffelbe an die Prozefordnung an: 
knüpfe. Da das mündliche und Öffentlihe Verfahren nur 
ſehr weniger Vorſchriften bedarf, fo wird jene Verordnung 
von geringem Umfange fein. 

2) Kür das Verfahren in Straffadhen mürde 
aber eine beiondere Drönung zu entwerfen fein; wobei je: 
doch in Anfebung des der Aburtheilung in öffentlicher Aus 
dien; in peinlihen und zumeilen aud in nicht peinlichen 
Sachen vorbergebenden fbriftlihen Unterfuhungsverfabrens 
die Vorſchriften der Preußiſchen Kriminal-Ordnung zum 
Grunde gelegt werden können. 
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3) Die Hyporthefen:Drdnung wird mit dem 
erften Theile des Allg. Landrechts als eine zum Hopothe⸗ 
kenrecht (Allg. Landrecht Thl. 1. Tit. 20. $. 390—535.) 
gehörige Drdnung zugleih einzuführen fein. 

In Anfehung der Beſchränkung derfelden auf das Regle: 
mentäre und anderer Veränderungen und Modifilationen, 
ſowohl bei der Hüppotbhelens Verwaltung, als bei der erjten 
Einrichtung des Hypothekenbuchs, wird auf die oben (sub I, 
Litt. N.) vorgetragenen Bemerkungen Bezug genommen. 

4) Für die Handlungen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit wird cine neue verbefferte Drdnung 
gewünſcht, worin nur das gebietende und verbietende auf: 
genommen, alles aber daraus entfernt wird, was in ein 
unterweifendes Handbuch oder in eine belehrende Inſtruk⸗ 
tion, nicht aber in ein Gefeg geböret. Der zweite Theil 
der Gerichtsordnung bat fih in diefem Stüde ganz aus der 
Spähre eines Gefeges entfernt; im bunten Gemiſche ent: 
hält er gefeglihe Dispofitionen, Inſiruktionen, guten Rath 
und VBelchrungen. Giner ſolchen allgemeinen Ordnung für 
die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden aud) 
die Rbheinprovinzen ohne alles Bedenken zu unterwerfen fein. 

5) Die Ginführung der Depofital: Ordnung 
würde bier wegfallen, wenn der Vorſchlag (sub 1. Litt. L. 
No. 1.) wegen Hinterlegung der vorfommenden Depofiten 
in den Kommunal Kafen genehmigt wird, und es würde 
alsdann nur einer ſehr einfahen Verordnung bedürfen, wie 
die Kommunal-Verwaltung die Depofitalgelder zu verwals 
ten und zu berechnen, fidy darüber mit den Antereffenten 
zu benehmen, und nad) deren Beſchlüſſen mit der Afferva= 
tion oder Ausleibung zu verfahren haben. 

6) Die Ginführung der Preußiihen Stempelvers 
ordnung hängt mit der Regulirung des Syſtems der ins 
direften Abgaben, und befonders mut dem in den rheini— 
fhen Provinzen noch befichenden Enregistrement nahe 
zujammen, und wird dahin allo zu verweiſen fein. 

Bis dabin bleibt es bei den hierſelbſt geltenden Ge 
fegen, und die Kommiſſion bat nur nody den Wunſch bin: 
zuzufügen, daß das Projekt einer künftigen verbeflerten 
Stempelverordnung erft den ZuftizeKollegien zur Prüfung 
vorgelegt werde, damit nicht wieder ein ſolches unvollfom- 

« 
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wenes Gefeg zum Vorſchein fomme, als bie bisherige Preußifche Stempelverordnung fei, welde fih beinahe in den Deklarationen und Inftruftionen, welche darüber bät: ten ergeben müffen, verloren babe. 
Bon den Sportel:-Taren gilt in Anfehung der geritlihen Handlungen dag nemliche, was von dem Stem: pelweien gilt. 

Nur fofern, als für die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Selbftgenuß der Gebühren ftatt finden wird, oder auch Gericdhtstiener Gebühren beziehen jollen, desgleihen für die Advofaten find Sportel: Tagen notb» wendig. 
Die Kommiſſion ficht fi) jedoch verpflichtet, zu bes merken, daß folde niedrige Säße, als die den Gerichten und JuftizRommiffarien in den Provinzen zwiſchen der Elbe und dem Rhein vorgefchriebenen Sportel:Taren ent: balten, den biefigen Provinzen ganz unangemeffen wären, und davon Niemand, der auf diefe Gebühren angewiefen fei, befteben fönne. 

Köln, den 9. Mai 1818, 

Die Immediat-Juſtiz-Kommiffion. 



BR. 

Votum des Juftizminifters von Kircheifen, 
betreffend 

die Organifation der Juftiz in den Rheinprovinzen, 
in Bezug auf die von der Königlichen Immediat— 
ZuftizeKommiffion zu Köln gemachten Vorſchläge. 

N, Königl. Immebdiat:Suftizfommilfion zu Köln bat die 
Grundfäge aufgeftellt, nady weldyen, ihrer Anſicht nad), die 
Drganifation der Quftiz in den Rheinprovinzen zu bewirken, 
und fie hat über einige Hauptgegenftände der bevorftchens 
den Beratbung befondere zum Abdruck beförderte Gutad: 
ten erftattet. 

In diefen Gutadhten werden die Vorfchläge der Kom: 
miffion nicht ſowohl durd Gründe, melde aus der eigen: 
thümlichen Beſchaffenheit der Rheinprovinzen hergenommen 
worden, als vielmehr durch eine Bergleihung der dort nody 
befichenden franzöſiſchen Zuftizverfaffung mit der altpreußis 
ſchen gerechtfertigt, wobei die legtere, befonders was den 
Unterfuhungsprozeß betrifft, in einem fehr ungünftigen 
Lichte erfcheint. 

Mein Amt und meine mehr als vierzigjäbrige Er: 
fabrung in dem Auftigdienft berechtigen und verpflichten 
mid dazu, im diefer wichtigen Angelegenheit auch mein 
Urtheil abzugeben, und durd die Darftellung der Gründe _ 
für meine in den Hauptpumften ——— Ueberzeu⸗ 
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ten bekannt gemacht werden, welches ganz dem Geifte ei⸗ 
ner wohlthätigen Deffentlichkeit gemäß iſt. 

Die Kommiljion behauptet nun zuvörderft in ihrem 
Gutachten: 

es ſei außer allem Zweifel geſetzt, daß es in Unter— 
ſuchungsſachen unzählige Fälle gebe, worin es unter 
übrigens gleichen Umſtänden unmöglich ſei, die Wahr: 
heit mit eben der Zuverläſſigkeit und Beruhigung für 
den Richter durch blos ſchriftliches wie durch 
mündliches Verfahren zu ergründen. 
Nah den vorhin auseinandergefegten Begriffen vom 

fhriftlihen und mündlihen Verfahren, fo wie he der Auss 
führung der Kommiſſion zum Grunde liegen, gebet der 
Sinn jener Behauptung eigentlid dabin: 

An unzähligen Källen kann die Wahrbeit in Unterfus 
chungsſachen mit vollitändiger Zuverläffigfeit und Bas 
rubigung für den Richter nur dadurch ergründet wer: 
den, daß die Unterſuchung und befonders die Verneh— 
mung des Angeklagten und der Zeugen in Gegenwart 
der erfennenden Richter erfolge. 

Db bei diefer Vernehmung ein Protofofl aufgenonmen 
wird oder nit, muß als gleichgültig angeſehen werden; 
ja, wäre es möglid, daß Jemand, der nicht zu den Rich: 
tern gehörte, während der Ilnterfuhung, und obne, daß 
ſolche dadurd im mindeften aufgehalten würde, ein voll: 
ſtändiges Protofoll über den ganzen Hergang aufnehmen 
könnte ; fo würde diefes dem Weſen des fogenannten münde 
lihen Verfahrens an fidy feinen Eintrag thun. 

un bat aber die Kommiffion den Beweis der von 
ihr anfgeftellten Bebauptung feinesweges geführt. Sie 
hätte ung unftreitig dartbun müffen, daß die Momente, 
worauf die Wahrbeit des Faktums berubet, nicht anders 
als durdy eine Vereinigung der Funktionen des inquiriren: 
den und des erfennenden Richters zuverläffig und zur Bes 
rubigung des legtern ausgemittelt werden fönnen. Dieſer 
Beweis ift aber weder angetreten, nod geführt, und er 
fann auch in der That nicht geführet werden, da es allen 
Grundfägen von der Erkennung der hiſtoriſchen Wahrheit 
widerfprehen würde, wenn man annehmen wollte, daß 
diefe Wahrheit in Unterfuchungsfachen bei demjenigen, der 
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fie erlangen will, nur dadurch zur Evidenz gebradt werden 
fönne, daß er den Angeklagten und die Zeugen felbft über 
die Umſtände der That bört. Cine unmittelbare Anfhauung 
der Individualität des Kalles erbält er auf diefe Weife 
dennoch nicht, die wichtigſten Momente der Enticheidung, 
die That felbft, die binterlaffenen Spuren derfelben, bleiben 
feiner unmittelbaren Wahrnehmung entzogen. Es kömmt 
alles darauf an, im wiefern er dasjenige für wahr bält, 
oder für wahr zu balten verpflichtet it, was ibm der Ans 
geflagte, die Zeugen, die Sadverftändigen über das Fak— 
tum — ———— Und im allen Fällen, in welchen die ent— 
fernt wohnenden Zeugen von einem andern Richter ver: 
nommen werden müffen, bört er diefe Zeugen nicht felbft. 
Nah der Preußiſchen Kriminalortnung erbält der erfens 
nende Richter, in fofern er nicht felbft Inquirent war, die 
Erzählungen des Angeklagten und der Zeugen, und alle 
auf die Entſcheidung Einfluß babende Momente, nur durd 
das Medium der Auffaffung und Niederfhreibung zweier 
richterlihen Perfonen. Die Erzäblung des Referenten ift 
er in jedem Augenbli aus den Akten felbit zu prüfen im 
Stande. Daß bie biftorifhe Gewißheit — und die juris 
difche ift davon ihrem Weſen nad nit verfhieden — 
dur die Ausfage zweier glaubwürdigen Zeugen erlangt 
werden fönne, wird wohl niemand bezweifeln. Die Preu: 
ßiſche Geſetzgebung bat ſich dafür entidieden, die Ausſage 
zweier ridhterliben Perfonen zum Beweife der in ibrer Ge 
genwart umd vor ihnen vorgenommenen Unterſuchungsver⸗ 
bandlungen für binreihend anzunehmen, und den erkennen: 
den Richter darauf zu verweilen. Es müßte alfo, wenn 
diefe Einrichtung verworfen werden wollte, erwiefen wer 
den, daß es dem beiden richterlihen Perfonen an denjeni» 
gen Eigenſchaften ermangele, welde zur ridtigen Wahr: 
nehmung und Aufzeichnung des Gebörten und Gefebenen 
erforderlich find. Auch dieſen Beweis finde ih in dem Guts 
achten der Kommilfion nie. Im Allgemeinen muß die 
Dualififation der richterlihen Perfonen, in Bezug auf Ges 
ſchicklichkeit und Redlichkeit, bei der Sorgfalt, womit bei 
Befegung der Preußiſchen Richterfiellen verfahren wird, 
als vorhanden vorausgefegt werden. Das Antereffe, wel: 
es jeder fein Amt nicht mechaniſch treibende Inquirent 
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an der von ihm bearbeiteten Unterſuchungsſache nimmt, 
kann keinen hinlänglichen Grund zu der Beſorgniß abgeben, 
daß er, ſeiner Pflicht und ſeinem Eide zuwider, für oder 
gegen den Angeklagten partheüſch verfahren werde. Aus 
demfelben Grunde könnten auch die Richter des franzöfi- 
ſchen Kriminalprozefles der Partheilichkeit für verdächtig 
ebalten werden, da auch fie, eben fo gut wie der einzelne 

Anquirent, bei der Unterſuchung für oder gegen den Ange: 
Hagten eingenommen werden fönnen, und bier muß jedes 
Hin» oder Abneigen nod weit gefäbrlicher fein, weil der 
unterfubende Richter zugleich der erfennende ift, und da— 
ber eine bei der Unterfuhung vorgefaßte Meinung aud 
fofort in die Entibeidung übergehen kann. 

Die franzöſiſche Geleggebung bat einer einzigen rich— 
terliben Perfon — dem Inſtruktionsrichter — die ganze 
fummarifde Unterſuchung anvertraut, und doch wird in 
febr vielen Källen, wo nicht in den meilten, die Entſchei— 
dung des erfennenden Nicters aus Momenten bergenom: 
men werden, deren Wabrheit nur auf den Protofollen des 
Anfiruftionsrichters berubet. Wenn 5. B. ein Angeklagter 
den ibm befchuldigten Diebftabl mit allen Umftänden wie: 
derbolentlidh bei der vorläufigen Unterſuchung eingeitanden 
bat, bei der öffentlihen Sigung aber ohne weitere Gründe 
läugnet; wird dem Ausſpruch des Schuldig nit das in 
den Anformationsprotofollen des Inſtruktionsrichters ent: 
baltene Geftändni zum Hauptfundament dienen müffen? 

Zu dem Entfchluffe, die Unterfuhung der Verbrechen 
nur von ziveien richterliden Perfonen, dem Richter und 
dem Aktuarius, vernehmen zu laſſen, ift die preußiſche 
Geſetzgebung befonders auch durch die Betrachtung gefübrt 
worden, daß die Zuziebung Mebrerer, wenn von ihnen 
das Unterfuhungsgeihäft gemeinſchaftlich betrieben werden 
fol, der Grreibung des Zwecks nur nachtheilig fei. Das 
Gelingen einer Interfuhnng, die Entdefung der Wahrheit, 
bängt oft ganz allein davon ab, daß alle Operationen nad 
einem durchdachten, fefigebaltenen Plane erfolgen, daß der 
mit der Individualität des Angeklagten genau befannte 
Rnquirent alle feine Schritte beobachte, fie für die Inter: 
fuhungstaktif benuße, und den Kaden beitändig fefibalte, 
der allein zum Ziel führen kam. Diefe Vortheile gchen 
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verloren, wenn mehrere Perfonen an der eigentlichen Ins 
terfuhung Antbeil nebmen. Wie it, nad der franzöfifdhen 
Kriminal:Prozekordnung, ganz abgefeben davon, daß ſämmt— 
liche Richter, den Präfidenten etwa ausgenommen, den Ans 
geflagten in der offentlihen Sigung zum erftenmal vor 
fi feben, am Einheit und Zweckmäßigkeit des Verfahrens 
zu denken, wenn jeder Nichter, jeder Geſchworne und der 
Etaatsanwald befugt find, an den Angeklagten und die 
Zeugen Aragen zu richten, und die ihm nöthig Icheinende 
Aufflärung zu verlangen? Diefes Hinz und Berfragen 
obne Plan und Dronung läuft allen Regeln einer guten 
Unterfuhungsführung iwider, und iſt dem Angeklagten, 
wie dem gemeinen Weſen gleich nachtbeilig. 

Sodann ift es gewiß nicht ummwichtig, die Kräfte und 
die Zeit. mebrerer Männer zu erfparen, wenn das Geſchäft 
durch wenigere eben fo gut beforgt werden kann. 

Aber es giebt no andere Gründe, die dem preufis 
fhen Berfabren vor dem franzöſiſchen den Vorzug geben. 

Kein richterliches Geſchäft verträgt weniger, als das 
Unterfuhungsgeihäft, eine firenge Beobachtung von Kor: 
men, eine genaue Beltimmuang der Wege, auf melden 
zum Zweck zu gelangen, der Zeit, innerhalb welder der 
Zwed erreicht werden jol. Nur diejenigen Operationen 
des Inquirenten werden die beften fein, die aus der leben: 
digen Auffaflung der Gigentbiimlichfeit des jedesmaligen 
Falles und der Perfon entnommen find. Eine vorgefchrie« 
bene Reibenfolge der Verbandlungen wird bald bier bald 
dort zur Sade nit paflen. 

Die Kormen, welde die franzöfiibe Kriminal: Pro: 
jeßordnung für die Öffentlibe Sitzung vorfhreibt, die immer 
wiederfehren, umd die, um nichts daran zu verfäumen, in 
ein gedructes Kormularprotofoll gebradt werden, erfcheis 
nen in den meiiten Källen als ganz unmefentlih, und das 
Geſchäft nur aufbaltend. Dahm gebört: 

da der Präfident in einem beitimmten Zeitpunfte der 
Verhandlung erflärt, die Sigung fei nun öffentlidy, 

daf die Thüren geöffnet werden, 
daß der Präfident den Wertbeidiger daran erinnern 
muß, fih mit Anftand und Mäßigung ausjudrüden, 

dag eben derfelbe dem Angeklagten den Inhalt 
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der Anklageafte mit folgenden Worten wiederho⸗ 
len muß: 

„diejes ift es, deffen Ihr angeklagt feid, Ihr werdet 
nun die Beihuldigungsbeweile vernehmen, welde 
gegen Euch vorgebradt werden ;” 

dag er den Verurtheilten zur Standhaftigkeit und 
Grgebung in die Strafe ermabnen muß. 

Der Inquirent muß fih in dem Kreife feiner Thätigs 
keit frei bewegen können; nur in allgemeinen lmriffen 
kann ihm der Gefeggeber feine Befugniffe und Pflichten 
vorzeihnen; er fann mehr vor falihen Wegen warnen, 
als die richtigen zeigen, mehr verbieten, als gebieten. Noch 
weniger fann im voraus die Zeit beftimmt werden, die die 
Beendigung einer Unterfuhung erfordert. Hier kommt 
foviel auf zufällige Umftände an, auf die Verwidelung und 
MWeitläuftigkeit der Sade, die ſich nicht felten erſt im 
reg der Unterſuchung zeigt, auf die Entfernung der 

eugen, auf die Nothwendigkeit der Zuziehung von Kunfts 
und Sadverftändigen; um ſich von der Vernehmung des 
Angeklagten einen guten Erfolg zu verfpreden, hängt oft 
alles von der Benugung eines günftigen Augenblids ab, 
der nicht jederzeit vorhanden ift, und nicht herbeigeführt 
werden fann. 

An dem abgemefjenen Zeitraume einer öffentlichen 
Sitzung muß auf die Wortbeile einer befonnenen und 
gründlichen Unterfuhung, die an feine Zeitdauer gebunden 
ift, im der Regel gänzlid Verzicht geleiftet werden. Der 
Tag der Unterſuchung ift angefegt, fie muß vor ſich geben, 
die vorgeladenen Zeugen müffen vernommen werden; die 
Stunde drängt, die Richter, die Gefhwornen, die Zeugen 

haben darauf gerechnet, daß fie nady einer beitimmten Zeit 
des Geſchäfts jentledigt fein werden. Dadurdy gebt für 
den die Unterſuchung leitenden Präfidenten alle freie Bes 
wegung verloren. Bei der Wahrnehmung, wie alle das 
Ende der Verbandlung herbeiwünſchen, bei der oft eintre— 
tenden Notbwendigfeit, fie in dem Laufe des Tages zum 
Schluß zu bringen, und bei der Zeitverfhwendung, deren 
ſich nidyt felten die Staatsanwälde und Defenforen durdy 
ihre ermüdend weitläuftigen Vorträge fhuldig maden, fann 
er felbft fih nur auf das Nothwendigſte einſchränken, er 

mu 
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muß mandes Mittel unverſucht laffen, weldes zum Zweck 
geführt haben würde. Wie jelten wird insbefondere bei 
diefem Treiben und Drängen eine regelmäßige, erſchöpfende 
Vernehmung der Zeugen mögli fein. Iſt alſo in der 
vorbergegangenen Unterſuchung des Inſtruktionsrichters nicht 
ion das Kaftum zur Ueberzeugung der Richter hinläug— 
lid ausgemittelt, in welchem Kalle aber diefe Vorverhand—⸗ 
lungen wider den Geift des Gejeges die eigentliche Ent: 
fheidung begründen; fo bleibt das Verfahren in der Si: 
gung des Gerichts unvolliiändig, und das darauf gebaute 
Urtheil der Richter unficher. 

Die Momente, welche aus der Anfhauung der Per: 
fönlichkeit des Angeklagten und der Zeugen, und der Beobadys 
tung ihres Benehmens für die lleberjeugung entnommen 
werden, find, wenn aud nicht überall trüglih, doch der 
Täuſchung jedenfalls weit mehr unterworfen, als die ge: 
wöhnlichen Arten der Beweismittel, Geftändniß, Zeugens 
auslagen und Anzeigen. Es verlobnt ſich daher um fo 
weniger der Mübe, diefe Momente der unmittelbaren 
Wahrnehmung des erfennenden Richters vorzuführen, als 
der Inquirent dasjenige, was zur Enticheidung beitragen 
fan, ebenfalls wahrnehmen und treulih zum Protokoll 
verzeihnen wird. Dazu kömmt nody, daß in allen Fällen, 
in weldyen die Gewißbeit der That durch Geftändniß, oder 
Zeugenausfagen, oder fonft unbezweifelt feftitehbt, — und 
diefer Fälle find bei tüchtigen AInquirenten die meiften, — 
die Betradtung der Perlönlicykeit des Angeklagten von 
feinem weitern Nugen fein fann. 

Wenn die Kommilfion den Interfuhungsprotofollen 
unferer Inquirenten den Vorwurf madt, daß fie gemeinig- 
li nicht die Sprade des VBernommenen, - fondern die 
Darftellung des Nichters enthalten; fo mag dieſer Bor: 
wurf in manden Fällen gegründet fein. Im Allgemeinen 
ift aber die Korderung, daß der Anquirent die Ausfagen 
jederzeit nur fo niederfchreiben foll, wie fie abgelegt worden, 
übertrieben und zwecklos. Wer mit der Sprade des ges 
meinen Mannes befannt if, — und dieſer ift es doc, der 
am meiften vor den Kriminalgerichten erſcheint, — ber 
weiß, wie fchwer es oft hält, ibn zu einer zufammenbäns 
genden Erzählung zu bringen; wie das ganze Faltum oft 

1843. 9. 124. Y 
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nur durch einzelne Kragen berausgebradht werden fann, 
und in welder gemeinen, roben, nur dem, Richter, der 
täglich mit Xeuten diefer Art zu thun bat, verftändlichen 
Eprade die Aeußerungen des Angeklagten erfolgen; der 
wird nicht verlangen, daß das Protokoll ein treucs Abs 
bild diefer Verhandlung fein fol. Wo ee, um die eigent- 
lihe Meinung des Angeflagten, befonders feine Abſichten, 
darzulegen, auf die eigenen Ausdrücke deffelben ankömmt, 
da ift der Inquirent unftreitig verpflichtet, diefe Ausdrüde 
in dem Protokolle aufzunehmen, und die Kommillion wird 
in den Kleinfhen Annalen viele Fälle finden, in denen 
die ipsissima verba mit der größten Genauigfeit ange 
führt worden find. Wo aber das Faktum felbft far, und 
über die Bedeutung des Worts fein Zweifel ifl, da würde 
es auf eine Mikrologie binauslaufen, wenn der Inquirent 
den Ausdrucd des Angeklagten überall beibehalten wollte. 
Bei den Gingefiändniß eines Diebftahle wird es im den 
meiften Fällen höchſt gleihgültig fein, ob das Bekenntniß 
in hochdeutſcher, oder plattdeutfcyer, oder gar in der Die 
besfpradhe zum Protofoll genommen worden, vorausgefeßt 
nur, daß die von dem nquirenten niedergefchriebenen 
Worte bei der Borlefung von dem Angeklagten verftanden 
werden können. 

Daß es Källe geben fünne, in welden die nah ber 
franzöfifhen Kriminal-Prozeßordnung ftattfindende Deffent: 
lichfeit des Verfahrens die Wahrbeit leiter zu Tage 
fördert, als es ohne Beifein fremder Perfonen geſchehen 
würde, will id allenfalls einräumen. Der Anblie fo vieler 
Zuhörer, die Feierlichfeit, mit der die Verhandlung anfängt 
und fortfchreitet, Die dadurdh bei dem Angeklagten entftes 
bende Beſorgniß, daß er den vereinigten, auf ibn geridhte: 
ten Angriffen nicht werde widerfteben fönnen, und am Ende 
nicht blos als Verbrecher, fondern auch als ein Lügner, 
oder als ein Einfältiger werde dafteben müſſen, alles diefes 
kann zuweilen ein Befenntniß veranlaffen, welches vor eis 
nen einzelnen Richter nicht erfolgt fein würde. 

Solcher Fälle, worin der gerechte Ausgang der Inter: 
fuhung ganz allein durd die Deffentlichkeit veranlaßt 
worden, werden indeffen immer nur wenige fein. In den 
meiften wird der Zwed eben ſo gut ohne Publikum er 
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reiht werden lönnen, und in vielen wird die Anweſenheit 
deffelben ſchädlich fein. 

Kurs erfte fegt das Amt des Präfidenten des Gerichts 
ungewöhnlide Cigenihaften voraus. Gr muß nit blos 
im Stande fein, das ganze oft verwidelte Faltum feinem 
Gedächtniſſe auf das genauefte einzuprägen; fondern er 
muß auch zu inquiriren verfieben, Kenntniß, Beurtbeilung 
und Gegenwart des Geiſtes genug befigen, um augenblid« 
li das Erbeblide vom Unerheblichen zu unterfcheiden, und 
nur auf jenes die Unterfudung zu richten; er muß fidy der 
Gabe eines deutlihen und fließenden Vortrags erfreuen, 
und endlih ganz Herr feiner felbft fein, und diejenige 
Unbefangenbeit und Zuverfiht erworben haben, bie fäbi 
macht, ein fo ſchwieriges, die ganze innere und äußere Kraft 
des Mannes in Anſpruch nehmendes, Geſchäft in Gegen: 
wart eines großen, forgfältig beobachtenden Publikums, 
vorzunehmen. Verden fi diefe Eigenſchaften in einem 
Manne oft vereiniget finden? und dod hängt gerade von 
diefer Vereinigung das ganze Gelingen des Gefhälts ab, 
fo daß nad dem Zeugniß eines Schriftſtellers der Ruf eis 
nes Kriminalgerichts oder Aſſiſenhofes gewöhnlich durd 
den Ruf feines Präfidenten beſtimmt wird, | 

Kerner: die Individualität des Angeklagten oder Zeu⸗ 
gen vereitelt nicht felten den Zweck feiner Vernehmung, 
wenn diefe in einer großen Berfammlung erfolgen foll. 
Gine vielen Menſchen anklebende natürliche Aengfilichkeit 
und Scheu wird in der öſſentlichen Sigung die vollfiändige 
und deutlibe Ausfage der Wahrheit zurück halten, zu der 
fi) der VBernommene im einfamen Verhörzimmer, nur 
dem Anquirenten, der fein Vertrauen erworben bat, gegen: 
über, unbedenklich verflanden haben würde. Durch ein 
linkiſches, peinliches Benehmen, durd eine widrige vielleicht 
böfe Geſichtsbildung erregt der Angeklagte wider fih ein 
ungünftiges Vorurtbeil, weldes dann im Totaleindrude, 
den die ganze Verhandlung auf die Richter oder Geihors 
nen madır, das Seinige mit dazu beiträgt, um den Aus: 
ſpruch des Schuldig bervorjubringen. Mander Zeuge 
dürfte au ſchon in der vorläufigen Verhandlung binter 
die Schugwebr der Nichtwiſſenſchaft fih zurüdziehen, um 
nicht in der öffentlihen Sigung einen Kampf 9 
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mit dem Angeklagten befichen zu — oder der Gegen⸗ 

ſtand der Verfolgung der unter den ubörern befindlichen 

—3 und Angehörigen des Angeklagten zu werden. 

es Miderrufs eines vorher abgelegten Zeugniſſes in der 

Sitzunz, bedarf es alsdann nicht. 

Was nun aber in vielen Fällen die Deffentlihkeit der 

Verhandlung, oder den Zutritt eines Jeden zu den Ge 

richtsfigungen völlig unzuläffig madt, ift die durch die 

wabrf&einlide oder gewifle Griftenz; nicht ausgemittelter 

Mirhuldigen berbeigeführte Nothwendigkeit der Gebeims 

balıung. Iſt z. B- bei Diebitäblen und Betrügereien der 

Hauptthäter entdeckt, der Veförderer und Theilnehmer aber 

nod verborgen, und foll gleichwohl über den Haupttbäter 

das Urtbeil geſprochen werden; fo würde es dod wahrlidy 

nit zweckmäßig fein, den Mitſchuldigen zur öffentlichen 

Gerichtsſitzung einzuladen, und ibn durch die Kenntnif der 

ganzen Xage der Sache noch beffer in feiner bisherigen 

Verborgenbeit zu erhalten. Eben diejes gilt von vielen 

andern Arten der Verbrechen, an denen mebrere Perjonen 

naben oder entfernten Antbeil baben. Der Grund, weshalb 

die Duntelbeiten in dem Fuald es ſchen Prozeß, der feit 

dem 17. Auguft 1817 bis jest noch nit überall durch 

Vollſireckung beendigt ift, nicht haben aufgeflärt werden 

fönnen, liegt, meiner Ueberzeugung nab, vornebmlih in 

der Deffentlichfeit des Verfabrens. Ich bin wenigfteng 

darüber nicht im Geringiien zweifelhaft, daß, wenn ein fo 

ſchrecklicher Fall ſich in Deutſchland hätte ereignen können, 

und die Umerſuchung von einem tüchtigen Preußiſchen Ins 

quirenten geführt worden wäre, ein weit befriedigenderes 

Refultat bätte bervorgeben müffen. 

Dies find meine Hauptgründe gegen die Zweckmäßig— 

feit eines Verfahrens, weldes, ohne gegen Willführ und 

Ungerechtigkeit eine größere Bürgſchaft zu gewähren, als 

unfer Kriminalprozeß leiftet, die wichtigften Zwede der Un— 

terfuchung vereitelt. 
Zu den Nebengründen rechne ic) folgende: 

4) die Härte, welche in vielen Fällen darin liegt, daß das 

Vergeben des Schuldigen, — vielleicht die Folge ei: 

ner Uebereilung, einer Leidenfhaft, einer augenblid« 

lichen Verblendung, — zur Kenniniß des großen Publis 
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3) 

— —— ſolcher Mittel? Und wie 
dann, wenn nach der Memung des der öffentlichen 
Sitzung beiwohnenden Publikums das Verbrechen in 
dem freiſprechenden Ausſpruch der Richter ſeinen Triumph 
feiert; wenn die Verſammelten einen Angeklagten dem 
Geſetze gemäß verurtheilen bören, den ſie nach ihren 
Begriffen von Recht und Unrecht freiſprechen, wenn 
endlich der bloße Verdacht von dem Richter zum Ber: 
brechen erhoben wird? Wird auch dann noch die 
Menge mit guten Vorfägen, mit Achtung vor dem 
Gefeß und dem Gefeßgeber, mit Vertrauen und Liebe 
zu den Richtern, den Gerichtsfaal verlaffen ? 
Man wende mir nicht ein, daß alles diefes auch 

bei unferer Berfaffung geſchehen könne. Ich will 
nicht, daß die Mißgriffe, die Hebler bei der Reditss 
pflege verbeimlicht werden, oder gar ungerügt bleiben 
follen. Mur von diefer Art der Publizität, welde 
die franzöfifhe Gefeggebung fordert, nur davon ift 
die Rede, ob die genaue, dem Volke verihaffte Kennt: 
niß von der Ausübung der Kriminal: Rechtspflege in 
den einzelnen Fällen jedesmal dazu geeignet fei, um 
moraliih gute Gefinnungen, Geborfam gegen das 
Gefeg, Achtung des Richteramtes zu verbreiten, ob 
fie nicht gerade das Gegentheil wirken müffe. 
Wie wenigen unter denen, welche die Sade zu beur: 
theilen wiflen, und einen Einfluß auf die Meinungen 
und Handlungen anderer haben, wird das Geſchäft, 
das fie treiben, und wodurdy fie ihren und der Ihri— 
gen Unterhalt fidern müffen, binlänglie Zeit zum 
Beſuch der öffentlichen Geridhtsfigungen  verftatten ! 
Sie werden ſich höchſtens nur dann einfinden, wenn 
ein allgemeines oder fpezielles Intereſſe fie reizt, wenn 
ein bedeutender Mann, ein Bekannter oder Freund 
vor Gericht ficht, oder wenn von einem Verbrechen, 
welches Auffchen erregt hat, die Rede iſt. In den 
gewöhnlihen Fällen, — und deren find die meiften, 
— 10 weder das Faktum nod die Perfon des An: 
geflagten die Aufmerkſamkeit in Anſpruch nimmt, wer: 
den die Gerichtsſäle nur von folhen Perfonen beſucht 
werden, welche Müßiggang, Neugierde, oder andere 
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mübfam berechnet bat; fo würde fi finden, daf fie nicht 
in dem gefeglihen prozeſſualiſchen Verfahren zu ſuchen find. 
Auch baben dieſe Unterſuchungen lange vor Einführung 
der neueſten Kriminalordnung geihwebt, und die Kom: 
miffion muß felbft einräumen, daß die Saden jegt ſchnel— 
ler betrieben werden. Daß die Unterſuchungen auch nach 
dem Kranzöfiihen Kriminalprogeffe lange dauern können, 
wird die Kommilfion wabhrſcheinlich nit leugnen. Der 
ſchon einmal erwähnte Fual desſche Prozeß beleget in 
feiner ganzen Unvollkommenbeit und Ungewißbeit die ge: 
rühmte Schnelligkeit, die mit diefem VBerfabren fo imnig 
verbunden fein foll, fo wenig, als der Prozeß wider den 
eines Mordes angellagten Raufmann F. zu Köln, ber 
14 Jahr im Gefängniffe gefeffen bat, jegt im Quli 1818, 
nad) erfolgter Kreifpredung, entlaffen it, und über deffen 
Dauer die 8. 3. Juſtizkommiſſion fih in meinen Alten 
dahin Aufert: 

„mer die Sache in ibrer ganzen Wichtigkeit, die Bers 
„jweigungen derfelben mit mebreren Nebenausmittelun: 
„gen und Unterfuchungen, zu welden fib im Werlaufe 
„der Hauptſache der Stoff darbot, ihren Zufammtens 
„bang mit mweitläuftigen, jegt ſchwebenden Civilprozef: 
„ſen kennt, den wird es nidt Wunder nehmen, daß 
„die Unterſuchung bis jegt dauert, ohne ihr Ende ers 
„reiht zu haben.” 

Sollten die Wahrnehmungen über die Dauer einiger 
gedruckten Preußiſchen Unterfuhungsprozeffe nicht mit einer 
äbhnliben Billigkeit geprüft werden ? 

Daß es leidenihaftlide Inquirenten geben fönne, 
wer leugmet das? was folgt aber daraus? Kind etwa 
die Inftruftiongrichter des franzöſiſchen Prozeſſes, die er: 
fennenden Richter, die Gefhwornen, über alle menſchliche 
Febler erbaben? und giebt es nach unfern Geſetzen feinen 
Schuß gegen die Leidenfchaftlichkeit der Inquirenten? 

Die Kommiffion meint, die Unterſuchungen müßten 
deshalb öffentlich geführt werden, weil fie öffentlihe Ange: 
legenbeiten feien. In fofern bier unter öffentlihen Anges 
legenheiten folche verftanden werden, die nicht den Einjel— 
nen, fondern aud das Gemeinweſen betreffen ; fo beweilet 
die Behauptung zu viel. Nicht alle öffentliche Ungelegen: 
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ten bei den meiften Geſchwornen in einen zu großen Wors 
theil fegt, und bdadurd dem gemeinen Weſen gefährlich 
wird. 

Wo folhe Gründe gegen die in einem neu erworbe: 
nen Lande vorgefundene Einrichtung fpreden, und die Ein: 
führung der in den Ältern Provinzen geltenden Vorſchriften 
anratben, kann es auf den Wunſch der Einwohner und 
Gerichtsbebörden, das Vorhandene beizubehalten, nicht mei: 
ter ankommen. MWelder Werth den darüber fund gewors 
denen Aeußerungen in legislatoriſcher Hinficht beijulegen 
fei, werde id in meinen Bemerkungen über das Geſchwor—⸗ 
nengericht näher auszuführen Gelegenheit haben. 

Selbft, wenn etwas weniger WVerwerflibes verlangt 
würde, wenn das mündliche Öffentlihe Verfahren in den 
Rbeinprovinzen auch nur diefelben Vortheile gewährte, die 
das Verfahren in den übrigen Theilen der Monardie dar: 
bietet; fo würde doch die wuͤnſchenewerthe Hebereinftimmung 
der Art der Rechtspflege dabin führen, unfere Verfaflung 
an die Stelle der jegt befichenden zu fegen. Cine Gigens 
tbümlichkeit, die durch Sitten, Gebräude, feftgewurzelte 
Meinungen in den Rheinprodinzen entfianden, und die, 
nah den der Kommillion vorgezeihneten Grundfägen, als 
ein Provinzialrecht beibehalten werden müßte, fann ih in 
dem dortigen Anterfuhungsverfahren nicht finden. Auch 
find die Gründe, welde die Kommiffion dafür aufſtellt, 
fait ſämmtlich nit aus der Lokalität, fondern aus allges 
meinen Prinzipien entnommen. 

Ach übergebe die auf einzelne Vorfchriften der Preus 
ßiſchen Kriminalordnung Bezug babenden in dem Gutady: 
ten aufgenommenen Bemerkungen, obgleich fi dagegen 
mandes erinnern ließe- Mir fommt es nicht — an, 
das Geſetz in allen feinen Theilen zu rechtfertigen. Cine 
Reviſion beffelben ift eben fo zwedmäßig als nothwendig 
und deshalb auch ſchon im Werke. 

2. Geſchwornengericht. 

Die Immediat-Juſtizkommiſſion erflärt ſich für die 
Beibehaltung des Gefhwornengerihts. In dem darüber 
von ihr erftatteten Gutachten bahnt fie fih den Weg zu 
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Behauptung, beſchraͤnkt die Kommiffion zwar felbft in der 
Note S. v, indem fie bemerft: 

daß bisweilen im feltenen Fällen der Ausgang eines 
Prozeffes von der Anwendung noibwendiger Wahr: 
beiten, 5. B mathematiſcher, abbänge, und daf in Ab: 
fit eines folden Punfts der Beweis dur‘ Demon: 
firation geführt werden könne. 

Allein fürs erftie möchten die Fälle, in welchem bei 
dem juridiihen Beweiſe die Demonfiration aus allgemein 
gültigen Gefegen zu Hülfe genommen werden muß, wohl 
nicht zu den feltenen gebören; id bin vielmehr geneigt an: 
zunehmen, daß eine foldye aus Sinnenerkenntmiß und Des 
monftration zufammengefegte Beweisführung in dem meis 
ften Fällen eintrete, wie denn z. B. der ganze Beweis des 
alibi — gegen und für den Angefhuldigten — auf dem 
Satze berubet, daß eim Menſch nicht zu gleicher Zeit an 
zweien Orten fein könne. In folhen Källen — fie mögen 
nun bäufig vorfommen oder niht — fann doch die Ent: 
fheidung der Thatſache nicht blos der fubjektiven Uecberzeu: 
gung des Urtbeilers, in fofern diefe nur aus ſinnlicher 
Wahrnehmung zu ſchöpfen ift, anheim gegeben werden ; 
man fann feinem Richter geftatten etwas fir wahr oder 
für niht wahr zu balten, was allgemeinen ewigen Gefegen 
widerſpricht, und ſich dabei blos auf feine innere Ueberzeus 
gung von der Individualität des Falles zu berufen. 

Die Immediat-Juſtizkommiſſion behauptet: 
Man babe diejenige Gewißbeit, welche logiſche Zweifel 
bebe, von dem Gebiete der nothwendigen Wiffenfdyaf: 
ten, der Matbematif und Methaphyſik, welden fie 
allein angeböre, in das Feld der hiſtoriſchen Grfennt: 
niß zu Übertragen geftrebt. 

Soll diefer Vorwurf die pofitive Beweistheorie in Un: 
terfuhungsfahen treffen, fo ift er offenbar ungegründet. 
Keine Gefeggebung, am wenigiten die Preußifche, bat ſich 
eines fo widerfinnigen Strebens ſchuldig gemadt. Wenn 
fie Merkmale aufftellte, an welden die juridiſche Wahrbeit 
erkannt werden foll, fo weichen diefe Merkmale nicht im 
mindeften von dem Wege ab, den die Natur der Sache 
und die Erfahrung aller Zeiten ung vorzeichnet. 

Die aufgefiellten Regeln find keine andern, als bie 
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nichts begründete Ueberzeugung, den Schuldigen freifpredhe. 
Eben fo wenig kann der Staat es gleihgültig mit anfebhen, 
daß der Richter auf Beweismittel, die die Möglichkeit der 
Zäufhung in weit höherem Grade geitatten, den Verdäch⸗ 
tigen Ehre, Leben, Freiheit und Vermögen abfprede, aus 
feinem andern Grunde, als weil nun einmal diefe Merk: 
male der Wahrheit, bei aller ihrer nad fonftigen Erfah— 
rung anflebenden Unzuverläffigkeit, doch die innere lUeber⸗ 
jeugung von der Gewißheit der That bei dem Richter her⸗ 
vorgebracht haben. 

Iſt eine Gefeggebung zu tadeln, die das, was bem 
Menſchen und Bürger am tbeuerftien ift, nicht der Gefahr 
ausfegen will, unter dem Schilde der innern an feine nas 
türlie Beweismittel gebundenen Ueberzeugung ein Spiel 
der Zaune oder Kurzfichtigkeit des Richters zu fein? Wahr: 
li, wenn irgend ein Inftitut in der Kriminal Rechtspflege 
die böbere fortfchreitende Kultur und die Sorgfalt bewei⸗ 
fet, womit der Staat das Intereffe des Ganzen mit den 
der Ginzelnen zu verbinden und von beiden die Gefahren 
aus dem Mißbrauch der richterlichen Gewalt zu entfernen 
ſucht, fo iſt es die Aufitelung und Ausbildung der pofitis 
ven Beweisiheorie. Ich gebe gern zu, daß die Wahrheit 
des Fakti nicht fhon deshalb angenommen werden muß, 
weil zwei Zeugen daffelbe ausgefagt haben; aber ich frage, 
ob, wenn gegen die Glaubwürdigkeit diefer Zeugen nichts 
zu erinnern iſt, wenn fie befannte, rechtliche und gewiſſen— 
bafte Männer find, wenn ein Irrthum bei ihnen ſchlechter⸗ 
dings nit angenommen werden fann — was wird und 
was kann der Richter, der nur nad feiner Leberzeugung 
urtbeilt, anders ausipredben, als daß er dasjenige für wahr 
halte, was jene Zeugen bekundet haben? Und diefer auf 
dem bloßen Wege der biftorifhen Unterſuchung nothwendig 
berbeigefübrte Ausſpruch follte nicht aud zur geſetzlichen 
Pflicht gemacht werden können? Sollte es dem Rider 
auch bier no erlaubt fein, gegen das Licht der Wahrbeit 
feine Augen zu verfhließen, das Faktum zu bezweifeln, aus 
Gründen zu bezweifeln, über die er feine Rechenſchaft zu 
geben vermag, und den durd die große Jury der öffentli— 
hen Meinung verurtbeilten Berbredyer freisufpreden? Ganz 
eben fo verhält es fi mit der Wahrheit, die durch eim mit 
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wiefen erflärt werden könne. Es zeigt ſich alfo bierin ein 
bedeutender Unterſchied zwiſchen den eigentlihen Verbrechen 
auf der einen, und den Vergeben und Kontraventionen 
auf der andern Leite; bei erjtern wird die juridiſche Wahr: 
beit aus der innern leberjeugung der Richter (der Ges 
ſchwornen) erkannt — und nad der Matur diefes Inſtituts 
kann es auch nicht anders fein — bei den legtern muß die 
Gewißbeit aus beftimmt angegebenen Beweisquellen ge: 
iböpit werden. Zugleich beweift aber dieſe Verſchiedenheit 
die Infonfequenz einer Gefeßgebung, welde die Art, wie 
das Faktum ausjumitteln und zur Gemißbeit zu bringen, 
ganz verſchieden beftimmt, je nachdem den Angeſchuldigten 
eine bärtere oder geringere Strafe bevorficher, gleichſam 
als wenn dadurch in den Merkmalen, woran die biſtoriſche 
Wahrheit zu erkennen, irgend etwas verändert würde. 

Es iſt offenbar unridtig, wenn die Kommilfion in 
größter Allgemeinheit behauptet, daß die biftorifche lle⸗ 
berzeugung nur durch die ſinnliche Anſchauung des zu er: 
fennenden Gegenftandes gewonnen werden könne. Hiernady 
müßte, da die juridiſche HUeberzeugung feine andere als eine 
befondere Art der hiſtoriſchen ift, fein Richter über die Ges 
wißheit eines Verbrechens zu urtbeilen fäbig fein, wenn 
nicht foldpes unter feinen Augen begangen worden. 

An den wenigften Källen tritt aber, wie die Kommif: 
fion bald darauf felbit einräumt, die unmittelbare Wahr: 
nebmung des Geſchehenen von Seiten des Richters ein. 
Die Individualität der Begebenheiten, die Gefammtans 
fhauung derfelben, kann daher meiltentbeild nur in den 
Ausſagen derer, weldye durd eigne Sinnenerfenntniß das 
Faktum aufgefaßt haben — Zeugen und Angefhuldigte — 
reprodusirt werden, und es läßt ſich nicht einfeben, warm 
darüber, wie diefe Reproduktion zu beurtbeilen und zu 
würdigen, nicht gewiffe Regeln aufgeftellt werden Fönnten. 
Wenn dem Richter in unfern Gefegen die Befugniß ers 
tbeilt worden, die Glaubwürdigkeit der Zeugen, die Bes 
weisfäbinfeit des Geftändniffes zu prüfen; fo wird des— 
balb nidt, wie die Kommiffion annimmt, alles wieder 
auf die bloße innere lleberjeugung des Richters zurückge— 
führe. Werden die. Vorausfegungen, unter welden den 
Zeugenausfagen, oder dem Geftändniffe die Beweiskraft 

ent⸗ 
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werbungsart angeben zu können, wenn man ibn an dem 
Drte, wo der Diebftahl begangen worden, kurz vor deffen 
Verübung geieben bat, wenn er endlid ein Bagabunde und 
berüdhtigter Dieb iſt; fo kann in der That fein Vernünfti— 
ger, und alfo aud der Richter nit, an der Wahrheit des 
Umftandes zweifeln, daß Cajus ſich des Diebftabls ſchul⸗ 
dig gemacht babe, und das Geſetz, weldes dem Richter nös 
thigt, auf diefe zufammentreffende Umſtände das „Schul: 
dig” ausjufpredyen, ſtimmt nur mit der innern wohlbegrün⸗ 
deten Weberzeugung eines jeden Urtheilers überein. Zus 
gleich entzieht es aber aud allen nicht fo dringenden Wer: 
dachtsgründen, und felbit den ausgezeichneten, wenn fie 
iſolirt dafteben und nicht mit andern Anzeigen oder einem 
unvollftändigen direkten Beweife in Verbindung ſtehen, die 
Kraft juridifher Gewißbeit. 

So ſucht alfo bier die Gefeßgebung freilich mehr nes 
gativ, als pofitiv, das ihr vorgeftedte Ziel zu erreichen. 

Auf diefen Gründen beruben die mit andern Gefeg« 
gebungen übereinftimmenden Vorſchriften der Preußiſchen 
Kriminalordnung über den Beweis durd Anzeigen, und 
wenn fie, wie ich nicht leugne, mod einer größern Aus: 
bildung und ‚genaueren Beftimmung bedürfen; fo wird diefe 
bei der ſchon längft beabfichtigten Reviſion des ganzen 
Kriminalrechts erfolgen, ohne daf es nöthig oder zweckmä⸗ 
Fig zu fein fheint, in den Hauptgrundfägen eine Acnderung 
vorzunehmen. 

Wollte man die pofitiven Regeln des Beweifes im 
Kriminalprogeffe deshalb verwerfen, weil fie nicht geeignet 
find, um den Ausſpruch der juridifhen Wabrheit zu fichern ; 
fo müßte, um fonfequent zu verfahren, ein Gleiches auch 
im Civilprozeſſe geſchehen. Auch bier müßte die Entſchei— 
dung des Faktum lediglih an die innere von feinem Bes 
weisgefeg eingeſchränkte Ueberzeugung des Richters verwies 
fen werden. An beiden Arten des Prozefles kömmt es 
auf Wahrbeit an, und die Mittel, fie zu finden, müffen 
diefelben fein. Diefen der unbefangenen Prüfung fi fos 
bald darbietenden Einwand bat die Immediat+ Jufiüfome 
miffion nicht übergangen, wenn fie ibn glei in einer Wer: 
bindung anführt, wo man ibn nidt erwarten möchte. 
&. 18, wo von dem Beweiſe derjenigen Imftände bie 
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Vorſchrift zwar nad der angenommenen WBeweistbeorie 
konfequent, ift aber doch mit dem Verfaſſer der Gloffen 
zum Preußifhen Kriminalredht der Meinung, daß das Ges 
feg, befonders in Fällen der Nothwehr, fehr hart erſcheine. 
Meiner Anſicht nady liegt dieſem Tadel eine irrige Ausle⸗ 
ung zum Grunbe. r $. 367. der Kriminalordnung 
autet: 

Hat aber Jemand den Beweis einer ſolchen That ges 
gen fi, welche zu den Verbrechen gebört; fo trifft 
ihn die gefegmäßige Strafe, bis er darthut, daß die 
That unter den vortommenden Umſtänden fein Ber 
brechen geweſen fei. 

Unter der That wird bier nicht bloß das reine Kaktum 
verfianden, fondern aud der damit verbundene aus der 
That felbft oder den fonkurrirenden Umftänden zu bewei⸗ 
fende rechtswidrige Wille, unter deffen Vorausfegung die 
That erft zum Verbrechen wird. Daß alsdann der Thäs 
ter, welcher der wider ihn fprechenden Bermutbung zuwider 
‚den rechtswidrigen Willen leugnet, und Umſtände behaup⸗ 
tet, durch welche derfelbe aufgehoben werden foll, den Bes 
weis führen müffe, fheint der Natur der Sache völlig ge: 
mäß und feinesiweges bart zu fein. In dem angenoımme: 
nen Falle der Nothwehr würde aljo der Angeſchuldigte 
feine mit dem Geftändniffe verbundene und daflelbe modi— 
fijirende Bebauptung, daß er angegriffen worden, und nur 
durdp die Tödtung feines Gegners dem auf feinen Kopf 
gerichteten Schlage habe entgeben können, nur erft alsdann 
zu beweifen haben, wenn der Beweis oder doch die Wahr: 
jcheinlichkeit des rechtswidrigen, den Kall der Nothwebr 
ausfhliefenden Willens gegen ibn ſchon vorhanden it. 
Iſt letzteres nicht der Fall, * würde auf völlige oder doch 
vorläufige Freiſprechung erkannt werden müflen. Dies 
ſtimmt mit dem von der Kommiflion für undeutlid erflärs 
ten $. 375. 1. c. überein, in weldem es beißt: 

„Wenn Zemand feinem Geftändniffe eine Beftimmung 
binzufügt, welche die Eigenihaft des Verbrechens ganz 
aufbebt oder mildert; fo hängt die Kraft des Geftänd: 
niffes von der Wahrbeit oder Wahrſcheinlichkeit der 
beigefügten Beflimmung ab.” 

Kann derjenige, der einen Andern getödtet bat, feine 
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Kriminalordnung der Natur der biftorifdyen Ueberzeu⸗ 
gung an ſich wibderftreiten und daß bie betreffenden 
Vorſchriften der in den Rbeinprovinzen geltenden Kris 
minalordnung, welde in —— das Ur⸗ 
theil über das Faltum, ohne alle allgemeinen Re— 
geln, lediglich der ſubjektiven Ueberzeugung 
der Urtheiler überlaſſen, den Anforderungen der Ge: 
rechtigfeitspflege ſicherer entſprechen und daher vorzus 
jieben feien, 

erflären. Dagegen räume ih ein, daf, wenn ein mündli— 
bes öffentliches Werfabren beliebt werden follte, die An: 
wendung einer pofttiven Beweistheorie zwar nicht gänzlich 
ausgeihloffen, Body aber dem Zweck zuwider fein würde. 

b. Außerordentliche Strafen. 

Die Jmmediar-Zuftiztommiffion kämpft mit Recht da: 
gen, daß Jemand wegen eines bloßen Verdachts zur Sirafe 
verurtbeilt werde. Wenn fie aber der preußiſchen Krimis 
nalordnung den Vorwurf madt, daß dieſe durd Beibe: 
Herren der außerordentlihen Strafe ſich jenes Mißgriffs 
huldig gemadt babe; fo geſchiehet diefer Gefeßgebung 
Unredt. Der $. 405. erfordert zur Erkennung einer au— 
———— Strafe einen durch mehrere zuſammentref— 
ende Anzeigen bewirkten boben Grad von Wahr: 
fbeinlidfeit, im Gegenfaß des nad den pofitiven Ber 
mweisregeln geführten vollitindigen Beweifes. Won dem, 
was geſchehen joll, wenn ein bloßer Verdacht vorbanden 
ift, bandelt der $. 409, und nad) diefem foll nidyt auf eine 
außerordentlihe Strafe, fondern auf vorläufige Losipre: 
hung erfannt werden. Die Kommilfion bätte fi daber 
in jedem Kalle genauer ausdrüden follen, um nicht unfere 
Gefeßaebung in den Augen desjenigen, der fie nicht kennt, 
dem Verdacht ausjufegen, als fei fie in die Barbarei ver: 
gangener Zeiten verfallen, die den Verdacht zu einem eis 
genen Berbredien machte. Alle Argumente, die daraus 
bergenommen werden, daß ein bloßer Verdacht beitraft 
werde, treffen mitbin aud bier die preußiihe Kriminals 
ordnung nicht, und die Schilderung, welde nah S. 26. 
Klein von den Leiden eines zu einer außerordentlichen 
Strafe Berurtheilten macht, paßt eben fo gut auf denjeni— 
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ſich irren könne, in höherem Grade vorhanden it; fo laͤßt ber Geſetzgeber — gewiffermaaßen vermöge eines Alis 
der Begnadigung — cine geringere als die ordentliche 
Strafe eintreten, Aus demfelben Grunde follen in Fällen 
dieſer Art alle diejenigen Strafen auegeihloffen bleiben, 
welde, ohne der Möglichkeit einer Entibädigung Raum zu geben, die phyſiſche oder bürgerliche Epiftenz des Be: 
ſtraften gänzlid vernichten, oder doch zu vernichten droben. 
Nach diefer Theorie wird von den beiden Alternativen 

das Berbreden ift begangen worden, 
und 

es it nicht begangen worden, 
bei dem Erkenntniffe auf die außerordentliche Strafe die 
erftere angenommen, und die volle geleglihe Strafe blos wegen ber größern Möglidykeit einer Täuſchung ausge⸗ 
ſchloſſen. Der Vorwurf, daß eine Strafe dem auferlegt 
worden, der nicht für ſchuldig erklärt werden fönne, trifft 
baber die Gefeggebung nicht. Das Scduldig wird bei der außerordentlihen Strafe fo gut, als bei der ordentlidyen, 
ausgelproden. 

Hierdurd wird die Theorie der außerordentliden Stras 
fen gerechtfertigt. Der Grfeßgebung kann dabei weder 
eine unnatürlide Härte, nod ein Verkennen aller richtigen 
Grundfäge, zur Laͤſt gelegt werden. Sie iſt vielmehr auf 
der einen Seite durch das Intereffe des gemeinen Wefeng, 
mit welchem die Straflofigfeit fo höchſt gravirter Verbre⸗ 
her nicht beftchen fann, und auf der andern Seite durch 
die Vorſorge für die möglicfte Schonung der höchſten Gü— 
ter eines Angeſchuldigten, deſſen Strafbarfeit nicht zur 
vollen gefegfihen Evidenz gebracht ift, geleitet worden. 

Die Kommiljion findet &. 27. bei der außerordentli: 
den Strafe, fo wie dag preußifche Recht fic kennt, darin 
nod einen befondern Widerfprub, daß diefelben unvolls 
fländigen Beweismittel, welde in einem Fall für binreis 
hend erachtet werden, um auf eine mehrjährige Feſiungs⸗ 
ftrafe zu erkennen, in einem andern nit einmal einer fur: sen Gefängnißftrafe zum Grunde gelegt werden können. 
Diefer Widerfpruch ift aber alsdann nit vorbanden, wenn 
angenommen wird, daß in beiden Fällen das Faktum, wenn 
gleich nicht juridifh vollfiändig, doch immer erwiefen wors 
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Bedenklicher it der Fall, in welchem die Todesſtrafe 
verwirft worden. Hier fann es freilid einen übeln Gin: 
drud machen, daß ein Menſch, den alle Welt für den 
Viörder und des Todes ſchuldig erklärt, mit dem Leben 
davon kömmt. Allein bleibt er deshalb firaflos? ift eine 
lange dauernde Entziehung der Freiheit feine Strafe? und 
könnte dem Landesberrn daraus ein Worwurf gemacht 
werden, wenn er da, Wo die porbandenen Glemente der 
Gewißheit mehr, als in andern Källen, der Taͤuſchung 
ausgefett find, wo es auf das höchſte der Güter, auf das 
Leben ſelbſt, antömmt, zur Ausübung feines Begnadigungss 
rechts fchritte, um ſich nicht der Gefahr ausjufegen, einen 
Unſchuldigen zum Wilutgerüfte ſchleppen zu laffen? Und 
was ift in einem folden Kalle die außerordentliche Strafe 
im Grunde anders, als eine durch das Gefeg unter bes 
ftimmten Borausfegungen ausgefprohene Begnadigung ? 

So iſt alfo der ganze Streit über diefen Gegenftand 
nit von der Wichtigkeit, weldye ibm beigelegt wird. Es 
ift gar fein Grund vorhanden, mit der Abſchafſung der 
außerordentlichen Strafe da, wo fie beftebet, zu eilen, oder 
gegen ihre Einführung fo eifrig, wie geſchehen ift, zu pros 
teftiren. 

Wird unfere Kriminalordnung in die Rbeinprovinzen 
eingeführt ; fo kann es aud Fein Bedenken haben, dafelbft 
noch vorerft die außerordentlihen Strafen befteben zu laffen, 
und die Aufbebung derfelben, womit zugleid die Ertheilung 
näherer Vorſchriften über den Beweis aus Anzeigen und 
aus dem Zufammentreffen von Anzeigen mit einem unvoll- 
ftändigen direften Beweiſe verbunden werden muß, der 
bevoritebenden Revifion unferer Kriminalgefege zu überlaffen. 
Mir ſcheint es wenigftens in feiner Hinſicht angemeffen, 
daß jest fhon, bei Gelegenbeit der Drganifation in den 
gedachten Provinzen, über einzelne Abänderungen unferer 
Gefege aus allgemeinen Gründen eine Beratbung und 
GEntiheidung erfolge, und die Abänderungen blos für jene 
Provinzen landesherrlich fanktionirt werden. Die baldige 
FKeftfiellung des Rechtszuſtandes der Rheinprovinzen ift ein 
viel zu dringendes Bedürfniß, als daß fie von einer Dis: 
fuffion über den Werth unferer Geleggebung, oder einzels 
ner Theile derfelben, abhängig gemacht werden Fönnte, ei: 
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digerer Beflimmungen über die Wirkungen der Beweile 
und Vermuthungen in peinlidden Saden. 

Meine Meinung gebet demnach dabin: 
daß bei Einführung der preufiihen Kriminalord⸗ 
in die MRbeinprovinzen die außerordentliche Strafe 
beizubehalten und die Prüfung ibrer Zuläſſigkeit 

der ganzen Strafgefeggebung zu vers 
weiten. 

e. Bon dem Befhmwornengeriht insbefondere 

Die Unterſuchung über dieſen Gegenſtand, welcher ein 
allgemeines Intereſſe erregt bat, ſcheint fo ſebr erſchöpft 
zu fein, auf beiden Seiten find fo geübte und rüſtige Käms 
pfer aufgetreten und das Gutachten der Immediat-Juſtiz⸗ 
fommifjion ift mit fo fichtbarem Fleiße und zum Theil 
folder Gründlichkeit abgefaßt, daß es cine Täuſchung fein 
würde, wenn ich glauben wollte, irgend etwas entſcheidend 
Neues beibringen zu können. Vielleicht trägt indeffen eine 
wiederholte Prüfung deffen, was ſchon angeführt worden, 
das ihrige dazu bei, um den Kaden feſtzuhalten, der durch 
diefen Zwiefpalt der Meinungen ſicher bindurd führt. 

&o ſchätzbar die von der Kommiffion ihrem eigentlis 
ben Gutachten vorangeſchickte biftoriihe Einleitung von 
den Schöffengerichten des deutſchen Rechts an und für fich 
ift; fo war fie meines Erachtens doch bier völlig überflüflig, 
wo es nicht darauf ankam, den jegigen Zuftand der Dinge 
aus einem frübern zu erklären, oder irgend einen frübern 
Rechtszuſtand deshalb zur Wiederberftellung zu empfeblen, 
weil fi die alten Deutſchen, unfere Vorfahren, wobl das 
bei befunden baben. Die Kommilfion felbit bemerkt an 
mebr als einem Drte, daß die ehemaligen Schöffengerichte 
nicht mebr vorbanden feien, und daß aud in den Rhein— 
provinzen vor ihrer Vereinigung mit Frankreich die Ente 
fheidung in Kriminalſachen längit rechtsgelehrten Richtern 
übertragen gewefen fei. Die rohen Anfänge einer Juſtiz— 
verfaffung, die zu einer Zeit entftand, wo die Berbältniffe 
des bürgerliden Lebens noch wenig verwidelt, die Geſetze 
eben deshalb noch einfah waren, fönnen ung nicht zum 
Leitfaden dienen, die Einridtungen, deren wir jet bedürs 
fen, darnach zu befiimmen. Die ehemaligen Berfammlun: 
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für die Beibehaltung des Geſchwornengerichts aufgeführt 
werben. 

Die Kommilfion beginnt mit der Aeuferung, daß es 
feinesweges ihre Abſicht fei, ſämmtliche in der franzöſiſchen 
Kriminal » Prozeforonung in Bezug auf die Geſchwornen⸗ 
geridhte enthaltene Vorſchriften zu rechtfertigen, und deren 
‚Beibehaltung in Vorſchlag zu bringen. Sie glaubt viels 
mehr, daß mehrere Beftimmungen einer zweckmäßigen Abs 
änderung oder Mobdifitation unterworfen werden können. 

Der Antrag gebt dabın, 
den Rbeinprovingen das Wefen des daſelbſt befind« _ 
liben Geſchwornengerichts und mitbin alle diejeni⸗ 
gen Einrichtungen, welde diefes Weſen auss 
maden, fo wie diejenigen, welche biermit 
in einer notbwendigen Verbindung fteben, 
su erbalten. 

Diefe ſchwankende Bezeichnung des eigentlih beabfichtigten 
Geſetzvorſchlages erſchwert ganz ungemein die Prüfung def 
felben. Wenn glei fid die Kommilfion darüber beftimmt 
erflärt, was fie unter dem Weſen der Zurb verftebet; 
fo bleibt es doch immer ungewiß, von welden bisherigen 
Ginrihtungen fie annımmt, daß fie das Wefen der Jury 
ausmaden, oder damit in einer notbiwendigen Verbindung 
fieben. Davon foll aber ihre Beibebaltung abhängen. Um 
bierüber auf’& Reine zu fommen, wäre es ſehr zu wünfden 
gewefen, daß die Kommiſſion einen vollftändigen Gejeßess 
entwurf vorgelegt und darin alle diejenigen Einrichtungen 
aufgenommen bätte, welde fie zur Erreichung des von ihr 
BER Endzweds für wefentlid und nothwen⸗ 
dig bält. 

Die Beratbung würde alsdann ein weit fidhereres 
Fundament erhalten haben, anftatt, daß fie fi jest nur 
über allgemeine Grundfäße verbreiten kann, die fib, wenn 
darauf fpezielle Vorfchriften gegründet werden, oft im eis 
ner ganz; andern Geftalt zeigen. 

Das Weſen des Geihwornen Gerichts feßt die Kom: 
milfion darin: . 
1) daß im eigentlichen peinlihen Saden für die Regel 

die Entſcheidung über die Thatfrage von der Enticheis 
dung über das anzuwendende Gejeg getrennt, und 
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geſetzlichen Verfügungen auf die Wünſche der Unterthanen 
Rückſicht zu nebmen; fo kömmt es doch immer zunächſt 
und vor allen Dingen darauf an, ob das, was gewünidt 
wird, auch wünſchenswerth fe. Es kann Fälle geben, in 
welchen ein großer Theil der Unterthanen etwas lebhaft 
wünſcht und von der Regierung erbittet, was den richtigen 
Grundſätzen der Geſetzgebung und Verwaltung jumwider 
läuft; es giebt andere Fälle, in denen das Gewünſchte, 
wenn es auch wirflih an und für fi als das Beflere er: \ 
ſchiene, dody aus Gründen der böbern allgemeinen Staatss 
verwaltung nicht gewährt werden kann. So find mäßige 
Abgaben allerdings eine wünfdhenswertbe und gewiß von 
den Meiften gewünſchte Sadye ; wenn aber die böbern Be: 
dürfniffe des Staats erfordern, daß das Vermögen und 
die Kräfte der Einwohner mehr als bisher in Anfprudy 
genommen werden; fo wird jeder Vernünftige gern auf 
die Erfüllung feines Wunfdes Verzicht leiften. 

Aber angenommen, es fomme im Abficht der den 
Rheinländern zu gebenden Aufiizverfaffung vornämlich auf 
den Wunſch der Provinz an; fo frägt es fi, iſt der 
Wunſch, das Geſchwornengericht beizubehalten, wirklich der 
allgemeine? Wie baben fi die Bürger in den Städten, 
wie die gebildeten Landbewohner erklärt? Man verweilet 
uns auf die Privatäußerungen in den öffentlihen Blättern 
und Abhandlungen, auf die bei Sr. Majeftät dem Könige 
eingereichten Adreffen deg Stadträtbe zu Trier, Köln, 
Koblenz; und Kleve. Wie wenig aber aus den Meinun: 
gen und öffentliben Behauptungen einiger Schrififieller, 
wie wenig aus Adreffen — und wären der Unterſchriften 
nod fo viele — auf die eigentlihe Stimme des Volks, 
auf deffen Beforgniffe und? Wünſche geihloffen werden 
kann, bat die Erfahrung wohl binlänglidh gelehrt. Geſetzt 
indeffen, es verbielte fi wirklid fo, es bätte fi in der 
That — wie die Kommilfion S. 54. zuverfihtlih genug 
bebauptet — ber größte Theil der dortigen Ginwobner 
mit lebhaftem Antereffe für die Geſchwornen erklärt, 
was würde daraus folgen? nichts weiter, als daß den 
Rbeinländern das Geihmwornengeriht als ein den Zwecken 
der Kriminal-Rechtspflege entſprechendes Inſtitut erfcheint, 
und daß ſie eine Verfaſſung, die bei ihnen faſt einheimiſch 

gewor⸗ 
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meinigen an, und id) freue mid, daß auf diefe Weiſe 
ein Band mehr entftcht, welches uns beide als Bürs 
ger eines Staats zuſammenhält. 

Den Wünfdyen und Anträgen-der befragten Gerichts höfe 
— unter denen fih doch aud michrere entweder geradezu 
gegen die Beibehaltung der Jury, oder gar nicht erflärt 
baben, — würde id, wenn fie durd keine aus der Sache 
felbft bergenommene Gründe unterflügt werden, einen noch 
eringern Einfluß auf die Entfbeidung geftatten, da in der 
anzofiihenr Gerichteverfaſſung jo mandye Umſtände zuſam⸗ 

* mentreffen, die den Auftizbedienten und. befonders den jüns 
ern unter ihnen bie Kortdauer bdiefer Verfaſſung mwiün« 
chenswerth madhen. Ganz abgefchen von den Motiven, 
die aus den mir einer jeden Ginführung einer neuen Ges 
feßgebung verbundenen großen Beſchwerden, aus den hö⸗ 
bern Anfprühen an die Thätigkeit und Geſchicklichkeit eines 
preufifben Richters enmommen werden, und die ſich fo 
leicht unvermerkt in die Gründe des Urtbeild über die alls 
gemeine Zweckmäßigkeit der Berfaflung einmiſchen; fo bat 
die größere Unabhängigkeit des franzöfilhen Richteramts, 
die Deffentlichfeit der Berbandlungen, die daraus entfiehende 
Leichtigkeit, Talent und Geſchicklichkeit zur Keuntniß des 
großen Publikums zu bringen und ſich bei demſelben be: 
liebt zu madyen, einen viel zu boben Reis für jeden feinen 
Werth fühlenden Dann, als daß er nicht eine Einrichtung 
lieb gewinnen follte, die ihm ſolche Ausſichten eröffnet. 

Da diefe Gründe aber nicht den Zweck der Redtss 
pflege betreffen; fo verdienen fie in diefer Bezichung wenig 
Rückſicht. 

Wenn die Kommiſſion annimmt und auszuführen 
fucht, daf die Jurh wenigftens ein eben fo fidyeres und zu⸗ 
verläffiges Mittel, als die Organifation unferer Gerichts⸗ 
böfe fei, um zu einer richtigen und unpartbeiifhen Brant« 
wortung der Thatfrage zu gelangen ; fo könnte dieſes allen: 
falls zugegeben werden, ohne daf daraus die Nothwendig⸗ 
feit der Beibehaltung des Geſchwornengerichts zu folgern 
wäre. Denn, wenn biernady die beftändigen Richter eben 
fo gut, als die Geſchwornen die Thatfrage beantworten 
fönnen, und alfo die Rheinprovingen durch die Aufbebung 
der Jury Seinen Nachtheil erleiden; fo wird biefe Aufbes 
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dem gewöhnlichen Verkehre ankommt, beireffen Gegenftände, 
die zu dem Kreife der Beſchäftigungen desjenigen gehören, 
der die Kragen zu beantworten bat. Da ibm dieſe Ge: 
genftände genau befannt find; fo wird er ſich aud über 
das dabei vorlommende Faktiſche ohne Mübe entfheiden 
fönnen. Bei den den Geſchwornen vorgelegten Kragen 
wird aber nicht immer eine ſolche Kenntni des Gegen: 
ftandes bei dem Befragten vorhanden fein. Der Kauf 
mann, welder die faltiſche Frage: 

ob Cajus ſich für zablungsunfäbig erlärt habe? 
mit völliger Zuverläffigkeit und volllommen genügend beant- 
ei wird fi bei der ihm als Geſchwornen vorgelegten 

ragt: 

. ob Sempronius den Titius im Duell ges 
tödter habe? 

gewiß weit weniger in feinem Elemente befinden. Die 
Gegenftände, worauf fi die letztere Frage beziehet, oder 
die damit in Verbindung fleben, das Duell felbft, die ges 
brauchten Waffen, die Gefege der Ehre, find ibm nit fo 
befannt und können es nicht fein, als die Verhälmiſſe, 
welche die Zahlungsunfäbigkeit eines Kaufmanns zur Folge 
haben. &o wird e6 für jeden Geſchwornen gar vice 
Fälle geben müffen, wo die Momente, deren er fidy bei 
der Entiheidung der Thatſache bewußt fein muß, nicht aus 
feinem gewöbnliden Leben entnommen werden können. 
Die Kommiffion verlangt felbft von den Gefhwornen nicht 
blos richtiges Faffungs » und Anfhatungsvermögen und 
efunden Berftand, fondern auch vorzüglid Menſchen— 
— und welche andere Menſchenkenntniß könnte 
bier nöthig fein, als diejenige, welche ſich auf die Men 
ſchenklaſſe, zu welcher der Angeſchuldigte gehört, bejichet. 
So iſt alſo der Schluß von der Fähigkeit eines ſonſt ges 
bildeten Menſchen, die im gewöhnlichen Lebensverkehr vor⸗ 
kommenden faktiſchen Fragen zu beantworten, auf die Fä— 
bigfeit, die in einem in ro ae ibm vorgelegten 
Umftände in allen Fällen zu beurtbeilen, völlig unrichtig; 
vielmehr ergiebt fi daraus das Gegentheil, und damit 
zugleich die Nothwendigkeit, aud über die Thatfrage von 
folchen Perfonen entfdeiden zu laffen, denen man die aus⸗ 
gedehntefie Bekanntſchaft mit den verfhiedenen Gegenſtäu⸗ 
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zelnen Werbredhen, fomohl in Beziehung auf die nackte 
That, als aud auf den Willen, bekannt * müſſen. 
Wer einen gewaltſamen Diebſtahl begehet, weiß zuverläffig, 
daß er geftoblen bat und ftrafbar iſt. Allein die geieglis 
den Unterſchiede zwiſchen einem gemeinen und gewaltiamen, 
zwiſchen einem gewaltfamen und bewaffneten Diebftahl, 
pwiſchen einem ausgeführten und blos verſuchten, kennt er 
nit, und fein Richter wird, um ibn mad den Gefegen 
zu beftrafen, eine folde genaue Kennmiß nöthig finden. 
Keine Beftrafung ift aber rechtlich, die nicht genau nad) 
dem Gefege erfolgt, und dies Gefeg kann nur dem rechts— 
gelehrten Richter, nicht dem Geſchwornen als foldyen, völs 
lig bekannt fein. Die Fähigkeit, das juridifhe Element, 
welches fidy in der von den Geſchwornen zu beantworten: 
den Thatfrage vorfindet, zu beurtbeilen, kann alſo nicht, 
wie von der Kommiſſion geſchehen it, mit der Käbigfeit, 
fi zu bewegen, um den Schwerpunkt nicht zu verlieren, 
wozu freilid fein Studium der Mechanik gebört, verglichen 
werden. Wie felten laffen fi die Kragen über den Ver: 
ſuch des Verbrechens, obne nähere Kenntniß der den Wer: 
ſuch umd deffen Gradationen beftimmenden Gejege beant: 
worten, mie ſchwer ift oft die gefeßlihe Grenze zwiſchen 
der bloßen Kabrläffigfeit und dem Borfag zu finden! Und 
zu allem diefen foll es keiner Uebung, keiner befondern 
Kenntniß bedürfen? Der gemeine Verftand eines fonft mit 
dem gewöhnlichen Verkehr des Lebens bekannten und fich 
darauf verfiehenden Mannes foll hinreichend fein, dies al: 
les richtig zu beurtheilen und zu entſcheiden? 

Aber — fagt man — die Gefege dürfen nicht fo 
verwickelt fein, daß das in der Thatfrage enthaltene juris 
difhe Element nicht von dem gemeinen Berftande erkannt 
werden könne; je einfacher fie find, deſto beffer, und der 
wahre Probierftein guter Gefege ift der, daß fie von dem 
Ungelebrten verftanden und begriffen werden fönnen. 

Zugegeben, daß ſich gegen diefe an den Gefeßgeber 
emadhte eh nichts einmwenden ließe, und daß eine 
oldye jedem gemeinen Verſtande zugängliche Cinfachheit 
der Geſetze, wie fie verlangt wird, und wie fie fi in dem 
alten Zegislationen findet, jegt überall möglich und zuläffig 
feiz fie iſt doch nun einmal nirgends vorhanden. Die 
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bloßen gemeinen Menſchenverſtande nicht überall durchzu⸗ kommen fei. Da nun, je weiter die Kultur vorfchreiter, je lebbafter der Verkehr unter den Menſchen wird, je mehr 
Verbindungen unter ihnen entftehen, der zweifelhaften Fälle 
bei der Rechtſprechung immer mehrere werden, die der ges 
meine Verſtand nicht zu ſchlichten verſteht, in denen der Rath der Rechtsverſtaͤndigen eingeholt werden muß; ſo wird in den meiſten und wichtigſten Unterſuchungen die Entſchei bung, ſelbſt nach der Karoline, nur von den Rechtsverſtãn⸗ digen ausgehen müſſen. 

Der von der Kommiſſion allegirte Klein ſpricht in der angeführten Stelle von dem Innern der Handlung, im Gegenſatz ihrer Außenſeite, und will nur, wie die folgen: den Aeußerungen zeigen, darauf aufmertſam maden, daf der Rechtsgelehrte bei feinen Entfeidungen mehr den Ge: 
meinfinn, als leere Theorie zu Rathe ziehen folle. Cine Berweifung der Entſcheidung der Thatfrage an den bloßen GBemeinfinn eines Nicht-Rechtsgelehrten hat Klein gewiß niemals beabfichtigt. 

Eben fo wenig kann Juſtus Möfer als ein Ver: theidiger des Geſchwornengerichts, fo wie es in Frankreich und in den Rheinprovinzen beſiehet, angefeben werden. 
Er will die Gelehrten gänzlih von der Abfaffung der Kriminalurtheile ausfhließen, und die Gründe, welde er für feine Meinung anführt, treffen hauptſaͤchlich die Be: Rimmung der Strafe; bei dem framöfifhen Gelhwornen: gericht iſt aber die Beſtimmung der Strafe ganz eigentlich bie Sache der rechtsgelehrten Richter. Uebrigens würde derfelbe unſtreitig Recht haben, wenn unfere Richter ſolche 
Gelehrte wären oder fein müßten, wie er fie f&ildert. 

Die, fo viel ich weiß, nicht zur Ausführung gefommene deen der Kaiferin Katharine, welde die Infiruftion vom abre 1767 enthält, darf ich wohl um fo mehr übergeben, ba die darin aufgeftellten Saͤtze fhon in den obigen Bes merfungen ihre Widerlegung finden. 
as aber die Erfahrung betrifft, welche nad dem Anführen der Kommiffion für die Zwedmäßigkeit der Jury ſprechen foll; fo liegt dabei meines Erachtens der fo oft ſich einſchwaͤrzende Schluß 
post hoc, ergo propter hoc 
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hauptung, daß der gemeine Verſtand eines Nicht-Rechts⸗ 
verftändigen eben fo gut, als der wiſſenſchaftlich gebildete 
Berftand des Rechtsgelehrten die Wahrheit in Ariminals 
ſachen finden könne. 

Sicher man auf den Willen, der Wahrbeif gemäß 
zu richten, worüber fih das Gutahten der Kommiflion 
&. 67—69. verbreitet ; fo können allerdings in Bezug auf die 
Wahl der Gefhwornen folde Vorſchriften gegeben werden, 
die dem Staate dafür möglichſt Sicherheit leiften, daß nur 
völlig rechtliche und unpartheiiihe Männer zu dem ehreus 
vollen und widtigen Amte eines Geſchwornen gelangen. 
Man mag indeffen eine Einrichtung treffen, welde man 
will; fo wird doc immer nicht diejenige Bürgſchaft vor: 
handen fein, weldye die preußifch » organifirten Richterſtühle 
gewähren. Giebt die forgfältige Vorbereitung, die genauefte 
Beobadtung der Vorgeſetzten, der Geift der Rechtspflege 
und ihrer Beamten im Allgemeinen, die kollegialiſche Ber⸗ 
bindung, die, indem fie den Cinzelnen bebt, einen edlen 
Beamtenflolz bei allen erzeugt, — giebt alles dies dem 
Richter Anfprübe auf das Zutrauen En Wütbürger; fo 
fönnen die preußifhen Gerichtshöfe fich diefes Zutrauens 
in einem höhern Grade rühmen. Sie bedürfen keiner 
Kontrolle der fogenannten Deffentlidkeit, um ihre Pflicht 
zu erfüllen; jede, aud die kleinſte Abweihung von dem 
Wege der Wahrheit umd der Gerechtigkeit, welde ſich ein 
preußifcher Richter erlauben wollte, wird von feinen Mit: 
arbeitern, feinen Vorgeſetzten bemerkt; die Rechenſchaft, 
die er über alle Schritte feiner Amtsführung und befonders 
über feine Ausſprüche in Unterfuhungsfahen zu geben ver⸗ 
bunden ift, bildet eine hinreichende Schuswehr gegen Laune 
und lUebelwollen. Welche andere und ftärfere Garantie 
der wahren Kriminaljuftiiz kann die Deffentlicdhkeit des Vers 
fahrens und das Inftitut des Geſchwornengerichts aufftels 
len, bei welden gerade die Hauptſache, die Entiheidung, 
im Geheimen erfolgt, und, wenn fie ungeredt ift, dennody 
mit unmwiderftebliher Gewalt und obne weitere Rechtferti⸗ 
gung zur Vollfiredung gebracht wird? Und gerade diefe 
mannigfaltigere Berührung zwiſchen dem Richter und dem 
Volke in den Rheinpropinzen, worin die Kommiſſion einen 
Vorzug fegt, fie muß in allen Fällen, wo es darauf an= 
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bältmiffen des bürgerlihen L2ebens, wenn man barunter, 
wie dod nicht anders fein kann, diejenige verftebet, auf 
deren Beurtheilung in einem vorliegenden Falle es gerade 
antömmt ? 

Dem vielfeitiger gebildeten, erfahrenen Rechtsgelehr⸗ 
ten ſtehet offenbar ein ungleich größerer Borrath von Kennt 
niffen des gewöhnlichen Lebens der verſchiedenen Klaffen 
und Stände zur Seite; um bdiefe Kenntni zu erlangen, 
it es nicht norbwendig, daß er an dem Verkehr in diefen 
Klaffen und Ständen ſelbſt und unmittelbar Theil nimmt; 
die Ausübung feines Amts, die fortwährende Verbindung 
und Berührung, in die er badurd mit den verſchiedenartig⸗ 
ſten Menſchen gefcgt wird, die Schlichtung ihrer Privat: 
freitigkeiten, die gerichtlihe Aufnabme ihrer Geſchäfte, die 
Unterfuhung ihrer Verbrechen, alles diefes fegt ibn voll» 
fommen in den Stand, die Berbältniffe zu beurtbeilen, auf 
weldye bei dem Ausſpruche des Schuldig oder Nichtſchuldig 
es ankömmt. Es it alfo Mar, daß rin Geſchwornengericht, 
in fofern dabei die wirkliche Theilnabme alter feiner Mits 
Ber an der zu gebenden Entſcheidung vorausgefegt wird, 

on vermöge feiner Drganifation in der Regel weit wes 
niger, als ein aus Beamtenrichtern beftebender Gerichtshof, 
das gewöhnliche Leben, moraus die That entftanden ift, 
zu erkennen und zu würdigen verftehen wird. 

Dann ift aber au dieſe Kenntniß überhaupt von 
weit größerem Ginfluffe bei der Anwendung des Geſetzes 
und der Arbitrirung der Strafe, als bei der bloßen Ent: 
ſcheidung der Thatfrage, und es würde alfo, wenn man 
fonfequent verfahren wollte, nah Auftus Möfer die 
ganze Entſcheidung in allen ihren Theilen den Geihwor: 
nen überlaffen werden müffen. 

Die Kommiffion glaubt ferner, daß der Lebensberuf 
des beitändigen Richters, vermöge deffen er fih als Wäch— 
ter des Seht zu betradten bat, dem Vertrauen des 
Volks zu feiner Unpartheilichkeit ſchädlich ſein müſſe. In 
der That, eine fellfame Beforgniß! Gerade das, was 
das Vertrauen zum Richter erböben follte, daß er zum 
Wächter der Gefege beitellt worden, und alfo den Ger 
fegen gemäß verfahren muß — das follte zugleih das 
Vertrauen vermindern? Wäre diefes; fo müßte den Rich⸗ 
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feit in Bezug auf die Entſcheidung der Thatfrage läßt ſich 
bei diefer bloßen Dperation des Berftandes in Anfhauung 
der biftorifhen Wahrbeit gar nicht gedenken. Gegen bie 
Mißgriffe, welde in diefer Hinfiht von dem Richter ge: 
macht werden fönnen, wird das gemeine Weſen, wie ber 
Angeklagte durdy die pofitinen Beweisregeln, baupıfächlidy 
aber durch die vorausgeſetzte Fäbigkeit des Richters im 
richtigen Auffaffen und Urtbeilen geſchützt. 

Unten aber farm ih mad meiner Erfahrung 
der allgemeinen Behauptung nicht beiftimmen, daß junge 
Theoretifer und alte Praftiter als folde, mehr als 
andere, zu einer ungebübrliden Strenge geneigt feien. 
Der Grumd zu folder Strenge liegt freilich ſehr oft in der 
Theorie und in der Anſicht vom Zwecke der Strafgefeß: 
gebung, welcher von dem Richter gebuldigt wird; alleın 
dergleihen Tbeorien finden fi nicht ausſchließlich oder 
aud) nur gewöhnlid bei jungen Richtern; ältere können 
ſich eben fo gut zu ihnen bekennen. Nädft den Prinzipien 
ift es aber vorzüglid die Menſchenkenntniß, der individuelle 
Charakter und das Gemürh des erfennenden Richters, 
wodurch er zur firengern oder mildern Beurtbeilung menſch⸗ 
licher Handlungen beflimmt wird. Auf Jugend oder Alter 
fommt dabei wenig an. Aus dem Alter und einer langen 
Beihäftigung mit Kriminalfaden laffen ſich eben fo gut 
Vermutbungsgrüude für die Milde als für die Strenge 
des Urtheils berleiten. Wer oft wahrzunehmen @elegen: 
beit gehabt bat, welche unbedeutende Beranlaffungen zum 
Verbrechen führen, wie der erfie Schritt, wenn er einmal 
geſchehen ift, jeden Kortfchritt notwendig macht, wie Er: 
ziebung, Beifpiel, Leidenſchaft, aud den WBeftgearteten auf 
Abwege leiten, follte fidy der nicht zu einer mildern Anſicht 
der verbrederiihen That aufgelegt und berufen füblen ! 
Ich will nicht behaupten, daß dieſes bei allen Praftifern 
der Kall fein wird; ich beftreite mur die Behauptung, daß 
alte Kriminalrichter blos deshalb, weil fie fid lange mit 
Kriminalſachen beſchäftigt haben, auch firenger als andere 
fein müffen. 

Eben fo wenig kann ih die übertriebene Zweifelſucht 
mit der Kommilfion als einen ausſchließenden Fehler des 
rechtsgelehrten Richters und als eine nothwendige Kolge 
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auf Ameigen und unvolllommenen Beweifen berubrt Wer: 
den auch Gründe angegeben; fo ift doch die Kraft der eins 
zelnen Thatſachen zur Hervorbringung des Beweiſes faft 
anz von dem Zotaleindrud, den das Ganze auf den Ver: 
and des Richters gemacht bat, abhängig, und kaun nicht 

in bündiger Form deduzirt werden. Haben diefeiben Mos 
mente auf einen andern einen veridiedenen Eindruck ges 
macht; fo folgt daraus feinesiweges, daß der erfie Urtheiler 
fid) geirrt haben müffe. Bei den Urtbeilen der Geſchwor⸗ 
nengerichte wird dagegen die Prüfung für Jeden, der der 
öffentlichen Sigung nicht — hat, beinahe unmög⸗ 
lich. Die Mitglieder der Kommiſſion, welche die Jury 
aus langer eigener Erfahrung fenuen, führen nun aber an, 
daß ihnen fein Fall vorgelommen fei, in welchem die Ge: 
fhwornen einen Unſchuldigen verdammt bätten. Selbſt 
der eifrige Gegner der Zury, Merlin, muß zum Beweife 
diefer Behauptung dienen. 

Ich geftebe, daß, fo wenig ich das Faktum ſelbſt zu 
feugnen gemeint bin, der Beweis deffelben mir nit ger 
führt zu fein ſcheint. Die Verfiherung der Kommiſſion, 
daß kein Unſchuldiger von den Geſchwornen verurtheilt 
worden, fagt nichts weiter, als daß die Mitglieder der 
Kommiffion, welde die Jury aus eigener Erfahrung fens 
nen, mit den ihnen befannt gewordenen Ausſprüchen der 
Geſchwornen jederzeit einverftanden geweſen feien, und daf 
auch font fein Kal zu ihrer Kenniniß gefommen fei, in 
welchem die Unſchuld eines Verurtheilten fi nachher ge: 
zeigt hätte. Daß hieraus die Thatſache, es ſei kein ln: 
ſchuldiger wirklich verurtbeilt worden, nicht folgt, verſteht 
fi von ſelbſt. Das Nichtbewieſenſein der Unſchuld 
eines von den Geſchwornen für fhuldig erfannten, worauf 
Merlin woblbedädtig feine —— aus drücklich be⸗ 
ſchränkt, kann neben der Unſchuld dieſes Verurtheilten ſelbſt 
ſehr wohl beſtehen. Nicht weniger ſchwach iſt das Argu⸗ 
ment, welches die Kommiffion daraus bernimmt, daß der 

- Fall, in welchem die Richter den verurtbeilenden Ausſpruch 
der Jury einftimmig für unrichtig erflärt hätten, in den 
Rbeinprovingen nicht vorgefommen fei. Kolgt daraus, daß 
die Richter fi mit dem Urtheil der Geſchwornen era 

anden 
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theil des Angeklagten verändert haben werde, daß das Mes 
fultat des Totaleindruds munmebr kein anderes, als der 
Ausſpruch des Schuldig, fein fünne. In dem Weien der 
Qury liegen vielmehr Gründe genug, die es erklären, was 
rum bei gewiffen Arten von Verbreden die Berurtbeilung 
auf weit — Fundamente der hiſtoriſchen Wahrheit, 
als bei andern gegründet wird. 

Die Zweifelfuht findet dagegen bei den Gefhwornen 
einen weit größern Spielraum und eine weit fiärfere Nabs 
rung, als bei dem rechtsgelehrten Richter. Auch bier kommt 
ar viel auf die Art des Verbredens an. Die Kommiflion 
ibn muß es einräumen, daß die harte Strafe des Kin- 
dermordes die franzöſiſchen Geihwornen jur Milde geneigt 
gemadt babe. Wenn die Geihwornen in den Rheinpro— 
vingen feit einiger Zeit firenger find; fo mag die Vorſtel⸗ 
lung, daß die auf den Ausſpruch folgende Todesjtrafe 
durch die Gnade des Königs doch nicht zur Vollſtreckung 
komme, nicht wenig zu dieſer Pflichterfüllung beitragen. 

Je mehr pofitiver Natur, wenn ich mid fo ausdrüfs 
ken darf, das Verbrechen ift, je mebr die öffentlihe Weis 
nung, der Charakter und die Denkungsart der Geihwors 
nen von der geſetzlichen Beſtimmung abweicht, je mehr 
die Perfönlichkeit des Verbrecbers, fein früberes unbefledtes 
Leben, feine Kamilie zur Theilnahme auffordert; deſto 
trüber muß bei den Geihwornen der Blid zur Erkennung 
der Wahrheit des Faktums werden. Die Vorhaltung, die 
ihnen. gemadyt wird, 

daß fie gegen ihre erfte Pflicht fehlen, wenn fie an 
die Befimmungen der Strafgefege denen, um bie 
Folgen ihrer Erklärung für den Angeklagten zu ers 
wagen, 

fordert von den Geſchwornen mehr, als die meiften zu lei: 
ften im Stande find. Auch bei dem beiten Willen, die 
Wabrheit zu fuchen, wird fidy oft ihr Gefühl in die Beur: 
tbeilung der Thatſache miſchen, umd eine Zweifelfubt und 
Ungläubigfeit bervorbringen, wogegen die fonnenklarjten 
Beweiſe nidts vermögen. 

„Es bat” ! 

bemerkt Herr von der Leyen in der vorbin angeführten 
Schrift: 
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lich fpäter ein fünftlihes visum repertum eingereidt), 
eriwiederte er: das nicht, wenn man fo viel finder, 
wie bei diefer Gelegenbeit, dann ergreifts einen, dann 
drüdt man fi fo aus; mit dem Mörfer, das war 
nur eine fagon de parler. Das Mädchen geftand 
auf Befragen ein: es babe das Kind geboren, in 
dem Schmerz der Geburt babe es daffelbe mit dem 
Fuße gegen die untere Bertwand geſchleudert, daß fie 
einen Knupp gebört und davon möchte der Kopf zer: 
fplittert worden fein. — Die Jury erklärte fie ſchul—⸗ 
dig des Todes ihres Kindes; aber nicht mit 
Abſicht. 
In allen dieſen Fällen lag der eigentliche Grund des 

freifprehenden, oder des die erichwerenden Umſtände der 
That verwerfenden Urtheils gewiß nicht darin, daß nur 
Wahrſcheinlichkeit und keine Gewißheit vorhanden gemefen ; 
fondern er lag in einer Berüdjichtigung des bart ſcheinen⸗ 
den Strafgefeges, und in einer dadurch veranlaßten unbes 
fugten Schonung der Angeklagen. . 

Wenn denn nun vollends die Jury, wie die Koms 
mifjion will, auf die juridifhe Glemente der That nur in 
fofern Rüdfiht zu nehmen verbunden it, als folde von 
dem gemeinen Verſtande erkannt werden können, wenn fie 
auf diefe MWeife ſich über die Gefege felbit erbeben darf; 
fo giebt es im der That bei diefem Inftitut gar feine Bürgs 
ſchaft für die Wahrnehmung des Intereffe des Staats gez 
gen den Angeflagten. 

Da es nicht meine Abſicht fein kann, die Vertheidi— 
gung Feuerbachs an führen; fo übergebe ich die größ— 
tentbeils richtigen Bemerkungen der Kommiſſion in Betreff 
ber von diefem Schriftſteller erzählten und beurtbeilten 
Ausſprüche franzöfifher Geſchwornengerichte. Die denfelben 
&. 81. gegenüber geftellten Beiſpiele widerfinniger, bei 
deutfchen Kakultäten ergangener Erfenntniffe würden freilidy 
jedes juriſtiſche Vademekum zieren; ich halte es aber für 
unmöglid, daß preußiihe Kriminal⸗Gerichtshöfe etwas dem 
Aehnliches liefern können. 

Nur bei dem dritten von Keuerbad erzählten Falle 
muß ich bemerken, daß derfelbe die Verſchiedenheit der beis 
den Ausſprüche der Zury nicht fowohl überhaupt, als bes 
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Umgehung des Geſetzes durd die Verneinung der That: 
frage mit der Zarität mander deutſchen Gerichtsböfe in 
Anwendung alter barter Gelee und mit der Herrſchaft 
des fogenannten Gerichtsgebrauchs zu vergleiden ift, bedarf 
übrigens feiner weitläuftigen Ausführung. Die Geſchwor— 
nen haben es nur mit dem Faktum, und allenfalls mit 
dem gefeglihen Begriff des Verbrechens zu tbun; fie follen 
über diefes von dem Gefeßgeber für ein Verbrechen erflärte 
Faktum ein Urtheil fällen, ohne Rückſicht auf die weitere 
Anwendung des Gefeges; der Richter bat dagegen zu beurs 
theilen, ob der Fall der geſetzlichen Strafe vorhanden ift, 
und dabei kann er bei vormwaltenden harten —— 
wobl in Verſuchung gerathen, die Verbeſſerung der Geſetz— 
gebung nicht abzuwarten, ſondern ſchon jetzt, bei ſo ganz 
veränderten Umſtänden, das alte Geſetz für nicht anwend⸗ 
bar zu erklären. Gin bedeutender Unterſchied zwiſchen beis 
ben Källen liegt aud noch darin, daß ein Mifgriff der 
Geſchwornen und eine Weberfhreitung ihrer Befugniß ger 
meiniglid die völlige Freiſprechung oder zu gelinde Beftra: 
fung des Schuldigen, das Verfahren des Richters dagegen 
bei Anwendung eines barten Strafgefeges nur die Verur⸗ 
beilung in eime gelindere, der Größe des Verbrechens 
aber do immer angemeffene Strafe zur Folge bat. 

Was daber die Kommilfion über die Abweichungen 
ber Pragis von den Vorſchriften der peinlidyen Gerichte: 
ordnung Karls V. äußert, findet auf die vorliegende Uns 
terfuhung um fo weniger Anwendung, als die preußiiche 
Gefeßgebung jederzeit befliffen geweſen ift, ihre Strafgefeße 
* wohlthätigen Geift und den Sitten der Zeit anzu— 
Paflen. 

Der vierte Hauptgrund für die Worzliglichkeit der 
Jury wird in dem Gutachten mit folgenden Worten an: 
gegeben: 

die Jurv und das mündliche öffentlihe Verfahren 
in Unterfubhungsfahen wirkten dadurch wohlrbätig 
auf die Rechtsverfaſſung ein, daß, fo wie fie gebalt: 
lofen Theorien den Uebergang in das forum und 
die Gefeggebung verſchließen, fie auch beitragen, 
die legtere mit der Sitte in Webereinfiimmung zu 
erhalten. 
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fegung des in den Ältern dreußiſchen Provinzen ftatt finden- 
benden Unterſuchungsverfahrens für notbwendig hält, und 
welche fie in der Jurd zu finden glaubt. 

Bon dem gewünſchten Aufleben der Schöffen des 
altgermaniihen Rechts umd der Urtheiler der Karoline 
(S. 99.) verſpreche ich mir für das Gedeihen der Krimis 
nalrechtspflege feine erſprießliche Folgen. 

Nachdem ih fo die Hauptgründe, welche von der 
Kommiſſion für die Beibehaltung des Inftituts der Ge: 
ſchwornen aufgeftellt worden, nmäber beleuchtet babe, kann 
ih mid bei den Nebengründen kürzer faffen. 

Der erjte beſteht darin, daß durch die Jury die Idee 
des Rechts im Volke lebendig erhalten und ausgebildet 
werde. 

Es wäre allerdings eine fhöne Sache um eine Ans 
Kalt, die diefe Wirkung bervorbrädte. Allein die Idee 
und das Gefühl des Rechts in dem Menſchen zu befeſti⸗ 
gen, iſt vorzüglich das Geſchäft der Erziehung und des lin⸗ 
terrichts. Wollte man damit bis zu den Jahren warten, 
die den Bürger reif maden, an einer Jury Theil zu nebs 
men; jo würde man zu fpät kommen. 

Sodann kömmt es doc immer auf eine frudtbare 
Idee des Rechts, nicht auf eine todte Kenntniß der Ge: 
fege und der Art ihrer Anwendung an. Wo aber diefe 
nit ſchon in den jugendlihen Gemütbern herrſchend ift, 
wo nicht Einfachheit der Sitten, Religiofität, der Geift 
des Volls und der Regierung fie näbren und befeftigen, 
da wird fie durd fein nod fo vollfommenes Inftitut der 
Jurd gefhafft und ausgebildet werden. Ih würde weit 
eder der Meinung fein, daß gerade diefe unmittelbare und 
fortdauernde Theilnahme des Volks an der Kriminalrechts⸗ 
pflege die Ausbildung des wahren Rechtſinnes mehr bindere 
als befördere, indem dadurch die Ausgeburten der Bosheit 
und Zeidenfhaft zur Kenntniß des gemeinen Mannes ar: 
bracht werden, durdy die Wahrnehmung, daß alle Straf gegen die Sinnlichkeit der Menſchen nichts vermögen, fein 
Gefühl abgefiumpft, und feine individuelle Anſicht mit der 
Anſicht des Gefeßgebers fo oft in Widerſpruch gefeßt wird. 

In Staaten — fo beißt es S. 103. — wo fein öfe 
ent liches Berfahren und keine Jury ift, wird das Gefeg 
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des Staats noch ausgeſchloſſen it, da ſcheint es mir nicht 
ratbfanı zu fein, gerade mir dem Richteramte, dem wich⸗ 
tiafien von allen, den Anfang zu maden, und während 
alle übrige Regierungsgefbäfte nod in den Händen geprüfs 
ter und bewäbrter Beamten find, den Ausiprud über Les 
ben, Kreibeit, Bermögen und Ehre des Unterthanen, über 
das Wobl des ganzen Gemeinweſens, dem Volke anzuvers 
trauen. Der Sinn für die Öffentlichen Angelegenheiten, 
der bierdurd befördert werden fell, würde gewiß ftörend 
in die übrigen Verhältniſſe eingreifen. 

In Bezug auf die ım dem vierten Abſchnitt des Gut⸗ 
achtens Seite 109—151 enthaltene Prüfung einiger gegen 
das Anftirut der Jury erhobenen Zweifel und Bedenken, 
werde ib, da vieles bier Gefagte von mir ſchon berübrt 
worden ift, nur wenig nod) zu bemerken Beranlaffung haben. 

Ich bin weit davon entfernt, alle gegen die Jury 
aufaetiellte Gründe für richtig oder erheblich zu halten. Die 
Miderlegung mander unter ihnen bat für die Kommiffion 
allerdings ein leichtes Gefchäft fein müffen. 

Daß die Einrichtung der Jury in den Rbeinprovinzen 
als eine Zaft angefeben werde, beftreitet die Kommiſſion. 
Wie im allgemeinen darüber gedacht wird, laſſe ih dabin 
geftellt fein. Kür den Cingelnen it es unftreitig in den mei« 
fien Fällen eine große Kaft, zu dem Amte eines Geſchwor⸗ 
nen berufen zu werden. Wenn ein Kaufmann, ein Lands 
wirtb, ein Beamter auf mehrere Tage, ja auf Woden 
feinen gewöhnliden Privat: oder Dienftgefhäften entzogen 
wird; fo muß diefe Störung auf ibm und feine Kamilie 
jedesmal mebr oder weniger nachtbeilig einwirken. Kömmt 
dazu die Notbmwendigfeit einer Reife, des Aufenthalts an 
einem fremden Orte; fo vermehren die damit verbundenen 
Koften das Uebel nod um vieles. Es gebört ein fidheres 
Einkommen, Mangel befiimmter Geſchäfte, ein unbedeuten: 
des Hausweſen, eine feſte Gefundbeit dazu, um die Be: 
ſchwerden des Amts eines Geſchwornen nicht zu füblen. 

Bei einer beiondern Klaffe von Männern, aus wel: 
ber die Kommilfion nad Seite 127 ebenfalls ibre Ges 
ſchworne bernebmen will, bei den Berwaltungsbeam 
ten, tritt nody ein anderes Bedenken ein. Der Staates 
dienfi, fo wie er bei uns organifirt ift, erfordert in der 
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Den Schutz gegen die Willführ der Beamten gewährt 
nicht blos der Richter, fondern er ift vornämlidh den vor— 
gelegten adminiftrativen Behörden anvertraut, die zu bes 
ftimmen befugt find, ob bei Dienfivergebungen die Sache 
zur Ginleitung einer gerichtlichen Unterſuchung ſich eigne. 
Wäre in dem loyalen Geift diefer Bebörden keine binlängs 
lie Bürgſchaft für den Schug gegen ercedirende Beamte 
enthalten ; fo würden weber die rechtsgelehrten Richter noch 
die Gefhwornen dem Hebel aud nur in dem Heinften 
Maaße abbelfen können. 

Die Kommilfion ſucht fehr umftändlich auszuführen, 
(Seite 119— 129), daß der von Feuerbach aus ber 
von ibm als nothwendig vorausgefegten Standesgle ich⸗ 
beit der Geſchwornen entnommme Cinwand ihre Vorfchläge 
nicht treffen könne, indem eine folde Standesgleichbeit 
theils unmöglich, tbeils zweckwidrig fein würde, und auch 
von ihr nicht in Antrag gebracht worden fei. 

An bie Stelle der Standesgleichheit fegt fie die Stanz: 
desähnlichkeit, melde tbeils in der Gleichheit der Pos 
litiſchen Verhältniſſe, und theils darin beiteben foll, daß 
die Gefhwornen als Mitbürger des Angeklagten, und 
nit als Mitglieder eines rechtsgelehrten Beamtenkollegü, 
zu feinen Richtern berufen werden. 

Durch dieſe Beſchränkung des der Jury doch immer 
mehr oder weniger zum Grunde liegenden Begriffs der 
Standesgleihbeit wird nun aber die Kraft der Gründe zum 
Tbeil wieder aufgeboben, welde die Kommilfion ſelbſt frü- 
berbin für die Zweckmäßigkeit des Geſchwornengerichts dar: 
aus bergeleiter hat, daß die Geſchwornen dem Angeflags 
ten näber, als die redhtegelchrten Richter fieben, daß fie mit 
allen feinen WBerbältniffen beffer bekannt find, und feine 
Handlungen daber auch richtiger zu beurtbeilen im Stande 
wären. Dazu gebört denn doch wohl mehr als eine bloße 
Gleichheit der politifchen Werbälmiffe und eine bloße durdy 
die Ausihliefung des Werbältniffes eines rechtsgelehrten 
Richters bedingte Mitbürgerſchaft. Ih glaube gezeigt zu 
haben, daf eine foldye genauere Kenntniß der Verhältniſſe 
des Angeklagten, fo meit fie zur Beantwortung der That 
frage erforderlich ift, bei den Geſchwornen weniger als bei 
den gewöhnlichen Richtern zu erwarten fei, und die eigene 



400 

wäre? wenn foldergeftalt die Untauglichſten das Richter⸗ 
amt wirflib ausüben? Wie foll dirfem Uebel, weldes 
bei gut bejeßten Richterkollegien niemals eintreten kann, 
vorgebeugt oder abgebolfen werden ? 

Alles zugegeben, was die Kommiffion zur Widerles 
gung eines fernern Einwandes, daß nämlich die förmliche 
Vertbeidigung und der Schlußvortrag des Präfidenten mit 
der Idee der Jury nicht vereinbarlich fei, von der Notbs 
wendigfeit der Vertheidigung und dem eigentlichen Zwecke 
des Vortrages des Prafidenten anfübrt; fo bleibt doch im: 
mer fo viel richtig, daß im febr vielen Källen durd die 
Art der Bertbeidigung und die Art des Schlufvortrages 
das Urtheil der Geſchwornen befiummt werden muß. on 
der Meinung des redisverfiändigen Mitgliedes der Jury, 
und der Art, wie diefe in dem Dienssshlone geäus 
ßert wird, iſt bier nicht einmal die Rede. Grwägt man 
die Verwickelung und Weitläuftigkeit mander jur Sprache 
fommenden Tbatfaden, den Mangel an allem Antercffe, 
weldyes der Fall gewähren könnte, die Individualität der 
Geſchwornen, des öffentlihen Anmwalds, des Präfidenten, 
das lebertriebene der Korderung, daß leßterer feine eigene 
Anſicht über die Wahrbeit des Kaktums nicht durdbliden 
laffen folle; fo kann man wohl nidt an dem Ginfinffe 
zweifeln, den eine ſolche Vorbereitung auf den Entſchluß 
der Geſchwornen und den Ausgang der Sade nothwendig 
baben muß. Es ift, meiner Ueberzeugung nad, in den 
meiſten richtig entichiedenen Källen dafür anzunehmen, daß 
das Urtheil der Geſchwornen durdy die Anficht rechtsgelehr⸗ 
ter Männer berbeigeführt worden ift. 

Bei dieſer Gelegenbeit kann id nicht umbin, auf den 
Widerſpruch aufmerkſam zu machen, daß man einen redte: 
gelebrten Richter — den Präfidenten des Gerichts — 
für tauglich bält, zwiſchen dem Ankläger und Angeklagten 
unpartheiiſch in die Mitte zu treten, und ein wahres 
treues Bild der Unterſuchung aufzuftellen, und ibn gleich 
wobl die Käbigfeit abſprechen will, über die Wahrbeit des 
Faktums ein Urtheil zu fällen. 

Ein ähnlicher Widerſpruch der Geſetzgebung zeigt ſich 
auch bei zweien andern Einrichtungen des framzöſiſchen Kris 
minalprojeffes. Wenn der Angeklagte von den Geſchwor⸗ 
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der Unterſuchungen hängt oft von ganz andern Ilmftänden, 
als von der Höhe der Strafe ab. Wenn ein font unbe: 
ſcholtener Mann, ein Kamilienvater, in den Verdacht eines 
Berruges gerätb, wenn ein Staatsdiener einer Pflichtwi: 
drigfeit wegen zur Unterfuchung gejogen worden; fo ift ein 
folder Kall, im welchem vielleicht nur eine unbedeutende 
Strafe ftatt findet, doch von weit größerer Erbeblichkeir, 
als wenn ein berüdtigter Dieb, der den größten Theil feis 
nes Lebens in Strafanftalten zugebradt bat, eines wie: 
derbolten Diebſtahls wegen angeflagt worden. Gleich: 
wohl tritt dort nur das forreftionelle Verfahren, bier, als 
in einem peinlihenm vermeintlich michtigern Kalle, die 
Entfbeidung durch Geſchworne ein. 

Die Anfonfequenz, die bierin liegt, ift unverkennbar, 
und wenn die franzöfiihe Gefeßgebung ſich ibrer ſchuldig 
gemacht bat, fo ift es unfireitig nur deshalb geſchehen, 
weil man mobl einfab, daß die Anwendung des Geſchwor— 
nengeridts auf alle Arten von Unterſuchungen ſchlechter⸗ 
dings unausführbar war. 

Nah allem diefem muß id die Jury für eine dem 
wahren Zwede der Kriminalrechtspflege zuwiderlaufende 
Ginrihtung balten, die weder in den älteren preußiſchen 
Provinzen nachgeahmt, nod in den neuern, wobin die 
franzöſiſche Geſetzgebung fie verpflanzt bat, als eine foges 
nannte Eigenthümlichkeit beibebalten zu werden verdient. 
Vielmehr wird, wenn Einheit der Rechtepflege als ein vor: 
zügliches Bindungsmittel zwiſchen verfhiedenen Provinzen 
eines und deffelben Staats mit Recht anzufeben ift, auch 
in den neuen Provinzen die preußifhe Kriminalordnung 
als Gefeg einzuführen, und die Reinigung derfelben von 
den ihr etwa anflebenden Mängeln der im Werke begriffe: 
nen Revifion vorjubehalten fein. 

Hat das AInftitut des Geſchwornengerichts das Glück 
gebabt, aud unter ung Deutſchen, und unter den Gebil: 
deten umfers Baterlandes, Freunde, Anbänger und Ver: 
tbeidiger zu finden; fo fann id, von allen verwerfliden 
Motiven abgefeben, den Grund davon nur entiweber in der 
irrigen Borftellung ſuchen, daß darnach und nad feiner 
andern Ginridytung die Güter des Kebens und die Wobl: 
fahrt des Gemeinwefens vollfommen gefhügt werden, oder 

in 
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dem preußiſchen Verfahren das fahtifhe Fundament der 
Entfheidung von dem erfennenden Richter aus den von 
dem Inftruenten niedergef&riebenen Protofollen entnommen 
werden muß. ; 

Auch die Deffentlikeit des Verfahrens ift bei dem 
preußiſchen Civilprozeſſe nicht ausgefhloffen; fie findet bier 
nur in einer andern Art ſtatt. Wenn der franzöfifche 
Richter Jedermann den Zutritt zu feinen Verbandlungen 
verfiattet; fo giebt der preußiſche von diefen Verhandlungen 
Kunde und Rechenſchaft Jedem, der dabei ein Intereffe 
bat, und außerdem feinen WBorgefegten und dem höhern 
Richter. Darf dies eine gebeime Juſtiz genannt werden ? 

Die Gründe, aus welchen id beim Unterſuchungsver—⸗ 
fahren die VBerbandlung der Sadıe vor fämmeliden er 
fennden Richtern weder für nothwendig noch zweckmäßig 
gehalten habe, finden aud zum Theil auf den Civilprozeß 
Anwendung; ich nehme daher auf dieſe meine früberen 
Bemerkungen und auf die Ausführung des Herrn Ober— 
landesgerichtsraths Simon Bezug, welder bierin die 
preußiſche Gerichtsordnung beibehalten will. 

Was die Deffentlichkeit des franzöfiihen Civilverfab: 
rens betrifft; fo kann ih aud darin keinen Vortbeil für 
die wahre Rechtspflege finden. Die ganze Einrichtung bier, 
wie im Kriminalprozeh, bat ibren Urfprung dem Mangel 
an Vertrauen in die Rechtlichkeit des Richters ju danken. 
An Franfreid, wo die Richterſtellen mit der größten Leich⸗ 
tigkeit befegt und mit Kargheit dotirt wurden, hatte dies 
fes Miftrauen feinen guten Grund, und die gegen die 
Fehlgriffe und Erjeffe der Richter ergriffene Maaßregel er: 
ſchien nothwendig und zwedinäßig. Bei uns fällt mit der 
Krankheit auch die Nothwendigkeit des Heilmittels weg. 
Unſere Richter find keine frangöfiihen, die nur durd die 
Scheu der Publizität in Drdnung gehalten werden können. 

An Eivilfahen ift num diefe Publizirtät, oder die Ans 
weſenheit eines Publifums bei der Verhandlung nody weit 
weniger an ihrem Drt, als in Kriminalfahen. Privat: 
ftreitigkeiten eingelner Perfonen gewähren felten ein allge: 
meines Sntereffe; es wird fi) daber in der Regel entwer 
ber gar-fein Publifum, oder nur ein foldyes einfinden, wel⸗ 
des aus den nähern Bekannten beider Theile beſtehet. Die 
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wieder fein Urtheil über die Entſcheidung nicht auf die im 
feiner Gegenwart vorgenommene mündliche Verhandlung, 
fondern nur auf den gehaltenen ſchriftlichen Bortrag 
gründen. 

Daß der Unterthan durch die eigene Anihauung der 
Ausübung der Juſtij ein größerer Freund der Gefege 
werde, möchte fi wohl nicht durdy die Erfahrung beftätis 
gen. Ja, wenn das Gefeg und der Richter es Jedem 
rcht maden könnte! — 3. B. die Gültigkeit legtwilliger 
Verordnungen bängt aus ſehr widtigen Gründen der Ge: 
feggebung (bie dem anmwefenden Publikum nidt aus einan⸗ 
der gefegt werden fönnen, weil es bier nicht der Ort if, 
ihm ſolche Kollegien zu lefen) von der firengfien Beobach⸗ 
tung folder Kormen ab, die ein Laie gewiß für —— 
fentlihe Kleinigkeiten halten dürfte. Nun wird öffentlich 
vollftändig aufgemittelt, der Erblaffer babe die Abſicht ger 
babt, den Kläger dur das Teftament zu feinem Erben 
einzufegen, und feinen liederlihen Inteftaterben auszufchlies 

en. Dem leßtern wird aber dennoch die Erbſchaſt zuge 

prochen, weil das Teftament der Form nad null if. Wird 
das ammefende Publitum dadurd die Juftiz lieb gewinnen ? 

Der gegen das öffentliche Berfabren in Cwilſachen 
emachte Einwand, daß dadurd Privatzjwiltigkeiten oder 

Famitienverhältmife auf eine den Partbheien felbfi oder An: 

dern nachtheilige Weile ins Publikum gebracht werden, ift 
allerdings ſehr gegründet. Die Kommiſſion bemerkt zwar 
dagegen: der rechtlichen Parthei werde die Deffentlichkeie 
erwünfcht fein, weil fie ihre Haudlungsweiſe rechtfertige, 
und die Belanntwerdung unredhtmäßiger Handlungen möge 
eber heilſame, als nadıtbeilige Wirkungen bervorbringen. 
Dabei ift jedod nicht bedacht, daß die Verfolgung eines 
von dem Richter nachher für ungegründet erflärten Anz 
fpruche, oder die Beſtreitung eines gegründeten, nidt immer 
eine unrechtmäßige Handlung if, und daß aud der redt: 
lihfte Mann, bei dem vollgültigiten Rechte auf feiner Seite, 
in gewiffen Fällen die Vermeidung der mit dem Prozeffe 
darüber verbundenen Publizität wünſchen kam. Wird fich 
der Kaufmann zur Auseinanderfegung eines gewagten Ges 
ſchäfts, der Vater zur Erflärung über die von — Sohne 
gemachten Schulden, der Staatsbeamte zum Anerkennt⸗ 
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bringen, durch welche die Gründlichkeit ihres Urtheils über 
die Vorzüge beider Verfaffungen nothwendig leiden muß. 

Der Vorſchlag des Herren Oberlandesgerichtsraths S i- 
mon im $. 6 feines Voti, wegen Zulaflung eines vor: 
läufigen Schriftwechſels in allen Yällen, in welden beide 
Theile mit Mandatarien verfeben find, bat meinen völli: 
gen Beifall. Es ift dies die vorırefflihe Prozedur des 
Prozeffes inter absentes, die leider aus der erften Pro: 
jefordnung vom Jahre 1781 (corpus juris Frieder. P, 1 
T. 4—8.) nidt in die Gerichtsordnung übertragen wor: 
den. Ich bin in ſolchen Saden Deputirter gewefen, und 
fie wurden gewöhnlid in einem Termine beendigt, weil al 
les vorbereitet war. 

Weniger fann id mit dem zweiten Vorſchlage einver: 

flanden fein, wonad der ernannte Referent feinen Vor—⸗ 
trag in einer Öffentlihen Sigung des verfammelten Kolle: 
giums, in Gegenwart beider Theile, halten, und dabei über 
die etwanigen Erinnerungen gegen die species fucti ver: 
fahren werden fol. Eine folde Vorſchrift würde ein Miß— 
trauen gegen die Tüchtigkeit und Rechtlichkeit eines Mit: 
gliedes des Gerichte, des Meferenten, vorausfegen, wozu 
mir feine binreihende Veranlaſſung zu fein ſcheint. Die 
Kontrollirung des Referenten in Abſicht des faktiſchen Bor: 
trages von Seiten des Dirigenten, und die Nothwendig— 

feit der Beifügung der Entfheidungsgründe, tragen außer: 
dem zur Sicherung der Partheien gegen Unrichtigkeiten und 
Unvollftändigkeiten bei. In den meiften Fällen würde die 
nanze Öffentlihe Verhandlung auf eine Diskuffton über die 
Erheblichkeit dieſes oder jenes facti, oder über die Art, 
wie ein von dem Referenten wirklid aufgenommenes Kal 
tum vorgetragen worden, binauslaufen, wobei nad aller 
Erfahrung die Partbeien jede ungereimte Behauptung für 
—— halten würden. Die Sache gewinnt dadurch 
nichts. 

Beide Vorſchläge, fo wie der Antrag im $. 9 des 
Voti, wegen des Verfahrens in einfahen Sadıen, können 
jedoch jedenfalls, nur in Verbindung mit den übrigen Vor: 
fhhriften der allgemeinen Geridtsordnung, bei deren bevor: 
ftehenden Revifion vollftändig geprüft werden. 
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biernad blos in der Verſchiedenheit der Perfonen der Rich⸗ 
ter und der Benennung des Gerichts; fonft findet bei 
Dbergeridhten und großen Untergerichten überall ein gleidyes 
Berfabren fatt. 

Die Klagen über das Drüdende diefes Verhältniſſes 
finden bei uns feinen Gegenjtand ; man bört aud von ib: 
nen nichts. Der vernünftige Mann befigt nicht die Eitels 
keit, daß er wünfden follte, an dem fogenannten Privile- 
gio fori der Egimirten Theil zu nehmen; ihm ift es völli 
gleihgültig, ob das Gericht, bei weldem er in Anfpru 
genommen wird, Obergericht, oder ob es Untergericht heißt, 
wenn er nur bei demſelben gute Juſtiz zu erwarten bat. 

Es würde hiernach nicht zu rechtfertigen fein, wenn 
in den ältern Provinzen, wo das forum exemtum bejies 
bet, und fi demgemäß die Gerichte gebildet haben, einer 
angeblihen Theorie von der Gleichheit vor dem Gefeg zu 
—— der Unterſchied zwiſchen Ober⸗ und Untergerichten 
ploͤtzlich aufgehoben, alle Bewohner eines gewiſſen Diſtrikts 
einem Gericht unterworfen, und mit großem Koftenaufs 
wande und großer Beihwerde neue Gerichte an die Stelle 
der alten sit werden follten. Daß auch bei dem erimir: 
ten Gerichtsitande die Rechtspflege gut fein könne, beweifet 
die Erfahrung in unferm Staate. 

Allein eben deshalb, weil das forum exemtum nur 
gefhichtlid begründet ift, weil daffelbe in den Rheinprovin⸗ 
zen ſchon Längft zu eriftiren aufgehört hat, und feine Eigen; 
ihumlichkeit des Landes deffen Wiederberftellung fordert, 
bin id damit einverftianden, daß dieſe Einrichtung nicht 
wieder einzuführen fei. Auch fann es wohl nidyt bedenkt 
lich fein, fie in dem ehemals Naffaufhen Gebiete, woſelbſt 
fie noch beftehet, aufjzubeben, da ohnehin die dortige Ge— 
rihtsverfaffung eine weſentliche Veränderung erleiden muß. 

IV. 

Patrimonialgerichtöbarfeit. 

Auch bier trete ih der Kommiſſion lediglich bei. Die 
Gründe, aus welden die Wiederberftellung der Patrimos 
nialgerihte in den mit der Monardie wieder vereinigten 
Provinzen beſchloſſen wurde, treten in Bezug auf die Rheins 
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VI. 

Berggerichte. 

Wenn irgend ein technifher Gegenftand ein forum 

speciale causae rechtfertigen kann, \ ift es das Berg 

weſen. Hier befindet fi der gewöhnliche Richter in einer 

ihm ganz fremden Welt, in der er faft bei jedem Schritte 
die Hülfe des Sachverſtändigen in Aniprud zu nehmen 

enöthigt iſt. Cine Drganifation, die ihm diefe Hülfe in 

—— Augenblide gewährt, die den Richter gewiſſermaaßen 

felbft zum Sadverfiändigen bildet, und nach welder die 

auf den widtigen Bergbau ſich beziehenden Streitigkeiten 

nad) gleihen Grundfägen erörtert und entidieden werden, 

ſcheint mir daber der Sache ſehr angemeffen zu fein. Das 

Edikt vom 21. Kebruar 1816 bat die Bergjuftiz unter zweck⸗ 

mäßigen Mopifikationen in den übrigen Theilen der Wo: 
nardyie wieder bergefiellt: warum foll in den Rheinpro: 

pinzen ein anderes gelten? 

VII. 

Oeffentliches Miniſterium. 

Die Kommiſſion iſt in ihrem Gutachten der Meinung, 
daß das in den Rheinprovinzen jetzt übliche Verfahren in 

Kriminal- und korrektionellen Sachen ohne das öffentliche 

Miniſterium, welches den Ankläger mache, nicht beſtehen 
könne. 

Diefe Meinung, welder auch der Herr Oberlandesger 
richts Rath Simon in dem abgegebenen Separatvoto 

beigetreten it, babe ich zu beftreiten feine Veranlaſſung, 

da nad meiner Heberzeugung das in den Rheinprovinzen 

jest geltende Unterfudungsverfabren überbaupt nicht beibe: 

balten werden kann, und bieraus das Wegfallen des dar 
mit angeblid) in notbwendiger Verbindung ftebenden Inſii⸗ 

tuts des öffentlihen Minifteriums, in Bezug auf das lin: 

terfuchungsverfabren, in jedem Kalle von felbit folgen 

würde. Hiernach kömmt es auf eine nähere Prüfung der 

Behauptung der Kommilfion nicht weiter an. Sonſt bat 

es mir geſchienen, als fpiele das öffentlihe Miniſterium in 

Unterfuhungsfaden eine fehr überflüffige Rolle. Cs ift in 
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ein, und id finde dagegen meinerfeits ebenfalls nichts zu 
erinnern. 

Wird alfo der jest in den Rheinprovinzen übliche Ci— 
pilprozeß in feinen wefentlihen Formen beibehalten, wie 
denn darauf die Kommillion anträgt; fo folgt daraus, 
meiner Anſicht nah, daß auch das damit eng vers 
— öffentliche Miniſterium nicht aufgehoben werden 

nne, 

Eine andere Frage ift es, ob dieſe Einrichtung in das 
von der preußifhen Gerichtsordnung vorgefhriebene Ver: 
fahren pafle, oder auch bei diefem nothwendig fei, und diefe 
Frage, welche die Kommiflion in ihrem Gutachten gar 
nicht berührt, verneint Herr x. Simon in feinem Voto 
mit fo einleudgtenden Gründen, daß darüber wohl fein wei⸗ 
terer Zweifel ftatt finden fann. Ich nehme daber auf die 
Simonfde Ausführung lediglih Bezug, und glaube, daß 
auch die übrigen Mitglieder der Kommiſſion fein Beben: 
fen tragen werden, berfelben ihre Beiftinmmung zu geben. 
An dem Auffage, welder die Refultate der Deliberationen 
der Kommiſſion enthält, wird zwar des (vermeintlich) abe 
weidenden Boti des Herrn x. Simon gedadt: die dem= 
felben entgegengefegten Gründe find aber fämmtlid nur 
aus der — des franzöſiſchen Civilverfah— 
rens entnommen, und treffen alſo die eigentliche Behaup⸗ 
tung des Diſſentienten, daß nad dem preußiſchen Vers 
fahren das öffentlihe Minifterium entbehrlich fei, nicht. 
Wird der hohe Werth dieſes Inftituts darin gefunden, 
daf es unfern jegigen Gerihrsböfen nah Aufhebung der 
fistalifhen Einrichtung oft an einer Behörde feble, die un- 
ter gewiffen gegebenen Borausfegungen von dem Gerichts: 
bofe aufgefordert werden fann, die Mechte des Staats 
wahrzunehmen; fo fann dies wohl viel leichter, als 
durch Beibehaltung des öffentlichen Minifteriums bewirkt 
werden. 

Was Herr ꝛc. Simon bierbei gelegentlih über die 
nad den geleglihen Vorſchriften einzureichenden Konduiten: 
liften, fo wie über die Einwirkung des Juſtizminiſteriums 
auf die Rechtspflege anführt, gebört zur Berathung über 
die Revifion der allgemeinen Gerichtsordnung. 
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der Bereinigung der ftreitigen und der freiwilligen Gerichts 
barkeit in denfelben richterlichen Perſonen in dem ganzen 
geſetzlichen Umfange zur Ausübung kommen und fo lange 
gültig bleiben, bis etwas Anderes und Meues für alle 
Provinzen des Staats beidloffen wird. Dieje Korderung , 
folgt meines Erachtens aus dem von der preußiſchen Res 
gierung ſtets angenommenen Grundfage der möglichſten 
Gleichſtellung aller einzelnen Theile der Monardie, umd 
ihrer Verbindung zu einem Ganzen. Daß die Rhbeinlän: 
der deshalb, weil die Quftisbehörden aud die freiwillige 
Gerichtsbarkeit ausüben, in ihrem hbürgerliden Werfehr 
feinen erheblichen Schaden erleiden werden, kann man, 
troß aller dagegen etwa erregten theoretiihen Zweifel, nad 
der in den ältern Provinzen über diefe Verfaſſung gemach— 
ten langen Erfahrung mit Sicherheit vorausfegen. 

Unter diefen Umftänden ift eine genaue Prüfung der 
Meinungen der Kommiffion und ibrer einzelnen Mitglieder 
über den Gegenftand, welde obnebin in dem mir vorlie: 
genden Auflage unter der Ueberſchrift: 

Nefultate der Deliberationen x. 
zum Theil mehr angedeutet, als ausgeführt find, im der 
That überflüffig. Ih befhränfe mid daher nur auf fob 
gende wenige Bemerkungen: 
1) Die Käbigkeit, Handlungen der freiwilligen Gerichte 

barkeit vorzunehmen, wird den gewöhnliden Gerichten 
nit abgeiprodyen werden können. Herr Präfident 
Sethe verlangt felbft für das Amt der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit diefelbe Dualififation, welde für das 
Richteramt erforderlich it. Es kömmt aljo nur da: 
rauf an; 

a. ob aus den von den Gerichten vorzunehmenden 
Geſchäſten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für die 
ihnen ebenfalls obliegende Ausübung der ftreiti: 
gen, irgend ein Nachtheil zu beforgen it; 

b. ob die für das Verkehr wünſchenswerthe Leichtig: 
feit, dergleichen Geſchäfte der freiwilligen Gerichte: 
barfeit vorzunehmen, eben fo gut durch die ordent: 
lien Gerichte, als durch befondere Beamte erreidt 
werden kann. | 

ad a. wird gewöhnlid entgegengelegt, daß der Richter, 
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3) Iſt es nicht zu verfennen, daß bdurd die Trennung 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit von der fireitigen dem 
Gerichten eine bedeutende Duelle der Einnahme ent: 
zogen, und dadurd ein größerer Zufhuß aus Staats 
kaffen notbwendig gemacht werden würde. 

4) Der den ae. zugeftandene Selbftgenuß ber 

Sporteln für irgend ein gerichtlihes Geſchäft iſt eine 
mit dem Unfeben des Richteramtes fo umvereinbars 
liche, und dem eigenen Gefühl redliher und gewiſſen⸗ 
bafter Aufiizbedienten fo wenig entſprechende Einrich⸗ 
tung, daf da, wo fie noch beftebet, überall auf deren 
Abſchaffung bingearbeitet wird. Es würde fich alſo 
nicht rechtfertigen laffen, dieſe für feblerbaft erkannte 
Verfaffung in den Rheinprovinzen zum Theil wieder 
einzuführen. 

IX. 

Advokatur und Profurafur, deren Trennung 
oder Bereinigung: 

Die Kommiffion verwirft die Trennung und erklärt 

ſich für die Vereinigung beider Funktionen, wie fie in dem 

preußifchen Auftigtommiffariate beſtehet. 

Hiermit bin id) einverftanden. 

X. 

Grenze zwifchen der Verwaltung und 
der Juſtiz. 

Auch im Abſicht diefes Punkts werden die Grundfäge, 
welche deshalb in den fibrigen preußifhen Provinzen beite: 

ben, im den Rheinlanden ebenfalls zur Anwendung kom⸗ 

men müſſen. 
Uebrigens balte ich die Einrichtung, vermöge welcher 

die Polizei der Juſtij allen erforderlichen, oder von legte: 

rer verlangten Dienft leiten muß, ohne ihr untergeordnet 

zu fein, für vorzüglider, als die franzöfiihe., Nach diefer 

gebört zur Hierardie der Quftiz eine gerihtlice Polizei, 

ju der auch diejenigen Gefchäfte gerechnet werden, dis nad 

unferer Berfaffung von der adminifirativen Polizei beforgt 
werben 
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bindung fteben, daß fie nicht füglid davon getrennt wer: 
den können, ‘ 

Ich rechne dahin das Depofitalwefen, weldes 
die Kommiffion mit der Kommunal: Kaffenvermaltung ver: 

binden will. Die fidere Aufbewahrung folder Gelder 

oder Vermögeneftüde, melde nad den gefeßliden Bor: 
fehriften eingezogen werden müffen, ift gewiß eine Haupt: 
pflicht des Richters, die auf eine andere Behörde nicht 

übertragen werden fann. Unſere Depofitalordnung enthält 
darüber die trefflichfien Vorſchriften. 

Das Erbſchafts-Stempelweſen iſt freilidy eine 
reine Kinanzangelegenbeit; da indeffen die Regulirung der 
Erbfdyaften obnebin vor die Gerichte gebört, jo ſcheint es 

nit ungwednäßig, ibnen die Wahrnehmung des dabei 
vorfommenden ntereffe des Staats aufjutragen. Die 
Heinlihe Arbeit, melde das — — * herbei⸗ 
führt, wird größtentheils won den Subalternen der July 
bebörden verrichtet. 

Wie die Sportul:Kaffenverwaltung den Ge 
richten abgenommen werden fönne, vermag idy nicht ein: 
zufeben. 

Sporteln find allerdings eine Abgabe, allein eine fol: 
he, worauf die Juſtiz zum Theil fundirt ift, die für eine 
befiimmte Arbeit gejablt wird. Mögen die Gebübrentaren 
ein noch fo freies Arbitrium bei Liquidirung und Kelle 
gung der Sporteln geftatten, immer wird die Beurtbeilung 
des Werths der gelieferten geridtliden Arbeiten nur eine 
Sache der Gerichte, mit der Kinanzbebörden fein können. 
Die Prüfung der bei der Einziehung geführten Beſchwer— 
den fann wieder nur von den Juſtizbehörden erfolgen. 
So ſcheint ſich das eigene Intereffe der Juſtiz, alfo auch 
des Staats mit dem Intereſſe der rechinehmenden Par: 
theien zu vereinigen, um den gerichtliden Behörden bie 
Feftfegung und Einziehung der Eporteln za überlaffen. 

Die Aufgabe jeder guten Sporteltare ift die, ohne 
ängſtliche Mikrologie das zu zahlende Duantum nicht fo: 
mwobl mit dem Werthe des Gegenftandes, als auch mit der 
Größe der geleifteten Arbeit, in ein möglichſt richtiges Ber: 
hältniß zu bringen. Ob diefes durch die von der Kommil- 
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Xu. 

Bormundfchaftöwefen. 

Wenn die Majorität der Kommiffion auf die Beibe— 
haltung des Inſtituts des Familienraths anträgt; fo 
fegt fie dabei ohne Zweifel die Genehmigung ihrer übrigen 
Vorſchläge, befonders die Exiſten; des öffentlihen Minister 
riums voraus. Sonſt fehe ich im der That nicht ein, wie 
biefe fo höchſt mangelhafte, unbequeme und dem Intereffe 
der Pflegebefohlenen gefährliche Cinridtung unferm fo 
vorzüglih ausgebildeten und keinen der Vortheile des Fa— 
milienraths ausſchließenden Bormundfhaftswefen hat vor: 
gezogen werden können. 

Der Herr Dberlandesgerihterab Simon will das 
letztere einführen; er ift aber der Meinung: 
1) daß nur der eingelm fiehende Richter mit der Hand: 

babung bes Vormundſchaftsweſens zu beauftragen 
ei, und 

2) daß die Befugniffe der teftamentarifhen Vormünder 
zu erweitern feien. 
Beide Vorſchläge würden zur Revifion des Allge: 

In Landrechts und der Geridtsordnung zu verwei⸗ 
en fein. 

XI, 

Sppotbefenwefen. 

Da die Kommiffion im Allgemeinen für die Einfüh— 
rung unferer Hypothekenverfaſſung ftimmt, die von ihr ge: 
machten Bemerkungen und Vorſchläge aber bei Entwerfung 
des künftigen Hypothekenpatents in Erwägung gejogen 
werden müflen; fo bedarf es wegen biefes Gegenftandes 
bier feiner weitern Erörterung. 

XIV. 

Konknrsprozeß. 

XV. 

Subhaſtationsprozeßß. 
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fien Kreisgeridten verbunden werden könnten. Alle Er: 
fenntniffe in eigentlihen Kriminalſachen müffen aber von 
denn Dberlandesgericht oder deffen Kriminaljenat abgefaft 
werden. 

Nach diefen Grundzügen würde der Plan zu entwer: 
fen fein. 

XVIII. 

Inſtanzenzug und Neviſionshof. 

Den Vorſchlägen der Kommiſſion trete ih im Allge: 
meinen bei. Die näbern Bellimmungen müflen der Be: 
rathung über den Entwurf des Patents vorbehalten bleiben. 

ve die Aufhebung oder Beſchränkung der dritten Ins 
ftanz kann ich indeffen nicht ftimmen, fo lange deshalb nod 
in den übrigen Provinzen die Allg. Geribtsordnung gilt. 

Auch ſcheinen mir die Funktionen, welde die Kom: 
miffion dem in den Rheinprovinzen niederzufegenden Re— 
pifionsbofe übertragen will, nicht zu den Gefhäften eines 
Spruchkollegiums zu gehören. 

B. 

Materielles Red. 

Hier weiche ih von den Anſichten der Kommiſſion ab. 
Ich halte nämlich dafür, daß das Allgemeine Landrecht, 
fo wie es jet beſchaffen ift, der erfte wie der zweite Theil, 
nebft den nachber erfolgten, befonders zu publisirenden Er: 
läuterungen, Abänderungen und Ergänzungen in den Rheins 
propinzen, mit den durch die Veränderung des gemeinen 
Rechts nothwendig werdenden tranfitorifhen Beſtimmun— 
gen, eingeführt werden könne. Es iſt eine ganz unrichtige, 
ziemlich verbreitete Vorſtellung, als werde durch eine ſolche 
Ginfübrung nun aud alles dasjenige im Landrecht für ans 
wendbar erklärt, was befiehenden Einrichtungen und Ver: 
faffungen widerſpricht. Das Landrecht wollte bei feiner 
erfien Erſcheinung dergleihen Einridtungen und Verfaſſun— 
gen nicht aufheben und neue einführen, es fegte fie als 
eriftirend voraus, und unter diefer VBorausfegung Wieder: 
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wendig anerkannt werden. Auch in ihrer jeßigen Geftalt 
werben die preußiidhen Geſetze durd ihre Einführung in 
die Rheinprovinzgen immer noch fowohl in der Rechtspflege, 
als in höhern politiſchen Rüdfihten ſolche Bortbeile ge: 
währen, daß dagegen die etwanigen Nachtheile diefer Ein: 
führung nicht in Betracht kommen können. 

Ein gemeines Redt und ein gerichtlihes Verfahren 
vereinige alle Provinzen des Staats; mur die Verfhieden: 
beiten, melde Berfaffung und Sitte nothwendig machen, 
mögen fortdauern. 

Berlin, im Juli 1818. 

von Kirdeifen. 
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theil abwarten wollen, um mit der Berufung gegen let: 
teres zugleich jene gegen erfteres zu verbinden. Anders 
verbielt fi die Sade unter dem Gefege vom 3. Brumaire 
Jahres II., indem hiernach das Definitiv:Erfenntniß ab: 
gewartet werden mußte, bevor gegen das Interlokut gras 
zn werden konnte, und heit es in diefer Beziehung 

rt. ° 

„On ne pourra appeler d’aucun Jugement pre- 
„paratoire (wozu damals aud die interlokutoriſchen 
„Erkenntniſſe gezählt wurden) pendant le cours 
„d'instruction, et les Parties seront obligees 
„Wattendre le Jugement definitif.” 

Man hatte fi bierdurd den Grundfügen des römie 
fhen Rechts“) wieder angeſchloſſen, worin mit wenigen 
fpegiellen Ausnahmen die Regel aufgeftellt if, daß nur ge: 
gen Definitivslirtbeile das Rechtsmittel der Wppellation 
zuläſſig ſei. Sowie aber in Deurfhland diefer Grundfag 
dur das kanoniſche Recht verdrängt worden it, welches 
das Gebiet der Appellationen zur Ungebühr erweiterte, und 
die Berufung faft gegen jede Verfügung des Richteramtes 
geftattete, fo bat aud in Fraukreich jene Beftimmung des 
Gefeges vom 3. Brumaire Sabres Il. der entyegengefeg: 
ten Verfügung der jeßigen Civil:Prozefordnung weichen 
müffen, und nur rückſichtlich des Kaſſations-Rekurſes ift 
durch das Gefen vom 2. Brumaire Jahres IV. der Grunds 
fat aufredt erbalten worden, daß mur mit dem Definitiv: 
Erkenntniſſe diefes Rechtsmittel auch gegen vorbergebende 
Anterlofute geltend gemacht werden könne. 

Soviel den Zwed der vorerwähnten Beflimmung der 
Givil:Prozefordnung betrifft, fo kamn es nicht zweifelhaft 
fein, daß ſolche einzig und allein beabſichtigt, durd die 
Bewilligung der Appellation den Partbeien cin Mittel zu 
geben, vergeblihen Zeit und Kofienaufwand zu erfparen, 
welcher mit einem Beweisverfabren verbunden ift, wovon 
es Sich fpäterbin ergeben könnte, daß «8 auf die Definitiv: 
Entfheidung feinen Einfluß baben kaun, der auferlegte 
Beweis mag geliefert worden fein oder nit. Ein ande: 

*) ef. 1. 16. C. de judieiis IT 1. — 1. 36. C, de appella- 
tionibus VII, 62, 



430 

fegt, und wenn es für den Richter allerdings bequemer, 
und für die Anwälte und Gerichtsvolljieher vortheilhafter 
ift, wenn die einzelnen Prozeffe nad jedem Interlokut zur 
Eniſcheidung des höhern Richters gebracht werden, fo kann 
diefes dod bei der Beurtbeilung dieſes legislativen Vor⸗ 
ſchlages, wobei nur das Intereſſe der Partbeien zu berüd:» 
ſichtigen ift, nicht im entfernteften in Anſchlag kommen. 
Unberührt darf ich es indeffen nicht übergehen, daß nad 
der Doktrin und der Praris bei Interfoluten ein wefentlis 
cher Unterſchied gemacht zu werden pflegt zwiſchen demjenis 
gen Theile des Erkenntniffes, wodurd das eigentlihe 8 e: 
weisthema fefigefegt wird, und jenem, weicher über die 
Laft des Beweifes, fowie über die Zuläffigkfeit 
der Beweismittel, und insbefondere des Zeugenbes 
weifes das Erforderliche entſcheidet. Diefen leßtern” Theil 
des Erkenntniſſes betrachtet man als ein wirkliches Endur—⸗ 
theil über einen Anzidentpunft, wogegen nothwendig appel 
lirt werden muß, wenn daffelbe nit in Rechtskraft über« 
geben foll, und befonders alsdann, wenn über die Kaft des 
Beweiſes, oder Über die Zuläffigkeit der Beweismittel Kon: 
teftationen ftatt — haben. Sehr häufig pflegt das 
ber auch der Fall vorzulommen, daß, wenn mit dem Des 
finitiv⸗Erkenntniſſe gegen die vorhergehenden Interlofute die 
Berufung eingelegt ift, diefem Rechtsmittel die Einrede der 
Unannebmbarkeit mit Erfolg entgegengefegt wird, infofern 
man über die dem Appellanten aufgebürdete Laſt des Be: 
weifes, oder über die Zuläffigkeit der geftatteten Beweis— 
mittel zu gravaminiren fucht, indem man aledann auf den 
Grund der ftattgehabten Vollziehung des Interlofuts und 
des hierdurch eingetretenen Alquiescements die exceptio 
rei judicatae entgegen zu fegen pflegt. Das das mate— 
rielle Recht hierdurch leicht gefährdet wird, fann keinem 
Zweifel unterworfen fein, und wenn der höchſte Zweck der 
Rechtspflege darin beſteht, das materielle Recht möglichft 
zu ſchützen und zu befördern, fo liegt es Kar am Eage, 
daß der mwohltbätige Erfolg der in Vorſchlag gebraten 
legislativen Beflimmung nur dann vollftäindig erreicht were 
den kann, wenn biefelbe zugleidd auf denjenigen Theil des 
Vorerkenntniffes ausgedehnt wird, wodurd zugleih über 
die Laſt des Beweiſes und über die Zuläffigkeit der Bes 
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IM. 

Dlenar-Befchlüffe 
des 

Königl. Geheimen Dber-Tribunals. 

1 

Ueber den Zeitpunft der Verpflichtung zur Ent 
richtung der Lehnwaare. — 

(ef. ULM. J. 11. 8.125. 118. $. 731. — Jabrb. ®bd. 2. 
S. 203. — Koch Schleſiſches Archiv Bd. 4. S. 34. — Juriſtiſche 

Wochenſchrift 1842. S. 645,) 

a. Bericht des Geb. Ober⸗Tribunals. 

Ueber die Auslegung und fortbeftebende Anwendbarkeit 
des $. 7351. Tit 18. Thl. I. Allgemeinen Landrechts: 

„Die Zehmmwaare ift der neue Befiger erft nad erfol« 
ter gerichtlicher Zuſchreibung des Gutes zu entrichten 
ſchuldigꝰ 

hatten ſich bei dem zweiten Senate unſers Kollegiums 
verſchiedene Anſichten hervorgethan. Es iſt deshalb erfor— 
derlich geworden, die Frage: 

Was unter der im allegirten $. gedachten „gericht: 
lihen Zufhreibung” zu verftehen, und ob dieſe 
Vorſchrift jegt Überhaupt no ihre Anwendung fin: 
den könne? 
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2. 

Ueber das Theilnahmerecht der unangefeffenen Bürs 
ger an der Gemeinweide. 

(Gemeinbeitetbeilungsordnung vom 7. Xımi 1821. $. 41. litt. e. Gef. 
Samml. ©. 59, — Juriſtiſche Wochenfchrift 1842. Eeite 785, 

801 und 821.) 

a. Beriht des Geh. Ober-Tribunals. 

Die Frage: 
ob die unangefeffenen Bürger, denen nah $. Alec. 
der Gemeinbeitstbeilungsordnung vom 7. Juni 1821 
ein Theilnabmereht an der Gemeinweide jugeftanden 
werden muß, die dafür zu gewährende Abfindung ei: 
genthümlich erwerben? 

ift in einem im Jahr 1832 bei dem Geh. DOber-Tribunal 
ergangenen Grfenntniffe bejabend und in einem im Sabre 
1854 von demfelben geiprodenen Urtel verneinend beant: 
wortet worden. Auch bat fidy der zweite Senat in einem 
fürzlid vorgefommenen Kalle ebenfalls für diefe neuere An—⸗ 
ſicht entfchieden, und der wegen diefes Konfliltes eingebolte 
Plenar:Beihluß ift, wie die beigefügten Auszüge aus dem 
Protofollbude und dent Repertorium ergeben, wiederum 
zu Gunften der neuern Meinung ausgefallen. 

Berlin, den 6, November 1843. 

Das Geheime Ober-Tribunal. 

b. Plenar:Befdhluf. 
Zum 5. 41. litt. e, der Gemeinbeitstbeilungsorbnung vom 7. Juni 1821. 

Unangefeffene Bürger, welde nah $. 410. der Ge 
meinbeitstheilungsordnung vom 7. Juni 1821 ein Theil: 
nabmereht an der Gemeinweide jugeltanden werden muß, 
erwerben die dafür zu gewährende Abfindung nicht eigen: 
thümlich. 

Angenommen in Pleno den 4. Septbr. 1843. Num. 9. 
G. R. 1260, 



Digitized by Google 

— — 



440 

b. 
Unter den in dem Berichte des Staatsminifteriums 

vom 22. 9. M. angezeigten Verhältniſſen will Ich es da 
bei belaffen, daß die in dem Gebiete des ehemaligen reis 
ftaates Danzig und in dem Kulm: und Michelauſchen Kreile 
vormals von Mennoniten befeflenen Grundfiüde, welde 
während des Beftebens jenes Kreiftaates oder der Bereinis 
gung des genannten Kreifes mit dem vormaligen Herzog: 
tum Warfhau aus dem Befige der Mennoniten heraus: 
gegangen find, von Mennoniten nicht wieder erworben wer: 
den dürfen. — Sie, die Staarsminifter Mübler um 
Graf von Arnim haben demgemäß das Erforderlide in 
Ihren Refforts anzuordnen. 

Sansfouci, den 9, November 1343. 

Friedrich Wilhelm. 
An bas Staatsminifterium. 

C 

Vorſtehende beide Allerhöchſte Kabinets⸗Befehle, welde 
die Verhaͤltniſſe der Mennoniten in dem Gebiete des ehe 
maligen Freiftaates Danzig und im Kulms und Michelau: 
fen Kreife betreffen, werden bierdurd zur Nachricht und 
Nachachtung den Gerichten befannt gemadht. 

Berlin, den 11. Degember 1843. 

» Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

Un bie Gerichtsbehörden. 

1. 5358, M. 25. Vol. 2, 

2. 

Die Aftien derjenigen Eifenbahnen, welche zum Theil 
das Ausland, zum Theil das Inland berühren, find, 
fofern die Geſellſchaft die dieſſeitige landesherrliche 
Befkätigung nicht erhalten hat, ausländifche Papiere. 

Der Juſtizminiſter kann die Bedenfen nicht theilen, 
welde nad dem Berichte des Königl. Oberlandesgerichts 
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3 

Ueber die Verpflichtung des überlebenden Ehegatten 
zur Einwerfung des Altentheils bei der Erbtheilung 

nach märfifhem Provinzialrecht. 

a. Beriht des Königl. Bebeimen Öber: 
Tribunals. 

Em. Exjellen; baben, auf Veranlaffung einer Anfrage 
mehrerer Unterrichtet der Dit: und Weft:Priegnig, und des 
darüber unterm 26, Juni d. 3. vom Kammergeridhte er 
ftatteten Berichts, mittelfi geehrter Verfügung vom 18. 
Juli d. 3. neben einer Anzeige, ob die Frage: 

in wie fern der überlebende Ehegatte, welcher die fta: 
tutariſche Hälfte wäblt, bei der Erbtheilung das Alten 
theil einzumwerfen babe ? 

bei ung bereits zur Entſcheidung gelommen, unfere gutacht⸗ 
lihe Aeußerung über diefe Frage erfordert. 

Wir bemerken demgemäß geborfamft, wie ſich nicht 
er ermitteln laffen, daß ſolche bon zur Eutſcheidung durd 
rfenntniß bei ung gelangt wäre, wir aber die Frage jetzt 

in der heutigen Plenar-Sigung zur Berathung gezogen ba 
ben, auf den Grund welder wir den erforderten Bericht 
nachſtehend zu erftatten nit verfeblen. 

Zuvörderſt glauben wir vorausfegen zu dürfen, daß, 
wenn gleich die zu begutaditende Frage allgemein gefaßt 
worden, doch unfer Gutachten fih nur auf das, was über 
den fraglichen Gegenftand in der Mark Brandenburg 
Rechtens ift, erfireden folle, da der Zweifel nur von märs 
kiſchen Gerichten und lediglih mit Beziehung auf das mär- 
kiſche Recht angeregt worden ift, in der That audy die Fälle, 
wo aud im anderen Provinzen der überlebende Ehegatte 
eine ftatutariiche Hälfte zu fordern bat, nach fo verſchieden⸗ 
artigen Prinzipien zu beurtbeilen fein möchten, daß ſich ein 
allgemeiner Grundfag darüber nit wohl auffiellen laffen 
würde. 

Dies vorausgefhidt bemerken wir, daß bie Prorin 
zialgefege der Mark Brandenburg nirgends eine ausdrüd: 
liche fpezielle Sefifegung darüber entbalten, ob und im mie 

fern ein überlebender Ehegatte das Altentheil bei der Erb 



den Kindern nad dem flatutariiwen Erbrechte 

war faft mie die Rede. Cs bat dies aber micht 

darin feinen Grund, daß die Joachimica auf die 

altmärkifben Bauern feine Anwendung gebabt oder 

für fie nicht gültig geweſen fei, vielmehr fam das nur 

Alles faltiſch nicht zur Anwendung. 

Es kann vielleihe als eine far allgemeine Regel 

aufgeftellt werden, daß fein altmärkiſcher Bauer ſich 

verbeirathete, ohne eine Eheſtiftung zu ſchließen. Daß 

dieſe vorzugeweiſe zu beachten, verordnete ſchon die 

Joachimica im Titel „Erbfälle zwiſchen Cbeleus 

ten ꝛc.“ Im dieſer Eheſtiftung wurde dann im Vor: 

aus verordnet und verabredet, wie es mit dem Hofe 

gehalten werden follte. 

Kerner kam der Hof auch desbalb im fehr vielen 

Fällen gar nicht zur Vererbung, weil es befonders 

bäufig geſchah, daß Ebelcute, fobald fie einen er: 

wadjenen Sobn hatten, dieſem, oder wenn kein Sohn, 
oder fein tüdhtiger Sohn vorbanden war, einem 
TI natich in Grmanaelung bon Kin⸗ 
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tentheilsverträge als eine allgemeine Gewohnheit den 
Leuten lieb gemacht batte ıc.” 

„Starb aber der Mann, dem der Hof gebört hatte, 
früh und hinterließ er nur minderjährige Kinder, fo 
war anfdeinend die Verlegenheit, daß die Frau nur 
durch anderweite Verheiratbung den Hof, der einen 
Wirth haben mußte, konferviren fonnte, und daß 
gerade in Kolge diefer Verheirathung nach ihrem Tode 
mit ihrem halben Vermögen vielleiht auch der Hof 
dem zweiten Ehemann würde überlaffen werden mil: 
fen, noch diefelbe. Sie wurde aber durdy das Anfir 
tut der Interimswirthſchaft gehoben, indem der neue 
Ehemann ausdrüdlid nur in das Verhältniß eines 
Anterimswirtbs, oder wie die Ausdrüde gewöhnlicher 
find, eines Wirthſchaſtsmanns, Wirthſchafters, eintrat, 
wodurd der Hof der Familie nit nur erhalten, fon 
dern ſelbſt für fie verbeffert wurde ꝛc. 

„Die Refultate, welde die Gewohnheit nad ben 
bier angedeuteten Regeln das Vermögen aus einer in 
die andere Hand geben zu laflen, für jedes Kamilien 
glied hatte, konnte audy der Richter, felbft der Bor: 
mundſchaftsrichter, nach befiem Gewiffen ſich ſeht 
wohl gefallen laſſen. Wäre für minderjährige abju 
findende, Geſchwiſter die Sache auf die Spige geftellt 
worden, fo würde fehr dahin gefianden haben, ob fie 
aus den mit Kontributionen, Pächten, Laſten, Dien: 
fien ꝛc. belafteten Höfen, zumal in den unfruchtbaren 
Theilen der Provinz, mehr heraus befommien bätten, 
als die ihnen nad Gewohnheit ausgefegte Abfindung 
betrug. Grbielten fie aber auch ** ſo war dies 
immer eine an ſich unbedeutende Geldſumme, mit der 
allein fie wenig anfangen konnten und deren etwaige 
Differenz gegen die gewöhnlide Abfindung im Feiner 
Art den Vortbeil aufwog, den fie neben der Abfin: 
dung darin bebielten, daß der Hofwirth, wenn fie ſich 
nicht verbeiratheten und nicht etablirten, fie im den 

Hof aufnehmen, und, wie es wohl in den Urkunden 
beißt — todt füttern mußte 1c.” 

Unzweifelhaft wurde aud in der Priegnig das gleiche 
Refultat durd gleiche oder ähnliche Gründe herbeigeführt, 



TEIL erhamſe DIE Arupe. 
in wie fern ein Altentheil als ein zur Cinwerfung in 
die ng geeigneter Gegenfland zu betrach⸗ 

ten fei 
damals nie im der Art zur Sprache gelommen, daß ſich 
in diefer Beziebung eine wirkliche Rechtsregel durch Obſer⸗ 

vanz bätte bilden können, die aud für gegenwärtige Fälle 

die Norm abgeben müßte. 
Es muß daber, wenn jet die veränderten Verbältniffe 

eine rechtliche Erörterung diefer Art nothwendig erſcheinen 

laffen, die Kefiftellung jener Krage lediglich nad den Grund 

fäßen erfolgen, die das märtifhe Provinzialreht Darüber 

aufftellt, mas bei Erbtheilungen, bei melden ein überles 

bender Ehegatte als fiatutariiher Erbe fonkurrirt, als Db: 
jeft der Tbeilungemaffe anzufeben fei. 

Hierbei kommt es vor Allem darauf an, die Grunbdprin: 

jipien feftwuftellen, von welden das Maͤrkiſche Provinzial 

recht, den Beftimmungen der constitutio Joachimica jus: 

folge, bei der Auseinanderfegung des überlebenden Ehegat- 

ten mit den Erben des Erfiverftorbenen ausgegangen ift. 
Ba nun Kurse Somad Role im Abfchnitte 
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„Das ander Halbtheil ſollen haben die chelichen 

Leibeserben, oder fo die nicht wären, die nächſten 

Freunde nah Kaiſer-Recht, fo aber fein bier ange 

fipter Kreund da wäre, dann nimmt das halbe Theil 

die Herrſchaft. 
„Was in der Eheftiftung von beiderfeits Freund: 

ſchaft bedinget, verbrieft und beſchloſſen, daß eins dem 

andern übergiebt nach feinem Tode an Gelde, fahren: 

der Habe oder Vortheil an liegenden Gründen zum 
voraus zu baben, foll bei Macht und Fräftig 
bleiben.” 

„So aud ein Ehemann Lehngüter bat und feine 

Frau damit oder daraus nad) der Frauen Cinbringen 

beleibgedingen will, foll ihme mit Confens und Ber: 

willigung der Herrſchaft zugelaffen werden.” — 

Aus diefen Beftimmungen ergeben ſich aber folgende 
allgemeine Grundfäge: 
1) Die gemeinfame Theilungsmaffe, von welcher der über: 

lebende Ehegatte die Hälfte behalten foll,, bildet das 

efammte Vermögen, weldes beide Eheleute beiel 
Een hatten, folglid gebört auch dazu dasjenige, wat 

einem Ehegatten von dem andern von dieſem Vermoͤgen 

geſchenkt, oder woran er ihm fonft Rechte eingeräumt, 

desgleihen was er ihm von Todeswegen vermadt 
bat, es wäre denn eine ausdrückliche rechtsgültige Be 
ftimmung dabin getroffen, daß foldyes von der ge 

meinfamen Theilung ausgeſchloſſen bleiben und der 

überlebende Ehegatte oder ein Miterbe ein ſolches Ge 

ſchent oder Vermädtniß zum voraus baben folle 

— oder durch Gefeß oder Dbfervanz ein foldes prae- 
cipuum fefigeftellt worden. 

Gebören glei an ſich alle Arten von Bermögensge 

genftänden zur Theilungsmaſſe, fo ift doch diejes nur 

von folden zu verfieben, an welchen ihrer Natur nad 

ein gemeinfhaftlides Recht beider Ehegatten 

gedacht werden kann und fo weit fie pefuniäre ver: 

äußerungsfäbige Vortheile gewähren. Es bleiben da 

ber ausgefhloffen Lehne, Fideitommißgrundftüce, Aem⸗ 

ter, Würden u. f. w. Nur die aus folden Gegen 

fiänden und Rechten bereits perzipirten und vorhande⸗ 

t> — 
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um or 

§. 4. 
„Erklärt fi der Überlebende Ehegatte pure pro herede 
statutario oder wird er davor rechtskräftig erkannt, 
fo ift er verbunden, alles fein Vermögen, ausge 
nommen die Güter, welde wegen ihrer Lebnsr, 
Majorats:, Fideikommiß- und anderer Dualis 
tät, den Rechten nad, beionders nad Vorſchrift 
der in der Kurz und Neumark publizierten Lehns— 
Konftitutionen davon erimirt find, mit einzuwer— 
fen und zur Gemeinfhaft zu bringen, und er erbält 
von feinem und des verftorbenen Ehegatten Vermoö— 
gen — wie beidesam Tage des Todes des 
erfiverfiorbenen — beihaffen geweſen, menn dw 
von zuvörderſt beiderfeitige Schulden abgezogen, dit 
Hätfte; die andere Hälfte aber fällt den Erben des Ber: 
ftorbenen zu.” 
$. 8. in Betreff der Cinwerfung, jenachdem der 
Ueberlebende mit Kindern des Berftorbenen oder an: 
deren Erben fonkurrirt. 

„Erftenfalls, es mögen die Rinder dur eim Teſta— 
ment zu Erben eingefegt fein oder ab intestato erben, 
müffen fie dem Weberlebenden, mit dem fie Erbſchicht 
balten, alles dasjenige fonferiren, was den Rechten 
nad bei der Erbfolge der Desjendenten der Kollation 
unterworfen ift, der MWeberlebende aber muß bin 
wiederum nicht nur nad dem $. 4. fein eigenes Ver: 
mögen, fo wie es am Sterbetage ſich befunden, zur 
gemeinfamen Theilung bringen, a, falls er von 
dem Berftorbenen etwas geſchenkt oder fonft folderge 
ftalt erhalten bätte, daß ein Kind, wann es einem 
Kinde wäre gegeben worden, es würde haben fonferi: 
ren müffen, fo muß er foldyes auf gleihen Fuß fon 
feriren, wenn es aud am Tage des Abſterbens in feis 
nem eigenen oder dem gemeinfhaftlihen Vermögen 
nicht mehr vorbanden gewefen. 

Anderen Falls, wenn die Erben des Verftorbenen 
deffen Kinder nicht find, fo findet zwifchen ihnen und 
dem MWeberlebenden ganz und gar feine Kollation, mes 
ber auf der einen noch der anderen Seite ftatt ıc. 

Es dürfen alfo eben fo wenig die Asjendenten, Sei: 
tens 



a. Ausdruds der Kollation, um es zur Theilung zu 
ringen.” — 

Auch die in diefem Geſetze in Bezug genommene Neu: 
maͤrkiſche Lebnstonftitution vom 14. Auguſt 1724 (melde 
als ſolche freilich nur für die im Befige von adliden 
Gütern befindlichen Kamilien nad $. 106. berfels 

ben als geſetzliche Norm dient) befiätigt doch aud einige 
allgemeine, oben aus den Beftimmungen ber Joachimica 

bergeleiteten Grundfäge, namentlid im $. 58. und 64., wo 
8 beißt: 

6. 58, Die Witwe, wenn fie Erbe nebmen will, 

foll alle ihre Bona, fie feien Dotalia, Paraphernalia 

und Receptitia, fo fie bei Abfierben ihres Ebeman⸗ 

nes gebabt, fie mag ſolche vor der Ebe gebabt oder 

in der Ehe ex quocunque titulo erlangt baben, oder 

folde durd den Tod des mariti, exempli causa 

ex mariti testamento vel donatione morlis causa, 

ihr zufallen, es beſtehen aud folde, worin fie wollen, 

fonferiren; 
$. 64. Da aber in ſolchem Teftamente auch der Wittwe 
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des Edikts vom 30. Auguft 1765, außer den in der märfis 
ſchen Lehnskonſiitution ausdrücklich erwähnten, von der Ein 
werfung „den Rechten nah” ausgefchloffen bleiben, find 
aber eben diejenigen zu verfichen, die nad den oben aufs 
geftellten, aus den Prinzipien der Joachimſchen Konftitution 
bergeleiteten Grundfägen nicht zur gemeinfamen Theilungs 
maffe gerechnet werden fönnen. Dies beftätigen denn aud 
die Kommentatoren der Joachimſchen Konftitution, nament: 
lich Steyer im feiner befannten unter dem Vorſitze Hoff: 
mann vertheidigten Differtation über dieſe Konftitution 
vom 22. Dezember 1755 und der Vice Kanzler Kohl in 
feinem Traftate sub rubro: declaratio accurata con 

“stitutionis Marchicae vom Zubre 1650. 
Erfterer bemerft not. IX. ad Tit. I. Constit. 

A collatione eximuntur 
1) bona inalienabilia, et quorum heredes aut super- 

stes non sunt capaces: e.gr. feuda —; [ructus 
feudales percepti, pendentes vero, quate 
nus Secundum recentiores constitutiones ad 
successores allodiales pertinent, meliorationes 
ex feudo heredibus allodialibus restituendae col- 
lationis oneri se subtrahere nequeunt ; 

2) bona fideicommisso obnoxia, quod tamen non 
extendendum est ad quartam Trebellianicam; 

3) quando usus et observantia a collatione aliquid 
excipit, ita in Uckerana Marchia multis in locis 
receptum, ut superstes conjux das Ehebette in 
divisione non inferat. 

Ferner erörtert derfelbe Kommentator in den not. I. 
bis IV. nod einige Zweifel darüber, was unter dem beim 
Tode des erfiverfierbenden Ehegatten vorhandenen gemein 
famen Vermögen zu verfieben, und bemerkt darüber über: 
einftimmend mit dem, was oben angeführt worden: 
1) Haereditas post mortem conjugis quaesita 

non communicatur, aliud dicendum, si conjuge 
vivo delata alteri, post mortem demum accep- 
tata fuerit, cum delatio contigerit constante 
matrimonio. 

2) Proprietas jam delata, licet usus fructus 
adhuc apud alium permaneat, conferenda est. 
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5) Idem de reditibus anni gratise notandum, 
quos Vidua demum post obitum mariti ex 
singulari privilegio percipit. 

6) Conferuntur arrhae sponsalitiae, annui reditus, 

qui causam habent de praeterito, propter 
quam perpetuo, vel ad certum usque tempus 

praestantur, quos inter superstiten et praemo- 

rientis heredes quotannis dividendos; 

fruetus ex usufructu annuatim pro- 

venientes cum heredibus defuncti commu- 

nicandi sunt, 

Ganz damit übereinfimmend erklärt fih Kohl l. e. 

uaest. octava et nona und fügt nod, was den dem 

— zuſtehenden usus fruetus betrifft, sub 

Num. 21. VIN. bin: ae 

Quamvis enim usum fructum sive jus ipsum 

utendi fruendi in heredes praemorientis — (quos 

s facere bonorum suorum tenetur vigore particep 
ter 

eonstitutionis et observanlıae notissimae) trans- 

ferre non possit, commoditatem tamen perci- 
a % m * 
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fern auch ein gemeinichaftliches Recht beider Ehegat⸗ 
ten eben fo wenig gedacht werden kann, wie ;. ®. 
bei Lehn⸗ oder Kideilommißgütern, ein foldyes Alten 
tbeil nit nad den nämliden Grundfägen zu beurs 
tbeilen fei, als die Lehne und Fideikommiſſe, derge 
ftalt, daß nur die beim Tode des erfiverjiorbenen 
Ehegatten eıwa noch rückſtändigen geldwerthen Prä— 
ſtationen keinesweges aber das Recht ſelbſt, und die 
künftig aus ſolchen zu beziebenden Vortbeile Gegen: 
ftand der Einwerfung bei der Erbtheilung fein könnten, 

Es ift dies au von einigen der Priegnitzſchen Umer— 
ridhter bebauptet, es kann aber unfers Erachtens keineswe⸗ 
ges angenommen werden. Die Zehn: und Fideilommiß: 
güter find in den märkiſchen Gefegen ganz ausdrüdlid 
von aller Einwerfung ausgeſchloſſen, und fpeziell feſtgeſetzt, 
dag nur die rüdftändigen Revenüen und die nach Ipe 
zieller geſetzlicher Vorichrift beim Tode eines Lehnsbeſitzers 
den Allodialerben gebübrenden bei Theilung einer Allodial⸗ 
erbſchaft berückſichtigt werden follen. Cine ſolche auddrüd: 
liche geiegliche Ausnahme ift aber in Betreff des Altentheils 
nicht erfolgt, und eben fo wenig ift nah Dbigem eine die 
änzliche Ausſchließung des Altentheild von der Cinwerfung 
egründende allgemeine Dbfervanz vorhanden. Demge 

mäß kann aber das Altentheil nur nad denjenigen Grund 
fägen in der gedachten Beziehung beurtheilt werden, bie 
nad märkiſchem Rechte bei andern zwar an fidy perfönlis 
den und nicht übertragbaren, aber geldwertben, eines ge 
meinſchaftlichen Genufles oder der Veräußerung fäbige 
Vortheile gewähren, wie 3. B. der usus fructus, Leibrem 
ten und annui reditus. Diefe find aber, wie gezeigt, nad 
der märkiſchen Dbfervanz allerdings, auch in Beziehung auf 
die erfi nach dem Tode des erfiverfiorbenen Ehegatten ent: 
fpringenden Bortbeile folder Art, der Ginwerfung unter: 
worfen, fomweit nur das Rede felbit ſchon bei Lebzeiten 
des Erblaffers bereits entweder wirklich ſchon erworben mar, 
oder doch bereits in einem fpeziellen Titel berubte, der bie 
Erwerbung des Rechts gewiß machte, oder aber endlich aus 
einer legtwilligen Dispofition des Erblaffers entfprang, ohne 
— die Einwerfung ausdrücklich ausgeſchloſſen worden 
ware. 
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gar fein Recht, feinen fpegiellen Titel, der als ein ihm 
ereits zuftebendes Vermögensrecht hätte ange: 

feben werden können. Gr batte vielmehr nur gleidy einem 
geſetzlichen Erben eine Hoffnung für den Fall, daß er den 
andern Ehegatten überlebte, des Altentbeils tbeilbaftig zu 
werden; der Anfall des Rechts felbft trat erft mit dem 
erfolgten Tode des erfiverfiorbenen ein, und mußte alfo 
als ein erft nad aufgelöfeter Ehe eingetretener Erwerb be: 
trachtet werden, der nad den unzweifelhaften Beftimmuns 
gen der märkiihen Gefege niemals zur Ginwerfung gejo: 
gen wird. 

Daß das Altentheil aus einem zum Nachlaſſe gebö: 
rigen Gute entrichtet werden muß, kann aber darin nichts 
ändern. Denn unter den obmwaltenden Ilmftänden war 
das als eine dem Gute anflebende Laft anzuſehen, die del: 
fen Werth mindert, und vermöge der geießlihen Norm 
darauf rubete, die daher vorweg in Abzug mit zu brim 
gen war. 

Uebrigens kann aber diefer Fall nur noch alsdann 
eintreten, wenn der zum Nachlaß gebörige Hof ein folder 
it, in Betreff deffen der Dienftauseinanderfegungsrezef nod 
nicht von der Generalkommiſſion betätigt worden, und der 
Beliger daber noch nicht das völlig freie Cigenthun des 
Hofes erworben hatte; denn nach erfolgter Dienftregulis 
rung, in Kolge welcher audy der Bauerbof in die nämliche 
Kategorie tritt, wie jedes andere Bermögensftüd, bört aud 
demnächſt die früher obfervanzmäßige Altentheilsberechti⸗ 
gung von felbft auf, und die Regulirung eines Altentheils 
berubt dann auf freiwilliger Vereinbarung, wie dag in den 
Motiven zum Entwurfe des kurmärkiſchen Provinzialrechts 
Br. II. &. 440 audy bereits auseinandergefegt iſt. Auch 
verſteht fi von felbft, daß, wenn etwa ein überlebender 
Ehegatte, dem ein ſolches obfervanzmäßiges Altentbeil zus 
gefallen war, und der ſich nachher wieder verbeirathet hätte, 
oder aber wenn beide Eheleute ſich der Wirthſchaft begeben 
und vermöge einer Lokal-Obſervanz einen beftimmten Als 
tentbeil ein jeder gu empfangen batten, nun aber es jur 
Regulirung des Nadlaffes des einen Ehegatten gekommen 
wäre, bei welchem der im Genuffe des Altentbeils befind» 
lie als ftatutarifher Erbe fonkurrirte, dieſer jegt das ſchon 
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bafelbft unter Num. 4. zur Unterftügung der entgegenge: 
fegten Meinung noch angeführt wird, 

daf, da die Wittwe, welcher ein Altentbeil aus einem 
Vertrage zufiebe, und die ſich für Michterbin ihres 
Ehemannes erkläre, fih den Werth des Altentbeils 
auf ihre Illaten nicht anrechnen zu laffen braude, es 
zu einer Inkonfequenz führe, wenn man in einem 

» Falle die Anrechnung, in dem andern aber nicht ver: 
langen wolle. 

Die behauptete Inkonfequenz ift in der That nit er 
findlich, vielmehr erfolgt der Sag: 

daf eine Witwe, die ſich für Nichterbin erffärt, außer 
ihren Illaten auch das ihr kontraktmäßig zuſtehende 
Altentheil für ſich allein behält, 

ganz natürli aus der unzweifelhaften Feſtſetzung des mär: 
kiſchen Rechts, 

daß in dieſem Kalle die Wittwe ihr geſammtes Ber: 
mögen zurücknimmt, folglich auch, wenn dazu ein Al—⸗ 
tentheil gehörte, dieſen ebenfalls, 

ſo wie umgekehrt, wenn ſie Erbin wird, die Einwerfung 
wieder aus dem eben fo unzweifelhaften Grundſatze folgt, 

daß dann alles vorhandene Vermögen beider Ehe: 
leute zur gemeinfamen Theilung kommt. 

Nicht recht verſtändlich endlich erſcheint, wenn zuletzt 
sub Num. 5. noch als Gegengrund die Behauptung 
aufgeſtellt wird, daß die Einwerfung des Altentheils 
leicht den Erben des überlebenden Ehegatten einen 
Nachtheil zufügen könnte, der durch das Geſetz nicht 
gerechtfertigt erſcheine. 

Wie dies jemals der Fall ſein könnte, ohne daß der 
überlebende Ehegatte durch eigene Schuld dieſen Nachtheil 
herbeigeführt bätte, iſt im fo fern nicht abzuſchen, als ja 
dem überlebenden Ehegatten geſetzlich die freie Wahl zu— 
ſteht, ob er ſein geſammtes Vermögen zurückfordern, oder 
unter Einwerfung deſſelben die Hälfte des vorhandenen ge: 
meinf&haftlihen reinen Bermögens nehmen wolle, er alfo, 
wenn ibm oder feinen Erben durd die Wahl der ftatuta= 
riihen Hälfte Rachtheil entſtehen könnte, ſich für Nichterbe 
erklären müßte. — Das von den Priegnigihen Unterrich— 
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1000 Thlr. angenommen. Allein damit ift die Theilumgs: 
maſſe nod nicht fonftituirt, vielmehr muß nad $. 8. 
Abih. Il. des Edikts vom 30. April 1765 nod das hinzu: 
gerechnet werden, was bie Kinder von dem Water ſchon 
im Boraus erbalten batten, nämlich 1500 Thlr. Die zu 
vertbeilende Maſſe beträgt daber überhaupt 2500 Thlr., 
wovon die eine Hälfte mit 1250 Thlr. die Mutter unter 
Anrechnung ibres Altgntbeils, die andere Hälfte unter An: 
rechnung des ſchon Empfangenen die Kinder mit 1250 Tblr. 
erbalten follen. Da die Kinder aber bereits 1500 Thlr., 
folglid mehr, als fie befommen follen, erbalten haben, 
fo ſcheiden fie bei der Theilung aus, da fie zurück zu zab: 
lem nicht verpflichtet find, und die Mutter, die nad Ab; 
rechnung ihres Altentbeild per 500 Thlr. noch 750 Thlt. 
erhalten follte, aber nicht ganz erhalten fann, nimmt die 
ganze vorhandene Maffe fort, und kommt alfo dann bie 
Sache in diefem Kalle eben fo zu ſtehen, als wenn fie ſich 
für Nichterbin erklärt hätte. 

Wenn biermit ſämmtliche Einwürfe als erledigt er: 
feinen, fo find wir nad allem diefem der gutachtlichen 
Meinung: 
1) daß nach den Grundfägen des märfifhen Provinzial: 

rechts ein dem überlebenden Ebegatten zuftebendes Al: 
tentbeil bei der Erbtheilung nab dem Statute als 
ein zur Cinwerfung in die gemeinſchaftliche Theilungs⸗ 
maffe geeigneter Gegenftand in fo weit zu eradten, 
als es in Vortbeilen beftebt, die eine gemeinſchaftliche 
Theilnahme Mebrerer zulaffen oder eine Veräußerung 
an einen Dritten außer dem Schuldner geftatten 
würden; 
daß in fo weit das Altentbeil des überlebenden bie 
ftatutarifhhe Hälfte wäblenden Ehegatten in allen Fäl 
len bei der Zbeilungemafle mit in Berechnung ge 
bracht wird, wo derfelbe fih ſchon bei Lebzeiten des 
Grblaffers entwerer bereits im Genuffe eines folden 
Altentbeils befand, oder doch einen redhtsgültigen Ti- 
tel zur Erwerbung diefes Altentbeils erlangt batte, 
desgleihen wenn ibm folder durd eine rechtsgültigt 
Diepofition des Verſtorbenen vermadıt war; 

5) daß aber die Einwerfung ausgefdloffen bleibt: 

13) 
— 
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4. 

Die Betätigung der Adoption eines Bürgerlichen 

durch einen Adlichen ohne Mittheilung des Adels 
und Wappens erfolgt vom Landesjuftizfollegium. 

(Anhang $. 100. zum U.L.R. I. 2. $.667. — Reiter. vom 12. No⸗ 
pember 1801. Stengels Beiträge Bd. 14. ©. 292.) 

u. 

Einverſtanden mit Ihrer in dem Beridhte vom 18. v. 

M. entwidelten Anſicht, beftimme Ich bierdurdy zur Beſei⸗ 

tigung der über die Auslegung des $. 100. des Anhangs 

zum $. 667. Tit. 2. Tb. 11. des Allg. Landrechts von dem 

Oberlandesgerichte zu Marienwerder angeregten Bedenken, 

daß in allen Fällen, In denen ein Adliger einen Bürgerli: 

dien ohne Mittbeilung des Adels und Bappens adoptiren 

will, die Beftätigung des Adoptions-Vertrages von Seiten 

des Landesjuftiztollegiums für genügend zu achten ift. 

Charlottenburg, den 16. Dezember 1843. 

Friedrih Wilhelm. 

An 
den Staats» und Yuftizminifter Mühler. 

b. 

Vorftebende Allerb. KRabinetsordre wird bierdurd zur 

öffentlihen Kenntniß gebracht. 
Berlin, den 19. Dezember 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An 
ſammiliche Gerichtsbehörden. 

III. 10214. M. 10. 
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B. 

Zur Erläuterung der Allgemeinen 
Gerichts-Ord nung. 

6. 

Kompetenz der Gerichts- und der Verwaltungsbes 
börden bei Streitigfeiten über Benußung ber 

Privarflüffe. 

Auf die Berichte vom 8. September und 14. Dftober 
d. 3. wird dem Königl. Dberlandesgeridhte eröffnet, daß 
die darin zur Sprache gebrachten Reſſortzweifel bei der 
Ausführung des Gefeges vom 28. Februar d. I. (Gefeg: 
Samml. S. 41.) wegen Benugung der Privarflüffe zwar 
einer forgfältigen Erwägung unterworfen worden find, wir 
jedoch die von dem Kollegium vertbeidigte Anſicht nicht 
tbeilen können, fondern uns dahin ausfpreden müſſen: 

daß fich die im zweiten Satze des $. 23. des gedach— 
ten Gefeges enthaltene Ausihliefung dee Rechtsweges 
nur auf Streitigkeiten bezieht, welche in Kolge eines 
nad $. 19. u. ? ertrabirten Provokations:-Berfahrens 
entitanden find. 

Allerdings ift der $. 23. a. a. O. fo allgemein gefaßt, 
daß, wenn man blos diefe Faſſung vor Augen bat, die 
darin entbaltenen Beſtimmungen auf alle Streitigkeiten 

obne Unterſchied bejogen werden könnten. Allein es ge 

nügt nicht, bei der Snterpretation fi auf die mwörtliche 

Faffung diefer Gefegesitelle zu beſchränken; man muß viel: 
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MWiderfprühe und Entſchaͤdigungs⸗Anſprüche ergeben haben, 
ift die der Regierung eingeräumte Kompetenz eine ausge: 
debntere, indem alsdann nad der im zweiten Sag bes 
$. 25 enthaltenen Bejtimmung die Streitigkeiten darüber: 

ob einem zur Zeit der Publikation des Geſetzes beſte⸗ 
benden Triebwerke des zum Betriebe im bisherigen 
Umfange erforderlihe Waſſer entzogen werde, 

alfo über einen nad $. 16 sub b. erhobenen Widerſpruch, 
der Entfheidung der Regierung mit Ausſchluß des Rechis⸗ 
weges überwieſen werben. 

Der zweite Sag des $. 25 enthält eine Ausnahme 
von der allgemeinen Regel: 

daß Streitigkeiten über Rechte von Privat » Perfonen 
zur Kompetenz der ordentlihen Gerichte gehören ; 

und wenn es daber nad) der wörtlichen Kaffung des $. 23 
zweifelhaft iſt: 

ob ſich diefe Ausnahme auf alle Rechtsſtreitigkeiten, 
in denen es fih um die im zweiten Sage deffelben 
bezeichnete Frage bandelt, oder nur auf diejenigen be 
zieht, welde durd ein von Seiten des Ilferbefigers 
veranlaßtes Provofations-Verfahren entftanden find? 

fo muß man ſich ſchon nad allgemeinen Auslegungs:Re 
geln für die zweite Alternative entſcheiden. 

Daß aber dicſes auch wirklid der Abſicht des Gefeget 
vom 25, Februar d. 3. entfpridt, ergeben unzweideutig 
die demfelben zum Grunde liegenden legislativen Bera: 
thungen. 

Der Entwurf des Geſetzes in feiner erſten Redaktion 
enthält das auf den Antrag des Uferbeſitzers zuläffige 
Provokations:Verfabren in den 66. 14 u. f. 

Der $. 16 beitimmt: 
Nah Ablauf der dreimonatlihen Friſt kann der Pro: 
vofant von der Regierung eine Mittheilung der ange: 
meldeten Widerfprüde und Entfhädigungs: 
Anfprüde verlangen; 

und bierauf folgt der dem 9.25 des Gefeges entſprechende 
$. 17, welcher lautet: 

„Wird der Widerfpruc auf die Behauptung ge 
gründet: 

daß Jemandem das ausſchließliche — 
über 
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überweifen, fo woürbe dies manderlei Inkonvenienzen im 
Projeßgange zur Kolge haben. Als Kläger tritt hier wohl 
immer der dur die Bewäflferungs Anlagen ſich gefährdet 
baltende Triebwerke Befiger auf, da der Unternehmer der 
Anlage mit diefer nad $. 19 ohne vorgängige poligeilide 
Erlaubniß vorfhreiten kann und der Regel nach ſich vorber 
nicht um die Cinmwilligung der ibm benadbarten Triehwerl# 
Beliger fümmern wird. Fiele num die lage des Mühlen: 
Beligers, wenn ſich diefelbe auf den $. 16b. des Geſttzei 
fügt, der Kompetenz der Regierung anbeim, und träte da 
egen der Ufer:Befiger mit einer Erception aus $. 17 
33 1 auf, fo müßte alsdann der Prozeß wiederum an 
das Gericht Übergehen, damit daffelbe zuvor über dicſen 
Einwand entfdeide. 

Was endlich die Behauptung des Kollegium betrifft, 
daß in der Preußiſchen Gefeßgebung fein Fall bekannt 
fei, in weldem es von der Willführ eines Berheilig: 
ten abbänge, einen fireitigen Kall zur KRognition Mt 
Juſtiz⸗ und der Verwaltungs: Behörde zu bringen, 

fo kann diefelbe nicht für unbedingt richtig erachtet werden, 
indem es in dem beftebenden Gefegen nicht an analogiſchen 
Beſtimmungen fehlt, nad denen Streitigkeiten, die font 
vor den ordentlihen Richter gebören, in Kolge einer Pro: 
vofation auf eine Verwaltungs: oder andere Behörde über 
gehen. Namentlich findet dies bei den vor die General 
Kommiffien gebörigen Auseinanderfegungen und aud ge 
wifermaaßen in Entwäfferungsfahen nah den $$. 15 uf. 
19 des Vorfluths⸗Edikts vom 15. November 1811 flatt. 

Hiernach findet der zweite Sag des $. 23 des Ge 
feßes vom 28, Februar d. 3. nur auf folde Fälle An 
wendung, in denen ein Provolations:Berfahren nad den 
66. 19 u. f. flattgefunden bat. 

Berlin, ben 6. Dezember 1543, 

Der Juftizminifter. Der Minifter des Innern. 
Mübler. Graf von Arnim. 

An 
das Königliche Oberlandesgericht zu N. 

I. 5459. V. 5. Vol, 5. 
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Beide Vorausfegungen find unrichtig ; demm 
zu 1) verbleiben dem forum originis noch die aus 

Kamiliene und Erbfhafts:Verhälmiffen entipringenden Pro 
jeffe, und 

zu 2) findet der Zwed des Gefeges auf alle Kontralts 
Berbältniffe, welche dergleichen a einzugeben pfle 
gen, Anwendung. 

Auch iſt in den Verhandlungen, weldye der Allerböd: 
fien Kabinets:Drdre vom 4. Quli 1832 voraufgegangen 
find, die Abſicht des Gefeßes deutlih dabin ausgelproden: 

„daß fi die abzuändernde Beſtimmung des Gerichts 
ftandes auf folde Begenftände befchränten mögt, 
welde cueteris paribus ein forum con- 
tractus begründen, mit Einfluß der Injurien: 
ſachen ꝛc.“ 

Eine Einſchränkung auf die aus Dienft-Berbältniffen ent 
ſtehenden Kontrafts:Alagen iſt alfo nicht beabfichtigt. 

Hiernah bat das Königl. Oberlandesgericht in dem 
Falle, der die Veranlaffung zum Konflift gegeben bat, die 
weitere geeignete Verfügung zu erlaffen. 

Berlin, den 11. Dftober 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

Un 
bas Königliche Oberlandesgericht zu M. 

IIL. 8014. G. 27. Vol. 2. 

8 
Requifitionen an niederländifche Öerichte um Zew 
genvernehmungen und Eidesleiftungen in Civilfachen. 

Aus Beranlaffnng einer Mitiheilung des Minifteriums 
der auswärtigen Ungelegenbeiten, 

die Requifitionen an niederländifhe Gerichte zu Zeus 
genvernebmungen und Gidesleiftungen in Civilſachen 
betreffend, 

wird das Königl. Dberlandesgericht mit Beziebung auf die 
Reſkripte vom 5. Februar 1850 (Zahrb. Bd. 35 &. 127), 
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Berichte angeftellten Profurator, welcher demnaͤchſt die Wer: 
nehmung in Antrag zu bringen bat. 

Berlin, den 29. Dezember 1843, 

Der Juſtizminiſter. 
r Mübler. 

n 
das Königliche DOberlandesgericht zu R. 

I, 6539, Reauif. 48, Vol, 2. 

9 

In allen zur Entfcheidung des Geheimen Ober: 
Tribunals gelangenden Nichtigfeits-Befchwerdefachen 

ift ein Akten⸗Rotulus anzufertigen. 
(Unbang $. 132. zur U. ©. O. 1. 15. $. 6.) 

a. Bericht des Geb. Dber:-Tribunale. 

Wenn das Königl. Oberlandesgericht angewiefen wor⸗ 
den ift, die an das Geheime Dber:Tribunal einzjufenden: 
den Sprudaften mit einem Rotulus oder Anbaltsverzeiche 
niffe der einzelnen Aktenſtücke verfeben zu laflen; fo grün 
der ſich ſolches auf die ausdrüdlihen Vorſchriften der 
Num. 54 der Inftruktion vom 7. April 1839 zur Ausfüh: 
rung der Verordnung über das Rechtsmittel der Revifion 
und der Nichtigkeitsbeſchwerde vom 14. Dezember 1833 
(Gef. Samml. von 1839 &. 146.) 

Das Königliche Dberlandesgeriht zu N. vermeint zu: 
folge des uns von Em. Erjellenz mittelft Marginal:Ber: 
fügung vom 27. Dftober d. 3. zur gutachtlichen Aeußerung 
jugefertigten Berichts vom 17. Dftober d. J., daß die 
letztgedachte Vorfhrift dur die Beſtimmung in dem von 
Ew. Erzjellen; ausgegangenen el St für die 
Subalternen der Konigl. Gerichte vom 3. Auguft 1841 — 
(Juftiz Minifterial: Blatt für 1841 — Beilage zum 40. Stüd 
$. 15 am Schluß) — abgeändert worden fei und daher 
nicht mehr zur Anwendung kommen fünne. Hier iſt bes 
ftimmt, daß in General: und Hypotheken⸗Alten die vorzus 
beftenden Rotulus fortzuführen feien, bei andern Alten da: 



Digitized by Google 



ara 

ung eines volltändigen Alten: Rotulus in allen zur Ent: 
rar des Geheimen Dber-Tribunals gelangenden Nich⸗ 
tigkeits · Beſchwerdeſachen fein Bewenden behalten muß. 

Berlin, den 15. Dezember 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

An 
das Koͤnigliche Oberlandergericht zu N. 

1. 5607. R. 14, Vol. 8. 

10. 

Das Verfahren in Bagatellfachen betreffend. 
(Berortnung vom 1. Juni 1833 $$. 61, 62, 63.) 

In einem Artikel der Borſen ⸗Nachrichten der Dfifee 
um. 75 vom 18. September d. 3.) unter der lleber: 

rift: 
„lleber die Mängel unferer Prozeßgeſetzgebung mit be: 
fonderer Besichung auf den Bagatellprojch” 

wird über das Verfahren der Gerichte im Bagatellprozeffe 
geflagt, dabei dem Gefege, wie es in der Verordnung vom 
1. Juni 1833 gegeben ift, nicht nur der Vorwurf gemacht, 
daf es ſich als durdaus unpraktiſch erweile, fondern auch 
behauptet, daß es gar nicht zur Anwendung komme. 

Der Verfaffer des Artifels übertreibt offenbar; jeden: 
falls find feine Bebauptungen, fo weit fie das Geſetz tref: 
fen, nicht begründet. Die beftebenden Vorſchriften lauten : 

Auf die Klage wird ein Termin zur Beantwortung 
derfelben und zur weiteren mündlihen Berbandlung 
anberaumt, wozu beide Partbeien, der Verklagte un: 
ter abſchriftlicher Mittheilung der Klage, vorgeladen 
werben. 
Nah beendigter mündlicher Verhandlung ift ein 

Protokoll aufzunebmen, weldes das Sachverhaͤlmiß, 
die Streitpunfte und die Anträge der Partbeien nur 
im Refultate enibält. Diefes Protofoll wird den 
Partheien, welde dabei mit ihren Erinnerungen zu 
bören find, vorgelefen und zur Unterſchrift vorgelegt. 
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erlaffenen Inſtruktion vom 24. Juli 1833 (Jahrb. Bd. 41 
&. 457) vorfchreiben; die Protofolle müffen, fe bald es 
zum fontradiftoriihen Berfabren fümmt, die Klagebeant: 
mwortung und die mündliche Verhandlung als em Ganzes, 
und deren Refultat überſichtlich jo darſtellen, taf fie eine 
Jedermann verfländlide Grundlage für die Entſcheidung zu 
bilden geeignet find; feine Verhandlung aber derf eber be> 
endigt werben, als bis der Richter den anweſenden Par⸗ 
tbeien entweder das Erfenntniß, oder den Beſchluß über 
die Beweisaufnahme, oder die Anberaumung eines neuen 
Termins eröffnet bat. 

Der Quftigminifter erwartet, daß bie Landes:Zuftigs 
Kollegien bei Juſtiz-Viſitationen, Geſchäfts-Rediſionen und 
insbefondere bei Prüfung der Rekursgeſuche, auf die Bes 
arbeitung der BagatelleProzeffe in diefem Sinne, ibr Aus 
enmerf richten, vorfommende Berftöße ernftlih rigen umd 
für die Befeitigung der wahrgenommenen Mängel Sorge 
tragen; den Präliderten der Kandes:Quftiz.Kollegien und 
den Dirigenten ber Untergerichte aber wird dringend em: 
pfloblen, über die pflichtgetrene Behandlung diefer Sachen 
bei den ibrer Auſſicht anvertrauten Gerichten zu machen. 

Berlin, den 17, Oftober 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Muübler. 

An 
bas Königliche Kammergeriht und fänmtliche 
Königliche Oberlandesgerichte, 
1. 4438. Landrecht 35. Vol. 14. 

11. 

Anlegung ber Akten in Mandate, Bagatells und 
Sinjurien: Prozeffachen. 

Nah $. 15 des Geſchäfts-Reglements für die Subs 
altern⸗Büreaus der Königl. Gerichte von 3. Auguſt 1841 
ift dem Ermeflen der Gerichts-Dirigenten überlaffen wor— 
den, für Mandats: und Bagatell:Prozeßiachen feine befons 
dere Alten anzulegen, die darin vorflommenden Schriftſtücke 
und Berhandlungen vielmehr in eim für ſich folürtes Heft, 
obne Altendedel mit farbigem Rüden, zu bringen, auf deffen 
Vorderſeite die Journal Nummern und die Bezeihnung der 
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12, 

Bekanntmachuug des Geheimen Ober⸗Tribunals we⸗ 
gen deutlicher und vollſtaͤndiger Unterzeichnung der 

an daſſelbe zu erſtattenden Berichte. 

Die Namens—-⸗Unterſchriften unter den Berichten ein 
zelner richterlichen Beamten (Patrimonialrichter, Unterſn⸗ 
chungsrichter bei den Steuerbebörden), womit die geſchloſſe⸗ 
nen Alten zur Abfaffung des Erkenniniſſes an den unters 
zeichneten Gerichtehof eingefendet werden, find bäufig fo 
unleferlih, daß fie auch mit der größten Mühe nicht ent: 
jiffere werden können. Außerdem feblt gemeiniglid das 
Amts⸗Prädikat oder der Titel des Ginfendenden, fo wie 
denn auch zumeilen die Benennung des eigentlihen Wohn: 
orts des Referenten vermißt wird. Um den bierdurd Bes 
bufs der Rüdjendung der Alten notbwendig werdenden 
beſchwerlichen und zeitraubenden Ausmitttelungen vorzubeu: 
gen, werden die gedachten ridpterlihen Beamten bierdurd) 
angewiefen, außer der Benennung des Gerichts, nicht allein 
ihren Namen unter den Berichten deutlich zu fchreiben, fon: 
dern aud die Amtsbezeihnung der Referenten und deren 
Wohnort eben fo deutlich gefchrieben, beizufügen. 

Berlin, den 15. Movember 1843. 

Königliches Geheimes Ober⸗Tribunal. 
Sad. 

13. 

Preis der Dienftfiegel. 
(ef, Refte. vom 2. Yuli 1842 Yahrb. Bd. 60 S. 359.) 

Mit Hinweifung auf die allgemeine Verfügung vom 
9. November 1659 (Jahrb. Bd. 54 &. 406) wird den 
Königl. Geridtsbehörden, Notaren und Juſtiz-Kommiſſa⸗ 
rien hierdurch befannt gemadt, daß die im 8.7. dafelbft 
aufgeführten Preife für die Dienftfiegel von den Erben des 



Digitized by Google 



480 

ſolchen in andern Stellen dienftunfähig gewordenen Beam 
ten übertragen werden können, deren Anftellung fi 
auf geleiftete Militairdienfte gründet. 

Saneſouci, den 11. Auguſt 1843. 

Friedrih Wilhelm. 
Un das Staatsminifterium. 

b 

Vorftebende Allerhöchſte Ordre wird fämmtlichen Ge 
rihtsbebörden bierdurdy befannt gemacht. 

Berlin, den 2. Dftober 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

Un fämmtliche Gerichtsbehörben. 

L 4372, M. 89, Vol. 6, 
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nen Koften mit dem Betrage des Beftandes in tie 
nem Mifiverbälmiß ſtehen würden, aud nicht zu 
erwarten ift, daß für diefelbe Partei noch Koften 
erwachſen werden, 

an die bei den Obergerichten verwalteten und durd bie 
Drdre vom 5. September 1355 (Jahrb. Bd. 46. S. 142) 
gegründeten Fonds zur Unterftügung bülfsbedürftiger Kin: 
der verftorbener Quftizbeamten abgeliefert werden, jedoch 
mit dem Vorbehalte, daß den Parteien, ohne Beſchränkung 
auf eine gewiſſe Zeit, das Recht verbleibt, die Zurüdjab: 
lung der abgelieferten Beträge zu fordern, und 

2) daß geringfügige Koftenbeträge entfernt wohnender 
Parteien unter dem Betrage von Cinem Thaler, wenn 
deren Ginziebung nur mit unverbältnigmäßigen Ausgaben 
für die Partei erfolgen kann, niedergeſchlagen werden. 

Sie, der Juftigminifter, haben demgemäß die Gerichts: 
bebörden mit Anweilung zu verfeben. 

Sansfouci, den 23. September 1843, 

Friedrich Wilhelm. 
Un 

die Staatsminifter Mühler und von Bodelſchwingh. 
— 

b. 
Die vorfichende Allerhöchſte Kabinets:Drdre wird bier: 

durch den fämmtlihen Königlichen Gerichtsbehörden, foweit 
bei ibnen die allgemeine Gerichhtsordnung gilt, zur Nach— 
achtung mit folgenden Beſtimmungen befannt gemacht: 

1) Zu den Vorſchuß-Beſtänden, auf welde die Be 
fiimmung der Allerb. Kabinets:Drdre Anwendung findet, 
find auch diejenigen Beitände der Salarienfaffe zu rechnen, 
welche nit durch Cinzablung von eigentlihen Koftenvor: 
fhüffen, fondern durdy anderweitige Mehrzahlungen entftan 
den find. 

2) Die Ablieferung der Vorfhuß : Beftände an den 
Interftügungsfond ift auf Grund eines von der betreffen: 
den Salarienkaffe vierteljährlid amjufertigenden, von der 
diefer Kaſſe vorgefegten Gerichtsbebörde als richtig zu be: 
ſcheinigenden Verzeichniffes zu bewirken, welches außer der 
Bejeihnung der Sacht, aus welder der Beftand 8 = 

chreibt, 
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bisher, in den einzelnen Pofitionen unter fortlaufenden 
Nummern, fondern im ſummariſchen Betrage 
unter einer Nummer eingetragen werden können, 
fo wie eine folde Gintragung dur die allgemeine 
Verfügung vom 15. Januar 1542 (Jahrb. Bd. 59. 
&S.257) in Betreff der bei der Infinuation und durch 
Exekution eingezogenen Koften vorgeſchrieben wor: 
den ill. 

Es ift bierbei imsbefondere Folgendes zu beachten. 

1) Die ſummariſche Cintragung in das Eins 
nabnie:Journal und die Ginnabmes» Kontrolle 
erfolgt wegen aller von der Gerichtstags-Kommiſſion abge 
lieferten Koften, fofern diefelben nicht in Koſten-Vorſchüſſen 
oder Abſchlags-Zahlungen befichen, in der unter 1. 8. und 
II. der vorgedachten allgemeinen Verfügung vom 13. Ja 
nuar 1542, die WBereinnabmung der bei der Infinuation 
eingejogenen Koften betreffend, vorgeſchriebenen Art. 

2) Koſten-Vorſchüſſe und Abſchlagszablungen dagt— 
gen werden in das Einnahme-Journal ebenſo, wit 
durch jene allgemeine Verfügung zu II. 7a und II. in 
Betreff der durch Grefution eingejogenen Koſten vorge: 
fchrieben ift, zwar umter einer Nummer, jedoch unter 
fpezieller Aufführung der einzelnen Beträge 
vor der Zinie, in die Cinnabme: Kontrolle aber 
nur ſummariſch unter einer Nummer eingetragen. 

3) Der Beamte, welder die Heine Sportel:Kontrolt 
führt, notirt in dem von der Gerichtstagskommiſſion nad 
$. 94. der Anweiſung vom 1. Zanuar 1855 zu fübrenden 
Verzeichniffe der eingesogenen Koften bei jeder einzelnen 
Poſt, fofern ſolche nicht bereits früher zur Soll-Einnahme 
geſtellt ift, oder in Koften:Vorfhüffen beftebt, die Nunnmer, 
unter welcher diefelbe zur Soll: Einnahme nachträglich eiw 
getragen "worden iſt. 

4) Die Verzeichniſſe zu 3. verbleiben in gleicher Art, 
wie dies ımter 11. 2. der allgemeinen Verfügung vom 
13, Jamar 1542 in Betreff der Ablieferungstiften der 
Boten und Grefutoren angeordnet ift, im der Salarien: 
Faffe, weldye fie mit einer fortlaufenden Nummer verfiebt, 
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niglihen Dber-Rehumungslammer hierdurch Folgendes an 
geordnet: 

1. Der$. 7. der allgemeinen Berfügung vom 3. Kt: 
bruar d. 3. und das durch bdenfelben vorgeſchriebene Kor. 
mular jum Verzeichniß der Inventarienftüde wird aufges 
hoben. 

2. Das Inventarium if bei den ſämmtlichen Kö: 
niglichen Gerichtsbehörden derjenigen Landestheile, in wel: 
den die Allgemeine Gerichtsordnung Gefegestraft bat, 
diefelben mögen büreaumäßig eingerichtet fein oder nidt, 
nad den Vorſchriften des BürcamReglements vom 3. Au: 
guft 1841 zu führen. 

3. Auf jeder Anweifung über angefhaffte Utenfilien 
und Bücher muß nach Maafigabe der GirkularsVerfügung 
der Königliben Ober Rechnungskammer vom 27. Januar 
1826 ein Atteſt des mit der Führung des AInventariums 
beauftragten Beamten darüber befindlih fein: daß und 
wo die Cintragung in das Inventarium erfolgt ifl. 

4. Bei der jäbrlid wenigſtens einmal vorzunehmen 
den Revifion des Inventariums bat fi der Reviſor ba: 
von zu überzeugen, daß das Inventarium ordnungsmaͤßig 
geführt ift, daß die gehörig geprüften Zugänge darin nad 
getragen, die Abgänge als unvermeidlid nachgewieſen und 
die danach im Beftande verbliebenen Inventarienſtücke wirk 
li vorgefunden worden find. 

5. Leder Jahres: Rehnung der Salarienkaſſen iſt 
auf Grund der Kevifion zu 4, ebenfalls nah Maufgabe 
der zu 3. gedachten Girkular : Verfügung der Königlichen 
Ober⸗Rechnungskammer vom 27. Januar 1826, eine be 
fonders ausjufiellende Beſcheinigung der vorgelegten Be 
börde der die Rechnung legenden Kaffe folgenden Inhalts 
zu annektiren: 

„Daß das Anventarium der Utenfilien und Bücher 
„ordnungsmäßig geführt ift, die gehörig geprüften 
„Zugänge darin nadgetragen, die Abgänge als 
„unvermeidlich nachgewiceſen und die vorhanden 
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(geldern betreffend, wird dem Gericht der Herrſchaft N. 
olgendes eröffnet. 

Die Allgemeine Gebübren:Tare vom 23. Auguft 1815 
fennt feine —* als beſondere Gebühren der Ge: 
richte, wenn die Auszahlung von Geldern gerichtlich erfolgt. 

Die unter Num. 10., Abſchn. V. der Gebübrentage 
für die Landes: Zujiiz: Rollegien und Num. 9., Abſchn. V. 
der Gebührentagen für die Untergerichte befiimmten Ges 
bübrenfäge für einen Auszablungs » Termin find, wie nad 
der Kaflung der Worte feinem Zweifel unterliegen kann, 
gerade für die Auszahlung von Geldern vor Gericht bes 
ſtimmt, und es vertreten daher dieſe Gebührenſätze die 
Stelle der früher für dergleichen gerichtliche Geſchäſte be 
ſtimmten Zäblgelder. 

Durch angebliche beſondere Lofals Dbferpangen kann 
die in der Gebührentaxe von 1815 nicht genehmigte Ers 
bebung diefer früber ſtatthaſten Zählgelder nicht gerechtfer⸗ 
tigt werden. Eben fo wenig läßt ſich der Anfag von fol 
hen Gebühren auf das por Publikation der Gebübrentare 
erlaffene Reſtript vom 19. Auguft 1815 (Jahrb. Bo. 0. 
&: 213) gründen. Dies Reftript bezieht ſich nur auf die 
früber zuläffig genefenen Zäblgelder und bat daber feit 
Einführung der Allg. Gebührentage vom 23. Auguft 1815 
feine Anwendbarkeit verloren. 

Berlin, den 18. Oftober 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler, 

An 
das Gericht der Herrichaft M, 

1. 4265. D. 15. Vol, 12. 

20. 

Gebühren der Dorfgerichte für Eprefutionen in 
Bagatellfachen. 

Auf die Anfrage vom 24. v. M. fiber die Gebühren 
der Dorfgeribte für Egefutionen in — ——— wird 

dem Königl. Oberlandesgerichte folgender Beſcheid ertheilt: 
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21. 

In Prozeffen und Unterfuchungen, in welchen ein 
Pauſchquantum zu liquidiren ift, finden Kopialien 

für KoftensZahlungsbefehle nicht Statt. 

Aus einer Anfrage des Land» und Stadtgerichts zu 
N. bat der Juftigminifter erſehen, daß das Königl. Ober: 
landesgericht, der Anſicht des Letzteren entgegen, in denjenis 
gen Rechtsaugelegenheiten, für weldye die Allgemeine Ge: 
bübrentage vom 23. Auguft 1815 und fpätere Verordnun⸗ 
gen nur den Anfag eines Paufdquantums für die Koften 
beftimmen, namentli aud in den geringfügigen Unterſu— 
chungsſachen, mit Ausnahme der Bagatellprojefle nad) der 
Verordnung vom 1. Zuni 1833, den Anfag von Schreibs 
gebühren für die KRoftenzablungsbefeble für zuläflig erachtet. 

Der Juſtizminiſter muß die Anſicht des Land⸗ umd 
Stadtgerichts für die richtigere erflären. 

An allen jenen Saden vertritt das Pauſchquantum 
alle Koften bis zur Beendigung derfelben mit alleiniger 
YAusnabme der baaren Auslagen, als Reife: Diäten der 
Beamten, Zeugengebübren, Meilengelder der Boten, Js 
fertions» und EmballagesKoften, Porto, Stempel, Defen: 
fionsgebübren; für völlig beendigt können bdiefelben 
aber nur dann angefeben werden, wenn die Liquidation 
der Koften gefertigt und dur Grlaffung des Zablunge 
befebls das Erforderliche wegen Berichtigung derfelben ge: 
ſchehen ift, da erft dann die Repofition der Alten erfols 
gen fann. 

Eden deshalb if aub fhon in Bezug auf die nad 
der Verordnung vom 1. Juni 1835 zu verbandelnden Ba: 
gatellprogeffe in der Verfügung vom 24. November 1836 
(Jahrb. Bd. 49. &. 451) ausgefproden worden, daf für 
Pe Kopialien nicht angefegt werden 
dürfen. 

Das Refkript vom 10. Juli 1818 (GJahrb. Bo. 12. 
&. 32), worauf fih das Königl. Dberlandesgericht ftüßt, 
beziebt ſich zunächſt, wie der demfelben vorgedructe Bericht 
ergiebt, auf die Kopialien für diejenigen Berfügungen in 
Prozeßſachen bis 20 Thlr, welde nad entfdiedener Sache 
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— ſsfertigung dee Feſtſetzungsdekrets bedürfen, was übrigens 
Vu ch dem Reftripte vom 25. März 1836 (Jahrb. Br. 49 

- 155) nur höͤchſt felten der Kall fein wird, jo muß es 
Hnen überlaffen bleiben, fid von dem betreffenden Gerichte 

ine neue Ausfertigung zu erbitten. 
Berlin, den 19. Dftober 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An den Hertu Juſuiztath M. 

L. 4643. O. 9. Vol. 4, 

23. 

Feftfegung und Einziehung der Gebühren der Off 
ziab Mandatarien armer Partheien. 

(8. G. 8. Thl. I. Zi. 23 $. 36. Ibn. II, it. 7. $. 44 und Un: 
bang $. 141.) 

Auf Ihre Anfrage vom 20. Dftober d. J., die Feii: 
fegung und Einziehung der Gebühren der Dffijia- Mandas 
tarien armer Partheien betreffend, wird‘ Ihnen Folgendes 
eröffnet. 

Der Quftijminifter ift zwar damit einverflanden, daß 
ein Juſtiz Kommiſſarius, welcher von einem Gerichte einer 
Parthei, auf deren Antrag oder von Amtswegen, als Man 
datar oder Affiitent zugeordnet worden, am ſich berechtigt 
ift, die Kefifegung feiner Gebühren für die in dergleichen 
Rechtsangelegenheiten gehabten Bemühungen und Gefäfte 
zu verlangen und demnächſt die Einziehung der feftgefegten 
Gebühren und etwaigen Auslagen von der betreffenden Par: 
thei oder vom unterliegenden Gegner zu veranlaffen; wenn 
aber ein Juſtiz-Kommiſſarius einer Parthei zugeordnet 
worden ift, welde ihr Unvermögen zur Bezahlung von 
Prozeffoften nad Vorfhrift der Gefege bereits nachgewie⸗ 
fen bat, oder nad den beſtehenden gefeglihen Beſtimmun— 
gen für unvermögend zu erachten ift, fo kann derfelbe we: 
der die Feſtſetzung der überhaupt zuläffig geweſenen Gebüh— 
ren, nod deren Einzjichung von der unvermögenden Parthei 
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fen und den mit Abhaltung folder Termine beauftragten 
Referendarien, Sekretarien und Altuarien nit zufichen. 

Da jedoch aud bei einzelnen Prozeß⸗Inſtruktio— 
nen gerichtliche Geſchäfte vorlommen, melde zwar ihrer 
Natur nah Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
find, jedoch in dem gegebenen Kalle zu einer Projch = Ins 
firuftion gehören, und in dergleichen Fällen die mit Abbal: 
tung dergleihen Termine beauftragten Referendarien, Se 
fretarien oder Alluarien — in fo weit nicht befondere Ber 
fiimmungen das Gegentheil vorfhreiben — ebenfalls für 
befugt zu erachten, die unter Num. 19 b. Abſchnitt IV. 
der Sportel:Tare nachgelaſſenen Kommiffionsgebühren für 
fi zu liquidiren: fo werden die aus Staatsfonds unter: 
baltenen Gerichtebebörden, bei welden die Gebübren:Tare 
vom 23. Auguft 1815 für fämmtliche Untergerichte zur 
Anwendung fommt, bierdurd angewiefen: 

in diefen Fällen den Gebübren:Zigwidationen und den 
Zahlungs: AUnweilungen die Beſcheinigung binzuzufüs 
gen, daß das Geſchäft, für weldes die Kom 
miffionsgebühbren liquidirt worden, in 
der Snftruftion oder bei dem Betriebe ci: 
nes Prozeffes vorgelommen ift, 

damit bei der Reviſion der gerichtliden Salarien : Kaffen 
Rechnungen von der Königlihen Oberrehnunge: Kammer 
beurtbeilt werden fann, ob bie für dergleiben Termine lie 
quidirten und gezahlten Kommiſſionsgebühren zuläſſig find 
oder nicht. 

Berlin, den 13. Mepember 1843. 

Der Juſti miniſter. 
Mübler. 

Un ſaͤmmtliche Gerichtebehörden. 

1. 4592. Sportelfachen 23. Vol, 7. 

26 

KReifefoften mehrerer Beamten bei einer gemeinfchaft 
lichen Dienftreife. 

Auf den Beriht vom 3. d. M. wird dem Königlis 
ben Land⸗ und Stadtgerichte Folgendes eröffnet. 
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27. 

Sportels und Stempel: Freiheit der Eifenbahn Ge 
fellfehaften bei den Erpropriations: Verhandlungen. 

Auf den über die Beſchwerde der Direktion der Ber 
lin « Krankfurter: Eifenbabn: Geſellſchaft wegen verweigerter 
Sportelfreibeit in der Prozeßſache des N. wider diefelbe 
erftatteten Bericht wird dem Königliben Kammergerichte 
im Einverſtändniß mit dem Herrn ————— Folgen⸗ 
bes eröffnet. 

Nach den Erörterungen, welde dem Gefege über die 
Gifenbahn » Unternebmungen vom 3. November 1835 (Ges 
feg : Samml. &. 506 folg.) vorangegangen find, ift bei 
dem $. 15. deffelben beabfidhtigt worden, allen Verband: 
lungen, welde durd die Veräußerung refp. durch die Er: 
werbung der der Expropriation unterliegenden Grundftüde 
veranlaft werden, die Stempel» und Sportelfreiheit zu be 
willigen. Diefe legtere befhränkt ſich daher nicht blos auf 
die Verhandlungen, welche die Erpropriation felbft betref⸗ 
fen, fondern erftredt fi auf alle durch die Veräußerung 
überhaupt bervorgerufene Verbandlungen, mögen diefelben 
bei der eigentlihen Grpropriation, oder erft nach und in 
Folge derfelben entftanden fein. 

Zu den legteren gehören auch die Prozeffe, welde 
durd bie Unpuriedenheit der Grumdeigentbümer wit der 
im Wege des Erpropriations: Verfahrens ihnen fefigefegten 
Entfbädignng bervorgerufen werden. Die dabei entfichen- 
den Koſten müffen daber, fo weit fie nad den gefeglichen 
Beſtimmungen der Eiſenbahn-Geſellſchaſt zur Laſt fallen, 
niedergefdhlagen werden. 

Hiernach ift die Beſchwerde der Direktion für begrün: 
det zu erachten und das bicfige Stadtgericht anderweitig 
zu beſcheiden, aud in künftigen ähnlichen Källen nad den 
vorfiebenden Grundfägen zu verfahren. 

Berlin, den 7. November 1543, 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

Un das Königl. Kammergericht. 
I, 4956, Sportelfachen 37. Vol, 6. 

28. 
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ausgefertigten Ueberexemplare noch der gewöhnliche 
Stempel entrichtet werden muß, 

bierdurd in Erinnerung gebradt. Die Behörden und Be: 
amten der Quftijverwaltung, von melden Namens des Kit: 
fus Verträge abgeſchloſſen werden, werden für die genaue 
Befolgung diefer Vorſchrift perfönlid verantwortlich gemadht. 

Berlin, den 20. November 1843. 

Der Auftizminifter, 
Mübler. 

An fämmtlicdye Berichtsbehörden. 

1. 5080. Situerſachen 6. Vol, &. 

29, 

Bon den gegen Beamte wegen Nichtbeachtung ber 
Stempelgefege feftgefegten Ordnungsſtrafen findet 

der Denungianten-Antheil ſtatt. 

Es unterliegt, wie auf den Bericht der Königlichen 
Regierung vom 9. v. M. erwiedert wird, feinem Beben: 
ten, daß die nad der Allerhöchſten Kabinetss Drdre vom 
28. Dtober 1836 (Gef.:-Samml. &. 308) an die Stelle 
der Stempelftrafen getretenen Drbnungsftrafen gegen Be: 
amte wegen Nichtbeachtung der Beftimmung der tem 
pelgefeße, da fie, wie jene, in der Stempelfiraflifte zur 
Verrechnung fommen follen, au im llebrigen als Stem: 
pelftrafen zu behandeln find, und daf der Denunzianten: 
Antheil in den geeigneten Fällen davon zu gewähren ift. 

Berlin, den 22. Dftober 1843, 

Der Finanzminifter. Der Minifter des Innern. 
v. Bodelfhwingb. Graf v. Arnim. 

An 
die Königl, Regierung zu Breslau. 
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der Drdre vom 24. Degember 1837 zur Werminderung ber 
zn der Grundfteuer:Eremtionen den Befigern vormaliger 

omainen: Grundſtücke nadıgelaffene Ablöfung von Domanial: 
Abgaben zum zwanzigfaden Betrage ferner zu geftatten und 
will daher, Ihrem Antrage gemäß, die Beftimmungen jener 
Ordre bierdurdy außer 2. fegen, wonach Sie die be 
tbeiligten Regierungen mit der nöthigen Anweiſung zu ver: 
ſehen haben. 

Berlin, den 1. Deyember 1843. 

Friedrich Wilhelm. 
An 

die Staatsminifter von Bodelſchwingh und 
Graf zu Stolberg. 

32. 

Die Affervare der Kreis: Fuftizräche betreffend. 

Auf den Bericht vom 3. d. M., die Affervate ber 
Kreis: Zuftizräthe betreffend, wird dem Königl. Dberlandes 
gerichte Kolgendes eröffnet: 

Bei Mitbeilung der Afferpaten : Inftruftionen vom 
31. März 1857 ift das Königl. Oberlandesgericht durd die 
an demfelben Tage erlaffene Verfügung aufgefordert wor: 
den, dieſe Inſtruktionen aud den Kreise Juftizräthen zur 
Befolgung bekannt zu maden. 

Es kann daber feinem Zweifel unterliegen, daß bie 
Affervaten:Inftruftion für ſämmtliche Untergerichte, melde 
kein Kollegium bilden (Jabrb. Bd. 58 S. 243), aud von 
den Kreis⸗Juſtizräthen hinſichtlich der bei ihnen vorfommen: 
den Affervate zur Anwendung zu bringen ift. 

Nah 6. 3 umd 4 diefer Inſtruktion bedarf es ber 
Anftelung eines jweiten Affervators nicht, da den Kreis 
Quftizräthen feine befondere Kaſſenbeamte oder Aktuarien 
zugeordnet find. Es muß vielmebr in Betreff der Aufbe: 
wahrung der freisjuftigrätbliden Affervate und hinſichtlich 
der Buchführung über diefelben eben fo verfabren werden, 
wie bei Heinen Königl. Untergerichten, bei denen fein be: 
fonderer Kaffenbeamte oder Altuar angeftellt ift. 
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Beſtrafung der Landwehrmaͤnner bei unterl 
Abs und Anmeldung im Fall er Aufen: 

Veränderung. 2 

Es find Zweifel darüber entftanden, ob 
ter Landwehrmann, welder feinen Aufen alt | 
und diefe Veränderung fo wenig an dem früber: 
baltsorte abgemeldet, als an dem ne n Aufent 
angemeldet bat, die im $. 39 der Bei rdnung ül 
Dissiplinar » Beftrafung in der Armee vom 21. 
1541 (Gef. Samml. &. 325) beftimmte Stre 
für das Unterlaffen der Abmeldung umd 
dern für das Unterlaffen der Anm buug, 
zweimal, verwirkt bat? F J "AB, 

oder F N 
ob die im erften Sate des $. 39 für das u 18 
fen der Anmeldung angedrobete Strafe von 2 
5 Thlr. Geldbuße oder Gefäranip von 3 bis 8 T gen ji 
glei die Ahndung für das Unterlaffen der Abm n 
mit in fi ſchließe? a m he 

Der 9. 39 der Verordnung vom 21. Oktober 1841 
lautet: i — 

„Ein beurlaubter Landwehrmann welcher bei feiner 
Aufenthaltsveränderung die Anmeldung in dem neuen 

— 

— 
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acht Tagen angeordnet ift, fo find bie erfennenden Behör⸗ 
den dadurd in den Stand gefegt, die durch das gleichzeis 
tige Unterlaffen der Abmeldung erhöhete Strafbarkeit 
als einen Zumeffungs:Grund zu behandeln und das Bers 
eben durch Anwendung eines Mittelfages härter zu firas 
* als wenn nur die Anmeldung, nicht auch die Abmel: 
dung unterblieben ift. 

Auf die durch das Auftigminifterials Reftript vom 2. 
September 1331 (Jahrb. Bd. 38 S. 159) mitgerheilten 
Allerh. KabinetsDrdres vom 21. Dezember 1825 und 12, 
Auguſt 1551 kann nicht weiter jurüdgegangen werden, weil 
* — vom 21. Dftober 1541 ein neueres Straf: 
geſetz i 

Die vorftehenden Anſichten werden den Gerichtsbehör⸗ 
den zur Kenntnifnabme- mitgerbeilt. 

Verlin, den 14. Movember 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mübler. 

An fänmtliche Gerichtsbehörben. 

1. 5061. L. 10, Vol. 13, 

34. 
Verfahren bei Widerfeglichfeiten gegen Gensd’armen 

und bei deren Beleidigung im Dienfte. 

2. 

Durch eine Cirfular: Verfügung des Herrn Minifters 
des Innern und der Polizei Erzellenz vom 30. April 1838 
war an die Regierungen und durch diefe an deren linterbe: 
börden verfügt worben: 

„daß, wenn ein Gensd'arm bei der Ausridhtung eines 
ihm von der Civilbehörde ertheilten Auftrags Wider: 
ſetzlichkeit finde oder perfönlich beleidigt werde, die De: 
nunziation des Gens'darmen in jedem Kalle vor 
der Ginleitung eines gerichtlihen Verfahrens erſt von 
der Civilbehörde hinſichtlich ihrer Begründung näher 
zu prüfen, und in fo fern fie begründet gefunden 
wird, alsdann an den Wilitairvorgefegten des Gens: 
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b. 

Die unterm 30. April 1838 (Uımalen &. 394 Num. 
4107) erlaffene Cirkular » Verfügung megen des im folden 
Fällen, wo Gensd’armen bei Ausrihtung dienſtlicher Auf 
träge Widerfeglichfeit finden, zu beobachtenden Verfahrens, 
bat das Bedenken erregt, daß darch die darin den Dienfts 
vorgefegten der Gensd'armen anempfoblene vorläufige Prü- 
fung der von den Gensd’armen aufgeftellten Denunziatios 
nen mögliher Weiſe dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde 
ie 2 und dadurd die Einleitung der Unterſuchung 
wegen eines von Amtswegen zu rügenden Vergehens un: 
terbleiben könnte. 

Um dies Bedenken zu befeitigen, babe ich mid) gegen 
bes Herrn Quftizminifters Erzellen; damit einverftanden ers 
Härt, daß von dem im der gedachten Girkular- Verfügung 
bezeichneten Verfahren künftig Abftand genommen, und die 
Anträge der Gensd’armen auf Cinleitung der Unterſuchung 
wegen der ihnen im Dienft widerfabrenen Widerfeglichkeiten 
oder Beleidigungen fofort an die fompetenten Gerichte zur 
weiteren Veranlaffung abgegeben werden. 

Die Königl. Regierung bat daher künftig demgemäß 
zu verfahren. 

Berlin, den 21. Dftober 1643. 

Der Minifter des Innern. 
Graf von Arnim. 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen und bas Königl. 
Polizei: Ppräfitium- bier. 

35. 

Anfprüche der des Civils Amts entfeßten und ber * 
Unteroffizier-Charge verluftig erflärten Militair⸗Inva— 

lidven auf das Militair-Önadengehalt. 

Da nad dem Berichte des Königl. Dberlandesgerichts 
vom 9. Auguft d. 3. der feines Amtes entfeste Land» und 
Stadigerichtsbote N. auch der Charge als Interoffizier 
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&. 19.) über die Beftrafung der Landſtreicher, Bettler und 
Arbeitsiheuen wird dem Königlihen Dberlandesgerichte 
Folgendes eröffnet: 
5. Quftigminifter tritt der Anſicht bei, 
„daß es bei Beftrafung der Landſtreicher lediglich auf 
die Beftimmungen des Geſetzes vom 6. Januar d. J. 
anfommt, und daß die früheren Strafgefege, nament: 
lich 66. 191. flgd. Allgemeines Landrechts Thl. 11. 
Tit. 20. und die Allerbödfte Kabinets⸗Ordre vom 
28. Februar 1817 (Gel. Samml. S. 36.) gegen 
Landftreiher nicht anzuwenden find.” 

Aus dem Eingange des gedachten Gefeges ift gany uns: 
zweifelhaft zu erfeben, daß daffelbe aus einer Revifion 
der dir Vorſchriften über die Beftrafung der Lands 
fireiher, Bettler und Arbeitsſcheuen hervorgegangen ift, 
und es läßt ſich daher auf die früheren Vorſchriften nidt 
zurüdgeben. 

Das Zandftreihen tritt dur das Geſetz vom 6. Ja: 
nuar d. 3. in die Reihe der mit Strafe bedrohten Ber: 
gebungen. Bei den Berathungen ift man aber einverftan: 
den gewelen, daß dies Vergeben nur mit einer mäßigen 
Strafe belegt werden fönne, und es find demgemäß die 
Beftimmungen im 6. 1. getroffen worden, bei welchen die 
Ausländer eben fo wohl, als die Inländer Berückſichtigung 
finden. Nah 6. 18. der Einleitung zum Allgem. Land» 
recht kommt das mildere Strafgefeg aud denjenigen zu 
ftatten, welde die früheren Verordnungen vor Publikation 
des eriteren übertreten haben. 

Wenn das Gefeg vom 6. Januar d. 3. nichts dars 
fiber bejtimmt, wie derjenige Ausländer zu beftrafen ift, 
welder, naddem er wegen LZandflreihens die ibm zuer— 
kannte Strafe verbüßt bat, und aus dem Lande verwiefen 
ift, zurückkehrt und abermals als Landftreiher betroffen 
wird, fo ift deshalb feine Lüde im Geſetz anzunehmen, 
vielmehr verftebt es ſich von felbit, daß dann die allges 
meinen Grundfäge über die Wiederholung gleicher Ber 
brechen ($$. 52. 53. Allgem. Landrechts Thl. Il. Tit. 20.) 
zur Anwendung kommen. 

In wie fern durch das neue Strafgefegbud die Aufs 
fiellung anderweiter und fpezieller Beftimmungen gegen die 
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in den Anftalten zu vollfireden; nur die verſchiedenen Mor 
dalitäten, unter welchen die zur Gefängnißftrafe oder zur 

Sitrafarbeit vernrtbeilten Perfonen behandelt und beidäl: 
tigt werden follen, find den vorgefeßten Verwaltungs: Be 

börden der Landarmenhäuſer refp. der Korrektions » Anftals 
ten zu überlaffen. 

Sollte es vorgefommen fein, daß Gerichte gegen 

Landftreiher, Bettler und Arbeitsſcheue auf Ginftellung 
in eine militairiſche Strafſektion erfannt haben, fo muß im 

Kalle des $. 7. dennod bie Strafe in den Zandarmen 
oder Korreftiong:Anftalten vollfiredt werden. 

Die Gerichtsbebörden find deffen ungeachtet verbums 

den, aud in den Unterfuhungen wegen Landſtreichens, 
Bertelnsg und Arbeitsihen die Militairs Verbältniffe der 

Angeſchuldigten zu ermitteln und die betreffenden Militair⸗ 
und landrärbliben Behörden ron der Unterfuhung und 
deren Ausfall zu benachrichtigen. 

Berlin, den 7. Nodember 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An ſammiliche Gerichtsbehöcden, 
I. 4928. Krim. 79. Vol. 2 

38. 

Die gegen Landftreicher aufer der Strafe zu ver 
haͤngende Einfperrung in eine Korreftions-Anfalt 

ift eine polizeiliche Maaßregel. 

Auf den Beriht vom 7. v. M., die Auslegung des 
Gefeßes vom 6. Zanuar d. 3. (Gef.:Samml. S. 19.), 
über die Beſtrafung der Zandftreicher, Bettler und Arbeits: 
fheuen, betreffend, erklärt fi) der Juſiizminiſier mit der 
Anſicht des Königliben Dberlandesgeridts einverfianden, 
daß die im $. 1. des gedachten Gefeges vorgeichriebene 
Einſperrung des inländifhen Kandfireibers in eine Korrek⸗ 
tions: Anftalt nicht vom erfennenden Richter ausgefproden 
zu werden braucht, weil fie, den Worten des Geſetzes nad, 
nicht ein Theil der Strafe ift, fondern 

nad ausgefiandener Strafe erfolgen fol, 
um 
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b. der dem Beamten vorgefeßten Regierung oder Pro: 
pinzal-Steuer:Direftion, 

wegen des Rechtsmittels der Aagravation, und wegen des 
Intereſſes, welches die Auflitsbebörde an dem Ausfalle 
des Erkenntniſſes zu nebmen bat, mitzutheilen. 

Berlin, den 12, Dezember 1843. 

Der Juſtizminiſter. 
Mühler. 

An 
ſammiliche Gerichtebebörten und an bie Herren 
Ober⸗Prokuratoren in ber Rheinprovinz. 
1. 5563. Krim. 103. Vol. 2. 

— — — 

40. 
In Injurien- und fiskaliſchen Unterſuchungsſachen, 
in welchen der zweite Senat der Oberlandesgerichte 
zu Stettin und Frankfurt auf das Rechtsmittel der 
Aggravation erkannt hat, geht die dritte Inſtanz an 
den Dber-Appellations: Senat des Kammergerichts. 

(8. v. 13. März 1803 8. 4,5. Stengel Be. 178.28, — A. K. O. 
p. 12. Juli 1810 Marıbis Bd. 10 &.450. — U. 8. D. p. 10. Mai 

1826 Gef. Samml. ©. 53. — U. 8. D. d. 29. Auguft 1835 
Gef. Sammt. &. 197.) 

Zur Erledigung der in Ihrem Berichte vom 7. v. M. 
vorgetragenen Kompetenzfragen beftimme Ich, daß bis jur 
anderweiten allgemeinen Regulirung der Kompetenz in’ln 
terfuhungsfahen der DOber:Appellationd:Senat des Kam 
mergerichts in allen Injuriens und Unterfuhungsfaden auf 
das Rechtsmittel, weldes gegen ein von den jweiten Se: 
naten der Dberlandesgerichte zu Stettin und Sranffurt 
in Kolge eingelegter Aggravation verfhärfend abgefußtes 
Erfenntniß zweiter Inftanz angebradyt worden ift, die Ent: 
fheidung in dritter Inſtanz zu übernehmen haben fol. 

Sansfouci, den 11. Movember 1843, 

Friedrich Wilhelm. 
An 

ten Staats: und Yuftizminifier Mühler. 
1, 5144, Krim, 5. Vol, 6. 

—— — 
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wichtigen Fragen abzugeben, kann ich mich nicht veranlaft 
finden, für meine Pfliht muß ich aber erachten, Gm. Er: 
zellen; ganz geborfamft bemerklih zu maden, daß tbeilmeis 
jene Berichte über die Hauptfrage, wie es bier mit 
der Beltrafung des Ebebruchs gehalten wird, 
eine irrige Anficht zu begründen geeignet fein könnten, 
Db auf diefelben überhaupt weitere Rückſicht genommen 
werden wird, kann ich nicht wiffen, gewiß würde es aber 
für den Fall, daß dies geſchehen follte, Em. Exjellenz febr 
unangenehm fein, wenn biebei von irrigen Vorausſetzungen 
ausgegangen werden follte. 

&n den Berichten it von zwei ganz verfdhiedenen Gr 
Henftänden die Rede, nämlich 

1) von den in den Eheſchtidungs-Urteln audıs 
ſprechenden Kolgen der Verlegung der ebelichen Pflich⸗ 
ten, namentlid von den Privat⸗Strafen, melde 
dabei auferlegt werden fönnen; und 

2) von den Bedingungen, unter denen ein vorgefallener 
Ehebruch in einem Strafverfahren gerügt und mit 
einer öffentlihen Strafe belegt wird. 

Der Bericht des Königl. Dber:Appellations: und böchſten 
Gerichts vom 4. Juli 1834 handelt lediglich von der er 
ſten Frage und fann id nur auf deffen Anhalt verweilen. 
Diefer letztere läßt ſich eiwa dahin zufammenfaffen, daß 
alle lediglich die Partheien betreffenden Givilfolgen 
einer Verletzung der ehelichen Pflichten, wohin auch die 
Privationsſtrafen zu rechnen, nad bekannten gemeinrecht⸗ 
liben Grundſätzen nur auf Antrag der betheiligten Parthei 
erfannt werden, und daß nur inſoweit aud von Amtswer 
en eingeſchritten wird, als ein öffentliches oder fremdes 
4 als noch zum Reſſort des Civilrichters 
gehörig, in den Eheſcheidunge⸗Urteln mit zu wahren if, 
wie z. E. die Krage über die Erziehung der Kinder und 
über die Zuläfligkeit der Wiederverheirathung der Gefdie 
denen. 

Von der Frage über öffentlihe Beftrafung des Che: 
bruchs ift in jenem Berichte nicht die Rede. Diefe le: 
tere gebört nach der Konfiitorial:Infiruftion nicht dem Ehe— 
Gericht, fondern dem weltlichen⸗, dem Rriminalgericht. 

Die andern Berichte gehen theils auf dieſe Frage mit 
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Perfonal- Veränderungen bei den Juſtiz⸗ 
Behörden mwährend Des Zeitraums vom 

1, Dftober bis zum 31. Dezember 1843, 

1. Bei dem Zuftisminifterium. 

Drr Geheime Ober: Fufliraib Dr. Braum If am 97. Juri, som 1. 

Tannar IH4d ab, mit Venßen in des Bubeftanb werfeht. 

1. Bei den Gerichtöhöfen. 

A. In den Provinzen diefjeits des 

Nbeins. 

AA. Bei dem ObersEenfurgericht. 

— 1a ben a eat 
tommiffariich ühertragen. 

BB. Bei dem Geheimen Ober-Tribunal. 

Der Geheime Ober: Krimaltratb Arönis | gefiorden. 



(6, Zei den Suter file 
. Präfiventen. 

9) 2* —— vom — Bus 

richte zu Maumburg, um 9) der Gebeime In dag um —— u Mänfler an oe 

— na zu Velen iR m. ” 

2. Raͤthe. 
1) Der Kammergericbtirasd Barbua und 2) ber Geheime Faftize und Kammergerichteratb von Hermensdorff 3 3) ter Land» 9 ram Btrie ——— it am 14. Otiebet, mit Unciennität vom 4, Mai 1840, rs Kammergerichtsrand ernannt; 4) —— m züe baus zu Yarerberm iR am 6. Monember an rich zu Münfler verlegt; 5) der Bande und eher und Kreis Yuftirab Shuppe mu iA am 11. Mu vember, mit der Anchemmirät wom 4. April 1 um Rab bei dem Dberlandesgericyte zu u ernannt; 6) der Geheime Ju Nig: und Dberlandesgerichteranb le Wrötre zu Glogau if am 27, Merrmber, mit der Anciemwität vom 22. Geptember 1823, als Rarb am das Kammergrricht verfeht; 7) ber Kamm ul iM am 2. Dryember von ben —* dem Atriſtens Kellegkum der Vredinj ensbunden, an teilen Stelle 8) ber ———— am demfeiben Tage zugleidh zum Mitgliebe diefes —— U) der Kands nd —8 Dircher Kugner ju am 26. Deyember, mit der Ancienmisät vom 4. rail 160, um — — bei dem Dprrlantenzerichte je VPeſen, und 10) der Kamm zidneratb Suljer am 29. De . um Gebeim: enge und vortragenten Math inifterium des trnenut. 

3. Aſſeſſoren. 

a. Zu Aſſeſſoren find ernannt: 
Die Meferendarien: 1) Treutler am 1. Dfteber, mit ber Aucies- nisät vom 22. Auguft, bei dem Oberlandesgerichte zu Sttelau. 2) Reoppin am 5. Dftober, mit der Amciennität vom u». em twber, bei drm Kammergrricte, 3) Sönderep am 15. Dite: ber, mein ber Anciennnat vom 1. Auguf, bei dem Dberlanberge: richte zu Aranffurt, 4) Euttinger am W. Dftober, mit bet Yinciemslsät vom 29. Auguſt, 5) Wein md 6) Pepte om dem 

l \ 1002 
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ber, fo wie 17) Hirfd umb 19) Band 11. — ———— ) Kleffel am 16. Mepember, mit ber Ancieunir 

vember, * jun . Mepember, mit ber weirnnität vom 14, beffelben Wonats, bei bem Dfvrlandesgerichte — MH) Jordan am 7. Deyember, mit der Ancieuni⸗ 17, bei dem Dberlam 

& 8 * = E) 8 

Grürk am 17, Depember, mit der vom db. Dromate, bei dem Nammergeridvie, 28) Budom am 18. Drjem- ber, mit der Mnchennität 31. Dftober, bei dem Oberlandeege · 
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Asiichforen, welde aurnäng ag wo fegt und abgegang 

1) Der Dberlambesgerichts » üfeffer Deimanı zu € 6. Ditober an das Kanimergeridit ; im | zichis-Affefor —— zu N am einfiweillge Bermal eratsmäßigen Dierlanb te jit * — J tichi⸗ Mffefler DOT Befinitiven Webertritie jur tem Dirmfte entlaffen ; 3*8 angeflellten Ir er K. — egel mnb an am 14. und I mergericht —* 1 on * * Met zu Berlin MM am Dberlantee ————— — 

——— and ’ or s o Seustelh — ————— die Eutlafflung aus dem Seite, u Wirbereimtritte, ertbeilt worden ; er bei dem dem Land: und erichte ja Tberm eratsmäkig angehehte Kammergericite-Mffeffer Keiitt in am 28, Dftober auf feinen Antrag an das Kammerge zidst zurüdoerkegt; 10) dem Kammergericht Herrmann Frau Eodhiuns zu Wirflod ih am 4. in Folge einer Ermennung zum Vürgermeifer In Perleberg, Me Entlaffung aus dem Yunizeienfe, mit Worbebalt fettes eintritt, eribeilt werden; 11) der Sallbadı im Aranffurt if am 9. Movember an das Dberlan: dregericht zu Marienmerder verfe ; 18 der Dberlandesgerichter Afehor Fert che ju Meiffe in ; 13) dem — und Sradigeridise zu Vaderborn als renden Oberlandeezerichte Aſſeſſot von Dutarıe Movember die Verwaltung einer eratsmägigen ® tem dertſaen Oberlandesgerichte übertragen; 14) der Oberlanbess gteichte Afftſſor Mertilch im ärgere in Pommern It an drmfelben Tage, in Werankaffıng felmes Urbertriis jur Verwal tumgspartle, aus dem Rufliztienle cuclaſen; 15) — und Siadigtrldustaih Meier ju Magbeber cu 2. Nopember auf feinen Antreg eine eratemäkige Wfl Torf bei dm — gen Obrrlantergerichte detlſehenz 16) ber bei dem Bande Stategerichte 1 &iolp am eftellte Ebensee Ufer Meiferichmiet iR am Nommber ale Afıhor an Kamwergerſcht veriegt; 17) der Dberlamt te/a 35 mann jı Kengebeta it geflorben; 181 der «ul fer Dunfelberg If am 5, Dejember an dos Dberia zu Halberſtadt, 19) ber ae REN vr. Edr = N am 7, Dejemier an das ——— rg Bd ter bei deut Dbrrlanbesgerichte zu Frankfurt angeelie Miller 

As 8 c 
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son Herford am bemielten Tazt an bas Rammergeriche, 2 
ker Kammergerichis · Aſeſſer Ernard Schmeider z re 2 
jeraber am das Dberlandengeriche zu Glegau, 22) der Dberfan: 
tergertchrgs Mflefler Mbeleb Heinrich Arrbinand Mäller am 
Arantfurt am 24. Dezember am das Kammergericht, und —9 
ber Dberbantesgerichts Köcher Zaro ju MWariemmerber vom 
D. Dejember an bas ——z en zu Imerturg pers 
un #0 ter Kammergerihiss heller Hebnherft gt 

4. Referendarien. 
Zu Neferendarien find ernannt: 

1. beim KRammergerichte. 

Anstultateren: 1) Andnagelam 17, DOftober, mit ber Anchen⸗ 
zität wem 17. Yun, 2) Hambı am kemfeiben Tage, mit ter 

Ancienmität pem 15. Eeptember, 3) Elıefter am W. Dftober, 
wit tee Anciennisät vom 5. September, 4) Rilste am 11. Ns 
vember, mit ber MAnciemmisät vom 6. Dfteber, 5) von Ber: 

trab am 18. Movember, mit der Anciennität vom 30, Hugurt, 
6) Hinrichs am 24, Menember, mit det Mmciemmität vom 12, 
Erpiember, 7) Ibime an 25. Robember, mit ber Wackemnirär 
tem 10. Oftober, 8 Hildebrandt am 1. Dezember, mit ber 
Anciennlsät pom 25. Geptember, und 9 de Eunrp am 24, 
Dejember, mit der Ynchemmität som 3. Dftober, 

2. beim Oberlandetgerichte zu Frankfurt, 

Aue⸗fultator Martinp am 14. Depember, mit ber Mnchemmisät 

vom 14. Wär). 

3. beim DOberlandesgerichte zu Königsberg. 

Auetuliateren: 1) Dr. Rüfimer am 10. Mevember, mit ber An⸗ 
cieneität vem 11. Dftober, 2) Buchbolz am 19. Mevember, 
mit der Unciennität vom 2. Dfteber, 3) Schmagrens am 
3. Deyember, mit der Maciennirhe vom 14. Dfteher, 4) den A 
ersmalb am 15. Dejember, mit der Mncienmität vom 13, Mo« 
venber, 5) von Widhert, 6) Plebwe ums 7) Hoppe am 
31. Depember, mit der Uneiemmirkt zefp. vom 16. und 21. Mos 
vember und tom d. Dezember. 

4. beim Oberlandesgeridte zu Infterburg- 
Austultater Hecht am 31. Dezember, mit der Anclennliãt vom 
16, deſſelden Ponate, z 

5. beim Oberlandesgerichte zu Stettin. 

vu. Bolgt am 7. Dezember, mit der Anciennität vom 



6. beim Oberlandesgrrichte zu Kdelin. 
26 Auilultasoren: 1) Biemann am 24. Oktober, mit ber Ancien ⸗ air vom 10. Auzuft, und 2) Schweber am 6. Mepember, mit der Anciennität vom 28. Erpiember. 

7. beim Oberlandesgerichte zu Breslau. 

Die Mudtultatoren: 1) Ebrift und 7) Roc am 25. Dfrober, mit der Amciemnisät refp. vom 20, Erpiember und .. Dfiober, 3) Gubranuer am 1. Movember, mit ber Ancienmiär vom 3. Ot⸗ tober, 4) Somille am 9.D , mit ber Auciennität pem 20. Deieber, und 5) Stanjed am 12, Dezember, mit der Ans ciennität vom 2, Movember. 

8, beim DOberlandesgerichte zu Glogau. 
Die Anstultateren: 1) Arnold am 8. Dftober, mit ber Ancienni— 

A en re —3 ey = [ ‚um ber, mit der Anciennitat wom 11. Pr A ige * 

9. beim Oberlandesgerichte zu Ratibor. 

Der Auekuliaietet Foſchatzey am 28. Dftober, mit der Anctitenni— tät vom 10, beffelben Monats, — 
10. beim Dberländetgerichte zu Poſen. 

Der Uustultater Miersti am 27. Menember, mit der Ancitunität vom 2. Eeptember. 

11. beim DOberlandesgerichte zu Magdeburg. 
Die Yustultateren: 1) Andreae am 14. Dftober, mit ber Anclenni⸗ rär vom 14. Funl, und 2) Sad am 2. De, mit der Bun: eiennindı u Auli. — m 

12. beim DOberlandesgerichte zu Halberſtadt. 

Der Unstultster Gottftich Guflab Eugelbarı am 5. ber, a ta a _— 
13. beim Oberlandesgerichte zu Naumburg. 

Die Austultatoren: 1) Lasterf am I. Mapember, mit der Ancien nität vem 25. Srpiember, 2) Arletrich Suflan Schröter am 5. November, mit Anciemnität vom 6. Dtteber, 3) Pechlein am 4. Dejember, mit Anciennität vom 31. Dfteber, 4) Bernbarb Richter am 8. Dejember, mit der Anclenniär vom 2, More: ber, 5) ——— und 6b) Zindig am 13. Dezember, mit ber Hinciemmität vom 6. Movember, und 7) Gernau am 19. Dezember, wit der Anciemnität wow 7, deffelben Monat. 
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14. beim DOberlandesgerichte zu Münfter, 

Dir Husfultatoren: 1) Wentbof am 16. Oktober, mit ber Auclenni⸗ 
a dem 12. Buguf, und 2) Aautz am 6, Dezember, mit ber 
Kuchrenieät vom 4. Auguft. 

15. beim Oberlandesgerichte zu Paderborn. 

Die Euskultatoren: 1) Beitemener une 2) Bucher am 18, Mar 
nembrr, wir ber Anciemmirät refp, vom 2. und 26. Augun, 3) 
oljanfel am 25. Merember, mit ber Mociemmisät vom 6. 

und 4) Herrmann Müller am 12. Dezember, mit ber 
ität vom 19, Grptember. 

16. beim Oberlandesgerichte zu Hamm. 

Der Auttultatet Aricelus vom Kammergericht am 16. Dftober, mit 
der Mnciennität vom 19, Crptember. 

17. beim Oberlandesgerichte zu Arnsberg 

Die Hntkultateren: 1) Diefelborft und 2) Pescatore am 7, 
Dtteder, mit ber Ancienwität pom 16, September. 

5. Subalternen. 

1) Der Lands und Erabsperidts Balatien Ben Blonde obfe zu 
Anfterburg iſt am 25. Dfiober zum 10 enbanten 
bei dem Ob: erichtt —X ernannt; 2) ber Kammerges 

Mageeburg in am 36. Diicber ans bem tienfte ben; A) 
der ante Jufpettor Beder je Tanten it am 3. Mevems 
ber zum Sefretaie bei dem Trikımal baielbi, 5) ber Juflkzamıss 
Setretaie Pilbardt pa Ebrembreitfteln am 10. Meprmber er 
KuftieSrmarts&ekretair, tale und 6) ber Obrrlandreg 
Haltularer Eretius pw Breslau am 15. Rosember zum Medhs 
mungs: um® Kafem:Mevifor im Wezirfe bes bertigen bes 
gerihes ernannt, 

6. Kreis Yuftizrärhe. 

4) Der Lands umd Etadigeridits Bisher Raudfuß zu Marien: 
u burg if Fe 7, Tune yugleich zum tg für ven 

Marlenburger Kreſe beiielltz 2) dem Arria⸗ eb Moll zu 

Mrumartt Ift am 27. Movember bie ma e et, ben 
zn umıe an; 2 1 Bande har D —* 

niger zu umarlı it an kemi 

Kreis. Yaftycap des Reuumrttiet Kreifer, 4) der —A—— 
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rihsreab Lemmergu Lieguig amch”an biefem Ta u N} ki Kris Kufligrard 2 den Lirgmiger Kreis, und 5 5) de ER ser bed Band, mb Etadrgerkbts ju Brieg, ra Stilde am 16. Dezember zugleich zum — des Btieger Kreiſes emannt. 

7. ZuftizKommiffarien und Notarien. 

1. im Departement des Kammergerichts. 

— er Ya U Der te Ent n mte al ; ——— ——— ju Berlin ertbeilt, und 2) ber ui Rommiharlns —— ju Marienmwerder in Batı jeiben als Juſtiy⸗ Rommiffarius an das Gatı, et unb HDi yngleich Das, Motariat im Ben Yes — gericht⸗ verlichen. 

2. im Departement des Oberlandesgerichts zu Franfurt. 

4) Der DOberlandesgerichre:Affefler Eorti zu Krofien N am 9. Dt 

und —æ— —— geftatter; 3) der Juſtſz· Kec wiffarins und Notarins Bflefier u &udan it auch an diefem Zage an bas Band» und Stadi gu —— mit der or wgnih zur WPrazie in den Areiiem Hoberswerda und Eprems berg verfept; den Yuftigz-Kemmiffarien 4) Hagen A — u am Zeudue iR 20. Movember Kran rarie im Eprrm enger Kreiie unttt Borbebalt des Wiedertufe geflaner, und 6) ber Land · und Sradigerihts:aftfler Merkel ja Eolkin it am 24. Movember zum YafiyKemmtffarius Im Gubener KAreift, wit Anmweilung feines Webnfiget dm Futſtenberg, ernannt. 

3. im Departement des Oberlandesgerichts zu Inſtetbutg. 
I) Der ar me Hellwich zu Raufehmen Ift gefterben, Ober landes getichta. Kffe rate de Yranlın uw ne am 3. Morember zum — —— em — J— a nen. beim unlyame en tem Berichte der Grafſchaft Nautenburg und der GBericdus.Ara mifion zu Heintichsmalte, fo mie zum Mosarius iu Dejirf dei Sperlandesgerics ju Infierburg, umter Unweilung feine Wobn figes in Kaufchmen, ernannt, Ihm auch bie Srarie vide dem Lande == — zu Peydetrug und der Gerlchie · Aommſſien zu 
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4, Im Departement des Oberlandesgerichts zu Matienwerder. 
Der band» und Siodtgerichtearaib Epfer zu Thorn iſt am 29, Des 

jeher zum YurlisKommiffarius beim Oberlaubesgerichte zu Mas 
femmerker und zum Posarius in deſſen Beuitt ermannt, and 
demfeiben grilastet worden, den Zitel ale Yußlizrach zu führen. 

5. im Departement des Oberlandesgerichts zu Stettin, 

9) Dre Kommerzerichte-Uffeffer W ag mer gu Cterin ft am 25. 0% 
sehr zum TufiijRemmifarius bei bem gen Zand: und Stadt⸗ 
gerihne und jmgbeich zum Rotatius im Bezirk bes Oberlandeogt · 
nate daſelda ernannt, auch ift ibm am 14, Mevember bie Pra⸗ 
4 bei dem Untergerichten des Manbomfchen Kreifes, mit Beides 
ſung Feines Mobnfiges in Erettin, geftatter;_ 2) der Yulige 

Lemmiffarins Beunek zu Stettin iſt burch Erfeummmiß vom 
2), Meremmber feines Amis emtickt. 

6. im Departement des Oberlandesgerichts zu Köslin. 

Der Sherlandesgeridhre:tffeller Drems zu Köslin iſt am 17. Mer 
penrder zum FuflijRemmifarins bei den Gherichten des Schlawert 
Krrifee, mit erg! feines Wobnfisee in Nügenwalbe, und 
3 um Noiatlus Im Bezirk des Oberlandesgerichts zu Abs⸗ 

in ernannt. = 

T. im Departement des Ober» Appellationsgerichts zu Greifswalb. 

Der Dir Mppellationsgericite-Wbrofat, Motar und Bärgermeifter Dr. 
Gefterping zu Greifewalt in geflerben. 

8. im Departement des Dberlandesgerichts zu Glogau. 
Der ent und Mesarius Herrmann ju Wollſtein 

it am 18. Otleder ale KuftizKemmi an bas Band» und 
Etabigeriche zu Görlig, mit Mumweifung feines Web da⸗ 
felbit, werieke und ihm bie Vraris bei dem Gerichten bes Gerlitzer 
Mreifet zugemieien, auch in Ibm tas Notariat im Bezirk des 
Dirriantergrrichts zu Ologası beigelegt worden, 

9. im Departement des Oberlandesgerichts zu Ratibor. 

Der JuftizcKommiffarins und Notarius Yobm zu Meiffe IA geſterben. 

10. im Departement des Dberlanbetgerihts zu Pefen. 

Der Dberlandesgericts- After Rübn zu Geſthn in am 6. Nedem ⸗ 
ber zum Ruftijekonemiffarins bei dem Land» und Gtabigerichte 
u BWelfirin, mit Anmelfung feines Wobnfiges dafelbl, wmb zeum 

tarius Im Bezirt des Oberlantesgerichts zu Poſen ermannt 
werten, 
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4. Im Departement des Oberlandesgerichts zu Magdeburg. 
2) Dre als Direftor —— u Sta; 13 0 +Remmiffarins m dortigen Derien le rende Jaſtiſtaib Eunis th erben, und 9) Rand» und Stabtgerichteraib Berge zu am N. Ro: ember zum ge jarius bei dem bertigen Dberlandesgericht umb zum ete —— Ede 3 Be —— auch ihm geſtanet wor; 

12. Im Departement des Oberlandesgerichts zu Halberſtadt. 
1) — Bee Op Dr. Saunemann bat am 27. auf die ibm am 15. September übertragene Etelle eines 

Faftrem ift 17. Movember N Kemmilfariu ku tan und Surigmian 1 win um a —* — en Pattſmenlalgetichten, a Ne an zus Im Bealte tes Dberlantesgerichts u — — 

13. Im Departement des Oberlandesgerichts zu Naumburg. 
Aewmiſſariuc b mä 

14. im Departement des Oberlandesgerichts zu —— 

kand· und Stadtgerichie ja Warburg Sn rius im 1 Baylrt dee ——— zu a — — gan — Heldfiet zu Brade Tage zum Yufij-Rommiffarius bei dem Zante * Stabrgerichte zu Vererumgen umb zugleſch zum et Im Be; — nn Dberlandesaeriches ermanmı; A) bem im Jabte 1 bebalı bes Wicdereintritte ——— — 55 u Bäten IM am 4. Deſtcuber ber ben dortigen Lands und Stadtgerichte En Au 
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15. im Departement des Oberlandetgerichts zu Arnsberg. 
1) Der Yuftigcfommiffarius Lürtidde zu Piebebach AM am 6. Mer 

mmbrr an das Band: und Stabrgericht zu Ermitte derſetzt wor⸗ 
den, und 3) ber Eherlantesgerihis-Mfrkor Kramer ju Ürens 
dern il am 15, Deyensber zum Tuftiz+ Rommilfarius bei dem 
andı und Eradtgericte zu Medebach und zugleich zum Mota ⸗ 
rind im Beyirt des Oberlaubergerichts zu Arneberg emannt. 

16, im Departement des Zufiz Senats zu Ehrenbreitftein. 

Der Atvofar Helle zu Weplar If mmerm 18. Dfteber zur Praris 
bei dem Fürftlichen Obergtrichtt zu Braunfels verſtauiti. 

DD. Bei den Untergerichten. 
1. Direktoren. 

1) Der Kürfitih Eolms-Braunfeleide Regierungs:Dirchtor und Prä« 
ftem Stepban gu Braunfels IM gerlorben; 2) Ber Lande und 
@radtareichie-Direfter Nauchl uk zu Lebau iſt am 27. Rebem⸗ 
ber zum Diteftor des Land⸗ und Stadigetichia zu Warienburg, 
3) ker Dberlandergerihteranb Stile ju Breslau am 16. Des 
zember zum Direltor des Bands mund Eratsgericte zu Brieg, 6) 
der Kantı mb Statigerichis. Direlier Schulg- Wälder u 
Ediwerin a. W. am Dejemder zum Direhter des Bande und 
Stadigeridiis zu Kempen, und 5) der Oberlandesgericts:Afehler, 
Fand- und Erabirkbier Echabe zu Senftenterg am W. Der 
zember zum Ditetor des Bands und Stadegerſchis zu 
a2 ©, ermannt. 

2. Raͤthe. 
4) Der Aürftenrbumsgerichteranb vom Keltich u Die iſt am 6. 

Dteber, bebufis lrbernabme des Mumie eines Directors ber Ser: 
yealih Braunidmehg:Delsichen Kammer, mit Werbebalt des Rüd: 
arktte, aus dem Yuftigeienfe enrlaffen; bie Lande mb Etabtges 
richterAßeheren und bherichte,Remmiflarien 2) Hoffmann ju 
Köunern und 3) Mamfäbı zu Wettin find am 14. Dfteber 
u Lante und Stadigerihtsrärben, 4) ber Oberlanbesgeridytes 
ſſeſſet von Nappard zu Hempen am 16. Dftober zum Rath 

bei dem Banks und Srabegericht zu Wolflein, und 5) ber Ober 
lantesgerichts « Weor nr n Veſen am 21. Dftober zum 
Maid bri dem dortigen Land⸗ —— ernannt; 6) ber 
Krimimatrichter, Ariminatraıb Eiboronius zu Marienmerber it 
geftorken; 7) der Bands und Gtabtgerichtsraib Salymanı zu 
Schlechau in am 6. Modember am das Laud⸗ und Erasıgericht 
u Elbing verfegt; B) der Stadtgerichterath eg A Ber⸗ 
Im iſt am 13. Movember, unter Werleibung des eines 



11) der Kammergrrichte 8 deffelben Aenate me Marb bei dem CS hlocan, und 12) der Dberlanbesserihis:Affeffer © zu Münfler an 6, Depember * Raid bei dem: ) und Siedigerichtt ernannt 13) Schlirmann umb 14) "dıttueiaier ® zu Rürs fRemidumegerichteräiben bei dem Fürfkentbumegrrichre er: 8, Drjemb: erben der an Eimer Siea rien Run er 
3. Sands und Stodtrigter. 

1) Der Land: und Stadigerlchas · Aſſeſſer Heinrichs malte It am 10. Morember zum Lanbı und Hr bein, und 2) ber Band und Eu, “ t arbt zu Neitenkurg am 30. Dezember zum er im dell ernannt. 

4. Affefloren. 24 
1) Der Dberlandesgerichts+ Neferendarius Reblander berg #. Pr. ih om 4, Dftober zum Seas bei dem bertigen Stabtgerichte nn 2) der bei - und Etabrgerichte —* Görlig als yes: Hammerseribie-Abchor Bertram IN am Rio in glei ber Eigenfhaft an bat Zanbı und Stabtgericht —— verſeliu 3) der OberlandesgerkhtsMeferenbarine 2 A Breslau ift am 26, Dfieber zum — Zantarridre daſeie ernannt; 4) der ak Kertin zu Bergen it an das Kreiegeriche vet · fest: d) dem bei dem Siadigerichte zu Berlin Din- lantergerihie:Alefor Karl Ifizer Aleranter 5— au beim: ſelden Tagt eine eratsmädsge Aſſeſſocſtelle bei zu Bergen verlieben; 6) der Kammergerichtsstffeier MiFborfl zu Matıter it am bemfelben Tage von dem Lands umb Etabir getichte talsibl an dae Land und Stadtacticht ſcht 7) der Oberlandes gerichte- Reftreudarius Sreim zu Gier aau IN am 4 Menember * unbeielteren Uffehlor bei dem Bantı und Eradmgeridite zu Hirkbberg ernannt; 8) der bei dem Lantı und Erabtarichte ju Btilen als etammäflger m Dorrlantesgerihierkfleffor Neinbelb ik am In alriber Eiyemichaft an das Lande und Stabtgericht zu Mabten veriret; 9) ber Oberlandregeridjts + Neferenbariug eh bir zu Tnfterburg 

| by (Google 
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ging IE am B. Mepember jum unbefolbeten Hörer bei bem 
und ernannt; 1 " 

—E le se Tess 4 = — 
ſſeſſerſelle ride: em “ bei dem d Zuftizamte 

ba; 11) ber Muteugeher Schmidı Mi tee Yuan Mi 
erben If arfterben ; “ em murben bet 
leben: 12) dem Oberlam “ ever zu Bübbede 
am 17, Mevember bei dem Lands mb Erabigerichte zu Bellen 
wer 13) dem Dberlanbesgericns » Aſſeſſer von Bruttfchreis 
ber zu Keſel am 19. Monember bei dem Land⸗ umb erichte 
— 14) der Kammergerichta-Referendarius A En 

hei dem Ban: und Sta te zu Stettin ermannt; 15) ber 
im 

mie entiet; 
ter Hammergerichte » Affeffor ——— At = 

———— atigetichte zu Fraufadt J 16 C 
re Runsb zu Berlin id am — bie tinfiweit 

— I in en Serie Wird tal ferielle übertragen; 18) and: und 
von Kaldfleim zu Mblen il am 24. Movembrr bei bem bors 
tigen Zant: mb Gtabigericdte und 19) dem Dberlan 16: 
Afefer Abremds zu Pr. Statgatd am 4. Degember bei dem 
Bat: und Stadigetichte zu Eomig eine etarsmählge Aſſeſſor⸗ 
flelle verlieben; 20) wer bei dem Bank: und Grabtgerichte zu 
Zühberte als rratsmäßiger Uſſeſſot fungirende Oberlanbesgerichter 
Whcher Ehmibr ift am 10. Deyrmber an das Bands und Etatis 
—* su Paterborm verſetztz eraremäflge Ufſeſſerenſtellen wut⸗ 
en verlieben den Oberland — 1 : 2) Senger 
m Löbau am 12. Depember bei bem Lands und Gtadtgerichte A 

DReuftabt im Weflpreußen, 22) Yanlimi zu Bögen am 15. 
zember bei bem Land, und Grabe * fit und 2) Nothe 
zu Matienwerdet an bemfelben bei dem Band» und Stabt: 
gerichte zu Jaſtten; 24) der bei der Raub, und Stadigerlchte 
ju Brilon als eratsmäßiger Aſſeſſer fungirende Oberlanberges 
richte: ffefor Aerik in am 16, Dezember an bas Lands und 
Srabigericht am Verlebn verieätz etatsmäßige Afefforenfichen 
mwurten verlieben ben Oberlantergerichts:N m: db) Schmitz 
zu Miebeim am 22. Dezember bei dem Lands umb Erabtarricte 

Werne und 26) Bon Myc; zu Mewenburg am bemielben 
| en bei dem Land und Srartgericte zu Iborn; 27) ber Oben 
landesgerichte » Uffeffor und Patrimonialridier Scheller zu 
Duerfurt ift am JO. Dezember bei dem dortigen Land: und Stabi⸗ 
erichte I ntatsmäkigen Affefor beftellt, und 26) ber bisherige 

Slabır ter, Dberlandesgerichts » Aflefler Schieferbeder ju 
Schippenbeil an demitlben Tage als Affeffer om das Bands umb 
Stadtgericht ja Neitenburg verfegt, 

1343. 8. 124, Rm 



6. Subalternen. 
1) Der Gerkdstefchreiber und Meferenbarius Simmermanm zu Mal lendar It am 12. Ditober zum bei dem Yuftigamte zu Friekewald, und 3) der Obrriandesgerichte-Referenbarine Kopen n Maumbırg am 1% Dftober zum Getretair bei dem Lanb« und Gradtgerihue gu Merieburg ermannt; 3) der Land» und Ctabe reiches Sekretaie und Kampleldirefter Wirth Is Erfenmtni vom 16. feines entfegt Lands md Sradigerichte · Setreiair Lint Answraclam 23. Dtieber zum Kandı und tat » Kanzleibirefter warnt; 5) der Band» und Etadig Grunmalt u .. —— 3. Dftober und 6) der Laud und Stabır gericne· Eetreta ermann zu Duisburg am bemfeiben vom 1. Januar 1544 ab, mit im den Mubeftand ver fegı; 7) ber ———— al· und Pa ae baut und Kanji Webbardı zu Charlottenburg IR burd) Er ' kenntnik feines Amtes emtfegt morben; 9) der Eioil-Cinpermume vor Bimdler zu Zucel iM am 27. Dftober zum Wiftnar, De yofitak: und — —— ons 2 und Botewmelfter bei dem Land umb Stabtgeridhte 9) der Bands und Erabtgerichte-Aftmar Hausburg zu boff am 4. Monember zum Land» und — ernannt; 10) der Bands und SiadtgercusSctretair Momber zu Nirriehm in am 1. Motember im gleidher Eisenkhaft an Land und Siadigeticht zu ne, verfehtz; AR) Der Setteia⸗ riaresAhiftene Neeie ju Bochum if am d Zaze zum Be trerair, Mesiärator und Ingte ſater bei dem Lande und Stabi gerſchte zu Jictlehn, und 12) der Band: und —— arien · Faͤfen Rendant Wolff zu Inewraclaw am 14, Mopem bre zum Sefrersir bei dem Rande und er Brem: bera_emannt; 13) der Land: und —— Reiche zu Brandenburg und 14) der Yurfkly« Setretair Sonnenberg bei dem Siadtgerichte im Berlin find gefterben; 15) ber kautesgerichne:@ alarien Caſſen Buchhalter Rifch fe zu Infterhung it am 1. Dezember zum Galarien:RahemDendanten bei bei tertigen Yandı und Etadigerichte emannt; 16) der Bands und Statigerichre:Setreralt Ua zu Pofen IA am 12, Dreher je 

ü 

a u 

La 

As 8 c 
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fehser Wahl zum Stadtrath umb Pitgliede des Magiirats 
auf ed ans dem » tpblenfte emtlaffen; 17 

der Band» und Siadtg AS zu Sol: 
fein iR am — 4 chafı an das Sand: 
unt &ta ar Im gr —X der Fe und Stadi 

—* a m Inerraclam ift gefterben, und 
9) ber Dberlanbesgeriches » Diätar Otto zu Bro IM am 

3, Pryember Ir Ertrrtair bei bem Land» und te 
u Bengromlec ernannt. 

In der Mheinprovinz. 

AA. Bei den Landgerichten. 
1. Präfidenten. 

4) Dem rear 19 eu Grheinen Bere pure Dr, 
Burger F Kobiruy if 0. Movember Lie nachgeſuchte 
Gekaunn ten Nubefland air Venflen bemillige worden, und 
9) ber Ober: Profurater von Difers zu Koblenz iſt am 18, 
Dezember zum Zanbgerichts-Präfizenten bafelbft ernanut. 

2. Raͤthe. 
Der Bandgerihisrarh Hisgen ja Trier if gefierhen. 

3. Deffentliches Minifterium. 
1) Der Ober⸗ Preturatet Wingenber zu @iberfelb IA — 

und 2) bee Ober Pteturatet Eeue gu Saarbtücktn am 24, De: 
jember am das Bantgerichs zu Koblenz verfegt werben. 

4. Aſſeſſoren. 
1) Dem Kammetrgerichte Aſſeſſet Eichhorn zu Berlin if am 5, Ot⸗ 

tober eine etatemäfige Uſſeſſerſtelle bei dem Eye u Ro: 
bleny Übertr, -, 2 ber Landgerichte Affeſſot Kies nn Trier 
in an bemie Zap an tas Landgericht zu Kob 2 
ter v Pereira Bus ſeſſer 3 zu Keblenj * 1 
Okteber an das Landgericht zu Köln verlegt; 4) var Landgt ⸗ 
richts: Aſſeſſer, Ftiedenerichter pen Malte zu Gt. Blıb iR 
anı 24. Dlioder eine ctatemaßige Uffefferfielle bei dem Bantaer 
richte zu Koblenz verlichen; 5) der — — 



“ w 

gamı! er REN —— er ir 6) de zum. am 26. Ditcher an bas richte » Mileflor v. Goe din — [ eine etsismänige Mfeferfiele Ders lichen ; 8) ber Krsmeunitie Bffr Delta war am 17. an das Deyrmber u Landgerichts » Neferendarius Schleier 19. Dezember, mit der Wach —* vom richte: Aifefler daſeldſt ermannt, umb 10) ber feffer Dr. Buffe M am DS, Dejrmber an das Koblenz verfeßt. 

5. Meferendarien. .c 

Zu Landgerichts» Meferendarien find ernanut bie Wi —— 9 — — A ———— am 12. Mo: dember, mit Ders Simon zu Trier am 31. —— mit der Unciennltät pem um 

BB. Bei den Handelögerichten. 
Beidem Sambelsgerihte zu @iberfeld finb 1) der Arm mersienranp Medel und 2) der Kaufmanı Simons ju *8 als Richtet, und die Kaufleute 3) Hölterboff F 

— zu Demfhelb ale Ergän — Otteber, fo mie bei dem Sandsteneria e zu Mader 9 der Kaufmann Malter und 10) der Tucfäbeitant Bir fdhof ale Michten, ferner II) der Kanfmann Keffreitani ah — an drmfelben Tage, und bei dem Hanbelss gericbte zu Erler 12) ber Kaufmann I. B. Rem bafelil ale Rihtet am 4, Dejember Allethoͤchſt 

GC. Bei den Friedensgerichten. 

1. Richter. 

1) Dre Landaericdıre-Affefter, Ftirdenerichtet Paichen zu Dermanı (Zantarr Ber, Difelderf) it am 24. Oftober an ee arricbt zu Zellngen Landget. Bez. Elberfeld), 2) der eicheer Harbung zu Eollngen an demſelben e on denegerſcht au Dormagen, und 9) der Ariebener Hammer au Silleebreim (danpger, Br; Trier) am 6, Dezember an di Arretensgericht zu St, Virh (Randger. Bez. Madyen) verfeht 

As IQ e 
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2. Gerichesfchreiber. 
1) De Ariebensgrrihteihreiber Schmit ym SWipperfürtb (Bandaer. 

Bey, Köln iM am 26. Ditober an das Friedensgericht u Löbbe⸗ 

rin (Kanbger. Bez. Kleve), 2) ber Mriebemsaerichteicheeiber 
Wfigner jw Zöbberich an demfeiben Tagt an das Ariebensae: 

richt ju Wipperfürth, umd I) ber Ariedensgrricyteichreiber Deus 
mann ju Barmen (kung. Drj. Eiberielk) am 5. Deyember 
ze dat Ariedensgericht za Düffelderf verieht. 

DD. Sin der Advofatur. 
$) Der Adrotai· Anwalt Dioras zu Kleve IM aeftorben; 2) der Abe 

pelar,Anmalt, Juſtezrach Eremer ju Düffeldorf it am ih. Di: 
tober auf feinem Antrag ven feinem Amte alt Anwalt emslaffen ; 

tie Sandgerichts : Heferembarien 4) Aurius zu Tritt und A) 
Ehumadher gm Abin find am 24. Dfiober, 5) Schil v gu 

Irirr und 6) Benmericheldt zu Köln, refp. am 6. unb 7. Mos 

vember zu Mivolaten im Bejirt bes Mppelatiensgerichishofes zu 
Köln ernannt, 

EF. Sm Motariat. 
Der Metar Nobbers zu Kallar (Bandger. Bez. Kleve) If gefterben. 
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nes del 1843. 1.X1. 488. ul» un ii LxXu 4 

hit tiomsyl Beligern allobifij, ° a ae Inlalgt Wehsbäligen mu —* (dern Landesehrilen zu entrichrermde ——— ber Enaazny ım Sepetieatuce ——— 
Anen eil. Belugnih der Notare von über Bir Ansiegumg eines lanfchrn ‚tern im Oftpreußen und Sirtbanen. BR. v. IE Wai 

Prorinzia Amrsbiart. Umenngelblicde —— —— ur ‚obimner oder als die Hmmblätter. 8.D m 4 und 

Amtstantionen — fehderr gr 

eder Bier vermalten, 6. M. v. 16. Seribt, hir IE, 213, 

den Micherr I. z zu Aberiemten. LXIL th, — audı rn de Medstamintel. 

uffennate = der Kreisjufligeäige. som 13. Mosember 1543, 

1.X1l, ’ asiert . Gthmmiredit ber bei ben Atergeriähuen bejchäfiigeen hernatsmitigen wffefforen. €. M. vom 16. Januat 1 

LXL 124. Aitefl der Rechtstraft, f. Wedystraft. 

ER HA l —— 

uguft, vr vom Dreu eu, — Domainentammer deffelben. 

% m... * rer — Mir RR 

Auttionstommiffarten, 2 

Auftionsfemmiffarien im der ug Wertpöuten. 7 R. vom 

10, Arbruar 1943. LXL 138. 

Auselmanderiehung, f- Korınundfaft. Ausland. Ueber bie Avrm der Bon — Im Au⸗ u⸗te zur 

Erbedung der bei dirffeitkqem @erlciten tepomirten Gelber und Bemacıen. €, M. 9. 2. Arbr. 

k . Febr. 1843, I,XL 78, — Die 

Borfdeiiten des U Sandredite ansläntis 

(der Landſtteichet nd anfgebeben. R. 9 3, Diebe 1BiS. 
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* Hinrichtung. iiber bie eindb Migerhäcers zum Dicht: 

Eh et ARSTER STERN. Syperbetariice Eintregdeg. Bertstnun dr Berater und rermunticaftlichen Gerſue für die eigmubumd der ——— enge rare 

Fre BERG Ri a. — — m — —— a tie em, Arber bie — den * 

Kraft einer Mfignation, MR. 9. 14. Mpeil 1848. LXI. 

I. 

20. Ohr, I LXM 487. Iujurienfehen. Der Keftemankag De Yublitation ber Besemtuäfle im Im; 
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Vrayehlachrn. M. D, 6. Yanar —V Si eher die poflamtlichen € = und 
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LXL. 73. — Budäiflgtet belänbiger Beridrs · Depatarı 
Aufr und Unmahme von Zeflamenten, M. ©. 2 als, 

Shierärgte, Ucer der —— 

Keane ERS 1 ———— 

——— „ED. DU WERD IR Dee. Du 
Zhieramälerel, übrz LXL ER. D.» her Ne Bitkaahtung Des Shin. 
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Bebeemeifnng, Löten: 

— — — Strafanftalern und ANaucher 

—— ——— er nterfuhung gegen — gege erwa er‘ In allen Un: 

einzufenden. €. R. tem " e, 1%, Dojember 1843, 1x. 515. FAR ey ven Werihußhrflänten ber Unterlüdungs 
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Urlaub. Uber di Einihung —— 
beamien mb ES. 16. Sannır 

taatelende, EM, a 16, # uns R. D- ®. 16. Januar 

1943. LAI. 41-67, 

arbelie ee ber Yuneetarken über Die Micnflien und Dh: 

der. €. a Aienauhen 1843, LRIL AB6, 

V. 

Bagabunbem, f rantatrichet. 
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SE, Ba Bere hg pe Du Lat. 8 tue 2. re 3. 1841. R. tesghiben. LXL 497. 12. Dq, 181. Venkens: Berrimt-Statutrn. LXI 467. 30. Amt 1542. Kofien In Peaulliel LXI. 150, 
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Ulzemrined dandrecht. brbüdher. 
. FR Ibeil. ae 

It. 
VII. 617 #. $. 647 ff. LXI. 63, 9L®. v. 23, Tan. 43. 
— &. 1132. 1129. LA. 11% Pl. 8. 9. 26 Yun 43. 
— $, 1811. 1912. LXI 419. RD, ©. 1. Üpeil 44, 
IX. 4. St. — 170. RD. 2 Aebr. 44, 
x... 18 96. 108, — MR ©. 18, Yan. 43. 
x. 4 W6-bbi, — 13... 4, Frhr. 43 
xtL g 1m. Uxii 12%. 94,8. o. 18. Kerl 43, 
— 4 — 124.918.» 12, Yuni 44, 
xvi g 12, LXI 420. 8.0 ® 4. hai dd, 
XVII.qᷣ a 35.108, Huch 19, — Ab. . v. 19. Yımi 43, 
24 All, sch 415, — 58, 0. d. 22, Tan. 43, 
— 458,58 — 111.€ 8. e. 12. April 49. 
— 4578 579, — 100, 8. vo. 12, Febr. 43, 
— #617 -— WEM. b. 15. Mir, 4). 

. 76708, LXUN. 146. 8. ©. 10, Tut ds, 
xx. 4 R-. 18. LXL 169. RD, v. 2. Arber, 43, 
— $, 11-18 LAU. 511. 8. ». 28. Oh. 43, 
=r 633,672 1405. 1459, 1461. LXT, 169, 8. D. 2.2, Achr. dd. 

Algrmeine Sericts-Drbmung. Jabrdichet. 
l. Theil. 

zit. 
un. &. 25. 26, LXL 127. ®. v. 22. 5 
— 658, — 449. 8. v. 10. Arril 43. 
IV, &. 2. 1X, 158, € M. 2. 20. i 43. 
IX. 8. 35 — 164, €. M. v. 12 
— 35, Anh. $. 64. 65. — 160. €. 8. e. 13, Ju & 39. » 
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XXXIV. Hoch, % 208. 1X, 176, 8, ©. 3%. Kuga. 43 
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